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Geleitwort

Angesichts von über 30 verschiedenen Steuerarten, Hunder-
ten Gesetzen und Tausenden Verordnungen kann das deutsche 
Steuerrecht selbst von Experten nur noch mit Mühe verstanden 
werden. Daher ist es kein Wunder, dass Bürger und Betriebe in 
diesem hochkomplexen, intransparenten und bürokrati schen Sys-
tem schnell den Überblick verlieren. Für die Akzeptanz der Steuer-
pfl icht ist jedoch ein verständliches Steuerrecht unerlässlich. 

Ebenso wichti g ist es, dass die Steuerbelastung als maßvoll und 
gerecht empfunden wird. Angesichts von Rekordsteuereinnah-
men und volkswirtschaft lichen Einkommensbelastungsquoten 
von über 50 Prozent kann davon keine Rede sein. 

Deutschland verdient ein Steuersystem, das gerecht, einfach und 
maßvoll ist. Mit der vorliegenden Schrift  wird aufgezeigt, wie eine 
grundlegende Modernisierung des deutschen Steuerrechts gelin-
gen kann. 

Die Studie nimmt zunächst eine umfassende Bestandsaufnah-
me vor. Anhand klassischer Besteuerungsprinzipien der Finanz-
wissenschaft  werden sodann die bestehenden Steuerarten ana-
lysiert. Dabei zeigt sich, dass aufgrund der vielen Mängel und 
Schwachstellen im derzeiti gen Steuerrecht der Reformbedarf 
erheblich ist. Einige Steuerarten, wie die Bagatellsteuern oder 
die Gewerbesteuer, sind nicht mehr zeitgemäß und müssen ab-
geschaff t werden. Andere Steuerarten, wie die Einkommen- und 
Umsatzsteuer, stellen zwar legiti me Hauptf inanzierungsquellen 
des Staates dar, sind jedoch stark reformbedürft ig. 

Neben der fi nanzwissenschaft lichen Analyse des Steuersystems 
berücksichti gt das Insti tut auch Fragen der politi schen Umsetz-
barkeit. Die unterbreiteten Handlungsempfehlungen sind dem-
entsprechend aufeinander abgesti mmt und bilden eine konzep-
ti onelle Einheit. Sie sollen aber auch als „Baukasten“ verstanden 
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werden, der dem Gesetzgeber sowohl für die kurze als auch für 
die längere Frist geeignete Reformbausteine an die Hand gibt. 

Alle erforderlichen Maßnahmen sofort umzusetzen, ist politi sch 
nicht prakti kabel. Gleichwohl ist jeder Baustein für sich genom-
men ein wichti ges Segment des steuerpoliti schen Gesamtkon-
zepts. Entscheidend ist es, den längst fälligen, durchgreifenden 
Reformprozess endlich in Gang zu setzen. Der Abbau der unge-
rechten „kalten Progression“ und der Einsti eg in den Aussti eg aus 
dem überholten Solidaritätszuschlag drängen sich hier als Start-
signal geradezu auf.

Der Bund der Steuerzahler und sein fi nanzwissenschaft liches In-
sti tut möchten mit dieser Schrift  die Grundlagen für eine Moder-
nisierung der Besteuerung legen. Es ist nun an der Politi k, zuguns-
ten von Bürgern und Betrieben den Weg zu einem gerechten, 
einfachen und maßvollen Steuersystem endlich zu beschreiten. 

Reiner Holznagel Zenon Bilaniuk
Präsident des  Stellv. Präsident des
Bundes der Steuerzahler Bundes der Steuerzahler
Deutschland e. V. Deutschland e. V.
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1

I Einleitung 

1  Notwendigkeit einer grundlegenden Steuerre-
form

Der Bund der Steuerzahler hat seit seiner Gründung im Jahre 
1949 die Notwendigkeit einer grundlegenden Steuerreform her-
vorgehoben und bisherige Teilreformen kriti sch begleitet. In sei-
ner ersten Satzung, die sich damals der Bund der Steuerzahler 
Württ emberg-Baden gab, wird es als eine der Aufgaben des Ver-
bands bezeichnet, „darauf hinzuwirken, daß durch eine vernünf-
ti ge und gerechte Steuer-, Zoll- und Gebührenpoliti k und durch 
die Verbesserung der Steuermoral eine gesunde Entwicklung der 
öff entlichen Finanzen zum Wohl aller gefördert wird“.1 Ähnliche 
Formulierungen enthalten die Satzungen der übrigen Landesver-
bände und die Satzung des Bundes der Steuerzahler auf Bundes-
ebene.2 Entsprechend versteht sich der Bund der Steuerzahler 
als Anwalt der Steuerzahler zum Schutz allgemeiner steuerpoli-
ti scher Interessen. 3 

Diesem Satzungsauft rag folgend tritt  der Bund der Steuerzahler 
seitdem in einer Vielzahl von Veröff entlichungen und Stellung-
nahmen für die Verwirklichung von Steuergerechti gkeit und Steu-
ervereinfachung ein. Insbesondere belegt dies das grundlegende 
und umfassende Gutachten zur Steuerreform, das das fi nanz-
wissenschaft liche Insti tut des Bundes der Steuerzahler im Jahr 
1971 vorlegte. 4 Dieses Gutachten beschränkt sich nicht auf eine 
besti mmte Steuer oder Steuerart, sondern bezieht sich auf das 
gesamte, damals bestehende materielle Steuerrecht. Die Reform-
überlegungen gingen davon aus, dass eine moderne Wirtschaft s- 

1 Kunze/Schelle (1977), S. 20. 
2 Ebd., S. 27.
3 Vgl. KBI (1971), S. 39 f.
4 Vgl. KBI (1971).
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und Gesellschaft sordnung nach einem rati onalen Steuersystem 
verlangt. Dementsprechend wurde insbesondere die Forderung 
erhoben, dass die Besteuerung nach den „Grundsätzen der fi -
nanzwissenschaft lichen Vernunft  ohne emoti onale Verbiegungen 
durch Machtstreben oder Gruppenegoismus“5 anzulegen ist.  Als 
Hauptanforderungen an die Steuerreform wurden hervorgeho-
ben:

 � die Herstellung von Steuergerechti gkeit,

 � die Vereinfachung der Besteuerung und 

 � die Reduzierung der Steuerlast.6

Dieses Reformkonzept ist zwar auch nach vierzig Jahren in sei-
nen Grundzügen noch aktuell, jedoch ist es an der Zeit, zum einen 
festzustellen, welche Teile des Konzepts tatsächlich vom Gesetz-
geber verwirklicht wurden. Zum anderen hat sich das Steuerrecht 
mitt lerweile erheblich verändert, sodass eine Aktualisierung der 
damaligen Reformvorschläge erforderlich ist. 

Seit 1971 wurden durchaus beachtliche Erfolge auf dem Weg zu 
einem gerechten und einfachen Steuerrecht sowie einer niedri-
geren Belastung errungen. So wurden in den vergangenen vierzig 
Jahren viele Vorschläge umgesetzt, die das Insti tut im Rahmen 
seiner Schrift  Nr. 20 vorgelegt hatt e, andererseits sind jedoch 
grundlegende Mängel des Steuerrechts, die bereits damals vom 
Insti tut erkannt und kriti siert wurden, immer noch nicht behoben 
worden. Zudem sind neue Probleme hinzugekommen, die eine 
Lösung verlangen. Hierzu einige Beispiele:

 � Im Bereich der Einkommensteuer wurden die Steuersätze 
deutlich abgesenkt. Das Insti tut hat sich im Jahr 1971 für eine 
Reduzierung des Eingangssteuersatzes von damals 19 Prozent 

5 KBI (1971), S. 4.
6 Ebd.
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auf 16 Prozent ausgesprochen.7 Dies wurde allerdings erst zum 
1. Januar 2004 umgesetzt. Mitt lerweile liegt der Eingangssteu-
ersatz sogar bei 14 Prozent. Zudem ist der Spitzensteuersatz 
von damals 53 Prozent auf mitt lerweile 42 Prozent bzw. 45 Pro-
zent gesenkt worden. Darüber hinaus wurde die vom Insti tut 
ebenfalls vorgeschlagene Abschaff ung der unteren Proporti o-
nalzone8 zum 1. Januar 1996 umgesetzt.9 Das Insti tut empfahl 
zudem, die Eckwerte des Einkommensteuertarifs regelmäßig 
anzupassen, um auf diese Weise heimliche Steuererhöhungen 
zu vermeiden.10 Infolge der unregelmäßigen Tarifanpassungen 
konnten heimliche Steuererhöhungen zumindest teilweise ver-
mieden werden. Es ist auch als Erfolg zu werten, dass die Be-
seiti gung heimlicher Steuererhöhungen zuletzt stärker denn je 
in den Fokus der Steuerpoliti k rückte.11 Das Insti tut hatt e sich 
auch für die Beibehaltung des Ehegatt ensplitti  ngs ausgespro-
chen.12 Trotz immer wiederkehrender Angriff e auf das Ehegat-
tensplitti  ng ist es als sachgerechte Form der Familienbesteu-
erung zu Recht bis heute beibehalten worden.13 Schließlich 
ist mitt lerweile die einkommensteuerliche Verschonung des 
Existenzminimums bei Erwachsenen und Kindern infolge der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG)14 in 
hinreichendem Umfang sichergestellt worden.15

Die Einkommensteuerbelastung ist jedoch nach wie vor hoch. 
Zwar wurden die Steuersätze im Vergleich zu 1971 reduziert, je-
doch werden sie – vor allem wegen der Senkung der Einkommens-
grenze für den Spitzensteuersatz – bereits auf relati v niedrigere 

7 Vgl. KBI (1971), S. 135.
8 Ebd., S. 133 ff .
9 Zur Entwicklung der Einkommensteuertarife vgl. KBI (2008b), S. 46 f.
10 Vgl. KBI (1971), S. 135 ff .
11 Siehe Kapitel II.2.2.
12 Vgl. KBI (1971), S. 140 ff .
13 Siehe Kapitel II.2.3.
14 Siehe BVerfGE 87, 153 und 82, 60, 92 ff .
15 Vgl. auch Schemmel (1993), S. 70 ff .
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Einkommen erhoben als noch im Jahr 1971. So wird aktuell der 
Spitzensteuersatz schon bei einem 1,3-fachen Durchschnitt sein-
kommen erhoben; hingegen unterlag 1971 in etwa das Achtf ache 
des Durchschnitt seinkommens dem Spitzensteuersatz. Wie be-
reits angedeutet, ist auch das Problem der heimlichen Steuerer-
höhungen weiterhin ungelöst. Der Gesetzgeber konnte sich bisher 
nicht dazu durchringen, die Entstehung heimlicher Einkommen-
steuererhöhungen durch zeitnahe Anpassungen des Einkommen-
steuertarifs zu verhindern. Hinzu kommt, dass der Tarifverlauf im 
unteren und mitt leren Bereich weiterhin problemati sch ist.16

 � Die empfohlene Abschaff ung der Ergänzungsabgabe zur Ein-
kommen- und Körperschaft steuer17 ist zum 1. Januar 1975 bzw. 
zum 1. Januar 1977 umgesetzt worden.

Allerdings wird seit 1995 eine neue Ergänzungsabgabe, der So-
lidaritätszuschlag, erhoben, die mitt lerweile ein Fremdkörper 
in einem sachgerechten Steuersystem ist.18

 � Der vorgeschlagene Abbau der Gewerbesteuer19 wurde zumin-
dest parti ell umgesetzt. Zunächst wurden die Lohnsummensteu-
er zum 1. Januar 1980 und dann die Gewerbekapitalsteuer zum 
1. Januar 1998 aufgehoben. Zuletzt wurde die verbleibende Ge-
werbeertragsteuer im Rahmen der Unternehmensteuerreform 
2008 so umgestaltet, dass sie seitdem bei den Personengesell-
schaft en grundsätzlich mit der Einkommensteuer vollständig 
verrechnet werden kann20 und bei den Kapitalgesellschaft en 
infolge einer deutlichen Senkung des Körperschaft steuersatzes 
in der Regel belastungsmäßig aufgefangen wird.21

16 Siehe ausführlich Kapitel II.2.2.
17 Vgl. KBI (1971), S. 119 ff .
18 Siehe ausführlich Kapitel II.4.
19 Vgl. KBI (1971), S. 75 ff .
20 Fakti sch werden trotz dieser Verrechnungsmöglichkeit Unternehmen weiterhin mit 

der Gewerbesteuer belastet. Siehe Kapitel II.6.
21 Siehe ausführlich Kapitel II.6.
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Dennoch existi ert die Gewerbesteuer entgegen der Empfehlung 
des Insti tuts immer noch. Gleiches gilt für die Grundsteuer und 
die Kraft fahrzeugsteuer. Der Abbau dieser entbehrlichen und 
überholten Steuern ist damit überfällig.22

 � Bei der Reform der Grunderwerbsteuer wurde der Vorschlag 
des Insti tuts umgesetzt, die damals unterschiedlichen Steuer-
gesetze in den Ländern zu vereinheitlichen, Steuervergünsti -
gungen abzubauen sowie den Steuersatz auf einheitlich 2 Pro-
zent zu reduzieren.23 So wurde zum 1. Januar 1983 durch eine 
Vereinheitlichung und Verbreiterung der Bemessungsgrundla-
ge der Steuersatz von 7 auf 2 Prozent gesenkt. 

Jedoch sind die Steuersätze der Grunderwerbsteuer, die mitt -
lerweile autonom von den Ländern festgelegt werden können, 
auf bis zu 5,5 Prozent gesti egen. Weitere Erhöhungen auf bis zu 
6,5 Prozent sind bereits geplant.24

 � Die Erhebung der Vermögensteuer wurde infolge einer Ent-
scheidung des BVerfG25 zum 1. Januar 1997 ausgesetzt. Auch 
zahlreiche spezielle Verbrauch- und Verkehrsteuern sowie Ba-
gatellsteuern, die das Insti tut als entbehrlich beurteilt hatt e,26 
wurden mitt lerweile abgeschaff t. Hierzu gehören die Börsen-
umsatzsteuer (Abschaff ung zum Jahr 1991), die Gesellschaft -
steuer (1992), die Wechselsteuer (1992), die Straßengüter-
verkehrsteuer (1972), die Zuckersteuer (1993), die Salzsteuer 
(1993), die Leuchtmitt elsteuer (1993), die Spielkartensteuer 
(1981), die Zündwarensteuer (1983), die Essigsäuresteuer 
(1981) sowie einige kommunale Bagatellsteuern, wie z. B. die 
Getränkesteuer (2010) oder die Speiseeissteuer (1972).27

22 Siehe ausführlich Kapitel II.6, II.7, II.9.3.
23 Vgl. KBI (1971), S. 93 f.
24 Siehe Kapitel II.10.5.
25 Siehe BVerfGE 2 BvL 37/91.
26 Vgl. KBI (1971), S. 88 ff .
27 Vgl. BMF (2012b), S. 149 ff .
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Allerdings sind in der Zwischenzeit neue Steuerarten eingeführt 
worden, die der Steuergerechti gkeit zuwiderlaufen, das Steuer-
recht komplizieren und die Steuerbelastung unnöti g erhöhen. 
Hinzugekommen sind beispielsweise der Solidaritätszuschlag, die 
Stromsteuer oder die Luft verkehrsteuer,28 sodass trotz des oben 
genannten Abbaus einzelner Steuerarten weiterhin eine Vielzahl 
von unterschiedlichen Steuern existi ert.29 

Insgesamt sind also nach wie vor schwerwiegende Verstöße ge-
gen die Grundsätze einer gerechten, einfachen und niedrigen Be-
steuerung festzustellen. Es ist deshalb an der Zeit, anknüpfend 
an die bisher erreichten Verbesserungen einen neuen Anlauf 
zu einer umfassenden, systemati schen Reform des materiellen 
Steuer rechts zu unternehmen. 

28 Siehe ausführlich Kapitel II.4, II.9.2, II.9.5.
29 Siehe Kapitel II.1.



7

2  Leitlinien für eine Steuerreform

2.1  Besteuerungsziele

Hauptzweck der Besteuerung ist die Erzielung von Einnahmen 
durch den Staat zur Finanzierung öff entlicher Aufgaben.30 Die Be-
steuerung muss sich dabei jedoch an besti mmten, im Folgenden 
erläuterten Besteuerungsgrundsätzen orie nti eren.31 Eine Steuer 
erlangt somit erst dann ihre Legiti mati on, wenn sie mit diesen 
Besteuerungsgrundsätzen im Einklang steht.

Als Nebenziele der Besteuerung gelten nichtf iskalische bzw. 
wirtschaft s- und sozialpoliti sch e Ziele.32 Das fi skalische Ziel kann 
dann nur Nebenzweck sein.33 Die nichtf iskalischen Ziele können 
grundsätzlich in allokati ve, distributi ve und stabilitätspoliti sche 
Ziele untergliedert  werden.34 Das allokati ve Ziel wird zu erreichen 
versucht durch den Einsatz der Besteuerung zur Lenkung von 
Produkti onsfaktoren oder Konsumlenkung. Die distributi ve Ziel-
setzung umfasst den Einsatz der Besteuerung zur Umverteilung, 
beispielsweise von Einkommen und Vermögen. Das stabilitätspo-
liti sche Ziel meint den Einsatz der Besteuerung im Rahmen der 
Konjunkturpoliti k, um die gesamtwirtschaft liche Nachfrage zu 
regu lieren. 

Das Insti tut hat bereits 1971 auf die Mängel und Risiken der au-
ßerfi skalischen Steuerpoliti k aufmerksam gemacht35 und die Kriti k 
daran fortlaufend aktua lisiert.36 Steuern können grundsätzlich zu 

30 In § 3 Abs. 1 Abgabenordnung (AO) ist der Zweck der „Erzielung von Einnahmen“ in 
die Legaldefi niti on der Steuer aufgenommen.

31 Vgl. KBI (1971), S. 41; Tipke (2000), S. 232; Tipke (2003), S. 584.
32 Vgl. Neumark (1970), S. 19.
33 Siehe § 1 Abs. 1 AO.
34 Vgl. Schmölders (1965), S. 67 ff .; Haller (1981), S. 213 ff . Vgl. auch Musgrave (1969), 

S. 5 ff .
35 Vgl. KBI (1968), KBI (1971), S. 49 ff .
36 Auf die ausführliche Darlegung der Kriti kpunkte soll im Rahmen der vorliegenden 

Ausarbeitung verzichtet werden. Statt dessen siehe ausführlich KBI (2000b).
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nichtf iskalischen Zwecken bzw. Lenkungszwecken eingesetzt wer-
den, wenn sie geeignet, erforderlich und verhältnismäßig sind, 
um die mit ihnen verfolgten Gemeinwohlziele zu erreichen.37 Sie 
können nur dann gerechtf erti gt werden, wenn die Mängel und 
Nachteile, die bei ihrem Einsatz auft reten können, nachweislich 
vermieden oder durch gesicherte, dem Gemeinwohl dienende 
Lenkungsvorteile mehr als aufgewogen werden.38 Zudem dürfen 
sie die nachfolgenden Besteuerungsgrundsätze – insbesondere 
den Gerechti gkeitsgrundsatz – zwar einschränken, jedoch nicht 
aushöhlen.39

2.2  Besteuerungsgrundsätze und Anforderungen an ein Steuer-
system

Die ersten allgemein anerkannten Besteuerungsgrundsätze ge-
hen auf Adam Smith zurück,  der 177640 seine vier „tax cannons“ 
formulierte: Gleichmäßigkeit, Besti mmtheit, Bequemlichkeit und 
Billigkeit der Besteuerung. Im deutschen Sprachraum wurden die 
Prinzipien in der Folgezeit vor allem von Adolph Wagner41, Fritz 
Neumark42 und Hein z Haller43 verti efend weiterentwickelt. 

Aus Sicht des Insti tuts ist und bleibt der Grundsatz der Steuer-
gerechti gkeit das hochrangigste Besteuerungsprinzip und die 
Herstellung der Steuergerechti gkeit die Hauptanforderung an 
das Steuersystem. Als weitere zentrale Besteuerungsgrundsätze 
bzw. Anforderungen sind die Steuereinfachheit und eine maßvol-
le Steuerbelastung anzusehen, ergänzt von wirtschaft spoliti schen 
Grundsätzen. Somit sind als Anforderungen an eine Steuerreform 
insbesondere die Herstellung von Steuergerechti gkeit, die Ver-

37 Vgl. Tipke (2000), S. 234.
38 Vgl. KBI (2000b), S. 12.
39 Vgl. Tipke (2000), S. 77 ff . und 336 ff .; Seer (2013a), Rz. 11.
40 Vgl. Smith (1776), S. 703 ff .
41 Vgl. Wagner (1880), S. 220 ff .
42 Vgl. Neumark (1970).
43 Vgl. Haller (1961), S. 217 ff .; Haller (1981).
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einfachung der Besteuerung und die Reduzierung der Steuerlast 
festzuhalten.44 

2.2.1 Steuergerechti gkeit

Unter den Besteuerungsgrundsätzen nimmt der Grundsatz der 
Steuergerechti gkeit einen herausragenden Platz ein. Hierbei geht 
es um die normati ve Entscheidung über die Verteilung der steu-
erlichen Lasten. Steuergerechti gkeit erfordert die Allgemeinheit, 
Gleichmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit der Besteuerung.45 Alle 
Steuerzahler sollen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zur 
Besteuerung herangezogen werden, wobei Gleiches gleich (hori-
zontale Gerechti gkeit) und Ungleiches unterschiedlich (verti kale 
Gerechti gkeit) besteuert werden sollte.

Hinsichtlich einer gerechten Abgabenerhebung unterscheidet 
man zwei Fundamentalprinzipien: das Leistungsfähigkeitsprinzip 
und das Äquivalenzprinzip. Das Äquivalenzprinzip fi ndet dann sei-
ne Anwendung, wenn die angebotene (öff entliche) Leistung ihren 
Nutzern direkt zurechenbar ist.46 In diesem Fall können die Leis-
tungen sachgerecht über Beiträge oder Gebühren fi nanziert wer-
den; Steuern müssten folglich nicht erhoben werden. Das Äquiva-
lenzprinzip versagt jedoch, wenn es – wie wohl bei den meisten 
staatlichen Leistungen – keine unmitt elbare Äquivalenz zwischen 
Leistungsgewährung und Nutzer gibt. Zur Finanzierung solcher 
nicht zurechenbarer Leistungen müssen Steuern erhoben wer-
den, die als Geldleistungen ohne Anspruch auf eine besondere 
Gegenleistung defi niert sind.47 Daher kann das Äquivalenzprinzip 
schon per Defi niti on nicht als Gerechti gkeitsprinzip der Besteue-
rung herangezogen werden.48 Eine Ausnahme bilden sogenannte 

44 Siehe S. 2.
45 Vgl. Neumark (1970), S. 67 ff .
46 Zum Äquivalenzprinzip siehe verti efend Haller (1981), S. 16 ff .
47 Siehe § 3 Abs. 1 AO.
48 Vgl. Neumark (1970), S. 44. Vgl. auch Lang (2010a), Rz. 86.
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Beitragsteuern, wie z. B. die Energiesteuer49, die eine Übergangs-
form zwischen den eigentlichen Steuern und Gebühren und Bei-
trägen darstellen und mit dem Äquivalenzprinzip gerechtf erti gt 
werden können.50

Nach vorherrschender Ansicht wird der Steuergerechti gkeit am 
besten entsprochen, wenn die Steuerzahler gemäß ihrer Leis-
tungsfähigkeit besteuert werden. Als Konkreti sierung der Steuer-
gerechti gkeit wird sowohl in der Finanz- und Steuerrechtswiss en-
schaft 51 als auch in der ständigen Rechtsprechung des BVerfG52 
das Leistungsfähigkeitsprinzip anerkannt. Das Leistungsfähig-
keitsprinzip besagt, dass die einzelnen Steuerzahler nach ihrer 
wirtschaft lichen Leistungsfähigkeit zur Zahlung von Steuern he-
rangezogen werden sollen. Als Hauptbesti mmungsgröße zur Be-
sti mmung der wirtschaft lichen Leistungsfähigkeit gilt das Einkom-
men bzw. als konkreter Maßstab das verfügbare Einkommen.53 
Zwar können grundsätzlich auch der Konsum oder das Vermögen 
als Indikatoren für die wirtschaft liche Leistungsfähigkeit herange-
zogen werden, jedoch sind beide Größen dazu weniger geeignet 
als das verfügbare Einkommen.54 

2.2.2 Steuereinfachheit

Neben der Steuergerechti gkeit ist dem Grundsatz der Steuer-
einfachheit besondere Bedeutung zuzumessen. Das Steuerrecht 
muss für den einzelnen Steuerzahler vor allem klar und verständ-
lich sein. Hierzu gehört eine Steti gkeit steuerrechtlicher Nor-

49 Zur Energiesteuer siehe Kapitel II.9.1.
50 Vgl. Haller (1981), S. 363 f.
51 Vgl. bereits Smith (1776), S. 703 ff . Des Weiteren bspw. Neumark (1970), S. 69 f. und 

S.121 ff .; BMWF (1971), S. 28 ff .; Haller (1981), S.13 ff .; Tipke (2000), S. 479 ff .; Kirchhof 
(2011), S. 115 ff .; Hey (2013a), Rz. 40 ff . Vgl. auch m. w. N. KBI (1996), S. 20.

52 Eine ausführliche Aufzählung von entsprechenden BVerfG-Entscheidungen fi ndet sich 
bei Tipke (1993), S. 492, Fn 63; Tipke (2000), S. 491, Fn 54.

53 Vgl. ausführlich KBI (1996), S. 22 ff .
54 Ebd., S. 21.



11

men, die nur in größeren Abständen verändert werden. Ebenfalls 
müssen steuerliche Tatbestände für die Finanzverwaltung wie 
für die Steuerzahler prakti kabel sein und mit möglichst geringen 
Steuererhebungskosten einhergehen. Unter dem Grundsatz der 
Einfachheit können somit im weitesten Sinne die steuerrechtli-
chen und steuertechnischen Grundsätze nach Neumark (Wider-
spruchslosigkeit und Systemhaft igkeit von Maßnahmen, Transpa-
renz, Prakti kabilität, Steti gkeit steuerlicher Normen, Wohlfeilheit 
und Bequemlichkeit) subsummiert werden.55 

Obwohl sogar drei von den vier Besteuerungsgrundsätzen nach 
Smith zu dieser Gruppe gehören, werden sie als im Vergleich zu 
anderen Prinzipien untergeordnet angesehen.56 Dem wäre unter 
Umständen nur dann zu folgen, wenn das gesamte Steuersystem 
bereits eine relati v einfache und übersichtliche Ausgestaltung 
aufweisen würde. Mit zunehmender Kompliziertheit und Intrans-
parenz steigt aber die Bedeutung dieser Besteuerungsgrundsät-
ze, sodass die Vereinfachung des Steuerrechts zu einer Kernforde-
rung an die Ausgestaltung eines Steuersystems wird.57 Es dürft en 
kaum Zweifel darüber bestehen, dass dieser unbefriedigende Zu-
stand im geltenden deutschen Steuerrecht bereits seit längerem 
errei cht ist.58 

Dem Grundsatz der Steuereinfachheit muss daher ein bedeuten-
derer Rang eingeräumt werden. Dabei darf das Bemühen um ein 
einfaches Steuerrecht die Steuergerechti gkeit selbstverständlich 
nicht aushöhlen.59 Es darf auch nicht vernachlässigt werden, dass 

55 Vgl. Neumark (1970), S. 334 ff . Vgl. auch Hey (2013a), Rz. 12 ff .
56 Vgl. Neumark (1970), S. 334.
57 Vgl. auch Isensee (1994), S. 3 ff .
58 Dies wird bereits aus der Anzahl der Steuerarten deutlich (siehe Kapitel II.1). Hinzu 

kommen zahlreiche unübersichtliche und unverständliche Steuergesetze und Ver-
ordnungen sowie laufende Gerichtsentscheidungen, die ebenfalls beachtet werden 
müssen. Daher wird das deutsche Steuerrecht zu Recht salopp als „Steuerdschungel“ 
oder „Steuerchaos“ bezeichnet. Vgl. bereits KBI (1971), S. 23 ff .; KBI (1991), S. 64 ff .; 
KBI (1996), S. 16 ff .; BMF (1971), S. 24 ff .; Lang (1993), S. 9 f.; Kirchhof (2011), S. 6 f.

59 Vgl. auch Hey (2013a), Rz. 145.
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ein übersteigertes Bemühen um Steuergerechti gkeit zu derarti -
gen Komplizierungen führen kann, dass die steuerlichen Regelun-
gen kaum mehr durchschaubar und anwendbar werden. Solche 
Komplizierungen können dann statt  Gerechti gkeit Ungerechti g-
keiten und Belastungsverzerrungen hervorrufen, indem sich nur 
die wenigen einschlägig vorgebildeten Steuerzahler bei der Be-
steuerung zurechtf inden, während der Großteil der Steuerzahler 
überfordert und auf fremde Expertenhilfe angewiesen ist. In ei-
nem komplizierten Steuerrecht wäre eine Vereinfachung gleich-
zeiti g ein Beitrag zur Steuergerechti gkeit. Aus diesem Grund kann 
Steuereinfachheit als Voraussetzung von Steuergerechti gkeit an-
gesehen werden.60 

2.2.3 Maßvolle Steuerbelastung

Der Staat erfüllt eine Vielzahl von öff entlichen Aufgaben, die mit 
geeigneten Mitt eln fi nanziert werden müssen. Eine gewisse Steu-
erbelastung ist daher unvermeidbar. Sie darf aber nicht so weit 
ausgedehnt werden, dass den Bürgern und Unternehmen ein 
überwiegender Teil ihres Einkommens sowie ihre Erwerbsgrund-
lage durch Abgabenerhebung entzogen wird.61 

Bereits jetzt ist die Einkommensbelastung durch Abgabenerhe-
bung auf einem relati v hohen Niveau. Für das Jahr 2013 ermitt el-
te das Insti tut eine volkswirtschaft liche Einkommensbelastungs-
quote62 von 51,6 Prozent; die Steuerlastquote liegt bei 31,1 Pro-
zent und damit höher als in den letzten zwölf Jahren.63 Sowohl für 

60 Vgl. KBI (1996), S. 16 f.; Lang (1993), S. 2 f.; Lang (1994), S. 33 ff . Vgl. auch m. w. N. Hey 
(2013a), Rz. 146.

61 Vgl. KBI (1992), S. 83 ff .; Kirchhof (2007), Rdnr. 132; Hey (2013a), Rz. 180 ff .
62 Zur volkswirtschaft lichen Einkommensbelastungsquote siehe KBI (2006b), S. 25 ff .
63 Siehe Tabelle A1 im Anhang. Zu der Belastung mit Steuern und Sozialversicherungsbei-

trägen kommt mitt lerweile noch eine nicht unerhebliche Belastung durch unvermeid-
bare Sonderabgaben, wie z. B. der EEG-Umlage und dem Rundfunkbeitrag, hinzu.
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die Steuereinnahmen als auch für die Steuerlastquote wird eine 
steigende Tendenz prognosti ziert.64 

Das Problem der Steuerbelastung droht sich in Zukunft  weiter zu 
verschärfen. Dies liegt an dem Bestreben der Politi k nach weite-
rem Ausgabenansti eg der Gebietskörperschaft en, der auch durch 
die steigenden Steuereinnahmen bedingt wird.65 Zudem werden 
künft ig Bund und Länder aufgrund der verfassungsrechtlichen Be-
grenzung der Kreditaufnahme nicht mehr auf die Verschuldung 
zur Ausgabenfi nanzierung ausweichen können, sodass letztlich 
nur die Steuern als allgemeines Finanzierungsmitt el verbleiben.

Aus diesen Gründen ist die Vermeidung der Überbelastung der 
Steuerzahler als eine zentrale Anforderung an ein Steuersystem 
zu defi nieren.66

2.2.4 Unterstützung von Wachstum und Beschäft igung

Aufgabe der Wirtschaft s- und Finanzpoliti k ist es, vor allem güns-
ti ge Rahmenbedingungen für Produkti on, Beschäft igung und so-
mit Wirtschaft swachstum zu schaff en. Hierfür kommt auch der 
Steuerpoliti k eine entscheidende Rolle zu. Die Steuerpoliti k kann 
zu günsti gen wirtschaft lichen Rahmenbedingungen insbesondere 
dadurch beitragen, dass sie einem wachstumshemmenden An-
sti eg der Abgaben entgegenwirkt und notwendige Entlastungen 
anstrebt.67 

Zudem sollte die Steuerpoliti k besti mmten wirtschaft spoliti schen 
Grundsätzen folgen. So sollten vor allem steuerdirigisti sche Maß-
nahmen vermieden werden, indem unsystemati sche und punk-
tuelle Eingriff e in die Marktwirtschaft  zur Begünsti gung oder Be-

64 Vgl. BMF (2013a).
65 Vgl. KBI (2012a).
66 Vgl. KBI (1991), S. 66 f.; KBI (1996), S. 18 f.; Gialouris (2013), S. 229 ff . Siehe auch Vor-

schlag zur grundgesetzlichen Belastungsbremse im Teil III.
67 Siehe Kapitel II.2.2.4.
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lastung besti mmter Steuerzahler möglichst unterlassen werden.68 
Hierbei geht es insbesondere um die Begrenzung von unberech-
ti gten Steuervergünsti gungen und Lenkungsmaßnahmen,69 die 
auch dem Grundsatz der Steuergerechti gkeit zuwiderlaufen. Da-
rüber hinaus sollten Steuern den Wett bewerb nicht verzerren 
und das Wirtschaft swachstum nicht hemmen.70

2.2.5 Berücksichti gung der Steuerharmonisierung in der EU

Schließlich müssen bei der Ausgestaltung des deutschen Steuer-
rechts auch die Vorgaben zur Steuerharmonisierung in der Euro-
päischen Union (EU) beachtet werden.71 Der deutsche Gesetzge-
ber darf sich grundsätzlich nicht über die Vorgaben der EU zur 
Besteuerung hinwegsetzen, was seine Gestaltungsmöglichkeiten 
nicht unerheblich einschränkt. 

Die Harmonisierung der Umsatz-, Verbrauch- und sonsti ger indi-
rekter Steuern wurde bereits im Gründungsvertrag der Europäi-
schen Gemeinschaft  als Voraussetzung für die Schaff ung eines ge-
meinsamen Binnenmarktes gesehen72 und ist auch weiterhin eine 
aktuelle Aufgabe der EU.73 Zudem gibt es Bestrebungen, direkte 
Steuern, insbesondere Unternehmen- und Kapitalertragsteuern, 
zu harmonisieren.74 Durch die Vereinheitlichung von Steuergeset-
zen und den Abbau von steuerlichen Wett bewerbsverzerrungen 
soll nämlich erreicht werden, dass im Gemeinsamen Markt der 
freie Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Kapital auch von 
Seiten der Besteuerung gewährleistet wird.

68 Vgl. Neumark (1970), S. 222 ff .
69 Siehe Kapitel I.2.1, S. 7 f. 
70 Vgl. Neumark (1970), S. 261 ff . und S. 311 ff .; Haller (1961), S. 217 ff .; Musgrave/Mus-

grave/Kullmer (1975), S. 14; KBI (1971), S. 47 f.
71 Vgl. KBI (1971), S. 48 f.; KBI (1989a); KBI (1991), S. 70 f.
72 Siehe Art. 99 Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaft sgemeinschaft , in: 

Bundesgesetzblatt , Teil II, Nr. 23 vom 19.08.1957, S. 836.
73 Siehe Art. 113 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). 
74 Vgl. Englisch (2013a), Rz. 68 ff .
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Während die Harmonisierung direkter Steuern bisher in geringem 
Maße umgesetzt worden ist, ist die Harmonisierung indirekter 
Steuern weit fortgeschritt en. Für die allgemeine Umsatzsteuer 
sowie einzelne spezielle Verbrauchsteuern sind konkrete Vorga-
ben hinsichtlich der Bemessungsgrundlage und Mindeststeuer-
sätze formuliert worden.75 

2.2.6 Verfassungsrechtliche Konformität

Es ist selbstverständlich, dass das Steuerrecht mit dem Grundge-
setz im Einklang stehen muss. Der Gesetzgeber hat jedoch in der 
Vergangenheit nicht selten die verfassungsrechtlichen Vorgaben 
nur unzureichend beachtet, sodass ihn das BVerfG in unregelmä-
ßigen Abständen zur Korrektur ermahnen musste. Deshalb ist es 
wichti g und erforderlich, die verfassungsrechtlichen Vorgaben an 
das Steuerrecht im Folgenden ausdrücklich herauszustellen.

Verfassungsrechtliche Vorgaben für die Erhebung von Steuern 
fi nden sich beispielsweise in der Finanzverfassung (Art. 105 ff . 
GG), in der die Steuergesetzgebungs-, Steuerertrags- und Steuer-
verwaltungshoheit geregelt sind. 

Bei der Ausgestaltung des Steuerrechts ist zunächst das Rechts-
staatsprinzip zu beachten. Das Rechtsstaatsprinzip bindet den 
Gesetzgeber an die verfassungsmäßige Ordnung, die Rechtspre-
chung und die Verwaltung an Gesetz und Recht (Art. 20 Abs. 3 
GG). Die formale Rechtsstaatlichkeit wird vor allem durch die 
Rechtssicherheit verwirklicht. Im Steuerrecht erfolgt dies durch 
die Grundsätze der Gesetzmäßigkeit der Besteuerung, der Be-
sti mmtheit von Steuergesetzen und durch das Verbot rückwirken-
der Steuergesetze.76 

75 Vgl. Englisch (2013a), Rz. 66 ff .
76 Vgl. ausführlich Tipke (2000), S. 105 ff .; Hey (2013a), Rz. 90 ff .
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Die materielle Rechtsstaatlichkeit umfasst insbesondere Vor-
gaben zur Gerechti gkeit und Gleichmäßigkeit der Besteuerung 
(Art. 3 Abs. 1 GG).77 Zudem setzt sie der Steuerbelastung Gren-
zen.78 Dies erfolgt beispielsweise in Form des Übermaßverbots 
(abgeleitet aus Art. 12 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 GG).79 Weitere 
Steuereingriff sschranken ergeben sich aus dem Schutz der Men-
schenwürde nach Art. 1 Abs. 1 GG, der z. B. als Maßstab zur steu-
erlichen Verschonung des Existenzminimums herangezogen wird, 
dem Schutz der persönlichen Freiheit gemäß Art. 2 Abs. 1 GG so-
wie dem Schutz von Ehe und Familie gemäß Art. 6 Abs. 1 GG.80

Schließlich ist auch das Sozialstaatsprinzip als verfassungsrecht-
licher Grundsatz zu beachten (Art. 20 Abs. 1 und Art. 28 Abs. 1 
GG), aus dem ebenfalls die Steuerfreiheit des Existenzminimums 
sowie Umverteilungselemente des Steuerrechts, wie z. B. der pro-
gressive Einkommensteuertarif, abgeleitet werden können.81

77 Siehe auch Kapitel I.2.2.1.
78 Siehe auch Kapitel I.2.2.2.
79 Vgl. KBI (1992), S. 83 ff . Siehe auch Kapitel III.2.2.
80 Vgl. Tipke (2000), S. 226 ff .; Hey (2013a), Rz. 94 ff .
81 Vgl. Tipke (2000), S. 398 ff .; Hey (2013a), Rz. 210 ff .
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II  Hauptt eil: Analyse des bestehenden 
Steuerrechts und Reformvorschläge

1 Struktur des bestehenden Steuerrechts

1.1 Typologie der Steuerarten

In Deutschland existi erten im Jahr 2013 insgesamt 32 verschiede-
ne Steuerarten.82 In der Fachliteratur fi nden sich zahlreiche Ver-
suche, diese Vielfalt systemati sch zu ordnen. 

Tabelle 1.1: Steuerarten in Deutschland in alphabeti scher Reihenfolge8384

Alkopopsteuer
Biersteuer
Branntweinsteuer
Einkommensteuer83

Energiesteuer
Erbschaft - und Schenkungsteuer
Feuerschutzsteuer
Gewerbesteuer
Grunderwerbsteuer
Grundsteuer
Hotelsteuer bzw. City-Tax
Hundesteuer
Jagd- und Fischereisteuer
Kaff eesteuer
Kernbrennstoff steuer
Kirchensteuer84 

Körperschaft steuer
Kraft fahrzeugsteuer
Luft verkehrsteuer
Pferdesteuer
Rennwett - und Lott eriesteuer
Schankerlaubnissteuer
Schaumweinsteuer
Solidaritätszuschlag
Spielbankabgabe
Stromsteuer
Tabaksteuer
Umsatzsteuer
Vergnügungsteuer (inkl. Sexsteuer)
Versicherungsteuer
Zweitwohnungsteuer
Zwischenerzeugnissteuer

Quelle: BMF (2013d) und eigene Recherche.

82 Vgl. auch BMF (2013d). Die Zahl der Steuerarten ist einem ständigen Wandel unter-
worfen. In den vergangenen Jahrzehnten sind insbesondere eine Reihe von kleinen 
Verbrauchsteuern abgeschaff t worden. Dazu zählen u. a. die Salz-, Tee-, Essigsäure- 
und Leuchtmitt elsteuer. Des Weiteren sind in den 1990er Jahren die Börsenumsatz-
steuer und die Gewerbekapitalsteuer weggefallen. Die Erhebung der Vermögensteuer 
ist nach einem Urteil des BVerfG zum 1. Januar 1997 ausgesetzt worden. Zugleich 
führte der Gesetzgeber neue Steuerarten wie die Alkopop-, Luft verkehr- und Kern-
brennstoff steuer ein. 

83 Unter die Einkommensteuer fallen die Lohn-, Abgeltung- und Kapitalertragsteuer.
84 Aus fi nanzwissenschaft licher Sicht handelt es sich nicht um eine Steuer, weil das Auf-

kommen keiner öff entlich-rechtlichen Gebietskörperschaft  zufl ießt.
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Zunächst können Steuern nach dem Besteuerungszweck katego-
risiert werden. Grundsätzlich ist dabei zwischen fi skalischen und 
nicht-fi skalischen Zielen zu unterscheiden.85 Wenn Steuern vor al-
lem Einnahmen zur Finanzierung öff entlicher Aufgaben erzielen 
sollen, stehen die fi skalischen Ziele im Vordergrund. Bei Steuern, 
die beispielsweise das Verhalten der Steuerpfl ichti gen beeinfl us-
sen sollen, überwiegen nicht-fi skalische Ziele. Diese Steuern wer-
den auch als Lenkungssteuern bezeichnet.86 Die meisten Steuern 
gehören nicht zu einem der beiden genannten Idealtypen, son-
dern verfolgen in unterschiedlicher Ausprägung sowohl fi skali-
sche als auch nicht-fi skalische Ziele.87

Eine häufi g anzutreff ende, aber auch umstritt ene Typologie unter-
scheidet zwischen direkten und indirekten Steuern. Die Abgren-
zung erfolgt dabei anhand der unterschiedlichen Steuerwirkung, 
die diese Steuerarten auslösen. Während direkte Steuern zumeist 
nicht überwälzt werden können, ist dies bei indirekten Steuern zu-
mindest zum Teil möglich. Wenn eine Steuer überwälzt wird, ist 
der Steuerpfl ichti ge nicht mehr derjenige, der die Steuerbelastung 
wirtschaft lich zu tragen hat. Steuerzahler und Steuerträger sind in 
diesem Fall nicht identi sch. Das Problem bei dieser Unterscheidung 
besteht darin, dass die Überwälzung von Steuern nicht pauschal 
stattf  indet, sondern von den wirtschaft lichen Rahmenbedingun-
gen abhängt. Ein Unternehmen kann beispielsweise versuchen, 

85 Siehe Kapitel I.2.1.
86 Staatlich erwünschtes Verhalten wird steuerlich gefördert, unerwünschtes Verhalten 

wird durch steuerliche Sonderlasten verteuert. Beispielsweise sollen Tabak- und Al-
koholsteuern den Verbrauch von gesundheitsschädlichen Produkten einschränken. 
Zahlreiche weitere Beispiele für steuerliche Lenkungstatbestände sind bei Kirchhof 
(2011), S. 123 ff . dargestellt. Für eine grundsätzliche Kriti k von Lenkungssteuern siehe 
KBI (2000b).

87 Das gilt auch für die Erhöhung der Mineralölsteuer (heute: Energiesteuer) und die 
Einführung der Stromsteuer ab dem Jahr 1999. Das fi skalische Ziel der sog. ökologi-
schen Steuerreform bestand darin, mit einem großen Teil der Mehreinnahmen die 
Beitragssätze der gesetzlichen Rentenversicherung zu stabilisieren. Steuersystema-
ti sch betrachtet steht das fi skalische Interesse (zusätzliches Steueraufk ommen) aller-
dings im Widerspruch zum verfolgten Lenkungsziel (weniger Energieverbrauch). Siehe 
ausführlich Kapitel II.9.1 und II.9.2.
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eine höhere Umsatzsteuerlast über den Preis an die Verbraucher 
weiterzugeben. Ob es damit Erfolg hat, ist aber von der Wett be-
werbsintensität auf dem relevanten Markt und anderen Faktoren 
abhängig.88 Das Kriterium der Steuerwirkung ermöglicht somit kei-
ne präzise Abgrenzung von direkten und indirekten Steuerarten. 

Eine zweite Herangehensweise verwendet deshalb das Kriterium 
der wirtschaft lichen Leistungsfähigkeit.89 Weil sich direkte Steu-
ern auf die Einkommensentstehung beziehen, können sie die in-
dividuelle Leistungsfähigkeit unmitt elbar erfassen, indem sie per-
sönliche Merkmale des Steuerpfl ichti gen wie Familienstand, Kin-
derzahl, unvermeidbare Aufwendungen wie Vorsorgeleistungen, 
Unterhaltsverpfl ichtungen und Werbungskosten berücksichti gen. 
Indirekte Steuern, welche die Einkommensverwendung belasten, 
können die Leistungsfähigkeit hingegen nur mitt elbar erfassen 
und berücksichti gen.90 

Im Bereich der direkten Steuern kann zwischen Subjekt- und Ob-
jektsteuern unterschieden werden. Zu den Subjektsteuern, die an 
die Leistungsfähigkeit der Steuerzahler anknüpfen, zählt vor allem 
die Einkommensteuer. Demgegenüber stellen die Objekt steuern 
auf die Ertragskraft  eines Grundstücks oder eines Betriebs ab. Zu 
dieser Kategorie gehören die Grundsteuer und die Gewerbesteu-
er, die auch als Realsteuern bezeichnet werden.

Im Bereich der indirekten Steuern ist die Gliederung in Verkehr-
steuern und Verbrauchsteuern einschlägig. Während Verbrauch-
steuern nur anfallen, wenn eine Wertschöpfung stattf  indet, be-
lasten Verkehrsteuern sämtliche Rechtsakte. Wird beispielsweise 
ein Grundstück mehrmals zum gleichen Preis verkauft , fällt bei 

88 Zur Frage der Steuerinzidenz siehe Homburg (2007a), S. 89 ff .
89 Siehe Neumark (1977), S. 299.
90 Dies sollte durch eine steuerliche Verschonung des Existenzminimums erfolgen, die 

im Rahmen der Umsatzsteuer durch eine Freistellung oder eine ermäßigte Besteu-
erung lebensnotwendiger Güter und Dienstleistungen näherungsweise hergestellt 
werden kann. Siehe KBI (2009a), S. 10 ff . sowie Kapitel II.8.3.1.
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jedem Kaufvorgang Grunderwerbsteuer an. Diese Mehrfachbe-
steuerung, die auch als Kumulati onseff ekt oder Lawinenwirkung 
bezeichnet wird, ist ein Wesensmerkmal der Verkehrsteuern. Bei 
Verbrauchsteuern tritt  diese Wirkung nicht ein: So muss ein Un-
ternehmen nur dann Umsatzsteuer zahlen, wenn der Verkaufs-
preis seiner Endprodukte den Einkaufspreis der Vorprodukte 
übersteigt und somit eine Wertschöpfung vorliegt.91 

Tabelle 1.2: Einteilung der Steuerarten in direkte und indirekte Steuern92

Direkte Steuer Indirekte Steuern

vom Einkommen

Einkommensteuer
    (einschließlich Lohnsteuer
    und Abgeltungsteuer)
    Körperschaft steuer
    Solidaritätszuschlag
    Gewerbesteuer

vom Vermögen
   Erbschaft - und
   Schenkungsteuer
   Grundsteuer

vom Gewerbebetrieb 
    Gewerbesteuer 

Verkehrsteuern
    Grunderwerbsteuer
    Kraft fahrzeugsteuer
    Luft verkehrsteuer
    Rennwett - und
    Lott eriesteuer
    Spielbankabgabe
    Versicherungsteuer
    Feuerschutzsteuer

Verbrauchsteuern
     Alkopopsteuer
     Biersteuer
     Branntweinsteuer
     Energiesteuer
     Kernbrennstoff steuer
     Schaumweinsteuer
     Stromsteuer
     Tabaksteuer
     Umsatzsteuer92

Eigene Darstellung in Anlehnung an BMF (2012b), S. 29.

1.2 Steuergesetzgebung und Verteilung des Steueraufk om-
mens nach dem Grundgesetz

Zwei wichti ge Aspekte des deutschen Steuerrechts sind die Ge-
setzgebungs- und die Ertragshoheit. Bei der Steuergesetzge-

91 Vgl. Homburg (2007a), S. 13. Dieses in Deutschland seit 1967 bestehende System wird 
als Nett o-Allphasen-Umsatzsteuer bezeichnet. Es ermöglicht Unternehmen, die auf 
Vorleistungen entf allende Umsatzsteuer abzuziehen (Vorsteuerabzug). Steuerlich be-
lastet wird somit nur die am Markt erzielte Wertschöpfung. Vor 1967 wurde hingegen 
eine Brutt o-Allphasen-Umsatzsteuer erhoben, die Verkäufe grundsätzlich mit einem 
Steuersatz von vier Prozent belastete. Siehe Kapitel II.8.1.

92 Die Umsatzsteuer wird in der rechtswissenschaft lichen Literatur häufi g den Verkehr-
steuern zugeordnet. Aus den o. g. steuersystemati schen Gründen wird dem hier nicht 
gefolgt.
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bungshoheit geht es um die Frage, welche staatliche Ebene eine 
Steuerart gesetzlich gestalten und damit über Bemessungsgrund-
lage und Steuersätze entscheiden kann. Die Steuerertragshoheit 
legt fest, wie das Steueraufk ommen zwischen Bund, Ländern und 
Kommunen aufgeteilt wird. Aufgrund ihrer besonderen politi -
schen und fi skalischen Bedeutung sind diese Sachverhalte nicht 
einfachgesetzlich, sondern im Grundgesetz (GG) geregelt. Sie sind 
damit Teil der Finanzverfassung und können nur mit Zweidritt el-
mehrheit von Bundestag und Bundesrat geändert werden.

Steuergesetzgebungshoheit

Arti kel 105 GG regelt, welche Staatsebene zum Erlass von Steu-
ergesetzen befugt ist. Demnach hat der Bund die ausschließliche 
Gesetzgebungskompetenz über Zölle und Finanzmonopole93, 
während den Ländern die Gesetzgebung über örtliche Verbrauch- 
und Aufwandsteuern zusteht. Des Weiteren hat der Bund die kon-
kurrierende Gesetzgebung über alle übrigen Steuerarten, wenn 
ihm das Aufk ommen dieser Steuern zumindest teilweise zusteht 
oder die Notwendigkeit für eine bundeseinheitliche Regelung be-
steht. Dieses Zugriff srecht hat der Bund in der Vergangenheit so 
umfassend genutzt, dass die Länder nur noch die Gesetzgebungs-
kompetenz über die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern 
haben. 

Bei Gesetzen über Steuern, deren Aufk ommen den Ländern oder 
den Gemeinden ganz oder zum Teil zufl ießt, ist die Zusti mmung 
des Bundesrats erforderlich. Dieser Mechanismus sichert den Ein-
fl uss der Länder auf die Steuergesetzgebung. Das hat zur Folge, 
dass den Ländern bei allen ertragsstarken Steuern ein fakti sches 

93 Die Gesetzgebungs- und Ertragshoheit über die Zölle hat der Bund inzwischen an die 
Europäische Union abgetreten. Als Finanzmonopol ist dem Bund nur das Branntwein-
monopol geblieben. Homburg (2007a), S. 16. 
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Vetorecht eingeräumt wird und der Bund die eigenen Fiskalinte-
ressen nicht gegen die Mehrheit der Länder durchsetzen kann. 

Über originäre Steuerautonomie verfügen die Länder nur bei der 
Grunderwerbsteuer. Als Ergebnis der Föderalismuskommission II 
haben sie seit 2009 das Recht, den bisher bundeseinheitlich gel-
tenden Steuersatz selbst zu besti mmen. Von dieser Möglichkeit 
hat die große Mehrheit der Länder Gebrauch gemacht.94 Für die 
Rahmengesetzgebung ist weiterhin der Bund zuständig. 

Im Vergleich zu den Ländern verfügen die Gemeinden über mehr 
steuerpoliti sche Gestaltungsfreiheit. So räumt ihnen das Grund-
gesetz die Befugnis ein, die „Hebesätze der Grundsteuer und Ge-
werbesteuer im Rahmen der Gesetze festzusetzen“.95 Des Weite-
ren haben ihnen die Länder das Recht übertragen, die örtlichen 
Verbrauch- und Aufwandsteuern zu regeln. Dazu zählen beispiels-
weise die Hunde-, Zweitwohnung- und Vergnügungsteuer. Bei 
den örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern sind die Gemein-
den auch befugt, neue Steuerquellen zu erschließen.96 

Steuerertragshoheit

Das Aufk ommen der einzelnen Steuerarten wird gemäß Arti kel 
106 GG auf Bund, Länder und Gemeinden verteilt. Grundsätzlich 
kann die Verteilung nach einem Trennsystem, das jede Einzelsteu-
er ausschließlich einer staatlichen Ebene zuordnet, oder nach 
einem Verbundsystem erfolgen, welches das Aufk ommen einer 
Steuer mehr als einer Gebietskörperschaft  zuteilt. Das Grundge-

94 Mit Ausnahme von Bayern und Sachsen ist der Steuersatz von 3,5 Prozent auf bis zu 
5,5 Prozent erhöht worden. Siehe ausführlich Kapitel II.10.5.

95 Art. 106 Abs. 6 GG. Allerdings dürfen die Kommunen bei der Gewerbesteuer den bun-
desgesetzlich festgelegten Mindesthebesatz von 200 Prozent nicht unterschreiten.

96 Dieses kommunale Steuerfi ndungsrecht ist abhängig von der Bundes- und Landesge-
setzgebung und unterliegt in aller Regel dem Genehmigungsvorbehalt der Kommu-
nalaufsicht der Länder. Vgl. Seer (2013a), Rz. 54.
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setz sieht ein Mischsystem vor, das jeweils Elemente des Trenn- 
und des Verbundsystems enthält. 

Zu den besonders ergiebigen Gemeinschaft steuern zählen die 
Einkommen-, Körperschaft - und Umsatzsteuer. Das Aufk ommen 
dieser Steuern wird nach besti mmten Verbundquoten auf Bund, 
Länder und Gemeinden verteilt (siehe Tabelle 1.3). 

 Tabelle 1.3: Steuerertragshoheit bei den Gemeinschaft steuern

 Steuerart Bund Länder Gemeinden und 
Gemeindeverbände

 in Prozent 

Einkommen- und 
Lohnsteuer 42,5 42,5 15,0

Kapitalertragsteuer / 
Abgeltungsteuer 44,0 44,0 12,0

Körperschaft steuer 50,0 50,0 –

Umsatzsteuer* 53,4 44,6   2,0

* Bei Bund und Ländern: zu- bzw. abzüglich der in § 1 FAG genannten Festbeträge.

Quelle:  Art. 106 GG, § 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG) sowie § 1 Gemeindefi nanzreform-
gesetz.

Die Anteile an der Einkommen- und Körperschaft steuer sind im 
Grundgesetz festgelegt und können nur mit Zweidritt elmehrheit 
von Bundestag und Bundesrat verändert werden. Demgegenüber 
kann die Verteilung der Umsatzsteuer durch ein Bundesgesetz, 
das der Zusti mmung des Bundesrats bedarf, geändert werden. 
Eine Änderung der Umsatzsteuer-Anteile erfolgt in unregelmäßi-
gen Abständen, um Verteilungskonfl ikte zwischen dem Bund und 
den Ländern zu lösen. Daher gilt die Umsatzsteuer als variables 
Element der deutschen Finanzverfassung. 
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Die Ertragshoheit über die restlichen Steuerarten wird ausschließ-
lich einer staatlichen Ebene zugeordnet.97 Der in Arti kel 106 GG 
festgelegte Zuteilungsmodus ist in Tabelle 1.4 dargestellt. 

 Tabelle 1.4: Steuerertragshoheit bei den übrigen Steuerarten98

Bund Länder Gemeinden und
Gemeindeverbände

Einnahmen aus Finanz-
monopolen (zurzeit nur 
Branntweinmonopol)

Zölle

Verbrauchsteuern i.S.d. Art. 
106 Abs. 1 Nr. 2 GG:
� Branntweinsteuer98

� Kaff eesteuer
� Stromsteuer
� Tabaksteuer
� Kfz-Steuer

Versicherungsteuer

Solidaritätszuschlag

Abgaben im Rahmen der 
EU

Gewerbesteuerumlage von 
den Gemeinden

Erbschaft - und Schenkung-
steuer

Verkehrsteuern i.S.d. Art. 
106 Abs. 2 Nr. 3 GG:
� Grunderwerbsteuer
�  Rennwett - und 

Lott eriesteuer

Biersteuer

Spielbankabgabe

Gewerbesteuerumlage 
von den Gemeinden

Realsteuern
� Grundsteuer
� Gewerbesteuer  

örtliche Verbrauch- und 
Aufwandsteuern wie z. B.
� Hundesteuer
� Vergnügungsteuer
� Zweitwohnungsteuer

Quelle: Art. 106 GG.

1.3 Struktur und Entwicklung des Steueraufk ommens

Die Struktur des Steueraufk ommens ist durch eine starke Kon-
zentrati on auf wenige Steuerarten gekennzeichnet. Allein auf 
die Gemeinschaft steuern – also Einkommen-, Körperschaft - und 
Umsatzsteuer – entf iel im Jahr 2012 ein Anteil von 71 Prozent. 
Zusammen mit Energiesteuer, Gewerbesteuer, Tabaksteuer und 

97 Dieses Trennsystem wird jedoch bei der Gewerbesteuer durchbrochen: Das Aufk om-
men steht zwar den Gemeinden zu, sie müssen über die Gewerbesteuerumlage aber 
einen Teil an Bund und Länder abführen.

98 Das Branntweinmonopol wird zum 1. Januar 2018 abgeschaff t. In diesem Zuge wird 
die Branntweinsteuer in Alkoholsteuer umbenannt.
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Solidaritätszuschlag erhöht sich der Anteil auf 89 Prozent. Die 
mit Abstand ergiebigsten Steuerarten sind die Einkommensteuer 
und die Umsatzsteuer. Sie haben einen Anteil von 35,8 Prozent 
bzw. 32,4 Prozent am Gesamtsteueraufk ommen. Andererseits ist 
festzustellen, dass zahlreiche Steuern ein äußerst geringes Auf-
kommen erzielen. Allein auf Bundes- und Landesebene haben 
elf Steuerarten einen Anteil von weniger als einem Prozent am 
Gesamtsteueraufk ommen (siehe Tabelle 1.5). Steuerarten mit ei-
nem geringen Anteil am Gesamtsteueraufk ommen werden auch 
Bagatellsteuern genannt.99 

 Tabelle 1.5:  Aufk ommen der Steuerarten und deren Anteil am Gesamtsteuer-
aufk ommen

Steuerart Aufk ommen 
in 2012

in Mio. Euro

Anteil
in Prozent

Steuereinnahmen insgesamt 600.045,8 100,0

Gemeinschaft steuern nach Art. 106 Abs. 3 GG 426.189,9 71,0

Einkommensteuer 214.620,6 35,8

davon: Lohnsteuer 149.064,6 24,8

 Veranlagte Einkommensteuer 37.262,4 6,2

 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 20.059,5 3,3

  Abgeltungsteuer 
(einschl. ehem. Zinsabschlag)

8.234,1 1,4

Körperschaft steuer 16.934,5 2,8

Steuern vom Umsatz 194.634,9 32,4

davon: Umsatzsteuer 142.439,0 23,7

 Einfuhrumsatzsteuer 52.195,9 8,7

Bundessteuern 99.794,1 16,6

Versicherungsteuer 11.138,0 1,9

Tabaksteuer 14.143,4 2,4

99 Siehe ausführlich Kapitel II.11.
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Steuerart Aufk ommen 
in 2012

in Mio. Euro

Anteil
in Prozent

Kaff eesteuer 1.053,5 0,2

Branntweinsteuer 2.121,4 0,4

Alkopopsteuer 2,0 0,0

Schaumweinsteuer 450,0 0,1

Zwischenerzeugnissteuer 14,3 0,0

Energiesteuer 39.304,7 6,6

Stromsteuer 6.973,2 1,2

Kraft fahrzeugsteuer 8.442,7 1,4

Luft verkehrsteuer 948,4 0,2

Kernbrennstoff steuer 1.577,0 0,3

Solidaritätszuschlag 13.623,7 2,3

Pauschalierte Eingangsabgaben 1,7 0,0

Sonsti ge Bundessteuern 0,1 0,0

Landessteuern 14.201,3 2,4

Vermögensteuer – 1,0 0,0

Erbschaft steuer 4.304,6 0,7

Grunderwerbsteuer 7.389,1 1,2

Rennwett - und Lott eriesteuer 1.431,6 0,2

dar.: Lott eriesteuer 1.396,6 0,2

Feuerschutzsteuer 380,4 0,1

Biersteuer 696,6 0,1

Zölle 4.462,4 0,7

Gemeindesteuern 55.398,2 9,2

Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft ) 357,0 0,1

Grundsteuer B (sonsti ge Grundstücke) 11.641,6 1,9

Gewerbesteuer 42.344,5 7,1

Sonsti ge Steuern 1.037,0 0,2

Quelle: Stati sti sches Bundesamt (2013b), S. 10 und eigene Berechnungen.
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Der Anteil der Steuerarten am Gesamtsteueraufk ommen hat sich 
im Lauf der Zeit stark verändert. Das gilt vor allem für die Ein-
kommensteuer und die Umsatzsteuer. 2010 betrug der Anteil der 
Einkommensteuer 38,5 Prozent und verringerte sich damit ge-
genüber dem Jahr 2000 um fünf Prozentpunkte und gegenüber 
dem Jahr 1990 um rund acht Prozentpunkte. Dieser Anteil wird ab 
2012 voraussichtlich wieder auf knapp 40 Prozent steigen. Hierzu 
gegenläufi g erhöhte sich der Anteil der Umsatzsteuer seit 2000 
um knapp vier Prozentpunkte und seit 1990 um gut sieben Pro-
zentpunkte. Die Ursachen für diese Veränderungen sind insbe -
sondere die Tarifsenkungen bei der Einkommen- und Körper-
schaft steuer und die Regelsteuersatzerhöhungen bei der Umsatz-
 steuer.

Abbildung 1.1: Anteil einzelner Steuerarten am Gesamtsteueraufk ommen

Quelle: BMF (2013), S. 1; BMF (2012C), S. 12 f. und eigene Berechnungen.
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Abschließend soll die voraussichtliche Entwicklung des Steuer-
aufk ommens kurz dargestellt werden. Im Jahr 2012 hat das bun-
desstaatliche Gesamtsteueraufk ommen mit 600 Milliarden Euro 
einen neuen Höchststand erreicht. Damit wurde das Niveau des 
Jahres 2008 – vor dem Ausbruch der Finanz- und Wirtschaft skri-
se – deutlich überschritt en. Für die nächsten Jahre prognosti ziert 
die aktuelle Steuerschätzung einen weiteren Ansti eg des Steuer-
aufk ommens. Es wird damit gerechnet, dass Bund, Länder und 
Gemeinden im Jahr 2017 über 700 Milliarden Euro Steuern ein-
nehmen werden. 

 Tabelle 1.6:  Entwicklung der gesamtstaatlichen Steuereinnahmen in Milliar-
den Euro

Ist-Steuereinnahmen Prognose

Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

insgesamt 561,2 524,0 530,6 573,4 600,0 615,2 638,5 661,9 683,7 704,5

Einkommenst.* 204,6 186,5 180,8 197,9 214,6 221,7 234,1 248,2 260,8 273,5

Umsatzsteuer 176,0 177,0 180,0 190,0 194,6 198,2 204,8 211,2 217,6 224,1

*  Lohnsteuer, Abgeltungsteuer, veranlagte Einkommensteuer sowie nicht veranlagte 
Steuern vom Ertrag

Quelle: BMF (2013a). 

1.4  Verhältnis zwischen direkten und indirekten Steuern

Der Anteil der direkten Steuern am Gesamtsteueraufk ommen 
beträgt derzeit etwas mehr als 50 Prozent, der Anteil der indi-
rekten Steuern liegt bei etwas unter 50 Prozent. Das Verhältnis 
von direkten und indirekten Steuern ist im Zeitablauf erheblichen 
Schwankungen unterworfen (siehe Abbildung 1.2). 
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Abbildung 1.2:  Anteil der direkten und indirekten Steuern am Gesamtsteuer-
aufk ommen

Quelle: BMF (2013b), BMF (2012c), S. 11 und eigene Berechnungen.

Der Verlauf der beiden Kurven ist neben den bereits erwähnten 
Steuerrechtsänderungen auch stark von der Wirtschaft sentwick-
lung geprägt. Während der Anteil der direkten Steuern im Kon-
junkturaufschwung zunimmt und im Abschwung sinkt, gilt dies für 
den Anteil der indirekten Steuern tendenziell nicht.100 Der starke 
Aufk ommenszuwachs der direkten Steuern in Aufschwungspha-
sen ist vor allem auf den progressiven Tarif der Einkommensteu-
er zurückzuführen, der zusätzliche Einkommen und Gewinne mit 
steigenden Steuersätzen belastet. In Rezes sionen führen die sin-

100 Die Aufk ommensentwicklung während der Finanz- und Wirtschaft skrise zeigt dies 
deutlich: Das Aufk ommen aus der Körperschaft steuer sank 2009 gegenüber dem Vor-
jahr um 55 Prozent und auch die Einnahmen aus der veranlagten Einkommensteuer 
gingen um 25 Prozent zurück. Das Aufk ommen aus der Umsatzsteuer blieb hingegen 
stabil. In den Wachstumsjahren 2011 und 2012 sind bei der Einkommensteuer deut-
lich höhere Zuwächse als bei der Umsatzsteuer zu verzeichnen. Vgl. BMF (2013b) und 
BMF (2012a).



30

kenden Einkommen und Gewinne durch niedrigere Grenzsteuer-
sätze zu einem ausgeprägten Rückgang des Steueraufk ommens. 
Indirekte Steuern, wie die Umsatzsteuer, haben hingegen einen 
proporti onalen Tarif mit einem oder mehreren konstant bleiben-
den Steuersätzen und weisen deshalb ein stabileres Steuerauf-
kommen über den Konjunkturzyklus hinweg auf.101 Dieser Zusam-
menhang zwischen dem Aufk ommen einzelner Steuerarten und 
der wirtschaft lichen Entwicklung wird als Aufk ommenselasti zität 
bezeichnet.102

Das Verhältnis von direkten und indirekten Steuern ist auch be-
deutsam für die Einnahmestruktur von Bund, Ländern und Ge-
meinden. Bei den Gemeinden lag der Anteil der direkten Steuern 
im Jahr 2011 bei 94 Prozent des gesamten Steueraufk ommens. 
Bei den Ländern war das Verhältnis zwischen direkten und indi-
rekten Steuern nahezu ausgeglichen, während beim Bund der An-
teil der direkten Steuern nur 36 Prozent ausmachte. Daraus folgt, 
dass die Steuereinnahmen der Kommunen in der Regel konjunk-
turempfi ndlicher reagieren als bei Bund und Ländern.103 Die Poli-
ti k bemüht sich seit Jahrzehnten eher erfolglos, die Schwankun-
gen des kommunalen Steueraufk ommens zu reduzieren. Zuletzt 
scheiterte 2011 in der Gemeindefi nanzkommission der Vorschlag, 
die Gewerbesteuer durch ein kommunales Zuschlagsrecht auf die 
Einkommen- und Körperschaft steuer sowie einen höheren Anteil 
an der Umsatzsteuer zu ersetzen.104

101 Zudem schwanken die Konsumausgaben auch aufgrund der sozialen Sicherungssyste-
me in der Regel weniger stark als die steuerpfl ichti gen Einkommen. 

102 Die Aufk ommenselasti zität gibt an, wie stark das Aufk ommen einer Steuerart steigt, 
wenn das Brutt oinlandsprodukt um 1 Prozent wächst. Während die Lohnsteuer eine 
Aufk ommenselasti zität von 1,8 - 1,9 aufweist, beträgt der Wert für die Umsatzsteuer 
ungefähr 1. Vgl. SVR Wirtschaft  (2011), Tz. 353; Pätzold/Baade (2012), S. 139. 

103 Das zeigt sich besonders deutlich bei der Gewerbesteuer, die mit Abstand die ergie-
bigste Steuer der Kommunen ist. Im Jahr 2011 sti eg das Aufk ommen aus der Gewer-
besteuer gegenüber dem Vorjahr um 13,2 Prozent an, während bei Lohnsteuer bzw. 
Umsatzsteuer – als wichti gste Gemeinschaft steuern – ein Zuwachs von 9,3 Prozent 
bzw. 1,8 Prozent zu verzeichnen war. 

104 Vgl. BMF (2011).
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Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen direkten und indirekten 
Steuern erscheint grundsätzlich sachgerecht. Unter dem Aspekt 
der Steuergerechti gkeit sind die direkten Steuern vom Einkom-
men zwar den indirekten Steuern überlegen, weil sie die wirt-
schaft liche Leistungsfähigkeit der Steuerzahler besser erfassen 
können. Insoweit ist ihnen prinzipiell der höchste Rang in einem 
Steuersystem zu gewähren. Als bedeutendste indirekte Steuer 
zielt die allgemeine Umsatzsteuer jedoch auf die Belastung des-
selben Einkommens ab, weil letztlich jedes Einkommen irgend-
wann konsumiert wird. Da sie nicht auf die Erzielung, sondern auf 
die Verwendung des Einkommens erhoben wird, kann die Um-
satzsteuer durchaus besti mmte Einkommensteile erfassen, die 
von der Einkommensteuer verschont oder nicht erfasst werden.105 

Eine allgemeine Umsatzsteuer kann daher die Steuern vom Ein-
kommen im Hinblick auf eine umfassende Besteuerung nach der 
wirtschaft lichen Leistungsfähigkeit sachgerecht ergänzen. Zudem 
wirkt sie mit einem grundsätzlich proporti onalen Tarif der rela-
ti v scharfen Progression des Einkommensteuertarifs entgegen 
und mildert bestehende Umverteilungseff ekte ab. Schließlich 
wird die allgemeine Umsatzsteuer hinsichtlich der ökonomischen 
Effi  zienz für weniger schädlich als die Steuern vom Einkommen 
gehalten.106 Insgesamt sollte also ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen direkten und indirekten Steuern angestrebt werden.107

105 Vgl. Tipke (2003), S. 986 ff . und Kapitel II.8.
106 Vgl. Scherf (2010), S. 256: „Unter Effi  zienzgesichtspunkten hat die Umsatzsteuer da-

gegen einige Vorteile zu verbuchen. Sie verursacht relati v zum Aufk ommen geringe 
administrati ve Kosten. Auch die Zusatzlasten, die aus Veränderungen der relati ven 
Preise resulti eren, dürft en sich in Grenzen halten.“

107 Vgl. auch Neumark (1970), S. 393; Haller (1981), S. 355.
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2  Einkommensteuer

2.1  Historische Entwicklung und Skizze des geltenden Rechts

2.1.1  Historische Entwicklung

Der Ursprung der Einkommensteuer war der Krieg Großbritanni-
ens gegen Napoleon. Die briti sche income tax wurde 1799 einge-
führt und sollte zunächst als befristete Sonderabgabe den hohen 
Finanzierungsbedarf der Kriegsführung decken, entwickelte sich 
aber in kurzer Frist zur bedeutendsten Einnahmequelle des Staa-
tes. 

Auch die Anfänge der Einkommensbesteuerung in Deutschland 
gehen auf die Finanznot infolge der Napoleonischen Kriege zu-
rück. Unter dem Einfl uss von Karl Freiherr vom Stein wurde 1808 
in Preußen eine progressive Steuer auf das Gesamteinkommen 
eingeführt, die auch eine Selbstdeklarati on, also die Pfl icht zur 
Abgabe einer Steuererklärung, vorsah.108 Im Laufe des 19. Jahr-
hunderts folgten zahlreiche deutsche Königreiche dem preußi-
schen Beispiel und besteuerten ebenfalls – in unterschiedlicher 
Ausprägung – das Einkommen ihrer Bürger.109 

Der Durchbruch zur modernen Einkommensteuer erfolgte mit 
dem preußischen Einkommensteuergesetz von 1891, das ein 
zentraler Bestandteil der Steuerreform unter Finanzminister Jo-
hannes von Miquel war.110 Die Reform Miquels setzte die Idee der 
progressiven Gesamteinkommensteuer und das Prinzip der Be-
steuerung nach der wirtschaft lichen Leistungsfähigkeit durch und 
legte damit das Fundament der heuti gen Einkommensteuer. Der 

108 Im Jahr 1814 – nach dem Sieg gegen Napoleon – schaff te Preußen die Einkommen-
steuer allerdings wieder ab, weil u. a. der Steuerwiderstand sehr hoch war. Große 
Teile der Bevölkerung setzen sich insbesondere gegen die bisher unbekannte Selbst-
deklarati on zu Wehr. 

109 Dazu zählten Württ emberg (ab 1820), Sachsen (ab 1834), Bayern (1848), Hessen 
(1869) und Baden (1884). 

110 Vgl. Ullmann (2013), S. 6.
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damalige Tarif reichte von 0,67 bis 4 Prozent. Unter Einbeziehung 
der variablen Kommunalzuschläge lag die Spitzenbelastung bei 
etwa 12 Prozent.

Eine neue Qualität und Belastungsintensität erlangte die Einkom-
mensteuer im Jahr 1920 durch die Finanzreform Matt hias Erz-
bergers. Zum einen trat an die Stelle von 27 Landeseinkommen-
steuern erstmals eine einheitliche Reichseinkommensteuer. Zum 
anderen wurde der Tarif auf 10 bis 60 Prozent angehoben, um die 
Lasten des verlorenen Ersten Weltkriegs fi nanzieren zu können. 
Weitere grundlegende Reformen folgten bereits in den darauf-
folgenden Jahren: 1925 wurden die Einkunft sarten des heuti gen 
§ 2 Einkommensteuergesetz (EStG) entwickelt, und 1934 erhielt 
das Einkommensteuergesetz seine formale Struktur, die im Kern 
bis heute erhalten geblieben ist. Die Zeit der großen, konzepti o-
nellen Steuerreformen kam damit zum Abschluss.

Im Bonner Grundgesetz von 1949 wurde zunächst festgelegt, dass 
das Aufk ommen aus der Einkommensteuer grundsätzlich den 
Ländern zusteht, der Bund jedoch daran zu beteiligen ist. Im Zuge 
der Finanzreform von 1969 wandelte sich die Einkommensteuer 
dann zur ergiebigsten Gemeinschaft steuer, deren Aufk ommen im 
großen Steuerverbund zwischen Bund, Ländern und Kommunen 
verteilt wird.111

2.1.2  Skizze des geltenden Rechts

Die Einkommensteuer belastet das von natürlichen Personen 
erzielte verfügbare Einkommen. Das Steuersubjekt ist entweder 
eine Einzelperson oder ein Mitunternehmer an einer Personen-
gesellschaft . Die Einkommensteuer erfasst die Leistungsfähigkeit, 
die durch den Zufl uss von Einkommen entsteht, und berücksich-
ti gt die zur Einkommenserzielung notwendigen Aufwendungen 

111 Vgl. zur Historie Hey (2013c), Rz. 5 ff .; BMF (2012b), S. 58 f.
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sowie die persönlichen Verhältnisse des Steuerpfl ichti gen. Daher 
ist die Einkommensteuer steuersystemati sch besonders geeig-
net, dem Fundamentalprinzip der Steuergerechti gkeit, also einer 
gleichmäßigen Besteuerung nach der wirtschaft lichen Leistungs-
fähigkeit, zu entsprechen.112 

Gemäß § 1 EStG ist zwischen unbeschränkter und beschränkter 
Steuerpfl icht zu unterscheiden. Natürliche Personen, die im In-
land einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, 
sind unbeschränkt einkommensteuerpfl ichti g. Bei ihnen unter-
liegt das auf der gesamten Welt erzielte Einkommen der Besteu-
erung. Sind die genannten Voraussetzungen nicht vorhanden, 
werden im Rahmen der beschränkten Steuerpfl icht nur die inlän-
dischen Einkünft e im Sinne von § 49 EStG besteuert. 

Was als steuerpfl ichti ges Einkommen anzusehen ist, wird zu-
nächst durch den Einkünft ekatalog im § 2 EStG besti mmt. Dem-
nach unterliegen Einkünft e der Einkommensteuer, wenn sie sich 
einer der folgenden sieben Einkunft sarten zuordnen lassen:

 � Einkünft e aus Land- und Forstwirtschaft 

 � Einkünft e aus Gewerbebetrieb

 � Einkünft e aus selbständiger Arbeit

 � Einkünft e aus nicht selbständiger Arbeit

 � Einkünft e aus Kapitalvermögen 

 � Einkünft e aus Vermietung und Verpachtung

 � Sonsti ge in § 22 EStG genannte Einkünft e113

112 Vgl. Tipke (2003), S. 614; Hey (2013a), Rz. 40.
113 Bspw. Einkünft e aus einer Rente der gesetzlichen Rentenversicherung oder Einkünft e 

aus privaten Veräußerungsgeschäft en.
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Tabelle 2.1:   Ermitt lung des zu versteuernden Einkommens (vereinfachtes 
Schema gemäß § 2 EStG)

+

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

Einkünft e aus Land- und Forstwirtschaft 

Einkünft e aus Gewerbebetrieb

Einkünft e aus selbständiger Arbeit

Einkünft e aus nicht selbständige Arbeit

Einkünft e aus Kapitalvermögen

Einkünft e aus Vermietung und Verpachtung

Sonsti ge in § 22 EStG genannte Einkünft e

Summe der Einkünft e

Altersentlastungsbetrag

Abzug für Land- und Forstwirte

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende

Gesamtbetrag der Einkünft e

Verlustabzug nach § 10 d EStG 

Sonderausgaben

außergewöhnliche Belastungen

Einkommen

Freibeträge für Kinder

sonsti ge Abzugsbeträge (Härteausgleich)

zu versteuerndes Einkommen

Eigene Darstellung.

Die zu besteuernden Einkünft e sind in § 2 Abs. 2 EStG defi niert. 
Bei Einkünft en aus Land- und Forstwirtschaft , Gewerbebetrieb 
und selbständiger Arbeit ist das der Gewinn. Bei den restlichen 
Einkunft sarten wird der Überschuss der Einnahmen über die 
 Werbungskosten belastet. Insofern ist im deutschen Einkommen-
steuergesetz grundsätzlich das objekti ve Nett oprinzip114 verwirk-
licht.

114 Gemäß dem objekti ven Nett oprinzip sind alle Aufwendungen zur Einkommenserzie-
lung von den Brutt oeinkünft en abzuziehen. Vom objekti ven ist das subjekti ve Nett o-
prinzip zu unterscheiden. Gemäß dem subjekti ven Nett oprinzip werden die persön-
lichen bzw. familiären Lebensverhältnisse des Steuerpfl ichti gen berücksichti gt. So 
schmälern beispielsweise unvermeidbare Aufwendungen zur Sicherung der Existenz 
der Familie die steuerliche Bemessungsgrundlage. 
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In Tabelle 2.1 ist die Ermitt lung des zu versteuernden Einkommens 
dargestellt. Die Summe der Einkünft e resulti ert aus der Additi on 
der sieben Einkunft sarten. Hiervon können verschiedene Posten 
abgezogen werden. Neben einem eventuellen Verlustabzug sind 
dies unter anderem Sonderausgaben115, außergewöhnliche Belas-
tungen116 und ggf. Kinderfreibeträge. Nach Abzug dieser Posten 
gelangt man zum zu versteuernden Einkommen. Auf diese Bemes-
sungsgrundlage wird der progressiv ausgestaltete Einkommen-
steuertarif – entweder als Grundtarif für Ledige oder als Splitti  ng-
tarif für Verheiratete – angewandt.117 

Die Einkommensteuer tritt  in verschiedenen Erhebungsformen 
auf. Zu unterscheiden sind die Lohnsteuer auf Arbeitseinkünft e, 
die Abgeltungsteuer auf private Kapitaleinkünft e und die veran-
lagte Einkommensteuer. Bei Lohnsteuer und Abgeltungsteuer er-
folgt grundsätzlich ein Steuerabzug an der Quelle, während bei 
der veranlagten Einkommensteuer eine Steuererklärung abzuge-
ben ist. 

Die Einkommensteuer ist die ergiebigste Steuerart in Deutsch-
land. 2012 betrug das Aufk ommen aus Lohnsteuer, Abgeltung-
steuer und veranlagter Einkommensteuer rund 214 Milliarden 
Euro, was einem Anteil von 36 Prozent am Gesamtsteueraufk om-
men entspricht.118 Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaft -
steuer, an deren Aufk ommen alle Gebietskörperschaft en beteiligt 
werden. Derzeit erhalten die Gemeinden 15 Prozent des Aufk om-
mens, während der verbleibende Teil jeweils zur Hälft e an den 
Bund und die Länder fl ießt.

115 Zu den Sonderausgaben zählen bspw. Vorsorgeaufwendungen wie die Beiträge zu den 
gesetzlichen Sozialversicherungen, die innerhalb besti mmter Höchstbeträge abzieh-
bar sind. 

116 Außergewöhnliche Belastungen sind Aufwendungen, die zwangsläufi g entstehen 
(z. B. Krankheitskosten). Diese sind abziehbar, wenn sie die zumutbare Belastung 
übersteigen. Siehe § 33 EStG. 

117 Zum Tarif siehe ausführlich Kapitel II.2.2.
118 Vgl. BMF (2013b), S. 1.
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2.2 Kernprobleme der Einkommensteuer

2.2.1 Der Zusammenhang zwischen Bemessungsgrundlage und 
Tarif

Unter den Besteuerungsgrundsätzen nimmt der Grundsatz der 
Steuergerechti gkeit den herausragenden Platz ein.119 Dies gilt 
ganz besonders für die Einkommensbesteuerung. Nach vorherr-
schender Ansicht wird der Steuergerechti gkeit am besten ent-
sprochen, wenn die Steuerzahler gemäß ihrer Leistungsfähigkeit 
besteuert werden. 

Eine gerechte Einkommensbesteuerung erfordert zunächst eine 
Bemessungsgrundlage, mit der das für die Steuerzahlung verfüg-
bare Einkommen erfasst wird.120 Denn nur bei solchen Einkom-
mensteilen, die dem Steuerzahler zur eigenen und freien Verfü-
gung bleiben, kann steuerliche Leistungsfähigkeit vorausgesetzt 
werden. Funkti on der Bemessungsgrundlage ist es demnach, die 
steuerliche Leistungsfähigkeit zu messen (Messfunkti on). Geset-
zestechnisch verlangt dies einen exakt zu defi nierenden Einkom-
mensbegriff , der die Leistungsfähigkeit des einzelnen Steuerzah-
lers möglichst zutreffend wiedergibt.

Von zentraler Bedeutung für die Belastung der Steuerzahler ist 
dabei der Tarif. Ein Kernproblem, das damit verbunden ist, sind 
die sogenannten heimlichen Steuererhöhungen. Mit dem Tarif 
besti mmt der Gesetzgeber, wie hoch die Steuerlast je nach Um-
fang der Bemessungsgrundlage sein soll. Der Tarif hat somit die 
Aufgabe, die Höhe der Belastung festzulegen (Belastungsfunk-
ti on). Mit anderen Worten: Mit der Bemessungsgrundlage „Ein-
kommen“ wird für jeden einzelnen Steuerzahler in den Tarif ge-
gangen, wonach der Tarif die auf die Bemessungsgrundlage ent-

119 Siehe bereits Kapitel I.2.2.1.
120 Zu den nachfolgenden Ausführungen siehe bereits KBI (1994), S. 18 f.; KBI (1996).
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fallende Steuer angibt. Eine gerechte Einkommensbesteuerung 
setzt also zweierlei voraus:

 � eine möglichst zutreff ende, unmanipulierte Bemessungsgrund-
lage gemäß dem Leistungsfähigkeitsprinzip und

 � einen als gerecht empfundenen Einkommensteuertarif.121

Diese beiden Voraussetzungen einer gerechten Einkommens-
besteuerung unterscheiden sich hinsichtlich ihres Wesens in ei-
nem maßgeblichen Punkt: Während die Bemessungsgrundlage 
„Einkommen“ rechtsdogmati sch und fi nanzwissenschaft lich be-
sti mmbar ist, ist der Tarif vor allem Ausdruck der politi sch gewoll-
ten Steuerlastverteilung und somit Ausdruck einer besti mmten 
Gesellschaft spoliti k.122 

Zur rechtsdogmati schen Besti mmung der Bemessungsgrundlage 
liegen eine Reihe detaillierter Studien vor.123 In die steuerpoliti -
sche Diskussion fl ossen konkrete diesbezügliche Reformentwürfe 
vor allem in den Jahren 2003 und 2004 ein, wobei alle der Leitlinie 
„niedrigere Steuersätze – weniger Ausnahmen“ folgten. Möglich-

121 Lang führt dazu aus: „Die richti ge Messung steuerlicher Leistungsfähigkeit ist wesent-
liche Voraussetzung für die Entscheidung des Gesetzgebers über die Steuerlast, die 
durch den Steuertarif getroff en wird. Der Steuertarif teilt dem Bürger die Steuerlast 
abhängig von der Höhe des zu versteuernden Einkommens zu. Diese Zuteilung wird 
verfälscht, wenn und soweit die Bemessungsgrundlage Faktoren steuerlicher Leis-
tungsfähigkeit nicht oder realitätsfremd berücksichti gt oder wenn Sozialzwecknor-
men (z. B. Sonderabschreibungen) das Maß, das für alle Bürger gleich geeicht sein 
sollte, interventi onisti sch verändern.“ Lang (2010b), Rz. 43.

122 Siehe auch Lang (2010b), Rz. 1.
123 Besondere Beachtung fand in jüngerer Zeit P. Kirchhof, der im Jahr 2001 (zusammen 

mit K. Altehoefer, H. W. Arndt, P. Bareis, G. Eckmann, R. Freudenberger, M. Hahne-
mann, D. Kopie, F. Lang, J. Lückhardt, E. Schutt er) den „Karlsruher Entwurf zur Reform 
des Einkommensteuergesetzes“ vorlegte. Zur Weiterentwicklung dieses Entwurfs 
siehe Kirchhof (2011). Dort wird (S. 366 ff . m. w. N.) das Einkommen ausführlich be-
handelt. Zu einem schon wesentlich früher vorgelegten breiten Reformentwurf siehe 
Lang (1993). Auch darin wird die Bemessungsgrundlage „zu versteuerndes Einkom-
men“ (S. 152 ff .) detailliert untersucht und dargelegt. Schließlich wurde jüngst ein 
aktuelles Konzept zur Reform der Ertragsteuern von der Sti ft ung Marktwirtschaft  vor-
gelegt, das sich auch ausführlich mit der Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer 
auseinandersetzt (siehe Lang/Eilfort (2013)).
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keiten zur Bereinigung und Verbreiterung der Bemessungsgrund-
lage sind dabei umfassend und detailliert diskuti ert worden.124 
Die Vorschläge des Insti tuts werden daher nachfolgend nur kurz 
skizziert. Im Anschluss wird verti eft  auf wesentliche Aspekte der 
Tarifgestaltung und damit verbundene Fragen und Probleme ein-
gegangen.

2.2.2 Änderungen der Bemessungsgrundlage 

Bei einer Reform der einkommensteuerlichen Bemessungsgrund-
lage sollten vor allem die Grundsätze der Steuergerechti gkeit und 
Steuereinfachheit im Vordergrund stehen. Die Steuergerechti g-
keit wird durch eine Bemessungsgrundlage, die dem Leistungs-
fähigkeitsprinzip folgt, verwirklicht. Der konkrete Maßstab für 
eine Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit ist dasjenige Ein-
kommen des Steuerzahlers, das ihm zur eigenen und freien Ver-
fügung steht. Deshalb sind alle zwangsläufi gen Aufwendungen, 
die das verfügbare Einkommen mindern, von der Besteuerung 
freizustellen, weil sie eben als nichtdisponible Einkommensbe-
standteile keine steuerliche Leistungsfähigkeit begründen. Dazu 
gehören insbesondere die zwangsläufi gen Aufwendungen zur 
Einkommenserzielung (Betriebsausgaben und Werbungskosten), 
für die Existenzsicherung, für die Vorsorge, für außergewöhnliche 
Belastungen und für gesetzliche Unterhaltsverpfl ichtungen. 

Die Steuereinfachheit kann vor allem durch die Abschaff ung ent-
behrlicher Regelungen sowie Pauschalierungs- und Freibetrags-
regelungen erreicht werden. Da es sich bei Pauschal- und Freibe-
trägen um nominale Beträge handelt, werden sie im Zeitablauf 
durch den allgemeinen Preisniveauansti eg schritt weise entwer-
tet. Analog zur regelmäßigen Anpassung der Eckwerte des Ein-
kommensteuertarifs125 sollten auch die maßgeblichen Pauschal- 

124 Siehe ausführlich KBI (1996); KBI (2004).
125 Siehe Kapitel II.2.2.6, S. 88 ff .
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und Freibeträge im Einkommensteuerrecht in regelmäßigen Ab-
ständen erhöht werden.  

Werbungskosten/Betriebsausgaben 

Während Aufwendungen zur Einkommenserzielung bei den Ar-
beitnehmern bzw. Überschussermitt lern als Werbungskosten be-
zeichnet werden, werden sie bei Unternehmern bzw. Gewinner-
mitt lern als Betriebsausgaben defi niert.126 In § 4 Abs. 5 Einkom-
mensteuergesetz (EStG) ist eine Vielzahl von Abzugsverboten von 
Betriebsausgaben genannt. Das Hauptaugenmerk in diesem Be-
reich sollte auf der Vereinfachung des geltenden Rechts liegen.127 
Zentrale Vorschrift  für den Werbungskostenabzug ist hingegen 
§ 9 EStG, der eine Legaldefinition der Werbungskosten und eine 
Generalklausel zur Berücksichtigung von Werbungskosten bei der 
Ermittlung der Einkünfte enthält. An dieser Generalklausel wie 
an der Legaldefinition sollte weiterhin festgehalten werden, weil 
beide allgemein bekannt sowie verständlich und knapp formuliert 
sind. Daran anschließend sollten weiterhin die wichtigsten Arten 
von Werbungskosten genannt werden. Eine solche „Positi vliste“ 
dürft e dazu beitragen, dass sich die Steuerzahler leichter infor-
mieren können und entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit be-
steuert werden.128 

Die Geltendmachung von Werbungskosten sollte mithilfe von 
Pauschalierungen und Typisierungen vereinfacht werden. Hierzu 
sollte zunächst der Pauschbetrag für Werbungskosten für Arbeit-
nehmer bzw. Überschussermitt ler von derzeit 1.000 Euro129 an-
gemessen angehoben werden. Der (Vereinfachungs-)Zweck des 
Pauschbetrags ist es, die meisten Arbeitnehmer vom aufwendi-
gen Einzelnachweis höherer Werbungskosten zu verschonen. Der 

126 Siehe § 4 Abs. 4 EStG.
127 Vgl. KBI (1996), S. 81.
128 Siehe KBI (1996), S. 178 ff .
129 Siehe § 9a Nr. 1a EStG.
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Pauschbetrag ist in den letzten 24 Jahren nahezu konstant geblie-
ben. Im Jahr 1990 lag er bei umgerechnet 1.023 Euro (= 2.000 DM) 
und in den Jahren 2002 und 2003 bei 1.044 Euro, bevor er auf 920 
Euro reduziert wurde. Erst zum 1. Januar 2011 wurde er auf 1.000 
Euro angehoben.130 Es ist off ensichtlich, dass die Werbungskos-
ten in diesem Zeitraum infl ati onsbedingt gesti egen sind. Daher 
wäre es sachgerecht, den Pauschbetrag in einem ersten Schritt  
auf mindestens 1.200 Euro zu erhöhen. Steuerzahler mit Aufwen-
dungen, die über diesen Pauschbetrag hinausgehen, sollen ihre 
Werbungskosten per Einzelnachweis geltend machen können. Bei 
einigen abzugsfähigen Aufwendungen gibt es Verbesserungsbe-
darf, der im Folgenden erläutert wird. 

 Zur Berücksichti gung von Aufwendungen für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätt e sollte aus Vereinfachungsgründen 
weiterhin eine Entf ernungspauschale gewährt werden.131 Auf-
grund gesti egener Mobilitätskosten sollte sie von derzeit 30 Cent/
km auf 40 Cent/km erhöht werden.

Bei Überlassung eines betrieblichen Fahrzeugs muss der Steuer-
zahler bisher bei dessen Nutzung für die Fahrten zur Arbeit 0,03 
Prozent des Listenpreises je Entfernungskilometer als monatliche 
Einnahmen deklarieren.132 Auf der anderen Seite kann der Steu-
erzahler eine Entf ernungspauschale von 30 Cent/km als Wer-
bungskosten abziehen. Durch diese Regelungen ergibt sich für 
den Steuerzahler ein doppelter Aufwand, weil für die Nutzung 
des betrieblichen Fahrzeugs für Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätt e auf der einen Seite die Einkünft e erhöht werden, 
um auf der anderen Seite durch den Werbungskostenabzug wie-
der gesenkt zu werden. Dieser doppelte Aufwand würde entf al-
len, wenn auf die Zuschlagsregelung in Höhe von 0,03 Prozent 

130 Vgl. BMF (2012e).
131 Siehe § 9 Abs. 1 Nr. 4 EStG.
132 Siehe § 8 Abs. 2 S. 3 EStG.
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des Listenpreises je Entf ernungskilometer bei Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsort mit betrieblichen Kraft fahrzeugen bei 
gleichzeiti ger Streichung des entsprechenden Werbungskosten-
abzugs verzichtet würde.

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer werden zurzeit 
bis zu einem Betrag in Höhe von 1.250 Euro als Betriebsausgaben 
oder Werbungskosten berücksichti gt, wenn für die betriebliche 
oder berufl iche Täti gkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung 
steht.133 Der Nachweis über die Höhe dieser Aufwendungen ist 
aufwendig, zeitraubend und insbesondere bei einem Raum in 
der eigenen Wohnung meist kompliziert. Würde statt  des Höchst-
betrags eine abgeltende Pauschale angesetzt, könnte der auf-
wendige Einzelnachweis der Kosten entf allen. Die Höhe einer 
angemessenen Pauschale könnte sich an den durchschnitt lichen 
Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer orienti eren. Sie sollte 
nicht niedriger als die bestehende Höchstgrenze von 1.250 Euro 
gewählt werden, weil sonst unter Umständen zu viele Steuerzah-
ler gegenüber der geltenden Regelung schlechter gestellt würden.

Aufwendungen für Geschenke an Personen, die nicht Arbeitneh-
mer des Steuerpfl ichti gen sind, können bis zu einem Wert von 35 
Euro als Betriebsausgabe geltend gemacht werden.134 Allerdings 
muss gleichzeiti g nach geltender Rechtslage der beschenkte Ge-
schäft spartner die Vorteile, die ihm aus dem geringfügigen Ge-
schenk zufl ießen, als geldwerten Vorteil bzw. als Betriebseinnah-
me der Einkommensteuer unterwerfen. Um den tatsächlichen 
Wert des Geschenks und damit auch die Höhe des zu versteuern-
den Vorteils zu ermitt eln, muss der Schenkende dem Empfänger 
mitt eilen, welchen Wert das Geschenk hat. Alternati v kann der 
Schenkende das Geschenk nach § 37b EStG pauschal versteuern. 
Es widerspricht dem Zweck einer Geste der Aufmerksamkeit im 

133 Siehe § 9 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. § 4 Abs. 5 Nr. 6b EStG.
134 Siehe § 4 Abs. 5 Nr. 1 EStG.
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Geschäft sverkehr, dem Beschenkten entweder mitzuteilen, dass 
er das Geschenk noch versteuern müsste bzw. mitzuteilen, dass 
eine Pauschalbesteuerung bereits vorgenommen wurde. Darüber 
hinaus ist die in der Verwaltungspraxis gewährte „Nichtaufgriff s-
grenze“ bei Geschenken unter zehn Euro unglücklich, da der Be-
trag von den für den Betriebsausgabenabzug zulässigen 35 Euro 
abweicht. Eine Anhebung der „Nichtaufgriff sgrenze“ auf 35 Euro 
würde den Umgang mit Geschenken im Geschäft sverkehr deut-
lich vereinfachen. Korrespondierend zu § 4 Abs. 5 Nr. 1 EStG sollte 
deshalb eine entsprechende Steuerbefreiungsvorschrift  für Ge-
schenke in § 3 EStG ergänzt werden.

Der Abzug von Schuldzinsen als Betriebsausgaben ist untersagt, 
sofern sogenannte Überentnahmen135 getäti gt werden.136 Die Re-
gelung soll eine missbräuchliche Absetzung privat verursachter 
Schuldzinsen vermeiden, greift  dabei jedoch massiv in unterneh-
merische Dispositi onen ein. Das Verbot des Abzugs von Schuld-
zinsen bei sogenannten Überentnahmen ist kompliziert und 
streitanfällig, was anhängige Verfahren beim Bundesfi nanzhof 
belegen. Um zumindest die kleinen und mitt leren Betriebe von 
der komplizierten Regelung zu befreien, wäre zu erwägen, den 
geltenden Freibetrag in Höhe von 2.050 Euro anzuheben.

Fallen bei Gebäuden Instandsetzungs- und Modernisierungsauf-
wendungen im Zeitraum von drei Jahren nach der Anschaff ung an 
und übersteigen sie 15 Prozent der Gebäudeanschaff ungskosten 
(ohne Umsatzsteuer), so gelten sie als Herstellungskosten.137 In 
der Folge werden sie der langfristi gen Gebäudeabschreibung hin-
zugerechnet. Die niedrige Schwelle sorgt regelmäßig für Rechts-
streiti gkeiten. Der Steuerzahler muss gegebenenfalls aufwendig 

135 Überentnahmen sind private Entnahmen, die die Summe aus Gewinn und Einlagen 
des betreff enden Wirtschaft sjahrs übersteigen.

136 Siehe § 4 Abs. 4a EStG.
137 Siehe § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG. Ausgenommen sind Erhaltungsaufwendungen, die jähr-

lich üblicherweise anfallen.
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nachweisen, dass keine abzuschreibenden anschaff ungsnahen 
Herstellungskosten vorlagen, sondern Aufwendungen für Erhal-
tungs- und Erweiterungsarbeiten, die sofort als Betriebsausgaben 
bzw. Werbungskosten abgezogen werden können. Durch eine An-
hebung der Schwelle auf ein höheres Niveau, beispielsweise auf 
25 Prozent der Gebäudeanschaff ungskosten, würden in vielen 
Fällen die Abgrenzungsschwierigkeiten entf allen.

Kosten für sogenannte geringwerti ge Wirtschaft sgüter dürfen als 
Be triebs ausgabe abgezogen werden, wenn sie den Wert von 410 
Euro nicht übersteigen.138 Dieser Wert liegt jedoch auf dem Niveau 
des Jahres 1964 (damals 800 DM bzw. umgerechnet 409 Euro).139 
Eine deutliche Erhöhung wäre somit überfällig. Das Wahlrecht für 
sogenannte Pool-Abschreibungen für Wirtschaft sgüter im Wert 
zwischen 150 und 1.000 Euro könnte im Gegenzug entf allen.140 
Die Möglichkeit, geringwerti ge Wirtschaft sgüter bereits im ersten 
Jahr voll abzuschreiben, entbindet die Steuerzahler von der Auf-
zeichnungspfl icht und trägt damit zur Vereinfachung bei.

Während allgemein für Sachbezüge eine monatliche Freigrenze 
in Höhe von derzeit 44 Euro gilt, werden selbst hergestellte oder 
selbst vertriebene Wirtschaft sgüter in Höhe von 1.080 Euro im 
Jahr steuerfrei gestellt.141 Diese Diff erenzierung ist schwer nach-
vollziehbar, streitanfällig und aufwendig. Ein einheitlicher Jahres-
höchstbetrag, der – unabhängig von der Art der Leistung – die 
geltenden beiden Beträge ersetzt, würde den Aufwand deutlich 
beschränken und zur Vereinfachung beitragen.

138 Siehe § 6 Abs. 2 EStG.
139 Vgl. Kulosa (2013), Rz. 600.
140 Siehe § 6 Abs. 2 und 2a EStG.
141 Siehe § 8 Abs. 2 und 3 EStG.
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Sonderausgaben

Die geltenden Regelungen zu den Sonderausgaben sind in den 
§§ 10 bis 10g EStG fi xiert. Das Leistungsfähigkeitsprinzip erfordert 
Abzugsmöglichkeiten für solche Sonderausgaben, die zwangsläu-
fi g sind und das verfügbare Einkommen mindern. Nach Ansicht 
des Insti tuts besteht neben dem Abbau besti mmter Sonderaus-
gaben142 vor allem bei den Vorsorgeaufwendungen und den Steu-
erberatungskosten Änderungsbedarf.

Bei den Sonderausgaben sind allen voran die Vorsorgeaufwen-
dungen143 zu nennen. Die meisten Bürger werden dem gesetzli-
chen Zwang unterworfen, Vorsorgeaufwendungen in Form von 
Beiträgen an die gesetzliche Sozialversicherung zu erbringen.144 
Aber auch für die anderen Bürger besteht ein fakti scher Zwang, in 
ähnlicher Weise Vorsorge zu treff en. Seit 2010 dürfen die Beiträ-
ge zur Krankenversicherung in dem Umfang als Sonderausgaben 
angesetzt werden, in dem sie den gesetzlichen Leistungen der 
Pfl ichtversicherung bzw. dem sogenannten Basiskrankenversiche-
rungsschutz der privaten Krankenversicherung entsprechen. Die 
Beiträge zur Pfl egeversicherung dürfen hingen in voller tatsäch-
lich geleisteter Höhe angesetzt werden. Vorausgegangen ist eine 
Entscheidung des BVerfG, das vorgegeben hat, dass der existenz-
notwendige Vorsorgeaufwand für die Kranken- und Pfl egeversi-
cherung von der Einkommensteuer zu verschonen ist.145 

Beiträge zu anderen Versicherungen, wie z. B. der Arbeitslosen-, 
Unfall- oder Haft pfl ichtversicherung, dürfen jedoch nur bis zu ei-
nem Höchstbetrag von 2.800 Euro bzw. 1.900 Euro berücksichti gt 
werden, soweit diese Höchstbeträge nicht schon durch den Ab-

142 Siehe S. 49.
143 Siehe § 10 Abs. 1 Nr. 2 bis 3a EStG.
144 Hierunter fallen Beiträge zur gesetzlichen Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pfl e-

geversicherung.
145 Siehe BVerfG, 2 BvL 1/106 vom 14.3.2008.
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zug der Kranken- und Pfl egeversicherungsbeiträge ausgeschöpft  
sind.146 Dies bedeutet, dass Steuerzahler mit geleisteten Kranken- 
und Pfl egeversicherungsbeiträgen von über 2.800 Euro bzw. 1.900 
Euro keine weiteren Aufwendungen für andere Versicherungen 
absetzen dürfen. Doch zumindest die Beiträge zur Arbeitslosen-
versicherung sind off ensichtlich zwangsläufi ge Aufwendungen, 
die das verfügbare Einkommen mindern. Daher ist es erforderlich, 
auch einen Sonderausgabenabzug für Arbeitslosenversicherungs-
beiträge in voller tatsächlich geleisteter Höhe zuzulassen.147 

Der Sonderausgabenabzug von Steuerberatungskosten ist zum 
Jahr 2006 aus fi skalischen Gründen abgeschaff t worden.148 Steuer-
beratungskosten sollten jedoch wieder als Sonderausgaben gel-
tend gemacht werden dürfen. Dies ergibt sich schon allein aus 
dem Leistungsfähigkeitsprinzip. Bei Steuerberatungskosten han-
delt es sich nämlich insoweit um zwangsläufi ge Aufwendungen, 
die das verfügbare Einkommen mindern, als der durchschnitt -
liche Steuerzahler aufgrund der komplexen steuerlichen Normen 
kaum in der Lage ist, seine Steuerpfl icht vorschrift smäßig wahrzu-
nehmen, ohne auf fachkundige Hilfe zurückzugreifen.149 Der Son-
derausgabenabzug von Steuerberatungskosten würde zudem zur 
Steuervereinfachung beitragen. Für den Steuerzahler bedeutet 
der Rückgriff  auf externen Sachverstand eine spürbare Entlastung 
und auch die Finanzverwaltung profi ti ert von einer ordnungsge-
mäß und vollständig ausgefüllten Steuererklärung.

Außergewöhnliche Belastungen

Außergewöhnliche Belastungen sind zwangsläufi ge Aufwendun-
gen, denen sich der Steuerpfl ichti ge nicht entziehen kann und die 

146 Siehe § 10 Abs. 4 EStG.
147 Vgl. KBI (2009b), S. 17 f.
148 Vgl. Frakti onen der CDU/CSU und SPD (2005), S. 1.
149 Vgl. KBI (1996), S. 97 f.; Hey (2013), Rz. 714.



47

den Umständen nach notwendig sind.150 Im geltenden Recht sind 
sie jedoch nur mit dem Teil abzugsfähig, der die zumutbare Eigen-
belastung des Steuerpfl ichti gen übersteigt.151 

In Höhe der außergewöhnlichen Belastungen erfolgt grundsätz-
lich eine Kürzung des verfügbaren Einkommens, wodurch die 
Leistungsfähigkeit verringert wird. Der Abzug von außergewöhnli-
chen Belastungen entspricht daher grundsätzlich dem Leistungs-
fähigkeitsprinzip. Eine konsequente Anwendung dieses Prinzips 
erfordert sogar, auf die im geltenden Recht vorgesehene zumut-
bare Eigenbelastung zu verzichten.152 Grundsätzlich erscheint es 
zweckmäßig, eine allgemeine Regelung für außergewöhnliche Be-
lastungen beizubehalten. Bei der Vielgestalti gkeit außergewöhn-
licher Belastungen wäre ansonsten eine Vielzahl von Einzelrege-
lungen erforderlich.153

Für besti mmte Fälle außergewöhnlicher Belastungen sollten zu-
mindest realitätsnahe Pauschbeträge gewährt werden. Sofern 
die Pauschbeträge in Einzelfällen nicht ausreichen, ist ein weite-
rer Abzug gegen Nachweis denkbar.154 Insbesondere sollten die 
Pauschbeträge für Behinderte deutlich erhöht werden, da sie seit 
1975 unverändert sind.155 Die geltenden Pauschbeträge decken 
nicht annähernd sämtliche behinderungsbedingten Kosten ab, 
sodass weitere mit der Behinderung zusammenhängende Kosten 
als allgemeine außergewöhnliche Belastungen durch einen um-
ständlichen Einzelnachweis geltend gemacht werden müssen. Die 
Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge auf einen realitätsna-
hen Betrag, mit Hilfe dessen die meisten behinderungsbedingten 

150 Siehe § 33 Abs. 2 EStG.
151 Siehe § 33 Abs. 1 und Abs. 3 EStG.
152 Sollte darauf nicht verzichtet werden, sollten zumindest die geltenden Einkommens-

grenzen für die zumutbare Eigenbelastung realitätsgerecht bemessen und regelmäßig 
erhöht werden.

153 Vgl. KBI (1996), S. 106 f.
154 Vgl. KBI (2004), S. 39 f.
155 Vgl. KBI (1996), S. 111.
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Kosten abgegolten werden können, würde in vielen Fällen den 
Einzelnachweis von Kosten vermeiden. 

Abbau von Steuervergünsti gungen

Wenn es zu der vom Insti tut vorgeschlagenen Tarifreform156 
kommt, können im Gegenzug auch zahlreiche, mit dem Leis-
tungsfähigkeitsprinzip nicht vereinbare157 Steuervergünsti gungen 
abgebaut bzw. eingeschränkt werden. Die durch den Abbau die-
ser Steuervergünsti gungen erzielbaren Mehreinnahmen würden 
dann einen Teil der Mindereinnahmen der Tarifreform ausglei-
chen können.

Bei den Steuerermäßigungen und -befreiungen sollte auf be-
sti mmte lohnbezogene Vergünsti gungen, wie z. B. Prämien bzw. 
Zahlungen in der Montanindustrie und Zuschläge bei Sonntags-, 
Feiertags- und Nachtarbeit,158 verzichtet werden. Ebenfalls soll-
ten durch Zeitablauf überholte Steuerbefreiungen, wie z. B. die 
Steuer befreiungen für das Aufgeld für Lastenausgleichsdarlehen 
sowie für Zinsen aus Schuldbuchforderungen und Entschädi-
gungsansprüchen für deutsche Auslandsbonds,159 entf allen.160 

Bei den erhöhten Absetzungen bzw. Sonderabschreibungen ist zu 
empfehlen, auf die erhöhten Gebäudeabschreibungen in Sanie-

156 Siehe S. 83 ff .
157 Siehe ausführlich KBI (1996), S. 137 ff .
158 Siehe § 3 Nr. 33, 60 und § 3b EStG.
159 Siehe § 3 Nr. 18 und 54 EStG.
160 Sofern eine Vorschrift  aus Gründen des Rechts- und Vertrauensschutzes nicht gestri-

chen werden kann, ist zu überprüfen, ob die endgülti ge Abwicklung der zugrunde 
liegenden Rechtsverhältnisse beschleunigt werden kann. Beispielsweise könnte ein 
angekündigtes Auslaufen der Regelung in einer angemessenen Frist rechtlich zuläs-
sig sein. Durch ein verbindliches Enddatum werden Anreize zur Abwicklung noch be-
stehender Ansprüche gesetzt. Zur besseren Übersichtlichkeit ist darüber hinaus zu 
erwägen, die in § 3 EStG enthaltenen auslaufenden Regelungen zusammenzufassen, 
und aus dem Einkommensteuergesetz auszulagern, etwa in ein Anwendungsgesetz, 
wie es analog mit dem Einführungsgesetz zur Abgabenordnung (EGAO) besteht. Der 
Gesetzestext gewinnt dadurch an Klarheit.
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rungsgebieten, städtebaulichen Entwicklungsbereichen und bei 
Baudenkmalen161 zu verzichten sowie für alle Gebäude gemäß 
§ 7 Abs. 4 und 5 EStG durchgehend lineare Abschreibungen mit 
einem einheitlichen Abschreibungssatz von beispielsweise 2,5 
Prozent für Wohngebäude und 3 Prozent für Betriebsgebäude zu 
gewähren.

 Im Rahmen der Sonderausgaben könnten ebenfalls einige 
Positionen entfallen. Es handelt sich um die Vergünstigungen 
für Schulgeld162, eigengenutzte Baudenkmale, Gebäude in Sanie-
rungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen163, 
schutzwürdige Kulturgüter164 sowie Spenden und Beiträge an po-
liti sche Parteien165.

Im Bereich der außergewöhnlichen Belastungen sind die Vergüns-
ti gungen für Hinterbliebene und Pfl egepersonen166 zu streichen. 
Zu überprüfen wären schließlich auch die Vergünsti gungen für 
Landwirte, wie z. B. der Sonderfreibetrag für Land- und Forstwirte 
sowie die Gewinnermitt lung nach Durchschnitt ssätzen167.

Die durch den Abbau dieser Steuervergünsti gungen erzielbaren 
Mehreinnahmen sollten zur Finanzierung der oben genannten 
Anpassungen bei Werbungskosten, Betriebsausgaben, Sonder-
ausgaben und außergewöhnlichen Belastungen sowie zur Finan-
zierung der hier vorgeschlagenen Tarifreform168 mit eingesetzt 
werden.

161 Siehe § 7h und § 7i EStG.
162 Siehe § 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG.
163 Siehe § 10f EStG.
164 Siehe § 10g EStG.
165 Siehe § 10b Abs. 2 und § 34g.
166 Siehe § 33b Abs. 4 und 6 EStG.
167 Siehe § 13 Abs. 3 und § 13a EStG.
168 Siehe S. 83 ff .
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2.2.3 Ursprünge der derzeiti gen Tarifstruktur und deren bishe-
rige Entwicklung

Die Einkommensbesteuerung in ihrer derzeiti gen Ausprägung 
geht zurück auf das Jahr 1958. Seinerzeit wurde neben der Ein-
zelveranlagung von Ledigen das Splitti  ngverfahren für die ge-
meinsame Besteuerung von Ehegatt en eingeführt169 und zugleich 
ein Lohn- und Einkommensteuertarif in Kraft  gesetzt, der die 
Steuerlast „angemessen“ in Abhängigkeit vom zu versteuernden 
Einkommen der Steuerzahler festlegen sollte. Bei längerfristi gen 
Untersuchungen der Lohn- und Einkommensteuer wird daher re-
gelmäßig Bezug genommen auf das Ausgangsjahr 1958.170

Der Tarif von 1958 hatt e einen Grundfreibetrag von umgerechnet 
859 Euro, sodass zu versteuernde Einkommen bis zu dieser Höhe 
steuerfrei blieben.171 Im Anschluss daran folgte eine sogenannte 
untere Proporti onalzone mit einem gleichbleibenden Eingangs-
steuersatz (Grenzsteuersatz) von 20 Prozent, die bis zu Einkom-
men von 4.095 Euro reichte. Erst bei darüber hinausgehenden 
Einkommen setzte die direkte Progression172 ein. In dieser direk-
ten Progressionszone sti eg der (Grenz-)Steuersatz konti nuierlich 
an, bis er ab Einkommen von 56.262 Euro den Spitzensteuersatz 
von 53 Prozent erreichte.

In den folgenden Jahren und Jahrzehnten wurde der Tarif immer 
wieder geändert. Auch seit der deutschen Wiedervereinigung ist 
es nach 1990 zu mehrfachen Tarifanpassungen gekommen. Von 
besonderer Bedeutung war dabei 1992 ein Urteil des BVerfG, das 
den Gesetzgeber zu grundlegenden Korrekturen zwang. So ent-
schied das Gericht, dass der damalige Grundfreibetrag von 2.871 

169 Siehe ausführlich Kapitel II.2.3.
170 So listet beispielsweise das Bundesministerium der Finanzen in der Datensammlung 

zur Steuerpoliti k in einer Übersicht der Einkommensteuertarife alle seit 1958 gelten-
den Tarife mit ihren Eckwerten auf. Vgl. BMF (2012c), S. 26 f.

171 Siehe Bundessteuerblatt  I 1958, S. 431. Dort werden die Tarifeckwerte in DM ausge-
wiesen.

172 Zur Unterscheidung von direkter und indirekter Progression siehe S. 58.
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Euro nicht dem verfassungsrechtlichen Gebot entsprach, das Exis-
tenzminimum von der Einkommensteuer freizustellen.173 Für die 
Veranlagungszeiträume 1993 bis 1995 wurde dem Gesetzgeber 
zunächst die Möglichkeit einer Übergangsregelung eingeräumt, 
von der dieser auch Gebrauch machte.174 Zum 1. Januar 1996 war 
dann aber die dauerhaft e Neuregelung zur Steuerfreistellung des 
Existenzminimums in Kraft  zu setzen. Dies geschah, indem 1996 
ein neuer Lohn- und Einkommensteuertarif mit einem auf 6.184 
Euro angehobenen Grundfreibetrag eingeführt wurde. Durch 
diesen Tarif wurden Einkommen bis zu 6.184 Euro steuerfrei ge-
stellt, sodass es im Bereich niedriger Einkommen zu deutlichen 
Entlastungen kam. Zur Minimierung der Steuerausfälle wurde 
der Eingangssteuersatz aber von ursprünglich 19 Prozent auf 25,9 
Prozent angehoben und der weitere Tarifverlauf derart gestaltet 
(durch den sogenannten „Trick mit dem Knick“175), dass schon von 
mitt leren Einkommen an keine nennenswerte Entlastung übrig 
blieb. 

Zur weiteren Anpassung des Grundfreibetrags an die Entwicklung 
des sozialhilferechtlichen Mindestbedarfs wurde bei dem 1998 
eingeführten Tarif ähnlich verfahren. Die Entlastungen durch den 
auf 6.322 Euro angehobenen Grundfreibetrag kamen wiederum 
vor allem dem unteren Einkommensbereich zugute. Mitt lere Ein-
kommen wurden hingegen aufgrund des unveränderten Tarifver-
laufs unzureichend entlastet.

Auch mit der ersten Stufe des Steuerentlastungsgesetzes 
1999/2000/2002 wurde das Entlastungsmuster der Vorjahre fort-
gesetzt.176 So wurde bei dem neuen Tarif der Grundfreibetrag 

173 Siehe BVerfGE 87, 153 und 82, 60, 92 ff . Vgl. auch Schemmel (1993), S. 70 ff .
174 Die Übergangsregelung war in § 32d EStG in Verbindung mit § 52 Absatz 24 EStG gere-

gelt. Zu den Einzelheiten und zu den Problemen dieser Übergangsregelung siehe KBI 
(1994), S. 42 ff .

175 Dazu ausführlich KBI (2002b), S. 52 f.
176 Siehe Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002, BGBl. I 1999 S. 401.
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zum 1. Januar 1999 auf 6.681 Euro angehoben; die tarifb eding-
ten Entlastungen waren aber wiederum auf untere Einkommens-
gruppen konzentriert. Der Spitzensteuersatz von 53 Prozent und 
die Einkommensgrenze, ab der dieser erreicht wurde (nämlich bei 
61.377 Euro), blieben hingegen von 1990 bis 1999 unverändert.

Erst mit den Tarifk orrekturen zum 1. Januar 2000 kam es dann 
auch zu nennenswerten Entlastungen für mitt lere und höhere 
Einkommen. Denn zusammen mit der weiteren Anhebung des 
Grundfreibetrags auf 6.902 Euro wurden auch der Eingangssteu-
ersatz auf 22,9 Prozent und der Spitzensteuersatz auf 51 Prozent 
gesenkt. Allerdings griff  der Spitzensteuersatz beim Tarif 2000 
nun schon bei 58.643 Euro.

Mit der nächsten Reformstufe zum 1. Januar 2001 wurde der 
Grundfreibetrag auf 7.206 Euro erhöht, der Eingangssteuersatz 
auf 19,9 Prozent und der Spitzensteuersatz auf 48,5 Prozent redu-
ziert. Erreicht wurde der Spitzensteuersatz beim Tarif 2001 bereits 
ab 54.999 Euro. Bedingt durch die Euro-Einführung wurden diese 
Tarifeckwerte zum 1. Januar 2002 leicht modifi ziert, wodurch die 
Belastung fakti sch aber im Wesentlichen unverändert blieb.

Die ursprünglich für 2005 beschlossene Entlastungsstufe wurde 
teilweise um ein Jahr vorgezogen, sodass es vom 1. Januar 2004 
an zu einer Aufstockung des Grundfreibetrags auf 7.664 Euro, zu 
einer Senkung des Eingangssteuersatzes auf 16 Prozent und zu 
einem auf 45 Prozent ermäßigten Spitzensteuersatz kam. Zum 
1. Januar 2005 wurden der Eingangssteuersatz dann weiter auf 
15 Prozent und der Spitzensteuersatz auf 42 Prozent gesenkt. Er-
reicht wurde der Spitzensteuersatz seit 2004 bei Einkommen von 
52.152 Euro.

Im Koaliti onsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD wurde Ende 
2005 vereinbart, für Einkommen ab 250.001 Euro von 2007 an 



53

einen erhöhten Spitzensteuersatz von 45 Prozent einzuführen,177 
der in der politi schen Diskussion oft  als „Reichensteuer“ bezeich-
net wird.

Mit dem „Konjunkturpaket II“ ist für 2009 eine Anhebung des 
Grundfreibetrags auf 7.835 Euro, die Absenkung des Eingangs-
steuersatzes auf 14 Prozent, eine Verschiebung der „Knickstelle“ 
im Tarifverlauf um 400 Euro (auf 13.140 Euro) und eine Erhöhung 
um ebenfalls 400 Euro für die Einkommensgrenzen beschlos-
sen worden, ab denen der 42-prozenti ge Spitzensteuersatz (von 
52.552 Euro an) und die 45-prozenti ge „Reichensteuer“ (von 
250.401 Euro an) greifen. 2010 ist der Grundfreibetrag dann wei-
ter auf 8.004 Euro angehoben worden und gleichzeiti g wurden 
die tarifl ichen Eckwerte für die „Knickstelle“ (auf 13.470 Euro) 
sowie die Einkommensgrenzen für Spitzensteuersatz (ab 52.882 
Euro) und „Reichensteuer“ (ab 250.731 Euro) nochmals um 330 
Euro erhöht.

In Reakti on auf den „Neunten Existenzminimumbericht“178 wurde 
der Grundfreibetrag zum 1. Januar 2013 um 126 Euro auf 8.130 
Euro angehoben, eine weitere Anhebung um 224 Euro auf dann 
8.354 Euro wurde für den 1. Januar 2014 beschlossen.179 Die üb-
rigen Tarifeckwerte bleiben im Zuge dieser marginalen Anpassun-
gen allerdings unverändert, sodass im Prinzip der Tarif von 2010 
weiter gülti g ist.

177 Gesetzlich verabschiedet wurde die „Reichensteuer“ mit dem Steueränderungsgesetz 
2007 vom 24. Juli 2006.

178 Siehe Bundesregierung (2012d).
179 Die genannten Anpassungen des Grundfreibetrags erfolgten mit dem sogenannten 

„Gesetz zum Abbau der kalten Progression“, Bundesgesetzblatt  I 2013, S. 283. Der 
ursprüngliche Entwurf dieses Gesetzes seitens der Bundesregierung ging wesentlich 
weiter, wurde im Bundesrat aber blockiert.
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Tarifverschärfung durch Solidaritätszuschlag

Neben den skizzierten tarifl ichen Entlastungen führten gesetzli-
che Änderungen aber auch zu Zusatzbelastungen. Die vorgenann-
ten Tarifänderungen seit 1990 beziehen sich nämlich nur auf die 
Lohn- beziehungsweise Einkommensteuer im engen Sinn. Nicht 
berücksichti gt ist dabei, dass zwischenzeitlich der Solidaritätszu-
schlag eingeführt wurde.180 Erstmals geschah dies (befristet) für 
die Veranlagungszeiträume 1991 und 1992181 und dann dauerhaft  
ab 1995.182 Während der Solidaritätszuschlag zunächst 7,5 Pro-
zent der Steuerschuld ausmachte, beläuft  sich der Zuschlag seit 
1998 auf 5,5 Prozent. Da der Solidaritätszuschlag zur tarifl ichen 
Steuerschuld zugeschlagen wird, ergibt sich dadurch im Ergebnis 
eine Verschärfung des progressiven Belastungszugriff s gemäß 
dem Tarif. Wer auf Grund eines niedrigen Einkommens keine 
Einkommensteuer zahlt, bleibt folglich auch vom Solidaritätszu-
schlag verschont. Wer demgegenüber (im Jahr 2013) beispiels-
weise ein Jahreseinkommen von 100.000 Euro versteuert und 
davon 33.804 Euro beziehungsweise 33,8 Prozent Einkommen-
steuer abzuführen hat, dem wird zusätzlich der 5,5-prozenti ge 
Solidaritätszuschlag von 1.859 Euro abverlangt, sodass sich die 
gesamte Durchschnitt sbelastung auf 35.663 Euro oder auf fast 36 
Prozent beläuft .

 Fragwürdiges Ergebnis unsystemati scher Korrekturen

Ergebnis der zahlreichen und insgesamt unsystemati sch wirken-
den Tarifk orrekturen ist derzeit ein Tarif, der sich in mehreren 

180 Zum Solidaritätszuschlag siehe ausführlich Kapitel II.4.
181 Siehe das Gesetz zur Einführung eines befristeten Solidaritätszuschlags und zur Ände-

rung von Verbrauchsteuer- und anderen Gesetzen (Solidaritätsgesetz), BStBl. I 1991, 
S. 1318.

182 Siehe das Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Konsolidierungsprogramms vom 
23. Juni 1993, BGBl. I S. 944.
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Punkten maßgeblich vom Ursprungstarif des Jahres 1958 unter-
scheidet:

 � Der Grundfreibetrag zur steuerlichen Freistellung des Existenz-
minimums ist mit 8.354 Euro (ab 2014) nahezu zehn Mal so 
hoch wie 1958.

 � Mit 14 Prozent erscheint der Eingangssteuersatz zumindest 
„opti sch“ deutlich niedriger als der 20-prozenti ge Eingangssatz 
beim Tarif 1958, kommt diesem in der Belastungswirkung aber 
dennoch nahe.

 � Der Spitzensteuersatz liegt mit 42 Prozent tatsächlich merklich 
unter dem 53-prozenti gen Spitzensatz im Jahr 1958.

 � Die Einkommensgrenze für den Spitzensteuersatz ist mit 
52.882 Euro nicht nur relati v, sondern sogar absolut um 3.380 
Euro niedriger als die entsprechende Grenze des Jahres 1958. 
Wurde der Spitzensteuersatz 1958 bei etwa dem 20-fachen des 
Durchschnitt seinkommens183 erreicht, geschieht dies derzeit 
bereits bei etwa dem 1,3-fachen Durchschnitt seinkommen.184

 � Zusätzlich zum Tarif im engen Sinn wird der 5,5-prozenti ge So-
lidaritätszuschlag erhoben, der die Belastung entsprechend 
verschärft .

 � Durch den „Knick“ im Tarifverlauf haben die Tarifeckwerte 
selbst entscheidend an Aussagefähigkeit verloren, weil der 
„Knick“ den Belastungsverlauf zwischen Eingangs- und Spitzen-
steuersatz willkürlich verzerrt.

183 Eigene Berechnungen auf Basis von Angaben des Stati sti schen Bundesamts.
184 Siehe S. 59 f.
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2.2.4 Heimliche Steuererhöhungen – Hauptt reibsatz der Belas-
tung

Explosive Entwicklung des Steueraufk ommens

Im Jahr 1958 erbrachte die seinerzeit neu geregelte Einkom-
mensbesteuerung ein Steueraufk ommen von rund 5,5 Milliarden 
Euro. In den Folgejahren sti eg das Steueraufk ommen rasant an. 
So haben sich die staatlichen Einnahmen aus der Lohn- und Ein-
kommensteuer bis 1970 gegenüber 1958 fast verfünff acht und 
bis 1990 in etwa verzwanzigfacht. Im Jahr 2010, als der derzeit 
gülti ge Tarif eingeführt wurde, war das Lohn- und Einkommen-
steueraufk ommen mit rund 194 Milliarden Euro sogar 35 Mal so 
hoch wie im Jahr 1958.185

Zum Teil ist dieser Ansti eg des Steueraufk ommens damit zu erklä-
ren, dass die Einkommen der Steuerzahler zugenommen haben, 
und dass auch die Zahl der Erwerbstäti gen gesti egen ist. Vor allem 
aber ist die Pro-Kopf-Belastung mit Lohn- und Einkommensteuer 
weit überproporti onal in die Höhe geschnellt: Während sich die 
Durchschnitt seinkommen von 1958 bis 2010 in etwa verfünfzehn-
facht haben, 186 ist die Belastung des Durchschnitt seinkommens 
mit Lohn- und Einkommensteuer bis zum Jahr 2010 auf mehr als 
das 26-fache des Werts von 1958 in die Höhe geschnellt.187 Die 
Steuerbelastung von Durchschnitt sverdienern ist seit 1958 also 
nahezu doppelt so stark gesti egen wie die durchschnitt lichen Ein-
kommen.

185 Bis 2012 ist das Steueraufk ommen weiter auf 222 Milliarden Euro angesti egen. Bei 
den genannten Summen handelt es sich um die staatlichen Einnahmen aus Lohn-
steuer und veranlagter Einkommensteuer einschließlich Solidaritätszuschlag in der 
Abgrenzung der Volkswirtschaft lichen Gesamtrechnungen. Siehe Stati sti sches Bun-
desamt (2012d), S. 253. 

186 Konkret gilt diese langfristi ge Entwicklung für Durchschnitt seinkommen von vollzeit-
beschäft igten Arbeitnehmern im früheren Bundesgebiet. Siehe ausführlicher S. 59.

187 Zugrunde gelegt wird hier die Belastung nach dem Grundtarif, der für Ledige gilt.
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Auf den ersten Blick könnte die Vermutung nahe liegen, der weit 
über die Einkommenszunahme hinaus gehende Ansti eg der Pro-
Kopf-Belastung sei das Ergebnis von Steuererhöhungen, die nach 
1958 beschlossen worden sind. Dies ist indessen nicht der Fall. 
Zwar kam es – wie bereits dargelegt – bis zum Jahr 2010 zu ins-
gesamt 19 Korrekturen beim Lohn- und Einkommensteuertarif, 
doch diese waren – von einer Ausnahme abgesehen – durchweg 
mit tarifl ichen Entlastungen verbunden.188 Der überproporti onale 
Ansti eg der Belastung resulti ert also nicht aus off enen, gesetzlich 
beschlossenen Steuererhöhungen.189 Ursächlich sind vielmehr 
die sogenannten „heimlichen Steuererhöhungen“. Nachfolgend 
soll der Mechanismus dieser automati schen Belastungsverschär-
fungen näher beschrieben werden.

Zur Entstehung heimlicher Steuererhöhungen

Die Einkommen natürlicher Personen werden in Deutschland seit 
langem progressiv besteuert.190 Grundsätzlich bedeutet dies, dass 
Steuerzahler mit höheren Einkommen einem prozentual höheren 
(Durchschnitt s-)Steuersatz unterworfen werden als Steuerzah-

188 2007 wurde die sogenannte Reichensteuer für Einkommen ab 250.000 Euro einge-
führt, was sich für die Masse der Steuerzahler aber überhaupt nicht ausgewirkt hat.

189 Neben tarifl ichen Entlastungen gab es auch Verbreiterungen der Bemessungsgrundla-
ge, sodass der überproporti onale Ansti eg der Belastung theoreti sch auch aus solchen 
off enen Steuererhöhungsbeschlüssen resulti eren könnte. Zu bedenken ist allerdings, 
dass den Verbreiterungen der Bemessungsgrundlage auch diverse Maßnahmen zu 
deren Schmälerung gegenüberstanden (vor allem die Einführung neuer Steuerver-
günsti gungen). Zudem zeigen die unten genannten Beträge zum Volumen der heim-
lichen Steuererhöhungen, dass diese tatsächlich für den überproporti onalen Ansti eg 
der Lohn- und Einkommensteuerbelastung maßgeblich waren. Änderungen der Be-
messungsgrundlage spielen für die Berechnung der heimlichen Steuererhöhungen im 
Übrigen keine Rolle, weil letztere ermitt elt werden, indem die gegebene Bemessungs-
grundlage für das jeweils zu betrachtende Jahr zugrunde gelegt und darauf die zu 
vergleichenden Tarife angewandt werden.

190 „Der progressive Tarif ist bereits 1891 in Preußen eingeführt worden (0,67 bis 4 Pro-
zent). Die Überzeugung, dass die Besteuerung progressiv zu sein habe, reicht in das 
19. Jahrhundert zurück und hat vor allem durch die sozialen Konfl ikte des 19. Jahrhun-
derts im Wandel von der feudalisti schen Agrargesellschaft  zur Industriegesellschaft  
Auft rieb erfahren.“ Lang (2010b), Rz. 801.
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ler mit niedrigeren Einkommen.  Zu unterscheiden ist dabei zwi-
schen direkter und indirekter Progression191: „Ist die Zunahme 
des Durchschnitt ssteuersatzes verbunden mit einer Zunahme 
des Grenzsteuersatzes, spricht man von direkter Progression. Die 
indirekte Progression ist dadurch gekennzeichnet, dass bei kons-
tantem Grenzsteuersatz eine Zunahme des Durchschnitt ssteuer-
satzes durch den Einbau eines Freibetrags in den Tarif erreicht 
wird.“192 Folglich kommt es auch bei sogenannten proporti onalen 
Tarifen (meint: Tarife mit konstantem Grenzsteuersatz) zu (indi-
rekt) progressiver Besteuerung, wenn der Durchschnitt ssteuer-
satz durch die Wirkung eines (Grund-)Freibetrags mit der Ein-
kommenshöhe zunimmt. Dies sei exemplarisch am Tarif von 1958 
veranschaulicht, der zwischen 859 Euro und 4.095 Euro eine so-
genannte untere Proporti onalzone mit gleichbleibendem Grenz-
steuersatz von 20 Prozent aufwies. Bei Einkommensbeziehern in 
dieser Tarifzone wurde zwar jeder zusätzlich verdiente Euro (da-
mals DM) gleichbleibend mit 20 Prozent (Grenzsteuersatz) belas-
tet. Die prozentuale (Durchschnitt s-)Belastung sti eg indessen we-
gen der indirekten Progression von 0 Prozent bei 859 Euro bis auf 
15,8 Prozent bei 4.095 Euro an. Ab Einkommen von 4.096 Euro 
kam dann zur indirekten Progression noch die direkte Progression 
infolge steigender Grenzsteuersätze hinzu.

Für den einzelnen Bürger führt die (direkte wie indirekte) Pro-
gression des Lohn- und Einkommensteuertarifs dazu, dass seine 
Steuerschuld bei steigendem Einkommen automati sch stärker 
zunimmt als das Einkommen selbst. Dadurch wird ein immer 
größerer Teil des Einkommens durch die Steuer aufgezehrt; die 
Steuerlastquote steigt also an. Auf diese Weise kommt es ohne 
Eingriff e des Gesetzgebers zu überproporti onalen Belastungsver-
schärfungen, für die der Bund der Steuerzahler den Begriff  „heim-

191 Zur Messung der Progression siehe S. 88 ff .
192 Zimmermann/Henke (2005), S. 511.
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liche Steuererhöhungen“ geprägt hat, der inzwischen allgemein 
gebräuchlich ist.193 

 Hinsichtlich der zahlenmäßigen Auswirkungen wird der Mecha-
nismus der heimlichen Steuererhöhungen nachfolgend anhand 
des Tarifs von 2010 für einen Durchschnitt sverdiener beispielhaft  
veranschaulicht: Der ledige Durchschnitt sverdiener verfügte 2010 
über ein zu versteuerndes Einkommen von rund 35.000 Euro,194 
worauf 7.259 Euro Einkommensteuer zu zahlen waren.195 Dies 
entspricht einem (Durchschnitt s-)Steuersatz von 20,74 Prozent. 
Unterstellt man, dieses Einkommen erhöhte sich entsprechend 
der durchschnitt lichen Einkommensentwicklung um 6,2 Prozent, 
dann belief es sich 2012 auf 37.170 Euro. Da der Tarif von 2010 im 
Jahr 2012 noch unverändert gegolten hat, hat dies zur Folge, dass 
statt  der 20,74 Prozent (2010) im Jahr 2012 nunmehr 21,53 Pro-
zent (8.004 Euro) Steuern zu zahlen waren. Der (Durchschnitt s-)
Steuersatz ist somit ohne Eingriff  des Gesetzgebers „heimlich“ um 
0,79 Prozentpunkte angesti egen. Infolge des erhöhten Steuer-
satzes ist es im Jahr 2012 zu heimlichen Steuererhöhungen von 
rund 294 Euro (0,79 Prozent von 37.170 Euro) gekommen. Um 
diesen Betrag wäre also die Steuerbelastung im Jahr 2012 niedri-
ger gewesen, wenn der Durchschnitt sverdiener noch die gleiche 
prozentuale Steuerbelastung gehabt hätt e wie im Jahr 2010.

193 Vgl. z. B. Bund der Steuerzahler (1960); KBI (1971), S. 135 ff .; KBI (1989b); KBI (2000a), 
S. 38 ff .; KBI (2002b), S. 14 ff .

194 „Durchschnitt sverdiener“ werden je nach Untersuchungsgegenstand unterschiedlich 
abgegrenzt. Die OECD nimmt bei ihren internati onalen Belastungsvergleichen für die 
„Eck-Haushaltstypen“ den durchschnitt lichen Jahresbrutt olohn von erwachsenen, 
vollzeitbeschäft igten Arbeitnehmern (männlich und weiblich) über alle Wirtschaft s-
sektoren mit Ausnahme der Bereiche Landwirtschaft , Fischerei und öff entlicher 
Sektor (dazu jüngst OECD (2011), S. 299). Für Deutschland wird für solche „Durch-
schnitt sverdiener“ im Jahr 2010 ein Jahresbrutt olohn von 41.750 Euro ausgewiesen. 
Bei Ledigen (in Steuerklasse I) entspricht diesem Jahresbrutt olohn derzeit ein „zu ver-
steuerndes Jahreseinkommen“ von rund 35.000 Euro.

195 Der hinzukommende Solidaritätszuschlag von 5,5 Prozent (bzw. von 399,25 Euro) ist 
hier der Einfachheit halber nicht berücksichti gt.
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Überträgt man den zuvor für den ledigen Durchschnitt sverdie-
ner beispielhaft  skizzierten Automati smus auf die Gesamtheit 
der Steuerzahler, so wird klar, dass diese bei unverändertem Tarif 
nach und nach in Bereiche mit immer höheren Steuersätzen hi-
neinwachsen und der Staat sich durch diese heimlichen Steuer-
erhöhungen einen immer größeren prozentualen Anteil von den 
insgesamt erwirtschaft eten Einkommen nimmt. 

 Zum Volumen der heimlichen Steuererhöhungen

Da sich die Einkommen von 1958 bis 2010 im Durchschnitt  in etwa 
verfünfzehnfacht haben,196 war in diesem Zeitraum von 52 Jahren 
eine ausgeprägte Dynamik zur Entstehung heimlicher Steuerer-
höhungen in Gang gesetzt. In Reakti on darauf wurde der Lohn- 
und Einkommensteuertarif wiederholt angepasst. Es stellt sich 
die Frage, inwieweit diese Tarifanpassungen ausgereicht haben, 
um den seit 1958 anfallenden heimlichen Steuererhöhungen ent-
gegenzuwirken beziehungsweise um sie auszugleichen. 

Um das Volumen der ausgeglichenen sowie der nicht ausgegli-
chenen heimlichen Steuererhöhungen zu ermitt eln, sind folgen-
de Fragen zu klären:

 � Um wie viel wäre das Steueraufk ommen im Jahr 2010 höher 
als tatsächlich gewesen, falls der Tarif von 1958 seither nicht 
verändert worden wäre?

 � Wie hoch wäre das Steueraufk ommen im Jahr 2010 gewesen, 
wenn der Tarif von 1958 exakt gemäß der durchschnitt lichen 
Einkommensentwicklung angepasst worden wäre, es also zu 
keinerlei heimlichen Steuererhöhungen gekommen wäre?

196 Siehe S. 56.
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Die Berechnungen, die zur Beantwortung dieser Fragen notwen-
dig sind, führen zu folgenden Ergebnissen197:

 � Falls der Tarif von 1958 im Jahr 2010 noch unverändert gegol-
ten hätt e, wäre das Aufk ommen aus Lohn- und Einkommen-
steuer 2010 (einschließlich Solidaritätszuschlag) um rund 178 
Milliarden Euro höher gewesen, als es tatsächlich war. In die-
sem Umfang sind durch die verschiedenen Tarifk orrekturen, 
die seit 1958 statt gefunden haben, heimliche Steuererhöhun-
gen ausgeglichen worden.

 � Wäre der Tarif von 1958 hingegen exakt gemäß der durch-
schnitt lichen Einkommensentwicklung bis 2010 angepasst198 
und heimliche Steuererhöhungen somit vollends vermieden 
worden, dann wäre das Aufk ommen aus Lohn- und Einkom-
mensteuer 2010 um rund 78 Milliarden Euro niedriger gewe-
sen, als es tatsächlich war. Bei Einbeziehung des 5,5-prozen-
ti gen Solidaritätszuschlags errechnet sich für die Steuerzahler 
als Folge der heimlichen Steuererhöhungen für 2010 sogar 
eine Zusatzbelastung von insgesamt rund 82 Milliarden Euro.

 � Die ausgeglichenen und die nicht ausgeglichenen heimlichen 
Steuererhöhungen auf Basis des Tarifs von 1958 summieren 
sich im Jahr 2010 auf insgesamt 260 Milliarden Euro (178 Mil-
liarden Euro + 82 Milliarden Euro).

 � Folglich wurden rund zwei Dritt el der heimlichen Steuererhö-
hungen seit 1958 durch Tarifk orrekturen ausgeglichen, etwa 
ein Dritt el blieb hingegen als Belastungsverschärfung beste-
he n.

Auch aktuell ist die Dynamik heimlicher Steuererhöhungen stark 
ausgeprägt. So sind seit Einführung des Tarifs 2010 in den Jahren 

197 Eigene Berechnungen auf Basis der Einkommensteuerstati sti k des Stati sti schen Bun-
desamts.

198 Zur Tarifanpassung gemäß der Einkommensentwicklung siehe S. 88 ff .
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2011 (4,4 Milliarden Euro) und 2012 (8,5 Milliarden Euro) bereits 
heimliche Steuererhöhungen von insgesamt rund 13 Milliarden 
Euro angefallen. Sofern keine Tarifk orrektur erfolgt, werden die 
heimlichen Steuerhöhungen in den Folgejahren rasant weiter 
steigen. Für 2013 ist ein Volumen von 11,6 Milliarden Euro zu er-
warten, für 2014 rund 14 Milliarden Euro und 2015 schon fast 20 
Milliarden Euro. 199

Wie sich die Zusatzbelastung durch heimliche Steuererhöhungen 
für den einzelnen Steuerzahler langfristi g auswirkt, sei beispiel-
haft  für einen (ledigen) Durchschnitt sverdiener veranschauli cht.200 
Im Jahr 1958 zahlte er 12,4 Prozent Lohn- bzw. Einkommensteu-
er. Bis 1990 sti eg seine Belastung auf 20 Prozent, bis 2010 wei-
ter auf 21,9 Prozent. Wäre die prozentuale Belastung ebenso wie 
1958 geblieben, wäre die Steuerlast 2010 rund 3.300 Euro nied-
riger gewesen als tatsächlich. In diesem Umfang war der Durch-
schnitt sverdiener 2010 im Vergleich zu 1958 durch (nicht ausge-
glichene) heimliche Steuererhöhungen zusätzlich belastet. Bis 
2015 droht seine prozentuale Belastung weiter auf 23,7 Prozent 
zuzunehmen.201 Dieser Belastungsansti eg um 1,8 Prozentpunkte 
entspricht 2015 einer absoluten Zusatzbelastung von 725 Euro. 
Um diesen Betrag verschärft  sich also die jährliche Steuerlast des 
Durchschnitt sverdieners durch heimliche Steuererhöhungen in-
nerhalb von nur fünf Jahren. Wie sich die heimlichen Steuererhö-
hungen 2015 gegenüber 2010 in anderen Einkommensbereichen 
konkret auswirken, geht aus Tabelle 2.2 hervor.

199 Die Anhebung des Grundfreibetrags in den Jahren 2013 und 2014 ist dabei bereits 
berücksichti gt.

200 Konkret betrachtet wird (wegen des langjährigen Vergleichs) für die Jahre bis 1990 ein 
in Vollzeit beschäft igter Durchschnitt sverdiener im früheren Bundesgebiet, danach 
für Deutschland. Sein jährliches (zu versteuerndes) Einkommen belief sich 2010 auf 
rund 35.000 Euro. Die auf die heimlichen Steuererhöhungen entf allende Belastung 
mit Solidaritätszuschlag ist – im Gegensatz zur schemati schen Erklärung oben (S. 59) 
– für die genannten Jahre nach 1990 mit eingerechnet.

201 Für den Zeitraum von 2010 bis 2015 ist ein Einkommenszuwachs von rund 15 Prozent 
unterstellt.
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Tabelle 2.2: Heimliche Steuererhöhungen im Jahr 2015 gegenüber 2010

zu versteuerndes
Einkommen in Euro

Zusatzbelastung durch
heimliche Steuererhöhungen

im Jahr 2015 in Euro

Ledige (Grundtarif)

15.000 307

20.000 380

25.000 475

30.000 589

40.000 884

50.000 1.208

60.000 1.230

Verheiratete (Splitti  ngtarif)

30.000 614

40.000 760

50.000 950

60.000 1.178

80.000 1.768

100.000 2.416

120.000 2.460

Annahme: Einkommenswachstum 2010 bis 2015 rund 15 Prozent; Anhebung des 
Grundfreibetrags auf 8.354 Euro (ab 2014) berücksichti gt.

Eigene Berechnungen.

Infl ati onäre heimliche Steuererhöhungen (kalte Progression) in 
der Kriti k

In der bisherigen Diskussion über die heimlichen Steuererhöhun-
gen werden vor allem die rein infl ati onsbedingten Belastungsver-
schärfungen als problemati sch angesehen, die in der öff entlichen 
Diskussion oft  als „kalte Progression“ bezeichnet werden. In der 
Tat liegt die Unhaltbarkeit besonders klar und eindeuti g auf der 
Hand, wenn sich heimliche Steuererhöhungen aus dem Zusam-
menwirken von Progression und rein nominalen (infl ati onären) 
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Einkommenserhöhungen ergeben. In diesem Fall wird nämlich 
ein Einkommen, das lediglich nominal steigt, wegen gleichzeiti ger 
Geldentwertung real aber unverändert bleibt, einem steigenden 
Steuersatz unterworfen. Obwohl die Bürger nicht leistungsfähiger 
geworden sind, vereinnahmt der Fiskus in diesem Fall einen im-
mer größeren Teil ihrer Einkommen in Form infl ati onärer heimli-
cher Steuererhöhungen für sich. 

In der Vergangenheit spielten solche infl ati onsbedingten heim-
lichen Steuererhöhungen vor allem dann eine gewichti ge Rol-
le, wenn die zeitlichen Abstände zwischen den Korrekturen des 
Lohn- und Einkommensteuertarifs groß waren, und wenn zudem 
zwischenzeitlich eine erhebliche Geldentwertung aufgelaufen 
war. Dies traf beispielsweise beim 1965 eingeführten Tarif zu, der 
bis Ende 1974 gülti g blieb. In diesem Zeitraum sti egen die Lebens-
haltungskosten um 50 Prozent. Aber auch bei dem Tarif von 1990, 
der bis Ende 1995 galt, kam es zu erheblichen infl ati onsbeding-
ten heimlichen Steuererhöhungen, deren Gesamtvolumen sich 
in diesem Zeitraum auf über 42 Milliarden Euro kumulierte.202 In 
den Zeiträumen zwischen den diversen Tarifk orrekturen führten 
die infl ati onsbedingten heimlichen Steuererhöhungen also zu er-
heblichen Belastungsverschärfungen, die wegen ihrer besonde-
ren Problemati k extrem bedenklich sind. 

202 Siehe KBI (2000a), S. 41.
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Keine Rechtf erti gung realbedingter heimlicher Steuererhöhungen

Während die Unhaltbarkeit rein infl ati onsbedingter heimlicher 
Steuererhöhungen off enkundig und unumstritt en ist,203 gibt es 
hinsichtlich der Rechtf erti gung von heimlichen Steuererhöhun-
gen, die durch reale Einkommenszuwächse bedingt sind, teilwei-
se noch Missverständnisse.204 Solche Missverständnisse resulti e-
ren in erster Linie aus einer fragwürdigen Interpretati on von Sinn 
und Zweck der progressiven Einkommensbesteuerung. Daher soll 
nachfolgend die Rechtf erti gung der Progression hinterfragt wer-
den.

Welcher Tarif „richti g“ ist, lässt sich weder fi nanzwissenschaft -
lich noch rechtswissenschaft lich beweisen. Von daher ist es nicht 
verwunderlich, dass bei anstehenden Reformen des Lohn- und 
Einkommensteuertarifs von politi schen Parteien und von Inter-
essengruppen regelmäßig unterschiedliche Tarifvorschläge zur 
Diskussion gestellt werden. Weitgehende Einigkeit bestand lange 
Zeit gleichwohl darin, dass die Einkommensbesteuerung progres-
siv zu erfolgen habe, weil in der Progression der gewollte „Aus-

203 In einem Eckpunktepapier der Bundesministerien für Finanzen und Wirtschaft  heißt es 
dazu: „Mit dem Schritt  zur Beseiti gung der kalten Progression demonstrieren wir, dass 
der Staatshaushalt nicht von höherer Infl ati on profi ti eren soll“ (BMF/BMWi (2011), S. 
2). Eine ähnliche Formulierung fi ndet sich auch im Entwurf eines Gesetzes zum Abbau 
der kalten Progression (vgl. Bundesregierung (2012a)). Finanzminister Schäuble führte 
dazu in seiner Rede anlässlich der ersten Lesung dieses Gesetzentwurfs im Deutschen 
Bundestag aus: „Da Einnahmen und Ausgaben, die den Steuerzahler betreff en, vom 
Gesetzgeber entschieden werden müssen – im Zusammenhang mit den Ausgaben 
erinnern wir wieder und wieder an die Budgetverantwortung des Parlaments – ist die 
kalte Steuerprogression, da sie nicht vom Gesetzgeber vorgesehen ist, ein eigentlich 
gesetzeswidriger Zustand“ (Deutscher Bundestag (2012)). Maßnahmen zur Verhinde-
rung der kalten Progression werden u. a. gefordert von Dziadkowski (2008), S. 19 ff . 
und Broer (2011), S. 694 ff .

204 Dazu Boss/Boss/Boss (2008), S. 105: „Die beiden Elemente der „heimlichen“ Steuer-
erhöhungen werden wirtschaft spoliti sch oft  unterschiedlich bewertet. Als eindeuti g 
schädlich wird in aller Regel der infl ati onsbedingte Ansti eg der Steuerbelastung beur-
teilt. Der Ansti eg, der auf die Zunahme der Realeinkommen zurückzuführen ist, wird 
dagegen verschieden bewertet.“ Eindeuti ge Positi on gegen „realbedingte“ heimliche 
Steuererhöhungen bezieht Boss (2011).
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druck der umverteilenden Sozialstaatlichkeit“205 gesehen wird. 
In den vergangenen Jahren sind allerdings zunehmend Sti mmen 
laut geworden, die die progressive Einkommensbesteuerung in 
Frage stellen und sich für eine proporti onale Besteuerung stark 
machen. Dabei werden Argumente und Überlegungen ins Feld 
geführt, die durchaus schlagkräft ig sind. Was in der Finanzwis-
senschaft  schon lange herrschende Meinung war, wird off enbar 
auch von Juristen und Politi kern zunehmend gesehen: Auch ein 
proporti onaler Tarif steht mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip in 
Einklang.206 Zu beachten ist in diesem Zusammenhang allerdings, 
dass die Problemati k der Progression auch bei einem proporti o-
nalen Tarif nicht gänzlich vom Tisch ist. Wenn von proporti onalen 
Tarifen gesprochen wird, sind damit regelmäßig Tarife mit einheit-
lichem, gleichbleibendem Grenzsteuersatz gemeint. Vermieden 
wird bei solchen Tarifen die direkte Progression.207 Bei einer indi-
rekten Progression bleibt es – wie bereits dargelegt – aber dann, 
wenn der Tarif zur Steuerfreistellung des Existenzminimums eine 
Nullzone (Grundfreibetrag) aufweist.208 Denn dann kommt es 
trotz gleichbleibendem Grenzsteuersatz zu einem ansteigenden 
Durchschnitt ssteuersatz. Trotz des proporti onalen Tarifs (mit kons -
tantem Grenzsteuersatz) ist die Besteuerung in Bezug auf den 
Durchschnitt ssteuersatz weiterhin progressiv.

205 Siehe Lang (2010a), Rz. 187.
206 Siehe m. w. N. Elicker (2000), S. 3 ff . Auch Kirchhof spricht sich schon länger für die Ein-

führung eines proporti onalen Tarifs aus (Kirchhof (2002), S. 15 f.). Gegenstand „alter-
nati ver Überlegungen“ war ein einheitlicher Steuersatz ebenfalls in der CDU-Kommis-
sion zur Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft  (siehe Financial Times Deutschland 
vom 20. August 2001).

207 Zur Unterscheidung zwischen direkter und indirekter Progression siehe S. 58.
208 Eine indirekte Progression würde dann vermieden, wenn das zu versteuernde Ein-

kommen methodisch anders als bisher ermitt elt würde. Wird nämlich das Existenzmi-
nimum bei Ermitt lung des zu versteuernden Einkommens in Abzug gebracht, sodass 
das zu versteuernde Einkommen erst jenseits des Existenzminimums beginnt, dann 
verkörpert bereits der erste Euro des so defi nierten zu versteuernden Einkommens 
steuerliche Leistungsfähigkeit. Damit kann der steuerliche Zugriff  bereits beim ersten 
Euro einsetzen. In diesem Fall beinhaltet der Tarif keine Nullzone zur Steuerfreistel-
lung des Existenzminimums und folglich kommt es dann auch zu keiner indirekten 
Progression. Siehe bereits ausführlicher KBI (1994), S. 19 ff .
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Missverständnisse bei Interpretati on des Leistungsfähigkeitsprin-
zips

Teilweise wird der Eindruck erweckt, ein progressiver Einkom-
mensteuertarif sei nicht zuletzt aufgrund des Leistungsfähig-
keitsprinzips erforderlich. So hat die rot-grüne Bundesregierung 
im Jahr 2001 auf eine Anfrage geantwortet: „Nach allgemeiner 
Vorstellung – auch verteilungspoliti sch begründet – soll ein Ein-
kommensteuertarif direkt progressiv sein, um dem Gebot der 
Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit und damit sozialen Ge-
rechti gkeitspostulaten zu genügen.“209 

Dazu ist anzumerken, dass das Prinzip einer Besteuerung nach 
der Leistungsfähigkeit in der Tat von der herrschenden Meinung 
als Fundamentalprinzip einer gerechten (Einkommens-)Besteue-
rung angesehen wird.210 Sowohl im fi nanzwissenschaft lichen als 
auch im steuer- und staatsrechtlichen Schrift tum sowie in der 
Rechtsprechung wird seine grundlegende Bedeutung ganz über-
wiegend anerkannt. Das Leistungsfähigkeitsprinzip besagt, dass 
die einzelnen Steuerzahler nach ihrer Leistungsfähigkeit zur (Ein-
kommen-)Steuer herangezogen werden sollen. Konkret zielt dies 
auf eine als „gerecht“ erachtete Besteuerung aller Steuerzahler, 
was beinhaltet, dass Steuerzahler mit höherer Leistungsfähigkeit 
mehr Steuern zahlen sollen als Steuerzahler mit einer weniger ho-
hen Leistungsfähigkeit. Hätt en alle Steuerzahler eine gleich hohe 
Leistungsfähigkeit, hätt en alle nach dem Leistungsfähigkeitsprin-
zip eine gleich hohe Steuerlast zu tragen. Die Fähigkeit zu derarti -
gen Geldleistungen an den Staat wird – zunächst ganz grob – dem 
Sachverhalt entnommen, dass der Steuerzahler über Einkommen 
verfügt. Den konkreten Maßstab steuerlicher Leistungsfähigkeit 
liefert allerdings erst dasjenige Einkommen, das dem Steuerzah-

209 Deutscher Bundestag (2001), S. 22.
210 Siehe bereits Kapitel I.2.2.1.
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ler zur eigenen und freien Verfügung steht (verfügbares Einkom-
men).

Ein Missverständnis ist es jedoch zu behaupten, das Leistungsfä-
higkeitsprinzip erfordere die direkte und/oder indirekte Progres-
sion des (Einkommen-)Steuertarifs. Tatsächlich bezieht sich das 
Leistungsfähigkeitsprinzip nämlich nicht auf die Gestaltung des 
Steuertarifs, insbesondere fordert es nicht dessen progressiven 
Verlauf.211 Der Anwendungsbereich des Leistungsfähigkeitsprin-
zips ist ausschließlich die Bemessungsgrundlage. Dies bedeu-
tet, dass eine gerechte Besteuerung gemäß der Leistungsfähig-
keit eine Bemessungsgrundlage voraussetzt, mit der das für die 
Steuerzahlung verfügbare Einkommen zutreff end erfasst wird 
(Messfunkti on der Bemessungsgrundlage).212 Das Leistungsfä-
higkeitsprinzip enthält also allein den Grundsatz, die steuerliche 
Leistungsfähigkeit nach dem verfügbaren Einkommen bei allen 
Steuer zahlern nach gleichem Maßstab und gleichen Regeln ein-
heitlich und zutreff end zu bemessen, um auf diese Weise eine 
gerechte Verteilung der Steuerlast zwischen den einzelnen Steu-
erzahlern zu gewährleisten.213

Im so zutreff end verstandenen Sinn sorgt das Leistungsfähigkeits-
prinzip für interpersonelle Steuergerechti gkeit. Das Leistungs-
fähigkeitsprinzip ist hingegen nicht geeignet, um die Verteilung 
der Einkommen zwischen den privaten Haushalten auf der einen 
Seite und dem Staat auf der anderen Seite sachgerecht zu regeln. 
Missverständnisse sind hier gleichwohl möglich. So könnte man 
bei grundsätzlicher Akzeptanz eines direkt und/oder indirekt pro-
gressiven Tarifs auf den Gedanken kommen, dass dem Staat bei 

211 So schon KBI (1971), S. 43. Vgl. auch Haller (1970), S. 5. Ebenso Lang (2010a), Rz. 187.
212 Zur Unterscheidung zwischen Messfunkti on der Bemessungsgrundlage und Belas-

tungsfunkti on des Tarifs siehe bereits Kapitel II.2.2.1.
213 Lang führt dazu aus: „Bei der juristi schen Konkreti sierung des Leistungsfähigkeits-

prinzips geht es nicht um Steuerprogression und Umverteilung, um Schröpfung des 
Steuerzahlers, sondern um leistungsfähigkeitsgerechte Steuerarten und konsistent 
ausgeformte Indikatoren steuerlicher Leistungsfähigkeit.“ Lang (2010a), Rz. 84.
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insgesamt steigenden Einkommen der Steuerzahler ein zuneh-
mender prozentualer Anteil an den Einkommen zustehe, weil die 
Steuerzahler wirtschaft lich leistungsfähiger geworden sind, ihre 
prozentual höhere Belastung folglich dem Leistungsfähigkeits-
prinzip entspreche. Wenn das Leistungsfähigkeitsprinzip indessen 
bereits nicht zur Begründung der Progression als solcher herange-
zogen werden kann, dann kann es erst recht keine Rechtf erti gung 
für eine progressionsbedingte Zunahme des staatlichen Anteils an 
den privaten Einkommen sein. Wie abwegig eine solche Interpre-
tati on des Leistungsfähigkeitsprinzips ist, zeigt sich im Übrigen da-
ran, dass dann der staatliche Anteil an den privaten Einkommen 
bei dauerhaft em Einkommenswachstum, wie es in der Realität zu 
beobachten ist,214 langfristi g gegen 100 Prozent streben würde.

Aufgabe der Progression beim Einkommensteuertarif kann es also 
allenfalls sein, für eine als gerecht erachtete Steuerlastverteilung 
zwischen Steuerzahlern mit unterschiedlich hohen Einkommen 
zu sorgen (verti kale Steuergerechti gkeit). Wären die Einkommen 
völlig gleich verteilt, gäbe es also ausschließlich „Durchschnitt s-
verdiener“, käme wohl niemand auf die Idee, eine progressive 
Einkommensteuer einzuführen. Dem Staat einen ständig wach-
senden prozentualen Anteil an den Einkommen der Steuerzahler 
zu verschaff en, kann nämlich weder Sinn noch Rechtf erti gung der 

214 Im Zeitraum von 1950 bis 2012 sind die durchschnitt lichen Brutt olöhne der Arbeit-
nehmer ebenso wie das Volkseinkommen je Einwohner – mit Ausnahme des Krisen-
jahrs 2009 – in jedem Jahr gegenüber dem Vorjahrswert gesti egen (siehe Stati sti sches 
Bundesamt (2001), S. 654 f.; Stati sti sches Bundesamt (2012d)). Die durchschnitt lichen 
Brutt omonatsverdienste der vollbeschäft igten Arbeitnehmer sind selbst im Krisenjahr 
2009 weiter um 2,6 Prozent gesti egen.
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Progression sein.215 Dies gilt umso mehr dann, wenn die Abgaben-
belastung ohnehin bereits überhöht ist.216 Von daher sind auch 
heimliche Steuererhöhungen, die aus dem Zusammenwirken von 
progressivem Tarif und realen Einkommenssteigerungen resulti e-
ren, generell nicht zu rechtf erti gen.217

Im Interesse einer sachgerechten Besteuerung sollte also da-
für gesorgt werden, dass einerseits eine angestrebte verti kale 
Steuergerechti gkeit (zwischen Steuerzahlern mit unterschied-
lich hohen Einkommen) dauerhaft  gewahrt bleibt und zudem 
die Entstehung jeglicher – also auch realbedingter – heimlicher 
Steuererhöhungen vermieden wird. Beides wird erreicht, wenn 
bei allgemeinem Einkommensansti eg die prozentuale Steuer-
last von Durchschnitt sverdienern ebenso gleich gehalten wird, 
wie die von Beziehern doppelter, dreifacher oder halber Durch-
schnitt seinkommen. Wenn dies gewährleistet ist, ändert sich an 
der Struktur der Belastung nichts und auch der staatliche Anteil 
an den Einkommen der Steuerzahler bleibt unverändert.

215 K. Schmidt führte dazu bereits 1960 aus: „Zu Beginn unserer Ausführungen zur fi s-
kalischen Theorie der Steuerprogression müssen wir, da für sie gelegentlich auch die 
Qualität eines Rechtf erti gungsversuches in Anspruch genommen wird, unsere These 
begründen, daß es sich dabei lediglich um einen Versuch zur Erklärung der Wirklich-
keit handelt. Hierfür läßt sich zunächst anführen, daß der öff entliche Finanzbedarf 
nicht ohne weiteres als Rechtf erti gungsversuch der Progressivbesteuerung akzepti ert 
werden kann. Der Grund dafür liegt einmal darin, daß der Umfang der öff entlichen 
Mitt elverwendung selbst wiederum der Rechtf erti gung bedarf. Aber auch wenn man 
von einem gegebenen Finanzbedarf ausgeht, kann daraus die Progressivbesteuerung 
nicht gerechtf erti gt werden, nur weil die zur Deckung erforderlichen Mitt el (angeb-
lich) allein auf diese Weise aufgebracht werden können. Eine solche Einnahmepoliti k, 
die allein von der Größe des Finanzbedarfs besti mmt wird, erhebt die Devise, daß 
der Zweck die Mitt el heiligt, zum leitenden Prinzip der Besteuerung. Die Progressiv-
besteuerung läßt sich – wenn sie „ergiebig“, d. h. fi skalisch relevant wäre – auf diese 
Weise zwar erklären, aber nicht rechtf erti gen“ Schmidt (1960), S. 99.

216 Siehe ausführlicher S. 71 f.
217 Es könnte eingewandt werden, dass den heimlichen Steuererhöhungen bei der Ein-

kommensteuer „heimliche Steuerentlastungen“ bei den indirekten Steuern bezie-
hungsweise speziell bei den mengenbezogenen Steuern gegenüberstehen. Die Praxis 
der vergangenen Jahre und Jahrzehnte hat indessen gezeigt, dass es bei den mengen-
bezogenen Steuern immer wieder zur Anhebung der Steuersätze gekommen ist. Siehe 
ausführlicher KBI (2002b), S. 23.
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2.2.5 Nachteile und Gefahren heimlicher Steuererhöhungen

Mit den heimlichen Steuererhöhungen sind eine Reihe gravieren-
der Nachteile und Gefahren verbunden. Dies wird nachfolgend 
näher dargelegt.

Überlastung der Steuerzahler

 Eine große Gefahr heimlicher Steuererhöhungen besteht in der 
Überlastung der Steuerzahler, zu der es infolge dieser ungerecht-
ferti gten Belastungsverschärfungen kommen kann. Diese Gefahr 
ist nicht nur theoreti scher Natur. Wegen der unzureichenden 
Tarifanpassungen an die Einkommenszuwächse seit 1958 belie-
fen sich die heimlichen Steuererhöhungen (einschließlich darauf 
entf allendem Solidaritätszuschlag) allein im Jahr 2010 auf das ge-
walti ge Volumen von 82 Milliarden Euro.218 Vergleichsweise un-
problemati sch könnten diese Zusatzbelastungen allenfalls dann 
sein, wenn es bei den übrigen Steuern und Abgaben im Gegenzug 
zu Entlastungen gekommen wäre, sodass sich unter dem Strich 
keine Erhöhung der Gesamtbelastung ergäbe.  Wie anhand der 
volkswirtschaft lichen Einkommensbelastungsquote219 indessen 
deutlich wird, ist dies nicht der Fall. Diese Quote, die 1960 noch 
bei 40,3 Prozent lag, ist nämlich dramati sch angesti egen. Im Jahr 
2010 lag sie bei 49,3 Prozent und 2012 gar bei 51,8 Prozent.220 
Die Belastung der gesamtwirtschaft lich erzielten Einkommen (des 
Volkseinkommens) liegt derzeit also um mehr als elf Prozentpunk-
te höher als 1960. Zu diesem Ansti eg der Gesamtbelastung haben 
die heimlichen Steuererhöhungen bei der Lohn- und Einkommen-
steuer zu etwa zwei Fünft eln beigetragen.

Gefährlich ist die Belastungsverschärfung infolge heimlicher Steu-
ererhöhungen nicht zuletzt deshalb, weil sie schleichend erfolgt 

218 Siehe S. 61 f.
219 Zur Abgrenzung und zur Berechnung der volkswirtschaft lichen Einkommensbelas-

tungsquote siehe KBI (2000a), S. 26 ff .
220 Siehe Tabelle A1 im Anhang.
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und daher in der üblichen kurzfristi gen Sichtweise nur unzurei-
chend wahrgenommen wird. So erhöhte sich beispielsweise die 
Lohnsteuerbelastung eines ledigen Durchschnitt sverdieners von 
1958 bis zum Jahr 2010 im Jahresdurchschnitt  „nur“ um 0,18 Pro-
zentpunkte. Eine Belastungsverschärfung in dieser Größenord-
nung wird – sofern sie wahrgenommen wird – eher als ärgerlich, 
kaum jedoch als einschneidend empfunden. Über den Gesamt-
zeitraum von 52 Jahren summierten sich die schleichenden Belas-
tungsverschärfungen aber letztlich auf rund 9,5 Prozentpunkte,221 
sodass das Einkommen eines ledigen Durchschnitt sverdieners 
2010 infolge heimlicher Steuererhöhungen (einschließlich des da-
rauf entf allenden Solidaritätszuschlags) um 3.300 Euro zusätzlich 
belastet war.222

Insgesamt ist also festzustellen, dass die gesamte Abgabenbelas-
tung inzwischen auf ein unvertretbar hohes Niveau angesti egen 
ist und dass die Überlastung der Steuerzahler maßgeblich durch 
heimliche Steuererhöhungen bei der Lohn- und Einkommensteu-
er mitverursacht ist.

Verzerrung der Belastungsstruktur

Die heimlichen Steuererhöhungen leisten indessen nicht nur der 
Überlastung der Steuerzahler maßgeblich Vorschub, sondern füh-
ren zudem zu einer problemati schen Verschiebung in der Struk-
tur der Steuerbelastung. Die bei der Tarifeinführung angestrebte 
Verteilung der Lohn- und Einkommensteuerbelastung wird da-
durch nach und nach immer mehr verzerrt. Dies wird nachfolgend 
anhand eines Beispiels veranschaulicht. 

Mit der Entscheidung für einen besti mmten Tarif legt der Ge-
setzgeber fest, wie die Steuerbelastung in Abhängigkeit von der 

221 Siehe S. 62.
222 Ebd.
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Leistungsfähigkeit, die sich nach dem zu versteuernden Einkom-
men bemisst, „gerecht“ zu verteilen ist.223 Wie die „gerechte“ 
Steuerlastverteilung gemäß dem derzeit aktuellen Tarif konkret 
beschlossen wurde, sei nachfolgend in Tabelle 2.3 für zwei aus-
gewählte Einkommensbezieher A und B beispielhaft  dargestellt. 
Dabei wird ersichtlich, dass bei Einführung des Tarifs 2010 für 
Steuerzahler A mit einem Einkommen von 20.000 Euro eine Steu-
erbelastung von 13,5 Prozent (2.701 Euro) und für Steuerzahler B 
mit einem Einkommen von 40.000 Euro eine Steuerbelastung von 
22,5 Prozent (9.007 Euro) festgelegt worden ist. Insgesamt ver-
steuerten A und B im Jahr 2010 also 60.000 Euro, wovon sich der 
Fiskus 11.708 Euro (2.701 Euro + 9.007 Euro) bzw. 19,5 Prozent 
über die Einkommensteuer genommen hat. Von der gesamten 
Steuerbelastung trägt A dabei 23,1 Prozent und B 76,9 Prozent, 
was bei Einführung des Tarifs 2010 off enbar als angemessene 
bzw. als „gerechte“ Steuerlastverteilung angesehen worden ist.

Angenommen, die Steuerzahler A und B steigern ihre Einkommen 
gemäß der allgemeinen Einkommensentwicklung innerhalb von 
zehn Jahren um jeweils 50 Prozent. A verfügt dann im Jahr 2020 
über ein Einkommen von 30.000 Euro, B über ein Einkommen von 
60.000 Euro, wobei die Einkommensrelati onen zwischen beiden 
wegen der gleichen Steigerungsraten gleich bleiben. Falls der Ta-
rif von 2010 im Jahr 2020 noch unverändert gelten würde, ergäbe 
sich in Folge des zwischenzeitlichen Einkommenszuwachses nicht 
nur eine deutliche Erhöhung der gesamten Steuerbelastung, son-
dern zudem eine Verschiebung der prozentualen Steuerlastver-
teilung: So steigt die Steuerbelastung des Steuerzahlers A von 
13,5 Prozent auf 18,8 Prozent und die Belastung von B von 22,5 
Prozent auf 28,4 Prozent, was für A eine absolute Steuerbelas-
tung von 5.625 Euro und für B eine Belastung von 17.028 Euro be-
deutet. Zusammen zahlen beide dann 22.653 Euro Einkommen-

223 Siehe Kapitel II.2.2.1.



74

steuer, was 25,2 Prozent des insgesamt erzielten Einkommens 
entspricht (zuvor 19,5 Prozent). Obwohl die Einkommensrelati o-
nen zwischen A und B gleich geblieben sind, hat sich die Steu-
erlastverteilung zwischen beiden verschoben: Von der gesamten 
Steuerbelastung trägt A 2020 nämlich 24,8 Prozent (statt  zuvor 
23,1 Prozent) und B 75,2 Prozent (statt  zuvor 76,9 Prozent). Der 
bei beiden Steuerzahlern gleiche prozentuale Einkommenszu-
wachs hat bei unverändertem Tarif 2010 also zur Folge, dass die 
gesamte Steuerbelastung beider Einkommen von 19,5 Prozent 
auf 25,2 Prozent steigt, und dass der Steuerzahler mit dem niedri-
geren Einkommen (nämlich A) dann einen höheren Anteil an der 
gesti egenen Gesamtbelastung trägt. Wenn die Steuerlastvertei-
lung im Jahr 2010 angemessen und gerecht war, kann sie es nach 
der skizzierten Verschiebung der Belastungsverhältnisse im Jahr 
2020 wohl kaum noch sein.

Beim Vergleich der Verhältnisse von 2010 und 2020 ist nicht zu 
erkennen, weshalb es sachgerecht sein soll,

 � dass sich der Anteil des Fiskus am gesamten von A und B erziel-
ten Einkommen um 5,7 Prozentpunkte erhöht,

 � und dass A als der Bezieher des halb so hohen Einkommens im 
Jahr 2020 einen um 1,7 Prozentpunkte höheren Anteil an der 
gesamten Steuerbelastung zu tragen hat als zehn Jahre zuvor. 

Die hier beispielhaft  für die Steuerzahler A und B skizzierten 
Ergebnisse ergeben sich auch beim Vergleich anderer Einkom-
mensbezieher in ähnlicher Form. Dabei sind die beobachteten 
Verschiebungen nicht eine Besonderheit des Tarifs 2010, sondern 
ein grundsätzliches Problem bei allen progressiven Tarifen. Das 
Zusammenwirken von Einkommenswachstum und progressivem 
Einkommensteuertarif führt über die heimlichen Steuererhöhun-
gen also off enbar zu Verzerrungen in der Belastungsstruktur, die 
fragwürdig und ungerecht erscheinen.
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Ausweitung des Staatsanteils – Gefährdung der marktwirtschaft -
lichen Ordnung

Ein weiterer gravierender Nachteil liegt darin, dass heimliche 
Steuererhöhungen einer Ausweitung des Staatsanteils Vorschub 
leisten. Mit den aus der progressiven Besteuerung resulti eren-
den heimlichen Steuererhöhungen ist nämlich ein Mechanis-
mus installiert, durch den der Staat einen immer größeren Teil 
des Volkseinkommens und des Brutt osozialprodukts der direkten 
privaten Verwendung entzieht und entsprechend höhere Steu-
ern für sich vereinnahmt. „Aus dieser Entwicklung wird verschie-
dentlich auf eine Gefährdung der marktwirtschaft lichen Ordnung 
geschlossen.“224 Die großen Vorzüge dieser Ordnung beruhen 
gerade darauf, dass der privaten Initi ati ve gegenüber staatlicher 
Täti gkeit Vorrang eingeräumt wird.225 Privatwirtschaft liches Han-
deln, das durch den Markt und den Wett bewerb gelenkt und kon-
trolliert wird, bietet nämlich die beste Gewähr für wirtschaft liche 
Freiheit, ökonomische Effi  zienz und Anpassung an sich verän-
dernde Marktverhältnisse und damit für Wohlstand und soziale 
Sicherheit. Daher ist die Marktwirtschaft  „auch die notwendige 
Bedingung für eine freiheitlich-demokrati sche Verfassungsord-
nung, in der durch die Sicherung von Grundrechten der Einzelne 
in wesentlichen Aspekten seiner Lebensgestaltung ... geschützt 
wird“226. Zur Wahrung der privatwirtschaft lichen Handlungsräu-
me ist dafür zu sorgen, dass der von der öff entlichen Hand be-
wirtschaft ete Anteil am Sozialprodukt in Grenzen gehalten wird 
und nicht ausufert. Demnach sollte nicht der Staatsanteil, son-
dern der private Sektor eindeuti g überwiegen.

224 Herb (1986).
225 Vgl. auch KBI (1998), S. 20 f.
226 Gutmann (1980), S. 152. Siehe auch Klein (1989), S. 67 f. Dort weist Klein darauf hin: 

„Die in den Arti keln 1, 2, 9, 12 und 14 GG niedergelegten Grundrechte ... sind we-
sentliche Bestandteile der sozialen Marktwirtschaft  ... Diese Grundrechte sind nicht 
ordnungspoliti sch neutral, sondern entf alten wirtschaft lich nur in der sozialen Markt-
wirtschaft  ihre größte Wirkkraft . Die Abschaff ung der sozialen Marktwirtschaft  ist da-
her ohne Verletzung dieser Grundrechte undenkbar.“ 
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Dass die skizzierte Gefahr eines zunehmenden Staatsanteils nicht 
nur theoreti scher Natur ist, zeigt sich am Ansti eg der Staatsquote, 
die den prozentualen Anteil der staatlichen Ausgaben am Brutt o-
inlandsprodukt angibt. Sie ist von 34,3 Prozent im Jahr 1958 bis 
1990 auf 43,6 Prozent und seither – unter Schwankungen – bis 
2010 weiter auf 47,7 Prozent gesti egen.227 Damit lag die Staats-
quote 2010 um 13,4 Prozentpunkte über dem Wert von 1958.228 
Die 82 Milliarden Euro an nicht ausgeglichenen heimlichen Steu-
ererhöhungen, mit denen die Steuerzahler im Jahr 2010 belastet 
waren, entsprachen 3,3 Prozent des Brutt oinlandsprodukts. Die 
Erhöhung der Staatsquote um 13,4 Prozentpunkte gegenüber 
1958 war im Jahr 2010 also zu fast einem Viertel durch nicht aus-
geglichene heimliche Steuererhöhungen fi nanziert.

 Falsche Signale für die Finanzpoliti k

Der zuvor geschilderte Mechanismus zur Ausweitung des Staats-
anteils wäre dann entschärft , wenn die überproporti onal stei-
genden Einnahmen aus der Lohn- und Einkommensteuer nicht 
als dauerhaft  angesehen würden, wenn also Rücklagen gebildet 
würden, mit denen Steuerentlastungen zum Ausgleich heimlicher 
Steuererhöhungen fi nanziert werden können. Die bisherigen Er-
fahrungen zeigen indessen, dass dies nicht der Fall war. Es war im 
Gegenteil sogar so, dass trotz der rasant steigenden Steuerein-
nahmen Jahr für Jahr mehr Geld ausgegeben als eingenommen 
wurde. Seinen Niederschlag fi ndet dies in der staatlichen Ge-

227 Zur aktuellen Höhe der Staatsquote siehe Stati sti sches Bundesamt (2012d). Für das 
Jahr 2012 wird eine Staatsquote von 45,1 Prozent ausgewiesen. Zu bedenken ist in 
diesem Zusammenhang, dass es im Zuge der großen Revision 2011 in der VGR zu me-
thodisch bedingten Minderungen bei der Erfassung der Staatsausgaben gekommen 
ist, sodass die Staatsquote dadurch niedriger ausgewiesen wird als nach der zuvor 
gülti gen Abgrenzung.

228 Zur langfristi gen Entwicklung der Staatsquote siehe BMF (2001), S. 22; Stati sti sches 
Bundesamt (1985), S. 41 und S. 101.
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samtverschuldung, die infolge permanenter Nett okreditaufnah-
me in unvertretbare Höhen emporgeschnellt ist.229

Diese Fehlentwicklung ist mit dadurch bedingt, dass von den 
heimlichen Steuererhöhungen falsche Signale für die Finanzpoliti k 
ausgehen. Zu bedenken ist nämlich, dass die den Finanzplanun-
gen zugrunde liegenden Steuerschätzungen von der zum jeweili-
gen Schätzzeitpunkt geltenden Rechtslage ausgehen. Es werden 
bei den Steuerschätzungen folglich keine Abschläge für eventuell 
notwendig werdende Steuerentlastungen veranschlagt, sodass 
die geschätzten Einnahmen aus der Lohn- und Einkommensteu-
er die anfallenden heimlichen Steuererhöhungen mit enthalten. 
Diese prognosti zierten Einnahmen gehen normalerweise ohne 
Abschläge in die Finanzplanung ein, wo sie als dauerhaft  zur 
Verfügung stehender Einnahmerahmen angesehen und folglich 
auch für Ausgabenzwecke „verplant“ werden. Dies hatt e in der 
Vergangenheit zur Folge, dass Tarifk orrekturen bei der Lohn- und 
Einkommensteuer, die zum (teilweisen) Ausgleich heimlicher 
Steuererhöhungen in Angriff  genommen wurden, regelmäßig mit 
„Finanzierungsproblemen“ verbunden waren. Haushaltsmäßige 
Vorkehrungen für solche Entlastungen waren zuvor nämlich nicht 
getroff en worden.

Solange Einkommensteuertarife auf unbesti mmte Zeit und ohne 
Anpassungsregelungen in Kraft  gesetzt werden, bleibt das Prob-
lem falscher Signale für die Finanzpoliti k infolge heimlicher Steu-
ererhöhungen akut. In Höhe der heimlichen Steuererhöhungen 
wird nämlich ein wachsender und höherer Einnahmenrahmen 
suggeriert, der bei Berücksichti gung des aufl aufenden Entlas-
tungsbedarfs gar nicht vorhanden wäre. Aufgrund dieser falschen 
Signalsetzung wird einer Finanzpoliti k Vorschub geleistet, die hö-

229 Die Verschuldung des Gesamtstaats (Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherun-
gen) in der Bundesrepublik Deutschland erhöhte sich von 9,7 Milliarden Euro (19 Mil-
liarden DM) im Jahr 1950 bis zum Jahresende 2012 auf 2.166 Milliarden Euro. Siehe 
Bundesregierung (1997); Deutsche Bundesbank (2013), S. 54*.
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here Ausgaben vorsieht, als dies bei realisti scher Einschätzung 
des dauerhaft  verfügbaren Einnahmenniveaus der Fall wäre.230 
Wenn keine haushaltsmäßigen Vorkehrungen für die infolge der 
heimlichen Steuererhöhungen notwendig werdenden Steuerent-
lastungen getroff en werden, kommt es dann bei Inkraft treten ei-
ner Entlastungsstufe regelmäßig zu einer entsprechend höheren 
Nett okreditaufnahme, sodass die falsche Signalsetzung letztlich 
auch eine erhöhte Verschuldung zur Folge hat. 

Gerade mit Blick auf die 2009 beschlossene Schuldenbremse 
ist dies von besonderer Bedeutung. Für den Bund gilt die Ver-
schuldungsgrenze ab 2016 als eingehalten, wenn die vor allem 
um konjunkturelle Eff ekte bereinigte Nett okreditaufnahme 0,35 
Prozent des Brutt oinlandsprodukts nicht überschreitet. Für die 
Länderhaushalte ist ein solcher struktureller Verschuldungsspiel-
raum ab 2020 vollends ausgeschlossen.231 In der Übergangsfrist 
müssen Bund und Länder ihre Neuverschuldung schritt weise zu-
rückführen, sodass die Verschuldungsgrenzen 2016 bzw. 2020 
eingehalten werden. Wenn die in den Steuerschätzungen ver-
anschlagten heimlichen Steuererhöhungen dabei als dauerhaft  
eingeplant werden, wird insoweit von einem Einnahmenrahmen 
ausgegangen, der bei einer sachgerechten Tarifanpassung in die-
ser Höhe auf Dauer nicht zur Verfügung stehen dürft e, sodass die 
Einhaltung der Schuldengrenzen durch diese überhöhten Steu-
eransätze letztlich gefährdet wird. Wenn heimliche Steuererhö-
hungen demgegenüber durch geeignete gesetzliche Regelungen 
dauerhaft  verhindert würden, wäre dies nicht der Fall. Die Steu-
erschätzungen und damit auch die Finanzplanungen gingen dann 
auf Grundlage der geänderten Rechtslage vom zu erwartenden 
Aufk ommen aus Lohn- und Einkommensteuer ohne heimliche 

230 Siehe KBI (2012a).
231 Siehe Deutsche Bundesbank (2011), S. 15 ff .
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Steuererhöhungen und somit von einem realisti schen Einnah-
menrahmen aus.232

Wachstumsbremse

Ein weiterer gravierender Nachteil liegt darin, dass die heimlichen 
Steuererhöhungen das wirtschaft liche Wachstum behindern. 
Dazu kommt es über verschiedene Wirkungszusammenhänge.233 
Besonders off enkundig sind die Wachstumshemmnisse, die mit 
der Erhöhung der Grenzsteuersätze einhergehen. Im Zuge heim-
licher Steuererhöhungen wandert die Masse der Steuerzahler im 
Lauf der Zeit nämlich in Tarifb ereiche mit immer höheren Grenz-
steuersätzen, sodass Leistungssteigerungen und die Erzielung von 
Einkommenszuwächsen immer weniger lohnend werden.

Wie sehr sich die Grenzbelastung für die Mehrzahl der Steuer-
zahler verschärft  hat, zeigt der längerfristi ge Vergleich: Beim Tarif 
1958 war die Zone direkter Progression nur für rund fünf Prozent 
der „besser verdienenden“ Steuerzahler relevant. Denn 95 Pro-
zent fi elen mit ihren Einkommen in die untere Proporti onalzone 
des Tarifs mit dem gleichbleibenden Grenzsteuersatz von 20 Pro-
zent. Folglich nahm die Grenzbelastung für die Masse der Steu-
erzahler bei steigenden Einkommen nicht zu, sondern blieb beim 
Eingangssteuersatz von 20 Prozent konstant. Wenn die Grenze, 
von der an die direkte Progression beim Tarif 1958 begann (4.095 
Euro), entsprechend der durchschnitt lichen Einkommensent-
wicklung bis heute fortgeschrieben worden wäre, dann würde die 
direkte Progression beim Grundtarif 2010 erst bei rund 61.000 
Euro beginnen. Tatsächlich greift  bei einem solchen Einkommen 

232 Siehe Projektgruppe Gemeinschaft sdiagnose (2011). Mit Hinweis auf die zur Verhin-
derung heimlicher Steuererhöhungen empfohlenen nachhalti gen Tarifk orrekturen 
wird dort auf S. 55 ausgeführt: „Bei alldem muss jedoch sichergestellt werden, dass 
die damit verbundenen Mindereinnahmen die Konsolidierung nicht gefährden. Bei 
Planungen für das strukturelle Budgetdefi zit sollten diese Anpassungen der Steuerta-
rife also von vornherein berücksichti gt werden.“

233 Dazu bereits ausführlich KBI (1984), S. 23 ff .
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derzeit bereits der Spitzensteuersatz von 42 Prozent, wozu noch 
der Solidaritätszuschlag hinzukommt, sodass sich eine gesamte 
steuerliche Grenzbelastung von über 44 Prozent ergibt. 

Für Durchschnitt sverdiener hat sich die steuerliche Grenzbelas-
tung von 20 Prozent im Jahr 1958 auf derzeit rund 36 Prozent 
erhöht.234 Hinzu kommt, dass gleichzeiti g auch die Beitragsbe-
lastung in der Sozialversicherung um 8,5 Prozentpunkte (nur Ar-
beitnehmer-Anteil) bzw. um 17 Prozentpunkte (einschließlich Ar-
beitgeber-Anteil) zugenommen hat. An der Beitragsbemessungs-
grenze zur Krankenversicherung (1958: 4.049 Euro, 2010: 45.000 
Euro) wurden einem ledigen Arbeitnehmer 1958 von 100 Euro 
Brutt ogehaltserhöhung rund 32 Euro abgezogen, 2010 waren es 
rund 57 Euro. War das Verhältnis bei der Auft eilung des Mehr-
verdienstes 1958 bei etwa 1/3 für den Staat – 2/3 für den Arbeit-
nehmer, so hat sich dieses Verhältnis bis 2010 fast umgekehrt.235 
Dieser Ansti eg der Grenzbelastung ist gewalti g, die zunehmende 
Minderung der Leistungsbereitschaft  entsprechend.

Wachstumshemmend wirken heimliche Steuererhöhungen aber 
nicht nur über die Verschärfung der Grenzbelastung, sondern 
auch dadurch, dass über ihren belastungsverschärfenden Au-
tomati smus236 die verfügbaren Privateinkommen und -gewinne 
zunehmend geschmälert und dadurch die privaten Konsum-, In-

234 Das zu versteuernde Jahreseinkommen eines ledigen durchschnitt lich verdienenden 
Vollzeitbeschäft igten lag 2010 bei rund 35.000 Euro (siehe auch Fn 200). Bei einem 
solchen Einkommen beläuft  sich die steuerliche Grenzbelastung beim Tarif 2010 (ein-
schließlich Solidaritätszuschlag) auf 35,9 Prozent.

235 Bei der hier angestellten Betrachtung ist die Belastung durch Arbeitgeberbeiträge 
zur Sozialversicherung nicht mitgerechnet. Einschließlich der Arbeitgeberbeiträge zur 
Sozialversicherung erhöhte sich die Grenzbelastung des ledigen Durchschnitt sverdie-
ners von 39,6 Prozent (1958) auf 59,6 Prozent (2010).

236 Siehe S. 71.
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vesti ti ons- und Sparmöglichkeiten beeinträchti gt werden.237 Zu-
sätzliche Beeinträchti gungen für Wachstum und Beschäft igung 
ergeben sich dann, wenn es infolge der überzogenen Abgaben-
belastung zu erhöhten Lohn- und Gehaltssteigerungen kommt. In 
diesem Fall werden die Beschäft igungsmöglichkeiten, die inter-
nati onale Wett bewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft  und 
die Att rakti vität des Investi ti onsstandorts Deutschland auch noch 
über steigende Lohnkosten gemindert. 

Vor der Gefährdung des Wachstums durch heimliche Steuererhö-
hungen wird schon seit langem nachdrücklich gewarnt: „Wie die 
Analyse zeigt, führen die heimlichen Steuererhöhungen zu nega-
ti ven Anreizen, zumindest auf die Entscheidung über zusätzliches 
Arbeitsangebot eines Individuums oder Haushalts. Analog lassen 
sich die Wirkungen der kalten Progression auf die Bereitschaft  zu 
Ersparnisbildung und auf die Übernahme von Risiken ableiten. 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die heimlichen 
Steuererhöhungen die Anreize zu wirtschaft licher Betäti gung sen-
ken und damit Chancen auf Wirtschaft swachstum vergeben.“238

Verstärkte Anreize für Schatt enwirtschaft 

Der wachstumshemmenden Wirkung auf die „reguläre“ Wirt-
schaft  stehen gleichzeiti ge Ausweitungstendenzen für die Schat-
tenwirtschaft  gegenüber. Wie vorangehend skizziert, wird infolge 
heimlicher Steuererhöhungen die Abgabenbelastung und speziell 
auch die Grenzbelastung verschärft , sodass dadurch die Anreize 
zunehmen, Betäti gungen in die Schatt enwirtschaft  zu verlagern. 
Die Tatsache, dass bereits bei Durchschnitt sverdienern weit mehr 

237 Der SVR Wirtschaft  führt dazu aus: „Denn wenn der Tarif über mehrere Jahre bei 
relati v hohen Preissteigerungen konstant gehalten wird, kommt es zu einem hohen 
Entzug an zusätzlicher Kaufk raft  bei den Steuerzahlern. Die Steigerung des für den 
privaten Konsum wichti gen Nett oeinkommens kann dann nicht mit dem Lohnwachs-
tum mithalten….Insoweit ist die Kalte Progression tatsächlich ein Problem“ (SVR Wirt-
schaft  (2011), Tz. 349).

238 Herb (1986), S. 8.
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als die Hälft e des Zusatzverdienstes über Steuern und Sozialbei-
träge in öff entliche Kassen abgezweigt werden,239 verdeutlicht, 
wie wenig sich zusätzliche Leistung in der regulären Wirtschaft  
für breite Massen inzwischen noch lohnt. Es kann daher nicht ver-
wundern, dass die Abgabenbelastung von vielen als weit über-
zogen empfunden wird, und daher neben legalen Formen der 
Steuervermeidung auch illegalen Ausweichreakti onen Vorschub 
geleistet wird.240 Dies gilt für die Steuerfl ucht von Finanzkapital 
ebenso wie für das Abtauchen von Betrieben und Arbeitnehmern 
in Schwarzarbeit und Schatt enwirtschaft . Die Belastungsverschär-
fungen infolge heimlicher Steuererhöhungen spielen hierbei eine 
nicht zu unterschätzende Rolle.

2.2.6 Vorschläge zur Reform des Einkommensteuertarifs

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Tarifk orrekturen der 
vergangenen Jahre völlig unzureichend waren und zu bedenk-
lichen Ergebnissen geführt haben. Vor allem die seit 1990 erfolg-
ten Korrekturschritt e haben zur Folge, dass es zu einer massiven 
Verschiebung in der Steuerlastverteilung gekommen ist, deren 
sachliche Rechtf erti gung nicht zu erkennen ist.241 Gewinner sind 
Bezieher vergleichsweise niedriger Einkommen sowie Bezieher ho-
her Einkommen. Sie sind per Saldo entlastet worden, weil die tarif -
lichen Entlastungen die Belastungsverschärfungen durch heim-
liche Steuererhöhungen und durch die Einführung des Solidari-
tätszuschlags überkompensiert haben. Im Vergleich zu 1990 ist die 
prozentuale Belastung für diese „Reformgewinner“ ermäßigt wor-
den. Verlierer sind demgegenüber die Bezieher mitt lerer Einkom-

239 Siehe S. 81.
240 Vgl. auch KBI (1998), S. 17 f.
241 Siehe KBI (2009c).
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men. Ihre prozentuale Belastung mit Lohn- und Einkommensteuer 
ist derzeit höher, teilweise sogar erheblich höher als 1990.242 

Ursächlich für diese Belastungsverschärfung im mitt leren Ein-
kommensbereich ist einerseits der „Knick“ im Tarifverlauf, der 
zwischenzeitlich eingeführt wurde und auch derzeit noch Tarifb e-
standteil ist. Als zweite maßgebliche Ursache für die Belastungs-
verschärfung in der „Mitt e“ kommt hinzu, dass die Einkommens-
grenze für das Erreichen des Spitzensteuersatzes im Zeitablauf 
nicht entsprechend der Einkommensentwicklung angehoben, 
sondern im Gegenteil sogar abgesenkt wurde.243

Wegen der dargelegten Nachteile und Gefahren heimlicher Steu-
ererhöhungen erscheint es zudem dringend erforderlich, diesen 
Automati smus ungerechtf erti gter Belastungsverschärfungen 
dauerhaft  auszuschalten.

 Vorschlag für einen Reformtarif – T 14-42-60

Ausgehend von dem vorgenannten Befund wird nachfolgend ein 
Tarifvorschlag skizziert, der deutliche Vorteile verspricht. Die Eck-
werte des vorgeschlagenen Tarifs mit der Bezeichnung T 14-42-60 
sind wie folgt:244

 � Der Grundfreibetrag beträgt 8.354 Euro.245

 � Der Eingangssteuersatz beläuft  sich auf 14 Prozent.

242 Der mitt lere Bereich der „Reformverlierer“ erstreckt sich beim Vergleich 2010 gegen-
über 1990 auf die Einkommensspanne von rund 29.000 Euro bis 112.000 Euro (beim 
Grundtarif). Bis 2014 wird sich die betreff ende Einkommensspanne wegen der zu er-
wartenden Einkommensentwicklung (bei Berücksichti gung der gesetzlich bereits be-
schlossenen Anpassung des Grundfreibetrags) auf eine Einkommensspanne zwischen 
rund 28.000 Euro und 127.00 Euro verbreitern. 

243 Siehe bereits S. 50 ff .
244 Siehe auch Abbildung 2.1.
245 Der Grundfreibetrag bezieht sich auf die Verhältnisse des Jahres 2014 und stellt in die-

ser Höhe sicher, dass das Existenzminimum steuerfrei gestellt wird. Je nach Zeitpunkt 
des Inkraft tretens des hier skizzierten Tarifvorschlags ist der Grundfreibetrag entspre-
chend der zwischenzeitlichen Entwicklung des Existenzminimums anzupassen.
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 � Der (Grenz-)Steuersatz steigt vom Eingangs- bis zum Spitzen-
steuersatz ohne Knick (linear-progressiv) an.

 � Der 42-prozenti ge Spitzensteuersatz wird ab 60.000 Euro er-
reicht.

Mit dem Tarif T 14-42-60 sind gewichti ge Vorteile verbunden. So 
bringt dessen Einführung spürbare Entlastungen für die Lohn- 
und Einkommensteuerzahler, deren Gesamtvolumen sich auf et-
was über 40 Milliarden Euro beläuft . Die Minderung der Steuer-
belastung bewegt sich (beim Grundtarif/Ledige) für Einkommen 
von 20.000 Euro bis 60.000 Euro zwischen rund 15 und 24 Pro-
zent.246 Die absoluten Entlastungsbeträge steigen mit der Einkom-
menshöhe an und belaufen sich für Ledige bei 20.000 Euro auf 
671 Euro, bei 40.000 Euro auf 1.891 Euro und bei 50.000 Euro auf 
2.370 Euro. Ab 60.000 Euro bleibt die Entlastung dann gleich bei 
2.638 Euro. Ehepaare werden bei Einkommen von 40.000 Euro 
um 1.342 Euro entlastet, bei 80.000 Euro um 3.782 Euro. Gera-
de die Bezieher mitt lerer Einkommen, bei denen ein besonderer 
Nachholbedarf besteht, erfahren also spürbare Entlastungen.

Als weiterer Vorteil kommt hinzu, dass mit dem T 14-42-60 ein 
gleichmäßiger Belastungsverlauf verbunden ist und der Eingangs-
steuersatz wegen des Verzichts auf den „Knick“ seine Bedeutung 
als „echter“ Tarifeckwert zurückerhält. Im Gegensatz dazu ist 
der scheinbar auch jetzt schon günsti ge Eingangssteuersatz von 
ebenfalls 14 Prozent „unecht“, weil er wegen der Knickstelle im 
Tarif einem tatsächlichen Eingangssteuersatz von rund 20 Pro-
zent gleichkommt.247 Da der vorgeschlagene Tarif auf den Knick 
verzichtet, wird zudem die Progression im Anfangsbereich des

246 Siehe im Einzelnen Tabelle 2.4.
247 Dieser tatsächliche Eingangssteuersatz von rund 20 Prozent käme zustande, wenn 

man den Tarifverlauf von der Knickstelle bei 23,97 Prozent zum Grundfreibetrag linear 
durchziehen würde. Die daraus resulti erenden Mehrbelastungen – im Vergleich zum 
derzeiti gen Tarifverlauf mit einem Eingangssteuersatz von 14 Prozent – wären für die 
meisten Steuerzahler relati v gering.
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steuerlichen Zugriff s merklich abgemildert. An der Knickstelle des  
derzeiti gen Tarifs sinkt der (Grenz-)Steuersatz um rund sieben 
Prozentpunkte und ist damit fast ein Dritt el niedriger als bisher.

Zugleich kommt es mit dem T 14-42-60 so zu einer Stärkung der 
Leistungsbereitschaft . Da nämlich über weite Einkommensberei-
che von jeder Einkommenserhöhung nett o deutlich mehr übrig 
bleibt, wird Leistung für viele Steuerzahler lohnender: Bei 20.000 
Euro sinkt der Belastungszugriff  um rund sechs Prozentpunkte, 
bei 30.000 Euro um 5,5 Prozentpunkte und bei 50.000 Euro im-
mer noch um rund vier Prozentpunkte.

Heimliche Steuererhöhungen vermeiden – der Tarif muss auf Rä-
der

Die Problemati k der heimlichen Steuererhöhungen hat im Zuge 
der seit 1990 erfolgten Tarifk orrekturen deutlich zugenommen, 
weil der Belastungsansti eg infolge der Progression immer weiter 
verschärft  worden ist. Seinen Niederschlag fi ndet dies in der so-
genannten Tarifelasti zität, die mit den diversen Korrekturschritt en 
über weite Einkommensbereiche merklich erhöht wurde. Der Au-
tomati smus, durch den die Steuerschuld stärker zunimmt als die 
Einkommen selbst, ist also mit jedem Korrekturschritt  stärker aus-
geprägt worden. Deutlich wird dies in Tabelle 2.5, wo die Tarifel-
asti zitäten des derzeiti gen Tarifs für unterschiedliche Einkommen 
zusammengestellt und zum Vergleich auch die entsprechenden 
Werte früherer Tarife aufgeführt sind. Ein Elasti zitätswert von 1 
bedeutet, dass die Steuerlast bei Einkommenssteigerungen eben-
so schnell steigt wie das Einkommen selbst. Beträgt die Elasti zität 
beispielsweise 2, dann steigt die Steuerlast doppelt so schnell wie 
das Einkommen. Tatsächlich bewegen sich die Elasti zitätswerte 
beim derzeiti gen Tarif im dicht besetzten Einkommensbereich 
von 15.000 Euro bis 40.000 Euro zwischen 2,76 und 1,64.248 Die 

248 Die Anpassung des Grundfreibetrags zum 1. Januar 2014 ist dabei berücksichti gt.
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Steuerschuld steigt derzeit für viele Steuerzahler rund doppelt so 
schnell wie ihre Einkommen, teilweise sogar deutlich schneller. 
Die Dynamik heimlicher Steuererhöhungen ist damit bei künft i-
gen Einkommenssteigerungen extrem ausgeprägt. Die bereits 
genannten Zahlen zum Gesamtvolumen der bis 2015 drohenden 
heimlichen Steuererhöhungen belegen dies.249

Tabelle 2.5: Tarifelasti zitäten im Vergleich

zu versteuerndes
Jahreseinkommen 

in Euro

ausgewählte Lohn- und Einkommensteuertarife 
seit 1990

T 1990 T 1998 T 2005 T 2014

10.000 1,26 2,29 4,77 6,61

15.000 1,33 1,67 2,46 2,76

20.000 1,37 1,53 1,89 2,01

25.000 1,42 1,48 1,73 1,83

30.000 1,47 1,47 1,65 1,69

35.000 1,51 1,51 1,61 1,65

40.000 1,54 1,54 1,58 1,64

45.000 1,57 1,57 1,58 1,60

50.000 1,60 1,60 1,57 1,61

60.000 1,51 1,51 1,46 1,49

100.000 1,31 1,31 1,23 1,24

Eigene Berechnungen.

Um heimliche Steuererhöhungen in Zukunft  dauerhaft  zu vermei-
den, sollten die Tarifeckwerte gesetzlich an die Einkommensent-
wicklung gekoppelt, der Tarif also „auf Räder“ gestellt werden. 
Damit wird nicht zuletzt verhindert, dass heimliche Steuererhö-
hungen wie bisher in das mit den Steuerschätzungen prognosti -
zierte Steueraufk ommen einbezogen und in der Finanzplanung 
als vermeintlich dauerhaft  verfügbare Haushaltsmitt el einge-

249 Siehe S. 62.
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plant und letztlich auch verausgabt werden.250 Die im „Entwurf 
eines Gesetzes zum Abbau der kalten Progression“251 ursprüng-
lich vorgesehene regelmäßige Überprüfung der kalten Progres-
sion im Existenzminimumbericht wäre ein Schritt  in die richti ge 
Richtung gewesen, reicht aber nicht aus. Dass weitergehende An-
passungsregeln politi sch umsetzbar sind, zeigt der internati onale 
Vergleich: In 18 der 34 OECD-Länder wird die Einkommensteuer 
bereits nach festen Regeln oder aufgrund gesetzlicher Automati s-
men angepasst.252 Ein „Tarif auf Rädern“ mit gesetzlich geregelten 
automati schen Tarifk orrekturen hindert den Gesetzgeber im Üb-
rigen nicht daran, Steuern – falls notwendig – zu erhöhen. Dies 
würde dann aber nicht heimlich, sondern off en in ordnungsgemä-
ßem Gesetzgebungsverfahren mit Einbeziehung von Bundestag 
und Bundesrat erfolgen.

2.2.7  Fazit und Empfehlungen

Im Zusammenwirken von Progression und Zunahme des allgemei-
nen Einkommensniveaus kam es von 1958 bis 2010 zu immen-
sen heimlichen Steuererhöhungen. Die im selben Zeitraum vom 
Gesetzgeber vorgenommenen 19 Korrekturen beim Lohn- und 
Einkommensteuertarif haben nur rund zwei Dritt el dieser heimli-
chen Steuererhöhungen ausgeglichen. Für die Zukunft  muss die-
ser Automati smus ungerechtf erti gter Belastungsverschärfungen 
dauerhaft  ausgeschaltet werden. Hierzu sollte der Gesetzgeber 
bereits kurzfristi g eine Anpassungsregelung schaff en, damit die 
Eckwerte des Lohn- und Einkommensteuertarifs mit der nomina-
len Einkommensentwicklung Schritt  halten. Der Tarif ist also „auf 
Räder“ zu stellen. 

250 Siehe S. 77 ff .
251 Vgl. Bundesregierung (2012a).
252 Im Einzelnen gilt dies für Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Ungarn, 

Island, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Portugal, Slowakei, Spanien, Schweden, 
Schweiz, Türkei, Großbritannien und die USA. Siehe OECD (2008), S. 53.
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Zur mitt elfristi gen Umsetzung schlägt das Insti tut einen Reform-
tarif T 14-42-60 vor. Dieser Tarif würde die Steuerzahler um etwas 
mehr als 40 Milliarden Euro pro Jahr entlasten. Der Tarifvorschlag 
beinhaltet einen Grundfreibetrag von 8.354 Euro, einen Eingangs-
steuersatz von 14 Prozent sowie einen dann linear-progressiv an-
steigenden Grenzsteuersatz, der im Grundtarif einen 42-prozen-
ti gen Spitzensteuersatz bei einem zu versteuernden Jahresein-
kommen von 60.000 Euro erreicht.

2.3 Familienbesteuerung

2.3.1 Skizze des geltenden Rechts

Kinderfreibetrag, Kindergeld und Entlastungsbetrag für Alleiner-
ziehende

Zwangsläufi ge Unterhaltsaufwendungen für Kinder mindern 
die Leistungsfähigkeit und sind somit der Besteuerung nicht zu 
unterwerfen. Im geltenden Einkommensteuerrecht werden Un-
terhaltsaufwendungen für Kinder durch den kindesbezogenen 
Freibetrag von der Besteuerung verschont.253 Der kindesbezoge-
ne Freibetrag setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Der 
Kinderfreibetrag in Höhe von aktuell 4.368 Euro stellt das säch-
liche Existenzminimum steuerlich frei. Er wird regelmäßig gemäß 
der Entwicklung des Existenzminimums fortgeschrieben.254 Hinzu 
kommt der Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsfreibetrag 
(„BEA-Freibetrag“) in Höhe von 2.640 Euro, der konstant ist und 
nicht regelmäßig angepasst wird. Der gesamte kindesbezogene 
Freibetrag liegt damit zurzeit bei 7.008 Euro pro Jahr. Das Kin-
dergeld wird als eine Steuervergütung gewährt.255 Es beträgt 184 
Euro pro Monat für jeweils das erste und zweite Kind. Für das 

253 Siehe § 32 Abs. 6 EStG.
254 Dies erfolgt im Rahmen des Existenzminimumberichts der Bundesregierung, der alle 

zwei Jahre vorgelegt wird.
255 Siehe § 31 S. 3 EStG.
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dritt e Kind beträgt es 190 Euro pro Monat und für das vierte und 
jedes weitere Kind 215 Euro.256 Alleinerziehende können darüber 
hinaus einen Entlastungsbetrag geltend machen, der aktuell bei 
1.308 Euro pro Jahr liegt.257

Bei der steuerlichen Veranlagung wird im Rahmen der Günsti ger-
prüfung ermitt elt, ob die Steuerentlastung durch den kindesbezo-
genen Freibetrag höher oder niedriger als das Kindergeld ausfällt. 
Sind die Entlastungen durch den kindesbezogenen Freibetrag 
höher als die Kindergeldzahlungen, wird dieser bei der Veranla-
gung berücksichti gt.258 Das Kindergeld wird in diesem Fall mit der 
Steuerzahlung verrechnet, um eine doppelte Berücksichti gung 
des Kindes zu vermeiden. Sind die Kindergeldzahlungen höher als 
die Steuerentlastung aus dem kindesbezogenen Freibetrag, so ist 
die steuerliche Berücksichti gung vollständig über das Kindergeld 
abgedeckt, eine eventuell übrig gebliebene positi ve Diff erenz ver-
bleibt als sogenannter Förderanteil den Familien. Während der 
kindesbezogene Freibetrag ein steuersystemati sches Instrument 
zur Herstellung einer gerechten Steuerlastverteilung ist, ist das 
Kindergeld eine sozialpoliti sche Fördermaßnahme. 259

Ehegatt ensplitti  ng 

Eheleute sowie mitt lerweile auch eingetragene Lebenspartner260 
können im Einkommensteuerrecht zwischen Einzel- und Zusam-
menveranlagung wählen.261 Die gemeinsame Veranlagung von 
Ehepaaren erfolgt in Form eines Ehegatt ensplitti  ngs. Beim Ehe-

256 Siehe §§ 62 ff . EStG.
257 Siehe § 24b EStG.
258 Dies ist im Jahr 2013 bei einem gemeinsam veranlagten Ehepaar ab einem zu ver-

steuernden Einkommen in Höhe von ca. 63.500 Euro und bei Einzelveranlagung ab ca. 
33.500 Euro der Fall.

259 Vgl. KBI (2007), S. 7 ff .; KBI (1996), S. 40 ff .
260 Aufgrund eines BVerG-Urteils müssen auch eingetragene Lebenspartnerschaft en zum 

Ehegatt ensplitti  ng zugelassen werden. Siehe BVerfG, 2 BvR 909/06 vom 7.5.2013. 
261 Siehe §§ 26 ff . EStG.
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gatt ensplitti  ng wird das erwirtschaft ete Einkommen beider Ehe- 
oder Lebenspartner addiert, durch zwei geteilt, der Steuertarif 
angewandt und der resulti erende Steuerbetrag mit zwei multi -
pliziert.262 Das bedeutet zum Beispiel für ein Ehepaar, bei dem 
im Jahr 2013 ein Partner 10.000 Euro, der andere Partner 30.000 
Euro zu versteuerndes Einkommen erwirtschaft et, dass die Hälf-
te des gemeinsamen Einkommens in Höhe von 40.000 Euro, also 
20.000 Euro, dem Einkommensteuertarif unterworfen wird. Die 
resulti erende Steuerzahlung von 2.676 Euro (bzw. 2.823 Euro in-
klusive Solidaritätszuschlag) wird dann verdoppelt, sodass insge-
samt eine Einkommensteuerzahlung von 5.352 Euro (bzw. 5.646 
Euro inklusive Solidaritätszuschlag) fällig ist. Zum Vergleich: bei 
einer Einzelveranlagung von jeweils 30.000 Euro und 10.000 Euro 
sind gemäß Einkommensteuergrundtarif im Jahr 2013 insgesamt 
5.894 Euro (bzw. 6.202 Euro inklusive Solidaritätszuschlag) zu zah-
len. Im Vorgriff  auf Abschnitt  3.1 sei an dieser Stelle bereits be-
tont, dass der in diesem Beispiel resulti erende Splitti  ngeff ekt in 
Höhe von 542 Euro (bzw. 556 Euro inklusive Solidaritätszuschlag) 
steuersystemati sch begründet ist und keine Vergünsti gung dar-
stellt. Würde das Haushaltseinkommen von 40.000 Euro als Gan-
zes nach dem Grundtarif besteuert, wie er für Ledige gilt (Haus-
haltsbesteuerung), würde sich eine Steuerzahlung von 8.982 Euro 
(bzw. 9.476 Euro inklusive Solidaritätszuschlag) ergeben.

2.3.2 Beurteilung des Ehegatt ensplitti  ngs

Kriti ker lasten dem Ehegatt ensplitti  ng seit Jahren immer wieder 
eine Reihe von Nachteilen und Mängeln an und fordern dessen 
Abbau. Sowohl die Kriti k als auch die Forderung sind nicht über-
zeugend. 263

262 Siehe § 32a Abs. 5 EStG. 
263 Vgl. ausführlich und m. w. N. KBI (2007), S. 13 ff .; KBI (1996), S. 40 ff .; KBI (1983), 

S. 34 ff .; KBI (1971), S. 140 ff .
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Das geltende Ehegatt ensplitti  ng trägt dem zentralen Grundsatz 
einer gerechten Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit Rech-
nung. Es knüpft  an die Ehe als gleichberechti gte Erwerbs- und 
Verbrauchsgemeinschaft  an, in der die Ehegatt en gemeinsam 
zum Haushaltseinkommen beitragen und aufgrund der gegensei-
ti gen Unterhaltsverpfl ichtung zu gleichen Teilen am Haushalts-
einkommen beteiligt sind. Dieses Ehebild von der Erwerbs- und 
Verbrauchsgemeinschaft  gleichberechti gter Partner steht auch 
im Einklang mit den Grundwertungen des Familienrechts, insbe-
sondere mit dem ehelichen Güterstand der Gütergemeinschaft  
gemäß §§ 1415ff . BGB und dem „Standardfall“ der Zugewinnge-
meinschaft  gemäß §§ 1363ff . BGB .264 Die Ehe wird somit als wirt-
schaft liche Einheit gesehen, in der die steuerliche Leistungsfähig-
keit der Ehegatt en jeweils durch die Hälft e des Gesamteinkom-
mens unabhängig von der Verteilung der Einkommenserzielung 
repräsenti ert wird. Folgerichti g wird das Ehegatt ensplitti  ng zur 
Ermitt lung der steuerlichen Belastung angewandt.265

Ein Vergleich mit möglichen Alternati ven der Ehebesteuerung 
zeigt, dass nur das Ehegatt ensplitti  ng eine gerechte steuerliche 
Behandlung von Ehen gewährleisten kann. Die Haushaltsbesteue-
rung scheidet bereits deshalb aus, weil sie verfassungswidrig ist.266 
Würde für Ehen statt  des geltenden Ehegatt ensplitti  ngs hingegen 
eine Individualbesteuerung angewandt, käme es zu einer Benach-
teiligung von Ehen mit ungleich verteilten Einkommen. Ein Allein-
verdiener-Haushalt würde bspw. aufgrund der Tarifprogression267 
bei gleichem Gesamteinkommen deutlich mehr Einkommensteu-
er zahlen müssen als ein Doppelverdiener-Haushalt. Eine solche 
„Strafsteuer“ für Ehepaare mit ungleich verteiltem Einkommen 

264 Vgl. Vogel (1999), S. 208 ff .
265 Vgl. auch Papier (2007), S. 978.
266 Siehe BVerfG, Urteil vom 17. Januar 1957 – 1 BvL 4/54.
267 Bei einem proporti onalen Einkommensteuertarif wäre ein Ehegatt ensplitti  ng ent-

behrlich, denn dann würde für beide Ehepartner ohnehin der gleiche Steuersatz gel-
ten.
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würde einer steuerlichen Behandlung der Ehe als ökonomische 
Einheit und gleichberechti gte Erwerbs- und Verbrauchsgemein-
schaft  zuwiderlaufen. Das Ehegatt ensplitti  ng vermeidet eine sol-
che steuerliche Ungleichbehandlung. Dank des Splitti  ngs gelingt 
es nämlich, dass bei einem zu versteuernden Jahreseinkommen 
eines Ehepaars von beispielsweise 50.000 Euro die Einkommen-
steuerlast (inklusive Solidaritätszuschlag) stets 8.613 Euro (2013) 
beträgt, unabhängig davon, welchen Beitrag beide Partner je-
weils zu diesen insgesamt 50.000 Euro geleistet haben. Ehe- und 
Lebenspartner können also frei von steuerlichen Überlegungen 
entscheiden, wie sie als Paar ihre Erwerbs- und Hausarbeit auf-
teilen, was nicht nur ökonomisch, sondern auch gesellschaft spo-
liti sch zu begrüßen ist. 

 Tabelle 2.6:  Steuerbelastung beim Ehegatt ensplitti  ng im Vergleich zur 
Individualbesteuerung

zu versteuerndes Jahres-
einkommen in Euro

Jahreseinkommensteuerlast des Paares inkl. 
Solidaritätszuschlag in Euro

Partner A Partner B Ehegatt en-
splitti  ng

Individual-
besteuerung

Malus für 
 ungleiche 
Partner-

einkommen

0 50.000 8.613 13.528 4.915

10.000 40.000 8.613 9.771 1.158

25.000 25.000 8.613 8.613 0

Eigene Berechnungen.

 Dass das Ehegatt ensplitti  ng geeignet ist, die Steuergerechti gkeit 
zu gewährleisten, ist auch verfassungsrechtlich begründet. Dies 
wird durch die Rechtsprechung des BVerfG bestäti gt. So stellt 
das Gericht im Hinblick auf Art. 3 Abs. 1 GG (Gleichbehandlungs-
grundsatz) fest: „Das Splitti  ngverfahren entspricht dem Grund-
satz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Es geht davon 
aus, dass zusammenlebende Eheleute eine Gemeinschaft  des Er-
werbs und Verbrauchs bilden, in der ein Ehegatt e an den Einkünf-
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ten und Lasten des anderen wirtschaft lich zur Hälft e teilhat“.268 
Das Ehegatt ensplitti  ng steht auch im Einklang mit Art. 6 Abs. 1 
GG, wonach Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz der 
staatlichen Ordnung stehen. Das Splitti  ng ermögliche „den Ehe-
gatt en die freie Entscheidung, ob einer allein ein möglichst hohes 
Familieneinkommen erwirtschaft en und sich deshalb in seinem 
Beruf vollständig engagieren soll, während der andere Partner 
den Haushalt führt, oder ob statt dessen beide Partner sowohl im 
Haushalt als auch im Beruf täti g sein sollen, so dass beide ihre 
Berufstäti gkeit entsprechend beschränken“.269 

Insofern ist das Ehegatt ensplitti  ng eine verfassungskonforme Re-
gelung zur Sicherstellung der Steuergerechti gkeit und kein Instru-
ment zur Förderung der Ehe270, sodass es verfehlt ist, von einem 
„Splitti  ng-Vorteil“ zu sprechen.271 

Die Anwendung des Splitti  ngs ist nicht nur für Ehen, sondern auch 
für eingetragene Lebenspartnerschaft en sachgerecht. Eingetra-
gene Lebenspartnerschaft en sind Ehen rechtlich weitgehend 
gleichgestellt, sodass eine gleiche steuerliche Behandlung ange-
zeigt ist.272 Folgerichti g hat das BVerfG jüngst entschieden, dass 
auch eingetragene Lebenspartnerschaft en zum Splitti  ng zugelas-

268 BVerfGE 61,319, 345f. Siehe auch BVerfG 2 BvR 909/06 vom 7.5.2013, Abs.-Nr. 92 ff .
269 BVerfGE 61,319, 347.
270 Empirisch kann übrigens nicht festgestellt werden, dass das Splitti  ng zu mehr Ehe-

schließungen führt. Ganz im Gegenteil: Es hat den steti gen Rückgang des Stellenwerts 
der Ehe keineswegs aufgehalten. So gab es 1991 in Deutschland noch 19,5 Millionen 
Ehepaare gegenüber nur 10,1 Millionen Haushalten mit Ledigen oder getrennt bzw. 
geschieden lebenden Personen. 20 Jahre später war dann prakti sch Parität erreicht. 
Im Jahr 2011 standen hierzulande 17,71 Millionen Ehepaare 17,67 Millionen Haus-
halte mit Ledigen oder getrennt bzw. geschieden lebenden Personen gegenüber. 
Daneben gab es 5,6 Millionen (1991) bzw. 5,0 Millionen (2011) Haushalte, in denen 
verwitwete Personen lebten. Insgesamt ist die Zahl der Haushalte in Deutschland von 
35,3 Millionen (1991) auf 40,4 Millionen (2011) gesti egen, was sich aus dem Zuwachs 
an Einpersonenhaushalten erklärt. Vgl. Stati sti sches Bundesamt (1993), S. 70 ff .; Sta-
ti sti sches Bundesamt (2012a), S. 51 ff .

271 Vgl. Scherf (2000), S. 271.
272 Vgl. KBI (2007), S. 43 f.
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sen werden müssen. Zur Begründung dieser Entscheidung273 hat 
das Gericht im Übrigen ausdrücklich seine früheren Argumente 
zugunsten des Ehegatt ensplitti  ngs mehrfach bekräft igt.

Des Weiteren ist es nicht zutreff end, dass das Ehegatt ensplitti  ng 
Einverdienerehen fördert und Frauen von der (Vollzeit-)Erwerbs-
beschäft igung abhält. Das Ehegatt ensplitti  ng ist grundsätzlich 
weder frauen- noch männerspezifi sch; es richtet sich an beide 
Ehepartner und lässt ihnen die Entscheidungsfreiheit über die 
Verteilung der Erwerbsarbeit. Es trägt keineswegs zu einer einsei-
ti gen Benachteiligung von Frauen bei. In einer aufgeklärten und 
freiheitlichen Gesellschaft  ist es die Regel, dass die Entscheidung 
über die Verteilung der Erwerbsarbeit von beiden Ehepartnern 
gemeinsam gefällt wird. Die kriti sche Argumentati on der Gegner 
des Ehegatt ensplitti  ngs unterstellt jedoch implizit, dass Ehefrau-
en von ihren Ehemännern tendenziell dazu gedrängt werden, 
weniger zum Haushaltseinkommen beizutragen. Sie verkennt zu-
dem, dass der Verzicht auf eine (Vollzeit-)Erwerbsbeschäft igung 
eine freiwillige Entscheidung eines Ehepartners sein kann, weil 
er sich bspw. der Kindererziehung widmen und vollständig oder 
teilweise auf die Erwerbsarbeit verzichten will. 274 Wenn der Staat 
sich das Ziel setzt, die (Vollzeit-)Erwerbstäti gkeit beider Ehepart-
ner zu fördern, setzt er sich möglicherweise über die Präferenzen 
der Haushalte hinweg.

Stati sti sche Daten belegen zudem, dass in Einverdienerehen ohne 
Kinder nahezu genauso viele Frauen wie Männer die Alleinverdie-
ner sind. Gemäß dem Mikrozensus des Stati sti schen Bundesamts 
existi erten im Jahr 2011 4,2 Millionen Einverdienerehen, dar-
unter 2,3 Millionen Paare mit Kindern. Klammert man diese 2,3 
Millionen Ehepaare aus, weil die Kindererziehung einen starken 
Anreiz zu einer verringerten Erwerbstäti gkeit bietet, verbleiben 

273 Siehe BVerfG, 2 BvR 909/06 vom 7.5.2013.
274 Vgl. auch Niemeier (2012), S. 618 f.; Kochskämper (2011).
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lediglich 1,9 Millionen Einverdienerehen (ohne Kinder). In einer 
Million dieser 1,9 Millionen Einverdienerehen sind Männer Al-
leinverdiener, in den restlichen 0,9 Millionen jedoch Frauen. Hier 
ist also die „Hausmannehe“ fast genauso häufi g anzutreff en wie 
die sogenannte „Hausfrauenehe“ (siehe Tabelle 2.7).

 Tabelle 2.7: Erwerbstäti ge Ehepaare in Deutschland

12,4 Mio. erwerbstäti ge Ehepaare
davon:

allein verdienende 
Ehemänner:

allein verdienende 
Ehefrauen:

beide 
erwerbstäti g:

2,9 Mio. 1,3 Mio. 8,2 Mio.

davon ohne ledige Kinder:

1,0 Mio. 0,9 Mio.

8 Prozent der erwerbstäti gen 
Ehepaare

7 Prozent der erwerbstäti gen 
Ehepaare

Quelle: Mikrozensusdaten für 2011, Sonderauswertung für das Insti tut.

Relevant ist zudem, dass die Kriti ker das Ehegatt ensplitti  ng nicht 
als eine steuersystemati sche Maßnahme ansehen, sondern 
hauptsächlich unter arbeitsmarktpoliti schen Gesichtspunkten 
betrachten. 275 Dabei wird verkannt, dass das Ehegatt ensplitti  ng – 
wie oben erläutert – eine steuersystemati sche Lösung ist, die dem 
Leistungsfähigkeitsprinzip als Gerechti gkeitsgrundsatz entspricht. 
Wie sich eine steuerpoliti sch gerechte Maßnahme auf andere Po-
liti kfelder auswirkt, sollte zwar auch berücksichti gt werden. Doch 
darf die Steuergerechti gkeit auch von Verfassungs wegen nur 
dann beeinträchti gt werden, wenn es dem Gemeinwohl dient. 
Mit anderen Worten: Die Abschaff ung oder Begrenzung des Ehe-
gatt ensplitti  ngs276 muss für die Gesellschaft  wertvoller sein als sei-
ne Beibehaltung. Dies dürft e aber nicht der Fall sein, weil durch 

275 Vgl. bspw. Bach et al. (2011); Bach et al. (2012), S. 620 ff .; OECD (2012a), S. 60.
276 Wie weiter unten erläutert wird, kann das Ehegatt ensplitti  ng nicht vollständig abge-

schaff t werden.
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eine Abschaff ung oder Begrenzung viele Ehepaare schlechter 
gestellt würden, die positi ven Beschäft igungswirkungen jedoch 
ungewiss wären.277 Durch eine Abschaff ung oder Begrenzung des 
Ehegatt ensplitti  ngs würde sich die Gesellschaft  wohl kaum besser 
stellen. Damit wäre die Abschaff ung des Ehegatt ensplitti  ngs ein 
unverhältnismäßiger Verstoß gegen die Steuergerechti gkeit bzw. 
das Leistungsfähigkeitsprinzip. Im Allgemeinen ist dem Gerechti g-
keitsgrundsatz bei der Legiti mati on einer steuerpoliti schen Maß-
nahme ohnehin mehr Gewicht einzuräumen als wirtschaft spoliti -
schen Grundsätzen.278 

Das Ehegatt ensplitti  ng erntet gelegentlich deshalb Kriti k, weil es 
der Förderung von Kindern nicht diene. Kinderförderung ist je-
doch gar nicht die Zielsetzung des Ehegatt ensplitti  ngs, da es kei-
nen sozial- oder familienpoliti schen Zweck verfolgt. Es dient al-
lein der systemati schen Besteuerung von Ehepaaren nach dem 
Leistungsfähigkeitsprinzip. Dennoch wirkt das Ehegatt ensplitti  ng 
familienfreundlich. Es überlässt nämlich Ehepartnern mit Kindern 
die Entscheidungsfreiheit zur Auft eilung der Erwerbs- und Erzie-
hungszeit nach eigenen Wünschen. So zahlt derzeit ein Ehepaar, 
das sich dafür entscheidet, dass ein Ehepartner der Erwerbsar-
beit nachgeht und der andere Ehepartner sich der Kindererzie-
hung widmet, genauso viel Einkommensteuer als wenn beide 
Ehepartner zu gleichen Teilen zum Haushaltseinkommen beitra-
gen würden. Eine Individualbesteuerung würde diese Entschei-
dungsfreiheit einschränken, denn dann würde bei gleichem Haus-
haltseinkommen ein Alleinverdiener-Haushalt eine höhere Steu-
erlast tragen müssen als ein Doppelverdiener-Haushalt, sodass 
die Haushalte wegen des geringeren Nett oeinkommens unter 
Umständen gezwungen wären, gegen ihren Willen in höherem 
Maße einer Erwerbstäti gkeit nachzugehen. Die familienfreund-
liche Wirkung des Ehegatt ensplitti  ngs steigt mit der Anzahl der 

277 Vgl. auch Niemeier (2012), S. 616.
278 Siehe Kapitel I.2. Vgl. auch Tipke (2000), S. 593.
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Kinder. Denn je mehr Kinder im Haushalt vorhanden sind, desto 
mehr Zeit muss in die Erziehung investi ert werden. Mehr Kinder 
führen dann tendenziell auch zu einer verstärkten Auft eilung der 
Erziehungszeit zwischen beiden Partnern und damit zu wachsen-
den Unterschieden im Erwerbseinkommen. Das Ehegatt ensplit-
ti ng vermeidet eine steuerliche Mehrbelastung aufgrund einer 
solchen Auft eilung der Erwerbsarbeit und Erziehungszeit.

Die Kriti ker des Ehegatt ensplitti  ngs versprechen sich von einer 
Abschaff ung Steuermehreinnahmen in zweistelliger Milliarden-
höhe.279 Doch eine vollständige Abschaff ung des Ehegatt ensplit-
ti ngs dürft e aufgrund der Verfassungsrechtsprechung280 gar nicht 
möglich sein, sodass diese Mehreinnahmen gar nicht erzielt wer-
den können.281 

Schließlich stellt das Ehegatt ensplitti  ng keinen internati onalen 
Sonderweg dar. Es triff t zu, dass in den meisten Industriestaaten 
Ehe- und Lebenspartner individuell zur Einkommensteuer ver-
anlagt werden. Eine Individualbesteuerung erfolgt in 16 der 24 
europäischen OECD-Ländern. In den übrigen acht europäischen 
OECD-Staaten ist eine gemeinsame Veranlagung vorgeschrieben 
bzw. möglich. Daraus allein lässt sich aber kein Argument gegen 
das deutsche Ehegatt ensplitti  ng ableiten. Ein Blick auf die Details 
der Einkommensteuersysteme zeigt vielmehr, dass fast überall 
Regelungen bestehen, die den besonderen gesellschaft spoliti -
schen Aspekten der Ehe Rechnung tragen. Zudem existi ert in ei-
nigen Staaten eine sogenannte „fl at tax“, wodurch die Frage eines 

279 Eine vollständige Abschaff ung würde theoreti sch zu Steuermehreinnahmen von 
schätzungsweise 20 Milliarden Euro führen. Vgl. Bundesregierung (2013), S. 2.

280 Siehe S. 96 f.
281 Selbst wenn es möglich wäre, das Ehegatt ensplitti  ng auf eine Art des Realsplitti  ngs 

mit übertragbaren Freibeträgen zu begrenzen, würden sich kaum Mehreinnahmen 
einstellen. Würden in Anlehnung an zivilrechtliche Unterhaltsverpfl ichtungen im Falle 
der Ehescheidung übertragbare Beträge von 13.805 Euro zugelassen werden, könnten 
Steuermindereinnahmen von etwa 3,3 Milliarden Euro die Folge sein (vgl. Bundesre-
gierung (2013), S. 2). Zudem dürft en sich die von den Kriti kern erhoff ten Beschäft i-
gungseff ekte bei einer solchen Lösung kaum einstellen (vgl. Bach et al. (2011)).
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etwaigen Splitti  ngs von Einkommen aufgrund des einheitlichen 
Steuersatzes ohnehin grundsätzlich irrelevant ist.282 

2.3.3  Familiensplitti  ng keine sachgerechte Opti on

Zwei unterschiedliche Formen des Familiensplitti  ngs

Grundsätzlich kann zwischen einem Familientarifsplitti  ng und ei-
nem Familienrealsplitti  ng unterschieden werden.283

Das Familientarifsplitti  ng funkti oniert ähnlich wie das bestehen-
de Ehegatt ensplitti  ng, indem den einzelnen Familienmitgliedern 
ein Splitti  ngdivisor zugewiesen wird. Das zu versteuernde Haus-
haltseinkommen wird als Summe aller Einkünft e der Familienmit-
glieder ermitt elt und dann durch den gesamten Splitti  ngdivisor 
der Familie geteilt. Für das resulti erende Teileinkommen wird die 
Steuerlast (mit dem Grundtarif) ermitt elt und diese dann mit dem 
Familiendivisor multi pliziert, um zur eff ekti ven Steuerlast der Fa-
milie zu gelangen. Das Familientarifsplitti  ng kann des Weiteren in 
ein Vollsplitti  ng und ein Teilsplitti  ng untergliedert werden. Beim 
Vollsplitti  ng gilt für jedes Familienmitglied der Divisor 1. Für ein 
Ehepaar mit zwei Kindern würde somit ein Splitti  ngdivisor von 
insgesamt 4 gelten. Beim Teilsplitti  ng gilt nur für die Ehegatt en 
ein Divisor von 1, für Kinder wird ein niedrigerer Divisor ange-
setzt.284 Um die bestehende steuermindernde Wirkung der gel-
tenden kindesbezogenen Freibeträge zu erreichen, wäre im deut-
schen Steuerrecht ein Splitti  ngdivisor pro Kind von mindestens 
0,86 festzusetzen.285 Alternati v wäre das Splitti  ng zusätzlich zum 

282 Siehe Tabelle A2 im Anhang.
283 Vgl. auch Bünnagel (2006), S. 5 ff .
284 So gilt in Frankreich für das erste und zweite Kind jeweils ein Divisor von 0,5, für jedes 

weitere Kind ein Divisor von 1.
285 Der Mindestdivisor wird ermitt elt, indem der aktuelle Kinderfreibetrag (7.008 Euro) 

ins Verhältnis zum aktuellen Grundfreibetrag (8.130 Euro) gesetzt wird.
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bestehenden Kinderfreibetrag und Kindergeld einzuführen und 
eine Günsti gerprüfung zuzulassen.286 

Beim Familienrealsplitti  ng werden die gegenseiti gen Unterhalts-
verpfl ichtungen berücksichti gt. Für jedes Kind wäre ein von der 
steuerlichen Bemessungsgrundlage der Eltern abzugsfähiger 
Unterhaltsbetrag festzulegen, der anhand der sogenannten Düs-
seldorfer Tabelle ermitt elt wird. Der fi kti ve Unterhalt wird beim 
Empfänger, also dem Kind, besteuert. In den meisten Fällen, in 
denen Kinder keine eigenen Einnahmen haben, würden jedoch 
die fi kti ven Unterhaltseinkünft e unter dem Grundfreibetrag lie-
gen, sodass keine Steuerbelastung entsteht.287 Das Familienre-
alsplitti  ng kann entweder nur auf Kinder begrenzt werden oder 
auch Ehegatt en als Unterhaltsberechti gte analog zu Kindern ein-
schließen. 

Nachteile des Familiensplitti  ngs

Das Ehegatt ensplitti  ng knüpft  an der Ehe als gleichberechti gte 
Erwerbs- und Verbrauchsgemeinschaft  an, in der die Ehegatt en 
gemeinsam zum Haushaltseinkommen beitragen und zu gleichen 
Teilen am Haushaltseinkommen beteiligt sind. Die Ehe wird somit 
als wirtschaft liche Einheit gesehen und folgerichti g gemäß ihrer 
gesamten wirtschaft lichen Leistungsfähigkeit steuerlich belas-
tet.288 Hingegen bilden Eltern mit Kindern eine Unterhaltsgemein-
schaft . Kinder sind hier keine gleichberechti gten Erwerbsperso-
nen, denn sie tragen in der Regel nicht zum Haushaltseinkommen 
bei. Kinder sind vielmehr Versorgungspersonen, deren Lebensun-
terhalt aus dem Einkommen der Eltern bestritt en wird. Es wäre 
daher unsystemati sch, sie in das Splitti  ng mit einzubeziehen.289 

286 Siehe ausführlich KBI (2007), S. 30 ff .
287 Lang schlug 2005 beispielsweise drei altersabhängige Freibeträge von 4.000, 6.000 

und 8.000 Euro pro Kind vor. Vgl. Lang et al. (2005), S. 19.
288 Siehe Kapitel II.2.3.2.
289 Siehe KBI (2007), S. 33 f.
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Das Familiensplitti  ng wird häufi g nicht mit Steuergerechti gkeit 
oder Steuersystemati k, sondern mit familienpoliti schen Zielen 
begründet. Doch zum einen sollten familienpoliti sche Transfers 
grundsätzlich aus dem Einkommensteuerrecht ferngehalten wer-
den. Zum anderen wäre das Familiensplitti  ng als eine familien- 
und sozialpoliti sche Maßnahme verteilungspoliti sch verfehlt. So-
zialpoliti sche Transfers sollten grundsätzlich gemäß dem Bedürf-
ti gkeitsprinzip auf einkommensschwache Personen konzentriert 
werden.290 Das Familiensplitti  ng läuft  aber dem Bedürft igkeits-
prinzip diametral entgegen, weil die steuerliche Entlastung durch 
das Familiensplitti  ng mit steigendem Einkommen zunimmt und 
so Familien mit höheren Einkommen auch höher entlastet wür-
den als beim reinen Ehegatt ensplitti  ng.291 

Das Familiensplitti  ng führt je nach Ausgestaltung zu Minderein-
nahmen in unterschiedlicher Milliardenhöhe. Beim Familien-
tarifsplitti  ng sind die Mindereinnahmen umso höher, je höher die 
Splitti  ngdivisoren festgelegt sind. Das DIW Berlin schätzte im Jahr 
2006 die jährlichen Mindereinnahmen je nach Ausgestaltung auf 
1,5 bis 13 Milliarden Euro.292 Beim Familienrealsplitti  ng steigen 
die Mindereinnahmen mit der Höhe der absetzbaren Unterhalts-
beträge und Grundfreibeträge. 

Bei einem Familientarifsplitti  ng wäre wohl eine dreifache Güns-
ti gerprüfung unerlässlich. Zur Ermitt lung der Steuerlast wären 
dann alternati v Kindergeld, kindesbezogener Freibetrag oder Fa-
miliensplitti  ng heranzuziehen. Für den Steuerzahler bedeutete 
dies eine zusätzliche Erschwernis bei der Ermitt lung seiner Steu-
erbelastung. Zudem wäre auch mit einem Ansti eg sowohl des Be-
ratungs- als auch des Ermitt lungsaufwands seitens der Finanzbe-
hörden zu rechnen. Ähnliche nachteilige Wirkungen würden auch 

290 Siehe KBI (2011d), S. 73.
291 Siehe KBI (2007), S. 38 ff .
292 Vgl. Steiner/Wrohlich (2006).
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vom Familienrealsplitti  ng ausgehen. Zusätzlicher Aufwand würde 
insbesondere durch die Veranlagung der Kinder entstehen, auch 
wenn die meisten von ihnen nicht steuerpfl ichti g würden.293 

Da die Einführung des Familiensplitti  ngs mit hohen Steuerminder-
einnahmen und zusätzlichem Verwaltungsaufwand einhergehen 
würde, wäre es schon deshalb politi sch schwierig umzusetzen, 
ganz abgesehen von seinen steuersystemati schen Mängeln. In 
der politi schen Diskussion dürft e aber insbesondere die Tatsache, 
dass das Familiensplitti  ng vor allem Haushalte mit höherem Ein-
kommen entlastet, das am schwersten wiegende Gegenargument 
sein. Auch aus diesem Grund dürft e die Wahrscheinlichkeit der 
Einführung eines Familiensplitti  ngs sehr gering sein. So verwun-
dert es nicht, dass das Familiensplitti  ng schon seit Jahrzehnten 
diskuti ert wird, aber bislang nicht eingeführt wurde.294 

2.3.4  Fazit und Empfehlungen

Zusammenfassend ist das Ehegatt ensplitti  ng in der geltenden 
Ausgestaltung eine steuersystemati sch sachgerechte Art der 
Besteuerung von Ehen. Dagegen lässt sich das Familiensplitti  ng 
steuersystemati sch nicht begründen. Es würde zu relati v hohen 
Kosten (Steuermindereinnahmen und zusätzlichem Verwaltungs-
aufwand) führen und wäre als familienpoliti sche Maßnahme 
verteilungspoliti sch verfehlt. Zur Berücksichti gung der Familien-
verhältnisse im Einkommensteuerrecht sollte daher weiterhin 
das bestehende System mit Ehegatt ensplitti  ng, Kinderfreibetrag 
und Kindergeld sowie dem Entlastungsbetrag für Alleinerziehen-
de beibehalten werden. Wenn eine verstärkte Förderung von 
Kindern politi sch gewollt ist, sollten statt  eines Wechsels zum 

293 Siehe KBI (2007), S. 40 f.
294 Bereits im Jahr 1983 hatt e die damalige Bundesregierung das Familiensplitti  ng erwo-

gen (vgl. KBI (1983), S. 34). 1994 bekannte sich die CDU in ihrem Grundsatzprogramm 
zum Familiensplitti  ng und auch 2007 fand das Familiensplitti  ng Eingang in das CDU-
Programm. Doch auch nach fast 30 Jahren wurde es von der CDU nicht umgesetzt.
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Familiensplitti  ng Reformen im Rahmen des bewährten Systems 
erfolgen. Konkret könnte dies durch gegebenenfalls schritt weise 
Erhöhungen des Kinderfreibetrags in Richtung Grundfreibetrag 
bzw. des Kindergelds sowie durch einen höheren Entlastungsbe-
trag für Alleinerziehende erfolgen. 

2.4  Abgeltungsteuer

2.4.1 Historische Entwicklung und Skizze des geltenden Rechts

Die Abgeltungsteuer ist zum 1. Januar 2009 eingeführt worden 
und hat die Besteuerung der privaten Kapitalerträge grundlegend 
neu geordnet.295 Bis Ende 2008 war die pauschale Kapitalertrag-
steuer auf Zinsen und Dividenden nur eine „Vorabsteuer“. Die 
endgülti ge Steuerschuld hing vom individuellen Steuersatz auf 
das gesamte zu versteuernde Einkommen ab. Mit Einführung der 
Abgeltungsteuer ist ein Systemwechsel vollzogen worden. Priva-
te Kapitalerträge werden nunmehr mit einem Steuersatz von 25 
Prozent belastet.296 Die Erhebung der Steuer erfolgt direkt beim 
Krediti nsti tut, das bei Auszahlung der Kapitalerträge den fälligen 
Steuerbetrag einbehält und an das zuständige Finanzamt über-
weist. Mit diesem Steuerabzug an der Quelle ist in der Regel die 
Besteuerung abgeschlossen. Es tritt  insofern eine abgeltende Wir-
kung ein. Der Steuerpfl ichti ge muss somit seine Kapitaleinkünft e 
nicht noch einmal in der Steuererklärung angeben. Ist der persön-
liche Grenzsteuersatz – unter Berücksichti gung der Kapitalerträge 
– allerdings niedriger als der Abgeltungsteuersatz, kann die Ver-
anlagung zur Einkommensteuer beantragt werden.297 In diesem 

295 Die Abgeltungsteuer ist keine eigenständige Steuerart, sondern wie die Lohnsteuer 
nur eine Erhebungsform der Einkommensteuer. Im Einkommensteuergesetz wird sie 
als Kapitalertragsteuer bezeichnet.

296 Zuzüglich Solidaritätszuschlag beträgt der eff ekti ve Steuersatz rund 26,4 Prozent. 
Wenn zudem Kirchensteuer fällig wird, erhöht sich die Belastung auf maximal 28,6 
Prozent.

297 Gemäß 32d Abs. 6 EStG nimmt das Finanzamt eine entsprechende Günsti gerprüfung 
vor. 
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Fall werden die privaten Kapitalerträge nicht der Abgeltungsteu-
er, sondern der tarifl ichen Einkommensteuer unterworfen.

Steuersystemati sch stellt die Abgeltungsteuer eine Abweichung 
vom Prinzip der syntheti schen Einkommensteuer dar. Nach 
diesem Grundsatz sind alle Einkunft sarten298 einheitlich zu be-
steuern. Durch die Abgeltungsteuer wird eine Schedule für Kapi-
taleinkünft e gebildet, für die neben dem gesonderten Steuersatz 
weitere spezielle Regelungen gelten. Das betriff t zunächst die Be-
handlung von Werbungskosten. Durch den Sparer-Pauschbetrag, 
in dem der vormalige Sparer-Freibetrag von 750 Euro und der 
vormalige Werbungskosten-Pauschbetrag von 51 Euro aufgegan-
gen sind, werden 801 Euro pauschal als Werbungskosten berück-
sichti gt und steuerfrei gestellt. Aufwendungen, die über den Spa-
rer-Pauschbetrag hinausgehen, können nicht mehr berücksichti gt 
werden. Der Abzug der tatsächlichen Werbungskosten, der bisher 
durch Veranlagung im Rahmen der Einkommensteuer möglich 
war, ist somit abgeschaff t worden.

Auch die Besteuerung von Veräußerungsgewinnen hat sich fun-
damental geändert. Bisher waren Kursgewinne aus Akti en und 
anderen Wertpapieren nur steuerpfl ichti g, wenn sie in den ers-
ten zwölf Monaten nach Kauf realisiert wurden. Kursgewinne, 
die nach einem Jahr Haltedauer anfi elen, blieben steuerfrei. 
Diese einjährige Spekulati onsfrist ist mit der Einführung der Ab-
geltungsteuer entf allen. Das hat zur Folge, dass die Besteuerung 
von Veräußerungsgewinnen nicht mehr die Ausnahme, sondern 
den Regelfall darstellt. Die Abgeltungsteuer hat somit nicht nur 
einen relati v niedrigen einheitlichen Steuersatz für private Kapi-

298 § 2 EStG listet insgesamt sieben Einkunft sarten auf: 1. Einkünft e aus Land- und Forst-
wirtschaft , 2. Einkünft e aus Gewerbebetrieb, 3. Einkünft e aus selbständiger Arbeit, 
4. Einkünft e aus nichtselbständiger Arbeit, 5. Einkünft e aus Kapitalvermögen, 6. Ein-
künft e aus Vermietung und Verpachtung, 7. sonsti ge Einkünft e. Bei Nummer 1 bis 3 
handelt es sich um Gewinneinkünft e, die durch Betriebsvermögensvergleich ermitt elt 
werden. Die Nummern 4 bis 7 werden als Überschusseinkünft e bezeichnet, die sich 
aus dem Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten ergeben. 
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talerträge eingeführt, sondern auch die Bemessungsgrundlage 
verbreitert, weil die tatsächlichen Werbungskosten nicht mehr 
abzugsfähig sind und die Veräußerungsgewinne unabhängig von 
der Haltedauer besteuert werden.299 

Im Jahr 2012 betrug das Aufk ommen aus der Abgeltungsteuer 
rund 8,2 Milliarden Euro, was einem Anteil am Gesamtsteuerauf-
kommen von knapp 1,4 Prozent entspricht.300 Die Einnahmen ste-
hen Bund und Ländern jeweils zu 44 Prozent zu, die restlichen 12 
Prozent den Kommunen.301

2.4.2 Infl ati onsbereinigung als Rechtf erti gungsgrund der Abgel-
tungsteuer

Die Einführung der Abgeltungsteuer hat der Gesetzgeber vor al-
lem mit zwei Argumenten gerechtf erti gt.302 Erstens soll der abge-
senkte Steuersatz das Interesse der Anleger mindern, allein aus 
steuerlichen Gründen Kapital ins Ausland zu verlagern. Zweitens 
soll die Quellenbesteuerung, die in der Regel endgülti gen Charak-
ter hat und eine Veranlagung entbehrlich macht, den Steuervoll-
zug vereinfachen.

Der steuersystemati sch maßgebliche Rechtf erti gungsgrund einer 
Abgeltungsteuer besteht jedoch darin, dass das Geldvermögen 
besonders infl ati onsanfällig ist. Die Gefahr einer übermäßigen 
Besteuerung ist bereits bei einer relati v moderaten Geldentwer-

299 Auch durch die Einschränkung der Verlustverrechnung ist die Bemessungsgrundla-
ge erweitert worden. Verluste aus Kapitalvermögen können nicht mehr mit positi ven 
Einnahmen aus anderen Einkunft sarten, sondern nur innerhalb der Kapital-Schedule 
verrechnet werden. Verschärfend kommt hinzu, dass Verluste aus Akti engeschäft en 
nur mit Gewinnen aus der Veräußerung von Akti en ausgeglichen werden können. Vgl. 
Hey (2013c), Rz. 500.

300 Vgl. BMF (2013b).
301 Der kommunale Anteil bezieht sich allerdings nur auf einen Teil des Abgeltungsteu-

eraufk ommens (siehe § 1 Satz 1 Gemeindefi nanzreformgesetz). Beispielsweise steht 
das Aufk ommen, das aus der Besteuerung von ausgeschütt eten Gewinnen bzw. Divi-
denden resulti ert, jeweils zu 50 Prozent Bund und Ländern zu.

302 Vgl. Frakti onen der CDU/CSU und SPD (2007)
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tung vorhanden. Beträgt beispielsweise der nominale Zinssatz 
3 Prozent und fi ndet eine Geldentwertung von jährlich 2 Pro-
zent statt , schrumpft  die Realverzinsung auf 1 Prozent. Das heißt: 
2 Prozentpunkte der nominalen Rendite werden benöti gt, um 
den infl ati onsbedingten Substanzverlust auszugleichen, sodass 
nur 1 Prozentpunkt der Rendite als frei verfügbares Einkommen 
verbleibt. Aus dieser Realverzinsung muss aber noch die Kapi-
talertragsteuer fi nanziert werden, die sich nach dem nominalen 
Zinsertrag von 3 Prozent bemisst. Diese Bemessungsgrundlage 
wurde vor Einführung der Abgeltungsteuer dem persönlichen 
(Grenz-)Steuersatz unterworfen. Lag dieser beispielsweise bei 40 
Prozent, fi el ein Zinsertrag von 1,2 Prozent an den Staat (3 Prozent 
x 0,4 = 1,2 Prozent). 1,2 Prozent Steuerzahlung bei 1 Prozent Re-
alrendite bedeutet in diesem Fall eine steuerliche Belastung der 
Realrendite von 120 Prozent (siehe Tabelle 2.8). Diese Besteue-
rung widerspricht dem Gebot der Steuergerechti gkeit, weil „nur 
in Höhe der (positi ven) Realzinsen […] eine Zunahme der steuer-
lichen Leistungsfähigkeit“303 vorliegt.

 Tabelle 2.8: Steuerbelastung der Realzinsen bei Geldentwertung

Nominalverzinsung 3 %

  ./. Infl ati onsrate 2 %

  = Realverzinsung 1 %

Steuerliche Bemessungsgrundlage 3 %

Steuerbetrag (3 % x 0,4) 1,2 %

Belastung der Realzinsen 120 %

Eigene, vereinfachte Darstellung; vor Einführung der Abgeltungsteuer.

Nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip darf nur der Teil des Ein-
kommens besteuert werden, über den der Einzelne frei verfügen 
kann. Der Einkommensteil, mit dem zwangsläufi ge Aufwendun-

303 Tipke (2000), S. 514.
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gen zur Einkommenserzielung bestritt en werden, ist steuerfrei zu 
stellen. Um die Kaufk raft  auch bei Geldentwertung zumindest sta-
bil zu halten, müssen die Sparer die Substanz des Anlagevermö-
gens erhalten. Analog zu den Werbungskosten sind daher auch 
die Aufwendungen für den Ausgleich des Substanzverlusts beim 
Geldvermögen zwangsläufi g, weil sie der Bestandserhaltung des 
Geldvermögens dienen. Denn wird der Kapitalstock Jahr für Jahr 
durch Infl ati on entwertet und auf lange Sicht aufgezehrt, können 
keine Einnahmen in Form von realen Zinserträgen erzielt werden. 
Eine gerechte Besteuerung darf daher die Nominalzinsen nicht 
in voller Höhe belasten. Nominale Zinserträge, die gerade ein-
mal die Infl ati onsrate ausgleichen, sind lediglich Scheineinkom-
men, die keine wirtschaft liche Leistungsfähigkeit darstellen.304 Es 
ist daher geboten, dass der Staat bei der Zinsbesteuerung den 
infl a ti onsbedingten Substanzverlust berücksichti gt und steuerfrei 
stellt. 

Die infl ati onsbedingte Überbesteuerung der Zinsen kann zuver-
lässig verhindert werden, wenn nicht mehr die Nominalzinsen, 
sondern nur noch das reale Zinseinkommen besteuert wird.305 
Eine exakte Ermitt lung der Realzinsen ist im steuerlichen Mas-
senverfahren jedoch anspruchsvoll und nur mit hohem Verwal-
tungsaufwand umsetzbar. Dies spricht für ein anderes Verfahren, 
das mit deutlich geringerem Aufwand vergleichbare Ergebnisse 
erzielt.

Die Abgeltungsteuer stellt grundsätzlich ein solches Verfahren 
dar. Sie ist in der Lage, die Geldentwertung – zumindest nähe-
rungsweise – bei der Zinsbesteuerung zu berücksichti gen.306 Dem 
liegt der empirische Befund zu Grunde, dass die Realverzinsung 

304 Vgl. Tipke (2000), S. 497: „Bloß nominelle oder Scheindaten verkörpern keine Leis-
tungsfähigkeit. Daher darf Scheineinkommen nicht erfaßt werden. Das nominelle Ein-
kommen muß um die Infl ati onsrate gekürzt werden.“

305 Vgl. KBI (1978), S. 76.
306 Vgl. KBI (1999), S. 45 ff .
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auf lange Sicht und bei typisierender Betrachtung ungefähr der 
Hälft e der Nominalzinsen entspricht.307 Somit könnte eine Be-
steuerung der Realzinsen in etwa erreicht werden, wenn entwe-
der die nominalen Zinseinkünft e nur zur Hälft e besteuert würden 
oder der persönliche Einkommensteuersatz halbiert wird. Bei der 
Abgeltungsteuer erfolgt die Halbierung des individuellen Steu-
ersatzes – aus Vereinfachungsgründen – in pauschalierter Form 
durch die Einführung eines niedrigen Proporti onaltarifs. Bei ei-
nem aktuellen Spitzensteuersatz von 42 Prozent in der Einkom-
mensteuer sollte daher der Abgeltungsteuersatz höchstens 20 
Prozent betragen. Das ist deutlich weniger als der geltende Satz 
von 25 Prozent. Es ist jedoch zu berücksichti gen, dass auch der 
Sparer-Freibetrag für einen gewissen zusätzlichen Infl ati onsaus-
gleich für alle Betroff enen sorgt. Zudem können Steuerzahler mit 
Grenzsteuersätzen unter 25 Prozent stets den dann günsti geren 
Veranlagungsweg beschreiten.

2.4.3 Einführung der Abgeltungsteuer zu begrüßen, aber weiter-
hin Reformbedarf

Der 2009 in Deutschland erfolgte Systemwechsel zur Abgeltung-
steuer ist grundsätzlich zu begrüßen. Die Einführung eines relati v 
niedrigen Einheitssteuersatzes trägt der besonderen Infl ati onsan-
fälligkeit des Geldvermögens Rechnung. Trotz der richti gen Wei-
chenstellung weist die geltende Abgeltungsteuer drei Schwach-
stellen auf, die weitere Reformmaßnahmen erforderlich machen. 

1. Schwachstelle: Aktueller Abgeltungsteuersatz zu hoch

Mit 25 Prozent liegt die Abgeltungsteuer über dem hälft igen Spit-
zensteuersatz und überschreitet damit den gebotenen Steuersatz 
von höchstens 20 Prozent. Auch im internati onalen Vergleich fällt 

307 Vgl. KBI (1999), insb. Fn 169.
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der deutsche Abgeltungsteuersatz überdurchschnitt lich hoch 
aus.308 Der Steuersatz sollte deshalb gesenkt werden. Im Um-
kehrschluss folgt daraus, dass die regelmäßigen politi schen For-
derungen nach einer Erhöhung der Abgeltungsteuer abzulehnen 
sind.309 Das gilt auch für andere politi sche Vorschläge, die Ab-
geltungsteuer abzuschaff en und Kapitaleinkünft e künft ig wieder 
dem Einkommensteuertarif zu unterwerfen. Dieser Schritt  würde 
die durch die Abgeltungsteuer bewirkte Infl ati onsbereinigung be-
seiti gen und zu einer Überbesteuerung der Zinserträge führen.

2. Schwachstelle: Abschaff ung des Werbungskostenabzugs nicht 
zu rechtf erti gen

Die Steuerzahler können derzeit die tatsächlichen Werbungs-
kosten, soweit sie den Sparer-Pauschbetrag übersteigen, nicht 
mehr geltend machen. Die Folge ist eine Brutt obesteuerung, weil 
von den Zinseinnahmen die damit verbundenen Aufwendungen 
– beispielsweise für Beratung, Vermögensverwaltung und Kre-
ditf inanzierung – nur noch bis zur Höhe von 801 Euro pro Jahr 
abgezogen werden können. Dies kann gerade bei beratungsin-
tensiven oder fremdfi nanzierten Kapitalanlagen zu „massiven 
Substanzsteuereff ekten“310 führen. Die Abgeltungsteuer hat somit 
zu einer Durchbrechung des objekti ven Nett oprinzips geführt.311 

308 Von den EU-Mitgliedstaaten, die eine Abgeltungsteuer eingeführt haben, hat 
Deutsch land mit einer Maximalbelastung von rund 28,6 Prozent (Abgeltungsteuer 
einschließlich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) den zweithöchsten Steuersatz. 
Nur in Schweden werden Zinsen und Dividenden mit 30 Prozent noch höher belastet. 
Vgl. BMF (2012d), S. 38 f.

309 Neben der Verschärfung der ohnehin überhöhten Belastung dürft e auch der Vereinfa-
chungseff ekt durch die Abgeltungsteuer weitgehend entf allen. Aus der Einkommen-
steuerstati sti k geht hervor, dass in rund 13,4 Millionen Steuerfällen der Grenzsteuer-
satz zwischen 25 Prozent und 32 Prozent liegt. Eine Erhöhung der Abgeltungsteuer 
auf bspw. 32 Prozent hätt e zur Folge, dass diese Steuerzahler eine Wahlveranlagung 
gemäß 32d EStG beantragen würden, sofern ihre Kapitaleinkünft e den Sparer-Pausch-
betrag übersteigen. Der Veranlagungsfall wäre somit nicht mehr die Ausnahme, son-
dern ein Massenphänomen. Vgl. Stati sti sches Bundesamt (2012b), S. 10 ff . 

310 Hey (2007), S. 1307.
311 Vgl. Musil (2010), S. 149 ff .
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Dieser Systembruch ist nur verfassungskonform, wenn er sachlich 
begründet werden kann.

Eine tragfähige Begründung für die Abschaff ung des Werbungs-
kostenabzugs ist nicht ersichtlich. In der Gesetzesbegründung 
aus dem Jahr 2007 wird nur darauf verwiesen, dass der Sparer-
Pauschbetrag eine Typisierung hinsichtlich der Höhe der Wer-
bungskosten in den unteren Einkommensgruppen vornimmt und 
zudem berücksichti gt, dass mit einem relati v niedrigen Proporti o-
nalsteuersatz von 25 Prozent die Werbungskosten in den oberen 
Einkommensgruppen mit abgegolten würden.312 Für die höheren 
Einkommen überzeugt diese Argumentati on schon im Ansatz 
nicht, weil der Anfall von Werbungskosten derart einzelfallbezo-
gen ist, dass die Höhe des Steuersatzes diese Unterschiede gar 
nicht abbilden kann.313 Des Weiteren kann bei einer Besteuerung 
ausgeschütt eter Dividenden mit einem eff ekti ven Steuersatz von 
mehr als 48 Prozent (unter Einbeziehung der Vorbelastung durch 
Gewerbe- und Körperschaft steuer) nicht die Rede davon sein, 
dass bereits der Tarif die Werbungskosten hinreichend berück-
sichti gen würde.314 

Aber auch für die unteren Einkommensgruppen ist die Typisierung 
nicht ausreichend begründet. So hat das Finanzgericht Baden-
Württ emberg im Dezember 2012 entschieden, dass bei einem 
Steuerzahler, der eine Wahlveranlagung nach § 32d Abs. 6 EStG 
beantragt hat, die tatsächlichen Werbungskosten abzuziehen sind. 

Für das Finanzgericht war nicht erkennbar, dass „der Gesetzge-
ber bei der Bemessung des Sparer-Pauschbetrages überhaupt 
geprüft  hat, ob in der überwiegenden Mehrzahl aller Fälle mit 
einem Durchschnitt steuersatz von 25 Prozent oder weniger nur 

312 Vgl. Frakti onen der CDU/CSU und SPD (2007), S. 57.
313 So auch Hey (2007), S. 1307: „Der mit Kapitaleinkünft en verbundene Aufwand lässt 

sich nicht in einem absoluten Betrag typisieren.“ 
314 Vgl. Eckhoff  (2007), S. 998.
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Werbungskosten von weniger als 801 Euro entstanden sind.“315 
Aus der Einkommensteuerstati sti k haben die Finanzrichter zudem 
entnommen, dass in etwa 20 Prozent der Steuerfälle tatsächlich 
höhere Werbungskosten als 801 Euro angefallen sind. Dies könne 
auch bei Beziehern geringer Einkommen durchaus häufi ger der 
Fall sein. Nach Ansicht des Finanzgerichts wäre ein absolutes und 
unumkehrbares Abzugsverbot von Werbungskosten zumindest 
dann verfassungswidrig, wenn der individuelle Steuersatz unter 
25 Prozent liegt. Daher hat das Finanzgericht Baden-Württ em-
berg die Regelung des § 32d EStG verfassungskonform ausgelegt 
und den tatsächlichen Werbungskostenabzug in Fällen der Güns-
ti gerprüfung zugelassen. 

Auch im Licht der aktuellen Rechtsprechung ist die Abschaff ung 
des Werbungskostenabzugs somit nicht zu rechtf erti gen. Daraus 
folgt, dass es aufgrund des Leistungsfähigkeitsprinzips auch im 
Rahmen der Abgeltungsteuer geboten ist, die tatsächlichen Wer-
bungskosten zu berücksichti gen.316

3. Schwachstelle: Unterlassene Erhöhung des Sparer-Freibetrags 
bzw. Sparer-Pauschbetrags

Weil die Abgeltungsteuer – wie oben dargestellt – eine infl ati ons-
bereinigte Besteuerung der Kapitalerträge nur näherungsweise 
realisieren kann, kommt dem Sparer-Freibetrag weiterhin eine 
ergänzende Funkti on zu. Durch den Sparer-Freibetrag erhalten 
insbesondere Kleinsparer einen zusätzlichen Infl ati onsausgleich. 
Damit der Sparer-Freibetrag bzw. der seit 2009 eingeführte Spa-
rer-Pauschbetrag diese ergänzende Funkti on auch über einen 

315 Finanzgericht Baden-Württ emberg, Urteil vom 17. Dezember 2012, Az: 9 K 1637/10, 
S. 12.

316 Vgl. Hey (2007), S. 1308: „Auch innerhalb der Schedule Kapitaleinkünft e kann nur 
durch Berücksichti gung der tatsächlichen Werbungskosten verhindert werden, dass 
Steuerpfl ichti ge mit unterschiedlicher Leistungsfähigkeit zu Unrecht gleich behandelt 
werden.“
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längeren Zeitraum erfüllen kann, ist eine regelmäßige Anpassung 
gemäß der Geldentwertung notwendig. In den letzten Jahren ist 
dies nicht erfolgt (siehe Tabelle 2.9), sodass der Sparer-Freibetrag 
schritt weise durch Infl ati on entwertet wurde.

 Tabelle 2.9:  Entwicklung des Sparer-Freibetrags* (seit 2009: Sparer-Pauschbe-
trag)

Zeitraum Alleinstehende Verheiratete

1975-1989 300 DM 600 DM

1990-1992 600 DM 1.200 DM

1993-1999 6.000 DM
(3.068 Euro)

12.000 DM
(6.136 Euro)

2000-2003 3.000 DM 6.000 DM

(1.550 Euro) (3.100 Euro)

2004-2006 1.370 Euro 2.740 Euro

2007-2008 750 Euro 1.500 Euro

seit 2009 801 Euro 1.602 Euro

*  Bis einschließlich 2008 bestand neben dem Sparer-Freibetrag noch ein Werbungs-
kosten-Pauschbetrag von 51 Euro.

Quelle: BMF (2012e). 

Auch die Niedrigzinspoliti k der Notenbanken, die zu einer „kalten 
Enteignung“ der Sparer führt, erfordert eine Anpassung des Spa-
rer-Freibetrags.317 In den Jahren 2011 und 2012 lagen der Leitzins 
der Europäischen Zentralbank (EZB) und die durchschnitt  liche 
Umlaufrendite deutlich unter der Infl ati onsrate (siehe Tabelle 
2.10). Die Zinsen können daher im Regelfall nicht einmal mehr 
die Geldentwertung ausgleichen. Gleichwohl sind Zinseinnah-
men, die über den Sparer-Pauschbetrag hinausgehen, in ihrer 
vollen nominalen Höhe steuerpfl ichti g. Durch diese Zinsbesteue-
rung kommt es zu einem beschleunigten Vermögensverzehr. Die 
„kalte Enteignung“ der Sparer durch niedrige Nominalzinsen und 

317 Vgl. KBI (2013).
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eine relati v hohe Infl ati on wird somit durch den Steuerzugriff  des 
Staates noch verschärft .

Tabelle 2.10: EZB-Leitzins, Umlaufrendite und Infl ati onsrate in Deutschland

Jahr EZB-Leitzinssatz in %* Umlaufrendite in %** Infl ati onsrate in %***

2007 4,00 3,9 2,3

2008 2,50 3,3 2,8

2009 1,00 3,0 0,2

2010 1,00 2,6 1,1

2011 1,00 1,9 2,5

2012 0,75 1,1 2,2

*** Hauptf inanzierungssatz am 31.12. des jeweiligen Jahres 
***  Umlaufrendite von Inhaberschuldverschreibungen mit Laufzeiten von über vier 

Jahren am 31.12. des jeweiligen Jahres
***  Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI), Veränderung des Jahresdurch-

schnitt s gegenüber dem Vorjahreswert

Quelle: Deutsche Bundesbank, Stati sti sches Bundesamt.

Eine Trendumkehr ist in kurzer und mitt lerer Frist kaum zu erwar-
ten. Da die EZB angekündigt hat, an ihrer expansiven Geldpoliti k 
festzuhalten, ist mit einer spürbaren Erhöhung des Zinsniveaus 
vorerst nicht zu rechnen. Zudem kauft  die EZB weiterhin Staats-
anleihen der europäischen Krisenländer und hat zuletzt auf eine 
quanti tati ve Begrenzung dieser Kaufprogramme verzichtet. Da-
her befürchten die führenden Wirtschaft sforschungsinsti tute, 
dass sich die Infl ati onserwartungen schon in kurzer Zeit deutlich 
nach oben bewegen könnten. Sie sehen sogar den „Grundpfei-
ler der Währungsunion ins Wanken geraten, nämlich das Ziel der 
Preisstabilität“318. Da die Niedrigzinspoliti k der EZB somit auch bei 
anziehender Infl ati on in den kommenden Jahren anhalten dürf-
te, ist zu befürchten, dass die „kalte Enteignung“ der Sparer kei-
ne Momentaufnahme ist, sondern länger andauert und sich ggf. 
verschärfen wird. In diesem Umfeld, in dem Sparer bereits vor 

318 Projektgruppe Gemeinschaft sdiagnose (2012), S. 10.
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Steuern durch diese Geldpoliti k besonders belastet sind, ist eine 
Erhöhung des Sparer-Freibetrags geboten.

2.4.4 Fazit und Empfehlungen

Nach der Einführung der Abgeltungsteuer wurde wiederholt ge-
fordert, die steuerliche Belastung von privaten Kapitalerträgen 
zu erhöhen.319 Diese Forderungen ignorieren allerdings, dass Ka-
pitaleinkünft e bereits vor Steuern einer besonderen Belastung 
ausgesetzt sind. Zum einen bewirkt die Infl ati on Jahr für Jahr ei-
nen Substanzverlust, den die erzielten Zinserträge überhaupt erst 
einmal ausgleichen müssen. Dieser Infl ati onsausgleich vermitt elt 
noch keine wirtschaft liche Leistungsfähigkeit. Eine Besteuerung 
der vollen Nominalzinsen greift  deshalb in die Substanz ein und 
widerspricht einer gerechten Besteuerung nach dem Leistungs-
fähigkeitsprinzip. Zudem stellt die Niedrigzinspoliti k der EZB eine 
zusätzliche Bedrohung der Kapitalsubstanz der Sparer dar: Die 
Nominalzinsen sind derart niedrig, dass sie in der Regel nicht ein-
mal die Geldentwertung von rund zwei Prozent kompensieren 
können. Eine höhere Zinsbesteuerung würde in einer solchen Si-
tuati on die „kalte Enteignung“ der Sparer zusätzlich verschärfen.

Die Abgeltungsteuer, die einen gesonderten und reduzierten 
Steuersatz für Kapitalerträge vorsieht, ist grundsätzlich ein ge-
eignetes Instrument, um die besondere Infl ati onsanfälligkeit des 
Geldvermögens zu berücksichti gen. Ihre Abschaff ung oder eine 
Erhöhung des Steuersatzes sind daher abzulehnen. Jedoch ist es 
erforderlich, die bestehenden Schwachstellen der Abgeltungsteu-
er durch gezielte Reformmaßnahmen zu beseiti gen.

Damit die Abgeltungsteuer insbesondere einen ausreichenden 
Infl ati onsausgleich bewirken kann, sind folgende Maßnahmen 
erforderlich:

319 Vgl. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (2011), S. 14; SPD (2011), S. 17 f.
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 � Der Abgeltungsteuersatz ist von derzeit 25 Prozent auf höchs-
tens 20 Prozent abzusenken. Das unterstützt nicht nur die In-
fl ati onsbereinigung, sondern trägt auch der erfolgten Verbrei-
terung der Bemessungsgrundlage (z. B. durch die Besteuerung 
von Veräußerungsgewinnen unabhängig von der Haltedauer) 
Rechnung.

 � Die Werbungskosten bei Kapitaleinkünft en sollten wieder in 
tatsächlicher Höhe geltend gemacht werden können.

 � Die Wiedereinführung des Werbungskostenabzugs macht den 
Sparer-Pauschbetrag obsolet. Er ist durch einen klassischen 
Sparer-Freibetrag und einen Werbungskosten-Pauschbetrag zu 
ersetzen. 

 � Der Sparer-Freibetrag, der im Jahr 2007 750 Euro betrug 
und seitdem nicht erhöht wurde, ist zum Ausgleich der zwi-
schenzeitlichen und bis zum Jahr 2014 noch zu erwartenden 
Geldentwertung auf mindestens 900 Euro anzuheben.320 Der 
ursprünglich aus dem Jahr 1975 stammende Werbungskosten-
Pauschbetrag von 100 DM bzw. 51 Euro sollte entsprechend 
der seitherigen Geldentwertung auf 150 Euro erhöht werden. 

Mit dieser Anpassung wäre auch ein gewisser Vorhalteeff ekt für 
die nächsten Jahre sichergestellt. Insgesamt würden Kapitalein-
künft e zukünft ig in Höhe von insgesamt mindestens 1.050 Euro 
steuerfrei sein. Darüber hinaus könnten die tatsächlichen Wer-
bungskosten, sofern sie den Pauschbetrag übersteigen, durch 
Veranlagung wieder geltend gemacht werden. Schließlich sind 
der Sparer-Freibetrag und der Werbungkosten-Pauschbetrag 
grundsätzlich „auf Räder“ zu stellen und künft ig regelmäßig an 
die Geldentwertung anzupassen.

320 Einen ähnlichen Vorschlag unterbreitet Conrad (2012), S. 405: „Ferner sollte bei der 
Besteuerung von Zinseinnahmen aus privaten Geldanlagen die Infl ati onsrate berück-
sichti gt oder zumindest die Freibeträge erhöht werden“.
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3 Körperschaft steuer

3.1  Historische Entwicklung und Skizze des geltenden Rechts

Die Besteuerung von Kapitalgesellschaft en setzte in Deutschland 
in den 1870er Jahren ein. Sie begann zunächst in den deutschen 
Bundesstaaten durch die Einbeziehung in die neu geschaff enen 
Einkommensteuern. Diese Besteuerung führte bis zum Ersten 
Weltkrieg zu sehr unterschiedlichen Landesregelungen. Eine Ver-
einheitlichung brachte die Erzbergersche Steuerreform von 1920, 
die zugleich die Geburtsstunde einer eigenständigen Körperschaft -
steuer war. Weil die Einkommensteuer von den Bundesstaaten auf 
das Reich überging, wurde für die juristi schen Personen ein sepa-
rates und einheitliches Körperschaft steuergesetz geschaff en. 

Der Steuersatz von zunächst 10 Prozent wurde mehrmals angeho-
ben und erreichte 1946 den Höchststand von 65 Prozent. Aufgrund 
des internati onalen Steuerwett bewerbs wurde seit den 1970er 
Jahren der Körperschaft steuersatz schritt weise abgesenkt. Die letz-
te Änderung erfolgte durch die Unternehmensteuer reform 2008, 
die den Steuersatz von 25 Prozent auf 15 Prozent reduzierte.321

Die Unternehmensbesteuerung in Deutschland ist heute vom Du-
alismus aus Körperschaft steuer und Einkommensteuer geprägt. 
Die Besteuerung ist dabei abhängig von der Rechtsform des Un-
ternehmens: Während die Körperschaft steuer die Gewinne von 
juristi schen Personen belastet, besteuert die Einkommensteuer 
das Einkommen von natürlichen Personen und Personengesell-

321 Vgl. BMF (2012b), S. 94 ff .
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schaft ern.322 Insofern erfasst die Körperschaft steuer die Leis-
tungsfähigkeit von Kapitalgesellschaft en und kann daher als not-
wendige Ergänzung der Einkommensteuer gerechtf erti gt werden.

Der Körperschaft steuersatz beträgt derzeit 15 Prozent zuzüglich 
5,5 Prozent Solidaritätszuschlag.323 Körperschaft steuerpfl ichti g 
sind insbesondere Kapitalgesellschaft en, wie Akti engesellschaf-
ten (AG) und Gesellschaft en mit beschränkter Haft ung (GmbH).324 
Wie bei der Einkommensteuer wird auch bei der Körperschaft -
steuer zwischen unbeschränkter und beschränkter Steuerpfl icht 
unterschieden.325 Eine Kapitalgesellschaft  ist unbeschränkt steu-
erpfl ichti g, wenn sie ihre Geschäft sleitung oder ihren Sitz in 
Deutschland hat. In diesem Fall gilt das Welteinkommensprinzip, 
d. h. alle in- und ausländischen Einkünft e unterliegen der Körper-
schaft steuer. Beschränkt körperschaft steuerpfl ichti g sind hinge-
gen Kapitalgesellschaft en, die weder ihre Geschäft sleitung noch 
ihren Sitz im Inland haben. Der Besteuerung unterliegen dann nur 
die inländischen Einkünft e.

Grundsätzlich wird jede Kapitalgesellschaft  einzeln zur Körper-
schaft steuer herangezogen. Davon wird abgewichen, wenn meh-
rere verbundene Unternehmen eine Organschaft  bilden.326 Diese 
Unternehmen werden steuerlich wie eine Gesellschaft  behan-

322 Juristi sche Personen bzw. Körperschaft en sind im Rahmen der Körperschaft steuer ei-
genständige Steuersubjekte. Zwischen der Körperschaft  und ihren Anteilseignern gilt 
das Trennungsprinzip, sodass sich beide Ebenen wie fremde Dritt e gegenüberstehen. 
Schütt et die Körperschaft  Gewinne aus, werden diese bei den Anteilseignern – soweit 
es sich um natürliche Personen oder Personengesellschaft en handelt – mit der Ein-
kommensteuer belastet. Die Personengesellschaft  ist hingegen kein Steuersubjekt. Sie 
wird nach dem Transparenzprinzip besteuert, d. h. der Gewinn unterliegt direkt und 
ausschließlich beim Gesellschaft er der Einkommensteuer. Vgl. Hey (2013d), Rz. 2.

323 Das entspricht einer eff ekti ven Belastung des zu versteuernden Einkommens von 
15,825 Prozent.

324 Siehe § 1 KStG. 
325 Siehe §§ 1 und 2 KStG.
326 Die Voraussetzung für eine körperschaft steuerliche Organschaft  ist unter anderem ein 

steuerlich anerkannter Gewinnabführungsvertrag zwischen Mutt er- und Tochterge-
sellschaft . Siehe § 14 KStG.
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delt, sodass Gewinne und Verluste einzelner Organgesellschaft en 
sofort verrechnet werden können.

Die Bemessungsgrundlage der Körperschaft steuer ist das zu 
versteuernde Einkommen, das zunächst nach dem Einkommen-
steuergesetz ermitt elt wird. Ergänzend treten die Vorschrift en des 
Körperschaft steuergesetzes hinzu, die zu einigen Veränderungen 
an der Bemessungsgrundlage führen. In dieser Hinsicht sind ins-
besondere die Vorschrift en zur verdeckten Gewinnausschütt ung 
von Bedeutung. Darunter sind überhöhte Leistungen der Gesell-
schaft  an die Anteilseigner zu verstehen, die zwar wirtschaft lich 
eine Gewinnausschütt ung darstellen, aber rechtlich anders ge-
staltet sind. Verdeckte Gewinnausschütt ungen entstehen, wenn 
eine Gesellschaft  Verträge mit ihren Gesellschaft ern abschließt, 
die zu diesen Konditi onen nicht mit fremden Dritt en abgeschlos-
sen worden wären (z. B. überhöhte Geschäft sführergehälter oder 
zinsgünsti ge Kreditverträge). Steuerlich werden diese Verträge 
nicht anerkannt, sodass sich der Gewinn entsprechend erhöht.327 

Im Jahr 2012 betrug das Aufk ommen aus der Körperschaft  -
steuer rund 16,9 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anteil am 
Gesamtsteueraufk ommen von 2,8 Prozent.328 Die Körperschaft -
steuereinnahmen stehen Bund und Ländern jeweils zur Hälft e 
zu. 

327 Vgl. Hey (2013d), Rz. 88 ff .
328 Vgl. BMF (2013b).
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Tabelle 3.1: Entwicklung des Körperschaft steueraufk ommens

Jahr Aufk ommen 
Körperschaft steuer

Gesamtsteuer-
aufk ommen

Anteil 
Körperschaft steuer

in Mio. Euro in Prozent

2012 16.934 600.284 2,8

2011 15.634 573.351 2,7

2010 12.041 530.587 2,3

2009 7.173 524.001 1,4

2008 15.868 561.182 2,8

2007 22.929 538.244 4,3

Quelle: BMF (2013b) und BMF (2012a).

3.2 Verstöße gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip 

Die Absenkung des Körperschaft steuertarifs wurde von einer ge-
genläufi gen Entwicklung begleitet. Durch verschiedene Maßnah-
men, die den Abzug betrieblicher Aufwendungen beschränkten, 
wurden ertragsunabhängige Elemente verstärkt in die Besteue-
rung einbezogen.329 Diese Verbreiterung der Bemessungsgrundla-
ge erfolgte unter anderem durch die Einführung der sogenannten 
Zinsschranke, die Einschränkung von Verlustvorträgen und die 
Mantelkaufregelungen.

Zinsschranke

Die Zinsschranke ist im Zuge der Unternehmensteuerreform 2008 
eingeführt worden.330 Der Gesetzgeber zielte mit der Vorschrift  
darauf ab, grenzüberschreitende Steuergestaltungen von Unter-

329 Vgl. Spengel/Zinn (2010), 399 f.
330 Die Regelungen zur Zinsschranke sind in § 4h EStG und § 8a KStG verankert.
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nehmen zu erschweren.331 Zu diesem Zweck ist der steuerliche 
Abzug von Fremdfi nanzierungs- bzw. Zinsaufwand eingeschränkt 
worden. Grundsätzlich dürfen die Zinsaufwendungen, soweit sie 
die Zinserträge eines Unternehmens übersteigen, nur noch bis 
zur Höhe von 30 Prozent des Gewinns abgezogen werden.332 Eine 
volle Abzugsfähigkeit des Zinsaufwands ist allerdings weiterhin 
zulässig, wenn der Zinssaldo – also der Betrag, um den die Zin-
saufwendungen die Zinserträge übersteigen – die Freigrenze von 
drei Millionen Euro nicht überschreitet.333

Die Zinsschranke kann zu einem teilweisen Abzugsverbot von 
Betriebsausgaben führen und verstößt damit gegen das Leis-
tungsfähigkeitsprinzip in Form des objekti ven Nett oprinzips.334 
Zudem ist die Vorschrift  unverhältnismäßig, weil nicht nur grenz-
überschreitende Finanzierungen, sondern auch reine Inlandsfäl-
le erfasst werden.335 Schließlich entkoppelt die Zinsschranke die 
Steuerbelastung von der tatsächlichen Ertragssituati on, was bei 
betroff enen Unternehmen eine krisenverschärfende Substanzbe-
steuerung bewirken kann.336 

331 Vgl. Frakti onen der CDU/CSU und SPD (2007), S. 31: „Die sog. Zinsschranke bei der Kör-
perschaft steuer ist … grundsätzlich gegen eine übermäßige Fremdkapitalfi nanzierung 
der Unternehmen gerichtet und soll verhindern, dass allein aus Gründen der Steu-
eropti mierung eine hohe Fremdkapitalquote angestrebt wird. Sie soll insbesondere 
verhindern, dass Konzerne mitt els grenzüberschreitender konzerninterner Fremdka-
pitalfi nanzierung in Deutschland erwirtschaft ete Erträge ins Ausland transferieren.“

332 Bei der Bezugsgröße „Gewinn“ handelt es sich um das EBITDA, bei dem der Gewinn 
um den Zinssaldo und die Abschreibungen erhöht wird. Siehe § 4h EStG Abs. 1 Satz 2.

333 Vgl. für weitere Regelungen, die zu einer Nichtanwendung der Zinsschranke führen 
Hey (2013d), Rz. 55. 

334 Vgl. Homburg (2007b), S. 717 f. und Hey (2007), S. 1305 f.
335 Vgl. Prinz (2013), S. 1571: „Im Kern will die Zinsschranke missbräuchliche … interna-

ti onale Finanzierungskonstrukte im Interesse inländischer Steuersubstratsicherung 
verhindern. … Aus Gleichbehandlungsgründen sowie zur Gewährleistung der Unions-
rechtskonformität der Zinsschranke werden rechtstechnisch allerdings auch kurz- wie 
langfristi ge Inlandsfi nanzierungen mit umfasst.“

336 Vgl. Spengel/Zinn (2010), 414: „Für Unternehmen, die in wirtschaft lich turbulenten 
Zeiten mit sinkenden Erträgen, ansteigenden Zinsaufwendungen und Liquiditätspro-
blemen konfronti ert sind, erweisen sich die ertragsunabhängigen Besteuerungsele-
mente [der Zinsschranke] somit eindeuti g als krisenverschärfend.“
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Einschränkung der Verlustverrechnung

Nach dem objekti ven Nett oprinzip ist es geboten, dass Verluste 
die steuerliche Bemessungsgrundlage vermindern.337 Zu unter-
scheiden ist dabei zwischen dem Verlustausgleich, bei dem Ge-
winne und Verluste innerhalb einer Steuerperiode saldiert wer-
den, und dem Verlustabzug, bei dem die Verrechnung überperio-
disch durch Verlustrücktrag oder -vortrag erfolgt.

Die Verlustverrechnung wird im geltenden Recht stark ein-
geschränkt. Zunächst können Verluste nur bis zur Höhe von 
1.000.000 Euro mit Gewinnen des Vorjahres verrechnet werden 
(Verlustrücktrag). Des Weiteren werden Verluste, die weder in-
nerperiodisch noch durch Verlustrücktrag geltend gemacht wer-
den können, bis zu 1.000.000 Euro unbeschränkt, darüber hinaus 
im jeweils folgenden Jahr nur in Höhe von 60 Prozent des erziel-
ten Gewinns verrechnet.338 Somit sind 40 Prozent der Einkünft e, 
soweit diese 1.000.000 Euro übersteigen, unabhängig von zuvor 
entstandenen Verlusten steuerpfl ichti g.339 Nicht berücksichti gte 
Verluste können in die folgenden Jahre vorgetragen werden. 

Verschärfend kommt hinzu, dass bei einem Anteilseignerwech-
sel in wesentlicher Größenordnung die vorgetragenen Verluste 
zumindest teilweise gestrichen werden. Die sogenannte Mantel-
kaufregelung in § 8c KStG sieht vor, dass die Übertragung von An-
teilen an einem Unternehmen in Höhe von mehr als 25 Prozent 
zur anteiligen Reduzierung der Verlustvorträge führt. Der Erwerb 
von über 50 Prozent der Anteile hat zur Folge, dass der Verlust-
abzug vollständig versagt wird. Diese Vorschrift  ist rein fi skalisch 
moti viert und verstößt gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip. Zu-
dem ist sie auch wirtschaft spoliti sch verfehlt, weil sie ein grund-

337 Vgl. Tipke (2003), S. 764 und 780 f.
338 Diese Regelungen werden als Mindestbesteuerung bezeichnet und sind in § 10d EStG 

verankert. Über § 8 Abs. 1 KStG gelten sie auch im Körperschaft steuerrecht.
339 Vgl. Dorenkamp (2010), S. 28 ff .
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legendes Hindernis für Investi ti onen, Sanierungen und Umstruk-
turierungen darstellt.340 

3.3  Fehlende Rechtsform- und Finanzierungsneutralität

Rechtsformneutralität liegt vor, wenn die Steuerbelastung von 
Unternehmen und ihren Eigentümern nicht von der gewählten 
Rechtsform abhängt. Durch eine rechtsformneutrale Besteue-
rung wird vermieden, dass Marktpreise verzerrt werden oder Zu-
satzkosten durch aufwendige Umstrukturierungen und Vertrags-
gestaltungen entstehen.341 Rechtsformneutralität ist zudem eine 
Ausprägung des Leistungsfähigkeitsprinzips, weil die Wahl einer 
besti mmten Rechtsform an sich noch keine besondere Leistungs-
fähigkeit zum Ausdruck bringt.342

Im geltenden Recht wird das Ziel der Rechtsformneutralität vor 
allem durch den Dualismus der Unternehmensbesteuerung be-
einträchti gt. Die unterschiedliche steuerliche Behandlung von 
Personengesellschaft ern und Einzelunternehmern, die dem pro-
gressiven Einkommensteuertarif unterliegen, und Kapitalgesell-
schaft en, die mit dem niedrigen proporti onalen Körperschaft -
steuertarif belastet werden, führt zu einer rechtsformabhängigen 
Steuerbelastung.343 Auch die zuletzt eingeführte einkommen-
steuerliche Tarifb egünsti gung für nicht entnommene Gewinne344, 
welche die Belastungsunterschiede zwischen Kapitalgesellschaf-

340 Die zwischenzeitlich eingeführte Sanierungsklausel in § 8c Abs. 1a KStG ist seit Ende 
2011 außer Kraft  gesetzt, weil die EU-Kommission diese Regelung als unzulässige Bei-
hilfe eingestuft  hat. Vgl. Hey (2013d), S. 641.

341 Vgl. Homburg (2007a), S. 261 f.
342 Vgl. Tipke (2003), S. 1198: „Die Leistungsfähigkeit drückt sich im Gewinn aus. Die 

Rechtsform ist grundsätzlich nicht Ausdruck steuerlicher Leistungsfähigkeit.“
343 Welche Rechtsform im Einzelfall steuerlich von Vorteil oder von Nachtt eil ist, hängt 

von einer Vielzahl von Faktoren wie der Unternehmensrendite, dem Ausschütt ungs- 
bzw. Entnahmevolumen und dem Gewerbesteuerhebesatz ab. Vgl. Müller/Schmidt/
Langkau (2010), S. 81 ff .

344 Siehe § 34a EStG, der im Zuge der Unternehmensteuerreform 2008 eingefügt worden 
ist.
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ten und Personenunternehmen verringern sollte, konnte keine 
Rechtsformneutralität herstellen.345 

Ebenfalls kriti sch zu bewerten ist, dass nach der Unternehmen-
steuerreform 2008 die Eigenkapitalfi nanzierung von Unterneh-
men gegenüber der Aufnahme von Fremdkapital steuerlich be-
nachteiligt wird.346 Damit ist auch die Finanzierungsneutralität im 
Unternehmensteuerrecht nicht gewährleistet. Dies setzt Fehlan-
reize bei der Finanzierung von Investi ti onen und erhöht durch die 
Bevorzugung der Kreditf inanzierung die Konjunkturabhängigkeit 
und das Insolvenzrisiko von Unternehmen.347

3.4  Fazit und Empfehlungen 

Trotz der genannten und reformbedürft igen Schwachstellen 
weist die Körperschaft steuer nicht die gravierenden Mängel der 
überholten Gewerbesteuer auf.348 Die Gewerbesteuer sollte des-
halb abgeschaff t werden. Die Körperschaft steuer wäre dann die 
einzige Unternehmensteuer, die Kapitalgesellschaft en auf der Ge-
sellschaft sebene belastet. 

Anpassungsbedarf besteht nach einem Gewerbesteuerabbau 
im Wesentlichen in zwei Bereichen: Zum einen müssen die be-
schriebenen Mängel der Körperschaft steuer behoben werden. 
Zum anderen sind den Kommunen ein eigener Anteil an der Kör-
perschaft steuer und ein Hebesatzrecht auf diesen Anteil einzu-

345 Vgl. Hey (2013c), Rz. 838.: „Die Sondertarifi erung in der Einkommensteuer schreibt 
den status quo des Dualismus in der Unternehmensbesteuerung nicht nur fort, son-
dern fügt noch ein weiteres Element rechtsformspezifi scher Belastungsunterschiede 
hinzu.“

346 Vgl. SVR Wirtschaft  (2009), Tz. 293: „Die steuerliche Mehrbelastung des Eigenkapitals 
gegenüber dem Fremdkapital stellt einen Kardinalfehler der Unternehmensteuerre-
form dar.“

347 Vgl. Spengel/Zinn (2010), 419. 
348 Vgl. KBI (2002a), S. 99 ff . und Kapitel II.6.4.
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räumen.349 Dabei ist sicherzustellen, dass der vorgeschlagene Ge-
werbesteuerabbau belastungs- und aufk ommensneutral erfolgt, 
um auch die kommunalen Mindereinnahmen auszugleichen, die 
durch den Wegfall der Gewerbesteuer entstehen. Nach Umset-
zung einer solchen Reform läge der eff ekti ve Körperschaft steu-
ersatz zwischen 25 und 30 Prozent. Das derzeiti ge Belastungs-
niveau von Kapitalgesellschaft en, das auf Unternehmensebene 
durch Gewerbe- und Körperschaft steuer insgesamt bei rund 30 
Prozent liegt, würde somit nicht überschritt en. Zudem würden 
die Unternehmen durch die Abschaff ung der Gewerbesteuer und 
den damit entf allenden Verwaltungsaufwand um insgesamt 1,7 
Milliarden Euro entlastet werden.350

349 Der vollständige Ausgleich der Mindereinnahmen erfolgt über die Einkommen- und 
Umsatzsteuer. Vgl. KBI (2010b), S. 23 f. und Kapitel II.6.5.2. 

350 Siehe hierzu die Ausführungen in Kapitel II.6.5.3.
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4 Solidaritätszuschlag

4.1  Historische Entwicklung und Skizze des geltenden Rechts

Der Solidaritätszuschlag ist eine Ergänzungsabgabe zur Einkom-
men- und Körperschaft steuer. Die Erhebungs- und Gesetzge-
bungskompetenz obliegt dem Bund.351 Die Möglichkeit zur Erhe-
bung einer Ergänzungsabgabe wurde im Jahr 1955 ins Grundge-
setz aufgenommen. Die Ergänzungsabgabe sollte damals dazu 
dienen, Bedarfsspitzen des Bundes zu decken, die auf anderem 
Weg nicht ausgeglichen werden können. Bereits vor der Einfüh-
rung des Solidaritätszuschlags wurde eine Ergänzungsabgabe 
zeitweise erhoben. Zwischen 1968 und 1974 gab es eine Ergän-
zungsabgabe zur Einkommensteuer und zwischen 1968 und 1976 
eine Ergänzungsabgabe zur Körperschaft steuer, die bei drei Pro-
zent lag.352 

Im Jahr 1991 wurde erstmals eine ausdrücklich als Solidaritätszu-
schlag bezeichnete Ergänzungsabgabe in Höhe von 3,75 Prozent 
beschlossen, deren Erhebung allerdings von vornherein auf ein 
Jahr – vom 1. Juli 1991 bis zum 30. Juni 1992 – befristet war. Erst 
der im Jahr 1993 beschlossene Solidaritätszuschlag wird seit dem 
Jahr 1995 permanent erhoben. Der Steuersatz lag zwischen 1995 
und 1997 zunächst bei 7,5 Prozent und beträgt seit 1998 5,5 Pro-
zent. 353 

Finanzwissenschaft lich gesehen ist der Solidaritätszuschlag als 
eine sogenannte Annexsteuer zu charakterisieren,354 denn er be-
misst sich nach der Einkommen-, Körperschaft - oder Abgeltung-
steuerschuld.355 Bei seiner Bemessung wird eine Freigrenze von 

351 Siehe Art. 105 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG.
352 Vgl. KBI (1971), S. 119 f.; BMF (2012b), S. 151.
353 Vgl. KBI (2008a), S. 2.
354 Vgl. Hey (2013b), Rz. 36.
355 Der Einfachheit halber wird im Weiteren der Solidaritätszuschlag zur Einkommensteu-

er behandelt.
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972 Euro für einzeln und 1.944 Euro für gemeinsam veranlagte 
Steuerzahler angewandt. Nach Überschreitung dieser Grenzen 
wird der Solidaritätszuschlag zunächst nicht in voller Höhe erho-
ben, sondern steigt gleitend an. Er ist nämlich auf höchstens 20 
Prozent der Diff erenz zwischen Einkommensteuerschuld und Frei-
grenze beschränkt.356 

Das Aufk ommen aus dem Solidaritätszuschlag belief sich im Jahr 
2012 auf 13,6 Milliarden Euro. Damit hatt en die Einnahmen aus 
dem Solidaritätszuschlag einen Anteil von 2,3 Prozent am Gesamt-
steueraufk ommen des Staates. Häufi g wird irrtümlich angenom-
men, dass das Aufk ommen aus dem Solidaritätszuschlag für den 
„Aufb au Ost“ verwendet wird. 357 Die entsprechenden Einnahmen 
unterliegen aber keiner ausdrücklichen gesetzlichen Zweckbin-
dung, sondern fl ießen in den allgemeinen Bundeshaushalt, wo sie 
zur Finanzierung aller Bundesausgaben verwendet werden.

4.2  Keine Rechtf erti gung für zeitlich unbegrenzte Erhebung

Die Einführung des Solidaritätszuschlags lässt sich noch am ehes-
ten nachvollziehen, wenn man berücksichti gt, dass er nicht das 
Ergebnis einer planmäßigen, fi nanzpoliti sch opti mierten Strategie 
zur Finanzierung jener fi nanziellen Lasten war, die mit der Her-
stellung der deutschen Einheit auf die erweiterte Bundesrepu-
blik Deutschland zukamen. Die anfangs bevorzugte Alternati ve, 
nämlich die Aufnahme der neuen Länder in den Länderfi nanzaus-
gleich, fand keine Mehrheit bei den bislang am Finanzausgleich 
Beteiligten. Der von allen angenommene Kompromiss vom März 
1993 sah den Ausgleich der divergierenden Standpunkte und In-
teressenlagen mit Hilfe von Mehreinnahmen beim vorgesehenen 

356 Siehe §§ 3 f. Solidaritätszuschlaggesetz 1995.
357 Vgl. ausführlich KBI (2010d), S. 3 ff .
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Solidaritätszuschlag vor.358 Letztlich traf der Bund also die Ent-
scheidung, allein für den Großteil der einigungsbedingten Lasten 
aufzukommen und sich dafür beim Steuerzahler zu refi nanzieren. 
Alle Steuerzahler, ob im Westen oder im Osten, sollten gemäß 
ihrer Leistungsfähigkeit zur Finanzierung der deutschen Einheit 
beitragen, nämlich mit einem Solidaritätszuschlag zur jeweiligen 
Einkommen- bzw. Körperschaft steuerschuld. Mit anderen Wor-
ten: Der Solidaritätszuschlag ist eine fi nanzpoliti sche Notgeburt, 
bedingt durch das Anfang der 1990er Jahre bestehende dringen-
de Erfordernis, das wiedervereinte Deutschland möglichst schnell 
auf ein tragfähiges fi nanzielles Fundament zu stellen, ohne da-
für die alten Bundesländer über den Länderfi nanzausgleich allzu 
stark heranzuziehen359 und die neuen Länder fi nanziell zu über-
fordern.

Die politi sch-parlamentarische Verknüpfung einer zusätzlichen 
Abgabe mit der Herstellung der deutschen Einheit ist grundsätz-
lich geeignet, die Einführung und Erhebung dieser Abgabe poli-
ti sch zu rechtf erti gen und verfassungsrechtlich zu begründen, 
enthält doch das Grundgesetz bereits in seiner Erstf assung die 
Auff orderung an das deutsche Volk, „in freier Selbstbesti mmung 
die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden.“360 Als sich die 
politi sche Chance ergab, diesen Verfassungsauft rag zu erfüllen, 
sollte die Wiedervereinigung nicht scheitern – also auch nicht an 
einem erheblichen zusätzlichen Finanzbedarf. In dieser Situati on 
wurde der Solidaritätszuschlag eingeführt.361 

358 Der Solidaritätszuschlag sollte dem Bund statt  wie im Jahr 1992 rund 12 Milliarden 
DM nunmehr 28 Milliarden DM jährlich einbringen, und zwar infolge einer Erhöhung 
des Zuschlagssatzes auf 7,5 Prozent. Mit Hilfe dieser Mehreinnahmen von 16 Milliar-
den DM sollten die künft igen zusätzlichen Belastungen des Bundes im Länderfi nanz-
ausgleich um die Hälft e ausgeglichen werden. Vgl. Altemeyer (1999), S. 222 f.

359 Die alten Bundesländer verzichteten immerhin auf das Aufk ommen aus einem halben 
Umsatzsteuerpunkt zugunsten des Bundes. Ebd., S. 224.

360 Siehe Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949, Präambel, 
BGBl. 1949 I, S. 1.

361 Siehe Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Konsolidierungsprogramms im Bundesge-
setzblatt , Teil I, Nr. 30/1993, S. 975 f.; Frakti onen der CDU/CSU und FDP (1993). 



130

Der Solidaritätszuschlag kann zwar grundsätzlich mit den Fi-
nanzbedürfnissen gerechtf erti gt werden, die aufgrund der deut-
schen Einheit entstanden sind, jedoch unterliegen seine Einnah-
men erstaunlicherweise keiner entsprechenden, ausdrücklichen 
Zweckbindung.362 Das Versäumnis, eine derarti ge Zweckbindung 
vorzunehmen, hat zur Folge, dass das Aufk ommen aus dem So-
lidaritätszuschlag in den allgemeinen Bundeshauhalt fl ießt und 
zur Finanzierung sämtlicher Ausgaben verwendet wird. Inwieweit 
der Solidaritätszuschlag zur Finanzierung einheitsbedingter Aus-
gaben verwendet wurde und wird, kann daher mangels amtlicher 
Stati sti ken nicht verlässlich festgestellt werden. So merkt die Bun-
desregierung hierzu zwar an, dass der Solidaritätszuschlag „der 
wirtschaft s- und fi nanzpoliti schen Anpassung an die veränderten 
Bedingungen und Aufgaben nach der Wiedervereinigung und da-
mit auch der Finanzierung der Deutschen Einheit [dient]. Eine Zu-
rechnung der Einnahmen zu besti mmten Haushaltspositi onen ist 
nicht möglich, da das Aufk ommen aus dem Solidaritätszuschlag 
nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung der Finanzierung aller 
Bundesaufgaben zur Verfügung steht.“363 Die Berufung der Bun-
desregierung auf den Grundsatz der Gesamtdeckung geht jedoch 
gerade hier fehl, denn angesichts der erheblichen fi nanziellen 
Dimensionen und der Vielfalt der Aufb auanstrengungen hätt e es 
erst recht des Nachweises bedurft , zu welchen Zwecken und in 
welcher Höhe das Aufk ommen des Solidaritätszuschlags im Ein-
zelnen verwendet wird. Aufgrund dessen ergibt sich zwangsläufi g 
der fi nanzpoliti sch unbefriedigende Eindruck, dass sich Gesetz-
geber und Finanzverwaltung bei der Finanzierung der deutschen 
Einheit gelegentlich mehr als erforderlich von den haushalts-
rechtlichen Grundsätzen gelöst haben. 

362 So hätt e beispielsweise schon die Bezeichnung „Solidaritätszuschlag zur Finanzierung 
der deutschen Einheit“ einen deutlich engeren Bezug der Abgabe zum Erhebungs-
zweck hergestellt.

363 Bundesregierung (2012c), S. 2. 
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Des Weiteren wurde der Solidaritätszuschlag ohne jegliche Befris-
tung beschlossen. Eine Ergänzungsabgabe in Gestalt des Solida-
ritätszuschlags ist aber lediglich dafür besti mmt, fi nanzielle Be-
darfsspitzen des Bundes zu decken und ist deshalb von vornherein 
zu befristen. Sie ist nicht dafür besti mmt, strukturelle Defi zite im 
Bundeshaushalt auf Dauer auszugleichen oder den bundesstaat-
lichen Ausgleich zu fi nanzieren. Die zeitlich begrenzte Erhebungs-
dauer einer Ergänzungsabgabe wurde vom Gesetzgeber wieder-
holt anerkannt und betont,364 so auch im Gesetzgebungsverfah-
ren zur Einführung des geltenden Solidaritätszuschlags, bei dem 
anfangs eine Erhebungsdauer von drei Jahren erwogen wurde.365 
Doch letztendlich hat sich der Gesetzgeber gegen eine im Gesetz 
fi xierte zeitliche Begrenzung der Erhebungsdauer entschieden. 

Auch wenn der Solidaritätszuschlag an die Finanzierung einheits-
bedingter Ausgaben gekoppelt worden wäre, hätt e sowohl seine 
Erhebungsdauer als auch seine Höhe begrenzt werden müssen, 
da die Finanzierung der deutschen Einheit zum einen mit einem 
endlichen Finanzbedarf verbunden ist und zum anderen bereits 

364 So wurde die Ergänzungsabgabe bereits im Jahr 1954 als eine Abgabe bezeichnet, 
„deren Erhebung nur mit geringen Hebesätzen in Betracht kommt, und keineswegs 
für die Dauer, sondern lediglich für Ausnahmelagen besti mmt ist“ (Bundestagsdruck-
sache II/484 vom 29.5.1954, S. 4). Die Ergänzungsabgabe von 1968 sowie der Solida-
ritätszuschlag von 1991/92 wurden tatsächlich zeitlich befristet erhoben (siehe auch 
Kapitel II.4.1).

365 So heißt es im Bericht des Haushaltsausschusses: „Ausführlich erörtert wurde die 
Frage einer zeitlichen Begrenzung des Solidaritätszuschlages. Die Koaliti onsfrakti onen 
hielten eine Befristung auf drei Jahre für wünschenswert, so dass der Solidaritätszu-
schlag mit Ablauf des im Sommer d. J. fortzuschreibenden Finanzplanes Ende 1997 
auslaufen würde. Die Frakti on der SPD hielt demgegenüber zum gegenwärti gen Zeit-
punkt eine konkrete Befristung nicht für sinnvoll.“ Haushaltsausschuss (1993), S. 145.
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bei Einführung des Solidaritätszuschlags mit einer Verringerung 
des Finanzbedarfs im Zeitablauf gerechnet werden durft e.366 

Eine Verankerung einer entsprechenden Zweckbindung der Ein-
nahmen aus dem Solidaritätszuschlag sowie seiner begrenzten 
Erhebungsdauer im Gesetz wäre auch deshalb erforderlich ge-
wesen, weil dann die Notwendigkeit seiner Weitererhebung zu 
einem festgelegten Ablaufdatum – auch bei einer Fristverlänge-
rung – regelmäßig hätt e geprüft  werden müssen. Zudem wären 
die Steuerzahler nur auf diesem Wege im Zweifelsfall in der Lage, 
die gesetzlich niedergelegten Verpfl ichtungen hinsichtlich Ver-
wendung und Erhebungsdauer gerichtlich einzufordern. 

Indes vertreten die höchstrichterliche Rechtsprechung und Teile 
des Schrift tums die gegenteilige Ansicht, dass eine Ergänzungsab-
gabe sehr wohl dauerhaft  erhoben werden dürfe.367 So soll zum 
Beispiel der Bund angeblich berechti gt sein, die Ergänzungsabga-
be zeitlich unbegrenzt zu erheben, weil er sie nach jedem Ein-
satz zur Finanzierung besti mmter Reformvorhaben sofort wieder 
für die Finanzierung anderer Reformvorhaben in Anspruch neh-
men dürfe.368 Auch soll der Bund die Ergänzungsabgabe deshalb 
dauerhaft  erheben dürfen, weil sie an die Stelle einer Erhöhung 
anderer, dauerhaft  erhobener Steuern trete und die Dauerhaft ig-
keit dieser Steuern auf die Ergänzungsabgabe abfärbe.369 Beide 
Ansätze weisen jedoch keinen Bezug zur geltenden Finanzverfas-
sung auf und sind zudem unvereinbar mit ihrer gesetzessystema-

366 So hat die Bundesregierung im Jahr 1995 klargestellt, dass der Solidaritätszuschlag 
„ein Zuschlag auf Zeit“ sei. Des Weiteren würde er „jedes Jahr anhand von objekti ven 
Kriterien auf seine Notwendigkeit hin überprüft . Sollten gegenüber dem Finanzplan 
die Finanzausgleichsleistungen an die neuen Länder deutlicher als erwartet zurückge-
hen oder die Steuereinnahmen aufgrund der konjunkturellen Entwicklung dauerhaft  
höher ausfallen als bisher erwartet, wird der Solidaritätszuschlag schritt weise zurück-
geführt. Nach heuti ger Einschätzung ist ein erster spürbarer Abbauschritt  spätestens 
1998 möglich.“ Bundesregierung (1995), S. 3.

367 Siehe Bundesfi nanzhof (BFH), Beschluss vom 28.6.2006, VII B 324/05; Hilgers/Holly 
(2010), S. 1419 ff .; Rohde/Geschwandtner (2006), S. 3332 ff .

368 Siehe BFH, Beschluss vom 28.6.2006, VII B 324/05.
369 Ebd.
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ti schen Auslegung, nach der die Ergänzungsabgabe die seltene 
Ausnahme gegenüber den Gemeinschaft steuern zu sein hat und 
deshalb nur eine kurze Zeit und nur in geringer Höhe erhoben 
werden darf. Eine Anpassung der Erhebungsdauer an langfristi ge 
Finanzierungsbedürfnisse stünde deshalb in einem diametralen 
Gegensatz zur systemati schen Auslegung des Art. 106 GG. Der 
revolvierende Einsatz zur Finanzierung immer neuer Reformvor-
haben ließe die Ergänzungsabgabe zu einer Bundeseinkommen-
steuer werden, die neben der allgemeinen Einkommensteuer er-
hoben wird. Dies ist aber von der Verfassung nicht vorgesehen. 
Insoweit lässt die Finanzverfassung eine bloße Umdeutung der 
Ergänzungsabgabe in eine dauerhaft  erhobene Bundeseinkom-
mensteuer nicht zu.370

Die deutsche Einheit hat zweifelsohne einen außergewöhnlichen 
Finanzbedarf mit sich gebracht, zu dessen Finanzierung die Steu-
erzahler herangezogen werden mussten. Hierfür hat der Gesetz-
geber den Solidaritätszuschlag als Finanzierungsmitt el gewählt, 
der jedoch allenfalls temporär hätt e erhoben werden dürfen und 
mitt lerweile nicht mehr legiti miert werden kann.

4.3  Weitere Defi zite des Solidaritätszuschlags

4.3.1  Steuerpoliti sche Mängel 

Auf den ersten Blick bietet der Solidaritätszuschlag keine steuer-
politi schen Schwachstellen: Er wird mit einem für alle Steuerzah-
ler gleichen Steuersatz erhoben und besitzt in Übereinsti mmung 
mit seiner Funkti on als Zuschlag einen – im Vergleich mit der Ein-
kommensteuer – sehr viel niedrigeren Tarif. Diese Eigenschaft en 
könnten zwar zu dem Schluss verleiten, der Solidaritätszuschlag 
sei doch eigentlich nur eine „quanti té négligeable“, jedoch besitzt 
er tatsächlich einige steuerpoliti sche Schwächen. 

370 Siehe ausführlich KBI (2008a), S. 15 ff .
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Der Solidaritätszuschlag übernimmt die Mängel der Ein kom mens-
besteuerung. Zwar steht die Einkommensteuer grundsätzlich mit 
der Belastungsgerechti gkeit im Einklang, weil sie weitgehend dem 
Leistungsfähigkeitsprinzip entspricht, sie weist jedoch auch einige 
Mängel aufgrund ihrer derzeiti gen Gestaltung auf. Zu nennen sind 
insbesondere die heimlichen Steuererhöhungen, die der Steuer-
gerechti gkeit zuwiderlaufen.371 Die Mängel des Einkommensteu-
ertarifs übertragen sich zwangsläufi g auf den Solidaritätszuschlag, 
weil die Einkommensteuerschuld die Bemessungsgrundlage des 
Solidaritätszuschlags ist. Der Solidaritätszuschlag verschärft  somit 
die Ungleichmäßigkeiten der Einkommensbesteuerung.

Der Solidaritätszuschlag bewirkt eine Komplizierung des Steuer-
rechts und erhöht die Steuervollzugskosten. Angesichts einer 
bereits bestehenden Vielzahl von Steuern und Abgaben ist jede 
zusätzliche steuerrechtliche Regelung mit der Gefahr verbun-
den, dass sie die Besteuerung noch unverständlicher und noch 
undurchsichti ger macht als sie heute bereits ist, und damit in 
der Tendenz auch zu einem weiteren Verlust an Steuergerech-
ti gkeit führt. Beim Solidaritätszuschlag kommt hinzu, dass aus 
volkswirtschaft licher Sicht zusätzlich erhebliche Kosten dadurch 
entstehen, dass es sich bei ihm um eine Abgabe handelt, deren 
Verfassungsmäßigkeit keineswegs gesichert ist.372 Bei derart um-
stritt enen Steuern und Abgaben muss sich der betroff ene Steuer-
zahler ständig auf dem Laufenden halten, was die politi sche und 
fachliche Diskussion über ihren Abbau oder ihre Ausweitung be-
triff t. Dies ist besonders beim Solidaritätszuschlag mit einem er-
heblichen Aufwand verbunden, denn der Streit um diese Abgabe 
hält nun schon seit mehr als zwanzig Jahren an.373 

371 Siehe Kapitel II.2.2.
372 Siehe Kapitel II.4.3.2.
373 Zu diesem Informati onsaufwand kommen in volkswirtschaft licher Betrachtung weitere 

Kosten für die gerichtliche und außergerichtliche Auseinandersetzung hinzu, denn der 
Solidaritätszuschlag war für manche Steuerzahler der Anlass, die Rechtmäßigkeit die-
ser verfassungsrechtlich problemati schen Abgabe gerichtlich überprüfen zu lassen.
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Des Weiteren trägt der Solidaritätszuschlag zur Verschleierung 
der Einkommensbelastung bei. Die maximale Einkommensbelas-
tung wird meist mit dem Spitzensteuersatz der Einkommensteu-
er gleichgesetzt, der aktuell 42 Prozent bzw. 45 Prozent beträgt. 
Der Solidaritätszuschlag ist jedoch als eine Ergänzungsabgabe 
zur Einkommensteuer bei der Bemessung der steuerlichen Ein-
kommensbelastung mit zu berücksichti gen. Dies wird aber häufi g 
übersehen und die Einkommensbelastung zu niedrig ausgegeben. 
Bei Berücksichti gung des Solidaritätszuschlags liegt die maximale 
Einkommensbelastung bei 44,3 Prozent bzw. 47,5 Prozent. Wer 
den Solidaritätszuschlag außerhalb der verfassungsrechtlichen 
Ordnung der Besteuerung ansiedelt (um an ihm festhalten zu 
können), fordert eine übermäßige Besteuerung geradezu heraus. 
So wurde im Bundestagswahlkampf 2013 beispielsweise ein Spit-
zensteuersatz von 49 Prozent gefordert.374 Wenn man aber den 
Solidaritätszuschlag berücksichti gt, steigt bei einem Spitzensteu-
ersatz bei der Einkommensteuer in Höhe von 49 Prozent die Ge-
samtbelastung auf rund 51,7 Prozent. 

Derarti ge Höchstbelastungen der Einkommen sind aber nicht nur 
aus wirtschaft spoliti schen Gründen abzulehnen; ihnen muss auch 
von Verfassungs wegen Einhalt geboten werden.375 Insbesonde-
re wäre es auch Aufgabe des BVerfG, bei passender Gelegenheit 
darauf hinzuweisen, dass es zum Schutz des Eigentums nicht aus-
reicht, jede einzelne Abgabe, zu der der Steuerzahler herangezo-
gen wird, so zu bemessen, dass sie mit dem Eigentumsgrundrecht 
gerade noch vereinbar ist bzw. das Eigentumsgrundrecht „nicht in 
seinem Kern“ verletzt. Denn das Eigentum der Steuerzahler lässt 
sich off ensichtlich nur dann eff ekti v schützen, wenn die Summe 
der steuerlichen Belastungen, denen sich der Eigentümer gegen-
übersieht, noch mit dem Eigentumsgrundrecht vereinbar ist. Das 
BVerfG würde seine Kompetenzen mit einer solchen Rechtspre-

374 Vgl. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (2013), S. 82.
375 Siehe Vorschlag zur Belastungsbremse in Teil III.
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chung gerade nicht überschreiten, sondern seiner Verantwortung 
für die Beachtung und Berücksichti gung des Grundgesetzes in der 
(Steuer-)Rechtsprechung gerecht werden. Es muss indes damit 
gerechnet werden, dass einer derart auf den Schutz von Grund-
rechtspositi onen bedachten Argumentati on entgegengehalten 
wird, bei der Vereinigung der beiden deutschen Staaten handele 
es sich um ein epochales, alles überragendes Ereignis, das auch 
zu außerordentlichen fi nanzpoliti schen Maßnahmen berechti ge, 
um sein Scheitern zu verhindern bzw. sein Gelingen zu garanti e-
ren. Diese Argumentati on triff t zu, soweit sie sich auf die histo-
rische Ausnahmesituati on bezieht. 23 Jahre nach der deutschen 
Wiedervereinigung ist es jedoch nicht hinzunehmen, dass die 
freiheitliche Verfassung, insbesondere der Schutz der Person und 
des Eigentums, sowie die Wirksamkeit der übrigen Grundrechte 
durch die Erhebung des Solidaritätszuschlags beeinträchti gt wer-
den. Zu diesem verfassungsrechtlichen Rahmen gehören insbe-
sondere die Grundrechte und der von ihnen ausgehende Schutz 
der Bürger vor übermäßigen Belastungen und Inanspruchnahmen 
von Seiten des Staates. Diese Schutzfunkti on ist eine der wichti gs-
ten Bestandteile der Verfassung für den Bürger. Sie darf selbst mit 
Hilfe des Gebots der nati onalen Einheit prakti sch-fakti sch nicht 
außer Kraft  gesetzt werden.

Schlussendlich zeigt auch die Globalbetrachtung, dass der Solida-
ritätszuschlag zur hohen Gesamtbelastung des Einkommens mit 
Steuern und Abgaben beiträgt. So betrug die Volkswirtschaft li-
che Einkommensbelastungsquote im Jahr 2013 schätzungsweise 
51,6 Prozent und kam damit dem bisher ermitt elten Höchststand 
von 54,7 Prozent im Jahr 2000 immer näher.376 Bei diesem ho-
hen Belastungsniveau stellt sich quasi automati sch die Frage, ob 
der fi skalische Zugriff  auf das private Einkommen wirklich in al-
len seinen Facett en noch zulässig ist. Damit rückt die Frage nach 

376 Vgl. Tabelle A1 im Anhang. 
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möglichen Entlastungen wieder verstärkt in den Vordergrund der 
fi nanzpoliti schen Diskussion. Zu den möglichen Entlastungen ge-
hört es auch, den Solidaritätszuschlag abzuschaff en.

4.3.2 Verfassungsrechtliche Bedenken 

Das BVerfG wurde bereits mehrmals wegen des Solidaritätszu-
schlags angerufen, und zwar sowohl von Finanzgerichten mit 
Richtervorlagen als auch von Steuerzahlern mit Verfassungsbe-
schwerden.377 Insbesondere wurde bemängelt, dass der Solida-
ritätszuschlag prakti sch dauerhaft  erhoben wird, ohne dass die 
Verfassung dafür eine hinreichende Rechtsgrundlage enthalte.378 
In der Tat wird der Solidaritätszuschlag seit nunmehr fast 20 Jah-
ren erhoben. Was zunächst wie eine vorübergehende Mehrbe-
lastung aussah, wie sie bisher als Begleiterscheinung einer (vorü-
bergehend erhobenen) Ergänzungsabgabe hingenommen wurde, 
hat sich mit der Zeit immer mehr zu einem rechtlich fragwürdi-
gen, aber gleichwohl dauerhaft en Bestandteil der Einkommens- 
und Körperschaft sbesteuerung entwickelt. 

Die Zweifel an der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit haben aller-
dings bislang nicht auf den Solidaritätszuschlag durchgeschlagen. 
Dies liegt entscheidend daran, dass entsprechende Verfassungs-
beschwerden und Richtervorlagen gegen die Ergänzungsabgabe 
und den Solidaritätszuschlag vom BVerfG (bzw. Bundesfi nanzhof 
und den Finanzgerichten) zurückgewiesen wurden, zuletzt aller-
dings nicht mit einer Entscheidung des zuständigen Senats des 
BVerfG in der Sache, sondern bereits im Vorfeld mit einer Nicht-

377 BVerfG 2 BvL 3/10 vom 8.9.2010, Abs. 1-3; BFH II R 52/10 vom 21.7.2011.
378 Ebd.
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annahme-Entscheidung des zuständigen „Dreier-Ausschusses“.379 
Insbesondere rügt dieser Ausschuss, dass die Richtervorlage nicht 
den gesteigerten Anforderungen genüge, die sich daraus ergä-
ben, dass das BVerfG bereits im Jahr 1972 in einem Verfahren zur 
Ergänzungsabgabe entschieden habe. Diese „gesteigerten Anfor-
derungen“ gelten insbesondere für die Begründung der Überzeu-
gung, dass die Ergänzungsabgabe verfassungswidrig sei. 

Es ist also nicht ausgeschlossen, dass der aktuelle Solidaritätszu-
schlag im Rahmen der für das Jahr 2020 geplanten Finanzreform 
abgeschaff t wird, ohne dass bis dahin vom zuständigen Senat des 
BVerfG und mit abschließender Wirkung geklärt wurde, ob die 
betroff enen Steuerzahler in dem vorangegangenen Vierteljahr-
hundert tatsächlich verfassungskonform zu dieser Abgabe heran-
gezogen wurden. Wie Birk in einer Besprechung der Nicht-Annah-
me-Entscheidung festgestellt hat, „ging es bei der Richtervorlage 
im Kern um eine ganz andere Frage, nämlich darum, ob eine un-
befristet erlassene Ergänzungsabgabe auch zeitlich unbegrenzt 
neben der Einkommensteuer erhoben werden darf.“380 Diese Fra-
ge sei bislang nicht beantwortet, auch nicht in der Entscheidung 
des BVerfG aus dem Jahr 1972. Birk schließt aus dem „eindeu-
ti g nachweisbaren Ausnahmecharakter der Ergänzungsabgabe, 
dass sie jedenfalls nach dem Willen des Verfassungsgesetzgebers 
nicht unbegrenzt erhoben werden sollte“.381 Damit jedoch eine 
entsprechende Richtervorlage zum Solidaritätszuschlag nicht 
abermals am Dreierausschuss scheitere, solle der Bundesfi nanz-
hof diese Vorlage beschließen, denn Entscheidungen über Nor-

379 Siehe BVerfG, 2 BvL 3/10, Beschluss vom 8.9.2010. Vgl. auch o. V. (2010), S. 999 ff . 
Das Niedersächsische Finanzgericht hat allerdings am 21. August 2013 beschlossen, 
das Verfahren dem BVerfG erneut zur Prüfung vorzulegen, weil der Solidaritätszu-
schlag aufgrund von verschiedenen Anrechnungsvorschrift en bei der Festsetzung der 
Einkommensteuer nach Ansicht der Finanzrichter gegen das Gleichbehandlungsgebot 
verstoße. Vgl. Beschluss des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 21. August 2013 
(Az.: 7 K 143/08) und die dazugehörige Pressemitt eilung vom 22. August 2013.

380 Vgl. Birk (2010), S. 1002 f. 
381 Ebd., S. 1003.
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menkontrollanträge eines obersten Bundesgerichts dürfen nicht 
von einer Kammer getroff en werden, sondern bleiben dem Senat 
vorbehalten.382 

Nach Ansicht des Insti tuts ist der Solidaritätszuschlag mit den 
Vorschrift en der Finanzverfassung nicht mehr zu rechtf erti gen.
Eine noch längere Hinnahme dieses verfassungswidrigen Eingriff s 
in das Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit ist unzu-
mutbar.383 

Bei systemati scher Auslegung des Art. 106 GG ergibt sich, dass 
der Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabe nur zur Deckung 
vorübergehender Spitzen im Finanzbedarf des Bundeshaushalts 
erhoben werden darf. Der Ergänzungsabgabe kommt nicht die 
Funkti on zu, als fl exibles Element bei der Einnahmenverteilung 
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden permanent ausglei-
chend zu wirken.384 Im Gegenteil hat sie sich im Vergleich zu den 
Gemeinschaft steuern so zu verhalten, wie die Ausnahme zur Re-
gel; insbesondere gilt dies im Hinblick auf die Dauer ihres Einsat-
zes und auf ihr fi nanzielles Volumen. Diesen eng begrenzten Ein-
satzmöglichkeiten wird die Ergänzungsabgabe nur dann gerecht, 
wenn sie ausschließlich als „letztes Mitt el“ in außergewöhnlichen 
Haushaltssituati onen vorübergehend eingesetzt sowie in Steuer-
satz und Erhebungsdauer eng begrenzt wird. Zudem verlangt der 
Rückgriff  auf die Ergänzungsabgabe, dass alljährlich geprüft  wird, 
ob ihre Erhebung noch erforderlich ist.

Diesen verfassungsimmanenten Vorgaben an eine Ergänzungs-
abgabe genügt der Solidaritätszuschlag in keinem Punkt. Er er-
scheint deshalb wegen Verstoßes gegen Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG 
verfassungswidrig. Die Belastung der Steuerzahler mit einem ver-
fassungswidrig gestalteten Solidaritätszuschlag verstößt off en-

382 Vgl. Birk (2010), S. 1003. 
383 Siehe ausführlich KBI (2008a).
384 Diese Funkti on wird durch die Umsatzsteuer hinreichend erfüllt. Siehe Kapitel II.1.
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sichtlich gegen Art. 2 GG Abs. 1 GG (Grundrecht der allgemeinen 
Handlungsfreiheit).

Es mag aus Anlass der deutschen Einheit durchaus fi nanzielle 
Engpässe beim Bund gegeben haben, insbesondere wegen der 
Abtretung von Umsatzsteueranteilen an die Länder. Einzuräumen 
ist auch, dass der Gesetzgeber die Erhebungsdauer nicht von 
vornherein auf ein oder zwei Jahre strikt begrenzen musste. Je-
doch braucht der Steuerzahler nicht hinzunehmen, dass der Bund 
Umsatzsteueranteile (rechtlich nicht zu beanstanden) an die Län-
der abtritt , seine Mindereinnahmen daraus aber mit Hilfe des So-
lidaritätszuschlags dauerhaft  refi nanziert, denn damit überschrei-
tet der Bund seine Gesetzgebungskompetenzen hinsichtlich der 
Ergänzungsabgabe. 

Für den Steuerzahler wird die grundsätzlich zulässige Überbrü-
ckungsfi nanzierung mit Hilfe einer Ergänzungsabgabe im konkre-
ten Fall des Solidaritätszuschlags immer unzumutbarer, je länger 
sie anhält. Da die übermäßig lange und übermäßig hohe Erhe-
bung des Solidaritätszuschlags den Einschätzungs- und Gestal-
tungsspielraum des Gesetzgebers bei weitem überschreitet, ver-
stößt sie gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip, das Bestandteil 
des in Art. 20 Abs. 3 GG normierten Rechtsstaatsprinzips ist. Eine 
Ergänzungsabgabe von der Art des Solidaritätszuschlags muss der 
Steuerzahler selbst dann, wenn sie verfassungsrechtlich einwand-
frei gestaltet wird, wegen ihres Ausnahmecharakters lediglich für 
einen eng begrenzten Zeitraum ertragen; was darüber hinaus-
geht, ist unzumutbar, und zwar erst recht dann, wenn zugleich 
verfassungsrechtliche Bedenken hinsichtlich des Steuersatzes 
bestehen und der Gesetzgeber versäumt, die Ergänzungsabgabe 
alljährlich auf ihre Notwendigkeit zu prüfen.
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4.4  Fazit und Empfehlungen

Der Solidaritätszuschlag ist als eine Ergänzungsabgabe zur Ein-
kommen- und Körperschaft steuer allenfalls bei einer zeitlich eng 
begrenzten Erhebung und in einer außergewöhnlichen Haushalts-
situati on bzw. -notlage akzeptabel. Bei überlanger Erhebung tre-
ten zum einen erhebliche steuerpoliti sche Mängel auf, die mit zu-
nehmender Erhebungsdauer immer deutlicher ins Gewicht fallen. 
Zum anderen dürft e der Solidaritätszuschlag wegen seiner über-
langen Erhebungsdauer mit dem Verfassungsrecht nicht verein-
bar sein. Je länger der Solidaritätszuschlag nämlich erhoben wird, 
umso weniger darf er vor dem Hintergrund jener verfassungs-
rechtlichen und fi nanzpoliti schen Ausnahmesituati on beurteilt 
werden, um die es sich bei der Wiedervereinigung Deutschlands 
zweifelsfrei gehandelt hat. Mitt lerweile dürft e keine fi nanzielle 
Notlage mehr bestehen, deren Ausmaß es rechtf erti gen würde, 
sich noch länger über die Grundsätze der Staatsfi nanzierung und 
die verfassungsrechtlichen Grenzen der Besteuerung hinwegzu-
setzen und den Solidaritätszuschlag zu erheben. 

Der Solidaritätszuschlag wurde im Zuge der einheitsbedingten 
Neuordnung der Finanzverfassung, insbesondere des Finanz-
ausgleichs, als Notlösung eingeführt.385 Der damalige Kompro-
miss ist mitt lerweile zur Dauerlösung geworden. Er ersetzt nicht 
die Herstellung einer neuen und dauerhaft en Grundlage für die 
Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Im Gegenteil, solange mit dem 
Solidaritätszuschlag eine zusätzliche Einnahmequelle des Bundes 
existi ert, ist der Druck gering, die überkommenen Regelungen 
zum bundesstaatlichen Finanzausgleich und seiner Finanzierung 
nachzubessern.386 Daher sollte der Solidaritätszuschlag spätes-
tens dann zur Dispositi on stehen, wenn im Bund über eine Neu-
ordnung des Länderfi nanzausgleichs verhandelt werden muss, 

385 Siehe Kapitel II.4.2.
386 Vgl. KBI (2008a), S. 11.
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weil zum Ende des Jahres 2019 der gegenwärti g geltende Länder-
fi nanzausgleich ausläuft . Sollte aus diesem Anlass – wie geplant 
– eine Föderalismuskommission III zur Reform des bundesstaat-
lichen Finanzausgleichs eingesetzt werden, würde sie einen ge-
eigneten und sachlich gerechtf erti gten Anlass dafür bieten, den 
Abbau des Solidaritätszuschlags zu beschließen. 

Darüber hinaus sollte Art. 106 GG überarbeitet und präzisiert 
werden. Denn der Verfassungsgesetzgeber hat die besonderen 
Anforderungen an eine Ergänzungsabgabe nicht ausdrücklich im 
Grundgesetz verankert. Er weist dem Bund lediglich die Kompe-
tenz zu, eine Ergänzungsabgabe zur Einkommen- und Körper-
schaft steuer zu erheben. Dass die Abgabe nur kurzfristi g und in 
außergewöhnlichen Haushaltssituati onen erhoben werden darf, 
ist dem Verfassungstext nicht zu entnehmen. Die 19-jährige, un-
verhältnismäßig lange Erhebungsdauer des Solidaritätszuschlags 
zeigt, dass die Politi k dieses Versäumnis genutzt hat, um sich – 
konträr zur Intenti on des Verfassungsgesetzgebers – Finanzmitt el 
für dauerhaft  bestehende Bedarfe zu beschaff en. Die allgemein 
gehaltene Formulierung im Grundgesetz erweist sich damit als 
„Einfallstor“ für eine dauerhaft e und verfassungsrechtlich be-
denkliche Mehrbelastung der Steuerzahler. Es ist daher erfor-
derlich, die den Gesetzgeber beschränkenden Anforderungen an 
eine Ergänzungsabgabe möglichst präzise in den Verfassungstext 
einzufügen. Darüber hinaus könnte in Art. 106 GG festgelegt wer-
den, dass die Erhebung auf höchstens vier Jahre zu begrenzen ist. 
Diese Regelung stellt sicher, dass innerhalb eines angemessenen 
Zeitraums ein neu gewählter Bundestag überprüft , ob eine weite-
re Erhebung der Ergänzungsabgabe gerechtf erti gt ist. 
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5  Erbschaft steuer

5.1 Reform der Reform? Erbschaft steuer erneut im Fokus von 
Rechtsprechung und Politi k

Das BVerfG hatt e 2006 die Erbschaft - und Schenkungsteuer (im 
Folgenden: Erbschaft steuer) für verfassungswidrig erklärt und 
eine Neuregelung bis Ende 2008 gefordert. Die Politi k schöpft e 
diese Frist bis zum letzten Tag aus. Das neue Erbschafsteuerre-
formgesetz trat am 1. Januar 2009 in Kraft . Trotz der langwierigen 
Arbeit an diesem Gesetz wurde auch die Verfassungsmäßigkeit 
der neuen Erbschaft steuer von Beginn an in Zweifel gezogen.

Am 27. September 2012 hat der Bundesfi nanzhof (BFH) das Erb-
schaft steuergesetz zum nunmehr dritt en Mal dem BVerfG zur 
Prüfung vorgelegt. Der BFH war der Ansicht, dass vor allem die 
Verschonungsregeln für Betriebsvermögen mit dem Gleichbe-
handlungsgrundsatz des Grundgesetzes nicht vereinbar sind.

Der Vorlagebeschluss des höchsten deutschen Finanzgerichts hat 
das Vertrauen in das geltende Recht erschütt ert. Betroff en sind 
eine Vielzahl von Steuerzahlern: Jedes Jahr fallen etwa 140.000 
steuerpfl ichti ge Erbschaft en und Schenkungen an und allein in 
den nächsten fünf Jahren ist in rund 100.000 Familienbetrieben 
die Nachfolge zu regeln.387 Der verfassungsrechtliche Schwebe-
zustand schaff t somit für Bürger und Unternehmen erneut Pla-
nungs- und Rechtsunsicherheit. 

Die BFH-Entscheidung hat allerdings auch eine neue Dynamik 
in die seit Jahren geführte Reformdebatt e zur Erbschaft steuer 
gebracht. Aufgrund der zahlreichen Probleme und Mängel der 
Erbschaft steuer wäre ihre Abschaff ung grundsätzlich die beste 
Lösung. Zahlreiche Fürsprecher fi ndet aber inzwischen auch das 
Modell einer Niedrig-Erbschaft steuer, das vorsieht, die Bemes-

387  Vgl. Stati sti sches Bundesamt (2012e), S. 11 und Hauser/Kay/Boerger (2010), S. 32.
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sungsgrundlage zu verbreitern und gleichzeiti g die Steuersätze 
deutlich abzusenken. Überlagert werden diese Reformüberle-
gungen von politi schen Forderungen, die vermögensbezogene 
Besteuerung in Deutschland erheblich zu verschärfen. 

Es ist daher kaum damit zu rechnen, dass die Politi k in Deutsch-
land dem Vorbild Österreichs aus dem Jahr 2007 folgen wird und 
die verfassungsrechtlichen Streitf ragen ein für alle Mal durch eine 
Abschaff ung der Erbschaft steuer löst. Da einerseits diese erstbes-
te Lösung nur geringe Umsetzungschancen hat und andererseits 
kompensatorische Steuererhöhungen zu befürchten sind, treten 
die Vorzüge des geltenden Rechts deutlicher zutage. So führen 
die vom BFH bemängelten Verschonungsregeln in aller Regel 
dazu, dass Betriebsvermögen und selbstgenutztes Wohneigen-
tum weitgehend oder vollständig steuerfrei vererbt werden kann. 
Dies trägt der besonderen wirtschaft spoliti schen Bedeutung mit-
telständischer Familienunternehmen, der eingeschränkten Ver-
fügbarkeit und Veräußerbarkeit von Immobilien und Betriebs-
vermögen sowie den verfassungsrechtlichen Anforderungen388 
angemessen Rechnung.

Letztlich wird die zu erwartende Entscheidung des BVerfG die 
Zukunft  der Erbschaft steuer wieder maßgeblich mitbesti mmen. 
Daraus ergeben sich zwei Schlussfolgerungen: 

1. Wenn das BVerfG dem BFH nicht folgt und das Erbschaft steu-
ergesetz für verfassungskonform erklärt, sollte am geltenden 
Recht und an der Verschonung von Betriebsvermögen und 
selbstgenutztem Wohneigentum festgehalten werden. 

388 Gemäß BVerfG muss die Erbschaft steuerlast so begrenzt werden, dass „die Fortf üh-
rung des Betriebes steuerlich nicht gefährdet wird.“ Siehe BVerfG-Beschluss vom 
22.6.1995 (2 BvR 552/91).



145

2. Stellen die Verfassungsrichter hingegen fest, dass die Verscho-
nungsregeln nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind, muss 
die Erbschaft steuer aufk ommensneutral reformiert werden.

Daher wird im Folgenden untersucht, ob bei erneuter Verfas-
sungswidrigkeit des geltenden Rechts das Modell der Niedrig-
steuer geeignet ist, die Erbschaft steuer nicht nur verfassungsfest, 
sondern auch steuerzahlerfreundlich auszugestalten. Ergänzend 
dazu wird geprüft , ob Änderungen am aktuellen Bewertungsrecht 
und die Übertragung von Gesetzgebungskompetenz an die Län-
der zu empfehlen sind.

5.2 Historische Entwicklung und Skizze des geltenden Rechts

5.2.1 Historische Entwicklung

Die Erbschaft steuer gehört neben den Steuern vom Grundbesitz 
zu den ältesten bekannten Steuern. Eine Besitzwechselabgabe ist 
in Ägypten nachweislich bereits im Jahr 117 vor Christus erho-
ben worden. Die Besteuerung von Erbschaft en erfolgte auch in 
der Spätphase der Römischen Republik und im Römischen Kaiser-
reich.389 Die Vorläufer der Erbschaft steuer in Deutschland reichen 
bis ins frühe Mitt elalter zurück. Zu nennen sind unter anderem 
der Erbschaft szehnt, der in fränkischer Zeit bei Entscheidungen 
über Erbstreiti gkeiten an den König zu entrichten war, die Ver-
wandtenabgabe, die nach altf riesischem Recht von entf ernteren 
Verwandten erhoben wurden, und verschiedene Besitzwechsel-
abgaben, die seit Ende des 9. Jahrhunderts als Totenpfund, To-
tenzins oder Totenzoll an den Grundherrn abgeliefert werden 
mussten390. Insgesamt kam der Erbschaft steuer im Mitt elalter 
aber eine geringe Bedeutung zu, weil das Erbrecht häufi g nur den 
engeren Verwandten zustand. 

389 Vgl. Troll/Gebel/Jülicher (2013), Einleitung, Rz. 60.
390 Vgl. BMF (2012b), S. 71.
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Gegen Ende des 14. Jahrhunderts führten zunächst die italieni-
schen Stadtstaaten eine moderne Erbschaft steuer ein. Im 16. 
Jahrhundert gab es aufgrund des hohen Finanzbedarfs infolge 
der Türkenkriege auch in Deutschland erste Überlegungen, eine 
Erbschaft steuer einzuführen. Braunschweig, Lüneburg und Ham-
burg waren die ersten deutschen Länder, die im 17. Jahrhundert 
eine Erbschaft steuer erhoben. Zahlreiche deutsche Landesher-
ren und Städte folgten dieser Entwicklung, indem sie entf erntere 
Verwandte mit einem „Kollati onsgeld“ belegten oder Stempelab-
gaben auf Testamente und Erbschaft sverträge erhoben. Ein wei-
terer Entwicklungsschub erfolgte im 19. Jahrhundert. Die hohe 
Verschuldung im Zuge der Napoleonischen Kriege veranlasste 
zahlreiche europäische Staaten, eine Erbschaft sbesteuerung ein-
zuführen.391 Ende des 19. Jahrhunderts war die Erbschaft steuer 
bis auf wenige Ausnahmen in allen europäischen Staaten und 
auch in fast allen deutschen Ländern bekannt. Eine Vorreiterrolle 
übernahm Preußen, das 1873 ein modernes Erbschaft steuerge-
setz einführte, das als Muster für die übrigen Länder diente.392 

Das Reichserbschaft steuergesetz von 1906 vereinheitlichte die 
Vielzahl der landesrechtlichen Regelungen. Der Großteil des Auf-
kommens stand dem Reich zu, den Bundesstaaten wurden An-
teile am Aufk ommen und Zuschlagsrechte zugebilligt. Die Grund-
strukturen des damaligen Gesetzes entsprechen weitgehend dem 
heute geltenden System. Die Erbschaft steuer war als Erbanfall-
steuer konzipiert, erfasste auch Schenkungen, berücksichti gte 
anhand von vier Steuerklassen den Verwandtschaft sgrad und 
wendete einen progressiven Tarif auf den individuellen Erwerb 
an.393 Im Zuge der Erzbergerschen Finanzreform wurde 1919 das 
Erbschaft steuer aufk ommen vollständig dem Reich zugeordnet. 
Bis 1922 wurde neben der Erbanfallsteuer, die den Erben oder 

391 Vgl. KBI (1969b), S. 8.
392 Vgl. BMF (2012b), S. 71.
393 Vgl. Crezelius (2007), S. 613.
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Beschenkten belastet, zusätzlich noch eine Nachlasssteuer „beim 
Toten“ erhoben.394 Seitdem ist die Erbschaft steuer in Deutschland 
als reine Erbanfallsteuer ausgestaltet. Das Aufk ommen der Erb-
schaft steuer steht seit dem Inkraft treten des Grundgesetzes im 
Jahr 1949 vollständig den Ländern zu. Im Jahr 2012 betrug das 
Aufk ommen aus der Erbschaft steuer rund 4,3 Milliarden Euro. 
Das entspricht einem Anteil am Gesamtsteueraufk ommen von 
0,7 Prozent.

5.2.2  Das aktuelle Erbschaft steuerrecht im Überblick

Am 1. Januar 2009 ist das Erbschaft steuerreformgesetz in Kraft  
getreten. Das neue Erbschaft steuerrecht ist von der verfassungs-
rechtlichen Maßgabe geprägt, alle Vermögensarten zu Marktprei-
sen zu bewerten.395 Gegenüber dem alten Recht fl ießen so für 
Grund- und Betriebsvermögen höhere Wertansätze in die Bemes-
sungsgrundlage ein. Weil es das zentrale Lenkungsziel der Reform 
war, Arbeitsplätze zu erhalten und die Betriebsfortf ührung durch 
den Erben zu gewährleisten, wurden im Gegenzug umfangreiche 
Verschonungsregeln für das Betriebsvermögen festgelegt. 

Die Regelverschonung von 85 Prozent des Betriebsvermögens 
wird gemäß § 13b Abs. 4 ErbStG gewährt. Von den verbleibenden 
15 Prozent ist ein gleitender Freibetrag von 150.000 Euro abzu-
ziehen, sodass Unternehmensvermögen von bis zu einer Million 
Euro steuerfrei bleiben.396 Die Regelverschonung ist an mehrere 
Voraussetzungen gebunden: 

394 Vgl. BMF (2012b), S. 71.
395 Siehe § 12 ErbStG und § 9 BewG.
396 Der Abzugsbetrag verringert sich um die Hälft e des Betrags, der den Freibetrag von 

150.000 Euro übersteigt. Somit beträgt ab einem Unternehmensvermögen von 3 Mil-
lionen Euro – unter Berücksichti gung der 85-prozenti gen Regelverschonung – der Ab-
zugsbetrag null Euro. 
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 � Das sogenannte Verwaltungsvermögen397 darf nicht mehr als 
50 Prozent des Betriebsvermögens ausmachen. Andernfalls 
unterliegt das gesamte Betriebsvermögen ohne Verschonung 
der Erbschaft steuer. 

 � Der Erbe muss das Unternehmen so fortf ühren, dass die Sum-
me der in den fünf Jahren nach der Vermögensübertragung 
insgesamt gezahlten Löhne mindestens 400 Prozent der Aus-
gangslohnsumme ausmacht.398 Wird die erforderliche Lohn-
summe unterschritt en, so wird der Verschonungsabschlag an-
teilig gekürzt und es fällt eine Nachsteuer an.399

 � Es ist eine Behaltensfrist von fünf Jahren nach der Vermögens-
übertragung einzuhalten. Eine Veräußerung innerhalb dieses 
Zeitraums ist schädlich und führt dazu, dass der 85-prozenti ge 
Verschonungsfreibetrag zeitanteilig entf ällt. Bei Reinvesti ti on 
des Veräußerungserlöses innerhalb von sechs Monaten unter-
bleibt dagegen eine Nachversteuerung. 

Für den 15-Prozent-Anteil des Betriebsvermögens, der nicht 
steuer frei gestellt ist, wird unabhängig vom tatsächlichen Ver-
wandtschaft sverhältnis der Tarif der Steuerklasse I angewen-
det.400 Diese Tarifb egrenzung entf ällt jedoch, wenn der Steuer-
pfl ichti ge gegen die Behaltensfrist verstößt (§ 19a Abs. 5 ErbStG).

Die Erben von Unternehmensvermögen können auf Antrag auch 
vollständig von der Erbschaft steuer befreit werden (§ 13a Abs. 8 
ErbStG). Hierfür sind noch strengere Aufl agen als bei der Regel-
verschonung zu erfüllen: 

397 Das Verwaltungsvermögen ist in § 13b Abs. 2 ErbStG geregelt. Zum Verwaltungs-
vermögen gehören beispielsweise Grundstücke, die Dritt en zur Nutzung überlassen 
werden, Anteile an Kapitalgesellschaft en bis zu 25 Prozent sowie Wertpapiere und 
vergleichbare Forderungen.

398 Sogenannte Lohnsummenregelung gemäß § 13a Abs. 1 S. 2 ErbStG.
399 Wird beispielsweise die Mindestlohnsummen von 400 Prozent um 10 Prozent ver-

fehlt, reduziert sich der Verschonungsabschlag ebenfalls um 10 Prozent. 
400 Es handelt sich um den sog. Tarifvorteil gemäß § 19a ErbStG.
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 � Das Verwaltungsvermögen darf nicht mehr als zehn Prozent 
des gesamten Betriebsvermögens ausmachen.

 � Die Lohnsummenregelung gilt für sieben Jahre und in diesem 
Zeitraum müssen 700 Prozent der Ausgangslohnsumme nach-
gewiesen werden.

 � Die Behaltensfrist verlängert sich von fünf auf sieben Jahre.

Eine Verschonung ist auch für Grundvermögen vorgesehen. Eine 
Immobilie, die für eigene Wohnzwecke selbst genutzt wird, kann 
auf Ehegatt en, Kinder und Enkelkinder steuerfrei übertragen wer-
den.401 Wird die geerbte Immobilie für Wohnzwecke vermietet, 
fällt die Verschonung deutlich geringer aus. In diesem Fall werden 
zehn Prozent vom Verkehrswert des Grundstücks abgezogen. 

Wie in Tabelle 5.1 dargestellt, wurden die persönlichen Freibeträ-
ge in allen Steuerklassen402 angehoben: 

Tabelle 5.1:  Persönliche Freibeträge im alten und im aktuellen Erbschaft steuer-
recht

Steuerklasse Verwandtschaft sgrad
Persönlicher 

Freibetrag (bis 
31.12.2008)

Persönlicher 
Freibetrag (ab 

1.1.2009)

I

Ehegatt en

Kinder

Enkel

Großeltern u. a.

307.000 Euro

205.000 Euro

  51.200 Euro

  51.200 Euro

500.000 Euro

400.000 Euro

200.000 Euro

100.000 Euro

II Geschwister, Nichten, Neff en, 
Schwiegereltern u. a.

  

  10.300 Euro

 

   20.000 Euro

III alle übrigen     5.200 Euro    20.000 Euro

Quelle: § 16 ErbStG. 

401 Die Verschonung entf ällt allerdings, wenn die Immobilie innerhalb von 10 Jahren nicht 
mehr selbst genutzt wird. Für Kinder wird die Steuerbefreiung zudem auf eine Wohn-
fl äche von 200 qm begrenzt; darüber hinausgehende Flächen sind steuerpfl ichti g.

402 In Tabelle A3 im Anhang ist eine Übersicht zu den Steuerklassen und den dazugehöri-
gen Personenkreisen enthalten. 
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Unverändert sind die zusätzlich zum Freibetrag gewährten Ver-
sorgungsfreibeträge geblieben, die für Ehegatt en 256.000 Euro 
betragen und für Kinder – nach Alter gestaff elt – zwischen 10.300 
Euro und 52.000 Euro betragen. 

Der Erbschaft steuertarif ist auch weiterhin als doppelte Progres-
sion403 ausgestaltet. Die Steuersätze sind bei enger familiärer Be-
ziehung am geringsten und steigen bei fernerer Verwandtschaft s-
beziehung an. Diese Verwandtschaft s-Progression wird durch die 
Steuerklassen I – III abgebildet. Auch innerhalb einer Steuerklasse 
führt ein größeres Erbe zu einem höheren Steuersatz. Die Erb-
schaft steuerreform hat die Steuersätze in der Steuerklasse I un-
verändert belassen, in den Steuerklassen II und III sind sie hinge-
gen angesti egen. 

Tabelle 5.2: Erbschaft steuertarif im alten und im aktuellen Recht404

Wert des
steuerpfl . 
Erwerbs

bis einschließ-
lich ... Euro 

bis 2008 Wert des
steuerpfl . 
Erwerbs

bis einschließ-
lich ... Euro

ab 2010404

Prozentsatz in der 
Steuerklasse

Prozentsatz in der 
Steuerklasse

I II III I II III

52.000 7 12 17 75.000 7 15 30

256.000 11 17 23 300.000 11 20 30

512.000 15 22 29 600.000 15 25 30

5.113.000 19 27 35 6.000.000 19 30 30

12.783.000 23 32 41 13.000.000 23 35 50

25.565.000 27 37 47 26.000.000 27 40 50

über 25.565.000 30 40 50 über 26.000.000 30 43 50

Quelle: § 19 ErbStG.

403 Vgl. SVR Wirtschaft  (2008), Tz. 370.
404 Vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009 waren der Tarif in Steuerklasse II und III iden-

ti sch. Das Wachstumsbeschleunigungsgesetz hat zum 1. Januar 2010 die Steuersätze 
in der Steuerklasse II abgesenkt.
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Auch der bisher bestehende Stufendurchschnitt starif ist beibe-
halten worden. Das bedeutet, dass beim Überschreiten einer 
Wertgrenze nicht nur der darüber liegende Teil höher besteuert 
wird, sondern der höhere Steuersatz für die gesamte Bemes-
sungsgrundlage gilt. Das führt im Übergangsbereich zu einem 
scharfen Ansti eg der (Grenz-)Steuerlast.405

5.2.3  Grundzüge des aktuellen Bewertungsrechts 

Ziel der Bewertung im Steuerrecht ist es, den zu besteuernden 
Wirtschaft sgütern einen Geldwert zuzuordnen, der im weiteren 
Verfahren als Bemessungsgrundlage dient. Die Erbschaft steuer 
ist eine aperiodische Steuer. Anders als bei der Grund- und Ver-
mögensteuer ist das Vermögen nicht regelmäßig zu bewerten, 
sondern es fi ndet eine einmalige Bedarfsbewertung zum Zeit-
punkt des Erbanfalls statt .406 

Aus verfassungsrechtlichen Gründen müssen alle Vermögens-
gegenstände zu Marktpreisen bewertet werden. Nach dem Be-
wertungsgesetz ist deshalb der gemeine Wert anzusetzen. Als 
gemeiner Wert ist der Preis zu verstehen, „der im gewöhnlichen 
Geschäft sverkehr nach der Beschaff enheit des Wirtschaft sgutes 
bei einer Veräußerung zu erzielen wäre“407. Wenn für ein Wirt-
schaft sgut keine aktuellen Marktpreise vorliegen, müssen diese 
durch geeignete Bewertungsverfahren näherungsweise ermitt elt 
werden.

405 Das KBI hat diese „Belastungssprünge“ bereits in der Schrift  Nr. 20 kriti siert. Vgl. KBI 
(1971), S. 185. Die in § 19 Abs. 3 ErbStG vorgesehene Tarifglätt ung beseiti gt den An-
sti eg der Grenzbelastung nicht, sondern reduziert ihn lediglich. Vgl. Houben/Maiterth 
(2009), S. 12 f.

406 Der Bewertungssti chtag ist entweder der Todestag des Erblassers oder der Zeitpunkt 
der Schenkung.

407 § 9 Abs. 2 BewG.
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Geld- und Akti envermögen

Die Bewertung von Geld- und Akti envermögen ist in den meisten 
Fällen unproblemati sch. Bei Sparkonten, Bargeld und anderen 
Geldforderungen werden die Nennwerte angesetzt, bei börsen-
noti erten Wertpapieren der Kurswert am Sti chtag. Die Bewertung 
von Sachvermögen (Immobilien und Unternehmen) ist ungleich 
komplexer und wird deshalb ausführlicher dargestellt.408

Grundvermögen409

Unbebaute Grundstücke werden durch einen mitt elbaren Preis-
vergleich bewertet. Zu diesem Zweck werten die Gutachteraus-
schüsse der Gemeinden aktuelle Grundstücksverkäufe aus und 
ermitt eln auf dieser Grundlage die sog. Bodenrichtwerte. Dabei 
handelt es sich um den durchschnitt lichen Wert eines Grund-
stücks pro Quadratmeter in einem Gebiet, das weitgehend ähnli-
che Lage- und Nutzungsverhältnisse aufweist.

Die Bodenrichtwerte können in begrenztem Umfang korrigiert 
werden, wenn z. B. die Bebaubarkeit des zu bewertenden Grund-
stücks erheblich von dem Referenzgrundstück abweicht. Zahlrei-
che andere wertbeeinfl ussende Merkmale, wie Lage, Zuschnitt  
und Baugrund, werden jedoch nicht berücksichti gt. Zudem ist der 
vor 2007 gewährte Unsicherheitsabschlag entf allen, der für diese 
Merkmale einen pauschalen Abzug von 20 Prozent vorgesehen 
hat.

Für Immobilien, die Mietwohnungs- oder Geschäft szwecken die-
nen, wird ein Ertragswertverfahren verwendet. Zu dem Boden-
wert für das Grundstück ist der Ertragswert für das Gebäude hin-

408 Dabei wird auf die besonderen Bewertungsvorschrift en für land- und forstwirtschaft -
liche Betriebe nicht eingegangen, weil diese Vermögensart deutlich weniger als 1 
Prozent zum Erbschaft steueraufk ommen beiträgt. Siehe Stati sti sches Bundesamt 
(2012e), S. 27 f.

409 Vgl. Seer (2013b), Rz. 59 ff .
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zuzurechnen. Dieser orienti ert sich daran, welcher Ertrag mit dem 
Objekt am Markt zu erzielen ist. Hierfür werden die tatsächlichen 
oder die kalkulierten Miet- und Pachtentgelte für die Immobilien 
herangezogen, um anschließend die Bewirtschaft ungskosten von 
diesem Wert abzuziehen. Mitt els eines sogenannten Vervielfälti -
gers wird dann – je nach Restnutzungsdauer und Zinssatz – der 
potenzielle Ertragswert ermitt elt. 

Bei Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Eigentumswohnungen 
wird – wie bei unbebauten Grundstücken – ein Vergleichswert-
verfahren angewendet, das auf Vergleichswerte am Markt ab-
stellt. Dies setzt eine ausreichende Zahl von Verkaufspreisen und 
weitgehende Übereinsti mmung mit dem Referenzobjekt voraus. 
Wenn diese Anforderungen nicht erfüllt sind, kommt ein Sach-
wertverfahren zur Anwendung. Dabei wird der Wert des Gebäu-
des anhand der gewöhnlichen Herstellungskosten ermitt elt. 

Betriebsvermögen410

Das Bewertungsgesetz sieht in § 11 Abs. 2 vor, dass der Unter-
nehmenswert durch den Vergleich mit Verkäufen, die weniger 
als ein Jahr zurückliegen, ermitt elt werden soll. Die Anwendung 
eines Vergleichswertverfahrens scheitert jedoch regelmäßig dar-
an, dass zeitnahe Verkaufswerte nicht vorliegen. In diesen Fällen 
werden Ertragswertverfahren verwendet, die auch für nichtsteu-
erliche Zwecke411 üblich sind. Bei diesen Verfahren werden die Er-
folgsaussichten des Unternehmens geschätzt. 

In der Unternehmensbewertung ist eine große Methodenviel-
falt anzutreff en. Weit verbreitet sind die Bewertungsgrundsätze 
des Insti tuts der Wirtschaft sprüfer.412 Demnach sind zunächst die 

410 Vgl. Seer (2013b), Rz. 70 ff .
411 Nichtsteuerliche Anlässe sind bspw. Kauf, Verkauf oder Fusion von Unternehmen oder 

auch das Ausscheiden eines Gesellschaft ers bzw. Anteilseigners.
412 Vgl. IDW (2008). 
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künft igen Ertragsüberschüsse zu ermitt eln und dann mit den Ren-
diteforderungen der Eigenkapitalgeber auf den Bewertungszeit-
punkt abzuzinsen. Die künft igen Erträge müssen selbstverständ-
lich geschätzt werden und beruhen auf Prognosen, denen viel-
schichti ge und fehleranfällige Annahmen zugrunde liegen. Bereits 
hier sind die erheblichen Unsicherheiten zu erkennen, die jeder 
Methode der Unternehmensbewertung anhaft en.413 

Weil die genannten Bewertungsverfahren auch zeitaufwendig 
und kostspielig sind, hat der Gesetzgeber als Alternati ve ein ver-
einfachtes Ertragswertverfahren entwickelt (§§ 199ff . BewG). 
Dieses Verfahren ist vergangenheitsorienti ert. Die Grundlage für 
die Bewertung bildet der Durchschnitt  der Betriebsergebnisse der 
letzten drei Jahre. Von dieser Ausgangsgröße wird ein Anteil von 
30 Prozent pauschal abgezogen, der die persönliche Steuerlast 
des Eigentümers abbilden soll. Anschließend wird der verbleiben-
de Wert mit einem festen Kapitalisierungsfaktor gewichtet.414 Bei 
dem vereinfachten Verfahren besteht die Gefahr, dass Vergan-
genheitswerte wegen konjunktureller oder betriebsbezogener 
Umbrüche überzeichnete Werte produzieren, die nur noch wenig 
Bezug zum aktuellen Unternehmenswert aufweisen. Auch der 
pauschale Abzugsbetrag von 30 Prozent spiegelt die tatsächliche 
Steuerbelastung von Gesellschaft ern und Eigentümern nicht wi-
der, die regelmäßig in der Nähe des Spitzensteuersatzes liegen 
dürft e. Das Verfahren in seiner jetzigen Form hat eine Tendenz 
zur Überbewertung, die zu Lasten der Steuerpfl ichti gen geht. Die 
beabsichti gte Vereinfachung, die vor allem kleinere und mitt lere 
Unternehmen entlasten sollte, tritt  nicht ein. In der Konsequenz 

413 Auch die Festlegung des Abzinsungsfaktors bzw. Kapitalisierungszinssatzes trägt zu 
dieser Problemati k bei. Diese Risikoprämie ist abhängig von einer Vielzahl von Varia-
blen (Ertragslage, Marktpositi on, Geschäft srisiken u. v. m.), sodass die subjekti ve und 
fehleranfällige Einschätzung des Bewertenden ein sehr hohes Gewicht erhält.

414 Der Kapitalisierungsfaktor ist der Kehrwert der Summe eines variablen Basiszinses 
von aktuell 2,04 Prozent und eines festen Risikozuschlags von 4,5 Prozent (derzeit also 
100 : (2,04 + 4,5) = 15,29). 
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müssen Unternehmen häufi g auf eigene Kosten Gutachter beauf-
tragen, um die wirtschaft liche Leistungsfähigkeit ihres Betriebs 
angemessen zu bewerten.415

Bei Betriebsvermögen führen die anzulegenden Verkehrswerte 
zu dem Sonderproblem, dass sti lle Reserven in die Bemessungs-
grundlage der Erbschaft steuer einfl ießen und deshalb eine Dop-
pelbesteuerung droht. 

Unter sti llen Reserven ist die Diff erenz zwischen Verkehrswert 
und Steuerbilanzwert zu verstehen. Dies kann an einem einfa-
chen Beispiel verdeutlicht werden416: Beträgt der Verkehrswert 
eines Unternehmens 100 und der Steuerbilanzwert 50, belaufen 
sich die sti llen Reserven auf 50. Daraus folgt das Problem, dass 
bei der Erbschaft steuer die Bemessungsgrundlage 100 ist und 
dieser Wert besteuert wird, aber für ertragsteuerliche Zwecke 
nur 50 anzusetzen sind und bei der Bilanzierung von diesem Wert 
aus abgeschrieben werden muss. 

Der Erbe übernimmt damit die Nachversteuerung der sti llen Re-
serven, weil es bei deren Aufl ösung zu einer nachträglichen Dop-
pelbelastung mit Erbschaft - und Ertragsteuern kommt. Im aktuel-
len Recht wird diese Doppelbesteuerung nur in eingeschränkter 
Form bei der Einkommensteuer berücksichti gt.417

415 Der Steuerpfl ichti ge hat grundsätzlich bei allen Vermögensarten die Möglichkeit, ei-
nen niedrigeren Verkehrswert nachzuweisen. Als Beweismitt el akzepti ert die Steuer-
verwaltung in der Regel nur Gutachten, die von einem öff entlich bestellten und ver-
eidigten Sachverständigen oder von den örtlich zuständigen Gutachterausschüssen 
erstellt worden sind. 

416 Vgl. Donges et al. (2007), S. 32.
417 § 35b EStG sieht eine Steuerermäßigung für erbschaft steuerbelastete Einkünft e vor, 

wenn diese in einem 5-Jahres-Zeitraum nach der Festsetzung der Erbschaft steuer an-
fallen. Die Steuerermäßigung wird nur bei Erwerb von Todes wegen, nicht jedoch bei 
Schenkungen gewährt.
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Zwischenfazit 

Das verfassungsrechtliche Gebot, bei der Erbschaft steuer grund-
sätzlich Verkehrswerte als Bemessungsgrundlage anzusetzen, 
ist in der Praxis eine enorme Herausforderung. Nicht ohne 
Grund wird die Vermögensbewertung als „Achillesferse jeglicher 
Vermögensbesteuerung“418 bezeichnet. Dies gilt vor allem für Im-
mobilien und (Anteile an) nicht börsennoti erte(n) Unternehmen, 
für die häufi g keine aktuellen Marktpreise vorliegen. Das erfor-
dert komplizierte und kostenintensive Verfahren, damit sich die 
Bewertungsergebnisse den Verkehrswerten möglichst gut annä-
hern.

Viele Bewertungsverfahren tendieren allerdings dazu, überhöh-
te Werte zu ermitt eln. Dies führt zu versteckten Steuererhöhun-
gen, weil der Tarif auf eine überhöhte Bemessungsgrundlage an-
gewendet wird und so gewissermaßen durch die „Hintertür der 
Bewertung“ eine zusätzliche Belastung erfolgt. Daher sind Ände-
rungen am Bewertungsrecht erforderlich. Neben der kostengüns-
ti gen und transparenten Ausgestaltung der Verfahren sollte vor 
allem die Gefahr von Überbewertungen reduziert werden.

5.2.4  Verfassungsrechtlicher Rahmen der Erbschaft steuer

Art. 14 GG garanti ert neben dem Recht auf Eigentum auch das 
Erbrecht. Daraus folgt zwar nicht, dass eine Besteuerung von Erb-
schaft en von vornherein unzulässig wäre. Dem steuerlichen Zu-
griff  des Staates werden jedoch Grenzen gesetzt. So wären extrem 
hohe Steuersätze, die auf eine Einebnung von Vermögensunter-
schieden abzielen, mit dem Erbrechtsschutz des Grundgesetzes 
nicht vereinbar. Denn eine exzessive Steuerlast würde der Vorsor-
ge für die nachkommende Generati on den Sinn entziehen, weil 
der Erblasser befürchten müsste, dass der überwiegende Teil des 

418 Hey/Meiterth/Houben (2012), S. 110.
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Vermögens an den Staat abzuführen wäre.419 Art. 14 GG schützt 
den Kerngehalt des Erbrechts und verpfl ichtet den Staat dazu, die 
Steuerbelastung für die Erben moderat auszugestalten.420 

Die allgemeinen Leitlinien des Grundgesetzes konkreti siert eine 
ausführliche Rechtsprechung des BVerfG. Bereits im Jahr 1995 
hat das BVerfG klargestellt, dass der Schutz von Ehe und Familie 
gemäß Art. 6 GG konsequent zu beachten ist. Nahen Familien-
angehörigen der Steuerklasse I müsse die Erbschaft  „zumindest 
zum deutlich überwiegenden Teil oder, bei kleineren Vermö-
gen, völlig steuerfrei zugute“421 kommen. Auch bei der Besteu-
erung von Unternehmen darf es nicht zu einer übermäßigen 
Belastung kommen. Das BVerfG sieht insbesondere mitt elstän-
dische Unternehmen als „Garant von Produkti vität und Arbeits-
plätzen“, die „in besonderer Weise gemeinwohlgebunden und 
gemeinwohlverpfl ichtet“422 sind. Die Erbschaft steuerlast muss 
daher so begrenzt werden, dass „die Fortf ührung des Betriebes 
steuerlich nicht gefährdet wird.“423 

Mit dem Beschluss vom 7. November 2006 hat das BVerfG das 
damalige Erbschaft steuerrecht für verfassungswidrig erklärt und 
den Gesetzgeber aufgefordert, bis Ende 2008 eine Neuregelung zu 
treff en. Im Kern zielte die Kriti k darauf ab, dass die verschiedenen 
Vermögensarten nicht einheitlich bewertet werden und damit 
ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz nach Arti kel 
3 GG vorliegt. Die Erbschaft steuer sei nur dann verfassungskon-
form, wenn für alle Vermögensarten der Verkehrswert ermitt elt 
und damit eine realitätsgerechte Wertrelati on hergestellt wird. 
Konkret heißt das, dass Betriebs-, Immobilien- sowie land- und 

419 Vgl. KBI (1971), S. 181: „Gesetze, die die Garanti e des Erbrechtes aushöhlen oder gar 
gegenstandslos machen, … wären deshalb als konfi skatorische Besteuerung nicht mit 
dem Grundgesetz vereinbar.“

420 Vgl. Hey/Meiterth/Houben (2012), S. 42 f.
421 BVerfG-Beschluss vom 22.6.1995 (2 BvR 552/91).
422 Ebd.
423 Ebd.
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forstwirtschaft liches Vermögen genauso zu Marktpreisen zu be-
werten sind wie Geld- und Akti envermögen. Es bleibt allerdings 
dem Gesetzgeber überlassen, mit welchen konkreten Verfahren 
dieses Bewertungsziel erreicht werden kann. Das BVerfG hält es 
auch für zulässig, nach der Ermitt lung der Verkehrswerte besti mm-
te Vermögensgegenstände zu verschonen, sofern ausreichende 
Gemeinwohlgründe dafür vorliegen. Diese Begünsti gung muss 
jedoch gleichmäßig und möglichst zielgenau erfolgen.424 Dem not-
wendigen Bewertungsgleichmaß auf der ersten Stufe kann sich 
somit eine Verschonung auf der zweiten Stufe anschließen. 

5.3 Rechtf erti gung und grundlegende Schwächen der Erb-
schaft sbesteuerung

Die Erbschaft - und Schenkungsteuer belastet das Vermögen, das 
durch Erbschaft  oder Schenkung dem Erben zufällt. Besteuert 
wird also nicht der Nachlass insgesamt, sondern der Vermögens-
zufl uss beim Begünsti gten.425 Gerechtf erti gt wird der steuerliche 
Zugriff  des Staates damit, dass der Erbe zusätzliche Mitt el im Sin-
ne einer Bereicherung erhält. Besteuert wird daher der Zugewinn 
an wirtschaft licher Leistungsfähigkeit beim Erben. 

Diese grundlegende Rechtf erti gung mit dem Leistungsfähigkeits-
prinzip wird häufi g durch verteilungspoliti sche Argumente fl an-
kiert. Demnach sei die Erbschaft steuer auch ein geeignetes Ins-
trument der Umverteilung, das für gleiche Startchancen sorgen 
könne. Diese Sicht überzeugt schon deshalb nicht, weil das Auf-
kommen der Erbschaft steuer seit ihrer Einführung ausgesprochen 
gering ist.426 Im Jahr 2012 lag das Aufk ommen bei 4,3 Milliarden 

424 Die Begünsti gung kann auch durch „Diff erenzierungen beim Steuersatz“ erfolgen. 
425 Damit herrscht in Deutschland ein Erbanfallsteuersystem. Hingegen ist die Erbschaft -

steuer in Großbritannien und den USA als Nachlasssteuersystem ausgestaltet. Vgl. 
Crezelius (2007), S. 616.

426 Vgl. Schulte (2007), S. 326. 
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Euro, was 0,7 Prozent der Gesamtsteuereinnahmen entspricht.427 
Zudem sind die Lebenschancen des Einzelnen nicht nur vom ge-
erbten Kapital, sondern vor allem von zahlreichen anderen Fak-
toren wie Erziehung, Bildungserfolg und Talent abhängig.428 Eine 
Erbschaft  fällt außerdem häufi g erst an, wenn der Erbe bereits in 
einem fortgeschritt enen Alter ist.429 Die Erbschaft steuer kann an 
den (materiellen) Startchancen also gar nichts ändern. Die aktuel-
len Forderungen nach mehr Umverteilung sind deshalb auch bei 
der Erbschaft steuer abzulehnen.

Auch wenn die Erbschaft steuer grundsätzlich mit der Besteue-
rung nach der Leistungsfähigkeit vereinbar ist, ist sie mit zahlrei-
chen Problemen und Nachteilen behaft et:

 � Erbschaft en setzen sich in der Regel aus Ersparnissen zusam-
men, die bereits versteuert worden sind. Aus der Perspekti ve 
des Erblassers wird daher die Erbschaft steuer als ungerechte 
Doppelbesteuerung der eigenen Lebensleistung wahrgenom-
men. Das kann bereits zu Lebzeiten das Verhalten beeinfl ussen 
und die Anreize zur unternehmerischen Betäti gung sowie zur 
Ersparnis- und Kapitalbildung verringern. Ist das Vermögen Be-
standteil mehrerer aufeinander folgender Erbfälle, kann es zu 
einer sogenannten Lawinenwirkung der Besteuerung kommen, 
indem dasselbe Vermögen wiederholt besteuert wird.430

427 Die aktuelle Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzungen geht davon aus, dass 
die fi skalische Bedeutung der Erbschaft steuer weiter sinken wird. Für 2017 wird mit 
einem Aufk ommen von 4,5 Milliarden Euro gerechnet, was einem Anteil von 0,6 Pro-
zent an den gesamten Steuereinnahmen entspricht.

428 Im Übrigen besteht keine Zweckbindung für die Einnahmen aus der Erbschaft steuer. 
Somit ist in keiner Weise gewährleistet, dass der Staat die Mitt el für Maßnahmen ver-
wendet, die tatsächlich die Chancengleichheit erhöhen. Vgl. Birnbaum (2007), S. 24.

429 In Deutschland liegt das Alter beim Erhalt einer Erbschaft  im Durchschnitt  zwischen 45 
und 46 Jahren. Vgl. Meyer (2011).

430 Für Fälle der Steuerklasse I gibt es allerdings Steuerermäßigungen, wenn dasselbe 
Vermögen in den letzten zehn Jahren vor dem erneuten Vermögensübergang bereits 
mit der Erbschaft steuer belastet worden ist. Siehe § 27 ErbStG. 
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 � Die Erbschaft steuer belastet die Substanz. Dies ist besonders 
problemati sch, wenn der Steuerpfl ichti ge über wenig Liquidi-
tät verfügt und eine Finanzierung am Kreditmarkt nicht mög-
lich ist. Um die Steuerschuld zu entrichten, müssen dann Teile 
des Vermögens veräußert werden. Das kann dazu führen, dass 
(Familien-)Unternehmen aufgegeben oder zerschlagen wer-
den.431 Das schwächt den volkswirtschaft lichen Kapitalstock 
und hat negati ve Auswirkungen auf Produkti on, Beschäft igung 
und Wirtschaft swachstum. 

 � Erbschaft en sind keine leistungslosen Einkünft e: Das vererbte 
Vermögen stellt zum einen die Lebensleistung des Erblassers 
dar. Zum anderen kann eine Erbschaft  durchaus eine Aner-
kennung des Erblassers für eine gute Beziehung zum Erben 
während seiner Lebenszeit sein. So kann eine Erbschaft  eine 
Gegenleistung für Fürsorgetäti gkeiten des Erben, wie z. B. Pfl e-
getäti gkeiten, sein.432

 � Die Erbschaft steuer ist verfassungsrechtlich äußerst umstrit-
ten. Das BVerfG hat 1995 und 2006 das damals geltende Erb-
schaft steuerrecht für verfassungswidrig erklärt.433

 � Die Erbschaft steuer ist besonders verwaltungsaufwendig. Be-
reits die Kosten für die Steuerverwaltung liegen nach einer 
Schätzung aus dem Jahr 2003 mehr als doppelt so hoch wie bei 
anderen Steuerarten.434 Hinzu kommen noch die hohen Kosten 

431 Im geltenden Recht gibt es die Möglichkeit zur begrenzten Stundung der Steuerlast. 
Siehe Fn 466.

432 Vgl. auch van Suntum et al. (2008), S. 34 ff .
433 Siehe Kapitel II.5.2.4 und II.5.4.1.
434 RWI (2003), S. 81 ff . Die Verwaltungskosten für die Erbschaft steuer werden auf 3,7 

Prozent des Steueraufk ommens beziff ert, während der Durchschnitt  für alle unter-
suchten Steuerarten bei 1,7 Prozent liegt.
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für die Steuerpfl ichti gen, die aus der Befolgung der komplizier-
ten Steuergesetze435 resulti eren. 

 � Aufgrund der Schwierigkeiten, Hindernisse und Willkürlichkei-
ten bei der Bewertung von Immobilien und Betriebsvermögen 
führt die Erbschaft steuer nur allzu leicht zu ungerechten Be-
lastungsunterschieden und -verzerrungen. Dies verstößt gegen 
das Erfordernis der steuerlichen Gleichbehandlung und gegen 
das Leistungsfähigkeitsprinzip.

 � Die Erbschaft steuerbelastung ist internati onal, aber auch in 
der Europäischen Union sehr heterogen. In neun EU-Staaten, 
darunter Österreich, Schweden und die Slowakei, wird gar kei-
ne Erbschaft steuer erhoben. Zudem liegt Deutschland im inter-
nati onalen OECD-Vergleich mit einem Erbschaft steueraufk om-
men von 0,2 Prozent des BIP (2009) im oberen Mitt elfeld (Platz 
11 von 34 OECD-Staaten). Eine Verschärfung der Erbschaft -
steuerlast in Deutschland könnte daher zu einer Verlagerung 
von Unternehmen, Arbeitsplätzen und privatem Kapital in an-
dere Länder führen.

Bei einer Reform der Erbschaft steuer müssen diese Probleme 
und Nachteile berücksichti gt werden.

5.4 Reform der Erbschaft steuer 

5.4.1 Vorlagebeschluss des Bundesfi nanzhofs: Neuer Reformim-
puls?

Das höchste deutsche Finanzgericht hat am 27. September 2012 
beschlossen, das Erbschaft steuergesetz zum nunmehr dritt en 
Mal dem BVerfG zur Prüfung vorzulegen. Der BFH hält das gel-

435 Neben dem Erbschaft schaft s- und Schenkungsgesetz sind auch das Bewertungsge-
setz sowie diverse Regelungen in anderen Steuergesetzen (bspw. EStG, KStG oder 
GewStG) zu beachten. 
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tende Erbschaft steuerrecht für verfassungswidrig, weil vor allem 
die Verschonungsregeln für Unternehmensvermögen gegen den 
allgemeinen Gleichheitssatz des Grundgesetzes verstoßen. 

Seine Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit begründet der BFH da-
mit, dass die Verschonung von Betriebsvermögen nicht zielgenau 
erfolge und sehr gestaltungsanfällig sei. Besonders problemati sch 
sei, dass es im ErbStG nicht gelinge, begünsti gtes Vermögen („Be-
triebsvermögen“) von nicht begünsti gtem Vermögen („Verwal-
tungsvermögen“) abzugrenzen. Durch Steuergestaltungen sei es 
deshalb möglich, auch privates Vermögen zu begünsti gen, indem 
es in Betriebsvermögen einlegt wird.436 Der BFH sieht darin einen 
„verfassungswidrigen Begünsti gungsüberhang“, weil die Erben 
von Privatvermögen, die diese Gestaltungen nicht nutzen (kön-
nen), der vollen Besteuerung unterliegen und gleichheitswidrig 
benachteiligt werden. Deshalb ist nach Ansicht des BFH das Erb-
schaft steuergesetz insgesamt verfassungswidrig.

Die Rechtsprechung des BFH hat eine neue Dynamik in die Diskus-
sion über die Erbschaft steuer gebracht. Kontroverse Auff assungen 
gibt es über das „Ob“ und das „Wie“ einer Erbschaft steuer reform. 
Neben der Frage, wie das Erbschaft steuerrecht verfassungsfest 
gemacht werden kann, ist auch der einzuschlagende Reformweg 
umstritt en: Reichen punktuelle Änderungen am bestehenden 
Recht oder ist ein grundlegender Systemwechsel erforderlich?

5.4.2 Welche Modelle stehen zur Diskussion?

Angesichts der in Kapitel 5.3 dargestellten Schwächen und Prob-
leme der Erbschaft steuer spricht vieles für ihre Abschaff ung. Be-

436 Dies könne beispielweise durch die Gründung einer sog. „Cash-GmbH“ erreicht wer-
den. Bei dieser Steuergestaltung wird eine GmbH gegründet, deren Vermögen aus-
schließlich aus Geldforderung besteht. Der Anteil an einer solchen GmbH könne steu-
erfrei vererbt werden, weil Sichteinlagen, Festgeldkonten und ähnliche Forderungen 
dem begünsti gten Vermögen zugerechnet werden. Vgl. Wachter (2012), S. 2302 ff .
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reits vor der letzten Reform im Jahr 2008 gab es Forderungen, die 
verfassungsrechtlichen Probleme durch eine „Gleichbehandlung 
zum Steuersatz von 0“437 zu lösen. 

Aktuell ist diese Positi on in den Hintergrund getreten.438 Ver-
stärkt werden hingegen Forderungen gestellt, das Aufk ommen 
aus vermögensbezogenen Steuern insgesamt und auch aus der 
Erbschaft steuer deutlich zu erhöhen. In dieser Situati on ist die 
Abschaff ung der Erbschaft steuer – als erstbeste Opti on – poli-
ti sch kaum durchsetzbar. Es stellt sich vielmehr die Frage, welche 
aufk ommensneutralen Alternati ven es zu den aktuellen Steuerer-
höhungsplänen gibt. Dabei sind nicht nur die Anforderungen des 
BVerfG, sondern auch die Interessen der Steuerzahler zu berück-
sichti gen. Das neue Erbschaft steuerrecht sollte nicht nur verfas-
sungskonform, sondern auch möglichst unbürokrati sch, krisen-
fest sowie familien- und wachstumsfreundlich ausgestaltet sein. 

Reformopti on 1: Nachbesserungen am bestehenden ErbStG

Im Verfahren zum Jahressteuergesetz 2013 hatt e der Bundesrat 
einige Änderungsvorschläge mit dem Ziel eingebracht, die steuer-
lichen Gestaltungen im Rahmen des ErbStG stark einzuschränken. 
Beispielsweise sollte die Bildung von Cash-GmbHs zur Vermeidung 
der Erbschaft steuer unterbunden werden, indem Bankguthaben 
und andere Geldforderungen nur noch in sehr geringem Umfang 
als zu begünsti gendes Betriebsvermögen angesehen werden.439 
Diese und andere Nachbesserungen sind kriti sch zu beurteilen, 
weil mit schädlichen Nebenwirkungen zu rechnen ist. So könnten 
solche Maßnahmen zur Folge haben, dass verantwortliches und 

437 SVR Wirtschaft  (2005), Tz. 440. Vgl. auch Straubhaar (2007) und Brügelmann/Fuest 
(2008).

438 Von einigen Ausnahmen wie etwa Rödel (2012) abgesehen. 
439 Die betriebliche Liquidität soll als nicht begünsti gtes Verwaltungsvermögen behan-

delt werden, wenn sie 10 Prozent des Unternehmenswerts übersteigt. Vgl. Koretzkij 
(2012), S. 1641.
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vorausschauendes Handeln bestraft  wird. Wenn ein Unterneh-
mer die Barmitt elreserve seines Betriebs ausbaut, um den Krisen-
schutz zu erhöhen oder das Eigenkapital mit Blick auf Basel III zu 
stärken, kann das zum Verlust der erbschaft steuerlichen Verscho-
nung und zu einer steuerlichen Mehrbelastung führen.440 

Zu bedenken ist auch, dass die Abgrenzung von „gutem“ und 
„schlechtem“ bzw. produkti vem und nicht-produkti vem Unter-
nehmensvermögen weiterhin erforderlich ist.441 Diese Unter-
scheidung ist zum einen betriebswirtschaft lich nicht sti chhalti g 
zu begründen und schaff t zum anderem für Unternehmen ein 
erhebliches Maß an Rechts- und Planungsunsicherheit.442 Häufi g 
sind steuerliche Gründe der Anlass für Gestaltungen, deren öko-
nomischer Nutzen zumindest fragwürdig ist. 

Inzwischen haben sich Bundestag und Bundesrat darauf geei-
nigt, Finanzvermögen nur noch in dem Umfang zu verschonen, 
wie es als betriebsnotwendig anzusehen ist. Dem Gesetzgeber 
zufolge ist dies der Fall, wenn das Finanzvermögen nach Abzug 
der Schulden nicht mehr als 20 Prozent des Betriebsvermögens 
ausmacht.443 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht ersichtlich, ob derarti ge 
punktuelle Änderungen ausreichen, um das geltende Erbschaft -
steuerrecht verfassungsfest zu machen. Es bleibt abzuwarten, ob 
das BVerfG der grundsätzlichen Kriti k des BFH folgt und das Erb-
schafsteuerrecht erneut für verfassungswidrig erklärt. Falls das 

440 Siehe Felten (2012), S. 2276 und Koretzkij (2012), S. 1646.
441 Vgl. Hey/Meiterth/Houben (2012), S. 74. Oder auch BMF-Beirat (2012), S. 38: „Steuer-

technisch liegt die Crux der Verschonungsregel in der irrigen Vorstellung, man könne 
eine Trennlinie zwischen unprodukti vem Verwaltungsvermögen und produkti vem Be-
triebsvermögen ziehen. Dies ist aber nicht der Fall, weil natürlich auch Verwaltungs-
vermögen produkti v sein muss.“

442 Die Lohnsummenregelung im ErbStG kann vor allem in Krisenzeiten zu problemati -
schen Ergebnissen führen. Ein Unternehmen, das aufgrund der schlechten Auft rags-
lage Mitarbeiter entlassen muss, gerät durch die Nachversteuerung zusätzlich in Be-
drängnis und muss unter Umständen weiteres Personal abbauen. 

443 Siehe § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 4a  ErbStG.  
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BVerfG allerdings das geltende Recht für grundgesetzkonform 
hält oder nur begrenzten Reformbedarf sieht, stellen gering-
fügige und hinreichend qualifi zierte Änderungen am aktuellen 
Erbschaft steuergesetz die empfehlenswerte Reformopti on dar. 
Dabei ist darauf zu achten, dass ausschließlich unerwünschte 
Gestaltungen wie die „Cash-GmbH“ unterbunden werden, aber 
operati v täti ge Unternehmen nicht benachteiligt oder in ihrer 
wirtschaft lichen Dispositi onsfreiheit eingeschränkt werden.

Reformopti on 2: Integrati on der Erbschaft steuer in die Einkommen-
steuer

Die Erbschaft steuer erfasst beim Steuerpfl ichti gen Einkommen 
im weiteren Sinne und könnte daher auch in die Einkommen-
steuer integriert werden.444 Der Vorschlag, die Erbschaft steuer zu 
streichen und den Spitzensteuersatz pauschal um drei Prozent-
punkte ab einem zu versteuernden Einkommen von 100.000 Euro 
zu erhöhen445, ist jedoch willkürlich und nicht mit dem Leistungs-
fähigkeitsprinzip vereinbar. In einer zweiten Variante werden Erb-
schaft en als eine weitere Einkunft sart einkommensteuerpfl ichti g. 
Dieser Vorschlag ist ebenfalls abzulehnen, weil das verwandt-
schaft liche Verhältnis zwischen Erblasser und Erbe unberücksich-
ti gt bleibt.446 Dem steht bereits der Schutz von Ehe und Familie 

444 Vgl. Seer (2013b), Rz. 2 und Homburg (2007a), S. 134.
445 Vgl. Sti ft ung Marktwirtschaft  (2008).
446 Vgl. SVR Wirtschaft  (2008), Tz. 372: „Auch der vereinzelt vorgebrachte Vorschlag ei-

ner Integrati on der Erbschaft steuer in die Einkommensteuer ist skepti sch zu beur-
teilen. […] Mit einer Diff erenzierung nach Verwandtschaft sgrad bei Steuertarif und 
Freibeträgen erlaubt die Erbschaft steuer die Erfassung von zusätzlichen individuellen 
Merkmalen neben dem Einkommen, die zu einer zielgenaueren Ausgestaltung des 
Steuersystems beitragen können.“
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gemäß Art. 6 GG entgegen.447 Außerdem wird im geltenden pro-
gressiven Einkommensteuertarif schnell der Spitzensteuersatz 
erreicht, sodass bereits kleinere Erbschaft en einer besonders ho-
hen Steuerlast unterliegen.

Reformopti on 3: Einführung einer Niedrigsteuer mit breiter Be-
messungsgrundlage und niedrigem Steuertarif 

Befürworter einer ti efgreifenden Reform halten die aktuelle Kon-
zepti on der Erbschaft steuer für grundsätzlich verfehlt. Besonders 
kriti sch wird die Kombinati on von „schmaler, gestaltungsanfälli-
ger Bemessungsgrundlage und hohen Steuersätzen“448 bewertet. 
Die Bemessungsgrundlage werde durch hohe Freibeträge, die 
Sonderbehandlung besti mmter Vermögensformen (selbstgenutz-
tes Familienheim) und die Verschonung des Betriebsvermögens 
verringert. Der wissenschaft liche Beirat beim Bundesfi nanzmi-
nisterium hält diese Verengung der Steuerbasis bei hohen Grenz-
steuersätzen von bis zu 50 Prozent für besonders problemati sch, 
weil die „Effi  zienzkosten der Besteuerung … [näherungsweise] 
quadrati sch mit dem Steuersatz steigen.“449 Daher fi ndet inzwi-
schen die Forderung nach einer Vereinfachung der Erbschaft steu-
er und der Einführung einer Niedrigsteuer großen Zuspruch.450 

447 Das BVerfG hat den besonderen Stellenwert des Familienprinzips bei Fragen der Erb-
schaft steuer ausdrücklich betont. Siehe BVerfG-Beschluss vom 22.6.1995: „Der erb-
schaft steuerliche Zugriff  bei Familienangehörigen im Sinne der Steuerklasse I […] ist 
derart zu mäßigen, dass jedem dieser Steuerpfl ichti gen der jeweils auf ihn überkom-
mene Nachlass – je nach dessen Größe – zumindest zum deutlich überwiegenden 
Teil oder, bei kleineren Vermögen, völlig steuerfrei zugutekommt.“ Bereits aus diesen 
Gründen ist auch ein Systemwechsel von der Erbanfallsteuer zu einer Nachlasssteuer 
wie in den USA und Großbritannien abzulehnen.

448 Vgl. Hey/Meiterth/Houben (2012), S. 75.
449 BMF-Beirat (2012), S. 37.
450 Siehe auch Kirchhof (2011), S. 23: „Das Gesetz [gemeint ist Erbschafsteuerreformge-

setz vom 24.12.2008; d. Verf.] schaff t allerdings nicht eine an Grundprinzipien des 
Steuerrechts ausgerichtete, systemati sche und allgemein verständliche Steuer, viel-
mehr eine kaum handhabbare Regelung, die viele Ausnahmen vorsieht und insbeson-
dere Unternehmensvermögen für den Preis von Freistellungen und Steuerersparnis-
sen langfristi g bindet. Der Reformbedarf wird dadurch aktueller.“
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Die Grundidee der Niedrigsteuer ist es, die Bemessungsgrundlage 
zu verbreitern und gleichzeiti g die Steuersätze zu senken. 

Eine ausführliche Analyse dieser Reformopti on haben Houben/
Maiterth451 vorgelegt, die sich auf die Erbschaft steuerstati sti k 
des Stati sti schen Bundesamts und ergänzend auf Daten aus dem 
Sozio-ökonomischen Panel (SOEP) stützen. Ihrer Studie, auf die 
auch das Gutachten des BMF-Beirats Bezug nimmt452, liegt die 
Annahme zugrunde, dass die sachlichen Steuerbefreiungen und 
-vergünsti gungen weitgehend gestrichen werden sollten. Die Ver-
schonung des Betriebsvermögens entf ällt ebenso wie die Steu-
erbefreiung für das selbstgenutzte Eigenheim. Hingegen sollen 
die persönlichen Freibeträge, die Versorgungsfreibeträge und 
die Steuerbefreiung des Hausrats erhalten bleiben. Unter diesen 
Voraussetzungen ermitt eln die Autoren, in welchem Umfang sich 
die Steuersätze senken lassen, wenn das aktuelle Aufk ommen 
aus der Erbschaft steuer von rund vier Milliarden Euro konstant 
gehalten werden soll (Aufk ommensneutralität der Reform). Da-
bei wird zum einen ein progressiver Tarif wie im geltenden Recht 
und zum anderen ein proporti onaler Tarif mit konstant bleiben-
den Steuersätzen betrachtet. Zudem wird diff erenziert nach den 
höheren Freibeträgen ab 2009 (Variante 1) und den niedrigeren 
Freibeträgen des bis Ende 2008 geltenden Rechts (Variante 2). 
Das Ergebnis der Berechnungen ist in der Tabelle 5.3, der aktuelle 
Erbschafsteuertarif ist in Tabelle 5.4 abgebildet.

451 Vgl. Houben/Maiterth (2009).
452 Vgl. BMF-Beirat (2011).
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Tabelle 5.3: Aufk ommensneutrale Absenkung des Erbschaft steuertarifs

Angaben 
in Prozent Steuerklasse I Steuerklasse II Steuerklasse III Einheits-

steuersatz

Variante 1: Es gelten die höheren Freibeträge des aktuellen Rechts (ab 1.1.2009)

Proporti onaler 
Steuertarif 12,5 10,0 15,0 12,5

Progressiver 
Steuertarif 4,0 – 18,0 6,0 – 20,0 9,0 – 30,0 –

Absenkung der 
Steuersätze 
um

41 50 41

Variante 2: Es gelten die niedrigeren Freibeträge des alten Rechts (bis 31.12.2008)

Proporti onaler 
Steuertarif 8,5 9,0 13,0 9,5

Progressiver 
Steuertarif 3,5 – 15,0 6,0 – 20,0 7,5 – 25,0 –

Absenkung der 
Steuersätze 
um

53 54 52

Quelle: Houben/Maiterth (2009), S. 18 ff .

Tabelle 5.4: Steuersätze im aktuellen Erbschaft steuertarif

Wert des steuerpfl . Erwerbs
bis einschl. ... Euro

Prozentsatz in der Steuerklasse

I II III

75.000   7 15 30

300.000 11 20 30

600.000 15 25 30

6.000.000 19 30 30

13.000.000 23 35 50

26.000.000 27 40 50

über 26.000.000 30 43 50

Quelle: § 19 ErbStG.

Der Vergleich mit dem aktuellen Erbschaft steuertarif zeigt, dass 
die Steuersätze in beiden Varianten gegenüber dem aktuellen 
Tarif deutlich gesenkt werden können. Werden der progressive 
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Tarif und die aktuellen Freibeträge beibehalten, können die Steu-
ersätze um 40 bis 50 Prozent gesenkt werden. In der Steuerklasse 
I reicht das Tarifspektrum dann von 4 Prozent bis 18 Prozent statt  
bisher von 7 Prozent bis 30 Prozent. Werden die Freibeträge auf 
das Niveau von vor 2009 abgesenkt, wäre es möglich, die Steuer-
sätze aufk ommensneutral zu halbieren. Der Tarif in der Steuer-
klasse I beginnt dann bei 3,5 Prozent und endet bei 15 Prozent. 
Bei einem progressiven Tarif sinken somit die Steuersätze in allen 
Steuerklassen und über den gesamten Tarifverlauf hinweg. Das 
heißt, kleinere und größere Erbschaft en werden relati v gleichmä-
ßig entlastet. 

Wird ein proporti onaler Tarif gewählt, liegen die konstanten 
Steuersätze je Steuerklassen zwischen 10 Prozent und 15 Prozent 
(aktuelle Freibeträge) bzw. zwischen 8,5 Prozent und 13 Prozent 
(Freibeträge vor 2009). Werden die heuti gen Steuerklassen I – III 
abgeschaff t, könnte ein einheitlicher Steuersatz von 12,5 Prozent 
(aktuelle Freibeträge) bzw. 8,5 Prozent (Freibeträge vor 2009) ein-
geführt werden. Anders als im progressiven Tarif fallen die Entlas-
tungseff ekte allerdings unterschiedlich stark aus. Zunächst wird 
von einem Einheitssteuersatz von 12,5 Prozent ausgegangen. Die 
Tarifb elastung für einen steuerpfl ichti gen Erwerb über 13 Milli-
onen Euro in der Steuerklasse III sinkt dann von 50 Prozent auf 
12,5 Prozent und beträgt nur noch ein Viertel. Steuerpfl ichti ge 
Erwerbe bis 600.000 Euro werden hingegen nur geringfügig ent-
lastet, hier sinkt der Steuersatz von 15 Prozent (Steuerklasse I) 
auf 12,5 Prozent. Kleine bis mitt lere Erbschaft en, für die heute 
ein Steuersatz von 7 Prozent bzw. 11 Prozent in der Steuerklasse 
I gilt, werden bei einem Einheitssteuersatz von 12,5 Prozent so-
gar zusätzlich belastet. Zu den kleinen und mitt leren Erbschaft en 
zählen steuerpfl ichti ge Erwerbe bis zu 300.000 Euro. Nach der 
aktuellen Erbschaft steuerstati sti k sind rund 90 Prozent aller Erb-
schaft steuerfälle dieser Größenklasse zuzuordnen (siehe Tabellen 
A4 und A5 im Anhang). Dieser Belastungsansti eg bleibt für kleine 
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Erbschaft en in der Steuerklasse I auch dann bestehen, wenn ein 
konstanter Steuersatz für jede Steuerklasse eingeführt wird (An-
sti eg von 7 Prozent auf 8,5 Prozent bzw. 12,5 Prozent). Wenn die 
Erbschaft steuerreform auf eine gleichmäßige Tarifentlastung al-
ler Steuerpfl ichti gen abzielt, ist ein fl ach-progressiver Tarif einem 
Tarif mit konstanten Steuersätzen vorzuziehen. 

Inzwischen gibt es eine Reihe von Vorschlägen zur konkreten 
Ausgestaltung einer Niedrigsteuer. In Tabelle 5.5 werden die Eck-
punkte einiger Reformmodelle vergleichend dargestellt. Diese 
Vorschläge werden weiter unten berücksichti gt, wo Anforderun-
gen an eine möglichst opti male Ausgestaltung einer Erbschaft -
steuer entwickelt werden (siehe Tabelle 5.6).
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Tabelle 5.5: Vorschläge zur Ausgestaltung einer Niedrigsteuer453454455

Kirchhof453 Viskorf454 Piltz455

Steuertarif
Proporti onaler 
Einheitstarif (Wegfall 
Steuerklassen)

Progressiver Tarif mit 
Steuerklassen

Proporti onaler
Tarif nach 
Steuerklassen 
gestaff elt

Steuersatz 10 %

Stk. I: 2 % – max. 8 % 
bzw. 3 % – max. 10 %
Stk. II: 5 % – max. 15 %
Stk. III: 10 % – max. 20 %
Vorschlag Jan. 2013: 
Einheitssteuersatz 10 % 
(bei Stundung: 15 %)

Stk. I: 5 %
Stk. II: 10 %
Stk. III: 15 %

Steuer-
befreiung

Ehegatt en und 
eingetragene 
Lebenspartner

Ehegatt en –

Persönliche 
Freibeträge

Zahl der Freibeträge 
wird von 7 auf 2 
reduziert
Kinder: 400.000 Euro
Sonsti ge: 50.000 Euro

Starke Absenkung der 
Freibeträge (Stk. I: 
max. 50.000 Euro)
Vorschlag Jan. 2013:
Stk. I: 100.000 Euro; 
Rest: 20.000 Euro

–

Stundung
Zinsfreie, 
voraussetzungslose 
Stundung auf 10 Jahre

Stundung auf 10 Jahre 
(keine Zugangsvoraus-
setzungen genannt)
Vorschlag 2013:
Stundung auf 15 Jahre

Zinsfreie Stun-
dung (keine 
Zugangsvor-
aussetzungen 
genannt)
Ggf. Stundung 
auf 30 Jahre 
(analog zu Fami-
liensti ft ungen in 
§ 24 ErbStG)

Weitere 
Vergünsti -
gungen

- -

Betriebsvermö-
gen unterliegt 
stets dem 
 Steuersatz der 
Stk. I (wie im gel-
tenden Recht)

Eigene Darstellung.

453 Vgl. Kirchhof (2011), S. 22 ff .
454 Vgl. Viskorf (2007) und Viskorf (2013).
455 Vgl. Piltz (2010).
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5.4.3 Schlussfolgerungen: Ist die Niedrigsteuer ein geeignetes 
Reformmodell?

Vorteile einer Niedrigsteuer

Durch die Einführung einer Niedrigsteuer könnten die derzeit ho-
hen Steuersätze von bis zu 50 Prozent deutlich abgesenkt wer-
den. Dieser niedrige Tarif hätt e positi ve Eff ekte auf die Steuer-
moral und die Akzeptanz der Erbschaft steuer.456 Des Weiteren 
könnte die Erbschaft steuer einfacher und unbürokrati scher aus-
gestaltet werden, weil die komplizierten Vergünsti gungsregeln 
entf allen.457 Dies würde zum einen die Kosten reduzieren, die die 
Steuerzahler für die Steuerplanung und für die Erfüllung ihrer 
Steuerpfl ichten aufwenden müssen. Zum anderen wäre die tat-
sächliche Belastungswirkung einer Niedrigsteuer für Bürger und 
Unternehmen planbarer und verlässlicher. Beispielsweise müss-
ten Familienbetriebe – anders als im geltenden Recht – nicht 
mehr befürchten, dass bei einer Verschlechterung der eigenen 
Wett bewerbsfähigkeit oder der gesamtwirtschaft lichen Lage die 
steuerlichen Vergünsti gungen gestrichen werden und die ausge-
löste Nachversteuerung das Unternehmen zusätzlich belastet. 
Die Erbschaft steuer würde in diesen Situati onen nicht mehr kri-
senverschärfend wirken. Schließlich ist eine Niedrigsteuer auch 
verfassungskonform, weil alle Vermögensarten zu Marktpreisen 
bewertet werden.458 Diese Gleichbehandlung aller Vermögensar-
ten entspricht dem Leistungsfähigkeitsprinzip und bewirkt eine 
gleichmäßige Lastenverteilung. 

456 Siehe Houben/Maiterth (2009), S. 19 und Viskorf (2007), S. 630: „Hohe Akzeptanz 
wegen geringer steuerlicher Belastung des Einzelnen und dem Bewusstsein, dass alle 
zahlen.“

457 Vgl. Seer (2013b), Rz. 117. Seer bezeichnet die bestehenden Verschonungsregeln für 
das Betriebsvermögen als „verwaltungstechnisches Monstrum“. Auch der Sachver-
ständigenrat hält eine Vereinfachung der Erbschaft steuer für dringend geboten. Die 
Reform des Jahres 2008 habe zu einem „fulminanten Komplizierungsschub des Steu-
errechts beigetragen“. Vgl. SVR Wirtschaft  (2009), Tz. 284. 

458 Vgl. Viskorf (2007), S. 630. Die Niedrigsteuer sei verfassungs- und europarechtlich un-
bedenklich, weil auf Ausnahmen weitestgehend verzichtet wird.
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Die Att rakti vität der Niedrigsteuer hängt auch davon ab, wie stark 
der Tarifverlauf gesenkt werden kann. Wie in Tabelle 5.3 darge-
stellt, lassen sich unter der Maßgabe der Aufk ommensneutralität 
die Steuersätze in etwa halbieren. Bei einem progressiven Tarif-
verlauf reichen die Steuersätze in der Steuerklasse I von 4 Prozent 
bis 18 Prozent und in den Steuerklassen II bzw. III von 6 Prozent 
bis 20 Prozent bzw. von 9 Prozent bis 30 Prozent. 

Im Übrigen sollte die Forderung nach strikter Aufk ommensneu-
tralität nicht zu der Bedingung gemacht werden, an der am Ende 
eine Tarifsenkung im dargestellten Umfang scheitert. Zum einen 
wären aufgrund des Rekordniveaus der öff entlichen Steuerein-
nahmen geringfügige Mindereinnahmen für die Länder, denen 
das Aufk ommen der Erbschaft steuer zusteht, verkraft bar. Zum 
anderen ist auf den starken Ansti eg der Grunderwerbsteuerein-
nahmen hinzuweisen, die aufgrund von Steuersatzerhöhungen in 
fast allen Ländern entstanden sind.459 

Einwände gegen Niedrigsteuer bei deren Ausgestaltung berück-
sichti gen

Das Modell der Niedrigsteuer wird von einigen Autoren auch 
kriti sch gesehen. Richter und Welling führen an, dass ohne Ver-
schonungsregelungen eine „Belastungsverschiebung vom Ka-
pitalvermögen zum Grund- und Betriebsvermögen“ erfolgt, die 
„wirtschaft spoliti sch nicht gewünscht wäre.“460 Sie weisen zu-
dem darauf hin, dass bei verkehrswertorienti erten Verfahren 

459 Außer Bayern und Sachsen haben alle anderen Länder die Grunderwerbsteuer von 
bisher 3,5 Prozent auf bis zu 5,5 Prozent erhöht. Das bundesweite Aufk ommen hat 
sich seit 2009 um 53,6 Prozent erhöht (2009: 4,9 Milliarden Euro; 2012: 7,5 Milliarden 
Euro). Siehe auch Kapitel II.10.5.

460 Richter/Welling (2012), S. 1024.
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die gesellschaft srechtlichen Verfügungsbeschränkungen461 über 
Betriebsvermögen und die belastenden Vorgaben im Unterneh-
menserbrecht nicht ausreichend berücksichti gt werden.462 Das 
kann dazu führen, dass überzeichnete Werte für die Besteuerung 
der Erbschaft  angesetzt werden. Diese Überbewertung werde 
weiter verschärft , indem sti lle Reserven in erheblichem Umfang 
in die Bemessungsgrundlage einfl ießen und damit eine Doppel-
belastung durch Erbschaft - und Ertragsteuern eintreten kann. 
Schließlich kriti sieren die beiden Autoren, dass die negati ven Aus-
wirkungen des Liquiditätsentzugs durch die Erbschaft steuer beim 
Modell der Niedrigsteuer zu gering veranschlagt werden.

Diese Kriti kpunkte sind zum Teil berechti gt und sollten bei der 
Ausgestaltung einer Niedrigsteuer beachtet werden. Die Einfüh-
rung einer Niedrigsteuer zielt allerdings darauf ab, durch einen 
fl achen Tarif allen Steuerpfl ichti gen – unabhängig von der Be-
schaff enheit der erhaltenen Erbschaft  – eine planbare, niedrige 
und bezahlbare Steuerlast aufzuerlegen. Zudem ist die Entlastung 
von Geld- und Akti envermögen ebenfalls wirtschaft spoliti sch vor-
teilhaft , weil diese Finanzmitt el auch dazu dienen können, an an-
deren Stellen der Volkswirtschaft  das unternehmerische Eigenka-
pital zu stärken, Investi ti onen zu ermöglichen oder Existenzgrün-
dungen zu fi nanzieren.463 Vererbtes Geld- und Akti envermögen ist 
keineswegs ökonomisch „totes Kapital“. 

461 Konkret geht es hierbei um Thesaurierungsvorgaben und Vinkulierungen, die häufi g 
im Gesellschaft svertrag von Familienunternehmen verankert sind. Thesaurierungs-
vorgaben legen fest, dass Gewinne zu einem gewissen Teil im Unternehmen ver-
bleiben und nicht an die Gesellschaft er ausgeschütt et werden. Bei Vinkulierungen 
handelt es sich um die Maßgabe, dass ein Geschäft santeil nur mit Zusti mmung der 
Gesellschaft erversammlung veräußert werden darf. 

462 Beispielsweise sieht das Pfl ichtt eilsrecht vor, dass Angehörigen der Pfl ichtt eil in Geld 
ausgezahlt wird. 

463 Im Übrigen können im aktuellen Erbschaft steuerrecht nur bestehende Unternehmen 
die Verschonungsregeln in Anspruch nehmen. Derjenige, der Barvermögen erbt und 
damit einen Betrieb gründet und Arbeitsplätze schaff t, erhält keine Vergünsti gung. 
Vgl. Piltz (2010), S. 1915.
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Die Gefahr von Überbewertungen existi ert generell, sodass es 
sich nicht um ein originäres Problem einer Niedrigsteuer handelt. 
Es sind deshalb grundsätzlich – auch bei einer Beibehaltung des 
status quo – Änderungen im Bewertungsrecht erforderlich. Ein 
Ansatzpunkt ist das vereinfachte Ertragswertverfahren für Be-
triebsvermögen. Hier ist der 3-Jahres-Zeitraum für die Ermitt lung 
des auch in Zukunft  zu erwartenden Betriebsgewinns zu kurz be-
messen. Um Überbewertungen zu vermeiden, sollte der Zeitraum 
auf fünf Jahre ausgeweitet werden, so dass in aller Regel ein ge-
samter Konjunkturzyklus erfasst wird. Zudem ist der pauschale 
Abzugsbetrag von derzeit 30 Prozent, der die Steuerbelastung 
der Gesellschaft er berücksichti gen soll, zu erhöhen. Der Abzug 
sollte künft ig in Höhe des Spitzensteuersatzes (inkl. Solidaritäts-
zuschlag) erfolgen, da dies die Belastung der Eigentümer tenden-
ziell eher angemessen abbilden dürft e. 

Des Weiteren ist eine Regelung erforderlich, die eine Doppelbelas-
tung mit Erbschaft - und Einkommensteuer wirksam ausschließt. 
Dieses Problem kann gelöst werden, wenn künft ige Einkommen-
steuerzahlungen, die bei der Aufl ösung sti ller Reserven anfallen, 
ohne Einschränkungen um den bereits bezahlten Erbschaft steu-
erbetrag anteilig gekürzt werden. Im geltenden Recht ist eine 
Anrechnung nur im Zeitraum von fünf Jahren nach der Erbschaft  
und nur bei Erwerben von Todes wegen vorgesehen. Diese steu-
ersystemati sch nicht zu rechtf erti genden Einschränkungen sollten 
gestrichen werden.464 

Aufgrund des Wegfalls der bestehenden Verschonungsregeln ist 
zu erwägen, den Freibetrag für Betriebsvermögen wieder ein-
zuführen. Bis Ende 2008 enthielt § 13a ErbStG einen sachlichen 
Freibetrag von 225.000 Euro, der an eine Behaltensfrist von fünf 
Jahren gebunden war. Insbesondere kleine Familienunternehmen 
könnten durch das Zusammenwirken von persönlichem und sach-

464 Vgl. Seer (2013b), Rz. 73.
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lichem Freibetrag vollständig oder weitgehend von der Erbschaft -
steuer freigestellt werden. Diese Regelung dient auch der Ver-
waltungsvereinfachung und kann verfassungsrechtlich begründet 
werden.465 

Die Niedrigsteuer erfordert außerdem eine angemessene Stun-
dungsregelung, um negati ve Eff ekte durch den Liquiditätsentzugs 
zu vermeiden oder zumindest zu begrenzen. Ziel muss es sein, 
den staatlichen Steuerzugriff  so zu mäßigen, dass die Investi -
ti ons- und Wett bewerbsfähigkeit auch nach der Betriebsnachfol-
ge erhalten werden kann. Steuerpfl ichti ge, die Betriebsvermögen 
erben, sollten deshalb das Recht erhalten, die Zahlung der Erb-
schaft steuerschuld auf bis zu zehn Jahre zu strecken. 466 Anders als 
im geltenden Recht sollte eine Stundung ermöglicht und zudem 
zinsfrei gestellt467 werden, wenn die zu zahlende Erbschaft steuer 
30 Prozent des Betriebsergebnisses des Vorjahrs468 überschreitet. 
Die Erbschaft steuer ist erst dann vollständig zu zahlen, wenn das 
Unternehmen ausreichend große Gewinne erzielt. Diese Konditi -
onen tragen dazu bei, die potenziell krisenverschärfende Wirkung 
der Erbschaft steuer weitestgehend abzubauen. 

Auch bei Steuerpfl ichti gen, die Immobilien erben, besteht die 
Gefahr, dass nicht genügend liquide Mitt el vorhanden sind, um 
die Erbschaft steuer sofort zu zahlen. Deshalb ist ihnen weiterhin 
das Recht einzuräumen, den verzinsten Steuerbetrag in zehn Jah-
resraten zu entrichten. Gegenüber dem geltenden Recht sollte 

465 Ein Freibetrag für Betriebsvermögen verstößt nicht gegen die Vorgaben des BVerfG. 
Dies hatt e 2006 die Ermitt lung von Verkehrswerten für alle Vermögensgegenstände 
vorgeschrieben, aber eine nachgeordnete Begünsti gung, sofern sie gleichmäßig und 
zielgenau erfolgt, für zulässig erklärt. Siehe auch Kapitel II.5.2.4.

466 Derzeit besteht gemäß § 28 Abs. 1 ErbStG der Anspruch auf Stundung nur, wenn die 
Existenz des Unternehmens bedroht ist.

467 Eine zinsfreie Stundung voraussetzungslos zu gewähren, würde hingegen zu erhebli-
chen Mitnahmeeff ekten führen. Vgl. BMF-Beirat (2011), S. 38.

468 Es handelt sich um das Betriebsergebnis gemäß § 202 BewG, das im Rahmen des 
vereinfachten Ertragswertverfahrens ermitt elt wird.
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die Stundung allerdings auch bei einer gewerblichen Vermietung 
möglich sein.469 

Eine Absenkung der persönlichen Freibeträge, wie in der aktuel-
len Diskussion zum Teil gefordert470, ist abzulehnen. Das ist zum 
einen mit der verfassungsrechtlichen Maßgabe zu begründen, 
dass kleine und mitt lere Erbschaft en ganz oder überwiegend von 
der Besteuerung freizustellen sind. Zum anderen würden gerin-
gere Freibeträge auch die Fallzahlen und die Erhebungskosten 
erhöhen und damit das ohnehin ungünsti ge Verhältnis von Auf-
kommen und Verwaltungsaufwand weiter verschlechtern. Die 
persönlichen Freibeträge des geltenden Rechts sind daher beizu-
behalten. Darüber hinaus sollten die Tarif-Eckwerte und die per-
sönlichen Freibeträge regelmäßig an die Preisentwicklung ange-
passt werden („Tarif und Freibeträge auf Rädern“). Damit wird si-
chergestellt, dass rein infl ati onsbedingte Wertsteigerungen nicht 
zu einer höheren Belastung mit Erbschaft steuer führen.

Die zu stellenden Anforderungen an die Ausgestaltung einer 
Niedrigsteuer werden in Tabelle 5.6 zusammengefasst. 

469 Derzeit beschränkt § 28 ErbStG die Stundung auf selbstgenutztes Wohneigentum und 
für Wohnzwecke vermietete Grundstücke. 

470 Der Vizepräsident des BFH schlägt vor, die Freibeträge in der Steuerklasse I von derzeit 
500.000 Euro auf 100.000 Euro zu senken. Als Konsequenz rechnet er damit, dass das 
Aufk ommen aus der Erbschaft steuer von derzeit rund 4 Milliarden Euro auf 10-12 
Milliarden Euro steigen würde. Vgl. Viskorf (2013).
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Tabelle 5.6: Anforderungen an die Ausgestaltung einer Niedrigsteuer

Steuertarif Der bestehende Stufendurchschnitt starif wird durch einen progres-
siven Grenzstufentarif ersetzt, sodass die Belastungssprünge bei 
den Stufenübergängen entf allen.

Steuersatz Die Steuerklassen I – III werden beibehalten. Das stellt sicher, dass 
auch beim Überschreiten der Freibeträge die Kernfamilie geringer 
belastet wird als entf erntere Verwandte. 

Folgende Absenkung der Steuersätze ist aufk ommensneutral 
möglich:
�   Tarif in der Steuerklasse I:  4 % – 18 %
�   Tarif in der Steuerklasse II:   6 % – 20 %
�    Tarif in der Steuerklasse III:  9 % – 30 %
�    Anpassung der Tarif-Eckwerte an Preisentwicklung 

(„Tarif auf Rädern“)

Steuer-
befreiung

Steuerbefreiungen für Betriebsvermögen und Immobilien entf allen

Persönliche 
Freibeträge

 Die bestehenden Freibeträge werden beibehalten (siehe Tab. 5.1)
Anpassung der Freibeträge an die Preisentwicklung 
(„Freibeträge auf Rädern“)

Stundung Erben von Betriebsvermögen erhalten Rechtsanspruch auf zinsfreie 
Stundung über 10 Jahre, wenn Steuerschuld 30 % des Vorjahrsge-
winns überschreitet 
 Verzinsliche Stundung über 10 Jahre für geerbte Immobilien

Bewertungs-
regeln

Betriebsvermögen: 
�  Bei Aufl ösung sti ller Reserven wird die fällige Einkommensteuer 

anteilig um die bereits gezahlte Erbschaft steuer gekürzt
�   Tendenzen zur Überbewertung werden beseiti gt (Bsp. verein-

fachtes Ertragswertverfahren: Ausweitung des 3-Jahreszeitraums 
bei der Gewinnermitt lung; pauschaler Abzug in Höhe des Spitzen-
steuersatzes)

Vergüns-
ti gungen

 Betriebsvermögen unterliegt stets dem Steuersatz der 
Steuerklasse I (wie im geltenden Recht)

Eigene Darstellung.

5.5 Exkurs: Regionalisierung der Erbschaft steuer

Die Erbschaft steuer ist eine Ländersteuer. Die Länder verfügen 
aber nach Art. 106 GG nur über die Ertragshoheit, das heißt ihnen 
steht das Aufk ommen zu. Die Gesetzgebungshoheit beansprucht 
hingegen der Bund, der die Steuersätze, die Bemessungsgrundla-
ge und das übrige Erbschaft steuerrecht für das gesamte Bundes-
gebiet festlegt. 
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Würde im Zuge einer Erbschaft steuerreform das Modell der Nied-
rigsteuer eingeführt, wäre es empfehlenswert, einen Teil der Ge-
setzgebung an die Länder zu übertragen.471 Denn ein Steuerwett -
bewerb zwischen den Ländern entzieht dem Bund den direkten 
Zugriff  auf die Steuersätze und könnte ein Sicherungsmechanis-
mus gegen künft ige Steuererhöhungen sein. 

Verfassungsrechtlich kann sogar die vollständige Übertragung 
der Gesetzgebungskompetenz an die Länder gut begründet wer-
den.472 16 verschiedene Erbschaft steuergesetze in Deutschland 
könnten allerdings den bürokrati schen Aufwand für die Steuer-
pfl ichti gen deutlich erhöhen. Dies gilt insbesondere für Familien-
unternehmen mit Betriebsstätt en in mehreren Bundesländern.473 
Die Rahmengesetzgebung für die Erbschaft steuer sollte deshalb 
beim Bund bleiben. Die Länder sollten aber das Recht erhalten, 
die Höhe der Steuersätze und der Freibeträge selbst zu besti m-
men. Dabei ist entscheidend, dass die Regelungen zur Anrech-
nung des Erbschaft steueraufk ommens im Länderfi nanzausgleich 
nicht derart verändert werden, dass wie bei der Grunderwerb-
steuer Anreize für Steuererhöhungen entstehen.474 Diese Kom-
petenzverteilung zwischen Bund und Ländern vermeidet eine 
Rechtszersplitt erung und macht Doppelbesteuerungsabkommen 
zwischen den Bundesländern nicht erforderlich.475

Welche Auswirkungen würde diese auf Tarif und Freibeträge be-
grenzte Steuerautonomie der Länder voraussichtlich haben? Es 

471 Aus historischer Sicht ist ein gewisses Maß an Steuerautonomie für die Länder kein 
Fremdkörper im deutschen Erbschaft steuerrecht. Das Erbschaft steuergesetz des Jah-
res 1906 war zwar ein Reichsgesetz, räumte den Bundesstaaten aber ein Zuschlags-
recht ein. Vgl. Crezelius (2007), S. 613 f.

472 Vgl. Wernsmann (2008), S. 40.
473 Vgl. BDI/vbw/Deloitt e (2007), S. 82.
474 Seit 2006 bestehen bei der Anrechnung des Grunderwerbsteueraufk ommens im Län-

derfi nanzausgleich entsprechende Fehlanreize. Vgl. Kapitel II.10.5.
475 Wernsmann (2008), S. 41: „Der Bund hat also die Kompetenz zur Vermeidung von 

Doppelbesteuerung durch die Länder: Er darf festlegen, ob die Erbschaft steuer als 
Erbanfallsteuer oder als Nachlasssteuer ausgestaltet sein soll und ob letztlich maß-
geblich der Wohnsitz des Erblassers oder des Erben ist.“
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ist grundsätzlich zu erwarten, dass Steuererhöhungen für die 
politi schen Entscheider relati v unatt rakti v wären. Denn erhöht 
ein Land die Steuersätze, muss es mit Reakti onen der Steuer-
pfl ichti gen rechnen. Diese könnten dann z. T. bestrebt sein, der 
zusätzlichen Steuerlast auszuweichen, indem sie ihren Wohnsitz 
in ein Bundesland mit geringeren Steuersätzen verlagern. Der 
angestrebte Zuwachs an Steueraufk ommen würde deshalb eher 
gering ausfallen. 

Dieser Eff ekt wird durch den horizontalen Länderfi nanzausgleich 
noch verstärkt. Denn die „Geberländer“ Bayern, Hessen und Ba-
den-Württ emberg können von einem zusätzlich erzielten Euro 
Erbschaft steuer nur knapp 40 Cent behalten.476 Bei den „Nehmer-
ländern“ fällt der Selbstbehalt bei zusätzlichen Einnahmen mit 15 
bis 20 Prozent noch geringer aus. Die Ausgleichsmechanismen 
zwischen Geber- und Nehmerländern vermindern somit die An-
reize für Steuererhöhungen. 

Allerdings ist auch ein Steuersenkungswett lauf zwischen den Län-
dern eher unwahrscheinlich. Auf den ersten Blick sollten gerade 
Länder mit geringem Erbschaft steueraufk ommen – wie die ost-
deutschen Länder – ein Interesse haben, den Tarif zu reduzieren 
und damit abwanderungsbereite Steuerpfl ichti ge anzuziehen. 
Diese Länder profi ti eren jedoch über den Länderfi nanzausgleich 
vom bundesweiten Erbschaft steueraufk ommen und haben we-
nig Anreiz, diese Transferzahlungen durch Steuerentlastungen zu 
verringern. Aufgrund der Wanderung von Erbschaft steuerzahlern 
dürft e sich die Finanzkraft  dieser Länder im Vergleich zu anderen 
Ländern erhöhen, was zu einer Verringerung der Ausgleichszah-
lungen führen würde. Wahrscheinlicher ist eine moderate Steu-
ersatzsenkung in den Geberländern, weil in diesen Ländern der 
Länderfi nanzausgleich die zu erwartenden Mindereinnahmen 
begrenzt. 

476 Vgl. BDI/vbw/Deloitt e (2007), S. 78. 
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Insgesamt hätt e eine größere Steuerautonomie der Länder eine 
disziplinierende Wirkung auf die Politi k. Die beschriebenen Ef-
fekte des Steuerwett bewerbs und des Länderfi nanzausgleichs 
machen eine Erhöhung der Steuersätze unatt rakti v. Es ist wahr-
scheinlich, dass der fl ache Tarif der Niedrigsteuer erhalten bleibt 
und fakti sch „eingefroren“ wird. 

5.6 Fazit und Empfehlungen 

Die Erbschaft steuer kann zwar prinzipiell mit dem Leistungsfähig-
keitsprinzip gerechtf erti gt werden, sie ist aber auch mit erhebli-
chen Mängeln und Problemen behaft et. Zudem wird die Verfas-
sungsmäßigkeit des Erbschaft steuergesetzes derzeit vom BVerfG 
geprüft , sodass eine erneute Änderung der Erbschaft sbesteu-
erung womöglich in Kürze zur Dispositi on steht. Angesichts der 
beträchtlichen Nachteile der Erbschaft steuer wäre ihre Abschaf-
fung grundsätzlich die erstbeste Reformopti on; dies erscheint auf 
absehbare Zeit aber politi sch nicht durchsetzbar zu sein. Von den 
anderen Reformopti onen kommen nur zwei ernsthaft  in Betracht: 
Zum einen das grundsätzliche Festhalten am geltenden Recht und 
zum anderen das Modell einer aufk ommensneutralen Niedrig-
steuer, die eine breitere Bemessungsgrundlage und niedrigere 
Steuersätze vorsieht. 

Der einzuschlagende Reformpfad hängt letztlich von der Entschei-
dung des BVerfG ab. Wenn die Verfassungsrichter dem BFH nicht 
folgen und das derzeiti ge Erbschaft steuergesetz für verfassungs-
konform halten, sollte der status quo beibehalten werden. Wenn 
die Erbschaft steuer jedoch zum dritt en Mal für verfassungswidrig 
erklärt wird, ist eine grundlegende Reform erforderlich, die end-
lich Rechtssicherheit für die Steuerzahler schaff t. In dieser Situa-
ti on wäre das Modell der Niedrigsteuer mit deutlich reduzierten 
Steuersätzen empfehlenswert. Bei einer aufk ommensneutralen 
Ausgestaltung der Niedrigsteuer kann der progressive Tarif in der 
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Steuerklasse I auf Steuersätze von 4 bis 18 Prozent gesenkt wer-
den. In der Steuerklasse II bzw. III liegt der geänderte Tarif zwi-
schen 6 und 20 Prozent bzw. 9 und 30 Prozent. Gegenüber dem 
aktuellen Erbschaft steuertarif wäre somit in etwa eine Halbie-
rung der Steuersätze möglich.

Die Einführung einer Niedrigsteuer sollte allerdings mit weiteren 
Maßnahmen fl ankiert werden. Der Wegfall der Verschonungs-
regeln für Immobilen und Unternehmen macht Änderungen im 
Bewertungsrecht erforderlich. Vor allem die derzeiti gen Tenden-
zen zur Überbewertung müssten erheblich reduziert werden. In 
einem ersten Schritt  sollten deshalb das vereinfachte Ertragsver-
fahren überarbeitet und die Doppelbelastung durch Erbschaft - 
und Einkommensteuer bei der Aufl ösung von sti llen Reserven 
beseiti gt werden. 

In dieser Ausgestaltung kann die Niedrigsteuer eine sowohl ver-
fassungskonforme als auch steuerzahlerfreundliche Reformop-
ti on darstellen. Allerdings besteht die Gefahr, dass nach einer 
Tarifabsenkung die Steuersätze schritt weise wieder erhöht wer-
den. Durch eine breite Bemessungsgrundlage und eine hohe Ta-
rifb elastung wären die Steuerpfl ichti gen dann doppelt belastet. 
Als Schutzmaßnahme ist es daher empfehlenswert, einen Teil der 
erbschaft steuerlichen Gesetzgebungskompetenz zu föderalisie-
ren. Wenn die Länder den Steuersatz und die Freibeträge selbst 
besti mmen können und im Länderfi nanzausgleich keine Fehlan-
reize zu Steuererhöhungen gesetzt werden, könnten der Steuer-
wett bewerb und die Funkti onsweise des Länderfi nanzausgleichs 
eine disziplinierende Wirkung auf die Politi k entf alten und die Be-
lastung für die Steuerzahler begrenzen. 
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Tabelle 5.7:  Vergleich zwischen aktueller Erbschaft steuer und Reformmodell 
Niedrigsteuer

Aktuelle Erbschaft steuer Reformmodell Niedrigsteuer

Tarif Steuerklasse I:        7 % - 30 %
Steuerklasse II:   15 % - 43 %
Steuerklasse III:  30 % - 50 %

Steuerklasse I:   4 % - 18 %
Steuerklasse II:   6 % - 20 %
Steuerklasse III:  9 % - 30 %
(entspricht in etwa einer Halbierung 
der geltenden Steuersätze)

Persönliche 
Freibeträge

Unverändert
Ehegatt en: 500.000 Euro

Kinder: 400.000 Euro
Enkel: 200.000 Euro

Großeltern: 100.000 Euro
Stkl. II + III: 20.000 Euro

Steuer-
befreiung

Betriebsvermögen 
(zu 85 % oder 100 %)
selbstgenutzte Immobilien 
(jeweils mit Einschränkungen)

Wegfall der Steuerbefreiung für 
Betriebsvermögen und Immobilien

Spezielle 
Regelungen

Betriebsvermögen wird immer in Steuerklasse I besteuert

Doppelbesteuerung sti ller 
Reserven wird nur in ersten 
5 Jahren vermieden

Doppelbesteuerung sti ller Reserven 
wird vollständig beseiti gt (Anrech-
nung der ErbSt auf Einkommen-
steuer)
Freibetrag für Betriebsvermögen 
in Höhe von 225.000 Euro (§ 13a 
ErbStG a.F.)

Bewertungs-
recht

Verfahren haben Tendenz zu 
Überbewertungen

vereinfachtes Ertragswert verfahren 
wird überarbeitet (5- statt  bisher 
3-Jahreszeitraum; höherer Abzugsbe-
trag für persönliche Steuerbelastung)

Stundung Zinsfreie Stundung über 
10 Jahre, wenn Erhalt des 
Betriebes dies erfordert

Zinsfreie Stundung über 10 Jahre, 
wenn Erbschaft steuer 30 % des letzt-
jährigen Betriebsergebnisses gem. 
§ 202 BewG übersteigt
Verzinsliche Stundung über 
10 Jahre für geerbte Immobilien

Länderkom-
petenz

Länder haben Ertragshoheit, 
aber keine Gesetzgebungs-
kompetenz

Regionalisierung von Steuer sätzen 
und Freibeträgen (Schutzmechanis-
mus gegen Steuererhöhungen)

Aufk ommen rund 4 Milliarden Euro p.a.
(Aufk ommensneutralität)

Eigene Darstellung.
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6  Gewerbesteuer

6.1 Historische Entwicklung und Skizze des geltenden Rechts

Historische Entwicklung

Die historischen Wurzeln einer besonderen Besteuerung von Ge-
werbetreibenden reichen bis ins Mitt elalter zurück. Die heuti ge 
Gewerbesteuer ist immer noch stark von den Steuerreformen 
des preußischen Finanzministers Miquel in den 1890er Jahren 
geprägt477 und basiert im Wesentlichen auf dem Gewerbesteuer-
gesetz aus dem Jahr 1936. Durch die Realsteuerreform von 1936 
ist die Gewerbesteuer erstmalig im gesamten Reichsgebiet ein-
heitlich geregelt worden. Als Bemessungsgrundlagen wurden der 
Gewerbeertrag und das Gewerbekapital allgemein verbindlich 
festgelegt, während die Lohnsumme nur opti onal herangezogen 
wurde. Das Steueraufk ommen stand den Gemeinden ohne Abzü-
ge zu.

Seit dem Jahr 1970 unterlag diese Systemati k einem permanen-
ten Wandel. Wichti ge Änderungen waren folgende478:

 � 1970: Einführung der Gewerbesteuerumlage zugunsten von 
Bund und Ländern, die Gemeinden werden im Gegenzug an 
Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer beteiligt.

 � 1980: Abschaff ung der fakultati v erhobenen Lohnsummensteuer

 � 1998: Abschaff ung der Gewerbekapitalsteuer, die Gemeinden 
erhalten als Kompensati on Anteile an der Umsatzsteuer

477 In Preußen wurde die Gewerbesteuer ab 1895 den Gemeinden überlassen, um die 
Wegnahme der kommunalen Einkommensteuer auszugleichen. In den anderen Län-
dern des Reiches war die Gewerbesteuer bis zur Realsteuerreform des Jahres 1936 
eine Landessteuer, zu der die Gemeinden lediglich Zuschläge erheben durft en. Vgl. 
KBI (2002a), S. 106.

478 Vgl. Bier (2012), S. 190.
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 � 2000: Einführung diverser Anrechnungssysteme der Gewerbe-
steuer auf die Einkommensteuer (§ 35 EStG)

 � 2004: Festlegung eines Mindesthebesatzes von 200 Prozent

 � 2008: Abschaff ung der Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer als 
Betriebsausgabe und Ausweitung der Hinzurechnungen bei 
gleichzeiti ger Absenkung der Körperschaft steuersätze im Zuge 
der Unternehmensteuerreform („Revitalisierung“ der Gewer-
besteuer) 

Bereits dieser kursorische Überblick zeigt, dass sich die Gewerbe-
steuer unsystemati sch und widersprüchlich entwickelt hat. Beson-
ders auff ällig ist das bei der Gewichtung der ertragsunabhängigen 
Besteuerungselemente. Diese sind mit dem Wegfall der Lohn-
summen- und Gewerbekapitalsteuer zunächst reduziert worden, 
die Ausweitung der Hinzurechnungen bewirkte aber eine Kehrt-
wende und verschärft e die Substanzbesteuerung. Zudem wäre es 
nach der Abschaff ung der beiden genannten Teilsteuern folge-
richti g gewesen, die Gewerbesteuer vollständig abzuschaff en. Die 
Unternehmensteuerreform 2008 hat jedoch die Gewerbesteuer 
gegenüber der Einkommen- und Körperschaft steuer aufgewertet. 
Durch den abgesenkten Körperschaft steuertarif und den Wegfall 
des Betriebsausgabenabzugs ist „die Gewerbesteuer zumindest 
für Kapitalgesellschaft en sowie mitt lere und große Gewerbebe-
triebe zur häufi g gewichti gsten Ertragsteuer“479 geworden.

Skizze des geltenden Rechts

Steuersystemati sch gehört die Gewerbesteuer zu den Real- bzw. 
Objektsteuern. Sie knüpft  an das Objekt Gewerbebetrieb und 
dessen Ertragskraft  an. Nach § 1 Gewerbesteuergesetz sind die 
Gemeinden berechti gt, eine Gewerbesteuer zu erheben. Steuer-

479 Bier (2012), S. 191.
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gegenstand ist jeder stehende Gewerbebetrieb, soweit er im In-
land betrieben wird. Unter Gewerbebetrieb ist ein gewerbliches 
Unternehmen im Sinne des Einkommensteuergesetzes zu ver-
stehen.480 Nicht gewerbesteuerpfl ichti g sind land- und forstwirt-
schaft liche Betriebe, Freie Berufe und Selbstständige.

Die Gewerbesteuer wird als Gewerbeertragsteuer erhoben. Der 
Gewerbeertrag stellt somit die Bemessungsgrundlage dar.481 
Zur Ermitt lung des Gewerbeertrags wird zunächst der einkom-
mensteuerrechtliche Gewinn angesetzt und durch verschiedene 
Ansätze erhöht oder gekürzt. Zu den Hinzurechnungen482, die 
den Gewinn erhöhen, zählen bspw. Teile der Aufwendungen für 
Schuldzinsen, Mieten, Pachten, Leasingraten und Lizenzgebüh-
ren.483 Zu den Kürzungen zählen hingegen u. a. 1,2 Prozent des 
Einheitswerts der Betriebsgrundstücke484 und unter besti mmten 
Voraussetzungen Erträge aus Beteiligungen.485

Auf den so ermitt elten Gewerbeertrag wird – nach Abzug eines 
Freibetrags486 – die Steuermesszahl von 3,5 Prozent angewen-
det. Das Ergebnis ist der Steuermessbetrag. Dieser wird mit dem 
Gewerbesteuer-Hebesatz multi pliziert. Die Höhe des Hebesatzes 
kann von jeder Gemeinde oberhalb der gesetzlichen Untergrenze 

480 § 15 Abs. 2 EStG defi niert den Gewerbebetrieb als eine „selbständige nachhalti ge Be-
täti gung, die mit der Absicht, Gewinn zu erzielen, unternommen wird und sich als 
Beteiligung am allgemeinen wirtschaft lichen Verkehr darstellt.“

481 Siehe § 6 GewStG. Von den ursprünglich drei Teilsteuern der Gewerbesteuer wird 
die Lohnsummensteuer seit dem 1.1.1980 und die Gewerbekapitalsteuer seit dem 
1.1.1998 nicht mehr erhoben.

482 Siehe § 8 GewStG.
483 Vgl. KBI (2008c), S. 4 ff . für eine detaillierte Darstellung und Bewertung der Hinzurech-

nungen. 
484 Durch die Kürzung soll eine Doppelbelastung von Gewerbesteuer und Grundsteuer 

vermieden werden. Vgl. Montag (2013), Rz. 33 und KBI (2002a), S. 100.
485 Vgl. zur Gewährung von sog. Schachtelprivilegien Montag (2013), Rz. 35.
486 Der Freibetrag beträgt gemäß § 11 Abs. 1 GewStG bei natürlichen Personen und Per-

sonengesellschaft en 24.500 Euro. Bei besti mmten sonsti gen juristi schen Personen, 
z. B. rechtsfähigen Vereinen, beträgt der Freibetrag 3.900 Euro. Für Kapitalgesellschaf-
ten gibt es keinen Freibetrag.
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von 200 Prozent selbst besti mmt werden.487 Bei einem Hebesatz 
von bspw. 400 Prozent wird der Gewerbeertrag, der den Freibe-
trag übersteigt, mit einer Gewerbesteuer von 14 Prozent belastet. 
Zu beachten sind allerdings belastungsverringernde Besti mmun-
gen, die von der Rechtsform des Gewerbebetriebes abhängen. 
Bei Personengesellschaft ern wird die Gewerbesteuer pauschal 
auf die Einkommensteuer angerechnet.488 Liegt der Gewerbe-
steuerhebesatz bei 400 Prozent oder darunter, werden diese Be-
triebe weitgehend oder sogar vollständig von der Gewerbesteuer 
entlastet.489 Kapitalgesellschaft en können die Gewerbesteuer hin-
gegen nicht auf die Körperschaft steuer anrechnen.490

487 Ab dem Erhebungszeitraum 2004 ist der in § 16 Abs. 4 GewStG enthaltene Mindest-
hebesatz anzuwenden. Vgl. Roser (2012), S. 192.

488 Siehe § 35 EStG. Die Anrechnung erfolgt in pauschalierter Form, also unabhängig vom 
Hebesatz der einzelnen Gemeinde. Hierzu wird der Gewerbesteuermessbetrag mit 
dem Anrechnungsfaktor in Höhe von 3,8 multi pliziert. Der so ermitt elte Anrechnungs-
betrag darf die tatsächlich gezahlte Gewerbesteuer nicht übersteigen und wird bei 
Hebesätzen unter 380 Prozent entsprechend gekürzt. Unter Berücksichti gung des So-
lidaritätszuschlags kann die Gewerbesteuer somit eff ekti v bis zu einem Hebesatz von 
400 Prozent auf die Einkommensteuer angerechnet werden. Die Einkommensteuer 
wird jedoch maximal bis auf 0 Euro ermäßigt. Wenn die Gewerbesteuer die Einkom-
mensteuer übersteigt, fi ndet somit keine Erstatt ung des überschüssigen Gewerbe-
steuerbetrags statt . 

489 Ein Betrieb, der einem Hebesatz von maximal 400 Prozent unterliegt, wird nur dann 
vollständig von der Gewerbesteuer entlastet, wenn die Gewerbesteuer die zu zahlen-
de Einkommensteuer nicht übersteigt. Vgl. Kapitel II.6.4.1 und II.6.4.3. 

490 Zu berücksichti gen ist, dass mit der Unternehmensteuerreform 2008 der Körper-
schaft steuersatz von 25 Prozent auf 15 Prozent gesenkt worden ist. Der Spitzensteuer-
satz in der Einkommensteuer beläuft  sich hingegen auf 42 Prozent bzw. 45 Prozent.
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Tabelle 6.1:  Übersicht zur Ermitt lung der Gewerbesteuerschuld (vereinfachte 
Darstellung)

Gewinn aus Gewerbebetrieb (§7 GewStG)

+ Hinzurechnungen (§ 8 GewStG)
 (z.B. 25 % der Entgelte für Schulden)

– Kürzungen (§ 9 GewStG)
 (z.B. 1,2 % des Einheitswerts von Betriebsgrundstücken)

= Gewerbeertrag

– Freibetrag

= verbleibender Betrag

x Steuermesszahl von 3,5 %

= Steuermessbetrag nach dem Gewerbeertrag

x Hebesatz der Gemeinde (mind. 200 %)

= Gewerbesteuerschuld

Eigene Darstellung.

6.2  Gewerbesteueraufk ommen und Hebesatzentwicklung

Das Aufk ommen der Gewerbesteuer betrug im Jahr 2012 rund 
42,3 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anteil am Gesamt-
steueraufk ommen von 7,1 Prozent. Damit ist die Gewerbesteu-
er nach der Einkommen- und Umsatzsteuer die dritt größte Ein-
zelsteuer in Deutschland. Den Gemeinden standen 2012 nett o 
aber nur 35,6 Milliarden Euro zu, weil ein Teil des Aufk ommens 
als Gewerbesteuerumlage an Bund und Länder abgeführt wird. 
Auch nach Abzug der Gewerbesteuerumlage stellt die Gewerbe-
steuer jedoch die ergiebigste Gemeindesteuer dar. Ihr Anteil am 
gesamten Gemeindesteueraufk ommen belief sich im Jahr 2012 
auf etwa 44 Prozent. Die Gewerbesteuereinnahmen sind aller-
dings stark von der Konjunktur abhängig und schwanken deutlich 
stärker als andere Steuerarten.491

491 Vgl. Kapitel II.6.4.6.
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Die Gemeinden können den Gewerbesteuerhebesatz eigenstän-
dig besti mmen. Sie sind aber gesetzlich verpfl ichtet, einen Hebe-
satz von mindestens 200 Prozent festzulegen.492 Im Jahr 2011 lag 
der Durchschnitt shebesatz der Gemeinden bei 392 Prozent493 ge-
genüber 385 Prozent im Jahr 2001.494 Im Durchschnitt  verändert 
jede achte Gemeinde in Deutschland ihren Gewerbesteuersatz 
mindestens einmal pro Jahr. Eine Anhebung der Hebesätze erfolgt 
deutlich häufi ger als eine Absenkung der Hebesätze (7,2 Prozent 
gegenüber 0,9 Prozent).495 Bei der Betrachtung über einen länge-
ren Zeitraum zeigt sich zudem, dass Hebesatzerhöhungen nicht 
nur in wenigen Gemeinden stattf  inden, sondern ein relati v weit 
verbreitetes Phänomen sind. So haben zwischen 1998 und 2008 
mehr als 38 Prozent aller Gemeinden mindestens einmal den Ge-
werbesteuerhebesatz erhöht.496 

Neben dem steigenden Hebesatzniveau ist auch eine ausgepräg-
te Heterogenität im interkommunalen Vergleich festzustellen. Zu-
nächst streuen die Hebesätze stark zwischen den Bundesländern. 
Während unter den Flächenländern Nordrhein-Westf alen mit 442 
Prozent den höchsten Durchschnitt shebesatz aufweist, hat Bran-
denburg mit 324 Prozent den niedrigsten Durchschnitt swert. Star-
ke Unterschiede sind auch in Abhängigkeit von der Gemeindegrö-
ße festzustellen. Kleinere Gemeinden haben im Schnitt  einen He-
besatz von unter 350 Prozent, während der Durchschnitt shebes-
atz in großen Städten fast 100 Prozentpunkte darüber liegt.497 Die 
Spannweite der Hebesätze reicht derzeit von 200 Prozent bis 520 

492 § 16 Abs. 4 GewStG.
493 Vgl. Stati sti sches Bundesamt (2012f), S. 43 ff . Es handelt sich um einen nach dem Steu-

eraufk ommen gewogenen Durchschnitt shebesatz.
494 Vgl. Stati sti sches Bundesamt (2013a).
495 Vgl. Fuest/Peichl/Siegloch (2013), S. 13 f. 
496 Ebd.
497 Ebd. Kreisangehörige Gemeinden mit einer Einwohnerzahl zwischen 10.000 und 

20.000 haben einen Durchschnitt shebesatz von 342 Prozent. Bei kreisfreien Städten 
mit einer Einwohnerzahl zwischen 200.000 und 500.000 beträgt der Durchschnitt she-
besatz 444 Prozent.
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Prozent.498 Außerhalb dieses Spektrums liegen nur die Kleinstge-
meinden Wett ling und Dierfeld in Rheinland-Pfalz mit einem Ge-
werbesteuerhebesatz von 600 Prozent bzw. 900 Prozent.499

6.3  Fehlende Rechtf erti gung der Gewerbesteuer

6.3.1 Äquivalenzprinzip nicht tragfähig 

Im demokrati schen Steuerstaat ist jede Steuerart sachlich zu 
rechtf erti gen; der bloße Verweis auf den Fiskalzweck reicht nicht 
aus.500 Zur Rechtf erti gung der Gewerbesteuer wird häufi g das 
Äquivalenzprinzip herangezogen. Das Äquivalenzprinzip fordert, 
dass die Leistungen des Staates und die Gegenleistungen des 
nutznießenden Bürgers übereinsti mmen und insoweit eine Las-
tengerechti gkeit hergestellt ist. Mit Blick auf die Gewerbesteuer 
wird daraus abgeleitet, dass die Gemeinden öff entliche Leistun-
gen erbringen, die den ortsansässigen Unternehmen zugutekom-
men. Als Ausgleich dafür sollen die Gemeinden das Recht erhal-
ten, eine Gewerbesteuer von diesen Unternehmen zu erheben. 

Diese Argumentati on ist aber bereits steuersystemati sch verfehlt. 
Das Äquivalenzprinzip kann die Erhebung von Gebühren und Bei-
trägen legiti mieren, weil diese ein Entgelt für staatliche Leistun-
gen darstellen, die einzelnen Bürgern oder einer abgrenzbaren 
Gruppe konkret zugerechnet werden können. Das ist beispiels-
weise bei Gebühren für die Abfall- oder Abwasserentsorgung der 
Fall. Diese Rechtf erti gung ist aber nicht auf die Gewerbesteuer an-
wendbar, weil die steuerfi nanzierten Leistungen der Gemeinden 

498 Stand: Mai 2013. Der bisherige „Spitzenreiter“ Oberhausen dürft e bald von der Ge-
meinde Mülheim abgelöst werden, die eine sukzessive Erhöhung des Gewerbesteuer-
hebesatzes auf 580 Prozent angekündigt hat. Vgl. Jonas (2013), S. 1112. 

499 Vgl. Stati sti sche Ämter des Bundes und der Länder (2012): Die beiden Gemeinden hat-
ten am 30.06.2011 lediglich 49 bzw. 8 Einwohner.

500 Vgl. Tipke (2003), S. 598: „Steuern … sind gerechtf erti gt, wenn sie geeignet sind, zu 
einer gleichmäßigen Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit beizutragen. … Eine 
Steuer kann nicht allein damit gerechtf erti gt werden, dass sie zur Deckung des Finanz-
bedarfes erforderlich ist.“
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nicht nur einzelnen Unternehmen, sondern der Gesamtheit der 
Gemeindeeinwohner zugutekommen.501 Zudem steht das Prinzip 
von Leistung und Gegenleistung im fundamentalen Widerspruch 
zum Wesensgehalt von Steuern, der darin besteht, dass diese 
gerade nicht an eine (den Nutzern zurechenbare) Gegenleistung 
geknüpft  sind.502 

Während auf der Ebene der Steuerrechtf erti gung der gleichwerti -
ge Austausch von kommunalen Leistungen und Gewerbesteuer-
zahlungen nur pauschal unterstellt, aber nicht begründet werden 
kann, wird auf der Ebene des Steuergesetzes das Äquivalenzprin-
zip gänzlich missachtet. Denn die Bemessungsgrundlage der Ge-
werbesteuer stellt nicht auf die kommunalen Leistungen ab, die 
ein Betrieb erhält, sondern richtet sich nach dem Ertrag des Un-
ternehmens. Bei näherer Betrachtung verstößt die Gewerbesteu-
er in mehrfacher Hinsicht gegen das Äquivalenzprinzip: 

 � Die Vorteile der gewerblichen Betäti gung für die Gemeinde 
(Arbeitsplätze, Steuereinnahmen aus der Beteiligung an der 
Einkommen- und Umsatzsteuer) bleiben bei der Äquivalenzbe-
trachtung außen vor.

 � Unberücksichti gt bleibt ebenfalls, dass die Unternehmen für 
einen Teil der Gemeindeleistungen bereits mit Gebühren und 
Beiträgen belastet werden.

 � Die Verwendung des Gewerbesteueraufk ommens widerspricht 
dem Äquivalenzprinzip. Zum einen wird das Aufk ommen der 
Gewerbesteuer zur Finanzierung der Gemeindehaushalte nach 
dem Gesamtdeckungsprinzip verwendet, unterliegt also keiner 
Zweckbindung. Die Gewerbesteuereinnahmen fl ießen in den 

501 Das gilt für einen Großteil der Gemeindeleistungen wie bspw. kommunale Sozialleis-
tungen, Kindergärten, öff entliche Verkehrsmitt el, Schulen, Theater, Krankenhäuser, 
Sportplätze, Verwaltungsdienstleistungen u. v. m. 

502 Siehe § 3 AO: „Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine be-
sondere Leistung darstellen …“.
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allgemeinen Gemeindehaushalt und dienen der Finanzierung 
sämtlicher Aufgaben. Zum anderen wird die Gewerbesteuer 
von den Gemeinden auch in der Praxis nicht für unterneh-
mensbezogene Leistungen, sondern „vornehmlich für andere 
Zwecke, wie z. B. zur Bestreitung ihrer Kosten aufgrund von 
SGB-II-Leistungen, … Sportstätt en, kulturellen Einrichtungen 
und dergleichen, verwendet.“503 Das bedeutet, dass eine kleine 
Gruppe von Gewerbesteuerzahlern die Gemeindeleistungen 
für alle Bürger fi nanziert.

 � Auch die Gewerbesteuerumlage verletzt das Äquivalenzprin-
zip, weil sie einen erheblichen Teil des Gewerbesteueraufk om-
mens an Bund und Länder abführt. 

Es ist off enkundig, dass „die Äquivalenz-Rhetorik mit der Gewer-
besteuer-Realität so gut wie nichts zu tun hat.“504 Die geforderte 
Lastengerechti gkeit zwischen Gemeinde und steuerzahlendem 
Betrieb ist nicht ansatzweise gewährleistet.505 Der Versuch, die 
Gewerbesteuer mit dem Äquivalenzprinzip zu rechtf erti gen, ist 
daher nicht tragfähig.

6.3.2 Gewerbesteuer mit Leistungsfähigkeitsprinzip unvereinbar

Die Gewerbesteuer zielt als Realsteuer auf ein Wirtschaft sobjekt 
– den Gewerbebetrieb – ab und nimmt dabei keine Rücksicht 
auf die persönlichen und wirtschaft lichen Verhältnisse des Inha-

503 Bier (2011), S. 221. Bier verweist auch darauf, dass regelmäßig „das Gewerbesteuer-
aufk ommen … bei weitem die Brutt o-Sachinvesti ti onen der Gemeinden“ übersteigt.

504 Tipke (2003), 1162.
505 Vgl. SVR Wirtschaft  (2010), Tz. 395: „Insbesondere taugt das Äquivalenzprinzip nicht 

zur Rechtf erti gung dieser Steuer. So nimmt der von der Gewerbesteuer befreite selb-
ständige Fahrlehrer die kommunale Infrastruktur wesentlich stärker in Anspruch als 
ein (einem Urteil des Bundesfi nanzhofs zu Folge) gewerbesteuerpfl ichti ger Kükensor-
ti erer.“



193

bers.506 Damit verstößt die Gewerbesteuer gegen den Grundsatz 
der Besteuerung nach der wirtschaft lichen Leistungsfähigkeit.507 
Dieser Befund ist besonders schwerwiegend, weil das Leistungsfä-
higkeitsprinzip nach allgemeiner rechts- und fi nanzwissenschaft li-
cher Ansicht und nach der Rechtsprechung des BVerfG von grund-
legender Bedeutung für eine gerechte Besteuerung ist.508 

Dieser Verstoß kann bei Personengesellschaft ern nicht dadurch 
behoben werden, dass die Gewerbesteuer bis zu einem Hebesatz 
von 400 Prozent weitgehend oder vollständig auf die Einkommen-
steuer angerechnet wird. Denn zum einen gibt es zahlreiche Ge-
meinden, die einen Hebesatz von über 400 Prozent festlegen.509 
Zum anderen kann die Gewerbesteuer auch bei Hebesätzen von 
unter 400 Prozent höher ausfallen als die Einkommensteuer, so-
dass sie nicht vollständig auf die Einkommensteuer angerechnet 
werden kann.510 

6.4  Steuer- und wirtschaft spoliti sche Mängel der Gewerbe-
steuer

6.4.1 Mehrfach- und Sonderbelastung

Die Gewerbesteuer verstößt gegen eine gerechte und gleichmäßi-
ge Lastenverteilung nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip, weil sie 

506 Alle persönlichen Merkmale, wie z. B. Ehestand, Kinderzahl, Werbungskosten, Sonder-
ausgaben, persönliches Existenzminimum, sonsti ge Einkünft e, bleiben grundsätzlich 
unberücksichti gt.

507 Aus diesem Grund wird die Gewerbesteuer bereits seit den 1960er Jahren in der Fi-
nanz- und Steuerwissenschaft  als überholt bezeichnet. Vgl. Schmölders (1962), S. 64 
und Neumark (1965), S. 61.

508 Vgl. KBI (1996), S. 20 f. und Tipke (2000), S. 488, der das Leistungsfähigkeitsprinzip 
als „Fundamentalprinzip gerechter Besteuerung“ bezeichnet. Vgl. auch das Urteil des 
BVerfG vom 3.11.1982: „Es ist ein grundsätzliches Gebot der Steuergerechti gkeit, dass 
die Besteuerung nach der (wirtschaft lichen) Leistungsfähigkeit ausgerichtet wird.“ 
(BVErfGE 43, 108)

509 Vgl. Kapitel II.6.2.
510 Anrechnungsüberhänge entstehen zumeist durch die umfangreichen gewerbesteuer-

lichen Hinzurechnungen. Verschärfend kommt hinzu, dass die Anrechnungsüberhän-
ge weder vor- noch zurückgetragen werden dürfen. Siehe § 8 GewStG und § 35 EStG. 
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für besti mmte Gruppen von Steuerzahlern eine Mehrfach- und 
Sonderbelastung darstellt. Die ungleiche Belastung tritt  in ver-
schiedenen Ausprägungen auf:

 � Die Gewerbesteuer ist eine Sonderlast für Gewerbetreibende. 
Nicht gewerbliche Unternehmen sowie Freie Berufe, Selbstän-
dige sowie forst- und landwirtschaft liche Betriebe werden hin-
gegen nicht belastet.511

 � Die Gewerbesteuer ist eine zusätzliche Unternehmensteuer und 
führt zu einer steuerlichen Doppelbelastung von gewerblichen 
Betrieben. Bei Personengesellschaft ern tritt  sie – in anrechen-
barer Form – neben die Einkommensteuer. Kapitalgesellschaft en 
werden außerdem mit Körperschaft steuer belastet. 

 � Viele Personengesellschaft er können die Gewerbesteuer weit-
gehend auf die Einkommensteuer anrechnen, bei Kapitalge-
sellschaft en ist eine Anrechnung auf die Körperschaft steuer 
nicht möglich. Bei Personengesellschaft en, die einem Gewer-
besteuersatz von mehr als 400 Prozent unterliegen, können 
die Mitunternehmer aber keine vollständige Anrechnung vor-
nehmen. Insofern tritt  für diese Personengesellschaft er und 
für alle Kapitalgesellschaft en eine Sonderbelastung durch die 
Gewerbesteuer ein. 

511 Die Forderung, die Freien Berufe in die Gewerbesteuer einzubeziehen, ist gleichwohl 
abzulehnen. Eine schlechte und überholte Steuer wird nicht besser, indem sie einem 
größeren Kreis von Bürgern und Betrieben auferlegt wird. So bliebe die Gewerbe-
steuer auch nach Einbeziehung der Freien Berufe immer noch eine Sonderlast, die 
nur von einem kleinen Teil der Gemeindemitglieder zu erbringen wäre. Auch würden 
die zahlreichen anderen Mängel der Gewerbesteuer, wie der Verstoß gegen das Leis-
tungsfähigkeitsprinzip und die Gefahr einer Substanzbesteuerung, noch stärker ins 
Gewicht fallen. Des Weiteren ist damit zu rechnen, dass die Ausweitung der Gewer-
besteuerpfl icht zu einer fi nanziellen und bürokrati schen Mehrbelastung der Freien 
Berufe führt, von der negati ve gesamtwirtschaft liche Eff ekte ausgehen dürft en. Die 
Forderung nach Einbeziehung der Freien Berufe in die Gewerbesteuer wird u. a. von 
den kommunalen Spitzenverbänden und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erhoben. Vgl. 
DStGB (2010), S. 2 und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (2013), S. 4.
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 � Die gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen führen zu einer 
Sonderlast, deren Intensität von Art und Höhe der anfallenden 
Betriebsaufwendungen abhängt. Besonders belastet werden 
Unternehmen, die hohe Aufwendungen für Zinsen, Mieten, 
Pachten oder Lizenzgebühren haben. 

 � Dividenden und sonsti ge Erträge aus Anteilen an Kapitalge-
sellschaft en unterliegen sogar einer dreifachen Belastung. Auf 
Unternehmensebene werden die Gewinne mit Gewerbesteuer 
und Körperschaft steuer vorbelastet, auf Anteilseignerebene ist 
anschließend Abgeltungsteuer zu zahlen.

Die Höhe der Gewerbesteuer ist somit abhängig von Standort, 
Geschäft smodell, Finanzierungsart, Rechtsform und Ausgaben-
struktur des Unternehmens. Die Mehrfach- und Sonderbelastun-
gen der Gewerbesteuer haben eine verzerrende Wirkung, die den 
Anforderungen an eine gerechte und wett bewerbsneutrale Be-
steuerung nicht genügen kann. 

6.4.2  Verzerrungen im nati onalen und internati onalen Wett be-
werb

Die Gewerbesteuer beeinträchti gt den Wett bewerb sowohl na-
ti onal als auch internati onal und verletzt damit den Grundsatz 
einer wett bewerbsneutralen Besteuerung. Zu Verzerrungen im 
nati onalen Wett bewerb führt die Gewerbesteuer, weil sie die 
Unternehmen je nach Täti gkeit, Rechtsform und Standort unter-
schiedlich belastet.

Belastung in Abhängigkeit von der Täti gkeit

Die Gewerbesteuer verzerrt den Wett bewerb zwischen gewerb-
lichen und nichtgewerblichen Betrieben. Das gilt insbesondere 
für den Bereich der Unternehmensfi nanzierung. Weil Zinsaufwen-
dungen den Gewinn erhöhen, verteuert die Gewerbesteuer die 
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Fremdfi nanzierung und benachteiligt somit gewerbliche Investi -
ti onen, die durch Kredite oder Anleihen fi nanziert werden.512 

Belastung in Abhängigkeit von der Rechtsform

Darüber hinaus verursacht die Gewerbesteuer Wett bewerbsver-
zerrungen zwischen gewerblichen Unternehmen, weil sie diese in 
Abhängigkeit von der Rechtsform unterschiedlich behandelt. So 
räumt sie Einzelunternehmen und Personengesellschaft en zwar 
einen Freibetrag von 24.500 Euro ein, während es für Kapitalge-
sellschaft en keinen Freibetrag gibt. Was jedoch auf den ersten 
Blick als Steuervergünsti gung erscheint, ist tatsächlich eine Be-
nachteiligung von Personengesellschaft en. Denn der Freibetrag 
ist zu gering bemessen, um die Abzugsfähigkeit von Geschäft s-
führer- und Vorstandsgehältern bei Kapitalgesellschaft en ausglei-
chen zu können.513 Diese Belastungseff ekte treten insbesondere 
bei einem Hebesatz von über 400 Prozent ein.514

Belastung in Abhängigkeit vom Standort

Die Gewerbesteuerhebesätze der Gemeinden weisen eine star-
ke regionale Streuung auf.515 Im Jahr 2012 bewegten sich die He-
besätze in einem Spektrum von 200 bis 520 Prozent.516 Aufgrund 
der fehlenden Anrechnung belastet dieses Hebesatzgefälle insbe-

512 Von diesem Kostentreiber sind sämtliche Kapitalgesellschaft en betroff en, weil die Ge-
werbesteuer nicht auf die Körperschaft steuer anrechenbar ist. Personengesellschaf-
ter werden belastet, sofern der Gewerbesteuerhebesatz die Schwelle von 400 Prozent 
überschreitet.

513 Vgl. KBI (2002a), S. 115.
514 Diese „Restbelastung“ mit Gewerbesteuer fällt auch bei relati v geringeren Beträgen 

ins Gewicht, weil Personengesellschaft er ohnehin häufi g eine höhere Steuerlast als 
Kapitalgesellschaft en triff t. Bspw. werden einbehaltene Gewinne bei Personengesell-
schaft ern in der Spitze mit 42 bzw. 45 Prozent Einkommensteuer belastet, sofern die 
bürokrati sche Thesaurierungsregelung nicht genutzt wird. Hingegen bleibt bei Kapi-
talgesellschaft en die steuerliche Belastung einbehaltener Gewinne regelmäßig unter 
30 Prozent.

515 Vgl. Kapitel II.6.2.
516 Der Hebesatz von 200 Prozent stellt das gesetzliche Mindestniveau dar.



197

sondere Kapitalgesellschaft en. Die steuerliche Gesamtbelastung 
kann zwischen 22,8 Prozent und 34 Prozent schwanken (siehe Ta-
belle 6.2). Bei sehr hohen Hebesätzen bewirkt die Gewerbesteuer 
– gegenüber dem Mindesthebesatz von 200 Prozent – eine Zu-
satzlast von bis zu 49 Prozent. 

Tabelle 6.2:  Ertragsteuerbelastung von Kapitalgesellschaft en in Abhängigkeit 
vom Gewerbesteuerhebesatz

Hebesatz GewSt Gewerbesteuer* Gesamtbelastung** Zusatzlast 
GewSt*** 

200 %   7,0 % 22,8 % 0 %

300 % 10,5 % 26,3 % (= 22,8 x 1,15) 15 %

400 % 14,0 % 29,8 % (= 22,8 x 1,31) 31 %

500 % 17,5 % 33,3 % (= 22,8 x 1,46) 46 %

520 % 18,2 % 34,0 % (= 22,8 x 1,49) 49 %

* Belastung des Gewerbeertrags 
** Gewerbesteuer, Körperschaft steuer, Solidaritätszuschlag
*** Zusätzliche Belastung gegenüber einem Gewerbesteuerhebesatz von 200 %

Quelle: Bier (2011), S. 245 und eigene Berechnungen.

Verzerrung des internati onalen Wett bewerbs

Die Gewerbesteuer verzerrt auch den internati onalen Wett -
bewerb zu Lasten deutscher Unternehmen. In den modernen 
Volkswirtschaft en gibt es keine Steuer, die der deutschen Ge-
werbesteuer in Konstrukti on und Belastungswirkung annähernd 
entspricht.517 Zwar werden auch in einigen anderen Ländern un-
ternehmensbezogene Kommunalsteuern erhoben, doch der Kreis 
der Steuerpfl ichti gen und die Bemessungsgrundlage unterschei-
den sich erheblich von den deutschen Regelungen.518 Außerdem 
fallen die Belastungswirkungen dieser Steuern deutlich geringer 

517 Vgl. KBI (2002a), S. 121 ff . und Bier (2012), S. 225 f.
518 Ebd., S. 122 ff .
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aus als bei der deutschen Gewerbesteuer.519 Verschärfend kommt 
hinzu, dass im Ausland einbehaltene Quellensteuern häufi g nicht 
auf die Gewerbesteuer angerechnet werden können und inso-
weit die Gefahr einer Doppelbesteuerung besteht.520 

6.4.3  Gefahr von Substanzbesteuerung und Krisenverschärfung 

Mit der Abschaff ung von Gewerbekapital- und Lohnsummensteu-
er wurden die Mängel der Gewerbesteuer nur scheinbar besei-
ti gt. Die sogenannten Hinzurechnungen belasten die Gewerbe-
betriebe weiterhin unabhängig vom tatsächlich erzielten Ertrag. 
Gegenstand der Hinzurechnungen sind eine Reihe von Betriebs-
ausgaben, insbesondere die Ausgaben für Zinsen, Mieten, Pach-
ten und Lizenzen. Diese Ausgaben werden zwar bei der Ermitt -
lung des einkommen- oder körperschaft steuerlichen Gewinns als 
Betriebsaufwand vom Ertrag abgesetzt, müssen jedoch bei der 
Gewerbesteuer dem Gewinn wieder teilweise hinzugerechnet 
werden. Diese ertragsunabhängigen Komponenten sind im Zuge 
der Unternehmensteuerreform 2008 erheblich ausgeweitet und 
zum Teil verschärft  worden.521

Die gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen belasten grundsätz-
lich jedes Unternehmen.522 Besonders betroff en sind allerdings 
eigenkapitalschwache Betriebe, die auf Fremdfi nanzierungen an-

519 Vgl. Bier (2012), S. 225: „Beim Anteil der kommunalen Steuern an der Gesamtbelas-
tung von Kapitalgesellschaft en ist Deutschland mit 52 Prozent unangefochten der 
Spitzenreiter, gefolgt von Luxemburg, wo … der Anteil der kommunalen Steuer an der 
Gesamtbelastung von Kapitalgesellschaft en … bei etwas über 20 Prozent liegt.“

520 Ebd. Diese doppelte Belastung tritt  ein, weil nur sehr wenige Doppelbesteuerungsab-
kommen entsprechende Anrechnungsregelungen für die Gewerbesteuer vorsehen.

521 Vgl. KBI (2008c).
522 Kapitalgesellschaft en sind in der Regel stärker betroff en als Personengesellschaft en, 

weil die Gewerbesteuer nicht auf die Körperschaft steuer anrechenbar ist. Vgl. die 
Ausführungen im Kapitel II.6.1.
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gewiesen sind523 oder Geschäft sräume und andere Produkti ons-
mitt el anmieten müssen. Das Gleiche gilt für Unternehmen, die 
kapitalintensiv produzieren oder Umstrukturierungen vorneh-
men, sodass überdurchschnitt lich hohe Zinsausgaben anfallen. 
Des Weiteren führen branchenspezifi sche und regionale Beson-
derheiten, wie z. B. die hohen Mietpreise in zentralen Innenstadt-
lagen, zu einer hohen Belastung.524 Bei schwacher Ertragslage kön-
nen die Hinzurechnungen sogar eine „Scheingewinnbesteuerung“ 
bewirken: Wenn ein Betrieb einkommensteuerliche Verluste aus-
weist, aber durch die Hinzurechnung von Zins- und Mietausgaben 
dennoch ein positi ver Gewerbeertrag entsteht, wird unmitt elbar 
in die Substanz eingegriff en und Eigenkapital aufgezehrt. Das kann 
die Existenz von Betrieben gefährden und damit die Markt- und 
Wett bewerbsstrukturen erheblich beeinträchti gen. 

Aus gesamtwirtschaft licher Sicht erschwert die Substanzbesteue-
rung die Bildung von Eigenkapital in Unternehmen, bremst die In-
vesti ti onstäti gkeit und das wirtschaft liche Wachstum.525 Zudem tritt  
eine krisenverschärfende Wirkung ein, indem konjunkturbedingte 
Schwankungen und Beschäft igungsprobleme verstärkt werden. 

6.4.4  Verfassungsrechtliche Bedenken

Das BVerfG hat zwar wiederholt festgestellt, dass die Gewerbe-
steuer mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Es hat darauf verwie-

523 Als besonders nachteilig erweist sich das, wenn Unternehmen vorsorglich Fremdka-
pital aufnehmen, weil die Verfügbarkeit von Finanzmitt eln durch die Kapitalmärkte 
nicht gewährleistet erscheint und die Finanzierungskonditi onen schwer vorhersagbar 
sind. Die unternehmerisch richti ge, vorsorgliche Beschaff ung von Liquidität wird in 
diesen Fällen durch die Gewerbesteuer bestraft  und kann in der Krise zu einer weite-
ren Verschlechterung der betrieblichen Lage führen. Vgl. Bier (2012), S. 234.

524 Mit hohen Belastungen sind etwa Einzelhandel, Fuhrunternehmen, Tankstellenpäch-
ter, Autovermieter, Hotellerie, Gastronomie und andere Dienstleistungsbranchen 
konfronti ert. 

525 Vgl. Spengel/Zinn (2010), S. 421: „Die Gewerbesteuer verschlechtert die steuerliche 
Standortatt rakti vität Deutschlands und hemmt die Investi ti onsbereitschaft , da alter-
nati ve Kapitalinvesti ti onen im Vergleich zu Sachinvesti ti onen begünsti gt werden.“
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sen, dass die Gewerbesteuer durch das Äquivalenzprinzip ge-
rechtf erti gt wird. Zudem sei die Gewerbesteuer ausdrücklich in 
Art. 106 GG erwähnt, was bereits eine hinreichende verfassungs-
rechtliche Legiti mati on darstellen würde.526 

Dennoch kann diese gewerbesteuerfreundliche Rechtsprechung 
des BVerfG nicht überzeugen.527 Es ist bereits dargelegt worden, 
dass das Äquivalenzprinzip nicht zur Rechtf erti gung der Gewer-
besteuer taugt.528 Deshalb ist die Gewerbesteuer am Leistungs-
fähigkeitsprinzip zu messen. Daraus folgt, dass die Gewerbesteu-
er als Sonderertragsteuer529 für Gewerbebetriebe gegen den 
Gleichheitssatz des Grundgesetzes verstößt.

Zahlreiche Einzelregelungen der Gewerbesteuer sind ebenfalls als 
verfassungsrechtlich bedenklich einzuschätzen. Besonders off en-
kundig ist das bei den gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen.530 
Diese führen „zur Besteuerung von Aufwand und verstoßen da-
mit gegen das objekti ve Nett oprinzip“531. Dadurch wird die steu-
erliche Leistungsfähigkeit der Unternehmen überzeichnet, was 
eine übermäßige Steuerbelastung zur Folge hat. 

526 In seiner jüngeren Rechtsprechung hat das BVerfG aber zumindest zugestanden, dass 
weder Art. 106 noch Art. 28 GG eine „insti tuti onelle Garanti e … der Gewerbesteu-
er“ bedeuten. Daraus folgert das BVerfG: „Die kommunale Finanzautonomie sollte 
durch eine Garanti e des Bestandes der Gewerbeertragsteuer oder einer anderen an 
der Wirtschaft skraft  orienti erten Steuer gewährleistet werden.“ Siehe BVerfG 2 BvR 
2185/04, 2189/04 vom 27.1.2010, Abschnitt  71.

527 Vgl. Montag (2013), Rz. 2: „Das Bundesverfassungsgericht hat die Rechtf erti gung der 
Gewerbesteuer erneut primär aus dem Äquivalenzprinzip abgeleitet …, ohne sich in-
haltlich mit der überzeugenden Kriti k am Äquivalenzprinzip auseinanderzusetzen. Es 
hat … dem Gesetzgeber insofern gewissermaßen einen Freifahrtschein ausgestellt, 
der dem Vorstoß in verfassungsrechtliche kriti sche Grenzbereiche … Vorschub leis-
tet.“ Ähnlich Hartmann (2008), S. 2496: „Die Gewerbesteuer [steht] trotz berechti gter 
Kriti k an ihrer Verfassungsmäßigkeit in den nächsten Jahren fakti sch unter Bestands-
schutz“ des BVerfG.

528 Vgl. Kapitel II.6.3.
529 Vgl. Montag (2013), Rz. 2.
530 Vgl. Tipke (2003), 1157: „Dass der Betrieb, der sich verschulden musste, der Zinsen, 

Mieten, Pachten zahlt, auf diese Beträge auch noch Steuern zahlen soll, […] ist in der 
Tat nicht einzusehen.“

531 Bier (2012), S. 233.
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Die Ausweitung der Hinzurechnungen im Zuge der Unternehmen-
steuerreform hat den „verfassungsrechtlich desolaten Zu stand“532 
der Gewerbesteuer noch verschärft .533 Das Finanzgericht Ham-
burg hat im Jahr 2012 beschlossen, ein Gewerbesteuer-Verfahren 
dem BVerfG vorzulegen. Für das klagende Unternehmen lag die 
Gesamtbelastung durch Körperschaft steuer und Gewerbesteuer 
bei über 84 Prozent.534 Das ist ein Beleg dafür, dass die Hinzurech-
nungen einen unverhältnismäßigen und erdrosselnden Steuerzu-
griff  bewirken können.

6.4.5  Verstoß gegen die Einfachheit der Besteuerung 

Es ist bereits steuersystemati sch nicht einzusehen, warum eine 
zusätzliche Unternehmensteuer neben Einkommen- und Kör-
perschaft steuer überhaupt erforderlich sein soll. Zudem wer-
den Steuerzahler und Verwaltung durch die Gewerbesteuer mit 
komplizierten Gesetzestexten, stritti  gen Rechtsauff assungen und 
einer Vielzahl von Verordnungen, Erlassen und Gerichtsurteilen 
belastet. Die bloße Existenz der Gewerbesteuer verursacht daher 
erheblichen Mehraufwand bei Steuerplanung, -befolgung und 
-vollzug.535 

Verschärfend kommt hinzu, dass die Gewerbesteuer als Objekt-
steuer ein Fremdkörper im Ertragsteuersystem ist und dadurch 
zahlreiche Widersprüche und Abgrenzungsprobleme zur Ein-

532 Montag (2013), Rz. 2.
533 Ebd.: „Die gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen [wurden] erheblich ausgeweitet, 

[…] was dem Leistungsfähigkeitsprinzip klar und diametral entgegensteht“.
534 Vgl. Birk/Specker (2013), S. 44. Dieses Belastungsniveau verletzt auch zentrale Maß-

stäbe, die das BVerfG selbst aufgestellt hat. So dürfe die Steuerlast unter Berücksich-
ti gung des Steuersatzes und der Bemessungsgrundlage „nicht so weit gehen, dass der 
wirtschaft liche Erfolg grundlegend beeinträchti gt wird und damit nicht mehr ange-
messen zum Ausdruck kommt.“ (BVerfGE 115, 97, 116 f.)

535 Diese Belastung der Unternehmen tritt  übrigens rechtsformunabhängig auf. Auch 
Personengesellschaft er, die die Gewerbesteuer vollständig auf die Einkommensteuer 
anrechnen können, müssen die Gewerbesteuer aus dem einkommensteuerlichen Ge-
winn ableiten, diesen mit Hilfe von Zu- und Abschlägen „objekti vieren“ und dann die 
Steuerschuld berechnen und abführen. Vgl. KBI (2002a), S. 128.
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kommensteuer- und Körperschaft steuer auft reten.536 Das schaff t 
Rechtsunsicherheit für die Steuerpfl ichti gen und verursacht zahl-
reiche Verfahren vor den Finanzgerichten. Somit verstößt die Ge-
werbesteuer klar gegen den Grundsatz einer einfachen und trans-
parenten Besteuerung.537

6.4.6  Starke Aufk ommensschwankungen 

Die Gewerbesteuer verstößt auch gegen den Grundsatz einer mög-
lichst steti gen Einnahmeentwicklung. Sie stellt eine stabile Finanz-
ausstatt ung der Kommunen nicht sicher538 und kann daher nicht 
als „gute“ Gemeindesteuer bezeichnet werden (siehe Tabelle 6.3).

 Tabelle 6.3: Entwicklung des Gewerbesteueraufk ommens

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

in Mrd. Euro 27,1 27,0 24,5 23,5 24,1 28,4 32,1

+/– ggü. Vorjahr  –0,4 % –10,2 % –4,3 % 2,5 % 15,1 % 11,5 %

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

in Mrd. Euro 38,4 40,1 41,0 32,4 35,7 40,4 42,3

+/– ggü. Vorjahr 16,4 % 4,2 % 2,2 % –26,5 % 9,2 % 11,6 % 4,7 %

Quelle: BMF, kassenmäßige Steuereinnahmen nach Gebietskörperschaft en 1999–2012.

536 Vgl. Roser (2012), S. 201 ff . Besondere Probleme ergeben sich bei der Besteuerung 
von gewerbesteuerpfl ichti gen Personengesellschaft en. Diese unterliegen zum einen 
der Gewerbesteuer, die als Objektsteuer die persönlichen Merkmale des Inhabers ge-
rade nicht berücksichti gt. Die Einkommensteuer knüpft  hingegen an die Person des 
Steuerpfl ichti gen an, sodass der Gewinn nach dem Transparenzprinzip den Gesell-
schaft ern zugeordnet wird. Diese „Transparenzelemente für gewerbesteuerliche Zwe-
cke rückgängig zu machen, verursacht erhebliche Abgrenzungsprobleme, technische 
Probleme und Rechtsunsicherheiten.“ (ebd., S. 202)

537 Vgl. SVR Wirtschaft  (2010), Tz. 394: „Die Mängel der Gewerbesteuer sind hinreichend 
bekannt. Sie führt zu einer außerordentlichen Verkomplizierung des Unternehmen-
steuerrechts.“

538 Vgl. Jonas (2010), S. 977: „Die Gewerbesteuereinnahmen … bilden die Basis für die 
Finanzierung von Ausgaben, die Bund und Länder den Kommunen aufgrund ihrer Ge-
setzgebungskompetenz zuordnen können. In dieser Kett e … sind die Kommunen das 
schwächste Glied. Deshalb ist es letztlich unvernünft ig, dass sie zur Finanzierung die-
ser Aufgaben auf eine Steuer angewiesen sind, die hoch volati l ist und keinen steti gen 
und planbaren Einnahmefl uss garanti eren kann.“ 
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Das Aufk ommen der Gewerbesteuer reagiert besonders emp-
fi ndlich auf den Konjunkturverlauf. Das führt in wirtschaft lichen 
Aufschwungphasen zu hohen Zusatzeinnahmen der Gemeinden 
und in einer Rezession zu erheblichen Einnahmeausfällen.539 Bei 
Gemeinden, die von Gewerbesteuerzahlungen weniger Unter-
nehmen einer Branche abhängig sind, folgen diese Schwankun-
gen sogar der Geschäft slage einer einzelnen Branche.540 Diese 
hohe Konjunkturreagibilität der Gewerbesteuer erschwert eine 
verlässliche kommunale Finanzplanung und verleitet die Gemein-
den zu einem prozyklischen Ausgabeverhalten. Das beeinträch-
ti gt das Ziel einer soliden Haushaltsführung auf allen staatlichen 
Ebenen und steht im Widerspruch zu den Anforderungen des eu-
ropäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts.

6.4.7  Übermäßige Steuerkraft unterschiede zwischen Gemeinden

Die Gewerbesteuer führt zu unangemessenen Steuerkraft unter-
schieden zwischen den Gemeinden, selbst wenn diese der glei-
chen Größenklasse angehören.541 Das Aufk ommen der Gewerbe-
steuer ist nämlich umso größer, je höher die Industriedichte und 
je größer die Ertragskraft  der ansässigen Betriebe sind. Von der 
Gewerbesteuer profi ti eren somit in erster Linie gewerbereiche 
und größere Gemeinden. Zudem konnten diese Gemeinden auf-
grund der hohen Gewerbesteuereinnahmen schneller ihre Infra-
struktur ausbauen, dadurch weitere Gewerbebetriebe anlocken 
und ihre Steuerkraft  noch weiter steigern. Mit dieser Tendenz, 
die Steuerkraft unterschiede noch zu verstärken, beeinträchti gt 
die Gewerbesteuer die Erreichung gesamtwirtschaft licher Ziele. 

539 Im Zeitraum 2010-2012 waren im Jahresdurchschnitt  folgende Veränderungsraten ge-
genüber dem Vorjahresaufk ommen zu verzeichnen: a) Gewerbesteuer: + 9,6 Prozent; 
b) Lohnsteuer: + 3,5 Prozent; c) Umsatzsteuer: + 0,2 Prozent. Noch ausgeprägter sind 
die Unterschiede im Zeitraum 2004-2006: a) Gewerbesteuer: + 16,7 Prozent; b) Lohn-
steuer: - 2,6 Prozent; c) Umsatzsteuer: + 2,3 Prozent. Vgl. BMF (2013b).

540 Das gilt etwa für die Gemeinden Frankfurt a. M. oder Rüsselsheim, die stark von der 
Entwicklung der Banken- bzw. Automobilbranche abhängig sind. 

541 Vgl. KBI (2002a), S. 133.
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Dazu zählen die Schaff ung von Arbeitsplätzen in strukturschwa-
chen Gebieten, die Hebung dort vorhandener Wachstumsreser-
ven und die Verringerung von übermäßigen Unterschieden in der 
interregionalen Einkommensverteilung.542

6.4.8  Beeinträchti gung der kommunalen Willensbildung

Die Gewerbesteuer kann auch ein Hindernis für eine ausgewo-
gene kommunale Willensbildung darstellen. In vielen Gemeinden 
haben einzelne Gewerbetreibende relati v wenig Einfl uss auf die 
politi sche Entscheidungsfi ndung, weil sie gegenüber den sonsti -
gen Gemeindebürgern in der Minderzahl sind. Von einer Gewer-
besteuererhöhung sind somit nur wenige Bürger direkt betroff en, 
während die große Mehrheit von den zusätzlichen Leistungen 
der Gemeinde profi ti ert, ohne allerdings zur Finanzierung her-
angezogen zu werden.543 In Einzelfällen kann die Gewerbesteuer 
aber auch als Hebel genutzt werden, um Sonderinteressen großer 
Unternehmen durchzusetzen.544 Ein künft iger Zuwachs an Gewer-
besteuereinnahmen dient dabei als Lockmitt el, das die Gemein-
den dazu veranlasst, bei einem Ansiedlungsvorhaben besondere 
Zugeständnisse zu machen. In beiden Fällen verzerrt die Gewer-
besteuer die kommunale Willensbildung und trägt dazu bei, dass 
besti mmten Gruppen ungerechtf erti gte Belastungen oder Vortei-
le zuteilwerden.

6.5  Abbau und Ersatz der Gewerbesteuer 

Die Gewerbesteuer lässt sich nicht mit dem Äquivalenzprinzip 
rechtf erti gen, verstößt gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip und 

542 Vgl. KBI (2002a), S. 135 f.
543 Vgl. BMF-Beirat (1982), S. 34 
544 Vgl. Solms (2011), S. 445: „Zur Sicherung des ‚demokrati schen Bandes‘ zwischen 

Bürgern und Gemeinden kann die Gewerbesteuer nicht beitragen. Inhaber großer 
Gewerbebetriebe mögen ein Druckmitt el gegen Gemeindeväter und -mütt er haben, 
demokrati sch ist das sicher nicht. Transparenz besteht nicht.“
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weist zahlreiche steuer- und wirtschaft spoliti sche Mängel auf. Da-
her sollte die Gewerbesteuer vollständig abgebaut werden.545 Als 
Ersatz für die Gewerbesteuer würden die Gemeinden zusätzliche 
Besteuerungsrechte erhalten: 

 � Erhöhung der Beteiligung der Gemeinden an der Umsatz steuer, 

 � Akti vierung des im Grundgesetz bereits vorgesehenen Hebe-
satzrechts am Gemeindeanteil der Einkommensteuer in be-
grenzter Höhe,

 � Einrichtung eines ähnlichen Hebesatzrechts auch bei der Kör-
perschaft steuer. 

Den Vorschlag zeichnen verschiedene steuer- und fi nanzpoliti -
sche Vorteile aus. So ist es bei Umsetzung dieser Maßnahmen 
insbesondere möglich, die Gewerbesteuer abzubauen,

 � ohne die Gesamtbelastung der Steuerzahler zu erhöhen (Be-
lastungsneutralität),

 � ohne die kommunalen Steuereinnahmen zu mindern (Aufk om-
mensneutralität),

 � ohne die kommunale Steuerautonomie zu verletzen (Verfas-
sungskonformität).

Der letzte Versuch, die Gewerbesteuer im Rahmen der Gemein-
defi nanzkommission abzuschaff en, ist im Jahr 2011 am Wider-
stand der Kommunen gescheitert. Wann die nächste politi sche 
Initi ati ve gestartet wird, ist derzeit ungewiss. Als Sofortmaßnah-
me sollten deshalb die gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen 
gestrichen werden. Das entschärft  zumindest die Substanzsteuer-

545 Das KBI hat wiederholt Vorschläge zum Abbau der Gewerbesteuer vorgelegt. Vgl. KBI 
(1984), KBI (2002a), KBI (2010b). In den beiden letztgenannten Publikati onen wird 
detailliert dargestellt, welche Mehr- und Mindereinnahmen gesamtstaatlich sowie 
getrennt nach Bund, Ländern und Gemeinden anfallen und wie die Gewerbesteuer 
für alle Gebietskörperschaft en aufk ommensneutral ersetzt werden kann. 
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eff ekte sowie die krisenverschärfende Wirkung und könnte einen 
Einsti eg in den Gewerbesteuerabbau darstellen, der weiterhin 
geboten ist. 

6.5.1  Verfassungsrechtliche Anforderungen 

Art. 28 GG legt fest, dass die Garanti e der kommunalen Selbstver-
waltung auch die fi nanzielle Eigenverantwortung der Gemeinden 
umfasst. Den Gemeinden steht deshalb eine eigene wirtschaft s-
bezogene Steuerquelle mit Hebesatzrecht zu. Um dieses Verfas-
sungsgebot zu erfüllen, ist jedoch nicht zwingend die Gewerbe-
steuer erforderlich. Das impliziert bereits der allgemein gehalte-
ne Verweis auf eine wirtschaft sbezogene Steuerquelle, ohne eine 
konkrete Steuerart zu nennen. Auch ein kommunales Hebesatz-
recht auf die Einkommen- und die Körperschaft steuer genügt 
dieser verfassungsrechtlichen Anforderung, weil das Aufk ommen 
dieser Steuern ebenfalls von der wirtschaft lichen Leistungsfähig-
keit eines Standorts abhängt.546

Darüber hinaus ist in Art. 106 Abs. 5 GG547 bereits die Möglichkeit 
vorgesehen, ein kommunales Hebesatzrecht auf den Gemeinde-
anteil an der Einkommensteuer einzurichten. Zur Akti vierung die-
ses Hebesatzrechts muss die Verfassung nicht geändert werden. 
Um auch bei der Körperschaft steuer ein ähnlich gestaltetes He-
besatzrecht einzuführen, ist hingegen eine Verfassungsänderung 
notwendig. Dies wäre allerdings ein folgerichti ger Schritt , weil 
der Bezug zur kommunalen Wirtschaft skraft  bei der Körperschaft -

546 Das von kommunalen Interessenvertretern immer wieder eingeforderte „Band zwi-
schen Kommune und Wirtschaft “ ist daher gewährleistet. Vgl. Deutscher Städtetag 
(2010), S. 25.

547 „Die Gemeinden erhalten einen Anteil an dem Aufk ommen der Einkommensteuer, 
der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleis-
tungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist. Das Nähere besti mmt ein Bundesgesetz, 
das der Zusti mmung des Bundesrates bedarf. Es kann besti mmen, daß die Gemeinden 
Hebesätze für den Gemeindeanteil festsetzen.“ (eigene Hervorhebung)
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steuer noch ausgeprägter ist.548 Zudem hat die parallele Einfüh-
rung eines Hebesatzrechts bei beiden Unternehmensteuern den 
Vorteil, das Personengesellschaft er und Kapitalgesellschaft en in 
dieser Hinsicht gleich behandelt werden.

Der Abbau der Gewerbesteuer würde Mindereinnahmen bei den 
Kommunen verursachen, die allein durch ein begrenztes Hebe-
satzrecht der Gemeinden auf Einkommen- und Körperschaft steu-
er nicht vollständig kompensiert werden könnten. Die erhöhte 
Beteiligung der Gemeinden an der Umsatzsteuer erfüllt daher 
die verfassungsrechtliche Anforderung, das fi nanzielle Gleichge-
wicht im Bundesstaat zu wahren und eine Überbelastung einzel-
ner Steuerzahler zu vermeiden.549 Die grundsätzliche Beteiligung 
der Kommunen an der Umsatzsteuer ist in der Verfassung bereits 
festgeschrieben (Art. 106 Abs. 5 a GG), sodass für eine Erhöhung 
des kommunalen Anteils die Verfassung nicht geändert werden 
muss.550 Hinzu kommt, dass die Umsatzsteuer ohnehin das fl exi-
ble Element der Finanzverfassung darstellt und somit besonders 
geeignet ist, um bei grundlegenden Steuerrechtsänderungen den 
fi nanziellen Ausgleich zwischen Bund und Ländern zu gewährleis-
ten.

548 Die Einkommensteuer knüpft  als Bemessungsgrundlage an das Einkommen an, das 
zu einem Großteil aus Lohneinkünft en und nur teilweise aus Gewinneinkünft en aus 
wirtschaft licher Betäti gung besteht. Bei der Körperschaft steuer bezieht sich die Be-
messungsgrundlage hingegen ausschließlich auf Unternehmensgewinne.

549 Mit Blick auf die Umsatzsteuerverteilung legt Art. 106 Abs. 3 fest: „Im Rahmen der 
laufenden Einnahmen haben der Bund und die Länder gleichmäßig Anspruch auf 
Deckung ihrer notwendigen Ausgaben.“ Von Mindereinnahmen der Kommunen sind 
auch die Länder tangiert, weil die Kommunen staatsrechtlich zu den Ländern gehören 
und sich daraus auch eine fi nanzielle Verantwortung der Länder ableitet („grundsätz-
liche Vorsorge- und Alimentati onspfl icht der Länder“). Vgl. KBI (2002a), S. 53. 

550 Aus fi nanz- und verfassungsgeschichtlicher Perspekti ve ist es bemerkenswert, dass 
die Umsatzsteuerbeteiligung der Kommunen im Jahr 1998 eingeführt worden ist, um 
die Mindereinnahmen aus dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer auszugleichen. Das 
Verfahren hat sich somit bewährt und kann auch bei einem vollständigen Abbau der 
Gewerbesteuer zum Einsatz kommen.
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6.5.2  Drei Reformbausteine für den Gewerbesteuerabbau 

Zur Gestaltung des Hebesatzrechts am Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer 

Die kommunale Steuerautonomie wird dadurch gewährleistet, 
dass die Gewerbesteuer durch ein Hebesatzrecht am Gemeinde-
anteil der Einkommensteuer ersetzt wird. Der Insti tutsvorschlag 
folgt dabei weitgehend den bestehenden Strukturen der Einkom-
mensbesteuerung. So wird in das Quellensteuerverfahren nicht 
eingegriff en.551 Das heißt, der Lohnsteuerabzug durch den Arbeit-
geber bleibt unverändert, um insbesondere kleine und mitt lere 
Unternehmen durch verschiedene Hebesätze nicht zu überlasten. 
Folglich wird auch der 15-prozenti ge Gemeindeanteil, der in der 
Lohnsteuer und in den Einkommensteuervorauszahlungen ent-
halten ist, wie bisher an die Gemeinden abgeführt. Er dient als 
Abschlag auf die kommunale Einkommensteuer, deren endgülti ge 
Höhe die jeweils hebesatzberechti gten Gemeinden besti mmen. 

Das kommunale Hebesatzrecht wird erst im Rahmen der Einkom-
mensteuer-Veranlagung angewendet, wobei der Gemeindeanteil 
im Steuerbescheid separat ausgewiesen wird. Bei einem niedri-
gen Hebesatz wird ein Teil der bereits gezahlten Lohnsteuer an 
den Steuerzahler erstatt et. Bei erhöhten Hebesätzen wird hinge-
gen eine Nachzahlung des Steuerzahlers fällig, die das Finanzamt 
an die Wohnsitzgemeinde abführt. Jeder Bürger kann seinem 
Steuerbescheid entnehmen, wie viel Einkommensteuer er für die 
Finanzierung kommunaler Leistungen zahlt.

Es muss jedoch Vorsorge getroff en werden, dass das kommunale 
Hebesatzrecht die ohnehin hohe Einkommensteuerbelastung552 
nicht weiter erhöht. Deshalb wird der Hebesatz vorerst auf die 

551 Aus diesem Grund fi ndet das kommunale Hebesatzrecht bei der Abgeltungsteuer kei-
ne Anwendung.

552 Vgl. KBI (2008b), S. 11 ff . und KBI (2006b), S. 30 ff . Siehe auch Kapitel II.2.2.
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Höhe des 15-prozenti gen Gemeindeanteils nach oben begrenzt. 
Eine begrenzte Erhöhung der Hebesätze über diese Marke hin-
aus ist erst dann empfehlenswert, wenn sich die Steuerlast durch 
einen insgesamt abgesenkten Einkommensteuertarif reduziert. 
Auch dann ist darauf zu achten, dass die Tarifentlastung nicht voll-
ständig durch das Hebesatzrecht aufgezehrt wird. Auf diese Wei-
se wird dem Verfassungsgebot entsprochen, das den Kommunen 
Hebesatzrechte einzuräumen sind, und zugleich wird ein Schutz-
mechanismus gegen den Ansti eg der Steuerbelastung eingebaut.

Zur Gestaltung des Hebesatzrechts am Gemeindeanteil an der 
Körperschaft steuer 

Der vollständige Abbau der Gewerbesteuer erfordert zunächst 
eine Anpassung der Körperschaft steuer. Ansonsten entstünde 
ein erhebliches Steuergefälle zwischen Kapitalgesellschaft en, die 
nur noch mit 15 Prozent Körperschaft steuer belastet würden, und 
Personengesellschaft ern, die in der Spitze einem Einkommen-
steuersatz von 45 Prozent unterlägen. Es ist somit sachgerecht, 
den Körperschaft steuersatz belastungsneutral anzuheben553 und 
die daraus resulti erenden Mehreinnahmen teilweise zur Finan-
zierung des Gewerbesteuerabbaus zu nutzen. Daher werden den 
Gemeinden ein 15-prozenti ger Anteil an der Körperschaft steuer 
und ein kommunales Hebesatzrecht auf den Gemeindeanteil ein-
geräumt. Dabei ist wie bei der Einkommensteuer zu beachten, 
dass die Erhöhung der Körperschaft steuer ausreichend Spielraum 
für ein beschränktes Hebesatzrecht ohne Belastungsverschärfung 
belässt.

553 Zurzeit beläuft  sich bei Kapitalgesellschaft en die Gesamtbelastung von einbehaltenen 
Gewinnen (einschließlich der Gewerbesteuer) auf insgesamt etwa 30 Prozent. Daher 
wäre bei Wegfall der Gewerbesteuer eine Erhöhung der Körperschaft steuer auf 25 bis 
höchstens 30 Prozent empfehlenswert, um den Kommunen ein begrenztes Hebesatz-
recht ohne belastungsverschärfende Wirkung einzuräumen. Vgl. KBI (2010b), S. 20 f.
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Zur Erhöhung und Auft eilung des kommunalen Umsatzsteueran-
teils

Das kommunale Hebesatzrecht bei der Einkommen- und Kör-
perschaft steuer trägt der kommunalen Steuerautonomie hinrei-
chend Rechnung, kann die kommunalen Mindereinnahmen aus 
dem Gewerbesteuerabbau aber nicht vollständig kompensieren. 
Deshalb ist als dritt e Maßnahme der bereits bestehende Gemein-
deanteil an der Umsatzsteuer zu erhöhen, um die Gewerbesteuer 
für die Kommunen aufk ommensneutral zu ersetzen.554 

Im Grundgesetz ist vorgesehen, dass der kommunale Umsatzsteu-
eranteil durch einen orts- und wirtschaft sbezogenen Schlüssel auf 
die einzelnen Gemeinden verteilt wird (Art. 106 Abs. 5 a GG). Als 
Kriterien, die das Gewicht der Verteilungsschlüssel besti mmen, 
schlägt das Insti tut den örtlichen Nett o-Umsatz und ergänzend die 
örtliche Beschäft igtenzahl vor. Beide Kriterien sind orts- und wirt-
schaft sbezogen, weil sie in pauschalierender Weise an die lokale 
Wertschöpfung anknüpfen.555 Sie sind auch einfach zu ermitt eln, 
weil sie auf bestehende amtliche Stati sti ken aufb auen und des-
halb keinen zusätzlichen Aufwand für Unternehmen bedeuten. 

Finanzielle Auswirkungen der Reformbausteine

Bei einer Umsetzung der drei dargestellten Reformbausteine 
wäre es möglich, die kommunalen Mindereinnahmen infolge der 

554 Gemäß § 1 Finanzausgleichsgesetz beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 
derzeit 2,2 Prozent. Für einen vollständigen Ausgleich der kommunalen Minderein-
nahmen wäre der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf etwa 18 Prozent zu erhö-
hen. Vgl. KBI (2010b), S. 21 f.

555 Grundsätzlich sollte das Kriterium örtlicher Nett o-Umsatz stärker gewichtet werden, 
weil dieser einen nahezu vollständigen und unmitt elbaren Bezug zur Wirtschaft skraft  
aufweist. Die Beschäft igtenzahl hat hingegen eine nivellierende Wirkung, die allzu 
großen Steuerkraft unterschieden zwischen den Gemeinden entgegenwirkt. Bei der 
Gewichtung der Verteilungskriterien können somit auch (kommunal-)politi sche Erfor-
dernisse berücksichti gt werden. Das heißt, dass eine ausgewogene Gewichtung der 
beiden Kriterien durchaus die Erfolgschancen eines Gewerbesteuerabbaus erhöhen 
kann. Vgl. KBI (2002a), S. 14.
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Abschaff ung der Gewerbesteuer vollständig zu kompensieren. 
Die nachfolgende Tabelle 6.4 veranschaulicht die fi nanzielle Grö-
ßenordnung der einzelnen Maßnahmen. 556

Tabelle 6.4:  Ausgleich der kommunalen Mindereinnahmen durch Reformbau-
steine

in Mrd. Euro

Mindereinnahmen durch Gewerbesteuerabbau  (brutt o) - 43,5

   Wegfall Gewerbesteuer-Umlagen + 7,2

Mindereinnahmen durch Gewerbesteuerabbau  (nett o) - 36,3

Kompensati on durch

   Einkommensteuer: begrenzter Hebesatz + 3,4

   Körperschaft steuer: begrenzter Hebesatz und Anpassung auf 28 % + 5,9

   Umsatzsteuer: Erhöhung Gemeindeanteil auf 18 % + 27,2

Saldo kommunale Einnahmen nach Kompensati on + 0,2

Quelle: KBI (2010), S. 22.

6.5.3  Steuer- und fi nanzpoliti sche Vorteile 

Der vollständige Abbau der Gewerbesteuer bereinigt das Steu-
errecht von einer Sonderbelastung der Gewerbebetriebe, die 
weder mit dem Äquivalenzprinzip noch mit dem Leistungsfä-
higkeitsprinzip zu rechtf erti gen ist. Der Wegfall der überholten 
Gewerbesteuer trägt auch zur Vereinfachung des Steuerrechts 
bei und entlastet damit Steuerzahler, Finanzverwaltung und Fi-
nanzgerichte. Für die Unternehmen entf ällt vor allem die Pfl icht, 
eine Gewerbesteuererklärung und ggf. eine Gewerbesteuerzerle-
gungserklärung an die Finanzbehörden abzugeben.557 Der wegfal-

556 Es handelt sich dabei um eine Modellrechnung des Insti tuts aus dem Jahr 2010. Vgl. 
KBI (2010b), S. 22.

557 Siehe § 14a GewStG.
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lende Verwaltungsaufwand würde die Unternehmen um rund 1,7 
Milliarden Euro jährlich entlasten.558

Ein weiterer Vorteil ist die verstärkte Ausrichtung der Gemeinde-
steuern am Grundsatz einer Besteuerung nach der wirtschaft li-
chen Leistungsfähigkeit. Der Ersatz der Gewerbesteuer beseiti gt 
daher auch die Gefahr von Substanzeingriff en, die von den er-
tragsunabhängigen Elementen der Gewerbesteuer ausgehen. 

Der Insti tutsvorschlag weist auch Vorteile in Hinblick auf den nati -
onalen und internati onalen Wett bewerb auf. Innerhalb Deutsch-
lands wird der Unternehmens- und Standortwett bewerb nicht 
mehr durch die Sonderlast der Gewerbesteuer verzerrt. Im in-
ternati onalen Wett bewerb werden die Unternehmen von einer 
Steuer befreit, die es in vergleichbarer Form in anderen Ländern 
nicht gibt.

Des Weiteren wirkt sich die Abschaff ung der Gewerbesteuer po-
siti v auf die Finanzausstatt ung der Kommunen aus. Die Gemein-
den sind nicht mehr dem stark schwankenden Aufk ommen aus 
der Gewerbesteuer ausgesetzt, sondern werden durch die höhe-
re Beteiligung an der Umsatzsteuer mit einer deutlich stabileren 
Einnahmequelle ausgestatt et. Das verringert die prozyklischen 
Einfl üsse auf das Ausgabeverhalten der Kommunen und reduziert 
die übermäßigen Steuerkraft unterschiede, insoweit diese auf die 
Gewerbesteuer zurückgehen. Durch die Hebesatzrechte auf den 
Gemeindeanteil von Einkommen- und Körperschaft steuer wird 
ein disziplinierender Steuerwett bewerb weiterhin ermöglicht. 
Die Begrenzung der Hebesatzrechte nach oben trägt dabei den 

558 Vgl. WebSKM – Datenbank aller Informati onspfl ichten, unter: htt ps://www-skm.de-
stati s.de/webskm/online/, abgerufen am 11.07.2013. Das Stati sti sche Bundesamt lis-
tet in der Datenbank auf, welcher Erfüllungsaufwand den Bürgern und der Wirtschaft  
durch die Befolgung einer bundesrechtlichen Vorschrift  entsteht. Die Pfl icht zur Ab-
gabe einer Gewerbesteuererklärung betriff t rund 2,47 Millionen Unternehmen und 
verursacht jährliche Kosten von insgesamt 1,61 Milliarden Euro. Eine Erklärung zur 
Gewerbesteuerzerlegung müssen etwa 120.000 Unternehmen abgeben. Dabei ent-
stehen Kosten von insgesamt 64 Millionen Euro pro Jahr. 
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Bedürfnissen der Steuerzahler Rechnung, die durch dieses Siche-
rungselement vor einer weiteren Verschärfung der ohnehin zu 
hohen Steuerbelastung geschützt werden.

Schließlich dürft e sich auch die fi nanzpoliti sche Willensbildung 
in den Gemeinden verbessern. Der im Steuerbescheid ausge-
wiesene Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht die 
Merklichkeit der kommunalen Steuerbelastung. Das führt den 
Steuerzahlern noch deutlicher vor Augen, dass zwischen Hebe-
satzerhöhungen und zusätzlichen Gemeindeausgaben ein enger 
Zusammenhang besteht.559 Dies könnte das Kostenbewusstsein 
der kommunalpoliti schen Akteure und die demokrati sche (Fi-
nanz-)Kontrolle in der Gemeindevertretung stärken.

6.6 Fazit und Empfehlungen

Die fundamentalen Mängel der Gewerbesteuer und der Insti tuts-
vorschlag zu Abbau und Ersetzung der Gewerbesteuer lassen sich 
wie folgt zusammenfassen:

 Tabelle 6.5: Abbau und Ersetzung der Gewerbesteuer

Gewerbesteuerabbau geboten:
� Keine Rechtf erti gung durch Äquivalenzprinzip 
� Verstoß gegen Leistungsfähigkeitsprinzip
� Steuer- und wirtschaft spoliti sche Mängel

Drei Reformbausteine: 
� Kommunales Hebesatzrecht auf Gemeindeanteil der Einkommensteuer 
� Ähnliches Hebesatzrecht auf Körperschaftsteuer sowie Anpassung des KSt-Satzes 
� Erhöhung des Gemeindeanteils an Umsatzsteuer

Vorteile des Gewerbesteuerabbaus: 
� Belastungsneutral für Steuerzahler
� Aufk ommensneutral für Kommunen
� Verfassungskonform (kommunale Steuerautonomie gewahrt)

Eigene Darstellung.

559 Vgl. Däke (2011), S. 35.
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7  Grundsteuer

7.1  Historische Entwicklung und Skizze des geltenden Rechts

Die Grundsteuer ist eine der ersten, womöglich die erste Steu-
erart überhaupt, die in der Besteuerungsgeschichte auft aucht; 
ihre Existenz kann bis ins Jahr 2000 v. Chr. zurückverfolgt wer-
den. 560 Die Grundsteuer war lange Zeit die wichti gste Besteue-
rungsart, denn sie knüpft e am „sichtbarsten und greifb arsten Teil 
des Vermögens“561 an. Mit der sogenannten Miquelschen Steu-
erreform von 1891–93 ging in Preußen die Erhebungskompetenz 
für die Grundsteuer vom Land auf die Gemeinden über. Im Zuge 
der sogenannten Erzbergschen Steuerreform von 1920 entstan-
den unterschiedliche Landesregelungen zur Grundsteuer. Im Jahr 
1936 wurde sie schließlich vereinheitlicht. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurde die Grundsteuer zeitweise wieder durch Landes-
recht geregelt, bis im Jahr 1951 ein bundeseinheitliches Grund-
steuergesetz verabschiedet wurde.

Die heuti ge Grundsteuer ist eine vermögensbezogene Steuer, die 
systemati sch in die Kategorie der Objekt- oder Realsteuern einzu-
ordnen ist. Sie gliedert sich in eine Grundsteuer A auf land- und 
forstwirtschaft liche Grundstücke und eine Grundsteuer B auf an-
dere bebaute oder unbebaute Grundstücke.562 Das Besteuerungs-
verfahren ist dreigestuft . Grundlage für die Ermitt lung der Grund-
steuerlast ist der Einheitswert des Grundstücks. Nach Feststellung 
des Einheitswerts wird dieser mit einer sogenannten Steuermess-
zahl, einem von der Nutzung des Grundstücks abhängigen Tau-
sendsatz, multi pliziert. Die Steuermesszahl beträgt in den alten 
Bundesländern 6 ‰ für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft  

560 Vermutlich wurde sie damals schon in China erhoben. Zur Historie der Grundsteuer 
vgl. KBI (1969a), S. 7 ff .; BMF (2012b), S. 82 f.

561 BMF (2012b), S. 82.
562 In den Jahren 1961 und 1962 wurde auch eine Grundsteuer C auf unbebaute, aber 

baureife Grundstücke erhoben. Ebd., S. 83. 
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und 2,6 ‰ für Einfamilienhäuser (für die ersten 38.346,89 Euro 
des Einheitswerts), 3,1 ‰ für Zweifamilienhäuser und 3,5 ‰ für 
andere Grundstücke.563 In den neuen Bundesländern gelten hö-
here Steuermesszahlen,564 wobei dort aber in der Regel die Ein-
heitswerte niedriger sind. Aus der Multi plikati on aus Einheitswert 
und Steuermesszahl ergibt sich der Grundsteuermessbetrag, der 
schließlich mit dem individuellen Hebesatz der Gemeinde565 mul-
ti pliziert wird, um die zu entrichtende Grundsteuer zu ermitt eln 
(siehe Tabelle 7.1 sowie Berechnungsbeispiel in Tabelle 7.2).

 Tabelle 7.1: Berechnungsschema der Grundsteuer

 Einheitswert

x  Steuermesszahl

= Steuermessbetrag

x Hebesatz der Gemeinde

=  Grundsteuerschuld

Eigene Darstellung.

 Tabelle 7.2: Berechnungsbeispiel für ein Betriebsgrundstück

 1.000.000 Euro (Einheitswert des Grundstücks)

x  0,0035 (Steuermesszahl = 3,5 ‰)

= 3.500 Euro

x 5 (Hebesatz der Gemeinde = 500 %)

=  17.500 Euro

Eigene Darstellung.

Die Gesetzgebungskompetenz für die Grundsteuer obliegt dem 
Bund, die Hebesätze werden von den Gemeinden festgesetzt. Die 
Einnahmen aus der Grundsteuer fl ießen den Gemeinden zu. Das 
Aufk ommen lag im Jahr 2012 bei rund zwölf Milliarden Euro. Da-

563 Siehe §§ 14 und 15 Grundsteuergesetz.
564 Siehe § 29 Grundsteuerdurchführungsverordnung.
565 Im Jahr 2011 lagen die Hebesätze für die Grundsteuer A zwischen 68 und 1.800 Pro-

zent und für die Grundsteuer B zwischen 80 und 900 Prozent. Vgl. Stati sti sche Ämter 
des Bundes und der Länder (2012).
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von entf ielen auf die Grundsteuer A 0,38 Milliarden Euro (rund 
drei Prozent des Gesamtaufk ommens) und auf die Grundsteuer 
B 11,64 Milliarden Euro. Das Aufk ommen aus der Grundsteuer 
insgesamt hatt e einen Anteil von zwei Prozent am Gesamtsteuer-
aufk ommen des Staates. 

7.2  Nachteile der Grundsteuer

7.2.1  Veraltete und mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip unverein-
bare Steuer

Die Grundsteuer wurde ursprünglich als sogenannte Sollertrag-
steuer konzipiert. Sie sollte den möglichen Ertrag einer Immobilie 
unabhängig von seiner tatsächlichen Realisierung belasten. Die-
ses grobe Vorgehen stammt aus  einer Zeit, in der das Einkommen 
der Steuerzahler kaum oder nur unvollständig erfasst werden und 
daher nicht als steuerliche Bemessungsgrundlage dienen konn-
te. Leicht beobachtbare Tatbestände wie Grundeigentum waren 
hingegen einfach administrierbar. 566  Moderne Steuersysteme 
ver fügen inzwischen über technisch ausgereift e Möglichkeiten, 
um Ertrag bzw. Einkommen gezielt zu erfassen. Im bestehenden 
Steuerrecht wird das Einkommen über die Einkommensteuer um-
fassend zur Besteuerung herangezogen. Die ergänzende Einbe-
ziehung von Ertragspotenzialen ist weder nöti g noch angebracht, 
denn die Leistungsfähigkeit eines Steuerzahlers wird bereits im 
Rahmen der Einkommensteuer hinreichend erfasst. Außerdem ist 
vor allem der potenzielle Ertrag gerade kein Ausdruck der Leis-
tungsfähigkeit, da diese nur nach dem tatsächlich realisierten Er-
trag bemessen werden kann. Schon allein aus diesem Grund führt 
eine als Sollertragsteuer konzipierte Grundsteuer nicht zu einer 
gerechten Besteuerung gemäß dem Leistungsfähigkeitsprinzip. 567 

566 Vgl. Tipke (2003), S. 961; Seer (2013c), Rz. 1. 
567 Vgl. m. w. N. KBI (2011c), S. 10 f.
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Die Grundsteuer steht auch deshalb mit dem Leistungsfähigkeits-
prinzip nicht im Einklang, weil bei ihrer Erhebung die persönlichen 
Verhältnisse und die gesamte Einkommenssituati on des Steuer-
pfl ichti gen unberücksichti gt bleiben.568 Die Belastung durch die 
Grundsteuer ändert sich beispielsweise nicht, wenn ein lediger 
Grundstückseigentümer heiratet und Kinder in seinen Haushalt 
aufnimmt oder ein Steuerzahler seine Beschäft igung verliert, ob-
wohl sich dann die persönliche Leistungsfähigkeit dieser Steuer-
pfl ichti gen deutlich verändert hat.

Durch die Möglichkeit, die Grundsteuer auf die Mieter zu über-
wälzen, kann ein Eigentümer zumeist die Steuerbelastung weiter-
reichen. Die Grundsteuer wirkt in diesem Fall wie eine spezielle 
Verbrauchsteuer auf Mieten. Sie verstößt dann gegen das Leis-
tungsfähigkeitsprinzip, weil die Besteuerung nicht durch die Höhe 
des Einkommens, sondern durch die jeweilige Art der Einkom-
mensverwendung besti mmt wird. Triff t die Belastung vergleichs-
weise einkommensschwache Mieter, die einen überproporti onal 
großen Teil ihres Einkommens für die Miete verwenden, so ent-
faltet die Grundsteuer sogar eine regressive Wirkung. Sie belastet 
in diesen Fällen die weniger leistungsfähigen Steuerzahler relati v 
höher und erweist sich damit auch als unsoziale Steuer.

Aber auch die Rechtf erti gung der Grundsteuer mit der Fundus-
theorie trägt nicht.569 Die Fundustheorie geht davon aus, dass 
Grundvermögen ein im Vergleich zum Arbeitseinkommen siche-
res, sogenanntes fundiertes Einkommen ermöglicht. Dem Grund-
vermögen wird deshalb eine besondere Ertragskraft  zugespro-
chen, die auch eine besondere steuerliche Erfassung rechtf erti ge. 
Diese Rechtf erti gung der Grundsteuer ist jedoch umstritt en und 
gilt mitt lerweile als überholt, weil Erträge aus dem Grundvermö-

568 So beispielsweise das BVerfG in einem Nichtannahmebeschluss zu einer Verfassungs-
beschwerde, in der ein Verstoß gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip durch die Grund-
steuer angezeigt wurde. Az. 1 BvR 1334/07.

569 Vgl. auch Schulemann (2012), S. 814 f.
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gen keinesfalls sicherer sind als Arbeitseinkommen570 und somit 
vom Grundvermögen keine besondere und höhere Leistungsfä-
higkeit ausgeht.571 Aber selbst wenn man der Fundustheorie fol-
gen würde, wäre eine Besteuerung von Grundstücken mitt els der 
Grundsteuer nicht zielführend, da sie bei Mietgebäuden auf die 
Mieter überwälzt werden kann, sodass in vielen Fällen gar nicht 
die Grundeigentümer belastet werden. 

7.2.2  Verfassungsrechtlich problemati sche Einheitsbewertung

Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer ist der sogenannte 
Einheitswert des Grundstücks oder Gebäudes. Für die alten Bun-
desländer werden Einheitswerte aus der Hauptf eststellung des 
Jahres 1964 verwendet; in den neuen Bundesländern wird sogar 
auf die Hauptf eststellung aus dem Jahr 1935 zurückgegriff en.572 
Diese Einheitswerte wurden früher auch zur Bemessung ande-
rer vermögensbezogener Steuern, wie der Vermögensteuer, der 
Erbschaft - und Schenkungsteuer und der Gewerbekapitalsteuer, 
verwendet. Das BVerfG urteilte allerdings im Jahr 1995, dass die 
Bemessung von Steuern auf Grundlage veralteter Einheitswerte 
zu einer nicht hinnehmbaren Ungleichbehandlung führt, insbe-
sondere dann, wenn verschiedene Vermögensarten nebenein-
ander bewertet werden müssen. Die unterschiedlichen Bewer-
tungsmaßstäbe führten zu einer verzerrten Steuerbelastung. So 
wurde das zu den veralteten und damit in der Regel niedrigen 
Einheitswerten bewertete Grundvermögen systemati sch gerin-
ger mit der Vermögensteuer belastet als das in der Regel zum ak-

570 Beispielsweise ist der Grundstücks- und Gebäudewert von schwankender Marktpreis-
entwicklung abhängig; bei Mietgebäuden werden Mieterträge von vielen sich wan-
delnden Faktoren, wie z. B. Stadt- oder Infrastrukturentwicklung, nicht nur positi v, 
sondern auch negati v beeinfl usst. 

571 Vgl. KBI (1969a), S. 30 f.; KBI (1971), S. 113 ff .; Tipke (2003), S. 922 ff . und S. 957; Lang 
(2010a), Rz. 100 ff .

572 Darüber hinaus gilt in den neuen Ländern für besti mmte Fälle, in denen kein Einheits-
wert vorliegt, eine Ersatzbemessungsgrundlage, sodass fakti sch dreierlei Maß zur An-
wendung kommt. Vgl. Seer (2013c), Rz. 18.
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tuellen Marktwert bewertete Kapitalvermögen.573 Da eine neue 
Hauptf eststellung kostspielig und nicht umsetzbar war, wurde die 
Erhebung der Vermögensteuer zum Jahr 1997 ausgesetzt und die 
Gewerbekapitalsteuer zum Jahr 1998 abgeschaff t. Bei der Erb-
schaft - und Schenkungsteuer sowie der Grunderwerbsteuer ist 
man zumindest von der Bewertung nach Einheitswerten abge-
gangen. 574

Für die Grundsteuer blieben die Entscheidungen des BVerfG ohne 
direkte Wirkung, weil sie im Unterschied zu den vorgenannten 
Steuern nur eine Vermögensart, den Grundbesitz, belastet. Die 
vom BVerfG aufgezeigte systemati sche Verzerrung, die bei der 
Einheitsbewertung von Grundbesitz im Vergleich mit anders be-
werteten Vermögensarten auft ritt , ist damit für die Grundsteuer 
verfassungsrechtlich ohne Bedeutung.575 Der Grundbesitz wird 
zwar nicht (mehr) realitätsgerecht bewertet, aber die Verzerrung 
betriff t grundsätzlich alle Grundstücke. Solange vergleichbare 
Grundstücke in gleicher Weise auf Grundlage „falscher“ Einheits-
werte besteuert werden, liegt prinzipiell eine Gleichbehandlung 
dieser Grundstücke vor. Die Bedingung der horizontalen Steu-
ergerechti gkeit, nach der (steuerlich) Gleiches auch gleich be-
handelt werden muss, wäre insoweit erfüllt. Mit zunehmendem 
Fortbestand der alten Einheitswerte wird diese theoreti sche 
Gleichbehandlung jedoch immer zweifelhaft er. Durch den lan-
gen Zeitabstand zur letzten Hauptf eststellung ist nämlich davon 
auszugehen, dass auch die Relati onen zwischen verschiedenen 
Grundstückswerten betroff en werden. Beispielsweise sind für die 
Einheitswerte von Gebäuden die Baupreisverhältnisse des Jahres 
1958 maßgeblich.576 Moderne Gebäude werden inzwischen in 

573 Siehe BVerfGE 93, 121 ff .
574 Vgl. KBI (2011c), S. 6 f. Zum Teil fi nden die Einheitswerte noch bei der Gewerbesteu-

er Anwendung, dieser Einfl uss ist allerdings vernachlässigbar. Vgl. Huschke/Hanisch/
Wilms (2009), S. 2516 f.; Seer (2010), Rz. 4.

575 Vgl. Eisele (2003), S. 834 ff .
576 Siehe Bundesfi nanzhof, Entscheidung vom 30.03.20210 (AZ II R 12/09), Ziff . 19.
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Standards erstellt, die es damals noch gar nicht gab. Die Verzer-
rung wirkt folglich nicht gleichmäßig, sondern durch unterschied-
liche Wertentwicklungen werden heute vergleichbare Grundstü-
cke und Gebäude durch die alten Einheitswerte verschiedenarti g 
belastet. Es kommt also zu einer ungleichmäßigen Besteuerung, 
weil Gleiches nicht mehr gleich belastet wird. Die als Bemes-
sungsgrundlage dienenden veralteten Einheitswerte verletzen 
die horizontale Steuergerechti gkeit. 

Diese Einschätzung wurde durch Entscheidungen des Bundes-
fi nanzhofs aus dem Jahr 2010 bestäti gt.577 Auch das BVerfG 
deutet in einem jüngeren Beschluss Zweifel an den Einheits-
werten an, etwa wenn es „auf die im Schrift tum in erheblichem 
Umfang geäußerten verfassungsrechtlichen Zweifel an der 
Einheitsbewertung“578 verweist. 

7.3  Rechtf erti gung mit dem Äquivalenzprinzip?

Die Grundsteuer hat eigentlich ihre Existenzberechti gung in ei-
nem zeitgemäßen Steuersystem verloren. Aufgrund der oben 
genannten Nachteile sollte sie abgeschaff t werden.579 Doch um 
sie wegen des hohen Finanzbedarfs der Kommunen weiterhin er-
heben zu können, wird sie inzwischen mit dem Äquivalenzprinzip 
begründet. Zwar kann eine Steuer per Defi niti on nicht mit dem 
Äquivalenzprinzip begründet werden, weil sie keinen Anspruch 
auf Gegenleistungen einschließt.  Das Äquivalenzprinzip könnte 
allenfalls dann zur Rechtf erti gung herangezogen werden, wenn 
die Grundsteuer als eine Art zweckgebundener Beitrag 580 charak-
terisiert wird. 

577 Siehe Bundesfi nanzhof, Az. II R 60/08 und II R 12/09.
578 Siehe BVerfG, Az. 1 BvR 3515/08 vom 13.04.2010; Leuchtenberger (2010), S. 801 ff .
579 Siehe bereits KBI (1969a), S. 35. 
580 Solche Steuern werden auch „Beitragsteuern“ genannt. Vgl. Haller (1981), S. 298 mit 

Verweis auf Ritschl (1956), S. 102 ff .



221

Allerdings kann die Grundsteuer keine eindeuti ge Äquivalenz von 
Leistung und Gegenleistung abbilden. Sind Gemeindeleistun-
gen eindeuti g den Nutzern zuzuordnen, werden sie in der Regel 
über Gebühren oder Beiträge abgegolten. Die Grundsteuer kann 
demnach allenfalls „äquivalenzähnlich“ sein . 581 Sie könnte dann 
nämlich als Gegenleistung für solche Leistungen der Gemeinden 
erhoben werden, die nicht (eindeuti g) einzelnen Nutzern, aber 
den Bewohnern allgemein zugeordnet werden können. In der 
Finanzwissenschaft  werden solche Leistungen mit dem Begriff  
der lokalen öff entlichen Güter umschrieben. 582 Danach wäre die 
Grundsteuer als eine Gegenleistung für sogenannte lokale öff ent-
liche Güter einer Gemeinde anzusehen und somit eine Art zweck-
gebundener Beitrag.

Zwischen Grundeigentum und kommunalen Leistungen besteht 
insoweit eine abgeschwächte Äquivalenz, als eine bessere kom-
munale Infrastruktur in der Regel die Grundstücks- und Immobili-
enwerte erhöht.583 Jedoch ist der Wert eines Grundstücks besten-
falls ein unvollkommener Maßstab zur Einschätzung des Nutzens 
aus lokalen öff entlichen Gütern, sodass das Äquivalenzprinzip nur 
bedingt als Rechtf erti gung taugt. 

Indes kann gegen die Rechtf erti gung der Grundsteuer mit dem 
Äquivalenzprinzip nicht eingewendet werden, dass sie nur 
Grundeigentümer belaste, obwohl nicht nur diese, sondern alle 
Bewohner von den Leistungen der Gemeinde profi ti eren und da-
her auch alle Bewohner zur Finanzierung herangezogen werden 
sollten. Dieses Argument kann nämlich mit dem Hinweis auf die 

581 Ähnlich auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaft lichen 
Entwicklung, der bei der Grundsteuer „am ehesten“ das Äquivalenzprinzip verwirk-
licht sieht. Vgl. SVR Wirtschaft  (2010), Tz. 399. Vgl. auch Eekhoff /Lemmer (2001), S. 
309.

582 Beispiele sind Leistungen, die prinzipiell allen Bewohnern der Gemeinde Nutzen sti f-
ten, wie z. B. der Unterhalt einer Hauptstraße. Lokale öff entliche Güter zeichnen sich 
dadurch aus, dass niemand von ihrer Nutzung ausgeschlossen ist. Die Voraussetzung 
für die Nutzung ist dabei die räumliche Nähe zum Nutzer. Vgl. BMF-Beirat (2010), S. 2.

583 Vgl. SVR Wirtschaft  (2010), Tz. 399.



222

Überwälzungsmöglichkeiten der Grundsteuer entkräft et werden. 
Soweit Immobilienvermieter die Grundsteuer ganz oder teilweise 
auf die Mieter überwälzen können, tragen also alle Bewohner zur 
Finanzierung der bereitgestellten Leistungen bei.584 Die Grund-
steuer hat dann das Wesen einer „Einwohnersteuer“.585 

7.4  Reform der Grundsteuer

Grundsätzlich wäre eine Abschaff ung der Grundsteuer die steu-
ersystemati sch sachgerechte Lösung. Allerdings hat diese Opti on 
politi sch kaum Aussicht auf Erfolg, zumal dann die Kommunen 
auf Einnahmen in Höhe von rund zwölf Milliarden Euro verzich-
ten müssten. Als zweitbeste Lösung sollte die Grundsteuer da-
her so ausgestaltet werden, dass sie möglichst geringen Schaden 
anrichtet. Unter Gerechti gkeitsaspekten sollte sie sich möglichst 
eng am Äquivalenzprinzip als Gerechti gkeitsmaßstab für die Er-
hebung von Abgaben orienti eren. Sie wäre dann keine Steuer, 
sondern eine Art zweckgebundener Beitrag.586 Zudem muss sie 
vor allem einfach zu erheben sein und darf die Steuerzahler ins-
gesamt nicht stark belasten; die Belastung darf zumindest nicht 
höher sein als bisher. Eine Reform sollte damit allenfalls aufk om-
mensneutral erfolgen.587

Von den drei Reformmodellen, die aus einer durch die Bund-Län-
der-Finanzministerkonferenz im Jahr 2010 eingesetzten Arbeits-
gruppe zur Reform der Grundsteuer entstanden sind, entspricht 
das wertunabhängige Modell („Süd-Modell“)588 am ehesten den 
genannten Anforderungen.589 Das „Süd-Modell“ rechtf erti gt die 

584 Siehe KBI (2011c), S. 12 ff .
585 Vgl. Seer (2013c), Rz. 2.
586 Siehe S. 220.
587 Zu den Reformanforderungen siehe ausführlich KBI (2011c), S. 17 ff .
588 Das „Süd-Modell“ ist das Reformmodell der Länder Bayern, Baden-Württ emberg 

und Hessen. Vgl. Arbeitsgruppe der Länder Baden-Württ emberg, Bayern und Hessen 
(2010). 

589 Siehe ausführlich KBI (2011c), S. 22 ff .
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Erhebung der Grundsteuer ausdrücklich mit dem Äquivalenzprin-
zip, indem die Höhe der Grundsteuer die Leistungen der Gemein-
de gegenüber den Grundstücksnutzern abbilden soll. Da die Leis-
tung der Gemeinde unabhängig vom Wert der Immobilie für alle 
Gemeindemitglieder gleichermaßen anfalle, werde demzufolge 
auch die Grundsteuer nicht an den Grundstückswert geknüpft . 
Zur Ermitt lung der Grundsteuerlast soll zunächst die Grund-
stücks- bzw. Gebäudegrundfl äche mit nutzungsartabhängigen 
Äquivalenzzahlen multi pliziert werden. Für die Grundstücksfl ä-
che soll eine Äquivalenzzahl von 2 Cent pro Quadratmeter, für zu 
Wohnzwecken genutzte Gebäudefl ächen 20 ct/m² und für nicht 
zu Wohnzwecken genutzte Gebäudefl ächen 40 ct/m² gelten. Die 
Summe aus dem so ermitt elten Flächen- und Gebäudebetrag gilt 
dann als Steuermessbetrag, der multi pliziert mit dem Hebesatz 
die Grundsteuerschuld ergeben würde (siehe Tabelle 7.3).590 

 Tabelle 7.3: Berechnungsschema des Süd-Modells für Wohneigentum

Grundstücksfl äche Gebäudegrundfl äche

x 0,02 Euro x 0,20 Euro (für Wohnzwecke) oder
0,40 Euro (sonsti ge Zwecke)

x Geschosszahl

= Flächenbetrag = Gebäudebetrag

Gebäudebetrag

+  Flächenbetrag

=  Steuermessbetrag

x  Hebesatz

=  Grundsteuerschuld

Eigene Darstellung. 

590 Auch die bestehende Grundsteuer A soll in das neue System integriert werden. Als 
Grund und Boden sollen abgegrenzte Hof- und Gebäudefl ächen in die Grundsteuer 
einbezogen werden; land- und forstwirtschaft liche Nutzfl ächen sollen außer Ansatz 
bleiben. Allerdings soll den Kommunen das Recht eingeräumt werden, auch weiterhin 
spezielle Hebesätze für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft  zu erheben. 
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Das „Süd-Modell“ ist einfach und transparent. Es knüpft  an vorlie-
gende physikalische Größen, wie die Grundstücks- und Gebäude-
größe und die Nutzungsart der Immobilien, an. Diese Parameter 
sind einfach handhabbar und verlässlich sowie leicht nachzu-
vollziehen, sodass die Bemessungsgrundlage transparent ermit-
telt werden kann. Das reduziert das mögliche Konfl iktpotenzial 
zwischen Steuerzahler und Verwaltung. Aus der Einfachheit des 
„Süd-Modells“ folgt ein relati v geringer Aufwand für die Verwal-
tung und die Steuerzahler, sodass die Steuervollzugskosten mi-
nimiert werden können. Die Flächenmerkmale liegen nämlich 
in der Regel bereits vor oder können einfach beschaff t werden, 
sodass nur geringe Erhebungs- bzw. Vollzugskosten zu erwarten 
sind. In der langfristi gen Perspekti ve ist das „Süd-Modell“ aus 
Sicht des Steuerzahlers weitgehend belastungsneutral. Eine Erhö-
hung der Grundsteuer im Zeitablauf ist aufgrund der Konstanz der 
Bemessungsgrundlage nur zu erwarten, wenn die Äquivalenzzif-
fern oder die Hebesätze angehoben werden. Beides setzt demo-
krati sche Entscheidungsprozesse voraus, in denen sich die Ent-
scheidungsträger vor den Steuerzahlern rechtf erti gen müssten.591 

Bei einer aufk ommensneutralen Reform der Grundsteuer kann 
es in einzelnen Regionen zu Mehrbelastungen kommen. Statt  ihr 
Hebesatzrecht entlastend zu gebrauchen, würden einzelne Ge-
meinden möglicherweise nicht auf höhere Einnahmen verzichten 
und die Hebesätze nicht reduzieren. Daher wäre zu erwägen, eine 
Öffnungsklausel einzuführen, die den Bundesländern die Gesetz-
gebungskompetenz einräumen könnte. Die Bundesländer hätt en 
damit die Möglichkeit, die spezifi schen regionalen Bedingungen 
bei der Bemessung der Grundsteuer zu berücksichti gen.592

591 Siehe ausführlich KBI (2011c), S. 27 ff .
592 Ebd., S. 21 f. und S. 47.
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Andere Reformvorschläge, wie das Verkehrswertmodell („Nord-
Modell“)593 sowie das gebäudewertunabhängige Kombinati ons-
modell („Thüringer Modell“ )594, sollten nicht umgesetzt werden.595 
Beide Modelle sind aufgrund der eher komplizierten wertbasier-
ten Bemessung der Grundsteuer weder einfach noch transpa-
rent. Vor allem das „Nord-Modell“ würde zu einem deutlich hö-
heren Erhebungsaufwand führen, da aktuelle Daten zur Bewer-
tung der Grundstückswerte benöti gt würden. Zudem wären bei-
de Vorschläge kaum aufk ommensneutral umzusetzen. Verdeckte 
Steuererhöhungen wären vorgezeichnet, da die maßgeblichen 
Bemessungsgrößen (Verkehrswerte bzw. Bodenrichtwerte) im 
Zeitablauf tendenziell steigen werden. 

Schließlich sollte die Grundsteuer nicht zu Lenkungszwecken 
missbraucht werden. Gelegentlich wird nämlich gefordert, die 
Grundsteuer solle eine Lenkungsfunkti on übernehmen, um ei-
nen möglichst sparsamen Einsatz der Ressource „Fläche“ zu 
fördern. 596 Diesem Zweck soll etwa eine reine Bodenwertsteuer 
dienen, die sich ausschließlich am Grundstückswert ohne aufste-
hende Gebäude bemisst.597 Damit soll der Anreiz steigen, brach-
liegende Grundstücke zu nutzen, insbesondere dann, wenn das 
Halten unbebauter Grundstücke durch die Steuer verteuert wird. 
Investi  ti onen in eine Immobilie haben auf der anderen Seite kei-
ne steuerlichen Folgekosten. Derarti ge regional- oder umweltpo-
liti sche Ziele würden die Grundsteuer jedoch überfrachten und es 
käme zu eklatanten Verstößen gegen die Prinzipien der Steuerge-
rechti gkeit. Außersteuerliche Funkti onen, auch Sozialzwecknor-

593 Das „Nord-Modell“ ist das Reformmodell der Länder Berlin, Bremen, Niedersachsen, 
Sachsen und Schleswig-Holstein. Vgl. Die Senatorin für Finanzen der Hansestadt Bre-
men (2010). 

594 Vgl. Land Thüringen (2011).
595 Für eine ausführliche Darstellung der Modelle und Begründung ihrer Ablehnung siehe 

KBI (2011c), S. 22 ff .
596 Vgl. bspw. Löhr (2004), S. 113 ff .; Lehmbrock/Coulmas (2001), S. 27 f.
597 Vgl. Lehmbrock/Coulmas (2001), S. 33 ff .
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men genannt,598 sollten grundsätzlich losgelöst von der Besteue-
rung mit eigenen Instrumenten verfolgt werden.599 Dies gebietet 
nicht nur die Steuersystemati k, sondern vor allem das Gebot der 
Transparenz staatlichen Handelns.

7.5  Fazit und Empfehlungen

Die Abschaff ung der Grundsteuer wäre zwar die steuersystema-
ti sch beste Lösung, jedoch erscheint dies politi sch allenfalls lang-
fristi g umsetzbar. Daher sollte die Grundsteuer auf kurze und 
mitt lere Sicht grundlegend reformiert werden. Anforderungen an 
eine Grundsteuerreform wären die Stärkung der Steuergerechti g-
keit, eine einfache Steuererhebung und eine niedrige Steuerbe-
lastung bzw. Aufk ommensneutralität. Diese Anforderungen wer-
den am ehesten vom wertunabhängigen Modell („Süd-Modell“) 
erfüllt, weshalb das Insti tut seine Umsetzung empfi ehlt.

598 Vgl. Lang (2010a), Rz. 124 ff .
599 Für eine grundsätzliche Kriti k an den Sozialzwecknormen siehe KBI (2000b).
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8  Allgemeine Verbrauchsteuer: Umsatzsteuer

8.1  Historische Entwicklung und Skizze des geltenden Rechts

Verbrauchsteuern und -abgaben können bis in das Altertum zu-
rückverfolgt werden. Allerdings stehen die damaligen Abgaben 
mit „modernen“ Umsatzsteuern in keinem Zusammenhang.600 
Eine allgemeine Umsatzsteuer tauchte in Deutschland erstmals 
im Jahr 1916 auf, als zur Kriegsfi nanzierung eine Stempelsteu-
er auf Warenumsätze eingeführt wurde. Ab 1918 wurde sie als 
eine Brutt oallphasenumsatzsteuer601 erhoben. Der Steuersatz lag 
vor dem Zweiten Weltkrieg zwischen 0,5 und 2,5 Prozent, in den 
1950er und 1960er Jahren bei 4 Prozent. 602 Ab 1968 ist man in 
Deutschland zur Nett oallphasenumsatzsteuer übergegangen.603 
Diese heute noch angewandte Variante der Umsatzsteuer wird 
lediglich auf denjenigen Teil des Mehrwerts erhoben, den das Gut 
auf der jeweiligen Produkti onsstufe erlangt hat. Deshalb wird die-
se Version der Umsatzsteuer als Mehrwertsteuer bezeichnet.604

Der Normalsteuersatz lag anfangs bei 10 Prozent, der ermäßig-
te Steuersatz bei 5 Prozent des Nett o-Verkaufspreises. Vor allem 

600 Vgl. Kolms (1966), S. 124.
601 Eine Brutt oallphasenumsatzsteuer wird auf jeder Produkti onsstufe eines Gutes auf 

den Umsatz einschließlich der auf der Vorstufe angefallenen Umsatzsteuer erhoben. 
Ein Produkt, das mehrere Produkti onsstufen durchläuft  und dabei mehrmals veräu-
ßert wird, unterliegt dementsprechend mehrmals und kumulati v der Umsatzsteuer. 
Eine Brutt oallphasenumsatzsteuer bewirkt ganz unterschiedliche Steuerbelastungen 
der Produkte, und zwar je nach Zahl der Produkti onsstufen und den auf ihnen erziel-
ten Erhöhungen des Produkti onswerts. Deshalb führt diese Variante der Umsatzbe-
steuerung zwangsläufi g zu Verzerrungen in den Güterpreisen und in den steuerlichen 
Belastungen der Endprodukte.

602 Vgl. Pohmer (1980), S. 657 f..
603 Vgl. zur Historie BMF (2012b), S. 136 f.; Pohmer (1980), S. 654 ff .
604 Der Übergang zur Mehrwertsteuer wird als eine der wenigen „Großen Steuerrefor-

men“ in Deutschland bezeichnet. Steuerpoliti sch ist insbesondere die Erfahrung von 
Bedeutung, dass der Steuergesetzgeber off enbar doch in der Lage ist, Steuerreformen 
zu konzipieren und politi sche Mehrheiten für seine Reformpläne zu fi nden. Deshalb 
hat die Umsatzsteuerreform des Jahres 1967 auch dazu beigetragen, dass in den Fol-
gejahren Reformpläne für andere mangelhaft e Steuern und Abgaben entwickelt und 
vorgelegt wurden. Insbesondere wurden Ende des Jahres 1968 die Mitglieder der 
Kommission für die „Große Steuerreform“ berufen. BMWF (1971), S. 5.
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der Normalsteuersatz wurde seit Einführung der Mehrwertsteuer 
häufi g erhöht (siehe Tabelle 8.1). Die letzte Erhöhung von 16 auf 
19 Prozent fand zum 1. Januar 2007 statt  und gilt als die „größte 
Steuererhöhung“ aller Zeiten.605 

Aktuell beträgt der Normalsteuersatz 19 Prozent und der er-
mäßigte Steuersatz 7 Prozent des Nett o-Verkaufspreises.606 Die 
meisten Waren und Dienstleistungen unterliegen dem Normal-
steuersatz. Der ermäßigte Steuersatz wird beispielsweise auf die 
meisten Lebensmitt el sowie Bücher und Zeitungen erhoben.607 
Darüber hinaus sind einige Waren und Dienstleistungen von der 
Umsatzbesteuerung befreit. Hierzu zählen z. B. ärztliche Heilbe-
handlungen, besti mmte Postdienstleistungen, die Gewährung 
von Krediten oder die langfristi ge Vermietung von Grundstü-
cken.608   Diese Umsatzsteuerbefreiungen sind aber „unecht“, weil 
die Umsatzsteuerbelastung von Vorleistungen nicht als Vorsteuer 
geltend gemacht werden kann und daher als Vorbelastung in die 
jeweiligen Leistungen eingeht.609

 Tabelle 8.1: Entwicklung der Umsatzsteuersätze in Deutschland seit 1968

Zeitraum Normalsatz (in Prozent) ermäßigter Satz (in Prozent)

1.01.1968 – 30.06.1968 10 5

1.07.1968 – 31.12.1977 11 5,5

1.01.1978 – 30.06.1979 12 6

1.07.1979 – 30.06.1983 13 6,5

1.07.1983 – 31.12.1992 14 7

1.01.1993 – 31.03.1998 15 7

1.04.1998 - 31.12.2006 16 7

seit 1.1.2007 19 7

Quelle: Europäische Kommission (2013), S. 23 (Tabelle VIII).

605 Vgl. Bund der Steuerzahler (2006b) sowie bereits zum Kabinett sbeschluss der Bundes-
regierung Bund der Steuerzahler (2006a).

606 Siehe § 12 Umsatzsteuergesetz (UStG).
607 Siehe Anlage 2 zum UStG.
608 Siehe § 4 UStG.
609 Vgl. KBI (2010c), S. 12.
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Die Umsatzsteuer ist eine Gemeinschaft ssteuer. Sie steht anteils-
mäßig dem Bund (ca. 53 Prozent), den Ländern (ca. 45 Prozent) 
und den Kommunen (ca. 2 Prozent) zu. Das Aufk ommen aus der 
Umsatzsteuer lag im Jahr 2012 bei 194,6 Mrd. Euro. Damit trug 
die Umsatzsteuer zu 32,4 Prozent zum gesamtstaatlichen Steuer-
aufk ommen bei. Sie ist damit nach der Einkommensteuer die auf-
kommensstärkste Steuer in Deutschland.610

8.2   Leistungsfähigkeitsprinzip als Rechtf erti gungsgrund

Die Umsatzsteuer gehört zu denjenigen Steuerarten, auf deren 
Erhebung wahrscheinlich auch in Zukunft  nicht verzichtet werden 
kann. Ihr wird nämlich eine prominente steuerpoliti sche Rolle in 
dem als erstrebenswert erachteten Steuersystem zugeschrieben: 
Sie soll zusammen mit den Steuern vom Einkommen den Kern ei-
nes Steuersystems bilden, das die Steuerzahler gemäß ihrer wirt-
schaft lichen Leistungsfähigkeit zur Finanzierung der Staatsausga-
ben heranzieht.611 Das Prinzip einer Besteuerung nach der Leis-
tungsfähigkeit gilt auch für die Umsatzsteuer,612 weil diese in der 
Regel letztlich dasselbe Einkommen belastet, das auch der Ein-
kommensteuer unterliegt.613 Als indirekte Steuer auf das Einkom-
men wird die Umsatzsteuer zwar nicht bei dessen Entstehung, 
sondern bei dessen Verwendung erhoben. Die wirtschaft liche 
Leistungsfähigkeit wird also von jenen Ausgaben des Steuerzah-
lers abgeleitet, mit denen er Güter erwirbt und Dienstleistungen 
in Anspruch nimmt. Da jegliches Einkommen früher oder später 

610 Siehe auch Kapitel II.1.
611 Das Insti tut hat bereits in seinem Vorschlag für eine umfassende Reform des mate-

riellen Steuerrechts die Umsatzsteuer als eine der beiden Säulen des zeitgemäßen 
Steuersystems bezeichnet. Vgl. KBI (1971), S. 212. Vgl. zuletzt KBI (2009a), S. 45 ff .

612 Vgl. Tipke (2003), S. 979 ff .
613 Allerdings handelt es sich bei der Umsatzsteuer nur insoweit eff ekti v um eine Steuer 

auf das Einkommen der Verbraucher, wie diese die Steuer tatsächlich tragen. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass den Anbietern, bei denen die Umsatzsteuer erho-
ben wird, in der Regel die Überwälzung auf die Nachfrager gelingt. Dies ist aber von 
Nachfrageelasti zitäten und der Wett bewerbsintensität abhängig.
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konsumiert wird,614 sti mmen Einkommen und Konsum letztlich 
in ihrem Umfang überein. Insoweit sind die Konsumausgaben als 
Maßstab der individuellen Leistungsfähigkeit dem zufl ießenden 
Einkommen annähernd gleichwerti g.615

Da die Umsatzsteuer erst bei der Einkommensverwendung erho-
ben wird, kann sie besti mmte Einkommensteile erfassen, die von 
der Einkommensteuer entweder verschont oder gesetzeswidrig 
nicht der Einkommensteuer unterworfen werden, sodass auf die-
se Weise sichergestellt werden kann, dass die gesamte wirtschaft -
liche Leistungsfähigkeit der Steuerzahler vollständig berücksich-
ti gt wird. Als allgemeine Konsumsteuer kann die Umsatzsteuer 
daher die Steuern vom Einkommen im Hinblick auf eine gerechte, 
lückenlose Besteuerung nach der wirtschaft lichen Leistungsfähig-
keit sachgerecht ergänzen.616

Bei der Ausgestaltung der Umsatzsteuer ist zu bedenken, dass 
sie rund ein Dritt el zum gesamten Steueraufk ommen beiträgt, so 
dass die Besteuerung insgesamt nur dann möglichst gerecht im 
Sinne des Leistungsfähigkeitsprinzips sein kann, wenn auch die 
Umsatzsteuer diesem Prinzip grundsätzlich folgt.617 Ebenfalls ist 
zu berücksichti gen, dass die Umsatzsteuer im Unterschied zur 
Einkommensteuer als sogenannte (europäische) Gemeinschaft -
steuer eingerichtet ist.618 Damit muss die Umsatzsteuer nicht nur 
nati onalen Steuerprinzipien und nati onalem Recht entsprechen, 
sondern auch gemeinschaft srechtlichen Vorgaben genügen. So-
weit es die entsprechenden Richtlinien der EU zulassen, dass 
das nati onale Recht von gemeinschaft srechtlichen Vorgaben ab-

614 Es sei denn, es ist als Vermögen in irgendeiner Weise vernichtet worden.
615 Das Einkommen ist jedoch den Konsumausgaben als Indikator wirtschaft licher Leis-

tungsfähigkeit überlegen. Siehe Kapitel I.2.2.
616 Vgl. Tipke (2003), S. 985 ff .
617 Siehe bereits KBI (2009a), S. 11 f.
618 Vgl. KBI (2009a), S. 66.
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weicht, gilt dies zumeist nur für einen Übergangszeitraum und er-
öff net lediglich einen begrenzten Gestaltungsspielraum.

8.3 Reformbedarf

Da die Umsatzsteuer eine maßgebliche Größe im zeitgemäßen 
Steuersystem darstellt, kommt ihren Mängeln und dem daraus 
folgenden steuerpoliti schen Reformbedarf eine besondere Be-
deutung zu. Im Interesse der Steuerzahler muss mit Nachdruck 
auf die Schwachstellen des geltenden Umsatzsteuerrechts hin-
gewiesen werden,619 denn dieses entspricht nicht in jeder Bezie-
hung der Maxime einer gerechten, einfachen und niedrigen Be-
steuerung.620

8.3.1 Verschonung des steuerlichen Existenzminimums 

Die Umsatzsteuer belastet die Steuerzahler auch beim Erwerb 
solcher Güter und Leistungen, die der Bestreitung des Existenz-
minimums dienen. Dieser Umstand verletzt den Grundsatz der 
Steuergerechti gkeit und begegnet insoweit auch verfassungs-
rechtlichen Bedenken.

Bei der Einkommensteuer wird seit langem fi nanz- und steuer-
wissenschaft lichen Grundsätzen folgend anerkannt, dass das 
Existenzminimum steuerfrei bleiben muss, weil das Einkommen 
jedenfalls bis zu dieser Höhe keine steuerliche Leistungsfähig-
keit repräsenti ert.621 Auch das BVerfG hat in seiner einschlägigen 

619 Die Schwachstellen des Umsatzsteuerrechts haben maßgeblich dazu beigetragen, 
dass immer öft er und immer nachdrücklicher auch von Steuer- und Verfassungsrecht-
lern eine grundlegende Reform der Umsatzsteuer verlangt wurde. Darüber hinaus 
wurden bereits umfassende Reformvorschläge erarbeitet und veröff entlicht. Vgl. ins-
besondere Peff ekoven (2010); Kirchhof (2008); Kirchhof (2011).

620 Siehe ausführlich KBI (2009a).
621 Vgl. m. w. N. Hey (2013c), Rz. 81 ff .; Vgl. Tipke (2003), S. 1000 ff . Das Insti tut hat seit 

langem und wiederholt die Steuerfreiheit des Existenzminimums gefordert (vgl. 
KBI (1971), S. 66; zuletzt KBI (2008b), S. 11 f.; im Hinblick auf die Umsatzsteuer: KBI 
(2009a), S. 10 ff .).
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Rechtsprechung festgestellt, dass das Existenzminimum bei der 
Einkommensteuer steuerfrei bleiben muss. Hinsichtlich des Um-
fangs dieser Steuerbefreiung greift  das Gericht auf sozialrechtli-
che Besti mmungen zurück622 und stellt infolgedessen den Grund-
satz auf, dass „der Staat dem Steuerpfl ichti gen sein Einkommen 
insoweit steuerfrei belassen muss, als es zur Schaff ung der Min-
destvoraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein benöti gt 
wird.“623 Im Kern verlangt das BVerfG, dass der Staat dem Bürger 
das selbst erzielte Einkommen bis zu diesem Betrag nicht entzie-
hen darf.624 Diesen Ansatz hat das BVerfG in weiteren Verfahren 
zum einkommensteuerlichen Existenzminimum wiederholt be-
stäti gt.625 

Allerdings geht das Gericht dabei nicht unmitt elbar auf die Frage 
ein, ob überhaupt und gegebenenfalls in welcher Höhe eine steu-
erliche Belastung des Existenzminimums zulässig ist. Statt dessen 
kommt es nur mitt elbar zu seiner Erkenntnis, nämlich indem es 
die Gleichbehandlung des Steuerzahlers mit dem Grundsiche-
rungsempfänger in den Vordergrund seiner Erwägungen stellt. 
Der Unterschied ist im Hinblick auf die Umsatzsteuer gravierend: 
Grundsicherungsempfänger erhalten entsprechend erhöhte öf-
fentliche Leistungen, damit sie die Umsatzsteuerzahllast, die auf 
das Existenzminimum entf ällt, tragen können. Der Steuerzahler, 
der keine Grundsicherungsleistungen erhält, muss die Umsatz-
steuer auf das Existenzminimum hingegen in vollem Umfang aus 
seinem eigenen, von ihm erwirtschaft eten Einkommen aufb rin-
gen. Die verfassungsrechtlich zu entscheidende Frage kann des-
halb nur lauten, ob die Belastung des Steuerzahlers infolge von 
Steuern und Abgaben generell insoweit verfassungsrechtlich zu-
lässig ist, wie sie an jenes Einkommen anknüpft , das zur Bestrei-

622 Siehe Hey (2013c), Rz. 70 ff .
623 BVerfGE 82, 60, 90 f.
624 Siehe BVerfGE 82, 90.
625 Siehe BVerfGE 84, 239, 271; 87, 153, 171; 107, 27 und 110, 412 .
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tung des Existenzminimums benöti gt wird. Folgerichti g wäre sie 
so zu beantworten, dass der Staat von Verfassungs wegen keine 
Kompetenz besitzt, das Existenzminimum des Bürgers unmitt el-
bar oder mitt elbar in die Bemessungsgrundlagen von Steuern 
einzubeziehen. Dieses Besteuerungsverbot gilt gleichermaßen 
für das vom Staat gewährte wie auch für das am Markt erzielte 
Einkommen und darf nicht auf die Einkommensteuer beschränkt 
sein. Das Verbot einer Besteuerung des Existenzminimums darf 
also nicht nur parti ell, sondern muss generell gelten.

Bei der Umsatzsteuer wird dieses generelle Verbot verletzt, weil 
ihr nach geltendem Recht auch lebensnotwendige Ausgaben 
unterliegen. Zwar ist zu berücksichti gen, dass Ausgaben für be-
sti mmte lebensnotwendige Güter und Dienstleistungen, wie z. B. 
die Wohnungsvermietung, von der Belastung mit Umsatzsteuer 
ausgenommen sind,626 doch werden die meisten Ausgaben selbst 
dann mit Umsatzsteuer belastet, wenn sie für die Existenzsiche-
rung unabdingbar benöti gt werden und demzufolge keine steuer-
liche Leistungsfähigkeit repräsenti eren.627 So werden zum Beispiel 
die Ausgaben für den Erwerb von Nahrungsmitt eln zwar nicht 
dem vollen Steuersatz von 19 Prozent, aber doch immerhin dem 
ermäßigten Steuersatz von 7 Prozent unterworfen. Selbst diese 
reduzierte Belastung ist verfassungsrechtlich problemati sch und 
steuerpoliti sch fragwürdig, sofern und soweit die ermäßigt be-
steuerten Ausgaben der Bestreitung des Existenzminimums die-
nen und deshalb unverzichtbar sind. 

Zudem spricht nicht nur die aktuelle Belastung des Existenzmini-
mums für eine entsprechende Steuerbefreiung von der Umsatz-
steuer, sondern auch eine längerfristi ge Betrachtung.628 Da auf 

626 Das gilt mit der Einschränkung, dass die Umsatzsteuerbefreiungen „unecht“ sind. Sie-
he S. 228.

627 Insoweit gilt das oben bereits verwendete Argument, dass Ausgaben, die der Existenz-
sicherung dienen, keine steuerliche Leistungsfähigkeit repräsenti eren.

628 Siehe m. w. N. KBI (2009a), S. 49.
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lange Sicht jegliches Einkommen früher oder später konsumiert 
wird, sti mmen Einkommen und Konsum letztendlich in ihrem 
Umfang überein. Insoweit sind die Konsumausgaben als Maßstab 
der individuellen steuerlichen Leistungsfähigkeit dem zufl ießen-
den Einkommen grundsätzlich annähernd gleichwerti g, sodass es 
nur folgerichti g ist, den Grundgedanken der gerechten Besteue-
rung, insbesondere aber die Freistellung des Existenzminimums 
von der Besteuerung, nicht nur auf die Einkommensteuer, son-
dern auch auf die Umsatzsteuer anzuwenden. Würden hinsicht-
lich der Freistellung des Existenzminimums bei der Umsatzsteuer 
andere steuerpoliti sche Grundsätze und verfassungsrechtliche 
Besteuerungsverbote gelten als bei der Einkommensteuer, würde 
der Gesetzgeber nicht nur seinen eigenen grundsätzlichen Ent-
scheidungen und Wertungen zuwiderhandeln. Vielmehr würden 
auch die verfassungsrechtlich gebotenen Vorkehrungen zur ef-
fekti ven Steuerfreiheit des Existenzminimums unterlaufen. Diese 
Steuerbefreiung kann nämlich ihren schützenden Eff ekt nur dann 
vollständig entf alten, wenn sie das Existenzminimum allgemein 
und umfassend verschont, statt  lediglich für die Einkommensteu-
er zu gelten. 

Unter belastungs- und haushaltspoliti schen Aspekten ist zudem 
zu beachten, dass eine Beschränkung der Steuerfreistellung des 
Existenzminimums auf eine einzige Steuerart, etwa die Einkom-
mensteuer, den Gesetzgeber zu takti sch-kompensatorischen Er-
höhungen bei anderen Steuern verleiten könnte. So könnte der 
Gesetzgeber zum Beispiel versuchen, die Mindereinnahmen, die 
der Fiskus infolge einer Erhöhung des Grundfreibetrags hinneh-
men muss, über Erhöhungen der Umsatzsteuersätze (und der 
Tarife anderer indirekter Steuern) „hereinzuholen“. Ein derarti -
ger kompensatorischer Rückgriff  auf die indirekten Steuern liegt 
schon deshalb nahe, weil diese Steuern – im Unterschied zur Ein-
kommensteuer – den fi skalpoliti schen „Vorteil“ besitzen, weniger 
merklich zu sein. Auch daraus folgt, dass eine Steuerbefreiung 
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des Existenzminimums nicht nur parti ell, sondern generell und 
damit insbesondere auch bei der Umsatzsteuer gewährleistet 
werden sollte.629 

 Die Umsetzung einer umfassenden Steuerbefreiung des Exis-
tenzminimums könnte grundsätzlich durch eine Erstatt ung der 
Umsatzsteuer, soweit sie auf das Existenzminimum entf ällt, er-
folgen.630 Allerdings dürft e es erhebliche, kaum zu überwindende 
Schwierigkeiten bereiten, den zu erstatt enden Betrag zu besti m-
men sowie ein prakti kables und wenig verwaltungsaufwendiges 
Verfahren zur allgemeinen Erstatt ung der auf das Existenzmini-
mum erhobenen Umsatzsteuer einzurichten.631

Alternati v wäre eine annähernde Freistellung des Existenzmi-
nimums dadurch zu erreichen, dass möglichst alle Güter und 
Dienstleistungen, die als lebensnotwendig einzustufen sind, von 
der Besteuerung verschont werden.632 Das EU-Recht erlaubt den 
Mitgliedstaaten bereits, besti mmte lebensnotwendige Güter 
und Dienstleistungen gänzlich von der Umsatzsteuer zu befreien 
oder mit dem ermäßigten Steuersatz zu belasten.633 Zurzeit gibt 
es sieben Gruppen von lebensnotwendigen Gütern und Dienst-
leistungen, die in Deutschland höher belastet werden, als es ge-
meinschaft srechtlich erforderlich ist. Im Einzelnen handelt es sich 
um Zahnersatz, Arzneimitt el, Instandhaltung von medizinischen 
Geräten, alkoholfreie Getränke, Leistungen von Bestatt ungsinsti -
tuten und Krematorien, Straßenreinigung, Abfuhr von Haushalts-
müll und Abfallbeseiti gung durch Privatunternehmen sowie die 

629 Diese Auff assung wird von namhaft en Steuer- und Verfassungsrechtlern geteilt. Vgl. 
m. w. N. Englisch (2013c), § Rz. 273 ff .; Hey (2013c), Rz. 81 ff .

630 Dies wurde im Schrift tum bereits vor Jahren vorgeschlagen. Vgl. Lang (1990), S. 126; 
Lang (1993), S. 101 und S. 198; Tipke (2003), S. 1000 ff .

631 Siehe ausführlich KBI (2009a), S. 53 ff .
632 Siehe KBI (2009a), S. 13 ff . Siehe auch Haller (1981), S. 354 f.; Englisch (2010), S. 400 ff 
633 Siehe Art. 98, 102 und 132 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 

über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem, veröff entlicht im Amtsblatt  der Euro-
päischen Union L 347/1 vom 11.12.2006.
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Lieferung von Energie an Privathaushalte.634 Durch eine Ermäßi-
gung des Umsatzsteuersatzes auf jene Güter und Dienstleistun-
gen könnte deshalb eine Annäherung an eine Freistellung des 
Existenzminimums umgesetzt werden. Das Entlastungspotenzi-
al einer solchen Maßnahme würde sich auf schätzungsweise 15 
Mrd. Euro belaufen.635

8.3.2  Abbau von ungerechtf erti gten Begünsti gungen 

Steuerbefreiungen bzw. Ermäßigungen des Umsatzsteuersatzes 
sind also gerechtf erti gt, soweit sie auf lebensnotwendige Güter 
und Dienstleistungen angewandt werden, um das Existenzmini-
mum auch vor dem steuerlichen Zugriff  durch die Umsatzsteuer 
zu verschonen. Wenn aber „Steuerermäßigungen nicht als Ver-
schonung von existenti ellem Bedarf gerechtf erti gt werden kön-
nen, handelt es sich grundsätzlich um Subventi onen.“636 Ermä-
ßigungen des Umsatzsteuersatzes für nicht lebensnotwendige 
Güter und Dienstleistungen sind somit grundsätzlich Privilegie-
rungen, die einer gerechten und gleichmäßigen Steuerlastvertei-
lung sowie einem einfachen Steuerrecht zuwiderlaufen. Solche 
Begünsti gungen sind daher möglichst zu vermeiden. 

Im bestehenden Umsatzsteuerrecht existi ert jedoch eine Vielzahl 
von solchen Begünsti gungen. Zahlreiche nicht lebensnotwendige 
Güter und Dienstleistungen sind mit dem ermäßigten Umsatz-
steuersatz belastet.637 Dadurch wird das Steuerrecht unnöti g auf-
gebläht und kompliziert, was Rechtsunsicherheiten und Rechts-
streiti gkeiten Vorschub leistet. Jene Vorschrift en des deutschen 
Umsatzsteuerrechts, die Sonder- und Ausnahmeregelungen ent-
halten, werden bereits seit langem als ungerecht und unüber-

634 Siehe ausführlich KBI (2009a), S. 13 ff .
635 Aktualisierte Berechnungen auf Basis der Berechnungen und Quellen in KBI (2009a).
636 Englisch (2013c), Rz. 275.
637 Siehe § 12 Abs. 2 und Anlage 2 UStG sowie BMF (2007).
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sichtlich empfunden.638 Zudem werden diejenigen Vorschrift en 
kriti siert, die bei der Anwendung des ermäßigten Steuersatzes zu 
beachten und für Freistellungen von der Umsatzsteuer maßgeb-
lich sind.639

Für die künft ige Abgrenzung der Güter und Dienstleistungen, die 
entweder mit dem regulären Steuersatz von 19 Prozent oder dem 
ermäßigten Steuersatz von 7 Prozent belastet bzw. sogar von der 
Besteuerung vollständig befreit werden, sollte als einziges Krite-
rium herangezogen werden, ob das Gut oder die Dienstleistung 
lebensnotwendig ist oder nicht. Eine Reform der Umsatzsteuer 
sollte somit auf der einen Seite alle lebensnotwendigen Güter 
und Dienstleistungen – soweit es das EU-Recht zulässt – entwe-
der von der Steuerbelastung befreien oder höchstens mit dem 
ermäßigten Steuersatz von 7 Prozent belasten. Auf der anderen 
Seite sollten alle Befreiungen und Ermäßigungen für nicht lebens-
notwendige Güter und Dienstleistungen schritt weise entf allen.640  
Nicht lebensnotwendige Güter und Dienstleistungen sollten somit 
grundsätzlich mit dem Regelsteuersatz von 19 Prozent belastet 

638 So ist es bspw. nicht einleuchtend, dass Maulesel und Maulti ere dem ermäßigten 
Steuersatz von 7 Prozent unterliegen, Esel jedoch mit dem vollen Steuersatz von 
19 Prozent belastet werden. Die einschlägige Steuerermäßigung ist in der „Liste der 
dem ermäßigten Steuersatz unterliegenden Gegenstände“ (siehe Anlage 2 Umsatz-
steuergesetz) enthalten. Nicht nachvollziehbar ist des Weiteren die Anwendung des 
ermäßigten Steuersatzes auf Fische und Krebsti ere, während Langusten, Hummer, 
Austern und Schnecken von dieser Steuerermäßigung ausgenommen sind. Ebenfalls 
nicht sachgerecht ist die Unterscheidung zwischen Abgabe von Speisen und Geträn-
ken innerhalb (normaler Steuersatz) und außerhalb einer Gastronomie (ermäßigter 
Steuersatz).

639 Bei den als reformbedürft ig erachteten Rechtstexten handelt es sich jedoch nicht al-
lein um den Gesetzestext, sondern insbesondere auch um Anlagen zu diesem Gesetz 
und einschlägige Verwaltungsanweisungen. Der Bundesrechnungshof hatt e diese Re-
gelungen bereits vor Jahren geprüft  und je nach Bedarf eine Streichung oder eine 
Änderung empfohlen (siehe Bundesrechnungshof (2010)). Im Jahre 2013 intensivierte 
der Bundesrechnungshof seine Bedenken (siehe Bundesrechnungshof (2013)). Aller-
dings blieb der Gesetz- bzw. der Verordnungsgeber in den meisten Fällen bislang un-
täti g.

640 Hierzu gehören beispielsweise die Aufzucht und das Halten von Vieh, die Anzucht von 
Pfl anzen und die Teilnahme an Leistungsprüfungen für Tiere (siehe § 12 Abs. 2 Nr. 3 
UStG), lebende Tiere (siehe Anlage 2 Nr. 1 a-j UStG) oder besti mmte Pfl anzen (siehe 
Anlage 2 Nr. 6-9 UStG).
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werden. Eine solche klare Abgrenzung der Bemessungsgrundlage 
würde zur Vereinfachung und Transparenz des Umsatzsteuersys-
tems beitragen. Durch die Eliminierung von Subventi onen kann 
außerdem zumindest ein Teil der Entlastung durch die Steuerer-
mäßigungen für lebensnotwendige Güter und Dienstleistungen 
fi nanziert werden. 

8.3.3  Spezifi sche Reformmaßnahmen im unternehmerischen Be-
reich

Auf Unternehmensebene bieten sich zwei Maßnahmen zur Re-
formierung der Umsatzsteuer an. Kurzfristi g ist es sachdienlich, 
die für die Ist-Besteuerung maßgebliche Jahresumsatzgrenze von 
derzeit 500.000 Euro auf zwei Millionen Euro zu erhöhen. Lang-
fristi g ist ein gänzlicher Übergang zum Reverse-Charge-Modell 
anzustreben, das derzeit bereits für besonders betrugsanfällige 
Leistungen angewendet wird.641 Dadurch könnten der Umsatz-
steuerbetrug deutlich erschwert und die öff entlichen Haushalte 
insoweit entlastet werden. 

Bei der Umsatzsteuer gilt grundsätzlich das Prinzip der Soll-Ver-
steuerung.642  Im Unterschied zur Ist-Versteuerung werden nicht 
die vereinnahmten, sondern die vereinbarten Entgelte besteuert. 
Die Umsatzsteuer muss also bereits bei Rechnungsstellung und 
nicht erst bei Zahlungseingang an das Finanzamt abgeführt wer-
den muss.643 Dadurch entsteht den Unternehmen ein Liquiditäts-
nachteil.644 Liquiditätsprobleme schaden vor allem kleinen und 

641 Dies gilt bspw. für Bauleistungen und das Reinigen von Gebäuden (siehe § 13b UStG).
642 Siehe § 16 UStG.
643 Vgl. SVR Wirtschaft  (2005), Tz. 459, Kasten 12
644 Praxisbeispiel: Handwerksmeister H verfügt als Gewerbetreibender über einen Vor-

jahresumsatz von 600.000 Euro. Daher wird die Umsatzsteuer nach vereinbarten 
Entgelten berechnet. Im September erneuert er die Heizungsanlage von Firma F und 
stellt dies sofort in Rechnung. Kurz darauf muss H seine monatliche Umsatzsteuervor-
auszahlung an das Finanzamt leisten. F bezahlt die neue Heizungsanlage zuzüglich der 
Umsatzsteuer aber erst Anfang November. In diesem Fall muss H die Umsatzsteuer-
schuld zwei Monate vorfi nanzieren.
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mitt leren Unternehmen. Dem trägt der Gesetzgeber Rechnung, 
indem buchführende Gewerbetreibende und Freiberufl er,645 die 
im Vorjahr einen Gesamtumsatz von 500.000 Euro nicht über-
schritt en haben, eine Ist-Versteuerung beantragen können.646 Mit 
dieser Umsatzgrenze liegt der deutsche Gesetzgeber weit unter 
den europarechtlichen Möglichkeiten. Die EU-Vorschrift en erlau-
ben den Mitgliedstaaten eine Jahresumsatzgrenze von zwei Milli-
onen Euro.647  Da sich die Ist-Versteuerung positi v auf die Liquidi-
tätslage von Gewerbetreibenden und buchführenden Freiberuf-
lern auswirkt, plädiert das Insti tut für eine Erhöhung der Jahres-
umsatzgrenze auf die europarechtliche Höchstschwelle von zwei 
Millionen Euro.648

In der derzeiti gen Erhebungsform ist die Umsatzsteuer eine „Net-
to-Allphasen-Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug“. Auf allen Stufen 
der Handels- bzw. Leistungskett e wird auf den Nett overkaufspreis 
einer Ware (oder Dienstleistung) Umsatzsteuer erhoben. Das Vor-
steuerabzugssystem ermöglicht Unternehmen, die ihnen von den 
Leistungserbringern in Rechnung gestellte Umsatzsteuer vom Fi-
nanzamt zurückzubekommen. Steuerträger ist letztlich der End-
kunde oder das nicht vorsteuerabzugsberechti gte Unternehmen.649

Das gegenwärti ge Vorsteuerabzugssystem führt auf Unterneh-
mensseite nicht nur zu hohen Steuerbefolgungskosten, son-
dern ist auch in hohem Grade betrugsanfällig. Im Jahr 2011 
entf ielen 44 Prozent der 2,2 Milliarden fahndungsbedingten 

645 Nicht buchführende Freiberufl er können unabhängig vom Gesamtumsatz die Umsatz-
steuer nach vereinnahmten Entgelten berechnen (Ist-Versteuerung).

646 Siehe § 20 UStG.
647 Siehe EU-Richtlinie 2010/45/EU des Rates vom 13. Juli 2010 zur Änderung der Richt-

linie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem hinsichtlich der 
Rechnungsstellungsvorschrift en, veröff entlicht im Amtsblatt  der Europäischen Union 
EU 2010 L 189/1.

648 Nicht buchführende Freiberufl er können beim Finanzamt unabhängig vom erzielten 
Jahresumsatz einen Antrag auf Ist-Besteuerung stellen. Siehe § 20 UStG.

649 Vgl. Scheffl  er (2009), S. 378.
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Zusatzein nahmen auf die Umsatzsteuer.650 Grenzüberschreiten-
de „Karussellgeschäft e“651, „Scheinrechnungen“ oder „Geschäft e 
ohne Rechnung“ sind regelmäßige Erscheinungsformen von Um-
satzsteuerbetrug. Entweder wird zu wenig Umsatzsteuer gezahlt 
oder zu viel Vorsteuer gezogen.652 Auch Unternehmensinsolven-
zen können zu Umsatzsteuerausfällen führen.653 Die betrugsbe-
dingten Umsatzsteuerausfälle können durch einen generellen 
Systemwechsel hin zum Reverse-Charge-Modell eingedämmt 
werden. Grundlage dieses Modells ist eine Verlagerung der Steu-
erschuld auf den Leistungsempfänger (siehe Abbildung 8.1).

Im Unterschied zum bestehenden Erhebungsmodell sind bei die-
sem Verfahren nicht alle Glieder der Handels- bzw. Leistungsket-
te Steuerschuldner. Dies ist allein der Leistungsempfänger. Der 
Leistungserbringer stellt dem Leistungsempfänger eine Nett o-
rechnung aus. Diese enthält keine Umsatzsteuer. Der Leistungs-
empfänger zahlt dem Leistungserbringer das in Rechnung ge-
stellte Entgelt.654 Bei Leistungen an den Endverbraucher wird das 
Reverse-Charge-Verfahren nicht angewendet. Dem Endverbrau-
cher wird neben dem Nett oentgelt dann auch die Umsatzsteuer 
in Rechnung gestellt. Das leistende Unternehmen bleibt Steuer-
schuldner.655

650 Vgl. BMF (2012f).
651 Umsatzsteuerliche „Karussellgeschäft e“ sind häufi g im innereuropäischen, grenzüber-

schreitenden Handel beobachtbar. Sie zielen meist auf eine Verbilligung der Ware 
bzw. Dienstleistung und/oder eine Vorsteuererschleichung ab. Vgl. SVR Wirtschaft  
(2005), Tz. 457.

652 Vgl. Kirchhof (2007), S. 1080.
653 Vgl. SVR Wirtschaft  (2005), Tz. 458; Wesselbaum-Neugebauer (2010), S. 270 ff .
654 Weil der Leistungsempfänger zugleich umsatzsteuerpfl ichti g und vorsteuerabzugs be-

rechti gt ist, ergibt sich eine Steuerschuld von Null. Daher gibt es keinen Zahlungsstrom 
zwischen Leistungsempfänger und Finanzamt. Vgl. SVR Wirtschaft  (2005), Tz. 459.

655 Vgl. Wesselbaum-Neugebauer (2010), S. 278 f.
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Abbildung 8.1: Das Reverse-Charge-Verfahren
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Eigene Darstellung.

Anders als im bestehenden Erhebungsmodell wird die Umsatz-
steuer nicht auf jeder Stufe der Wertschöpfungskett e, sondern 
erst bei der Leistung an den Endkunden zahlungswirksam. Da-
her dürft en die betrugsbedingten Einnahmeausfälle zurückge-
hen. Der Leistungsempfänger kann nicht mehr die Umsatzsteuer 
zum Abzug bringen, die vom Leistungserbringer nicht entrichtet 
worden ist. Auf Unternehmensseite sinkt der Bürokrati eaufwand 
samt umsatzsteuerbedingter Buchungs- und Zahlungssysteme.656

Das Reverse-Charge-Modell erfordert – wie bisher – eine Steu-
ernummer als Identi fi kati onsmerkmal aller umsatzsteuerpfl ich-
ti gen und zum Vorsteuerabzug berechti gten Unternehmen. 
Dazu könnte sich die Wirtschaft sidenti fi kati onsnummer, die 
vom Gesetzgeber vorgesehen, bislang aber noch nicht einge-
führt worden ist, eignen.657 Ohnehin soll die derzeit bestehende 
Umsatzsteuer-Identi fi kati onsnummer langfristi g durch die Wirt-
schaft sidenti fi kati onsnummer ersetzt werden. Mit Hilfe dieser 
Nummer ist eine Unterscheidung zwischen steuerpfl ichti gen und 
nicht-steuerpfl ichti gen Unternehmen möglich. Im Reverse-Char-
ge-Modell muss der Leistungserbringer sicherstellen, dass der 
Leistungsempfänger über solch eine Nummer verfügt. Denkbar 

656 Vgl. SVR Wirtschaft  (2005), Tz. 459; Wesselbaum-Neugebauer (2010), S. 278 ff .
657 Siehe § 139c AO.
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wäre ein elektronisches Abfrageverfahren. Um betrugsbedingte 
Steuerausfälle zu vermeiden, müssen die unter der Wirtschaft -
sidenti fi kati onsnummer geführten Umsätze durch die Steuerver-
waltung kontrolliert werden. Das steuerpfl ichti ge Unternehmen 
muss die entsprechenden Umsätze an das Finanzamt melden. 
Auch beim Reverse-Charge-Verfahren besteht aber nach wie vor 
das Risiko von Einnahmeausfällen aufgrund von „Umsätzen ohne 
Rechnung“.658

Rechtlich steht die generelle Einführung des Reverse-Charge-
Modells unter dem Vorbehalt einer Änderung der Mehrwertsteu-
ersystemrichtlinie.659 Darin sind Steuerschuldnerschaft  und Vor-
steuerabzugsberechti gung geregelt. Eine entsprechende Richtlini-
enänderung bedarf der Zusti mmung aller EU-Mitgliedstaaten und 
ist nicht im nati onalen Alleingang möglich. Daher kann die Umset-
zung des Reverse-Charge-Modells nur ein langfristi ges Ziel sein.

8.4 Fazit und Empfehlungen

Die Umsatzsteuer kann grundsätzlich mit dem Leistungsfähig-
keitsprinzip gerechtf erti gt werden und ist damit neben der Ein-
kommensteuer als eine der tragenden Säulen unseres Steuer-
rechts zu sehen. Sie ist jedoch mit einigen Mängeln behaft et, 
weshalb sie reformiert werden sollte.

Eine Reform der Umsatzsteuer sollte vor allem die Freistellung des 
Existenzminimums von der Umsatzsteuer (zumindest annähernd) 
sicherstellen. Grundsätzlich erwägenswert wäre eine Erstatt ungs-
regelung der Umsatzsteuer in Höhe des Existenzminimums. Da 
eine solche Maßnahme jedoch auf prakti sche Schwierigkeiten 
stößt, wäre eine annähernde Freistellung des Existenzminimums 

658 Vgl. SVR Wirtschaft  (2005), Tz. 459 und Wesselbaum-Neugebauer (2010), S. 280.
659 Siehe EU-Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das ge-

meinsame Mehrwertsteuersystem, veröff entlicht im Amtsblatt  der Europäischen Uni-
on EG 2006 L247/1.
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dadurch zu erreichen, dass alle Güter und Dienstleistungen, die 
als lebensnotwendig einzustufen sind, möglichst weitgehend 
entlastet werden. Dies kann im bestehenden Umsatzsteuerrecht 
dadurch erfolgen, dass lebensnotwendige Güter und Dienstleis-
tungen höchstens mit dem ermäßigten Steuersatz belastet wer-
den.660 

Umgekehrt sollten alle Befreiungen und Ermäßigungen für nicht 
lebensnotwendige Güter und Dienstleistungen entf allen, da es 
sich dabei um ungerechtf erti gte Steuerbegünsti gungen handelt. 
Nicht lebensnotwendige Güter und Dienstleistungen sollten da-
her grundsätzlich mit dem regulären Steuersatz belastet werden. 
Durch einen solchen Abbau von Besti mmungen mit Subventi ons-
charakter würde das Umsatzsteuerrecht vereinfacht und transpa-
renter gestaltet.

660 Siehe Kapitel II.8.3.1, S. 235 f.
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9  Umweltsteuern

Infolge der gesti egenen Bedeutung der Umwelt- und Klimapoliti k 
in Deutschland wird auch die Erhebung von besti mmten Steuern 
mit Umwelt- und Klimaschutzzielen begründet. Diese Zielsetzung 
fand vor allem mit der zum Ende des vergangenen Jahrtausends 
eingeleiteten „ökologischen Steuerreform“ Eingang in das beste-
hende Steuersystem.661

 Der Ansatz, mit der Erhebung von Steuern zum Umwelt- und Kli-
maschutz beizutragen, geht auf den englischen Ökonomen Arthur 
Cecil Pigou zurück.662 Deshalb werden umweltbezogene Steuern 
häufi g auch „Pigou-Steuern“ genannt. Eine „Pigou-Steuer“ ori-
enti ert sich am Verursacherprinzip, das eine Variante des Äqui-
valenzprinzips ist, und zielt darauf hin, externe Kosten der Um-
weltverschmutzung den Umweltschädigern anzulasten. Durch 
Besteuerung der Verursacher sollen die externen Kosten inter-
nalisiert werden. Dieser Ansatz unterstellt, dass Wirtschaft sak-
teure grundsätzlich keinen Anreiz haben, die umweltschädlichen 
Folgen ihrer Täti gkeit zu begrenzen. Durch die Umweltverschmut-
zung entstehen für den Verursacher nämlich keine direkten Kos-
ten. Statt dessen werden Dritt e belastet. In diesem Fall spricht 
man von negati ven externen Eff ekten bzw. externen Kosten für 
die Gesellschaft . Um die externen Kosten zu internalisieren, also 
dem Verursacher aufzuerlegen, und gleichzeiti g die Umweltver-
schmutzung zu begrenzen, sollen umweltschädliche Handlungen 
mit einer Steuer belegt werden. 663

Die prakti sche Umsetzung dieser Idee stößt jedoch auf Schwierig-
keiten. Beispielsweise ergibt sich für den Staat ein exorbitant ho-

661 Im Rahmen der „ökologischen Steuerreform“ wurde die Mineralöl- bzw. Energie-
steuer deutlich erhöht sowie die Stromsteuer eingeführt. 

662 Vgl. Pigou (1920).
663 Zur Theorie einer „Pigou-Steuer“ siehe bspw. Feess (1995), S. 41 ff .; Blankart (2008), 

S. 496 ff .
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her Informati onsbedarf, da die effi  ziente Anwendung eine exakte 
Festlegung der Steuerhöhe erfordert, die sich an den externen 
Kosten der Umweltverschmutzung bemessen muss. Doch es ist 
kaum möglich, die Umweltverschmutzung in monetären Größen 
auszudrücken. Daher wird in der Praxis versucht, mit umweltbe-
zogenen Steuern lediglich das umweltschädliche Verhalten nähe-
rungsweise in die gesellschaft lich gewünschte Richtung zu lenken. 
Umweltsteuern sind somit immer Lenkungssteuern. 664

Im geltenden deutschen Steuerrecht existi eren fünf umweltbe-
zogene Steuerarten: die Energie-, Strom-, Kraft fahrzeug-, Luft -
verkehr- und Kernbrennstoff steuer. Die Gesetzgebungs- und Er-
tragskompetenz für alle fünf Steuern liegt beim Bund, sodass die 
Steuereinnahmen in den Bundeshaushalt eingestellt werden. Die 
Einnahmen aus diesen Steuern lagen im Jahr 2012 bei 57,2 Milli-
arden Euro; ihr Aufk ommen hatt e einen Anteil von rund zehn Pro-
zent am gesamten Steueraufk ommen und einen Anteil von rund 
21 Prozent am Steueraufk ommen des Bundes (siehe Tabelle 9.1).

 Tabelle 9.1: Aufk ommen aus umweltbezogenen Steuern im Jahr 2012

Steuerart Einnahmen in 
Mio. Euro

Anteil am 
gesamten Steuer-

aufk ommen 
in Prozent

Anteil am Steuer-
aufk ommen des 

Bundes in Prozent

Energiesteuer 39.305 6,55 14,67

Stromsteuer 6.973 1,16 2,60

Kraft fahrzeug-
steuer 8.443 1,41 3,15

Kernbrennstoff -
steuer 1.577 0,26 0,59

Luft verkehrsteuer 948 0,16 0,35

Summe 57.246 9,54 21,37

Quelle: BMF (2013b) und eigene Berechnungen.

664 Vgl. KBI (1998a), S. 21 f. 
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Umweltbezogene Steuern haben im Laufe der Zeit an Relevanz 
gewonnen. So betrug der Anteil der Einnahmen aus den umwelt-
bezogenen Steuern am Gesamtsteueraufk ommen in den 1980er 
Jahren rund 7 Prozent, in den 1990er Jahren 9 bis 10 Prozent und 
sti eg bis Mitt e des vergangenen Jahrzehnts auf bis zu 13 Prozent. 
Seit 2007 liegt der Anteil des Umweltsteueraufk ommens am Ge-
samtsteueraufk ommen nahezu konstant bei rund 10 Prozent (sie-
he Abbildung 9.1). 

Abbildung 9.1:  Anteil der Einnahmen aus Umweltsteuern am Gesamtsteuer-
aufk ommen in Prozent
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Quelle: BMF (2013e) und eigene Berechnungen.

9.1  Energiesteuer

9.1.1  Historische Entwicklung und Skizze des geltenden Rechts

Die Energiesteuer wurde im Jahr 1930 als Mineralölsteuer einge-
führt. Damals galt die Einführung als eine Ausgleichsmaßnahme zur 
gleichzeiti gen Erhöhung des Mineralölzolls, um eine starke Sprei-
zung der Preise von importi ertem und einheimischem Mineralöl 
zu verhindern. Mit der Umgestaltung des Mineralölzolls wurde die 
Ausgleichfunkti on entbehrlich, sodass die Mineralölsteuer zum 1. 
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Juli 1953 als eine reine Finanzsteuer neugefasst wurde und ihre 
Erhebung somit dem fi skalischen Zweck diente. Ab dem Jahr 1955 
wurden die Einnahmen aus einer Erhöhung der Mineralölsteuer 
zweckgebunden zur Deckung der Straßeninfrastrukturkosten ein-
gesetzt. In den folgenden Jahren wurde der zweckgebundene An-
teil der Mineralölsteuereinnahmen ausgeweitet. Diese Zweckbin-
dung der Einnahmen besteht formal noch bis heute,665 jedoch wird 
sie seit dem Jahr 1973 jährlich im Haushaltsgesetz aufgehoben.666 

Aus einer energiepoliti schen Moti vati on heraus unterliegt seit 
dem Jahr 1960 auch das Heizöl der Besteuerung.667 Die Einnah-
men aus der Erhebung der sogenannten Heizölsteuer wurden 
nämlich bis Ende des Jahres 1988 zur Subventi onierung des deut-
schen Steinkohlebergbaus verwendet. Im Zuge der sogenannten 
ökologischen Steuerreform wurde die Mineralölsteuer in mehre-
ren Schritt en erhöht. Diese Steuererhöhungen wurden sowohl 
mit dem Umweltschutzzweck als auch mit dem Fiskalzweck ge-
rechtf erti gt. Als Folge der Harmonisierung der Energiebesteu-
erung wurde zum 1. August 2006 schließlich Kohle als Besteue-
rungsgegenstand aufgenommen. Zeitgleich wurde die Mineralöl-
steuer in Energiesteuer umbenannt.668 

Mit einem Aufk ommen von rund 39 Milliarden Euro669 ist die 
Energiesteuer heute die bedeutendste umweltbezogene Steuer 
in Deutschland. Sie ist als eine Verbrauchsteuer auf besti mmte 
Energieerzeugnisse, die als Kraft - und Heizstoff e eingesetzt wer-
den, konzipiert. Die Steuer ist je Energieträger und abhängig von 
seiner Verwendungsart unterschiedlich hoch (siehe Tabelle 9.2). 

665 Siehe Art. 1 Straßenbaufi nanzierungsgesetz.
666 Siehe z. B. Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushalts-

jahr 2013 (Haushaltsgesetz 2013), in: Bundesgesetzblatt , Jahrgang 2012, Teil I, Nr. 61, 
S. 2761.

667 Zur Einführung der Heizölsteuer siehe Bund der Steuerzahler (1959). 
668 Zur Historie vgl. BMF (2012b), S. 62 f.; Hansmeyer (1980), S. 830 ff .; Funck (1961), S. 

359 ff .
669 Rund 86 Prozent der Einnahmen entf allen auf die Besteuerung von Kraft stoff en. Vgl. 

Stati sti sches Bundesamt (2011).
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 Tabelle 9.2: Energiesteuersätze zum 1. Januar 2013

Energieträger Steuerhöhe

Kraft stoff e

Unverbleites Benzin (Schwefelgehalt max. 10 mg/kg) 0,6545 Euro/l

Unverbleites Benzin (Schwefelgehalt > 10 mg/kg) 0,6698 Euro/l

Verbleites Benzin 0,7210 Euro/l

Mitt elschweres Öl (z. B. Petroleum, Kerosin1) 0,6545 Euro/l

Dieselkraft stoff  (Schwefelgehalt max. 10 mg/kg) 0,4704 Euro/l

Dieselkraft stoff  (Schwefelgehalt > 10 mg/kg) 0,4857 Euro/l

Schweres Heizöl 0,13 Euro/kg

Schmieröl und andere Öle 0,4857 Euro/l

Flüssiggas unvermischt 0,18032 Euro/kg2

Anderes Flüssiggas 1,217 Euro/kg

Erdgas 13,90 Euro/MWh3

Heizstoff e

Leichtes Heizöl (Schwefelgehalt max. 50 mg/kg) 0,06135 Euro/l

Leichtes Heizöl (Schwefelgehalt > 50 mg/kg) 0,07635 Euro/l

Schweres Heizöl 0,025 Euro/kg

Flüssiggas 0,0606 Euro/kg

Erdgas 5,50 Euro/MWh

Kohle, Petrolkoks 0,33 Euro/GJ
1 Für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch.
2 Ab 1.1.2019 0,409 Euro/kg
3 Ab 1.1.2019 31,80 Euro/MWh

Quelle: § 2 Energiesteuergesetz.

Von der Energiesteuer befreit sind z. B. Energieerzeugnisse, so-
weit sie als Rohstoff  bei der Energieerzeugung eingesetzt werden. 
Daneben existi eren zahlreiche Steuerbefreiungen und Steuerbe-
günsti gungen. So sind beispielsweise Stromerzeugungsanlagen 
und Kraft -Wärme-Kopplungsanlagen teilweise oder sogar voll-
ständig steuerbefreit. Steuerentlastungen gibt es für besti mmte 
energieintensive Prozesse und Verfahren. In besti mmten Fällen 
ist die Verwendung von Kohle steuerfrei. Aus verkehrs- und wett -
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bewerbspoliti schen Gründen erhalten der öff entliche Personen-
nahverkehr sowie Unternehmen aus dem produzierenden Ge-
werbe sowie der Landwirtschaft  Steuererstatt ungen.670 

Zum Zwecke der Harmonisierung der Energiebesteuerung sind in 
der EU Mindeststeuersätze für die einzelnen Energieträger fest-
gelegt. 671 Die deutschen Steuersätze liegen allerdings deutlich 
über diesen EU-Mindeststeuersätzen (siehe Tabelle 9.3).

 Tabelle 9.3:  Ausgewählte Energiesteuersätze in Deutschland und EU-Mindest-
steuersätze

Energieträger Steuerhöhe Diff erenz 
in Prozent

Deutschland EU-Mindestsatz

Kraft stoff e

Unverbleites Benzin 0,6545 Euro/l 0,359 Euro/l 82,31

Verbleites Benzin 0,7210 Euro/l 0,421 Euro/l 71,26

Kerosin 0,6545 Euro/l 0,330 Euro/l 98,33

Dieselkraft stoff  0,4704 Euro/l 0,330 Euro/l 42,55

Flüssiggas unvermischt 0,18032 Euro/kg 0,125 Euro/kg 44,26

Erdgas 13,90 Euro/MWh 9,36 Euro/MWh 48,50

Heizstoff e

Leichtes Heizöl 0,06135 Euro/l 0,021 Euro/l 192,14

Schweres Heizöl 0,025 Euro/kg 0,015 Euro/l 66,67

Flüssiggas 0,0606 Euro/kg 0 k. A.1

Erdgas 5,50 Euro/MWh 1,08 Euro/MWh 409,26

Kohle, Petrolkoks 0,33 Euro/GJ 0,3 Euro/GJ 10,00

1 k. A. = keine Angabe

Quelle: § 2 Energiesteuergesetz, EU-Richtlinie 2003/96/EG.

670 Siehe im Einzelnen §§ 24 ff . und §§ 45 ff . Energiesteuergesetz.
671 Siehe Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27.10.2003 zur Restrukturierung der ge-

meinschaft lichen Rahmenvorschrift en zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und 
elektrischem Strom, veröff entlicht im Amtsblatt  der Europäischen Union L 283/51 
vom 31.10.2003.
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9.1.2  Fiskalzweck im Vordergrund – Verstoß gegen Leistungs-
fähigkeitsprinzip

Die historische Entwicklung zeigt, dass sich die politi schen Recht-
ferti gungsversuche für die Erhebung der Mineralöl- bzw. Energie-
steuer gewandelt haben. Deshalb liegt der Verdacht nahe, dass 
der Gesetzgeber dann neue Legiti mierungsversuche unternahm, 
wenn das bisherige Ziel erreicht wurde und der Staat aus fi skali-
schen Gründen auf die Steuereinnahmen nicht verzichten bzw. 
sie sogar erhöhen wollte. Dieser Verdacht erhärtet sich bei der 
Betrachtung der jeweiligen Begründung für die vergangenen Mi-
neralölsteuererhöhungen. Seit dem Jahr 1973 erfolgten nämlich 
alle Mineralölsteuererhöhungen vorwiegend aus fi skalischen Er-
wägungen (siehe Tabelle 9.4). 

Fakti sch dient die Energiesteuer also hauptsächlich dem fi skali-
schen Zweck. Die derzeit angeführte umweltpoliti sche Zielset-
zung scheint somit lediglich ein Vorwand zur Rechtf erti gung der 
Energiesteuer zu sein. Die Energiesteuer ist demnach vor allem 
als ein Mitt el zur Finanzierung staatlicher Aufgaben anzusehen 
und folglich an den Anforderungen zu messen, die an solche Fi-
nanzierungsinstrumente gestellt werden.

 Eine zentrale Anforderung an eine Steuer ist die Belastungsge-
rechti gkeit. Nach herrschender Überzeugung in der Finanz- und 
Steuerrechtswissenschaft  ist die Finanzierung von öff entlichen 
Aufgaben, die den Nutzern nicht direkt zurechenbar sind, dann 
gerecht, wenn sie gemäß dem Leistungsfähigkeitsprinzip er-
folgt.672 Als Indikator für die wirtschaft liche Leistungsfähigkeit ist 
das verfügbare Einkommen anerkannt, weshalb das Leistungsfä-
higkeitsprinzip am ehesten mit Hilfe der Einkommensteuer ver-
wirklicht wird. 

672 Vgl. Kapitel I.2.2.
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 Tabelle 9.4: Mineralölsteuererhöhungen seit 1973

Inkraft treten 
der Erhöhung Gesetz Begründung lt. Gesetzentwurf

1.7.1973

Gesetz zur Änderung des Mi-
neralölsteuergesetzes und des 
Gesetzes über das Branntwein-
monopol 1973 

Verbesserung der Einnahme-
struktur des Bundeshaushalts 
und Begrenzung der Nett okredit-
aufnahme des Bundes

1.4.1981 Mineralöl- und Branntwein-
steuer-Änderungsgesetz 1981

Verbesserung der Einnahme-
struktur des Bundeshaushalts 
und Begrenzung der Nett okredit-
aufnahme des Bundes 

1.1.1989 
1.1.1991

Gesetz zur Änderung von Ver-
brauchsteuergesetzen 1988

Finanzbedarf für die Übertra-
gung von weiteren Finanzmitt eln 
an die EG, für Hilfen zur Förde-
rung der Investi ti onsfähigkeit 
fi nanzschwacher Länder und für 
Zuschüsse an die Bundesanstalt 
für Arbeit

1.7.1991

Gesetz zur Einführung eines 
befristeten Solidaritätszu-
schlags und zur Änderung von 
Verbrauchsteuer- und anderen 
Gesetzen 1991 

Finanzierung zusätzlicher Auf-
gaben vor dem Hintergrund 
der Entwicklungen im Mitt leren 
Osten, in Südost- und Osteuropa 
und in den neuen Bundesländern

1.1.1994
Erstes Gesetz zur Umsetzung 
des Spar-, Konsolidierungs- und 
Wachstumsprogramms 1993

Begrenzung der 
Neuverschuldung

1.4.1999 Gesetz zum Einsti eg in die ökolo-
gische Steuerreform 1999

Reduzierung der Lohnneben kos-
ten bzw. des Beitragssatzes zur 
Gesetzlichen Rentenversicherung 
sowie Verteuerung der Energie

1.1.2000
1.1.2001
1.1.2002
1.1.2003

Gesetz zur Fortf ührung der öko-
logischen Steuerreform 1999

1.1.2003
1.1.2004

Gesetz zur Fortentwicklung der 
ökologischen Steuerreform 2002

Quelle: Diverse Bundestagsdrucksachen.673

673 Vgl. Bundesregierung (1973), Bundesregierung (1981), Bundesregierung (1988), Bun-
desregierung (1991), Bundesregierung (1993), Frakti onen SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN (1998), Frakti onen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (1999b), Frakti onen 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (2002).
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Die Energiesteuer ist als eine Fiskalsteuer indes mit dem Leistungs-
fähigkeitsprinzip unvereinbar, weil sie die Steuerzahler eben nicht 
abhängig von ihrem verfügbaren Einkommen besteuert, sondern 
am individuellen Kraft - und Heizstoff verbrauch ansetzt.674 Diese 
speziellen Verbrauchsgewohnheiten sind jedoch ein unvollstän-
diger und damit kein geeigneter Indikator für die wirtschaft liche 
Leistungsfähigkeit der Steuersubjekte. Die Höhe des Kraft - und 
Heizstoff verbrauchs spiegelt lediglich die Konsumpräferenzen 
eines Steuersubjekts wider, die nicht mit der wirtschaft lichen 
Leistungsfähigkeit gleichzusetzen sind. Hat ein Konsument eine 
höhere Präferenz für oder einen höheren Bedarf an Kraft - und 
Heizstoff verbrauch, wird er diese Güter zulasten anderer Güter 
verstärkt nachfragen und somit höher besteuert, als ein anderer 
Konsument mit gleichem verfügbaren Einkommen, der Kraft - und 
Heizstoff e weniger präferiert und statt dessen andere, nicht mit 
einer speziellen Verbrauchsteuer belastete Güter nachfragt. Eine 
spezielle Verbrauchsteuer wie die Energiesteuer läuft  somit ei-
ner gerechten Besteuerung nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip 
zuwider. 675 Sie ist ungerecht, weil die Belasteten mehr Steuern 
zahlen müssen, als sie nach Maßgabe des Leistungsfähigkeitsprin-
zips zu entrichten hätt en. Soll über die Einkommensentstehung 
hinaus auch die Einkommensverwendung besteuert werden, ist 
hierzu eine allgemeine Verbrauchsteuer, die – wie die bestehen-
de Umsatzsteuer – alle Güter einheitlich belastet, ein geeignete-
res Mitt el.676

Die Energiesteuer verstößt – wie übrigens alle Verbrauchsteuern 
– auch deshalb gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip, weil sie von 
den persönlichen Lebensverhältnissen der Steuerzahler absieht. 
Im Gegensatz zur Einkommensteuer, bei der das subjekti ve Net-
toprinzip eine zentrale Rolle spielt, bleibt bei der Energiesteuer 

674 Siehe auch KBI (1998a), S. 8 f.
675 Vgl. auch KBI (1971), S. 95 f.
676 Siehe auch Kapitel II.8.
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unberücksichti gt, ob der Steuerzahler mit weiteren Erwerbs- oder 
Bedarfspersonen zusammenlebt bzw. ob er verheiratet ist oder 
Kinder hat. Jeder Steuerzahler zahlt unabhängig von seinen per-
sönlichen Lebensverhältnissen einen gleich hohen Energiesteuer-
satz.

 Die Energiesteuer ist schließlich nicht mit dem Leistungsfähig-
keitsprinzip vereinbar, weil sie das Existenzminimum belastet. Bei 
Beachtung des Leistungsfähigkeitsprinzips ist es nämlich notwen-
dig, das Existenzminimum von der Steuer freizustellen; aus ver-
fassungsrechtlicher Sicht ist dies sogar geboten. Dies gilt nicht nur 
für die Einkommensteuer, bei der dies bereits durch den Grund-
freibetrag sichergestellt ist, sondern auch für die Umsatzsteuer 
und spezielle Verbrauchsteuern.677 Im bestehenden Steuersystem 
könnte das Existenzminimum näherungsweise dadurch von der 
Verbrauchsteuerbelastung verschont bleiben, dass lebensnot-
wendige Güter und Dienstleistungen steuerfrei bleiben, zumin-
dest aber geringer als andere Güter und Dienstleistungen besteu-
ert werden. 678 Die in privaten Haushalten zu Heizzwecken ein-
gesetzte Energie zählt zweifelsohne zu den lebensnotwendigen 
Gütern. Insoweit müssten Heizstoff e, die in privaten Haushalten 
eingesetzt werden, von der Energiesteuer verschont werden. 679

Schließlich sind auch die Steuerbegünsti gungen für energieinten-
sive Unternehmen im produzierenden Gewerbe und in der Land- 
und Forstwirtschaft  mit einer gleichmäßigen und gerechten Las-
tenverteilung unvereinbar.

Die Energiesteuer ist ferner verteilungspoliti sch problemati sch, 
weil ihre Steuersätze eine regressive Wirkung entf alten. Die re-

677 Siehe Kapitel II.8.3.1.
678 Diese Opti on wird bereits heute im Ansatz prakti ziert, denn zahlreiche lebensnotwen-

dige Leistungen sind von der Umsatzsteuer freigestellt (z. B. ärztliche Leistungen, Mie-
ten) oder werden mit dem ermäßigten Satz besteuert (z. B. Lebensmitt el). 

679 Siehe ausführlich KBI (2009a).
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lati ve Energiesteuerbelastung sinkt nämlich mit steigendem (ver-
fügbaren) Einkommen, da die Konsum- bzw. Verbrauchsquote 
der privaten Haushalte mit steigendem Einkommen abnimmt. 
So geben Steuerzahler mit geringem Einkommen im Vergleich zu 
Steuerzahlern mit einem hohen Einkommen einen höheren (pro-
zentualen) Anteil ihres Einkommens für Energie aus. 

Darüber hinaus besteht bei umweltbezogenen Steuern, die (auch 
oder vorwiegend) aus fi skalischem Interesse erhoben werden, 
grundsätzlich ein Zielkonfl ikt zwischen dem Umwelt- und dem 
Fiskalziel. Das liegt zum einen daran, dass die Erhebung ihre Be-
messungsgrundlage beeinträchti gen kann. Die Besteuerung trägt 
nämlich zur Erhöhung der Energiepreise bei, was die Energienach-
frage abschwächen kann. Daher ist eine energie- und umweltbe-
zogene Steuer, falls sie über den Preiseff ekt tatsächlich Wirkung 
entf altet, eine fi skalisch wenig ergiebige Steuer,680 sodass sie 
sich dann auch kaum zur Finanzierung von staatlichen Leistun-
gen eignet. Zudem handelt es sich bei der Energiesteuer um eine 
Mengensteuer. Um ein steti g steigendes Aufk ommen sicherzu-
stellen, wären daher regelmäßige Erhöhungen des Steuersatzes 
erforderlich. Ansonsten würde der Anteil der Energiesteuer am 
Gesamtsteueraufk ommen abnehmen,681 wie dies in den vergan-
genen Jahren durchaus der Fall gewesen ist (siehe Abbildung 9.2). 
Regelmäßige Erhöhungen des Steuersatzes wären den Steuerzah-
lern jedoch nur schwer vermitt elbar und würden zu Recht auf Wi-
derstände stoßen.682

680 Vgl. SVR Wirtschaft  (1994), Tz. 326.
681 Vgl. auch BMF-Beirat (1997), S. 106.
682 Vgl. Adolf (2003), S. 460 ff .
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Abbildung 9.2:  Anteil der Einnahmen aus der Energiesteuer am Gesamtsteuer-
aufk ommen in Prozent

Quelle: BMF (2013e) und eigene Berechnungen.

9.1.3  Wenig geeignetes Mitt el zum Erreichen umweltpoliti scher 
Ziele 

Obwohl die geltende Energiesteuer fakti sch dem fi skalischen 
Zweck dient, wird sie offi  ziell mit umwelt- bzw. klimapoliti schen 
Zielen gerechtf erti gt. So soll die Energiesteuer zur Reduzierung 
des Energieverbrauchs und damit mitt elbar zur Senkung des CO2-
Ausstoßes beitragen, indem durch ihre Erhebung die Kraft - und 
Heizstoff preise erhöht und die Verbrauchsmengen begrenzt wer-
den sollen. Infolge einer solchen Erhöhung der Verbrauchspreise 
sollen zudem – gemäß dem Verursacherprinzip – die externen 
Kosten der Umweltbeeinträchti gung durch den Energieverbrauch 
internalisiert werden.683

Grundsätzlich ist der Einsatz von Steuern zu Lenkungszwecken 
abzulehnen, da sie in der Regel dazu ungeeignet sind.684 Dies 
triff t – wie im Folgenden noch erläutert wird – auch auf die Ener-

683 Siehe bereits S.  244.
684 Siehe ausführlich KBI (2000).
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giesteuer zu. Zum Erreichen umwelt- und klimapoliti scher Ziele 
existi eren wirksamere und effi  zientere Maßnahmen als die Ener-
giesteuer. So dürft en ihr beispielsweise der europäische CO2-
Emissionszerti fi katshandel685 oder gesetzliche Vorgaben (z. B. Ab-
gasgrenzwerte) als Mitt el zur Verhinderung von Umweltschäden 
überlegen sein.686 Regulierungsmaßnahmen sind meist effi  zienter 
und sollten der Besteuerung vorgezogen werden.687 Eine spezielle 
Umweltsteuer hat nur dann ihre Berechti gung, wenn „die Ver-
meidung von Umweltschäden nicht über Produkti ons- (und evtl. 
Verwendungs-)vorschrift en möglich ist und Abgaben mit echtem 
Gebührencharakter ausscheiden“ 688.

  Um die umwelt- und klimapoliti schen Ziele zu erreichen, müssten 
die Energieträger abhängig von ihrer Umwelt- und Klimaschäd-
lichkeit besteuert werden. Ist die Begrenzung des CO2-Ausstoßes 
das Ziel, wäre die Bezugsgröße für die festzulegende Steuerhöhe 
der CO2-Ausstoß. Eine gleichmäßige Besteuerung wäre dann ge-
geben, wenn beispielsweise die Tonne CO2-Ausstoß grundsätzlich 
und einheitlich mit einem gleich hohen Steuersatz belegt würde. 
Folglich wären Energieträger mit einem höheren CO2-Ausstoß 
höher zu besteuern als Energieträger mit einem geringeren CO2-

685 Beim Emissionszerti fi katshandel wird eine Höchstmenge an Emissionen politi sch 
festgelegt, die im Zeitablauf schritt weise reduziert wird. Diese Höchstmenge wird in 
Emissionszerti fi katen verbrieft  und an Unternehmen verteilt oder verkauft . Ein Zerti -
fi kat berechti gt zum Ausstoß einer besti mmten Emissionsmenge. Die Zerti fi kate sind 
handelbar. Ist die gewünschte Emissionsmenge eines Unternehmens höher als sein 
Bestand an Zerti fi katen, kann es diese am Markt von denjenigen Unternehmen erwer-
ben, die über mehr Zerti fi kate verfügen als sie benöti gen. Auf diese Weise wird ein 
marktwirtschaft licher Mechanismus zur Steuerung der Emissionen in Gang gesetzt. Er 
sorgt dafür, dass Emissionen zuerst bei Unternehmen mit den geringsten Emissions-
vermeidungskosten reduziert werden. Insofern ist der Emissionszerti fi katshandel ein 
effi  zientes Instrument der Umwelt- und Klimapoliti k. Zur Zieleignung und Effi  zienz des 
Emissionshandels siehe ausführlich  bspw. Endres (2007).

686 Dies gilt jedoch nur unter der Annahme, dass die CO2-Emissionen eine maßgebliche 
Ursache für die globale Erderwärmung sind und daher ihre Reduzierung als erstre-
benswertes umwelt- und klimapoliti sches Ziel angesehen wird. Allerdings ist diese 
Ansicht in der Wissenschaft  nicht unumstritt en. 

687 Siehe auch KBI (1998a), S. 18 ff .
688 Haller (1981), S. 299.
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Ausstoß.689 Doch gerade dies ist im bestehenden Energiesteuer-
system nicht der Fall. So wird derzeit bei den Heizstoff en Kohle 
in Bezug auf ihren CO2-Ausstoß deutlich geringer besteuert als 
Erdgas oder Heizöl. Kraft stoff e werden deutlich höher als Heiz-
stoff e besteuert; hierbei liegt die Besteuerung von Benzin um das 
Vierfache über der Besteuerung von Erdgas (siehe Tabelle 9.5). 

 Tabelle 9.5: Besteuerung ausgewählter Energieträger

Energieträger Steuerhöhe Steuerhöhe 
in ct/kWh

Steuerhöhe 
in Euro/t CO2

Heizstoff e

Schweres Heizöl 0,025 Euro/kg 0,22 8,43

Leichtes Heizöl 
(Schwefelgehalt max. 50 mg/kg) 0,06135 Euro/l 0,61 22,87

Erdgas 5,50 Euro/MWh 0,55 27,10

Braunkohle 0,33 Euro/GJ 0,12 3,33

Steinkohle 0,33 Euro/GJ 0,12 3,64

Kraft stoff e

Erdgas 13,90 Euro/MWh 1,39 68,50

Unverbleites Benzin 
(Schwefelgehalt max. 10 mg/kg) 0,6545 Euro/l 7,26 273,17

Dieselkraft stoff  
(Schwefelgehalt max. 10 mg/kg) 0,4704 Euro/l 4,74 178,62

Quelle: Sinn (2008), S. 131.

Eine solche ungleichmäßige Besteuerung verkehrt eine effi  ziente 
Klimapoliti k ins Gegenteil.  Es ist jedoch zu beachten, dass die hö-
here Besteuerung von Kraft stoff en gegenüber Heizstoff en damit 
gerechtf erti gt werden kann, dass die Kraft stoffb  esteuerung auch 
der Finanzierung der Straßeninfrastruktur dient690 und durch den 
Kraft stoff verbrauch im Straßenverkehr zusätzliche, über die CO2-

689 Vgl. SVR Wirtschaft  (1998), Tz. 495 ff .; Linscheidt/Truger (2000), S. 99.
690 Siehe Kapitel II.9.1.5.
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induzierten Umweltschäden hinausgehende Umweltbelastungen 
(z. B. Rußparti kel, Sti ckstoff oxid) entstehen.691

Des Weiteren laufen die bestehenden Steuerbegünsti gungen für 
energieintensive Betriebe des produzierenden Gewerbes und 
der Land- und Forstwirtschaft  einer effi  zienten Klimapoliti k zuwi-
der, weil sie vor allem CO2-intensive Unternehmen entlasten. Die 
Steuerbegünsti gungen können allerdings gerechtf erti gt sein, um 
die internati onale Wett bewerbsfähigkeit der heimischen export-
intensiven Branchen nicht übermäßig zu beeinträchti gen, wenn 
die ausländische Konkurrenz nicht mit ähnlichen Abgaben be-
lastet wird.692 Doch hierzu wäre neben einem übermäßig hohen 
Energiebedarf auch die internati onale Handelsintensität als Zu-
gangskriterium für die Steuerbegünsti gung eines Unternehmens 
festzusetzen. Grundsätzlich stellt sich aber die Frage, warum dann 
nicht eine niedrige, einfache und gleichmäßige Energiebesteue-
rung für alle umgesetzt wird, statt  einzelne Energieverbraucher 
zu privilegieren. Auf diese Weise könnten Standortnachteile im 
internati onalen Wett bewerb wegen einer hohen Energiebesteue-
rung gemindert werden.693

Die bestehende Energiesteuer ist somit als ein ungeeignetes Inst-
rument einer effi  zienten Umwelt- und Klimapoliti k zu beurteilen, 
denn die umwelt- und klimapoliti schen Ziele können insbeson-
dere durch ihre unzweckmäßige Ausgestaltung nicht angemes-
sen erreicht werden. Diese Einschätzung wird durch empirische 
Studien zu Mineralöl- bzw. Energiesteuern bestäti gt. Darin wird 
ihnen lediglich ein vernachlässigbar geringer Beitrag zur Reduzie-
rung des CO2-Ausstoßes bescheinigt.694 

691 Vgl. Scherf (2011), S. 367. Zu Umweltbelastungen durch Verkehr siehe bspw. SVR Um-
welt (2005).

692 Vgl. Böhringer/Schwager (2002), S. 3 ff . 
693 Zu den unterschiedlichen Energie- und Stromsteuersätzen in Europa siehe Tabelle A9 

im Anhang.
694 Vgl. mit entsprechenden Quellenverweisen Dieler/Lippelt (2012), S. 80 ff .
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Gleichwohl entstehen vor allem durch den Kraft stoff verbrauch 
neben den CO2-Emissionen zusätzliche Umweltbeeinträchti gun-
gen.695 Die Umweltschäden sind daher als externe Kosten des 
Energieverbrauchs anzusehen. Wie bereits oben ausgeführt, 
eignet sich die Energiesteuer allerdings nicht, diese Schäden zu 
vermeiden. Jedoch könnte die Energiesteuer als eine „Pigou-
Steuer“696 dazu eingesetzt werden, die externen Kosten des 
Energieverbrauchs zu internalisieren. Gemäß dem Verursacher-
prinzip könnte den Energieverbrauchern ein Kostenbeitrag für 
die Umweltschäden auferlegt werden. Dies könnte dann durch 
eine Energiesteuer erfolgen, wenn andere Mitt el zur Internali-
sierung externer Kosten ausscheiden bzw. weniger effi  zient sind. 
Die Energiesteuer wäre als Kostenbeitrag der Schädiger erst dann 
ein geeignetes und effi  zientes Mitt el, wenn eine gleichmäßige 
Besteuerung sowohl der Energieträger gemäß ihrem Schadstoff -
ausstoß als auch der Steuerzahler ohne Steuerbegünsti gungen 
gewährleistet wäre. Insoweit wäre dann eine Äquivalenz von 
Schadstoff ausstoß bzw. Umweltschäden und Kostenbeitrag gege-
ben. Die Energiesteuer könnte unter diesen Umständen als eine 
Art „Beitragsteuer“697 mit dem Verursacherprinzip gerechtf erti gt 
werden. Die Einnahmen wären allerdings sachgerecht entweder 
zur Finanzierung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen oder 
für Steuerentlastungen an anderer Stelle zu verwenden, also den 
Bürgern auf eine geeignete Art und Weise zurückzugeben. 

9.1.4 Entlastung der Rentenversicherung kein Rechtf erti gungs-
grund

Im Zuge der sogenannten ökologischen Steuerreform wurde die 
Erhöhung der damaligen Mineralölsteuer auch mit dem Zweck 
begründet, zur Senkung der Lohnnebenkosten den Beitragssatz 

695 Siehe S. 257 f.
696 Siehe S.  244.
697 Vgl. Kapitel II.2.2.1 und II.9.1.5.
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zur Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) zu reduzieren. Eine 
Steuer(erhöhung) kann jedoch nicht damit gerechtf erti gt wer-
den, dass die Mehreinnahmen zur Reduzierung von Sozialabga-
ben verwendet werden sollen. Die Sozialversicherungen sind als 
Parafi sci separate Haushalte. Die Finanzierung ihrer Leistungen 
folgt dem Äquivalenzprinzip als anerkanntem Grundsatz gerech-
ter und gleichmäßiger Lastenverteilung. So sollen Sozialversiche-
rungsleistungen durch äquivalente Sozialversicherungsbeiträge 
und nicht durch Steuern fi nanziert werden.698 

Eine Zuführung von Steuermitt eln in das Sozialversicherungssys-
tem höhlt die Beitrags-Leistungs-Äquivalenz aus und verwässert 
das Äquivalenzprinzip. So würden beispielsweise nicht in der GRV 
versicherte Steuerzahler zur Mitf inanzierung von Rentenleistun-
gen gezwungen, auf die sie gar keinen Anspruch haben. Eine Zu-
weisung von Steuermitt eln zur GRV ist insbesondere auch des-
halb abzulehnen, weil sie den bestehenden Eigentumsschutz von 
Rentenansprüchen aushöhlen würde, der für die Akzeptanz der 
GRV und den Schutz der Bevölkerung bzw. der Versicherten vor 
Zugriff en des Staates von elementarer Bedeutung ist. Bei einer 
Steuerfi nanzierung bestünde die große Gefahr, dass die gesetz-
liche Rente allzu sehr politi schen Risiken ausgesetzt und willkür-
lichen Eingriff en des Staates Vorschub geleistet würde. Darüber 
hinaus würde durch den Zufl uss von Steuermitt eln der politi sche 
Druck verringert, vorhandene Einspar- und Effi  zienzreserven auf 
der Ausgabenseite der GRV zu nutzen. Vielmehr würde die Politi k 
auf notwendige, aber unpopuläre Reformschritt e verzichten und 
Finanzierungsengpässe durch steti ge Zuweisung von zusätzlichen 
Bundesmitt eln zu lösen versuchen. 699

Die Zuweisung von Steuermitt eln zur Sozialversicherung ist nur 
dann und insoweit gerechtf erti gt, wenn diese zur Finanzierung 

698 Vgl. Zimmermann/Henke (2005), S. 163 ff .; Lampert/Althammer (2007), S. 276 ff .
699 Siehe m. w. N. KBI (2011a), S. 66 ff .
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versicherungsfremder Leistungen eingesetzt werden. So existi e-
ren in der GRV Fremdleistungen, wie z. B. Kriegsfolgelasten oder 
Renten vor Erreichen der Regelaltersgrenze, im Ausgabenvolumen 
von insgesamt rund 80 Milliarden Euro. Bei einer sachgerechten 
Finanzierung dieser versicherungsfremden Leistungen hätt e die 
GRV damit einen Anspruch auf Steuermitt el im selben Umfang. 
Tatsächlich summieren sich die zur Finanzierung der Fremdleis-
tungen verfügbaren Steuermitt el auf 76 Milliarden Euro.700 Die 
erforderlichen Steuerzuschüsse können jedoch auch ohne die 
erhöhte Energiesteuer aus dem allgemeinen Steueraufk ommen 
aufgebracht werden, vor allem dann, wenn der Bedarf an Steuer-
mitt eln infolge eines Abbaus entbehrlicher versicherungsfremder 
Leistungen abnimmt.701

Sollte ein solcher Abbau jedoch nicht umsetzbar sein, ist zu be-
achten, dass es sich bei den versicherungsfremden Leistungen 
der GRV um gesamtgesellschaft liche Aufgaben handelt. Die zur 
Finanzierung solcher Aufgaben erforderlichen Mitt el sollten in 
Anlehnung an das Leistungsfähigkeitsprinzip durch eine gleich-
mäßige und gerechte Besteuerung erhoben werden, die bei der 
Energiesteuer aber off ensichtlich nicht gegeben ist.702 Insoweit 
eignet sich die Energiesteuer weder zur Begrenzung des Beitrags-
satzes noch zur Finanzierung versicherungsfremder Leistungen in 
der GRV.

9.1.5  Äquivalenzabgabe für die Straßeninfrastrukturkosten

Die Energiesteuer wurde in der Vergangenheit mit dem Finanz-
bedarf zur Deckung der Straßeninfrastrukturkosten begründet. 
Wie bereits oben erwähnt, besteht diese Zweckbindung formal 
noch bis heute, wird jedoch seit dem Jahr 1973 jährlich im 

700 Siehe KBI (2011a), S. 62 und S. 77 ff .
701 Ebd., S. 80 ff .
702 Siehe Kapitel II.9.1.2.
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Haushaltsgesetz aufgehoben.703 Grundsätzlich können Steuern 
nicht mit dem Äquivalenzprinzip legiti miert werden, weil sie 
Geldleistungen ohne Anspruch auf Gegenleistung sind.704 Zieht 
man diese Rechtf erti gung für die Energiesteuer dennoch heran, 
wäre sie ihrem Wesen nach eine zweckgebundene Abgabe bzw. 
ein Beitrag705 für die Nutzung der Straßeninfrastruktur.706 Als eine 
solche Beitragsteuer kann sie grundsätzlich akzepti ert werden, 
da durch die Besteuerung des Kraft stoff verbrauchs die Höhe der 
Steuerlast und die Intensität der Straßenbenutzung relati v eng 
miteinander verbunden sind und damit eine angemessene Äqui-
valenz gegeben ist.707 

Das Deutsche Insti tut für Wirtschaft sforschung (DIW) hat die 
monetären Verkehrswegekosten unter Berücksichti gung von Ab-
schreibungen und kalkulatorischen Zinsen auf 31,7 Milliarden Euro 
pro Jahr beziff ert. 708 Unberücksichti gt blieben externe Kosten, wie 
Stau-, Umwelt- und Unfallkosten, sowie der externe Nutzen der 
Verkehrsinfrastruktur709, weil sie schwierig zu ermitt eln sind.710 

Demgegenüber stehen diverse Einnahmequellen zur Finanzierung 
der Straßeninfrastrukturausgaben bzw. -kosten. Hierzu gehören 
allen voran die Einnahmen aus der Besteuerung der Kraft stoff e im 
Rahmen der Energiesteuer. Dieser Anteil ist auf schätzungsweise 

703 Siehe Kapitel II.9.1.1.
704 Vgl. Neumark (1970), S. 44.
705 Siehe Fn 580.
706 Vgl. Neumark (1970), S. 42 f.
707 Vgl. Haller (1981), S. 363 f.
708 Vgl. Link et al. (2009).
709 Der externe Nutzen der Verkehrsinfrastruktur besteht beispielsweise in der Förderung 

der Kommunikati on oder der Erschließung von Regionen.
710 Vorliegende Studien kommen bei der Beziff erung der externen Kosten zu deutlich un-

terschiedlichen Werten. Die UNIfi cati on of accounts and marginal costs for Transport 
Effi  ciency (UNITE) beziff ert die externen Kosten auf rund 63 Milliarden Euro, während 
INFRAS von rund 153 Milliarden Euro ausgeht. Eine Synopse mit entsprechenden 
Quellenverweisen fi ndet sich bei Hirte (2008), S. 9 f. Studien zur Bemessung externer 
Nutzen liegen dem Insti tut nicht vor. 
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34 Milliarden Euro zu beziff ern.711 Hinzu kommen Einnahmen aus 
der Lkw-Maut (rund 5 Milliarden Euro) und der Kraft fahrzeug-
steuer (8,4 Milliarden Euro), die sachgerecht für denselben Zweck 
verwendet werden können. Insgesamt stehen also rund 47 Mil-
liarden Euro zur Finanzierung der Straßeninfrastrukturausgaben 
bzw. -kosten zur Verfügung.712

Bei einer Gegenüberstellung der beziff erbaren Straßeninfrastruk-
turkosten und der Einnahmen zu ihrer Finanzierung – ausschließ-
lich externer Kosten und Nutzen – ergibt sich ein Einnahmeüber-
schuss in Höhe von rund 15 Milliarden Euro. Ohne Berücksichti -
gung der schwierig zu ermitt elnden externen Kosten und Nutzen 
wären demnach die den Straßeninfrastrukturkosten zurechenba-
ren Einnahmen deutlich zu hoch angesetzt.

9.1.6  Fazit und Empfehlungen

Mit der Erhebung der Energiesteuer wird fakti sch ein fi skalischer 
Zweck verfolgt. Jedoch weist die Energiesteuer als Instrument zur 
Finanzierung öff entlicher Leistungen Mängel auf, weil sie einer 
gerechten und gleichmäßigen Lastenverteilung zuwiderläuft . Die 
Energiesteuer wird mitt lerweile mit einer umwelt- und klimapo-
liti schen Zielsetzung zu legiti mieren versucht. Doch auch dazu ist 
sie in der geltenden Ausgestaltung wenig geeignet; andere Ins-
trumente, wie z. B. der CO2-Emissionshandel oder Abgasnormen, 
sind weit wirksamer, um entsprechende Ziele effi  zienter zu errei-
chen. Schließlich sollte sie nicht zur Reduzierung der Sozialabga-
benbelastung verwendet werden, weil sie dazu nicht geeignet ist. 

711 Auch die Einnahmen aus der Umsatzsteuer, die auf die Energiesteuer erhoben wird, 
sind hinzuzurechnen. Bei einem Umsatzsteuersatz von aktuell 19 Prozent wären das 
immerhin noch einmal 6,5 Milliarden Euro.

712 Parkgebühren bleiben unberücksichti gt, da sie nach Recherchen des DIW in vielen 
Gemeinden die Kosten ihrer Erhebung unterschreiten. Vgl. Link et al. (2009), S. 101 f.
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Die Energiesteuer, genauer die Besteuerung von Kraft stoff en im 
Rahmen der Energiesteuer, kann hauptsächlich als ein Beitrag zur 
Finanzierung der Kosten der Straßeninfrastruktur gerechtf erti gt 
werden. Dementsprechend sollte das Energiesteueraufk ommen 
zur Deckung jener Kosten eingesetzt werden. Zudem könnte die 
Energiesteuer aufgrund der Umweltbelastung durch den Energie-
verbrauch unter Umständen mit dem Verursacherprinzip gerecht-
ferti gt und als Instrument zur Internalisierung externer Kosten 
des Energieverbrauchs allerdings nur dann eingesetzt werden, 
wenn sie sachgerecht ausgestaltet würde. Die Energiesteuer 
hätt e dann das Wesen eines Kostenbeitrags und könnte als eine 
solche „Beitragsteuer“ akzepti ert werden. Ihr Aufk ommen wäre 
dann sachgerecht entweder zur Finanzierung von Umwelt- und 
Klimaschutzmaßnahmen oder für Steuerentlastungen an anderer 
Stelle zu verwenden, also den Bürgern auf eine geeignete Art und 
Weise zurückzugeben.

Um der umwelt- und klimapoliti schen Zielsetzung bzw. dem Ver-
ursacherprinzip gerecht zu werden, wäre die Energiesteuer je-
doch zu reformieren. So wäre die Besteuerung stärker am CO2-
Ausstoß auszurichten. Opti mal wäre die Festlegung eines einheit-
lichen Steuersatzes je Einheit an CO2-Ausstoß.713 So wäre bei den 
Heizstoff en Kohle stärker, Heizöl und Erdgas geringer als jetzt zu 
besteuern. Im Vergleich dazu wären Kraft stoff e höher zu besteu-
ern, weil die Kraft stoff steuer zum einen als Äquivalenzabgabe zur 
Finanzierung der Straßeninfrastrukturkosten dienen soll und zum 
anderen als Kostenbeitrag für die Umweltbelastungen angesehen 
werden kann, die durch den Kraft stoff verbrauch neben den CO2-
Emissionen entstehen.  Die Besteuerung der verschiedenen Mine-
ralöle wäre ebenfalls möglichst gleichmäßig festzusetzen, sodass 
Benzin niedriger, Diesel und Erdgas höher als bisher zu besteuern 
wären.

713 Siehe Kapitel II.9.1.3.
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 Um eine möglichst gleichmäßige Lastenverteilung sicherzustel-
len, wären schließlich bestehende Steuerbegünsti gungen an 
Unternehmen zu überprüfen, einzuschränken und nur in gut be-
gründeten Ausnahmefällen zu gewähren. 714 Darüber hinaus sollte 
erwogen werden, besti mmte Steuerbegünsti gungen, wie z. B. die 
Steuerbefreiung bei Verwendung von Kohle in besti mmten Fällen 
oder die Steuerentlastung für Biokraft stoff e, abzuschaff en. 715 

9.2  Stromsteuer

9.2.1  Historische Entwicklung und Skizze des geltenden Rechts

Die Stromsteuer ist eine relati v junge Steuer; sie wurde im Zuge 
der sogenannten ökologischen Steuerreform erst zum 1. April 
1999 eingeführt. Sie ist als eine Verbrauchsteuer konzipiert, mit 
der der Verbrauch von elektrischem Strom besteuert wird. Auf 
diese Weise soll nach Willen des Gesetzgebers der elektrische 
Strom verteuert werden, um Anreize zu Energieeinsparungen zu 
setzen sowie „energiesparende und ressourcenschonende Pro-
dukte und Produkti onsverfahren zu entwickeln“.716 Neben dieser 
umwelt- und klimapoliti schen Zielsetzung verfolgte der Gesetzge-
ber mit der Einführung der Stromsteuer auch ein beschäft igungs-
politi sches Ziel. Denn mit den Einnahmen aus der Stromsteuer 
sollte der Beitragssatz zur GRV reduziert werden, um den Produk-
ti onsfaktor Arbeit zu entlasten. So fl ießt das Aufk ommen aus der 
Strom steuer fakti sch in die GRV. Zwar gibt es keine entsprechen-
de gesetzliche Zweckbindung, sie geht jedoch aus den Gesetzes-
begründungen hervor.717

714 Als Voraussetzungen für die Gewährung einer Steuerbegünsti gung sollten beispiels-
weise ein überproporti onaler Energiebedarf, eine hohe internati onale Handelsinten-
sität sowie die „Abwanderungsgefahr“ gelten. Vgl. Boss et al. (2011), S. 41.

715 Ebd., S. 42 f.; FiFo/Copenhagen Economics ApS/ZEW (2009), S. 223 ff .
716 Vgl. Frakti onen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (1998), S. 1.
717 Ebd. sowie Frakti onen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (1999a), S. 208.
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Das Aufk ommen aus der Stromsteuer betrug im Jahr 2012 sieben 
Milliarden Euro. Der Steuersatz liegt aktuell bei 20,50 Euro/MWh 
und damit doppelt so hoch wie im Einführungsjahr 1999 (siehe 
Tabelle 9.6).  Genauso wie für die Energiesteuer ist auch für die 
Stromsteuer ein Mindeststeuersatz in der EU festgelegt. Er be-
trägt derzeit 1 Euro/MWh für die nicht-betriebliche und 0,5 Euro/
MWh für die betriebliche Verwendung. Damit liegt der deutsche 
Stromsteuersatz für die nicht-betriebliche Verwendung um das 
20-fache über dem EU-Mindeststeuersatz.

 Tabelle 9.6: Entwicklung des Stromsteuersatzes

Zeitpunkt Stromsteuer in Euro/MWh

1.4.1999 10,23

1.1.2000 12,78

1.1.2001 15,34

1.1.2002 17,90

seit 1.1.2003 20,50

nachrichtlich: 
EU-Mindeststeuersatz   1,00

Quelle: BMF (2012e), EU-Richtlinie 2003/96/EG.

Im deutschen Stromsteuergesetz gibt es zahlreiche Steuerbefrei-
ungen und Steuerbegünsti gungen.718 So ist beispielsweise Strom 
aus erneuerbaren Energien steuerbefreit. Besti mmte energiein-
tensive Prozesse und Verfahren sind ebenfalls steuerbefreit oder 
-begünsti gt. Für den öff entlichen Personennahverkehr gilt ein 
ermäßigter Steuersatz von 11,42 Euro/MWh. Ebenfalls erhalten 
energieintensive Unternehmen des produzierenden Gewerbes 
sowie der Landwirtschaft  umfangreiche Steuerentlastungen, um 
deren internati onale Wett bewerbsfähigkeit nicht übermäßig ein-
zuschränken.

718 Siehe im Einzelnen §§ 9 ff . Stromsteuergesetz.



267

9.2.2  Entbehrliches Mitt el zum Erreichen umweltpoliti scher Ziele

Ist das erklärte Ziel der Umwelt- und Klimapoliti k die Reduzierung 
des CO2-Ausstoßes, wäre aus ökonomischer Sicht ein CO2-Emis-
sionshandel eine zielgenaue und marktwirtschaft lich konforme 
Maßnahme.719 Ein solcher Emissionshandel wird bereits auf euro-
päischer Ebene betrieben.720 Vom Emissionshandel ist die Strom-
erzeugung in Kraft werken schon erfasst. Daher ist es fragwürdig, 
ob eine Emissionssteuer für Stromerzeuger oder -verbraucher ne-
ben einem funkti onierenden Emissionshandel überhaupt sinnvoll 
ist. 

Sofern eine Stromsteuer erhoben wird, sollte mit ihr zielgenau 
die Primärenergie bzw. die Stromerzeugung besteuert werden. 
Wie bereits oben für die Energiesteuer angeführt, wären Primär-
energieträger wie beispielsweise Kohle, Öl oder Gas abhängig von 
ihren externen Kosten bzw. CO2-Emissionen zu besteuern.721 Die 
deutsche Stromsteuer wird jedoch nachgelagert erhoben, indem 
sie den Stromverbrauch belastet. Sie kann schon deshalb nicht 
als effi  zientes Mitt el der Umwelt- und Klimapoliti k betrachtet und 
auch nicht mit dem Verursacherprinzip gerechtf erti gt werden, 
weil die Stromsteuer zum einen nicht zwischen emissionsarmem 
und emissionsreichem Strom unterscheidet.722 Zum anderen wer-
den Umweltschäden in erster Linie von den Stromerzeugern und 
nur mitt elbar von den Stromverbrauchern verursacht, sodass die 
Heranziehung der Stromverbraucher zur Finanzierung externer 
Kosten mitt els der Stromsteuer nicht die effi  zienteste Maßnahme 
ist.

Auch bei der Stromsteuer gibt es zahlreiche Steuerbegünsti gun-
gen und -befreiungen, die – wie im Falle der Begünsti gungen für 

719 Siehe Kapitel II.9.1.3, S. 256.
720 Siehe SVR Wirtschaft  (2011), Tz. 403 ff .
721 Siehe Kapitel II.9.1.3, S. 256 f. 
722 Vgl. Linscheidt/Truger (2000), S. 100.
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energieintensive Unternehmen – den Umwelt- und Klimaschutz-
zielen zuwiderlaufen und ihre Effi  zienz mindern. 

Indem die Stromsteuer am Stromverbrauch ansetzt, soll sie den 
Stromendpreis erhöhen und so Anreize zur Energieeinsparung 
setzen. Seit dem Voreinführungsjahr der Stromsteuer 1998 bis 
zum April 2013 hat sich der Strom für einen Durchschnitt shaushalt 
um 68 Prozent verteuert.723 Allerdings wäre der Strompreis auch 
ohne die Stromsteuer stark gesti egen, denn auch dann läge er um 
54 Prozent über dem Niveau von 1998.724 Eine deutliche Verteue-
rung des Stroms wäre also auch ohne die Stromsteuer erfolgt,725 
sodass auch ohne sie verstärkte Anreize zu Energieeinsparungen 
bestünden. Doch kann grundsätzlich bezweifelt werden, ob das 
gesetzgeberische Ziel der Stromverteuerung tatsächlich sinnvoll 
ist. Beim Strom handelt es sich um ein lebensnotwendiges Gut,726 
weshalb die Gesellschaft  ein Interesse an niedrigen Preisen ha-
ben dürft e. So wird der stark gesti egene Strompreis mitt lerweile 
von weiten Teilen der Gesellschaft  als belastender Kostenfaktor 
empfunden, sodass Entlastungen gefordert werden. Sollte der 
Gesetzgeber künft ig von seinem umstritt enen Ziel der Strom-
preisverteuerung abweichen, verlöre die Stromsteuer zumindest 
im Hinblick auf die genannten Anreize zur Energieeinsparung ihre 
Berechti gung. 

9.2.3  Entlastung der Sozialversicherung kein Rechtf erti gungs-
grund

Als ein weiteres Ziel der Stromsteuer wurde die Reduzierung des 
Beitragssatzes zur GRV genannt. Dass eine solche Entlastung der 

723 Vgl. BDEW (2013), S. 2. 
724 Ebd., S. 6.
725 Hier ist insbesondere die EEG-Umlage zu nennen, die von 1998 bis 2013 um das 65-fa-

che gesti egen ist.
726 Siehe Kapitel II.9.2.4.
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Sozialversicherung kein Rechtf erti gungszweck für die Erhebung 
einer Steuer sein kann, wurde bereits oben erläutert.727 

Die Stromsteuer ist auch nicht notwendig, um die Ausgaben der 
GRV für versicherungsfremde Leistungen zu decken, weil dies 
durch andere, bereits bestehende Steuereinnahmen gesche-
hen könnte. Hierzu bedarf es keiner zusätzlichen Steuer wie der 
Stromsteuer. Würde es keine Stromsteuer geben oder würde sie 
abgeschaff t, würden dem Bund Mitt el von sieben Milliarden Euro 
fehlen. Um diese Mindereinnahmen zu kompensieren und die 
Bundeszuweisungen an die GRV weiterhin auf dem bestehenden 
Niveau zu halten, können entbehrliche Bundesausgaben gekürzt 
bzw. abgeschaff t werden. Hierfür besteht ein ausreichendes Ein-
sparpotenzial, welches das Aufk ommen aus der Stromsteuer 
deutlich übersteigt.728 Auf längere Sicht werden die Ausgaben für 
versicherungsfremde Leistungen ohnehin zurückgehen, sodass 
auch der Bedarf an Steuermitt eln abnimmt. Diese Entwicklung 
kann durch den Abbau entbehrlicher Fremdleistungen beschleu-
nigt werden.729

 Hinzu kommt, dass es sich bei den nicht entbehrlichen versiche-
rungsfremden Leistungen der GRV um gesamtgesellschaft liche 
Aufgaben handelt. Die zur Finanzierung solcher Aufgaben er-
forderlichen Mitt el sollten in Anlehnung an das Leistungsfähig-
keitsprinzip durch eine gleichmäßige und gerechte Besteuerung 
erhoben werden. Die Stromsteuer verstößt jedoch gegen diesen 
Gerechti gkeitsmaßstab, weil sie zum einen am Stromverbrauch 
und nicht am Einkommen als angemessenem Indikator der wirt-
schaft lichen Leistungsfähigkeit ansetzt und zum anderen ener-
gieintensive Stromverbraucher begünsti gt.730

727 Siehe Kapitel II.9.1.4.
728 Siehe bspw. KBI (2011d).
729 Siehe KBI (2011a), S. 80 ff .
730 Siehe analoge Argumentati on zum Verstoß gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip bei 

der Energiesteuer im Kapitel II.9.1.2.
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9.2.4  Belastung des steuerlichen Existenzminimums

Aus fi nanzwissenschaft licher und verfassungsrechtlicher Sicht ist 
es geboten, das Existenzminimum von der Steuer freizustellen. 
Wie bereits oben erwähnt, kann dies im bestehenden Verbrauch-
steuersystem näherungsweise dadurch erfolgen, dass lebensnot-
wendige Güter und Dienstleistungen weitgehend steuerfrei blei-
ben.731 

Elektrische Energie ist eine Grundlage für ein menschenwürdi-
ges Leben, denn der Einsatz von Strom ist für die Versorgung der 
Haushalte mit lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen, 
zu denen insbesondere die Nahrungszubereitung und Kleidungs-
wäsche zählt, unverzichtbar.732 Insoweit gehört der Strom selbst 
zu den lebensnotwendigen Gütern und sollte grundsätzlich nicht 
durch allgemeine oder spezielle Verbrauchsteuern belastet wer-
den.

9.2.5  Fazit und Empfehlungen

Zusammenfassend eignet sich die Stromsteuer kaum als Mitt el 
zum Erreichen umwelt- und klimapoliti scher Ziele. Auch kann sie 
weder mit dem Verursacherprinzip noch mit der Entlastung der 
GRV überzeugend begründet werden. Zudem verstößt sie gegen 
die Grundsätze einer gleichmäßigen und gerechten Besteuerung. 
Aus diesen Gründen sollte grundsätzlich auf die Erhebung der 
Stromsteuer verzichtet werden. 

Der Abschaff ung der Stromsteuer steht jedoch eine EU-Richtlinie 
entgegen, die den EU-Staaten Mindestsätze für die Besteuerung 

731 Siehe Kapitel II.8.3.1 und II.9.1.2, S. 253.
732 Vgl. KBI (2009a), S. 36.
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des Stroms vorgibt.733 Mitt elfristi g sollte auf eine Änderung diese 
Richtlinie hingearbeitet werden, um die Abschaff ung der Strom-
steuer zu ermöglichen. Kurzfristi g könnte die Stromsteuer jedoch 
deutlich, und zwar bis auf das derzeit vorgegebene EU-Mindest-
niveau, reduziert werden. Der Stromsteuersatz in Deutschland 
liegt nämlich um das 20-fache über dem EU-Mindeststeuersatz 
für die nicht gewerbliche Verwendung.734 Mit einer solchen Redu-
zierung der Stromsteuer könnte bereits kurzfristi g zur Entlastung 
der mitt lerweile übermäßig belasteten Stromverbraucher beige-
tragen werden.735

Solange die Stromsteuer erhoben wird, sollte eine gleichmäßige 
Lastenverteilung angestrebt und daher sollten die bestehenden 
Steuerbegünsti gungen abgebaut werden.736 Hier gilt das Glei-
che wie für die Steuerbegünsti gungen bei der Energiesteuer: die 
Voraussetzungen für den Erhalt einer Begünsti gung sollten ver-
schärft  und diese nur in begründeten Ausnahmefällen gewährt 
werden.737 Mit der Begrenzung der Steuerbegünsti gungen würde 
die Absenkung des Steuersatzes erleichtert werden. 

9.3  Kraft fahrzeugsteuer

9.3.1  Historische Entwicklung und Skizze des geltenden Rechts

Die Kraft fahrzeugsteuer ist eine Verkehrsteuer, mit der das Halten 
von Kraft fahrzeugen besteuert wird. Bereits im Jahr 1899 führte 

733 Siehe Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27.10.2003 zur Restrukturierung der ge-
meinschaft lichen Rahmenvorschrift en zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und 
elektrischem Strom, veröff entlicht im Amtsblatt  der Europäischen Union L 283/51 
vom 31.10.2003.

734 Siehe Kapitel II.9.2.1, S. 266.
735 Zur Begrenzung des Strompreises sollte auf mitt lere und längere Sicht eine grundle-

gende Reform des Erneuerbaren Energien Gesetzes in Richtung eines Quotenmodells 
zur Förderung erneuerbarer Energien erfolgen. Zum Quotenmodell siehe bspw. SVR 
Wirtschaft  (2011), Tz. 435 ff .

736 Zu möglichen Abbaumaßnahmen siehe Boss et al. (2011), S. 40 f.; FiFo/Copenhagen 
Economics ApS/ZEW (2009), S. 223 ff .

737 Siehe Kapitel II.9.1.6, S. 265.
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Hessen eine Kraft fahrzeugsteuer ein, die zum Jahr 1906 in ganz 
Deutschland als Luxusaufwandsteuer für privat genutzte Per-
sonenkraft wagen und Kraft räder erhoben wurde. Im Jahr 1922 
wurden auch gewerblich genutzte Fahrzeuge steuerpfl ichti g. Die 
Hälft e des Steueraufk ommens war für den Straßenbau zweckge-
bunden. Ab dem Jahr 1928 galt der Hubraum als Bemessungsgrö-
ße. Seit dem Jahr 1955 gilt das Kraft fahrzeugsteuergesetz, das bis 
heute mehrmals geändert wurde. 

Die Kraft fahrzeugsteuer galt also zum einen als Luxussteuer und 
zum anderen als Abgabe zur Straßenbaufi nanzierung und zudem 
– wie auch die Energiesteuer – als Abgabe für die Straßeninfra-
strukturnutzung. 738 Eine wesentliche Änderung des Kraft fahr-
zeugsteuergesetzes war die seit 1985 prakti zierte Bemessung der 
Steuerhöhe nach der Schadstoffk  lasse, die seit dem 1. Juli 2009 
durch die Bemessung nach dem CO2-Ausstoß ersetzt wurde. Da-
mit wurde umwelt- und klimapoliti schen Zielen bei der Rechtf er-
ti gung der Kraft fahrzeugsteuer eine wesentliche Rolle zugeschrie-
ben, sodass sie mitt lerweile hauptsächlich als umweltpoliti sche 
Lenkungssteuer gilt.739 Zum 1. Juli 2009 ist die Ertragshoheit für 
die Kraft fahrzeugsteuer von den Bundesländern auf den Bund 
übergegangen.740 

Das Aufk ommen aus der Kraft fahrzeugsteuer betrug im Jahr 2012 
8,4 Milliarden Euro. Der Steuersatz ist bei Personenkraft wagen 
und Motorrädern abhängig vom Datum der Erstzulassung, dem 
Hubraum, der Schadstoffk  lasse bzw. dem CO2-Ausstoß und der 
Art des Motors, sodass derzeit viele unterschiedliche Steuersätze 
gelten. Bei Erstzulassungen seit dem 1. Juli 2009 gilt beispielswei-
se für Personenkraft wagen mit Ott omotoren ein Steuersatz von 
2 Euro je 100 cm³ Hubraum zzgl. 2 Euro je g/km über 120 g/km 

738 Vgl. KBI (1976), S. 15.
739 Vgl. Englisch (2013d), Rz. 86.
740 Zur Historie vgl. BMF (2012b), S. 100 f.; Hansmeyer (1980), S. 847 f.; Litt mann (1961), 

S. 235.
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CO2-Ausstoß und für Personenkraft wagen mit Dieselmotoren ein 
Steuersatz von 9,50 Euro je 100 cm³ Hubraum zzgl. 2 Euro je g/km 
über 120 g/km CO2-Ausstoß. Bei Erstzulassungen ab dem 1. Janu-
ar 2012 gilt eine Emissionsgrenze von 110 g/km und bei künft igen 
Erstzulassungen ab dem 1. Januar 2014 von 95 g/km.741 Zudem 
existi eren Steuerbefreiungen für besonders schadstoff arme Fahr-
zeuge und Elektrofahrzeuge sowie Steuervergünsti gungen für 
Schwerbehinderte.742 

9.3.2  Vergleich mit der Energiesteuer

Die Kraft fahrzeugsteuer wird grundsätzlich mit den gleichen Zie-
len wie die Energiesteuer gerechtf erti gt. Zum einen gilt sie als ein 
Mitt el der Umwelt- und Klimapoliti k, indem sie zur Reduzierung 
des CO2-Ausstoßes beitragen soll, und zum anderen als Abgabe 
zur Finanzierung der Straßeninfrastrukturkosten. Wenn aber zwei 
Mitt el bzw. Abgaben zum Erreichen gleichgelagerter Ziele parallel 
eingesetzt werden, kann ihre Existenz nur mit der gegenseiti gen 
Ergänzung und verstärktem Wirkungsgrad legiti miert werden. 
Hierzu muss dargelegt werden, dass die angestrebten Ziele effi  zi-
enter durch den Einsatz beider Abgaben erreicht werden können. 
Andernfalls ist lediglich die geeignetere und effi  zientere Abgabe 
beizubehalten und die andere abzuschaff en. Daher muss geprüft  
werden, ob es notwendig ist, sowohl die Energiesteuer als auch 
die Kraft fahrzeugsteuer zu erheben, um die oben genannten Ziele 
zu erreichen.

Die Energiesteuer erscheint hinsichtlich der umwelt- und klima-
politi schen Zielsetzung der Kraft fahrzeugsteuer überlegen zu 
sein.743 Zwar gehört der CO2-Ausstoß des Fahrzeugs sachgerecht 
zur Bemessungsgrundlage der Kraft fahrzeugsteuer, jedoch wird 

741 Siehe ausführlich §§ 8 f. Kraft fahrzeugsteuergesetz.
742 Siehe im Einzelnen §§ 3 ff . Kraft fahrzeugsteuergesetz.
743 Vgl. auch Kett erer/Wackerbauer (2009), S. 15.
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sie nicht abhängig von der Nutzung erhoben, sondern knüpft  am 
Halten eines Fahrzeugs an. Damit bemisst sich die Kraft fahrzeug-
steuer im Unterschied zur Energiesteuer lediglich am potenziel-
len und nicht am tatsächlichen CO2-Ausstoß. Ein Halter (A) eines 
Fahrzeugs mit einem CO2-Ausstoß von 100 g/km wird also hö-
her besteuert als ein Halter (B) eines Fahrzeugs mit einem CO2-
Ausstoß von 80 g/km, auch wenn A sein Auto kaum nutzt und so 
unwesentlich zur Erhöhung des CO2-Ausstoßes beiträgt, während 
B sein Auto regelmäßig benutzt und einen deutlich höheren CO2-
Ausstoß verursacht. Soll aber die Besteuerung zur Reduzierung 
der CO2-Emissionen beitragen, kann dies mit der Energiesteuer 
treff sicherer erfolgen als mit der Kraft fahrzeugsteuer.

Gleiches gilt im Hinblick auf die Finanzierung der Straßeninfra-
strukturkosten. Da die Kraft fahrzeugsteuer eben nicht am Kraft -
stoff verbrauch, also im weitesten Sinne an der Nutzung der 
Straßeninfrastruktur, sondern am Besitz eines Fahrzeugs an-
knüpft , besteht keine hinreichend enge Beziehung zwischen der 
Inanspruchnahme der Straßeninfrastruktur und der Steuerhö-
he. Zudem sind bei der Kraft fahrzeugsteuer nur die inländischen 
Fahrzeughalter steuerpfl ichti g, ausländische jedoch nicht. Somit 
werden lediglich inländische Fahrzeughalter zur Finanzierung der 
Straßenabnutzung herangezogen; ausländische Fahrzeughalter 
werden nicht belastet, obwohl sie durch die Straßenbenutzung 
ebenfalls Kosten verursachen. Die Kraft fahrzeugsteuer eignet sich 
daher nicht als Äquivalenzabgabe zur Finanzierung der Straßen-
infrastrukturkosten.744 Bei der Energiesteuer ist dies hingegen 
anders, weil sie sich nach dem Kraft stoff verbrauch und somit an 
der Nutzung der Straßeninfrastruktur bemisst und auch auslän-
dische Fahrzeuge beim Tanken in Deutschland durch sie belastet 
werden.

744 Vgl. KBI (1976), S. 23 f. 
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Des Weiteren fallen bei der Kraft fahrzeugsteuer höhere Steuer-
erhebungskosten an als bei der Energiesteuer.745 Schließlich wird 
mit der Kraft fahrzeugsteuer versucht, Defi zite einer ungleichmä-
ßigen Besteuerung von Kraft stoff en im Rahmen der Energiesteuer 
auszugleichen, indem Dieselfahrzeuge höher besteuert werden 
als Benzinfahrzeuge. Damit soll die höhere Energiesteuerbelas-
tung von Benzin gegenüber Diesel746 kompensiert werden. Kön-
nen aber solche Defi zite innerhalb der betreff enden Steuer (hier: 
Energiesteuer) behoben werden, sollte nicht versucht werden, 
sie mithilfe einer anderen Steuer zu beheben. Um eine gleichmä-
ßige Besteuerung von Diesel- und Benzinfahrzeugen zu erreichen, 
wäre es geeigneter, die Energiesteuersätze für beide Kraft stoff e 
anzugleichen.747

9.3.3  Fazit und Empfehlungen

Sowohl mit der Energiesteuer als auch mit der Kraft fahrzeugsteu-
er werden die gleichen Ziele verfolgt. Dabei dürft e die Energie-
steuer gegenüber der Kraft fahrzeugsteuer als Mitt el zur Finanzie-
rung der Straßennutzungskosten und der Umwelt- und Klimapo-
liti k günsti ger zu beurteilen sein. Die Kraft fahrzeugsteuer sollte 
daher abgeschaff t werden.748 

Dadurch würde das komplizierte und unüberschaubare Steuer-
recht vereinfacht und zur Reduzierung der Steuererhebungskos-
ten beigetragen.749 Durch die jüngst erfolgte Übertragung der 
Ertragshoheit für die Kraft fahrzeugsteuer von den Ländern auf 

745 Das Bundesministerium für Finanzen beziff erte die Erhebungskosten der Kraft fahr-
zeugsteuer für das Jahr 2002 auf 2,6 Prozent ihres Aufk ommens. Die Erhebungskosten 
für die Mineralölsteuer beziff erte das Ministerium dagegen für das Jahr 2005 auf 0,02 
Prozent ihres Aufk ommens (vgl. Bundesregierung (2006), S. 5).

746 Siehe Kapitel II.9.1.1.
747 Siehe Kapitel II.9.1.6, S. 265.
748 Siehe bereits KBI (1971), S. 187 ff . 
749 Zu möglichen Einsparungen bei den Steuererhebungskosten siehe ZEW/BU Wupper-

tal/ESMB (2010), S. 132 f.
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den Bund dürft e die politi sche Durchsetzbarkeit der Abschaff ung 
deutlich erleichtert sein, weil Widerstände seitens des Bundes-
rats750 nun kaum mehr zu erwarten sind. 

9.4  Kernbrennstoff steuer

9.4.1  Historische Entwicklung und Skizze des geltenden Rechts

Die Kernbrennstoff steuer wurde zum 1. Januar 2011 eingeführt 
und ist bis zum 31. Dezember 2016 befristet. Sie ist als eine  Ver-
brauchsteuer deklariert751, die den Einsatz von Kernbrennstoff en 
(Plutonium 239 und 241, Uran 233 und 235) zur gewerblichen 
Stromerzeugung in Kernreaktoren belastet. Die Steuerhöhe be-
trägt 145 Euro/g. Das Aufk ommen lag im Jahr 2012 bei rund 1,6 
Milliarden Euro. 

Die Kernbrennstoff steuer wurde nicht aus umwelt- oder klimapo-
liti schen Erwägungen eingeführt, sondern aus fi skalischen Grün-
den, nämlich zur Konsolidierung des Bundeshaushalts. Zudem 
soll sie dazu beitragen, „die aus der notwendigen Sanierung der 
Schachtanlage Asse II entstehende Haushaltsbelastung des Bun-
des zu verringern“. 752 

9.4.2  Untaugliche Rechtf erti gungsgründe 

Die Kernbrennstoff steuer eignet sich zunächst nicht zur dau-
erhaft en Sicherung der Staatseinnahmen. Dies ist bereits auf-
grund der Befristung der Steuererhebung bis zum 31. Dezember 
2016 der Fall. Vor allem aber kann sie deshalb nicht als Mitt el 
zur Versteti gung der Staatseinnahmen angesehen werden, weil 
ihre Bemessungsgrundlage und damit ihr Aufk ommen durch den 
beschleunigten Aussti eg aus der Kernenergie im Zuge der soge-

750 Vgl. KBI (1991), S. 120 f.
751 Siehe Kapitel II.9.4.2, S.  278.
752 Vgl. Frakti onen der CDU/CSU und FDP (2010), S. 1.
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nannten Energiewende753 künftig stetig abnehmen dürfte. So 
wurde bereits in den ersten beiden Jahren ihrer Erhebung das 
Aufkommensziel von 2,3 Milliarden Euro pro Jahr754 klar ver-
fehlt.755 

 Zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs des Staates sollten 
Steuern belastungsgerecht gemäß dem Leistungsfähigkeitsprin-
zip erhoben werden.756 Die Kernbrennstoff steuer ist off ensichtlich 
nicht mit einer gleichmäßigen Lastenversteilung vereinbar, weil 
sie spezielle Wirtschaft sakteure – die Betreiber von Kernkraft -
werken – belastet, ohne dass ihnen eine besondere und überpro-
porti onale wirtschaft liche Leistungsfähigkeit bescheinigt werden 
kann, die nicht schon im Rahmen einkommensbezogener Steu-
ern erfasst wird. Sofern ein erhöhter Finanzbedarf für öff entliche 
Aufgaben nur durch Steuermitt el gedeckt werden kann, sollte 
dies mitt els bestehender und mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip 
(eher) zu vereinbarender Steuern erfolgen. Einer gesonderten 
Kernbrennstoff steuer bedarf es nicht.

Die Kernbrennstoff steuer kann auch nicht damit begründet 
werden, dass Kernenergie im Unterschied zu anderen (fossilen) 
Energieträgern nicht im Rahmen der Energiesteuer erfasst wird. 
Andere Energieträger unterliegen zwar der Energiebesteuerung, 
sind jedoch weitgehend steuerbefreit, wenn sie – wie es bei der 
Kernenergie der Fall ist – ausschließlich zur Stromerzeugung 
 eingesetzt werden.757 Dabei handelt es sich um keine entbehr-
liche Steuerbegünsti gung, denn es ist grundsätzlich erforder-
lich, die zur Stromerzeugung eingesetzten Energieträger von der 
Energiesteuer gänzlich freizustellen, weil nur so eine Doppelbe-

753 Zum Ende des Jahres 2022 sollen alle Kernkraft werke in Deutschland abgeschaltet 
werden.

754 Siehe Frakti onen der CDU/CSU und FDP (2010), S. 1.
755 Das Aufk ommen lag im Jahr 2012 bei rund 1,6 Milliarden Euro und im Jahr 2011 ledig-

lich bei 0,9 Milliarden Euro.
756 Siehe Kapitel II.9.1.2, S. 250 ff .
757 Siehe § 53 Energiesteuergesetz.
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lastung mit der nachgelagerten Stromsteuer vermieden werden 
kann.758

Gegen die Kernbrennstoff steuer werden schließlich verfassungs-
rechtliche Bedenken angebracht. So ist es zweifelhaft , ob sie als 
eine verfassungsmäßige Verbrauchsteuer oder eine verfassungs-
widrige Sondergewinnsteuer bzw. (direkte) Produkti onsmitt el-
steuer zu beurteilen ist.759

9.4.3  Externe Kosten der Kernenergie als Rechtf erti gungsgrund 

Gleichwohl kann die Kernenergie externe Kosten verursachen. Zu 
nennen sind beispielsweise Gesundheits- und Umweltschäden, 
die Entsorgung und Endlagerung des radioakti ven Abfalls sowie 
das Risiko eines nuklearen Stör- bzw. Unfalls. Gesetzlich ist zwar 
eine Kostenbeteiligung der Kraft werksbetreiber festgelegt, sie 
dürft e jedoch nur einen Teil der gesamten externen Kosten ab-
decken.760 Insoweit wird die Kernenergie bisher subventi oniert.761 

Zur Internalisierung der externen Kosten könnte die Kernbrenn-
stoff steuer unter dem Vorbehalt der Verfassungsmäßigkeit 

758 Vgl. Kirchhof (2011), S. 1054.
759 So bezweifeln die Finanzgerichte Hamburg und München in ihren Entscheidungen 

die Verfassungsmäßigkeit der Kernbrennstoff steuer (siehe FG Hamburg, Beschluss 
vom 16.09.2011, Az. 4 V 133/11 und FG München, Beschluss vom 5.10.2011, Az. 14 
V 2155/11). Dagegen hält sie das Finanzgericht Baden-Württ emberg für verfassungs-
konform (siehe FG Baden-Württ emberg, Beschluss vom 11.1.2012, Az. 11 V 2661/11). 
Auch in der rechtswissenschaft lichen Literatur wird die Verfassungsmäßigkeit der 
Kernbrennstoff steuer kontrovers diskuti ert (vgl. bspw. Seer (2012), S. 325 ff .; Hart-
mann (2012), S. 205 ff .). Für eine Beurteilung als verfassungswidrige Produkti onsmit-
telsteuer wird insbesondere angeführt, dass die Kernbrennstoff steuer aufgrund der 
Besonderheiten bei der Strompreisbildung im Gegensatz zu Verbrauchsteuern nicht 
überwälzt werden kann (siehe Haucap (2012), S. 267 ff .; vgl. auch Beck/Prinz (2010), 
S. 819).

760 Das deutsche Atomgesetz schreibt den Kraft werksbetreibern eine Deckungsvorsorge 
von höchstens 2,5 Milliarden Euro (siehe § 13 Gesetz über die friedliche Verwendung 
der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren – Atomgesetz (AtG)) sowie ein 
Tragen der tatsächlichen Kosten für die Entsorgung und Lagerung des radioakti ven 
Abfalls (siehe § 21 ff . AtG) vor. 

761 Vgl. Meyer/Küchler (2010).
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durchaus ein geeignetes Mitt el sein. Insofern kann die Verwen-
dung der Einnahmen zur Sanierung der Schachtanlage Asse II als 
sachgerecht angesehen werden. Die Kernbrennstoff steuer wäre 
dann als eine Art Sonderabgabe zu charakterisieren. Allerdings ist 
zu beachten, dass die negati ven Externalitäten der Kernenergie 
(vor allem bei einem nuklearen Unfall) auch grenzüberschreitend 
wirken und daher internati onale Maßnahmen zur Internalisie-
rung externer Kosten erforderlich sind. Die Kernbrennstoff steuer 
ist aber eine nati onale Maßnahme, die lediglich die regionalen 
Kosten auff angen könnte. Im Gegensatz zur Energie- und Strom-
steuer gibt es bei der Besteuerung von Kernbrennstoff en keine 
einheitlichen europäischen Vorgaben. Es sollte daher geprüft  
werden, ob und inwieweit geeignetere und effi  zientere Mitt el zur 
Zielerreichung zur Verfügung stehen.762 Solange kein zielgenau-
eres Mitt el gefunden ist, könnte die Kernbrennstoff steuer zum 
Ausgleich externer Kosten mit dem Verursacherprinzip gerecht-
ferti gt werden.

9.4.4  Fazit und Empfehlungen 

Die Kernbrennstoff steuer ist weder geeignet, das fi skalische Ziel 
dauerhaft  zu erreichen, noch verträgt sie sich mit einer gerechten 
und gleichmäßigen Steuerlastverteilung. Vielmehr trägt sie zur 
Komplizierung des Steuerrechts bei. Zudem ist ihre Verfassungs-
mäßigkeit zweifelhaft . 

Andererseits ist eine Besteuerung der Atomkraft werksbetreiber 
durchaus als ein geeignetes Mitt el anzusehen, um sie an den ex-
ternen Kosten der Kernenergie zu beteiligen. Sofern die verfas-
sungsrechtlichen Bedenken höchstrichterlich ausgeräumt werden 
und solange keine effi  zienteren Mitt el zur Beteiligung der Kraft -
werksbetreiber an den von ihnen verursachten externen Kosten 

762 Eine solche Überprüfung entsprechender Alternati ven ist jedoch kein Bestandteil der 
vorliegenden Ausarbeitung.
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zur Verfügung stehen, hätt e die Kernbrennstoff steuer durchaus 
ihre Berechti gung und könnte bis zu ihrer Befristung zum 31. De-
zember 2016 weiterhin erhoben werden. 

9.5 Luft verkehrsteuer

9.5.1  Historische Entwicklung und Skizze des geltenden Rechts

Zeitgleich mit der Kernbrennstoff steuer wurde zum 1. Januar 
2011 auch die Luft verkehrsteuer eingeführt. Mit der Luft verkehr-
steuer werden Abfl üge von Fluggästen von inländischen Standor-
ten besteuert. Die Steuerhöhe wird jedes Jahr durch eine Verord-
nung festgelegt und ist von den erzielten Einnahmen des Bundes 
durch die Versteigerung von Emissionshandelszerti fi katen aus 
dem Luft verkehr abhängig. Die Steuerhöhe beträgt pro Fluggast 
aktuell 7,50 Euro für Ziele in Europa sowie für besti mmte Ziele in 
Nordafrika, 23,43 Euro für Ziele in etwa bis zu 6.000 km Entf er-
nung sowie 42,18 Euro für Ziele in über 6.000 km Entf ernung.763 
Besti mmte Fluggäste, z. B. Kinder unter zwei Jahren, sind von der 
Steuer befreit.764 Das Aufk ommen lag im Jahr 2012 bei 948 Millio-
nen Euro, im Einführungsjahr 2011 bei 905 Millionen Euro. 

Auch der Einführung der Luft verkehrsteuer lagen fi skalische Erwä-
gungen zugrunde, indem sie zur Konsolidierung des Bundeshaus-
halts beitragen sollte.765 Daneben werden in der Gesetzesbegrün-
dung auch umwelt- bzw. klimapoliti sche Zielsetzungen genannt. 
So soll die Luft verkehrsteuer analog zur Energie- und Stromsteuer 
Anreize zum klima- und umweltbewussten Verhalten setzen.766

763 Siehe § 11 i. V. m. Anlage 1 und 2 Luft verkehrsteuergesetz sowie Verordnung zur Ab-
senkung der Steuersätze nach § 11 Absatz 2 des Luft verkehrsteuergesetzes im Jahr 
2012.

764 Siehe im Einzelnen § 5 Luft verkehrsteuergesetz.
765 Vgl. Bundesregierung (2010a).
766 Ebd., S. 36.
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9.5.2  Beurteilung767

Die Luft verkehrsteuer ist aufgrund ihres geringen Aufk ommens 
als Mitt el zur Sicherung ausreichender Staatseinnahmen wenig 
geeignet. Ihr Aufk ommen lag im Jahr 2012 nur bei 948 Millionen 
Euro. Somit trug sie lediglich mit einem Anteil von 0,16 Prozent 
zum gesamten Steueraufk ommen des Staates bei und ist deshalb 
als eine „Bagatellsteuer“ einzustufen.768 Zudem ist die Luft ver-
kehrsteuer als spezielle Verkehr- bzw. Verbrauchsteuer nicht mit 
dem Leistungsfähigkeitsprinzip vereinbar.769 Als separate Steuer 
trägt die Luft verkehrsteuer vielmehr zur Komplizierung und In-
transparenz des Steuerrechts bei.

Auch zum Erreichen umwelt- und klimapoliti scher Ziele ist die 
Luft verkehrsteuer entbehrlich. Der Luft verkehr trägt zwar durch 
den CO2-Ausstoß infolge der Kerosinverbrennung zur Umwelt-
verschmutzung bei. Jedoch ist diese Umweltbelastung überwie-
gend grenzüberschreitend, sodass bevorzugt eine internati onale 
Lösung angezeigt wäre, anstatt  lediglich eine inländische Steuer 
zu erheben.770 Zudem sollte eine Steuer an den CO2-Emissionen 
anknüpfen, um die externen Kosten des CO2-Ausstoßes ziel -
genau zu internalisieren. Dies ist bei der Luft verkehrsteuer nicht 
konsequent der Fall, denn sie bemisst sich nach den in nur drei 
Kategorien eingeteilten Flugstreckenlängen. Zur Reduzierung des 
CO2-Ausstoßes ist ein Emissionshandelssystem einer Steuer über-
legen.771 Da der innereuropäische Luft verkehr mitt lerweile in das 

767 Vgl. DSi (2013a).
768 Eine Steuer ist als „Bagatellsteuer“ zu beurteilen, wenn ihr Aufk ommen 0,2 Prozent 

des Gesamtsteueraufk ommens nicht überschreitet. Vgl. ausführlich KBI (1980).
769 Siehe Kapitel II.9.4.2, S.  277.
770 Bspw. ist es nach Einführung der Luft verkehrsteuer zu Ausweichreakti onen der Flug-

passagiere auf grenznahe ausländische Flughäfen gekommen (vgl. Bundesregierung 
(2012b), S. 20 f.). Wenn jedoch die Flugintensität nicht reduziert wird, sondern Flug-
reisen in andere Länder verlagert werden, hat die Besteuerung des Luft verkehrs im 
Saldo keine Auswirkung auf das globale Klima.

771 Siehe Kapitel II.9.1.3, S. 256.
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EU-Emissionshandelssystem einbezogen ist, besteht keine Not-
wendigkeit mehr, zusätzlich eine Luft verkehrsteuer zu erheben.772 

9.5.3  Fazit und Empfehlungen 

Die Luft verkehrsteuer ist als eine „Bagatellsteuer“ zur Sicherung 
ausreichender Steuereinnahmen kaum geeignet. Sie ist nicht mit 
einer gerechten und gleichmäßigen Steuerlastverteilung verein-
bar und kompliziert als zusätzliche Steuerart das Steuerrecht. 
Auch aus umwelt- bzw. klimapoliti schen Gesichtspunkten ist sie 
entbehrlich, da der Luft verkehr bereits in das EU-Emissionshan-
delssystem mit einbezogen ist und diese Maßnahme zur Interna-
lisierung externer Kosten zielgenauer ist als eine steuerliche Lö-
sung. Daher sollte die Luft verkehrsteuer ersatzlos entf allen.

9.6 Zusammenfassung der Empfehlungen

Während die Energiesteuer beibehalten und reformiert werden 
sollte, sind die Kraft fahrzeugsteuer und die Luft verkehrsteu-
er abzuschaff en. Die Kernbrennstoff steuer läuft  ohnehin zum 
31.12.2016 aus. Schließlich ist auch die Stromsteuer grundsätz-
lich nicht zu rechtf erti gen; auf kurze und mitt lere Sicht sollte sie 
zumindest deutlich reduziert werden.

772 Die Bundesregierung hatt e ursprünglich geplant, die Luft verkehrsteuer tatsächlich nur 
bis zur Einbeziehung des Luft verkehrs in den Emissionshandel im Jahr 2012 zu erhe-
ben. Vgl. Bundesregierung (2010b), S. 3 f.
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Tabelle 9.7: Zusammenfassung der Empfehlungen  aus Kapitel 9

Steuerart Empfehlung

Energiesteuer Beibehaltung und Reformierung: Besteuerung der Ener-
gieträger abhängig vom CO2-Ausstoß, höhere Besteuerung 
der Kraft stoff e gegenüber Heizstoff en, Abbau entbehrlicher 
 Steuerbegünsti gungen.

Stromsteuer kurz- bis mitt elfristi g: Reduzierung auf den EU-Mindeststeuer-
satz bei Abschaff ung entbehrlicher Steuerbegünsti gungen
langfristi g: Abschaff ung der Stromsteuer auf EU-Ebene an-
streben

Kraft fahrzeugsteuer Abschaff ung 

Kernbrennstoff steuer keine Fortf ührung über geltende Befristung bis 31.12.2016 
hinaus

Luft verkehrsteuer Abschaff ung

Eigene Darstellung.
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10  Spezielle Verbrauch- und Verkehrsteuern

Im deutschen Steuerrecht existi eren zahlreiche spezielle Ver-
brauch- und Verkehrsteuern, die in relati v aufk ommensstarke 
Steuern und in Bagatellsteuern aufgeteilt werden können. Zur 
ersten Kategorie gehören spezielle Verbrauch- und Verkehrsteu-
ern mit einem Aufk ommensanteil von mehr als 0,2 Prozent am 
Gesamtsteueraufk ommen.773 Gemäß dieser Abgrenzung lassen 
sich fünf Steuerarten als relati v aufk ommensstarke spezielle Ver-
brauch- und Verkehrsteuern charakterisieren: die Tabaksteuer, 
die Versicherungsteuer, die Branntweinsteuer, die Grunderwerb-
steuer und die Rennwett - und Lott eriesteuer (siehe Tabelle 10.1).

 Tabelle 10.1:  Relati v aufk ommensstarke spezielle Verbrauch- und Verkehr-
steuern in Deutschland

Steuerart Erhebungs-
kompetenz

Einnahmen 2012 
in Mio. Euro

Anteil am ge-
samten Steuer-

aufk ommen 
in Prozent

Tabaksteuer Bund 14.143 2,36

Versicherungsteuer Bund 11.138 1,86

Branntweinsteuer Bund 2.121 0,35

Grunderwerbsteuer Länder 7.389 1,23

Rennwett - und Lott eriesteuer Länder 1.432 0,24

Summe 36.223 6,04

Quelle: BMF (2013b), eigene Berechnungen.

10.1   Tabaksteuer

Als im 17. Jahrhundert der Tabakkonsum ansti eg, versuchte ihn 
der Staat zunächst mit Verboten einzudämmen.774 Da sie jedoch 
missachtet wurden, folgte die Errichtung von Tabakmonopolen, 

773 Zur Abgrenzung und Defi niti on der Bagatellsteuern siehe Kapitel II.11.1.
774 Die Tabakverbote wurden vor allem mit der Brandgefahr in Städten und Siedlungen 

begründet. Vgl. Nadler (2008), S. 32.
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bevor im 19. Jahrhundert die ersten Tabaksteuern erhoben wur-
den. So erließ Preußen ab dem Jahr 1819 eine Gewichtsteuer auf 
Tabakblätt er. 1879 wurde eine Reichstabaksteuer eingeführt, die 
1906 durch eine Banderolensteuer für Zigarett en ergänzt und in 
den Folgejahren ausgebaut wurde. Seit 1949 wurde die Tabak-
steuer als Bundessteuer fortgeführt. 775

Die Tabaksteuer wird heute als Banderolensteuer auf Tabakwaren 
erhoben; die Steuerzahlung erfolgt durch Bezug von Steuerzei-
chen. Die Tabaksteuer ist eine Mischform aus Mengen- und Wert-
steuer. Die im Jahr 2013 gülti gen Steuersätze können aus Tabelle 
10.2 entnommen werden. Das Aufk ommen aus der Tabaksteuer 
betrug im Jahr 2012 14,1 Milliarden Euro, wovon rund 86 Prozent 
auf die Besteuerung von Zigarett en entf ielen. 776 Die Steuerein-
nahmen fl ießen dem Bund zu.

 Tabelle 10.2: Tabaksteuersätze zum 1. Januar 2013

Tabakerzeugnis Steuersatz
Mindeststeuersatz 

gesamt2
Mengensteuer Wertsteuer in 

Prozent des KVP1

Zigarett en3,4 9,44 ct/St. 21,80 18,881 ct/St.

Zigarren / Zigarillos 1,4 ct/St. 1,47 5,76 ct/St.

Feinschnitt 5 45 Euro/kg 14,51 88,20 Euro/kg

Pfeifentabak 15,66 Euro/kg 13,13 22 Euro/kg

1   KVP = Kleinverkaufspreis (Endverbraucherpreis)
2  abzüglich der Umsatzsteuer des Kleinverkaufspreises
3     Eine handelsübliche Zigarett enpackung mit 19 Zigarett en im Wert von 5 Euro wird 

mit rund 2,88 Euro Tabaksteuer belastet (19 x 0,0944 Euro + 21,8 Prozent v. 5 Euro = 
2,8836). Dies entspricht rund 58 Prozent des Verkaufspreises.

4   Ab 1. Januar 2014 beträgt der Steuersatz 9,63 ct/St. + 21,74 Prozent des KVP und ab 
1. Januar 2015 9,82 ct/St. + 21,69 Prozent des KVP.

5   Ab 1. Januar 2014 beträgt der Steuersatz 46,75 Euro/kg + 14,63 Prozent des KVP und 
ab 1. Januar 2015 48,49 Euro/St. + 14,76 Prozent des KVP.

Quelle: § 2 Tabaksteuergesetz.

775 Vgl. BMF (2012b), S. 128; Hansmeyer (1980), S. 789 f.
776 Vgl. Stati sti sches Bundesamt (2012c), S. 7.
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Die Tabakbesteuerung ist innerhalb der EU harmonisiert, sodass 
Mindeststeuersätze für die Tabaksteuer gelten. 777 So beträgt 
beispielsweise der Mindeststeuersatz für Zigarett en seit dem 1. 
Januar 2013 6,4 Cent pro Stück und mindestens 57 Prozent des 
gewichteten durchschnitt lichen Kleinverkaufspreises778; zum 1. 
Januar 2014 steigt der Mindeststeuersatz auf 9 Cent pro Stück 
bzw. 60 Prozent des gewichteten durchschnitt lichen Kleinver-
kaufspreises.

Obwohl die Tabaksteuer mit gesundheitspoliti schen Zielen be-
gründet wird,779 erfüllt sie in erster Linie off enbar einen fi skali-
schen Zweck, denn die vergangenen Tabaksteuererhöhungen 
wurden jeweils mit der Erhöhung der Staatseinnahmen bzw. Fi-
nanzierung neuer Staatsaufgaben begründet (siehe Tabelle 10.3).

Trotz steti ger Steuererhöhungen ist das Tabaksteueraufk ommen 
im Verhältnis zum Gesamtsteueraufk ommen jedoch rückläufi g. 
Hatt e die Tabaksteuer nach dem Zweiten Weltkrieg noch einen 
relati v großen Anteil am Gesamtsteueraufk ommen, ging die Rele-
vanz der Steuer im Zeitablauf konti nuierlich zurück. Seit drei Jahr-
zehnten hat die Tabaksteuer einen Anteil von rund drei Prozent 
am Gesamtsteueraufk ommen; im Jahr 2012 lag der Anteil sogar 
nur bei rund 2,4 Prozent (siehe Abbildung 10.1).

777 Siehe ausführlich Richtlinie 2011/64/EU des Rates vom 21.6.2011 über die Struktur 
und die Sätze der Verbrauchsteuern auf Tabakwaren, veröff entlicht im Amtsblatt  der 
Europäischen Union L 176/24 vom 5.7.2011.

778 „Der gewichtete durchschnitt liche Kleinverkaufspreis wird unter Bezugnahme auf den 
Gesamtwert aller in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Zigarett en auf der 
Grundlage des Kleinverkaufspreises einschließlich sämtlicher Steuern, geteilt durch 
die Gesamtmenge der in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Zigarett en, 
berechnet.“ Art. 8 der o. g. Richtlinie.

779 Siehe S. 290 ff .
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 Tabelle 10.3: Tabaksteuererhöhungen seit 1977

Inkraft treten 
der Erhöhung Gesetz Begründung lt. Gesetzentwurf

1.1.1977

Gesetz zur Änderung des 
Tabaksteuergesetzes und des 
Gesetzes über das Brannt-
weinmonopol 1976

Verminderung der Finanzierungs-
defi zite des Bundes 

1.6.1982
Gesetz zur Änderung von 
Verbrauchsteuergesetzen 
1982

Begrenzung der Nett okreditauf-
nahme und Anhebung des Anteils 
der indirekten Steuern am Gesamt-
steueraufk ommen 

1.5.1989 
Gesetz zur Änderung von 
Verbrauchsteuergesetzen 
1988

Finanzbedarf für die Übertragung 
von weiteren Finanzmitt eln an die 
EG, für Hilfen zur Förderung der 
Investi ti onsfähigkeit fi nanzschwa-
cher Länder und für Zuschüsse an 
die Bundesanstalt für Arbeit 

1.3.1992

Gesetz zur Einführung eines 
befristeten Solidaritätszu-
schlags und zur Änderung 
von Verbrauchsteuer- und 
anderen Gesetzen 1991 

Finanzierung zusätzlicher Aufgaben 
vor dem Hintergrund der Ent-
wicklungen im Mitt leren Osten, in 
Südost- und Osteuropa und in den 
neuen Bundesländern 

1.1.2002
1.1.2003

Gesetz zur Finanzierung der 
Terrorbekämpfung 2001

Einnahmebedarf zur Erhöhung der 
inneren und äußeren Sicherheit 

1.3.2004
1.12.2004
1.9.2005

Gesetz zur Änderung des 
Tabaksteuergesetzes und 
anderer Verbrauchsteuerge-
setze 2003

Pauschale Abgeltung von Aufwen-
dungen der Krankenkassen für 
versicherungsfremde Leistungen 
und Sicherung der Substanz des 
Steueraufk ommens 

1.1.2013
1.1.2014
1.1.2015

Fünft es Gesetz zur Änderung 
von Verbrauchsteuergesetzen 
2012

Versteti gung des Tabaksteuerauf-
kommens und Erzielung von Steuer-
mehreinnahmen 

Quelle: Diverse Bundestagsdrucksachen .780

780 Vgl. Finanzausschuss des Deutschen Bundestags (2010), S. 14; Frakti onen SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (2003); Frakti onen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
(2001); Bundesregierung (1991); Bundesregierung (1988); Frakti onen der SPD und 
FDP (1981); Bundesregierung (1975).
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Abbildung 10.1:  Anteil der Einnahmen aus der Tabaksteuer am Gesamtsteuer-
aufk ommen in Prozent

Quelle: BMF (2013e) und eigene Berechnungen.

Daraus folgt, dass die Tabaksteuer – zumindest in der bisherigen 
Ausgestaltung – das fi skalische Ziel nicht befriedigend erfüllen 
kann, weil sie nur unzureichend zur Stabilisierung der Staats-
einnahmen beitragen kann. Dies liegt grundsätzlich daran, dass 
die Tabaksteuer zum überwiegenden Teil eine Mengensteuer ist. 
Um ein steti g steigendes Aufk ommen bzw. einen gleichbleiben-
den Anteil am Gesamtsteueraufk ommen sicherzustellen, wären 
bei konstanter Verbrauchsmenge regelmäßige Anpassungen des 
Steuersatzes erforderlich, die jedoch auf Widerstände stoßen 
und daher nicht ohne Weiteres realisierbar wären. Zudem müss-
te die Preiselasti zität der Nachfrage nach den einzelnen Tabak-
waren weitgehend unelasti sch sein und es dürft e keine Substi tu-
ti onsmöglichkeiten geben. Dies ist aber nicht der Fall.781 So ha-
ben vergangene Tabaksteuererhöhungen zu einem erheblichen 
Rückgang der Zigarett ennachfrage geführt. Zwischen 2002 und 
2012 ist der Zigarett enabsatz um 43 Prozent zurückgegangen.782 
Die Konsumenten sind zum einen auf andere und günsti gere Ta-

781 Siehe auch van Deuverden (2004), S. 12 ff .
782 Vgl. Stati sti sches Bundesamt (2012c), S. 9; Stati sti sches Bundesamt (2007).
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bakwaren, wie z. B. Feinschnitt tabak, umgesti egen, dessen Absatz 
im selben Zeitraum um 74 Prozent sti eg.783 Zum anderen ist das 
sogenannte  Cross-Border-Shopping, also das grenzüberschreiten-
de Einkaufen und Schmuggeln von unversteuerten Zigarett en, in-
tensiviert worden.784 Schließlich ist auch der Gesamtt abakkonsum 
zurückgegangen.785 Diese Entwicklungen haben somit zum – ge-
messen am Gesamtsteueraufk ommen – gesunkenen Tabaksteu-
ervolumen beigetragen.

 Die Tabaksteuer verstößt als eine Fiskalsteuer gegen eine gerech-
te und gleichmäßige Lastenverteilung. Sie ist nicht mit dem Leis-
tungsfähigkeitsprinzip vereinbar, weil sie die Steuerzahler nicht 
abhängig von ihrem verfügbaren Einkommen als anerkanntem 
Indikator der wirtschaft lichen Leistungsfähigkeit belastet.786 Statt -
dessen knüpft  sie an ihren speziellen Verbrauchsgewohnheiten, 
also dem individuellen Tabakkonsum an, der aber kein geeigne-
ter Indikator für die wirtschaft liche Leistungsfähigkeit der Steuer-
subjekte ist. Die Höhe des Tabakverbrauchs spiegelt lediglich die 
Konsumpräferenzen eines Steuersubjekts wider, die nicht mit der 
wirtschaft lichen Leistungsfähigkeit gleichzusetzen sind. Hat ein 
Konsument eine höhere Präferenz für Tabakwaren oder einen hö-
heren Bedarf an Tabakverbrauch, wird er diese Güter zulasten an-
derer Güter verstärkt nachfragen und somit höher besteuert, als 
ein anderer Konsument mit gleichem verfügbaren Einkommen, 
der Tabakwaren weniger präferiert und statt dessen andere, nicht 
mit einer speziellen Verbrauchsteuer belastete Güter nachfragt. 
Eine spezielle Verbrauchsteuer, wie die Tabaksteuer, läuft  somit 
einer gerechten Besteuerung nach dem Leistungsfähigkeitsprin-
zip zuwider. Sie ist ungerecht, weil die Belasteten mehr Steuern 
zahlen müssen, als sie nach Maßgabe des Leistungsfähigkeitsprin-

783 Ebenso ist im selben Zeitraum der Absatz von Zigarren und Zigarillos (+ 24 Prozent) 
sowie Pfeifentabak (+ 21 Prozent) gesti egen. Ebd.

784 Zur Entwicklung des Cross-Border-Shoppings siehe Bräuninger/Sti ller (2010).
785 Ebd., S. 12.
786 Vgl. Neumark (1970), S. 140 f.



290

zips zu entrichten hätt en. Deshalb eignet sie auch nicht zur Fi-
nanzierung versicherungsfremder Leistungen in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV).787 Soll über die Einkommensentste-
hung hinaus auch die Einkommensverwendung besteuert wer-
den, wäre hierzu eine allgemeine Verbrauchsteuer, die alle Güter 
einheitlich belastet, ein geeigneteres Mitt el. Dies ist im deutschen 
Steuerrecht durch die bestehende Umsatzsteuer bereits gewähr-
leistet.

Hinzu kommt, dass die Tabaksteuer verteilungspoliti sch prob-
lemati sch ist, weil sie Personen mit einem relati v niedrigen Ein-
kommen übermäßig belastet. Dies wiegt umso schwerer, weil der 
Raucheranteil in niedrigeren Einkommensschichten höher ist als 
in gehobenen.788

 Die Erhebung der Tabaksteuer wird vor allem mit einer gesund-
heitspoliti schen Zielsetzung gerechtf erti gt. Die Tabaksteuer soll 
zur Begrenzung des gesundheitsschädlichen Tabakkonsums bei-
tragen. Insoweit steht dieses Ziel im Konfl ikt zum fi skalischen 
Zweck, da die Reduzierung des Tabakkonsums mit sinkenden Steu-
ereinnahmen einhergehen würde.  Grundsätzlich stellt sich aber 
die Frage, ob der Staat in einer freiheitlichen Wirtschaft s- und 
Gesellschaft sordnung seine Bürger vor sich selbst schützen sollte, 
indem er versucht, ihren Konsum zu lenken.789 Wird dies verneint, 
wären Eingriff e in die Konsumentensouveränität bzw. Konsumfrei-
heit der Bürger durch gesundheitspoliti sch moti vierte Verbrauch-
steuern abzulehnen.790 Ziel von gesundheitspoliti sch legiti mierten 
Steuern könnte lediglich noch sein, Dritt e vor den Schädigungen 

787 Siehe auch Kapitel II.9.2.4.
788 Vgl. bspw. m. w. N. Deutsches Krebsforschungszentrum (2004). 
789 Ludwig Erhard war beispielsweise der Ansicht, dass Konsumfreiheit als „unantast-

bares Grundrecht“ empfunden werden muss. „Gegen sie zu verstoßen, sollte als ein 
Att entat auf unsere Gesellschaft sordnung geahndet werden.“ Weiter war er der Mei-
nung, „dass es den Staat gar nichts angeht, wie der einzelne Staatsbürger sein Geld 
verbrauchen will“. Vgl. Erhard (1957), S. 22 f. und S. 92.

790 Vgl. auch van Deuverden (2004), S. 6.
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des Rauchens zu schützen. So entstehen der Gesellschaft  durch 
die Behandlung von durch das Akti v- oder Passivrauchen verur-
sachten Krankheiten Kosten. Die Existenz externer Kosten des 
Rauchens ist unbestritt en, fraglich ist allerdings, in welcher Höhe 
sie bestehen und inwieweit sie durch sogenannte death benefi ts, 
also monetäre Entlastungen der Gesellschaft  durch die niedrigere 
Lebenserwartung von Rauchern, begrenzt werden.791 

Zunächst ist eine Tabaksteuer ungeeignet, diese gesellschaft li-
chen Schäden zu verhindern.  Hierzu wäre ein Tabakverbot am 
eff ekti vsten, jedoch verstoßen solche prohibiti ven Maßnahmen 
gegen die Konsumfreiheit und sind ordnungspoliti sch verwerf-
lich. Zudem gehen von der Prohibiti on stets äußerst nachteilige 
Wirkungen aus, sodass ein solches Verbot abzulehnen ist.792 Zur 
Begrenzung gesellschaft licher Kosten sind andere Maßnahmen 
der Tabaksteuer überlegen. Im Hinblick auf das Passivrauchen 
dürft en bestehende Rauchverbote vor allem in Schulen und öf-
fentlichen Gebäuden effi  zienter sein. Um soziale Kosten infol-
ge der Behandlung von Raucherkrankheiten zu begrenzen oder 
gänzlich zu verhindern, wäre hingegen die Erhebung von risiko-
bezogenen Krankenversicherungsbeiträgen eine geeignete Maß-
nahme.  Risikoabhängige Beiträge werden indes lediglich von ei-
nigen privaten Krankenversicherern erhoben, im System der GKV 
nicht. Zwar wäre eine risikoabhängige Beitragsgestaltung in der 
GKV prinzipiell umsetzbar, jedoch ist dies politi sch und wohl auch 
gesellschaft lich nicht gewollt, da dem Solidarprinzip ein höheres 
Gewicht als dem Verursacherprinzip beigemessen wird. Eine ver-
ursachergerechte Internalisierung externer Kosten wäre also im 
Krankenversicherungssystem selbst möglich, ist aber politi sch gar 
nicht erwünscht. Man kann es aber auch anders ausdrücken: Eine 
Internalisierung der externen Kosten fi ndet in der GKV nicht ver-

791 Vgl. m. w. N. Wigger (2005), S. 519; Wigger (2011), S. 40. 
792 Siehe auch Tipke (2003), 2003, S. 1076 ff .
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ursachergerecht, sondern insoweit statt , als die Kosten gleichmä-
ßig auf alle Beitragszahler umgelegt werden.

Die Tabaksteuer ist hingegen kein zielgenaues und effi  zientes 
Instrument zur Internalisierung externer Kosten des Rauchens, 
sodass das Verursacherprinzip nicht zu ihrer Rechtf erti gung her-
angeführt werden kann. Sie würde nämlich zwar tendenziell den 
Verursachern der externen Schäden auferlegt, doch wären die 
Tabaksteuereinnahmen bei einer opti malen Umsetzung des Ver-
ursacherprinzips zudem sachgerecht in die GKV zu überführen. 
Doch dies würde mit herrschenden Grundsätzen der Finanzierung 
öff entlicher Leistungen kollidieren, nach denen Sozialversiche-
rungsleistungen aus zweckgebundenen Beiträgen und nicht aus 
Steuern zu fi nanzieren sind.793 Auch würde eine solche Finanzie-
rungsweise anerkannte Haushaltsgrundsätze verletzen, beispiels-
weise den Grundsatz der Trennung von Gebietskörperschaft s- 
und Sozialversicherungshaushalten. Darüber hinaus können die 
Versicherten einer Tabaksteuer relati v einfach – beispielsweise 
durch das „Cross-Border-Shopping“ – ausweichen und auf diese 
Weise ihren Kostenbeitrag vermeiden. Dadurch würde sie aber 
wiederum zu einem ungerechten Finanzierungsmitt el. Schließlich 
würden privat krankenversicherte Raucher doppelt mit einem 
Kostenbeitrag zur Internalisierung externer Kosten belastet: zum 
einen mit der Tabaksteuer und zum anderen mit den risikobezo-
genen Krankenversicherungsprämien.

Schließlich belastet die Tabaksteuer als spezielle Verbrauchsteuer 
Tabakwaren, die bereits der allgemeinen Verbrauchsbesteuerung 
im Rahmen der Umsatzsteuer unterliegen. Dies führt zu einer 
steuerlichen Doppelbelastung von Tabakwaren. Zudem ist die Ta-
baksteuer ein Bestandteil der Bemessungsgrundlage der Umsatz-

793 Ausnahme ist die Finanzierung versicherungsfremder Leistungen, zu denen die Be-
handlungskosten der durch das Rauchen verursachen Krankheiten jedoch nicht gehö-
ren. Vgl. KBI (2010a); Fichte/Schulemann (2010), S. 676 ff .
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steuer, sodass eine Steuer von der Steuer erhoben wird. 794 Dies 
ist insoweit problemati sch, als es sich bei der Tabaksteuer um kei-
ne Wertschöpfung handelt und sie daher nicht mit der Umsatz-
steuer als Wertschöpfungsteuer belegt werden sollte.795 Durch 
diesen doppelten steuerlichen Zugriff  erhöht der Staat auf eine 
verschleierte Art und Weise seine Steuereinnahmen und trägt zur 
übermäßigen Belastung der Steuerzahler bei.

Die vorstehenden Gründe sprechen somit für eine Abschaff ung 
der Tabaksteuer. Eine Abschaff ung ist jedoch im nati onalen Allein-
gang nicht möglich, da die Tabakbesteuerung auf EU-Ebene vor-
gegeben ist. Es sollte daher erwogen werden, die EU-Vorgaben 
zur Tabakbesteuerung zu überprüfen. Solange kein EU-weiter 
Konsens zur Abschaff ung der Tabaksteuer besteht, muss sie wei-
terhin erhoben werden. Dabei sollte sich die Besteuerung, wie es 
zurzeit annähernd der Fall ist, am EU-Mindestniveau bemessen 
und nicht übermäßig erhöht werden. Um eine gleichmäßige Be-
steuerung der verschiedenen Tabakwaren und damit eine Steu-
ergerechti gkeit innerhalb der Tabaksteuer herzustellen, sollten 
zudem die bisher unterschiedlich hoch besteuerten Tabakwaren 
gleichmäßig mit der Tabaksteuer belastet werden. Hierzu wäre 
vor allem die Besteuerung von Feinschnitt tabak an die Besteue-
rung von Zigarett en anzupassen. Mit dem letzten Änderungsge-
setz hat der Gesetzgeber diesen Weg eingeschlagen.796 Zudem 
wurden auf EU-Ebene Schritt e eingeleitet, um die Tabakbesteue-
rung zu harmonisieren und die Ausweichmöglichkeit des „Cross-
Border-Shoppings“ zu begrenzen.797

794 Vgl. KBI (1971), S. 95.
795 Vgl. auch Haller (1980), S.363.
796 Vgl. Finanzausschuss des Deutschen Bundestags (2010).
797 Siehe Richtlinie 2011/64/EU des Rates vom 21.6.2011 über die Struktur und die Sätze 

der Verbrauchsteuern auf Tabakwaren, veröff entlicht im Amtsblatt  der Europäischen 
Union L 176/24 vom 5.7.2011.
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10.2  Branntweinsteuer 

Die Branntweinsteuer ist eine Verbrauchsteuer. Die Besteuerung 
des Branntweins in Deutschland kann bis in das Jahr 1507 zurück-
verfolgt werden. In der Vergangenheit wurde sie mit sozialhygie-
nischen bzw. gesundheitspoliti schen, wirtschaft s- und agrarpoliti -
schen Gründen zu rechtf erti gen versucht. Eine reichseinheitliche 
Branntweinsteuer wurde erstmalig im Jahr 1887 eingeführt.798

Die heuti ge Branntweinsteuer erfasst Ethylalkohol mit beliebigem 
Alkoholgehalt, Spirituosen mit einem Alkoholgehalt von mehr als 
1,2 Volumenprozent und andere Getränke mit einem Alkoholge-
halt von mehr als 22 Volumenprozent. Der Regelsteuersatz be-
trägt 1.303 Euro pro Hektoliter bzw. 13,03 Euro pro Liter reinen 
Alkohol.799 Eine 0,7-l-Flasche eines 40%igen Alkoholgetränks wird 
somit mit umgerechnet 3,65 Euro besteuert. Das Aufk ommen aus 
der Branntweinsteuer steht dem Bund zu; es betrug im Jahr 2012 
2,1 Milliarden Euro. Die Branntweinbesteuerung ist EU-weit har-
monisiert. Es gilt ein EU-Mindeststeuersatz von 550 Euro pro Hek-
toliter bzw. 5,50 Euro pro Liter reinen Alkohol.800 Der deutsche 
Regelsteuersatz beträgt damit das 2,4-fache des EU-Mindeststeu-
ersatzes.

Aus den gleichen Gründen wie die Tabaksteuer ist auch die 
Branntweinsteuer mit einer gerechten und gleichmäßigen Las-
tenverteilung unvereinbar.801 Die Branntweinsteuer kann zudem 
nicht als eine Luxussteuer legiti miert werden, da die besteuerten 
Alkoholgetränke schon lange keine Luxusgüter mehr sind.802 Wie 
bei der Tabaksteuer kommt es auch bei der Branntweinsteuer zur 

798 Vgl. Hansmeyer (1980), S. 796.
799 Siehe §§ 130 ff . Gesetz über das Branntweinmonopol.
800 Siehe Richtlinie 92/84/EWG des Rates vom 19.10.1992 über die Annäherung der 

Verbrauchsteuersätze auf Alkohol und alkoholische Getränke, veröff entlicht im Amts-
blatt  der Europäischen Union L 316/29 vom 31.10.1992.

801 Vgl. Kapitel II.10.1.
802 Vgl. KBI (1980), S. 45 f.
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steuerlichen Doppelbelastung von Alkoholgetränken, die bereits 
der allgemeinen Verbrauchsbesteuerung im Rahmen der Umsatz-
steuer unterliegen. Auch ist die Branntweinsteuer ein Bestandteil 
der Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer, sodass eine Steuer 
von der Steuer erhoben wird.803

Zur Rechtf erti gung von Alkoholsteuern werden mitt lerweile vor 
allem gesundheitspoliti sche Gründe herangezogen. So stellt bei-
spielsweise die Europäische Kommission fest, „dass die Besteu-
erung von Alkohol ein Mitt el sein könnte, um von übermäßigem 
Konsum abzuhalten und somit positi ve Auswirkungen in Form 
von geringeren Problemen im Zusammenhang mit Alkoholkon-
sum, Alkoholismus und Alkoholmissbrauch haben könnte“.804 Wie 
bereits im Abschnitt  zur Tabaksteuer erwähnt, sollte der Staat in 
einer freiheitlichen Wirtschaft s- und Gesellschaft sordnung sei-
ne Bürger nicht vor sich selbst, sondern vielmehr vor möglichen 
Schäden durch Dritt e schützen, also keine gesundheitspoliti sch 
moti vierten Verbrauchsteuern zur Konsumlenkung einsetzen.805 

Höchst fragwürdig ist die Begründung der Alkoholsteuern mit 
dem Schutz von Kindern und Jugendlichen.806 Es ist zwar durchaus 
ein erstrebenswertes (staatliches) Ziel, Kinder und Jugendliche 
vom Alkoholkonsum abzuhalten, jedoch ist eine Alkoholsteuer 
hierfür kein zielgenaues Instrument. Es ist nämlich ineffi  zient, die 
Preise für alkoholische Getränke für alle Bürger zu verteuern, um 
das Verhalten einer kleinen Konsumentengruppe zu lenken, die 
– und das sei ausdrücklich erwähnt – in der Regel ohnehin keine 
alkoholischen Getränke erwerben darf.807 Um den Alkoholkonsum 

803 Vgl. Kapitel II.10.1., S. 292 f.
804 Kommission der Europäischen Gemeinschaft en (2004), S. 21.
805 Vgl. Kapitel II.10.1, S. 290.
806 Zu dieser Begründung siehe Adams/Eff ertz (2009), S. 14 ff .
807 Die Abgabe von branntweinhalti gen Produkten an Kinder und Jugendliche unter 18 

Jahren ist verboten. Für den Erwerb von anderen alkoholischen Produkten, wie z. B. 
Bier, Wein oder Sekt, gilt hingegen eine Altersgrenze von 16 Jahren. Siehe § 9 Jugend-
schutzgesetz.
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von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren zu begrenzen, wä-
ren vielmehr verschärft e Abgabeverbote und deren verschärft e 
Kontrollen die zielgenaueren und effi  zienteren Mitt el.

Zur möglichen Rechtf erti gung der Branntweinsteuer könnte also 
wiederum nur das Verursacherprinzip herangezogen werden. 
Analog zum Tabakkonsum entstehen der Gesellschaft  auch durch 
den Alkoholkonsum Einzelner externe Kosten zulasten Dritt er, die 
mitt els geeigneter Instrumente internalisiert werden könnten. 
Hierbei wäre es jedoch zu kurz gegriff en, auf die Behandlungs-
kosten alkoholinduzierter Erkrankungen zu verweisen. Denn jene 
Erkrankungen entstehen nur durch Alkoholmissbrauch, also den 
regelmäßigen Konsum größerer Alkoholmengen.808 Ähnliche Aus-
wirkungen auf die Gesundheit wird man grundsätzlich bei vielen 
Lebens- und Genussmitt eln feststellen. Maßvoller Konsum ist 
unschädlich, übermäßiger Konsum dagegen schädlich. Die Be-
sonderheit des Alkohols im Vergleich zu anderen Genuss- und 
Lebensmitt eln liegt jedoch zum einen darin, dass bereits geringe 
Konsummengen zu (vorübergehenden) gesundheitlichen Beein-
trächti gungen bzw. zu einem „Rauschzustand“ führen und zum 
anderen im Suchtpotenzial und damit in der höheren Wahr-
scheinlichkeit alkoholinduzierter Krankheiten. Um soziale Kos-
ten infolge der Behandlung von alkoholinduzierten Krankheiten 
sachgerecht zu internalisieren, wäre auch hier die Erhebung von 
risikobezogenen Krankenversicherungsbeiträgen eine geeignete 
Maßnahme, was aber politi sch und gesellschaft lich (noch) nicht 
gewollt ist. Die Branntweinsteuer und alle anderen Alkoholsteu-
ern eignen sich indes nicht, diese externen Kosten angemessen 
zu internalisieren.809

808 So merkt die Europäische Kommission sogar an, dass „medizinische Studien in den 
letzten Jahren auch auf die positi ven gesundheitlichen Eff ekte eines maßvollen Alko-
holgenusses hingewiesen“ haben. Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaft en 
(2004), S. 21.

809 Siehe analoge Argumentati on zur Tabaksteuer im Kapitel II.10.1, S. 291 f.



297

Doch auch außerhalb des Gesundheitssystems können externe 
Kosten durch den Alkoholkonsum entstehen und zwar bereits 
durch den Konsum geringer Alkoholmengen. Man denke bei-
spielsweise an Unfälle im Straßenverkehr, wodurch Dritt e ge-
schädigt werden können. Als Anreiz zur Schadensvermeidung 
sind ordnungsrechtliche Maßnahmen, wie in diesem Fall bspw. 
Vorgaben zur „Promillegrenze“ und entsprechende Strafen beim 
Verursachen von Unfällen, effi  zienter als Alkoholsteuern. Werden 
Dritt e dennoch durch Unfälle geschädigt, werden ihre Schäden im 
Rahmen des bestehenden Haft pfl ichtversicherungszwangs regu-
liert. Um externe Kosten aufgrund von alkoholbedingten Straßen-
verkehrsunfällen zu internalisieren, ist der geltende Haft pfl icht-
versicherungszwang also hinreichend. 

Somit kann auch die Branntweinsteuer nicht hinreichend legiti -
miert werden. Da jedoch ihre Abschaff ung aufgrund von EU-Vor-
gaben erst auf längere Sicht umsetzbar wäre, muss sie zunächst 
weiterhin erhoben werden. Sie sollte jedoch auf den EU-Mindest-
steuersatz reduziert werden. Angesichts der Vielzahl von Alkohol-
steuern in Deutschland810 sollte darüber hinaus erwogen werden, 
sie zu einer einzigen Alkoholsteuer zusammenzufassen. Dies wür-
de zur Transparenz und Übersichtlichkeit des Steuerrechts bei-
tragen.  Die Zusammenfassung der bestehenden Alkoholsteuern 
zu einer einzigen Alkoholsteuer ist vom Gesetzgeber nach dem 
Auslaufen des Branntweinmonopols zum 1. Januar 2018 bereits 
beschlossen.811 

810 Siehe auch Kapitel II.11.4 und II.11.5.
811 Siehe Gesetz zur Abschaff ung des Branntweinmonopols, in: Bundesgesetzblatt , Teil I, 

Nr. 31 vom 28.06.2013 S. 1650 ff .
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10.3  Versicherungsteuer

Die Versicherungsteuer ist eine Verkehrsteuer. Ihren Ursprung hat 
sie im 18. Jahrhundert, als im Zuge der Ausbreitung von Versiche-
rungen bzw. Assekuranzen eine Stempelabgabe812 eingeführt wur-
de. Im 19. Jahrhundert wurde diese Art der Versicherungsteuer in 
den deutschen Einzelstaaten unterschiedlich gehandhabt, bevor 
sie 1913 als Reichssteuer vereinheitlicht wurde. 1922 wurde die 
Versicherungsteuer in Stempelform zugunsten der geltenden Be-
steuerungsart aufgegeben. Seit 1949 war sie eine Ländersteuer, 
bevor sie 1970 auf den Bund übergegangen ist.813 

Die Versicherungsteuer wird heute auf die Zahlung von Versiche-
rungsentgelten erhoben. Es gilt in der Regel ein Steuersatz von 
19 Prozent. Abweichend davon gelten für besti mmte Versiche-
rungsarten andere Steuersätze und/oder verminderte Bemes-
sungsgrundlagen. So wird beispielsweise für Feuer-Betriebsun-
terbrechungsversicherungen ein Steuersatz von 22 Prozent auf 
60 Prozent des Versicherungsentgelts erhoben. Bei Wohngebäu-
de- und Hausratsversicherungen gilt ein Steuersatz von 19 Pro-
zent bei einer Bemessungsgrundlage von 86 bzw. 85 Prozent des 
Versicherungsentgelts.814 Von der Besteuerung ausgenommen 
sind z. B. gesetzliche Sozialversicherungen sowie private Lebens-, 
Renten- oder Krankenversicherungen.815 Das Aufk ommen aus der 
Versicherungsteuer betrug im Jahr 2012 11,1 Milliarden Euro.

 Bereits seit langem gelten Verkehrsteuern als überholte Steuern 
in einem modernen und zeitgemäßen Steuersystem. Sie hatt en 
allenfalls solange eine Existenzberechti gung, wie das Einkommen 
als Indikator der wirtschaft lichen Leistungsfähigkeit noch nicht 

812 Stempelabgaben werden durch Abstempeln eines Dokuments – hier des Versiche-
rungsscheins – erhoben. 

813 Vgl. BMF (2012b), S. 141; Hansmeyer (1980), S. 858 f.
814 Siehe im Einzelnen § 6 Versicherungsteuergesetz.
815 Zu den Ausnahmen siehe ausführlich § 4 Versicherungsteuergesetz.
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hinreichend erfasst werden konnte und es auch noch keine allge-
meine Besteuerung der Einkommensverwendung gab. Die immer 
noch andauernde Erhebung von Verkehrsteuern bewirkt prak-
ti sch eine zusätzliche, mit unterschiedlichen Sätzen versehene 
indirekte Besteuerung besti mmter Konsumgewohnheiten ohne 
Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit, sodass die Steuerzahler je 
nach Verwendung ihres Einkommens unterschiedlich belastet 
werden. 816 

Die Versicherungsteuer belastet die Einkommensverwendung. 
Um Doppelbelastungen mit der Umsatzsteuer und der Versiche-
rungsteuer zu vermeiden, sind alle Umsätze aufgrund eines Ver-
sicherungsverhältnisses umsatzsteuerfrei.817 Prakti sch fi ndet den-
noch eine kumulati ve Doppelbelastung statt , weil die Versiche-
rungsgesellschaft en vom Vorsteuerabzug der Umsatzsteuer aus-
geschlossen sind. Dadurch wird die Vorsteuer verdeckt auf den 
Versicherungsnehmer überwälzt und erhöht die Bemessungs-
grundlage der Versicherungsteuer. 818 Der Versicherungsnehmer 
wird also sowohl mit der Vorsteuer der Versicherungsgesellschaft  
als auch mit der Versicherungsteuer belastet. Nach Tipke müssen 
Umsatzsteuer und Versicherungsteuer aber „als systemati sche 
Einheit gesehen werden“.819 Während die Umsatzsteuer durch 
den Vorsteuerabzug und Überwälzung auf den Verbraucher die 
Unternehmer nicht belastet, ist dies bei der Versicherungsteuer 
nicht der Fall. Sie kann lediglich als Betriebsausgabe abgezogen 
werden. Dies erscheint unsystemati sch. Insoweit kann die Versi-
cherungsteuer als eine Sonder-Unternehmensteuer charakteri-
siert werden.820

816 Vgl. bereits KBI (1971), S. 88 f.
817 Siehe § 4 Nr. 10 Umsatzsteuergesetz. 
818 Vgl. Englisch (2013d), Rz. 67.
819 Tipke (2003), S. 1031.
820 Ebd., S. 1032.
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Ebenfalls unsystemati sch erscheint die Belastung von Unfall- 
und Haft pfl ichtversicherungen mit der Versicherungsteuer. Bei-
de Versicherungsarten werden einkommensteuerrechtlich als 
Sonderausgabe behandelt.821 Es ist jedoch widersprüchlich, sol-
che Aufwendungen „einkommensteuerrechtlich als existenzielle 
Vorsorge zu qualifi zieren, aber andererseits denselben Aufwand 
(dieselbe Einkommensverwendung) mit Versicherungsteuer zu 
belasten“.822

Aufgrund der oben genannten Probleme und Mängel und da die 
Versicherungsteuer ebenso wie die Umsatzsteuer die Einkom-
mensverwendung belastet, sollte als Maßnahme zur Vereinfa-
chung des Steuerrechts erwogen werden, die Versicherungsteuer 
in die Umsatzsteuer zu integrieren. Nicht zuletzt legen dies die 
gleich hohen Steuersätze von 19 Prozent nahe, weshalb die Belas-
tung der Verbraucher grundsätzlich gleich bleiben würde. 823 Einer 
solchen Integrati on steht jedoch die europäische Mehrwertsteu-
ersystemrichtlinie entgegen,824 die eine Befreiung der Versiche-
rungsumsätze von der Umsatzsteuer vorsieht. 825 Solange kein EU-
weiter Konsens über die Änderung der Mehrwertsteuersystem-
richtlinie besteht und Versicherungsumsätze als Belastungsgrund 
erachtet werden, sollte die Versicherungsteuer weiterhin als spe-
zielle, die Umsatzsteuer ergänzende Steuer erhoben werden.

10.4  Rennwett - und Lott eriesteuer 

Die Rennwett - und Lott eriesteuer ist eine Verbrauchsteuer der 
Länder. Bereits im 15. Jahrhundert wurden Lott erien mit Sach-
gewinnen zur Finanzierung öff entlicher Aufgaben in Notf ällen 

821 Siehe § 10 Abs. 1 Nr. 3a Einkommensteuergesetz.
822 Englisch (2013d), Rz. 67.
823 Vgl. Kirchhof (2008), S. 26.
824 Vgl. Englisch (2013d), Rz. 67.
825 Siehe Art. 135, Abs. 1, Buchstabe a der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 

28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem, veröff entlicht im Amts-
blatt  der Europäischen Union L 347/1 vom 11.12.2006.
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veranstaltet. Im 18. Jahrhundert wurden Klassenlott erien und 
das Zahlenlott o mit Verbrauchsteuern belegt. 1881 wurde eine 
reichseinheitliche Urkundensteuer für Lott eriescheine einge-
führt, die 1891 auf Pferdewett en ausgeweitet wurde. Die heuti ge 
Rennwett - und Lott eriesteuer geht auf das Rennwett - und Lott e-
riegesetz von 1922 zurück, das nach dem Zweiten Weltkrieg auch 
auf Fußballwett en ausgedehnt wurde.826 Die jüngste Reform mit 
Wirkung zum 1. Juli 2012 schloss sämtliche Sportwett en in- und 
ausländischer Wett anbieter in die Besteuerung ein.827

Für Einsätze auf Pferderenn- und Sportwett en wird ein Steuer-
satz von fünf Prozent erhoben. Der gleiche Steuersatz gilt für am 
Totalisator gewett ete Beträge, also Lott o- und Totoangebote. Lot-
terieangebote werden mit einem Steuersatz von 20 Prozent des 
Lospreises besteuert.828 Das Aufk ommen aus der Rennwett - und 
Lott eriesteuer betrug im Jahr 2012 1,4 Milliarden Euro. 

Die Rennwett - und Lott eriesteuer belastet die Einkommensver-
wendung und ist daher ähnlich wie die Versicherungsteuer zu 
beurteilen. Glücksspielumsätze, die unter das Rennwett - und 
Lott eriegesetz fallen, sind im Rahmen der Umsatzsteuer steu-
erbefreit, um eine Doppelbelastung zu vermeiden. Es erscheint 
jedoch unsystemati sch, besti mmte Umsätze von der Umsatzbe-
steuerung auszuklammern und statt dessen mit einer speziellen 
Verbrauchsteuer zu belasten. Daher sollte analog zur vorgeschla-
genen Integrati on der Versicherungsteuer in die Umsatzsteuer 
erwogen werden, auch die Rennwett - und Lott eriesteuer in die 
Umsatzsteuer einzugliedern. Dies würde zur Vereinfachung des 
Steuerrechts beitragen. Hierzu müssten jedoch die Bemessungs-
grundlage geändert werden und somit statt  der Wett einsätze und 

826 Vgl. BMF (2012b), S. 112.
827 Vgl. Bundesrat (2012).
828 Siehe §§ 10 ff . Rennwett - und Lott eriegesetz.
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Lospreise die Umsätze der Betreiber abzüglich der ausbezahlten 
Gewinne besteuert werden.829 

Eine Integrati on der Rennwett - und Lott eriesteuer in die Umsatz-
steuer erscheint politi sch allenfalls langfristi g durchsetzbar. Zum 
einen steht das Aufk ommen aus der Rennwett - und Lott eriesteu-
er den Ländern zu, sodass sie nicht ohne Kompensati onszahlun-
gen auf die Steuereinnahmen verzichten würden. Zum anderen 
bedarf es einer Änderung der europäischen Mehrwertsteuersys-
temrichtlinie,830 in der die Umsatzsteuerfreiheit der Glücksspiel-
umsätze fi xiert ist,831 sodass eine Integrati on der Rennwett - und 
Lott eriesteuer in die Umsatzsteuer wohl nur auf längere Sicht 
möglich wäre. Solange kein EU-weiter Konsens über die Ände-
rung der Mehrwertsteuersystemrichtlinie besteht und Wett - und 
Lott erieumsätze als Belastungsgrund erachtet werden, sollte die 
Rennwett - und Lott eriesteuer weiterhin als spezielle, die Umsatz-
steuer ergänzende, Steuer erhoben werden. 

10.5  Grunderwerbsteuer 

Die Grunderwerbsteuer ist eine Verkehrsteuer der Länder. Sie 
belastet Rechtsvorgänge, die eine Übereignung von inländischen 
Grundstücken umfassen.832 Ausgenommen sind beispielsweise 
Erwerbe von Grundstücken mit einem Wert von unter 2.500 Euro 
oder Grundstückserwerbe durch Ehegatt en oder Lebenspart-
ner.833 Das Aufk ommen lag im Jahr 2012 bei 7,4 Milliarden Euro. 

Ihren Ursprung hat die Grunderwerbsteuer im Mitt elalter, als 
Grundherren Besitzwechselabgaben vom neuen Grundbesitzer 
forderten. In Deutschland wurde die Grunderwerbsteuer ab dem 

829 Vgl. Kirchhof (2008), S. 27.
830 Vgl. Englisch (2013d), Rz. 80.
831 Siehe Art. 135, Abs. 1, Buchstabe i der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 

28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem, (Fn 828).
832 Siehe § 1 Grunderwerbsteuergesetz.
833 Siehe § 3 Grunderwerbsteuergesetz.
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Jahr 1909 zunächst als Stempelabgabe und ab 1919 als reichsein-
heitliche Steuer erhoben. Im Jahr 1949 erhielten die Länder das 
ausschließliche Gesetzgebungsrecht; ab 1969 wurde dies zuguns-
ten der konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes geändert. 

Das Grunderwerbsteuerrecht hat sich anfangs in den Ländern 
unterschiedlich entwickelt, wurde aber 1983 vereinheitlicht. Im 
Zuge einer Verbreiterung der Bemessungsgrundlage wurde der 
Steuersatz von 7 auf 2 Prozent gesenkt.834 Eine solche Verein-
heitlichung und Steuersatzreduzierung hatt e das Insti tut bereits 
frühzeiti g gefordert.835 Zum Jahr 1997 wurde der Steuersatz zum 
Ausgleich der Einnahmeausfälle infolge der Aussetzung der Ver-
mögensteuer auf 3,5 Prozent angehoben. Auf diesem Niveau 
blieb er bis Ende August 2006. Seit dem 1. September 2006 dür-
fen die Länder den Steuersatz selbst besti mmen. Seitdem haben 
fast alle Länder den Steuersatz angehoben, was unter anderem 
durch die Regelung zur Berücksichti gung der Grunderwerbsteuer-
einnahmen im Länderfi nanzausgleich bedingt ist.836 Aktuell liegen 
die Steuersätze zwischen 3,5 und 5,5 Prozent. Zum 1. Januar 2014 
sind jedoch weitere Erhöhungen geplant (siehe Tabelle 10.4). 

Infolge dieser Erhöhungen hat sich die Grunderwerbsteuer zu 
einem nicht zu unterschätzenden Hemmnis für die Wohneigen-
tumsbildung entwickelt. Wird beispielsweise eine Eigentumswoh-
nung für 200.000 Euro erworben, fällt bei einem Steuersatz von 5 
Prozent eine Steuerlast von 10.000 Euro an, bei einem Steuersatz 
von 6,5 Prozent sogar 13.000 Euro.

834 Vgl. BMF (2012b), S. 79 f.
835 Vgl. KBI (1971), S. 93 f.
836 Siehe S. 307 ff .
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 Tabelle 10.4: Grunderwerbsteuersätze in den Ländern (Stand: 1. September 
2013)

Bundesland Steuersatz in Prozent

Baden-Württ emberg 5,0

Bayern 3,5

Berlin 5,01

Brandenburg 5,0

Bremen 4,52

Hamburg 4,5

Hessen 5,0

Mecklenburg-Vorpommern 5,0

Niedersachsen 4,52

Nordrhein-Westf alen 5,0

Rheinland-Pfalz 5,0

Saarland 5,5

Sachsen 3,5

Sachsen-Anhalt 5,0

Schleswig-Holstein 5,03

Thüringen 5,0

1 ab 1. Januar 2014 6,0 Prozent
2 ab 1. Januar 2014 5,0 Prozent
3 ab 1. Januar 2014 6,5 Prozent

Eigene Zusammenstellung.

Europarechtlich dürfen die Mitgliedstaaten zwar eine Grund-
erwerbsteuer erheben, jedoch ist dies nicht zwingend vorgege-
ben.837 Statt dessen besteht gemäß der Mehrwertsteuersystem-
richtlinie eine Umsatzsteuerpfl icht für Lieferungen von unbebau-
ten Baugrundstücken und Neubauten durch Unternehmer. Die 
Richtlinie erlaubt dabei auch die Besteuerung von Lieferungen 

837 Siehe Art. 401 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das ge-
meinsame Mehrwertsteuersystem, veröff entlicht im Amtsblatt  der Europäischen Uni-
on L 347/1 vom 11.12.2006.
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durch Private.838 Aufgrund einer Ausnahmeregelung darf Deutsch-
land solche Tatbestände jedoch umsatzsteuerfrei stellen.839 Statt -
dessen werden in Deutschland Grundstücksübertragungen mit 
der Grunderwerbsteuer belastet. Um Doppelbelastungen mit der 
allgemeinen Umsatzsteuer und der Grunderwerbsteuer zu ver-
meiden, sind alle Umsätze, die unter das Grunderwerbsteuerge-
setz fallen, umsatzsteuerfrei.840

Die Grunderwerbsteuer belastet die Einkommensverwendung, 
indem Grundstücksumsätze besteuert werden. Sie kann daher als 
eine Sonderumsatzsteuer charakterisiert werden.841 Problema-
ti sch ist dabei, dass die Grunderwerbsteuer jedes Mal bei jedem 
Grundstücksübergang erhoben wird. Wird ein Grundstück mehr-
mals übereignet, entsteht eine kumulati ve Mehrfachbelastung 
desselben Grundstücks durch die Grunderwerbsteuer. Wie be-
reits bei der Versicherung- sowie der Rennwett - und Lott eriesteu-
er läge es auch hier auf den ersten Blick nahe, für eine Integrati on 
der Grundstücksübertragungen in die allgemeine Umsatzbesteu-
erung zu plädieren.842 Dagegen spricht jedoch, dass die Umsatz-
steuer grundsätzlich die Wertschöpfung belasten soll. Bei Grund-
stücksübereignungen entsteht jedoch keine neue Wertschöpfung; 
sie stellen vielmehr einen Akti vtausch dar.843 Die Integrati on aller 
Grundstücksübertragungen in die allgemeine Umsatzsteuer wür-
de zudem einen Systembruch bedeuten, da die Umsatzbesteue-
rung dann auch auf Private bzw. Nicht-Unternehmer ausgeweitet 
würde , sodass diese erstmals Umsatzsteuer an das Finanzamt 

838 Siehe Art. 12 Abs. 1 und Art. 135, Abs. 1, Buchstaben j und k der Richtlinie 2006/112/
EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem, veröf-
fentlicht im Amtsblatt  der Europäischen Union L 347/1 vom 11.12.2006.

839 Siehe Art. 371 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das 
 gemeinsame Mehrwertsteuersystem, veröff entlicht im Amtsblatt  der Europäischen 
 Union L 347/1 vom 11.12.2006.

840 Siehe § 4 Nr. 9a Umsatzsteuergesetz. 
841 Vgl. Englisch (2013d), Rz. 3.
842 So z. B. Kirchhof (2008), S. 24 f.
843 Vgl. RWI (2012), S. 15.
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entrichten müssten.844 Dies könnte ferner zu einem Einfallstor für 
höhere Belastungen privater Haushalte werden, wenn auch die 
Einbeziehung anderer privater Handelsgeschäft e, wie z. B. im 
Gebrauchtwagenhandel, in die Umsatzsteuerpfl icht erwogen 
würde. Auch wenn die Umsatzbesteuerung nur auf Lieferungen 
von allen Grundstücken oder – wie es die Mehrwertsteuersys-
temrichtlinie der EU vorschreibt – nur auf Lieferungen von un-
bebauten Baugrundstücken und Neubauten durch Unternehmer 
begrenzt würde, würde bei einer solchen Reform die Steuerbe-
lastung aufgrund des höheren Umsatzsteuersatzes steigen. Daher 
könnte eine solche Reform erhebliche Widerstände bei den belas-
teten Steuerzahlern auslösen. Schließlich dürft e auch Widerstand 
von Seiten der Länder kommen, die nicht ohne Weiteres auf das 
Aufk ommen aus der Grunderwerbsteuer verzichten würden.845 
Eine Abschaff ung der Grunderwerbsteuer bei einer Integrati on 
der Grundstücksübertragungen in die allgemeine Umsatzbesteu-
erung wäre somit steuerpoliti sch nicht sachgerecht und erscheint 
politökonomisch unwahrscheinlich.

Ebenfalls unwahrscheinlich erscheint eine gänzliche Abschaff ung 
der Grunderwerbsteuer ohne eine Integrati on der Gebäudeüber-
tragungen in die allgemeine Umsatzsteuer, was europarechtlich 
möglich wäre. Eine ersatzlose Abschaff ung der Grunderwerbsteu-
er wäre zwar empfehlenswert, da, wie bereits oben erwähnt, Ver-
kehrsteuern neben einer allgemeinen Umsatzsteuer als überholt 
gelten.846 Allerdings dürft e ein ersatzloser Abbau der Grunder-
werbsteuer an den Widerständen der Länder aufgrund ihrer fi s-
kalischen Interessen scheitern.

Daher erscheint nur eine Beibehaltung der Grunderwerbsteuer 
als eine wirklichkeitsnahe Opti on. Die Grunderwerbsteuer wäre 

844 Vgl. bereits KBI (1971), S. 94.
845 Vgl. auch Englisch (2013d), Rz. 3.
846 Siehe Kapitel II.10.3, S. 298 f. Vgl. auch KBI (1974), S. 27 f.
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genauso wie die Versicherung- sowie der Rennwett - und Lott e-
riesteuer als eine Ergänzungssteuer zur Umsatzsteuer zu charak-
terisieren. 

 Bei einer Fortf ührung der Grunderwerbsteuer sollten aber jeg-
liche Anreize zu Steuererhöhungen beseiti gt werden.847 Hierzu 
bedarf es einer Änderung der Regelung zur Berücksichtigung der 
Grunderwerbsteuereinnahmen im Länderfinanzausgleich, die 
zurzeit eben einen solchen Fehlanreiz setzt. So werden im Län-
derfi nanzausgleich nicht die tatsächlichen, sondern die normier-
ten Grunderwerbsteuereinnahmen zur Ermitt lung der Steuerkraft  
der Länder berücksichti gt. Zur Ermitt lung der normierten Steuer-
einnahmen eines Landes wird der um den Steuersatz bereinigte 
Anteil seiner tatsächlichen Steuereinnahmen ins Verhältnis zum 
Gesamtsteueraufk ommen und zum durchschnitt lichen Steuer-
satz aller Länder gesetzt848 (siehe Abbildung 10.2). 

Abbildung 10.2:  Formel zur Berechnung der „normierten“ Grunderwerbsteuer-
einnahmen

Grunderwerbsteuer Landi =

Grunderwerbsteueraufk ommeni · ∑ 16 Grunderwerbsteueraufk ommen
Steuersatzi

i

∑ 16 Grunderwerbsteueraufk ommen
i Steuersatz

Quelle: Broer (2008), S. 4.

Mit dieser Regelung wollte der Gesetzgeber ursprünglich vermei-
den, dass Länder ihre Finanzkraft  durch Steuersenkungen redu-
zieren und diese somit durch andere Länder fi nanzieren lassen.849 
Solche Steuersenkungen auf Kosten anderer Länder wären mög-
lich, wenn die tatsächlichen und nicht die normierten Einnahmen 
aus der Grunderwerbsteuer im Länderfi nanzausgleich berück-

847 Vgl. DSi (2013b).
848 Siehe § 7 Abs. 1 Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern (Finanz-

ausgleichsgesetz – FAG).
849 Vgl. Frakti onen der CDU/CSU und SPD (2006), S. 20.
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sichti gt würden. In diesem Fall hätt en Länder ihre Finanzkraft  
durch Steuersenkungen reduzieren und dann aufgrund der nied-
rigeren Finanzkraft  tendenziell höhere Ausgleichs- und Umsatz-
steuerzuweisungen erhalten können. Das Normierungsverfahren 
führt aber dazu, dass sowohl die Mindereinnahmen aus einer 
Steuersenkung als auch die Zusatzeinnahmen aus einer Steuerer-
höhung weitgehend beim Land verbleiben. Für die Länder gibt es 
somit keinen Anreiz, Steuersenkungen zulasten anderer Länder 
umzusetzen. Auf der anderen Seite ist es att rakti v, die Grunder-
werbsteuer zu erhöhen, um Haushaltsmitt el zu akquirieren, ohne 
diese Mehreinnahmen (teilweise) an andere abgeben zu müssen. 

Die beabsichti ge Vermeidung eines Fehlanreizes führte somit 
zur Implementi erung eines anderen Fehlanreizes. So liefert das 
Normierungsverfahren in seiner derzeiti gen Ausgestaltung einen 
Fehlanreiz zu Steuererhöhungen. Wenn nämlich – ausgehend von 
einem gleichen Steuersatz in allen Ländern – eines oder mehre-
re Länder ihre Steuersätze erhöhen, steigt auch die für die Aus-
gleichszuweisungen und die Umsatzsteuerverteilung relevante 
(fi kti ve) Finanzkraft  der Länder, die den Grunderwerbsteuersatz 
nicht erhöht haben. Demzufolge wird auch Ländern mit unter-
durchschnitt lichen bzw. konstanten Steuersätzen eine höhere 
Finanzkraft  unterstellt, als sie bei Berücksichti gung der tatsächli-
chen Einnahmen wäre.850 Steuererhöhungen in besti mmten Län-
dern gehen also zulasten der übrigen Länder, für die sich folglich 
ein Anreiz ergibt, mit Steuererhöhungen nachzuziehen.851 Auf 
diese Weise kann eine Steuererhöhungsspirale entstehen, die 
bereits seit einigen Jahren tatsächlich zu beobachten ist. Das gel-

850 Vgl. RWI (2012), S. 20 ff .
851 So begründete das Land Hessen die Erhöhung des Grunderwerbsteuersatzes zum 1. 

Januar 2013 mit dem Normierungsverfahren. Vgl. Frakti onen der CDU und der FDP 
2012.
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tende Normierungsverfahren ist zudem verfassungsrechtlich be-
denklich.852 

Um weitere Steuererhöhungen und die damit einhergehenden 
Zusatzbelastungen der Steuerzahler zu verhindern, sollte eine 
Änderung der entsprechenden Regelung im Länderfi nanzaus-
gleich angestrebt werden. Eine neue Regelung sollte sicherstel-
len, dass Länder weder Anreize zu Steuererhöhungen noch Anrei-
ze zu Steuersenkungen zulasten anderer Länder haben.

10.6  Zusammenfassung der Empfehlungen 

Die Tabaksteuer und die Branntweinsteuer sind aufgrund von 
EU-Vorgaben derzeit zwingend vorgegeben. Da beide Steuern 
steuersystemati sch verfehlt und eigentlich abzubauen sind, sollte 
die Höhe der Besteuerung zumindest die vorgegebenen EU-Min-
deststeuersätze nicht überschreiten. Langfristi g ist auf EU-Ebene 
ein Abbau beider Steuern anzustreben. Die Versicherungsteuer 
sowie Rennwett - und Lott eriesteuer sollten langfristi g in die allge-
meine Umsatzsteuer integriert werden. Die Grunderwerbsteuer 
sollte auf längere Sicht vollständig entf allen.

852 In der Verfassungsklage Bayerns und Hessens gegen den geltenden Länderfi nanzaus-
gleich wird das Normierungsverfahren als verfassungswidrig beurteilt.
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 Tabelle 10.5: Zusammenfassung der Empfehlungen aus Kapitel 10

Steuerart Empfehlung

Tabaksteuer

kurz- bis mitt elfristi g: Reduzierung auf den EU-
Mindeststeuersatz, gleichmäßige Besteuerung aller 
Tabakwaren
langfristi g: Abschaff ung auf EU-Ebene anstreben

Branntweinsteuer

kurz- bis mitt elfristi g: Reduzierung auf den EU-
Mindeststeuersatz, Zusammenfassung mit anderen 
Alkoholsteuern zu einer Alkoholsteuer
langfristi g: Abschaff ung auf EU-Ebene anstreben

Versicherungsteuer
kurz- bis mitt elfristi g: Beibehaltung
langfristi g: Integrati on in die Umsatzsteuer bei Ände-
rung der EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie

Rennwett - und Lott eriesteuer
kurz- bis mitt elfristi g: Beibehaltung
langfristi g: Integrati on in die Umsatzsteuer bei Ände-
rung der EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie

Grunderwerbsteuer
kurz- bis mitt elfristi g: Beibehaltung bei Änderung des 
Länderfi nanzausgleichs
langfristi g: Abschaff ung

Eigene Darstellung.
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11  Bagatellsteuern

11.1   Defi niti on und Umfang 

Unter dem Begriff  „Bagatellsteuern“ werden solche Steuern zu-
sammengefasst, deren Aufk ommen im Vergleich zum Gesamt-
steueraufk ommen äußerst gering ist. Bis zu welchem konkreten 
Anteil am Gesamtsteueraufk ommen eine Steuer als Bagatellsteu-
er zu beurteilen ist, kann wissenschaft lich nicht abgeleitet wer-
den. Das Insti tut hat in der Vergangenheit die Grenze bei 0,2 Pro-
zent des Gesamtsteueraufk ommens gezogen. Aufgrund dessen 
wird jede Steuer, die ein geringeres Aufk ommen als 0,2 Prozent 
des Gesamtsteueraufk ommens aufweist, zu den Bagatellsteuern 
gerechnet. 853

Zu den Bagatellsteuern sind neben der bereits analysierten Luft -
verkehrsteuer854 vier weitere Bundessteuern, drei Ländersteuern 
und mehrere kommunale Bagatellsteuern zu zählen. Diese Baga-
tellsteuern haben insgesamt ein Aufk ommen in Höhe von rund 
3,7 Milliarden Euro (siehe Tabelle 11.1).

Darüber hinaus drohen in Zukunft  einige neue Bagatellsteuern 
hinzuzukommen. So wurden beispielsweise in Nordrhein-Westf a-
len eine Funkmaststeuer, eine Solariumsteuer und eine Warte-
schlangensteuer diskuti ert. Andererseits wurden in der Vergan-
genheit zahlreiche Bagatellsteuern abgeschaff t.855 Hierzu gehören 
beispielsweise die Getränkesteuer (Abschaff ung zum Jahr 2010), 
Leuchtmitt elsteuer (1993), Salzsteuer (1993), Teesteuer (1993), 
Zuckersteuer (1993), Gesellschaft steuer (1992), Börsenumsatz-

853 Vgl. KBI (1980), S. 10. Der Wissenschaft liche Beirat beim Bundesministerium der Fi-
nanzen zieht die Grenze erst bei 0,1 Prozent des Gesamtsteueraufk ommens (vgl. 
BMF-Beirat (1988), S. 308).

854 Siehe Kapitel II.9.5.
855 Eine Aufl istung abgeschaff ter Steuern fi ndet sich in BMF (2012b), S. 149 ff .
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steuer (1991), Essigsäuresteuer (1981), Spielkartensteuer (1981), 
Zündwarensteuer (1981) und die Speiseeissteuer (1972).856

  Tabelle 11.1: Einnahmen aus Bagatellsteuern im Jahr 2012

Steuerart Erhebungs-
kompetenz

Einnahmen 
in Mio. Euro

Anteil am 
gesamten 

Steuer-
aufk ommen 
in Prozent

Kaff eesteuer Bund 1.054 0,176

Luft verkehrsteuer Bund 948 0,158

Schaumweinsteuer Bund 450 0,075

Zwischenerzeugnissteuer Bund 14 0,002

Alkopopsteuer Bund 2 0,000

Biersteuer Länder 697 0,116

Feuerschutzsteuer Länder 380 0,063

Spielbankabgabe Länder 115 0,019

Kommunale Bagatellsteuern gesamt
davon: 1.037 0,173

Vergnügungsteuer Kommunen 616 0,103

Hundesteuer Kommunen 288 0,048

Zweitwohnungsteuer Kommunen 109 0,018

Jagd- und Fischereisteuer Kommunen 13 0,002

Summe 4.697 0,782

Quelle: BMF (2013b).

11.2  Allgemeine Bedenken gegen Bagatellsteuern 

Bei einem Teil der Bagatellsteuern handelt es sich um spezielle 
Verbrauchsteuern, die besti mmte Güter oder Dienstleistungen 
belasten. Jene Güter und Dienstleistungen unterliegen aber be-
reits der allgemeinen Verbrauchsbesteuerung im Rahmen der 
Umsatzsteuer. Die Erhebung einer zusätzlichen, speziellen Ver-

856 Zu den einzelnen Bagatellsteuern siehe auch KBI (1980), S. 39 ff .
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brauchsteuer führt daher letztlich zu einer Doppelbelastung der 
bereits besteuerten Güter und Dienstleistungen. Hinzu kommt, 
dass die Bagatellsteuer selbst zur Bemessungsgrundlage der Um-
satzsteuer zählt und dadurch eine kumulierte Steuerbelastung 
entsteht, indem eine Steuer auf eine andere Steuer erhoben 
wird. 857 

Bagatellsteuern verstoßen gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip, 
weil sie die Steuerzahler nicht abhängig von ihrem verfügba-
ren Einkommen als anerkanntem Indikator der wirtschaft lichen 
Leistungsfähigkeit besteuern. Statt dessen knüpfen sie an ihren 
speziellen Verbrauchs- oder Verhaltensgewohnheiten an, die 
kein geeigneter Indikator für die wirtschaft liche Leistungsfähig-
keit der Steuersubjekte sind.858 Dies führt zu einer ungerechten 
und ungleichmäßigen Lastenverteilung, weil die Belasteten mehr 
Steuern zahlen müssen, als Steuerzahler mit gleicher Leistungsfä-
higkeit aber anderen Verbrauchs- oder Verhaltensgewohnheiten. 
Unter dem Aspekt der Steuergerechti gkeit eignen sich Bagatell-
steuern somit nicht zur Finanzierung öff entlicher Aufgaben. 

Ebenfalls können sie wegen ihres geringen Aufk ommens keinen 
nennenswerten Beitrag zur nachhalti gen Sicherung der Staats-
einnahmen leisten. Vielmehr tragen sie zur Komplizierung und 
Intransparenz des Steuerrechts sowie zur Verschleierung der öf-
fentlichen Abgabenbelastung bei. Hinzu kommt, dass jede einzel-
ne Steuer einen speziellen Verwaltungsaufwand hervorruft , der 
mit der Anzahl der Steuerarten steigt. Werden die Einnahmen, 
die derzeit mit Bagatellsteuern erzielt werden, für unverzichtbar 
angesehen, könnten diese durch die Erhöhung einer großen Steu-
er günsti ger erhoben werden.859

857 Siehe bereits Kapitel II.10.1, S. 292 f.
858 Vgl. KBI (1980), S. 95 f. So ist bspw. nicht ersichtlich, warum Kaff eekonsumenten wirt-

schaft lich leistungsfähiger sein sollen als Teekonsumenten.
859 Vgl. KBI (1980), S. 18 ff .
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11.3  Kaff eesteuer 

Die Kaff eesteuer ist eine Verbrauchsteuer des Bundes. Vorläufer 
der Kaff eesteuer ist der Einfuhrzoll, der seit dem 17. Jahrhun-
dert auf Kaff ee erhoben wurde. Im Jahr 1948 löste die Kaff ee-
steuer den Kaff eezoll ab  und wird seitdem in der Bundesrepublik 
Deutschland erhoben.860 

Der Steuersatz liegt bei 2,19 Euro/kg (Röstkaff ee) bzw. 4,78 Euro/
kg (löslicher Kaff ee). Für kaff eehalti ge Waren gilt ein nach Ge-
wicht gestaff elter Steuersatz.861 Das Aufk ommen aus der Kaff ee-
steuer betrug im Jahr 2012 rund eine Milliarde Euro.

Die Kaff eesteuer wurde aus fi skalischen Erwägungen eingeführt, 
eignet sich jedoch kaum, das Fiskalziel angemessen zu erreichen. 
Zum einen ist ihr Aufk ommen gering; zum anderen verstößt sie, 
wie jede spezielle Verbrauchsteuer, gegen eine gerechte und 
gleichmäßige Lastenverteilung gemäß dem Leistungsfähigkeits-
prinzip.862 Die Kaff eesteuer kann auch nicht als Luxussteuer ge-
rechtf erti gt werden, denn Kaff ee ist heute – anders als früher 
– kein Luxus-, sondern vielmehr ein Volksgetränk. Außerdem ist 
es widersinnig, Kaff ee einerseits in den Katalog der umsatzsteuer-
rechtlich ermäßigten Güter aufzunehmen, ihn andererseits aber 
mit einer speziellen Verbrauchsteuer zu belegen.863 Die spezielle 
Besteuerung des Kaff ees führt auch zu Ausweichreakti onen der 
Verbraucher im Rahmen eines „Cross-Border-Shoppings“864, denn 
Kaff ee wird in den meisten europäischen Staaten nicht mit einer 
speziellen Kaff eesteuer belastet und ist dort daher günsti ger als 
in Deutschland.865 Die Kaff eesteuer ist entbehrlich und sollte we-

860 Vgl. Hansmeyer (1980), S. 811 f.; BMF (2012b), S. 86 f.
861 Siehe § 2 Kaff eesteuergesetz.
862 Siehe Kapitel II.10.1, S. 289 f. und Kapitel II.11.2.
863 Vgl. Tipke (2003), S. 1056.
864 Siehe Kapitel II.10.1, S. 289.
865 Neben Deutschland erheben in Europa nur noch Belgien, Dänemark, Lett land und 

Rumänien eine Kaff eesteuer bzw. -abgabe.
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gen ihrer steuersystemati schen Mängel abgeschaff t werden, was 
auch EU-rechtlich unproblemati sch ist. 

11.4   Biersteuer, Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuer

Unter den Bagatellsteuern fi nden sich vier Alkoholsteuern: die 
Bier-, die Schaumwein-, die Zwischenerzeugnis- und die Alkopop-
steuer, die separat im folgenden Abschnitt  behandelt wird. Alle 
Alkoholsteuern sind Verbrauchsteuern. 

Die Biersteuer wurde zwar im 15. Jahrhundert eingeführt, je-
doch wurden schon vorher unterschiedlich bezeichnete Abgaben 
auf Bier erhoben. In der Finanzverfassung hat die Biersteuer im 
Rahmen der Verbrauchsteuern eine Sonderstellung, weil ihr Auf-
kommen den Bundesländern zusteht, ihre Verwaltung aber dem 
Bund obliegt.866 Die Bemessungsgrundlage der Biersteuer ist der 
Stammwürzgehalt des alkoholhalti gen Bieres. Ein durchschnitt -
lich starkes Bier wird mit umgerechnet 9,44 ct/Liter belastet.867 
Für kleinere Brauereien gelten unter Umständen geringere Steu-
ersätze.868 Das Aufk ommen aus der Biersteuer betrug im Jahr 
2012 697 Millionen Euro.

Die Schaumwein- und die Zwischenerzeugnissteuer sind in einem 
Gesetz geregelt. Abgaben auf Wein wurden bereits im Mitt elal-
ter erhoben. Regionale Weinsteuern gab es in Deutschland schon 
im 19. Jahrhundert. Die Schaumweinsteuer wurde im Jahr 1902 
als „Banderolensteuer“ eingeführt. Ihre Einnahmen wurden ins-
besondere zur Deckung der Kosten einer Flott envermehrung 
des Deutschen Reiches verwandt.869 Nach einer zwischenzeitli-
chen Verschmelzung mit der Weinsteuer wurde sie 1926 wieder 

866 Vgl. BMF (2012b), S. 39.
867 Der Stammwürzgehalt wird in Grad Plato gemessen. Der Regelsteuersatz beträgt 

0,787 Euro/Grad Plato.
868 Siehe § 2 Biersteuergesetz.
869 Vgl. KBI (1971), S. 98; Schmölders (1956), S. 109.
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verselbständigt und 1933 abgeschaff t. Im Jahr 1939 wurde die 
Schaumweinsteuer als ein Kriegszuschlag jedoch wieder einge-
führt. Seit 1952 existi ert das bis heute gülti ge Schaumwein- und 
Zwischenerzeugnissteuergesetz.870 Die Bemessungsgrundlage für 
die Schaumweinsteuer sind Schaumweine zwischen 1,2 und 15 
Volumenprozent. Der Steuersatz liegt für Schaumweine unter 6 
Volumenprozent bei 0,51 Euro/l und für Schaumweine über 6 
Volumenprozent bei 1,36 Euro/l.871 Die Bemessungsgrundlage 
für die Zwischenerzeugnissteuer sind Erzeugnisse mit einem Al-
koholgehalt zwischen 1,2 und 22 Volumenprozent, die nicht der 
Schaumwein- oder der Biersteuer unterliegen (z. B. Sherry oder 
Portwein). Der Steuersatz beträgt für Erzeugnisse unter 15 Vo-
lumenprozent 1,02 Euro/l und für alle anderen Erzeugnisse 1,53 
Euro/l.872 Das Aufk ommen aus der Schaumweinsteuer betrug im 
Jahr 2012 450 Millionen Euro, das aus der Zwischenerzeugnis-
steuer 14 Millionen Euro. Es fl ießt in den Bundeshaushalt.

Alkoholsteuern lassen sich nicht hinreichend rechtf erti gen und 
weisen steuersystemati sche Mängel auf, sodass sie eigentlich 
nicht erhoben werden sollten.873 Die Biersteuer kann jedoch nicht 
nati onal abgeschaff t werden, weil für sie ein EU-Mindeststeuer-
satz vorgegeben ist. Hier gibt es auch keinen bedeutenden Spiel-
raum zur Reduzierung der deutschen Biersteuer, denn der deut-
sche Steuersatz entspricht bereits in etwa dem geltenden europä-
ischen Mindeststeuersatz, der bei 9,35 ct/Liter liegt. Schaumwei-
ne und Zwischenerzeugnisse sind zwar von der bereits genannten 
EU-Richtlinie zur Alkoholbesteuerung874 umfasst, jedoch sind für 
beide Produktgruppen keine Mindeststeuersätze vorgegeben, so-

870 Vgl. BMF (2012b), S. 115 f.
871 Siehe §§ 1 f. Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuergesetz.
872 Siehe §§ 29 f. Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuergesetz.
873 Vgl. Kapitel II.10.2.
874 Siehe Richtlinie 92/84/EWG des Rates vom 19.10.1992 über die Annäherung der Ver-

brauchsteuersätze auf Alkohol und alkoholische Getränke, veröff entlicht im Amtsblatt  
der Europäischen Union L 316/29 vom 31.10.1992.
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dass ein Nullsteuersatz grundsätzlich möglich wäre. Im Interesse 
einer Vereinfachung des Steuerrechts sollten alle Alkoholsteuern 
zu einer einzigen Alkoholsteuer zusammengefasst werden.875

11.5  Alkopopsteuer 

Auch die Alkopopsteuer ist eine Verbrauchsteuer, die dem Bund 
zusteht. Sie wurde erst zum 1. Juli 2004 eingeführt. Besteuert 
werden alkoholische Süßgetränke mit einem Alkoholgehalt zwi-
schen 1,2 und 10 Volumenprozent, die trinkferti g mit besti mmten 
Spirituosen gemischt in verkaufsferti gen, verschlossenen Behält-
nissen abgefüllt sind. Die Alkopopsteuer wird also auf bereits mit 
der Branntweinsteuer belastete Bestandteile erhoben. Der Steu-
ersatz beträgt 5.550 Euro/hl Alkohol.876 Auf Alkopops mit einem 
Alkoholgehalt von 5,5 Prozent, abgefüllt in einer 0,275-Liter-Fla-
sche, wird eine Steuer von umgerechnet 0,84 Euro erhoben.877 
Das Aufk ommen aus der Alkopopsteuer lag im Jahr 2012 lediglich 
bei rund zwei Millionen Euro. Diese Einnahmen sind zweckgebun-
den und werden zur Finanzierung von Maßnahmen zur Suchtprä-
venti on der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufk lärung ver-
wendet.878 Aufgrund dieser Zweckbindung hat die Alkopopsteuer 
das Wesen einer Sonderabgabe.

Ziel der Alkopopsteuer ist es, „die Preise von Alkopops […] so 
zu verteuern, dass sie von jungen Menschen nicht mehr ge-
kauft  werden“.879 Die Alkopopsteuer soll das Abgabeverbot von 
Alkopops an Kinder und Jugendliche ergänzen. Zur Begründung 
wird angeführt, dass Alkopops „Ursache dafür sind, dass Jugend-
liche immer früher mit einem regelmäßigen Alkoholkonsum 

875 Siehe auch Kapitel II.10.2, S. 297.
876 Siehe §§ 1 f. Gesetz über die Erhebung einer Sondersteuer auf alkoholhalti ge Süßge-

tränke (Alkopops) zum Schutz junger Menschen.
877 Vgl. BMF (2012b), S. 35.
878 Siehe § 4 Gesetz über die Erhebung einer Sondersteuer auf alkoholhalti ge Süßgeträn-

ke (Alkopops) zum Schutz junger Menschen.
879 Frakti onen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (2004), S. 1.
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beginnen“.880 Diese Annahme kann aber bisher empirisch nicht 
nachgewiesen werden,881 sodass eine besondere Besteuerung 
von Alkopops schon insoweit nicht überzeugend ist.

Nach Einführung der Alkopopsteuer brach zwar der Alkopopab-
satz drasti sch ein. Insoweit liegt es nahe, diese Entwicklung mit 
der Besteuerung zu erklären, jedoch vollzog sich auch in Öster-
reich ein ähnlicher Absatzrückgang, obwohl dort keine Alkopop-
steuer erhoben wird, sodass diese Erklärung zu kurz greift . Zudem 
kam es zu keinem spürbaren Rückgang des Gesamtalkoholkon-
sums, woraus sich schließen lässt, dass Alkopops durch andere 
alkoholische Getränke substi tuiert wurden. Im Hinblick auf das 
Ziel, den Alkoholkonsum von Jugendlichen zu reduzieren, blieb 
die Alkopopsteuer somit vermutlich wirkungslos.882 

Die Alkopopsteuer ist daher entbehrlich. Soll der Alkoholkonsum 
von Jugendlichen eingeschränkt werden, sind (verschärft e) Abga-
beverbote, fl ankiert mit einer Aufk lärung zu Gefahren und Risiken 
des Alkoholkonsums, geeignetere Maßnahmen.

11.6  Feuerschutzsteuer 

Die Feuerschutzsteuer ist eine Verkehrsteuer. Ihre Wurzeln hat 
sie in der Einführung von Feuerschutzabgaben im Jahr 1931. Im 
Jahr 1939 wurden die Abgaben durch eine für das Deutsche Reich 
einheitlich geregelte Feuerschutzsteuer abgelöst, die 1949 den 
Bundesländern zugewiesen wurde.883

Die Feuerschutzsteuer knüpft  an die Entgegennahme des Versi-
cherungsentgelts für Feuerversicherungen einschließlich Feuer-
Betriebsunterbrechungsversicherungen, Wohngebäudeversiche-

880 Frakti onen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (2004), S. 6.
881 Vgl. m. w. N. Kraus/Piontek (2012), S. 138.
882 Ebd., S. 137 f.
883 Vgl. BMF (2012b), S. 72 f.
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rungen, bei denen die Versicherung teilweise auf Gefahren ent-
fällt, die Gegenstand einer Feuerversicherung sein können und 
Hausratversicherungen, bei denen die Versicherung teilweise 
auf Gefahren entf ällt, die Gegenstand einer Feuerversicherung 
sein können. Der Steuersatz beträgt 22 Prozent bei Feuerversi-
cherungen (Bemessungsgrundlage 40 Prozent des Versicherungs-
entgelts) sowie 19 Prozent bei Wohngebäudeversicherungen (14 
Prozent des Versicherungsentgelts) und bei Hausratversicherun-
gen (15 Prozent des Versicherungsentgelts).884

Die Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer lagen im Jahr 2012 bei 
380 Millionen Euro und fl ossen den Bundesländern zu. Das Auf-
kommen ist zweckgebunden und wird gemäß der Brandschutz-
gesetze der Bundesländer zur Förderung des Feuerlöschwesens 
sowie für Zwecke des Brandschutzes verwendet.

Die Feuerschutzsteuer wird somit als Äquivalenzabgabe zu recht-
ferti gen versucht. Allerdings ist die Finanzierung des Brandschut-
zes und des Feuerlöschwesens eine gesamtgesellschaft liche 
Aufgabe. So stehen die Feuerwehren der Allgemeinheit zur Ver-
fügung, unabhängig davon, ob der einzelne Bürger eine Feuerver-
sicherung abgeschlossen hat und damit Feuerschutzsteuer zahlt 
oder nicht.885 Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass Feuer-
versicherungsnehmer häufi ger Brände verursachen als andere 
Personen, sodass die Feuerschutzsteuer auch nicht mit dem Ver-
ursacherprinzip legiti miert werden kann. Daher sollten der Brand-
schutz und das Feuerlöschwesen aus allgemeinen Haushaltsmit-
teln und nicht durch eine spezielle Steuer fi nanziert werden. 

Des Weiteren ist die Feuerschutzsteuer als eine Verkehrsteuer 
nicht mehr zeitgemäß.886 Zudem liegt bei der Besteuerung der 
oben genannten Versicherungen eine Doppelbelastung vor, da 

884 Siehe §§ 1 ff . Feuerschutzsteuergesetz.
885 Vgl. KBI (1980), S. 57.
886 Vgl. Kapitel II.10.3, S. 298 f.
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diese bereits der Versicherungsteuer unterliegen.887 Zwar ist bei 
beiden Steuern jeweils eine andere Person der Steuerschuldner 
(bei der Feuerschutzsteuer der Versicherer und bei der Versiche-
rungsteuer der Versicherungsnehmer), jedoch wird nach Über-
wälzung der Steuer letztlich immer der Versicherungsnehmer be-
lastet. Hierdurch werden Versicherungspreise unnöti g erhöht und 
die Nachfrage nach den Versicherungen tendenziell gehemmt, 
ohne dass hierfür eine hinreichende Begründung vorliegt.

Die Feuerschutzsteuer sollte daher abgeschaff t werden, was auch 
EU-rechtlich unproblemati sch ist. Die erforderlichen Ausgaben 
für den Brandschutz sollten aus den allgemeinen Haushaltsmit-
teln bestritt en werden. 

11.7  Spielbankabgabe

Bereits im Mitt elalter wurden in Städten Abgaben auf den Glücks-
spielbetrieb erhoben. Nach einem Verbot von Spielbanken im 
Jahr 1873 wurde der Betrieb 1933 unter besti mmten Vorausset-
zungen wieder zugelassen und mit der Spielbankabgabe belas-
tet. Die heuti ge Spielbankabgabe ist eine den Bundesländern888 
zustehende Steuer, die von den Spielbanken statt  der sonst für 
Unternehmen anfallenden Steuern, wie der Einkommen- bzw. 
Körperschaft steuer, der Gewerbesteuer oder der Lott eriesteuer, 
erhoben wird. Sie umfasst auch die Umsatzsteuer auf die Spiel-
umsätze, weil die Umsatzsteuerschuld auf die Spielbankabgabe 
angerechnet wird.889 Bemessungsgrundlage ist der Brutt ospieler-
trag, also die Diff erenz zwischen Einsätzen und Gewinnen. Der 
Abgabesatz variiert je nach Bundesland zwischen 20 und 80 Pro-
zent und ist in der Regel nach dem Brutt ospielertrag gestaff elt. 

887 Vgl. Englisch (2013d), Rz. 77.
888 In den einzelnen Spielbankengesetzen der Bundesländer ist jedoch festgelegt, dass 

ein Teil der Einnahmen aus der Spielbankabgabe an die Gemeinden weitergegeben 
wird, in denen die Spielbanken ihren Sitz haben. 

889 Vgl. Englisch (2013b), Rz. 104.
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Das Aufk ommen aus der Spielbankabgabe war in den vergange-
nen Jahren stark rückläufi g. Im Jahr 2001 erreichte es den Höchst-
wert von 732 Millionen Euro. 2012 lag das Aufk ommen nur noch 
bei 115 Millionen Euro. Für diesen Rückgang ist insbesondere der 
stark eingebrochene Spielbankenumsatz ursächlich, aber auch 
die Reduzierung der Abgabesätze.

Die Spielbankabgabe wird mit dem Ziel gerechtf erti gt, „einen 
Ausgleich dafür herzustellen, dass die beim Betrieb von Spielban-
ken anfallenden hohen Gewinne relati v risikolos erzielt werden 
können, weil der Markt, auf dem sie erwirtschaft et werden, aus 
Gründen der öff entlichen Sicherheit und Ordnung auf nur we-
nige Anbieter begrenzt ist, auf die sich eine nicht unbeachtliche 
Nachfrage nach Spielmöglichkeiten verteilt. Deshalb, aber auch 
weil Spielbankgewinne, […] aus einer an sich unerwünschten, die 
Spielleidenschaft  des Menschen ausnutzenden Täti gkeit stam-
men, sollen sie im Prinzip nicht den privaten Spielbankunterneh-
mern verbleiben, sondern auch über die Spielbankabgabe hinaus 
abgeschöpft  und – ebenso wie sonsti ge Erträge aus dem Betrieb 
einer Spielbank – zur Förderung sozialer, kultureller oder sonsti -
ger gemeinnütziger Zwecke verwendet werden.“890

Inwieweit das staatliche Glücksspielmonopol sachgerecht ist bzw. 
der Glücksspielmarkt liberalisiert werden sollte, was wiederum 
Folgen auf die Besteuerung der Anbieter hätt e, soll im Rahmen 
dieser Ausarbeitung nicht näher analysiert werden. Unter den 
gegebenen Rahmenbedingungen steht die Spielbankabgabe im 
Widerspruch zu einer gleichmäßigen und gerechten Besteuerung, 
da die Spielbanken pauschal besteuert und von der allgemeinen 
Steuerpfl icht entbunden sind. Daher könnte erwogen werden, 
auf die Spielbankabgabe zu verzichten und die Spielbanken der 

890 BVerfG, 1 BvR 539/96 vom 19.7.2000, Absatz-Nr. 76.
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Einkommensteuerpfl icht zu unterwerfen. Dies würde zu einer 
Vereinfachung des Steuerrechts beitragen.891

11.8  Kommunale Bagatellsteuern 

Auch auf kommunaler Ebene existi eren einige Bagatellsteuern. Ihr 
Gesamtaufk ommen belief sich im Jahr 2012 auf 1,04 Milliarden 
Euro.892 Aufk ommensstärkste Steuer ist mit 616 Millionen Euro 
die Vergnügungsteuer893, die beispielsweise für gewerbliche Tanz-
veranstaltungen oder Filmvorführungen erhoben wird, gefolgt 
von der Hundesteuer (288 Millionen Euro), mit der das Halten 
von Hunden besteuert wird. Daneben existi eren die Zweitwoh-
nungsteuer (109 Millionen Euro), die Jagd- und Fischereisteuer 
(13 Millionen Euro), die Schankerlaubnissteuer, die Bett ensteuer 
und die Pferdesteuer.894 

Die kommunalen Bagatellsteuern dienen hauptsächlich dem fi s-
kalischen Zweck. Mit ihrer Erhebung wollen die Gemeinden zu-
sätzliche Einnahmequellen erschließen und ihre fi nanzielle Lage 
verbessern. Wie an den genannten Steuern zu erkennen ist, sind 
der Steuererfi ndungsfantasie keine Grenzen gesetzt. In einzelnen 
Gemeinden Nordrhein-Westf alens wird sogar bereits die Einfüh-
rung einer Solariumsteuer oder einer Funkmastensteuer disku-
ti ert. 

Die Vielzahl der unterschiedlichen Steuern kompliziert das gelten-
de Steuerrecht auf kommunaler Ebene. Zudem ist die Erhebung 
jeder Steuer mit einem speziellen Erhebungsaufwand verbun-
den, der die Verwaltungsausgaben unnöti g erhöht. Aus diesen 
Gründen sollte der Spielraum der Gemeinden, Bagatellsteuern zu 

891 So bereits BMWF (1971), S. 809 f.
892 Siehe Tabelle 11.1 auf S. 312.
893 Darunter fällt die in einigen Kommunen erhobene „Sexsteuer“.
894 Eine Übersicht zu den einzelnen Steuern fi ndet sich in Bund der Steuerzahler (2013). 

Vgl. auch Beck/Prinz (2011), S. 341.
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erheben, begrenzt werden. Auf die Erhebung von Bagatellsteu-
ern sollte grundsätzlich verzichtet werden. Hierbei könnte der 
Freistaat Bayern als Vorbild dienen, der in seinem Kommunalab-
gabengesetz die Erhebung besti mmter Bagatellsteuern, wie z. B. 
einer Getränke- und einer Vergnügungsteuer, untersagt hat.895 

Gleichwohl sollte der Gesetzgeber Rahmenbedingungen für eine 
nachhalti ge Einnahmen- und Ausgabenstruktur der Gemeinden 
schaff en. Auf der Einnahmeseite ist die konjunkturempfi ndliche 
Gewerbesteuer durch ein kommunales Hebesatzrecht auf die Ein-
kommen- und Körperschaft steuer und einen erhöhten Anteil an 
der Umsatzsteuer zu ersetzen.896 Auf der Ausgabenseite sollten 
entbehrliche kommunale Leistungen konsequent reduziert wer-
den.897 

11.9  Zusammenfassung der Empfehlungen

Alle Bagatellsteuern sollten grundsätzlich abgeschaff t werden. 
Allerdings ist ein Abbau der Biersteuer sowie der Schaumwein- 
und Zwischenerzeugnissteuer aufgrund geltender EU-Vorgaben 
allenfalls auf längere Sicht möglich. Bis dahin sollten diese Steu-
ern gemeinsam mit der Branntweinsteuer in einem einzigen Alko-
holsteuergesetz zusammengefasst werden. Die Höhe der Besteu-
erung sollte die vorgegebenen EU-Mindeststeuersätze möglichst 
nicht überschreiten.

895 Siehe Art. 3, Abs. 3 Bayerisches Kommunalabgabengesetz.
896 Siehe KBI (2010b). Siehe auch Kapitel II.6.
897 Siehe KBI (2011b), S. 64 ff .
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 Tabelle 11.2: Zusammenfassung der Empfehlungen aus Kapitel 11

Steuerart Empfehlung

Kaff eesteuer Abschaff ung

Biersteuer, Schaumwein- und 
Zwischenerzeugnissteuer

kurz- bis mitt elfristi g: Reduzierung auf den EU-
Mindeststeuersatz, Zusammenfassung mit anderen 
Alkoholsteuern zu einer Alkoholsteuer, dabei 
möglichst gleichmäßige Besteuerung aller Alkohol-
erzeugnisse
langfristi g: Abschaff ung auf EU-Ebene anstreben

Alkopopsteuer Abschaff ung

Feuerschutzsteuer Abschaff ung

Spielbankabgabe Abschaff ung, statt dessen Belastung der Unterneh-
men mit der Einkommen- und Lott eriesteuer

Kommunale 
Bagatellsteuern

Abschaff ung

Eigene Darstellung.
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12  Vermögensteuer

12.1  Historische Entwicklung

Steuern und steuerähnliche Abgaben auf das Vermögen hat es 
bereits in der Anti ke gegeben.898 In Deutschland sind Vermögen-
steuern in Städten und Territorialstaaten seit dem Mitt elalter im-
mer wieder erhoben worden. Sie waren aber häufi g einmaliger 
Natur und dienten der Finanzierung besti mmter Zwecke.

Der Beginn der modernen Vermögensteuer kann in der preußi-
schen Ergänzungsabgabe von 1893 gesehen werden. Diese auf 
Selbsteinschätzung beruhende Vermögensteuer belastete Ver-
mögen ab 6.000 Mark mit einem Steuersatz von 0,05 Prozent. 
Nach dem Ersten Weltkrieg führte der große Finanzbedarf des 
deutschen Staates zur Einführung der Reichsvermögensteuer, die 
einen gestaff elten Tarif von 0,1 bis 1 Prozent vorsah. Auch nach 
dem Zweiten Weltkrieg ist in Deutschland eine Vermögensteuer 
erhoben worden. Der Steuersatz lag zuletzt bei 0,5 bis 1 Prozent 
des steuerpfl ichti gen Vermögens, wobei für jede Person ein per-
sönlicher Freibetrag von 120.000 DM (= 61.355 Euro) galt. Im letz-
ten Erhebungsjahr 1996 lag das Steueraufk ommen bei umgerech-
net 4,6 Milliarden Euro. Das Aufk ommen stand den Ländern zu. 

Das Vermögensteuergesetz ist zum 1. Januar 1997 zwar außer 
Kraft  gesetzt, aber formalrechtlich nicht aufgehoben worden. 
Vorausgegangen war eine Entscheidung des BVerfG vom 22. Juni 
1995, in der die damals bestehende Vermögensteuer als verfas-
sungswidrig beurteilt wurde.899 Da die Vermögensteuer immer 
noch unter den gemäß Art. 106 GG verfassungsrechtlich zulässi-

898 Vgl. zur Historie KBI (1990), S. 17 ff .; BMF (1996), S. 152.
899 Siehe BVerfGE 93, 121. Siehe auch Kapitel II.12.3.5.
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gen Steuern aufgezählt ist, wird ihre Reakti vierung immer wieder 
vorgeschlagen.900 

12.2  Unzureichende Rechtf erti gung der Vermögensteuer

Zur Rechtf erti gung der Vermögensteuer901 kann bei Existenz einer 
Einkommensteuer sowie einer Erbschaft - und Schenkungsteuer 
das Leistungsfähigkeitsprinzip nicht (mehr) herangezogen wer-
den, weil der Vermögensaufb au und der Vermögensertrag bereits 
durch diese beiden Steuern hinreichend erfasst wird. So unter-
liegt das Vermögen bereits im Zeitraum der Ersparnisbildung der 
Einkommensteuer. Die Vermögenserträge werden ebenfalls von 
der Einkommensteuer erfasst. Schließlich wird vererbtes oder 
verschenktes Vermögen mit der Erbschaft - und Schenkungsteuer 
belastet. 

Eine zusätzliche Belastung desselben Vermögens könnte nur dann 
mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip legiti miert werden, wenn 
entweder aus dem Vermögen als solchem oder aus dem Vermö-
gensertrag eine zusätzliche bzw. besondere Leistungsfähigkeit 
abgeleitet werden könnte. So werden gemäß der Fundustheorie 
Vermögenserträge als sicherer bzw. fundierter und müheloser als 
Arbeitseinkünft e eingestuft . Allerdings ist der Rechtf erti gungsver-
such mithilfe der Fundustheorie nicht überzeugend.902  Vermö-
genseinkünft e sind nämlich keineswegs sicherer als andere Ein-
künft e. Beispielsweise sind Beamte und Arbeitnehmer des öff ent-
lichen Dienstes weitgehend unkündbar; die übrigen Arbeitneh-
mer können sich hierzulande ebenfalls auf einen umfassenden 

900 Beispielsweise plädierten einige Parteien in ihren Wahlprogrammen zur Bundestags-
wahl 2013 für die Einführung einer Vermögensteuer (vgl. SPD (2013), S. 67 f.; BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN (2013), S. 83; DIE LINKE (2013), S. 24 f.). Darüber hinaus haben einige 
von der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN regierten Länder einen Entwurf für ein Ver-
mögensteuergesetz 2014 erarbeitet, der bisher aber noch nicht veröff entlicht wurde.

901 Zu zahlreichen untauglichen Rechtf erti gungsversuchen der Vermögensteuer siehe 
ausführlich und m. w. N. Tipke (2003), S. 916 ff .

902 Vgl. bereits KBI (1971), S. 113 ff .; KBI (1990), S. 38 ff .; KBI (2003), S. 5 ff .
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arbeits- und sozialrechtlichen Schutz verlassen. Demgegenüber 
sind die Einkünft e, die mit Hilfe betrieblichen Vermögens erzielt 
werden, vielfälti gen Risiken und Gefahren ausgesetzt, zu denen 
insbesondere Konjunktureinbrüche, Streiks und Strukturverände-
rungen im jeweiligen Wirtschaft szweig gehören. Geldvermögen 
unterliegt dem schleichenden Substanzverlust durch die Geld-
entwertung, ohne dass der Ausgleich dieses Substanzverlusts 
bei der Besteuerung der Zinserträge angemessen berücksichti gt 
wird.903 Auch hier zeigen sich Unterschiede zu Arbeitseinkünft en, 
bei denen die Geldentwertung in Lohnverhandlungen regelmä-
ßig Berücksichti gung fi ndet. Zudem kann Geldvermögen (z. B. in 
Form von Anleihen oder Akti en) erheblichen Kapitalmarktrisi-
ken ausgesetzt sein, wie z. B. die jüngste Finanzkrise verdeutlicht 
hat. Auch der Wert des Grundvermögens ist hingegen von vielen 
veränderlichen Faktoren, wie z. B. der Stadt- oder Infrastruktur-
entwicklung, abhängig.904 So kann ein Grundstück schlagarti g an 
Wert verlieren, wenn zum Beispiel in seiner Nähe eine Autobahn 
gebaut, Industrie angesiedelt oder ein Flughafen erweitert wird.

Dass es sich bei den Vermögenseinkünft en um mühelose oder 
etwa arbeitslose Einkünft e handelt, die deshalb zusätzlich belas-
tet werden dürft en, wird wohl niemand bestäti gen können, der 
selbst einen Teil seiner Einkünft e aus selbständiger oder nichtselb-
ständiger Arbeit zur Vermögensbildung verwendet hat, anstatt  
dieses Einkommen sofort zu verbrauchen. Mit der Vermögensbil-
dung entf ällt prinzipiell auch nicht der Zwang, den Lebensunter-
halt durch Arbeit zu verdienen. Das Vermögen ist nämlich zumeist 
für die Altersvorsorge oder für die sonsti ge existenzsichernde 
Vorsorge reserviert und steht insoweit nicht für die Finanzierung 
des laufenden Lebensunterhalts zur Verfügung. Betrieblich ge-
bundenes Vermögen verliert in einer Wett bewerbswirtschaft  an 
Wert und kann sogar vollständig wertlos werden, wenn sich der 

903 Vgl. Kapitel II.2.4.
904 Vgl. auch Kapitel II.7.2.1.
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Eigentümer nicht ständig um einen ertragbringenden Einsatz die-
ses Vermögens am Markt bemüht. 

Schließlich ist die Vermögensteuer auch nicht mit der Vermögens-
besitztheorie überzeugend zu begründen.905 Gemäß dieser Theo-
rie wird dem reinen Vermögensbesitz eine zusätzliche Leistungs-
fähigkeit zugeschrieben. Wie bereits erwähnt, ist der Vermögens-
wert nicht a priori sicher.906 Auch würde eine Vermögensteuer bei 
ertragslosen Vermögen den Vermögensbesitzer unter Umstän-
den zu einer Veräußerung des Vermögens zwingen. Entscheidend 
ist jedoch, dass der angeblich höheren Leistungsfähigkeit durch 
den Vermögensbesitz der Verzicht auf soforti gen Verbrauch frü-
herer Einkommen gegenübersteht, sodass die Leistungsfähigkeit, 
die dem Vermögen zugeschrieben wird, tatsächlich die Leistungs-
fähigkeit aufgrund früherer Einkommen ist, die – ebenso wie die 
Vermögenserträge – bereits durch die Einkommensteuer oder – 
bei Vermögensübertragungen – durch die Erbschaft steuer erfasst 
wurden.907 Deshalb würde eine zusätzliche Vermögensteuer das-
selbe Einkommen zweimal belasten. Es käme zur Doppelbelas-
tung derselben Leistungsfähigkeit. Dies läuft  der Steuergerechti g-
keit zuwider.

12.3  Mängel und Nachteile der Vermögensteuer

Neben der skizzierten Doppelbelastung desselben Einkommens 
ist die Vermögensteuer mit weiteren gewichti gen Mängeln und 
Nachteilen behaft et. Daher stößt sie seit jeher in der Finanz- und 
Steuerrechtswissenschaft  auf Kriti k und Ablehnung.908

905 Vgl. auch Scherf (2011), S. 382.
906 Siehe S. 326.
907 Vgl. KBI (2003), S. 7.
908 Vgl. m. w. N. KBI (2003), S. 10 ff .
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12.3.1  Unangemessen hohe Steuervollzugskosten

Mit der Vermögensteuer sind immense Bewertungsprobleme 
und -schwierigkeiten verbunden.909 Seitdem die Vermögensteuer 
in Deutschland erhoben wird, ist es noch nie gelungen, eine für 
alle Vermögensarten gleichmäßige Bewertung herbeizuführen 
und nachhalti g sicherzustellen. Der Streit um die richti ge Bewer-
tung war ein ständiger Begleiter der Vermögensteuer. Insbeson-
dere wegen der Bewertungsschwierigkeiten war die Vermögen-
steuer außerordentlich kompliziert und verwaltungsaufwändig. 
Die Vollzugskosten der Vermögensteuer wurden für das Jahr 1984 
mit 32,3 Prozent der Steuereinnahmen beziff ert, wovon rund 20 
Prozent auf Verwaltungskosten und rund 12 Prozent auf Befol-
gungskosten für die Steuerzahler entf ielen.910 Die Vermögensteu-
er lag damals bezüglich der Vollzugskosten mit weitem Abstand 
an der Spitze aller Steuern.911

Im Jahr 2004 hat das DIW Berlin allein die Befolgungskosten für 
eine modellhaft e Vermögensteuer mit dem gleichen Aufk ommen, 
aber mit geringeren Freibeträgen als den derzeit diskuti erten, auf 
17 Prozent des Steueraufk ommens und damit noch höher bezif-
fert.912 Auch diese Modellrechnung zeigt, dass bei einer Wieder-
erhebung der Vermögensteuer die Vollzugskosten unangemessen 
hoch wären.913

Schließlich schätzt auch die Deutsche Steuer-Gewerkschaft , dass 
der Verwaltungsaufwand bei der Erhebung einer Vermögensteu-

909 Vgl. KBI (2003), S. 8 und S. 32 ff .
910 Vgl. Rappen (1989), S. 235.
911 Vgl. auch m. w. N. ZEW/BU Wuppertal/ESMB (2010), S. 104; BMF-Beirat (2013), 

S. 51 ff .
912 Vgl. Bach et al. (2004), S. 121.
913 Eine aktuelle Studie des DIW beziff ert die Vollzugskosten bei einem persönlichen Frei-

betrag von 2 Millionen Euro auf lediglich 1,8 Prozent. Bei einem persönlichen Frei-
betrag von 1 Million Euro erreichen die Vollzugskosten in etwa den doppelten Wert. 
Vgl. Bach/Beznoska (2012). Allerdings ist das Ergebnis umstritt en, da es von den oben 
genannten Ergebnissen stark abweicht (vgl. BMF-Beirat (2013), S. 57).
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er in keinem angemessenen Verhältnis zum Aufk ommen steht, 
weshalb auch sie die Wiedereinführung der Vermögensteuer zu 
Recht ablehnt.914 

12.3.2  Kein geeignetes Umverteilungsinstrument

Befürworter der Vermögensteuer propagieren sie als ein wirk-
sames Instrument der Umverteilung. Der Einsatz der Vermögen-
steuer zur Umverteilung ist jedoch verfehlt, denn aufgrund der 
Steuerüberwälzung sowie der Aufk ommensverwendung werden 
Umverteilungseff ekte allenfalls in einem vernachlässigbar gerin-
gen Maße erreicht. Bei erfolgreicher Überwälzung triff t die Ver-
mögensteuer diejenigen, die sie gar nicht treff en soll. Es würden 
nicht die Vermögenseigentümer, sondern beispielsweise Ver-
braucher und Mieter belastet. Dies ist aber unter dem Aspekt der 
Umverteilung höchst unbefriedigend. So könnten Grundeigentü-
mer die Steuer auf Mieter überwälzen. Eine Vermögensteuer auf 
Betriebsvermögen kann entweder durch Preiserhöhungen auf 
Konsumenten weitergegeben oder auf Arbeitnehmer überwälzt 
werden, indem der Lohnansti eg begrenzt wird oder Entlassungen 
erfolgen.915 

Soweit die Vermögensteuer von Betrieben nicht überwälzt wer-
den kann, wirkt sie sich als zusätzliche, ertragsunabhängige Ab-
gabe nachteilig auf Ertrag, Investi ti onen und Bereitstellung von 
Arbeitsplätzen aus. Also werden auch bei Nicht-Überwälzung 
letztendlich diejenigen getroff en, denen die Vermögensteuer als 
Instrument der Umverteilung zugutekommen soll.916 

Soll die Vermögensteuer zur Umverteilung eingesetzt werden, 
müsste schließlich ihr Aufk ommen Bedürft igen zugutekommen. 
Doch war die ehemalige Vermögensteuer nicht zweckgebunden; 

914 Vgl. Deutsche Steuer-Gewerkschaft  (2004).
915 Vgl. KBI (2012b), S. 2.
916 Vgl. KBI (2003), S. 9. Siehe auch Kapitel II.12.3.3.
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ihre Einnahmen fl ossen in den allgemeinen (Landes-)Haushalt 
und wurden zur Finanzierung aller Landesausgaben verwendet. 
Auch bei einer neuen Vermögensteuer würde keine Zweckbin-
dung festgelegt werden dürfen. Zum einen würde eine Zweck-
bindung der Vermögensteuer dem Nonaff ektati onsprinzip zuwi-
derlaufen. Zum anderen fi nanzieren die Länder ohnehin kaum 
sozialpoliti sche Aufgaben.

12.3.3  Gesamtwirtschaft liche Risiken

Die Vermögensteuer hätt e nachteilige Auswirkungen auf Investi -
ti onen, Wachstum und Beschäft igung. Soweit die Vermögensteu-
er nicht überwälzt werden kann, mindert sie die Kapitalbasis von 
Unternehmen, bremst Privati nvesti ti onen und leistet Verlagerun-
gen des Betriebsvermögens in das Ausland Vorschub. Die Akku-
mulati on von Kapital ist aber eine zentrale Grundlage für Arbeits-
produkti vität, Wirtschaft swachstum und materiellen Wohlstand. 
Eine Vermögensteuer wäre insoweit bereits eine Wachstums- 
und Wohlstandsbremse.

Für belastete Unternehmen kann es Schwierigkeiten geben, 
Fremdkapital oder neues Eigenkapital aufzunehmen, um den 
Liquiditätsentzug infolge der Steuerbelastung zu kompensieren. 
Unter Umständen ist sogar die Substanz der Unternehmen be-
droht. Wird eine Steuer auf Vermögenswerte erhoben, verfügt 
die besteuerte Person nicht automati sch über die für die Steu-
erzahlung nöti ge Liquidität, wie dies etwa bei der Besteuerung 
laufender Einkommen der Fall ist. Dies kann eine Teilliquidierung 
von Vermögenswerten erzwingen und damit auf Unternehmens-
ebene das Betriebsvermögen schmälern. Durch die genannten 
negati ven Wirkungen der Vermögensbesteuerung würden die 
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Investi ti onsintensität, der Beschäft igungsaufb au und das Wirt-
schaft swachstum gehemmt.917

Auch können Ausweichreakti onen auf die Besteuerung erfolgen, 
wenn die verschiedenen Vermögensarten unterschiedlich belas-
tet werden. So sehen besti mmte Vermögensteuerkonzepte vor, 
Betriebsvermögen weitgehend zu verschonen. Dies würde jedoch 
Vermögensumschichtungen aus den belasteten Vermögensarten 
in das unbelastete Betriebsvermögen nach sich ziehen, was ge-
samtwirtschaft lich ebenfalls von Nachteil wäre.918 

12.3.4   Internati onaler Vergleich begründet nicht die Wiederein-
führung

Die Forderung nach einer Reakti vierung der Vermögensteuer 
wird mit dem internati onalen Vergleich zu begründen versucht.919 
Es wird argumenti ert, die Vermögensbesteuerung im Ausland sei 
höher als in Deutschland, sodass die Wiedereinführung der Ver-
mögensteuer diese Diskrepanz ausgleichen könnte. Eine Steuer 
kann bereits grundsätzlich nicht damit gerechtf erti gt werden, 
dass sie in anderen Staaten erhoben wird.920 

Auch der Befund einer vergleichsweise niedrigen Vermögensbe-
steuerung in Deutschland liefert bei näherer Betrachtung kein 
Argument für die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Der 
internati onale Vergleich in den OECD-Staaten zeigt zwar, dass 
Vermögen in Deutschland unterdurchschnitt lich besteuert wer-
den. So beträgt der Anteil der vermögensbezogenen Steuern921 in 
Deutschland am BIP rund 0,6 Prozent, während der OECD-Durch-

917 Zu den nachteiligen Effi  zienzwirkungen der Vermögensteuer vgl. ausführlich BMF-
Beirat (2013), S. 33 ff .; Maiterth/Houben (2012), S. 92 ff .; Spengel et al. (2013), S. 28 ff .

918 Vgl. Schreiber/Spengel/Wiegard (2013), S. 25.
919 Vgl. bspw. Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westf alen (2012), S. 4.
920 Vgl. Tipke (2003), S. 586 f.
921 Zu vermögensbezogenen Steuern zählen Vermögen-, Grund-, Grunderwerb-, Erb-

schaft -, Schenkung- und Börsenumsatzsteuern.
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schnitt  bei 1,3 Prozent liegt.922 Ein maßgeblicher Grund für diese 
Diskrepanz liegt aber darin, dass in vielen – vor allem in den an-
gelsächsischen – Staaten der Anteil der Grundsteuer wesentlich 
höher ist als in Deutschland. In diesen Staaten wird die Grund-
steuer nämlich als Hauptf inanzierungsmitt el auf kommunaler 
Ebene verwendet, während in Deutschland hierzu insbesondere 
der Gewerbesteuer923, die wiederum in anderen Staaten nicht 
erhoben wird bzw. unbedeutend ist, große Bedeutung zukommt. 
Hinzu kommt, dass es sich bei der eigentlichen Vermögensteuer 
internati onal um ein Auslaufmodell handelt, da sie nur noch in 
wenigen Staaten erhoben wird.924 Aus diesen Gründen kann aus 
dem internati onalen Vergleich keine überzeugende Begründung 
für die Wiedereinführung einer Vermögensteuer abgeleitet wer-
den.

12.3.5  Verfassungsrechtliche Schranken

Die Erhebung einer Vermögensteuer ist gemäß Art. 106 Abs. 2 
GG möglich. Auch ist das Vermögensteuergesetz von 1974 wei-
terhin formal in Kraft . Als Folge des Beschlusses des BVerfG aus 
dem Jahr 1995 wird die Vermögensteuer jedoch seit dem Jahr 
1997 nicht mehr erhoben. Das BVerfG schloss zwar die Erhebung 
der Vermögensteuer nicht aus, seine Kriti k an der damals gel-
tenden Steuer war jedoch vielschichti g.925 So wurde bemängelt, 
dass Kapitalvermögen mit dem vollen Verkehrs- bzw. Kurswert, 
Grundvermögen hingegen deutlich unter dem Verkehrswert be-
steuert wurde. Zudem dürfe die Steuer nicht die Vermögenssub-
stanz bedrohen, sondern als Soll-Ertragsteuer lediglich auf die 
üblicherweise zu erwartenden, möglichen Vermögenserträge zu-
greifen. Schließlich dürfe die Vermögensteuer gemäß dem soge-

922 Vgl. BMF-Beirat (2013), S. 11 ff .
923 Zur Gewerbesteuer siehe ausführlich Kapitel II.6.
924 Vgl. Spengel et al. (2013), S. 6 f.
925 Siehe BVerfGE 93, 121.
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nannten Halbteilungsgrundsatz „zu den übrigen Steuern auf den 
Ertrag nur hinzutreten, soweit die steuerliche Gesamtbelastung 
des Soll ertrages bei typisierender Betrachtung von Einnahmen, 
abziehbaren Aufwendungen und sonsti gen Entlastungen in der 
Nähe einer hälft igen Teilung zwischen privater und öff entlicher 
Hand verbleibt“926. 

Aus dieser Rechtsprechung sind damit besti mmte Anforderungen 
an eine verfassungsfeste Vermögensteuer zu entnehmen. So dür-
fen die Vermögensarten nicht ungleich im Hinblick auf ihre Er-
tragsfähigkeit belastet werden. Die Vermögensteuer darf zusam-
men mit den sonsti gen Steuerbelastungen nicht in die Vermö-
genssubstanz eingreifen. Die Gesamtbelastung der Erträge darf 
nicht übermäßig hoch sein. Schließlich muss mithilfe persönlicher 
Freibeträge das übliche Gebrauchsvermögen von der Vermögen-
steuer freigestellt werden.927

Diese Anforderungen erweisen sich in der Praxis indes als un-
überwindbare Hürden für die Erhebung einer Vermögensteuer.928 
Damit besitzt die Vermögensteuer in der verfassungsmäßigen 
Ordnung einen derart eng begrenzten Anwendungsbereich, dass 
ihre Erhebung prakti sch ausgeschlossen ist. So kommt beispiels-
weise Hey zu dem Ergebnis, dass „keine allgemeine Vermögen-
steuer denkbar (ist), die einer Überprüfung durch das Bundesver-
fassungsgericht standhalten würde“929.

12.4  Fazit und Empfehlungen

Eine Reakti vierung der Vermögensteuer lässt sich nicht überzeu-
gend rechtf erti gen. Eine Vermögensteuer würde gegen die Steuer-
gerechti gkeit verstoßen, weil sie dasselbe Einkommen und damit 

926 BVerfGE 93, 121.
927 Vgl. KBI (2003), S. 13 f.; Hey (2012), S. 43 ff .
928 Vgl. ausführlich KBI (2003), S. 14 ff .
929 Hey (2012), S. 61 f.
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dieselbe Leistungsfähigkeit zweimal belasten würde. Zudem führt 
die Vermögensteuer aufgrund großer Bewertungsschwierigkei-
ten und -willkürlichkeiten zu steuerlichen Ungleichbehandlungen 
und übermäßigen Steuervollzugskosten. Auch drohen durch eine 
zusätzliche Vermögensbesteuerung gesamtwirtschaft liche Nach-
teile. Besonders schwer wiegen jedoch die verfassungsrechtli-
chen Anforderungen an die Vermögensteuer, die ihre Erhebung 
prakti sch unmöglich machen. 

Aus diesen Gründen wäre es ein „Zeichen ökonomischer und 
rechtsstaatlicher Rati onalität“930, die Vermögensteuer auch for-
malrechtlich aus dem Katalog der verfassungsrechtlich zulässigen 
Steuern gemäß Art. 106 GG zu streichen.931

930 Seer (2013c), Rz. 63.
931 So bereits KBI (1992), S. 103 ff .; KBI (2003), S. 53.
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III Zusammenfassung

1 Reformen schritt weise angehen

In den vorangegangenen Kapiteln wurde ausführlich dargelegt, in-
wieweit die bestehenden Steuerarten den Anforderungen an ein 
modernes Steuersystem genügen. Für die jeweiligen Einzelsteu-
ern konnten spezifi sche Reformvorschläge abgeleitet werden. 
Diese Vorschläge zielen insgesamt darauf ab, zu einer gerechten, 
einfachen und niedrigen Besteuerung gemäß den in Kapitel I.2 
beschriebenen Leitlinien zu gelangen. 

Wie sich zeigt, ist der Reformbedarf in seiner Gesamtheit äu-
ßerst umfangreich. Ein opti males Steuersystem zu schaff en, ist 
eben nichts Geringeres als ein gesellschaft liches Großprojekt, 
bei dem mit erheblichem politi schen Widerstand zu rechnen ist. 
Somit versteht es sich von selbst, dass unter den gegebenen po-
liti schen und rechtlichen Rahmenbedingungen eine Komplett um-
setzung der hier erarbeiteten Vorschläge – etwa im Rahmen einer 
„Großen Steuerreform“ – nicht realisti sch erscheint. Daher sollte 
die Steuerreform als ein off ener Reformprozess konzipiert wer-
den, der die jeweils notwendigen Rechtsänderungen in mehrere 
Schritt e einteilt, damit sie Politi k, Verwaltung und Steuerzahler 
nicht überfordern und keinen unzumutbaren Zeitdruck im Über-
gang zum neuen Recht ausüben. Anzustreben ist also eine stu-
fenweise Umsetzung, sodass mit den Bausteinen dieser Studie 
langfristi g zu einem zeitgemäßen Besteuerungssystem beigetra-
gen werden kann.

Eine wichti ge Rahmenbedingung auf diesem Reformweg ist die 
grundgesetzliche Schuldenbremse. Gemäß der Arti kel 109 und 
115 des Grundgesetzes sind die Haushalte von Bund und Ländern 
ab dem Jahr 2016 bzw. 2020 grundsätzlich ohne Einnahmen aus 
Krediten auszugleichen, wobei diesem Grundsatz für den Bundes-
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haushalt bereits entsprochen ist, wenn die Bundeseinnahmen aus 
Krediten 0,35 Prozent des nominalen Brutt oinlandsprodukts (BIP) 
nicht überschreiten. Für die Einführung einer Schuldenbremse 
hatt e der Bund der Steuerzahler frühzeiti g und nachhalti g gewor-
ben. Die nunmehr bestehenden Regelungen ähneln grundsätzlich 
den Vorschlägen, die das Insti tut seinerzeit erarbeitet hat.932

Die im Jahr 2009 parlamentarisch beschlossene Schuldenbremse 
zeigt inzwischen Wirkung. Der Bund und die meisten Bundeslän-
der sind auf einen Konsolidierungskurs eingeschwenkt.933 Dieser 
Kurs muss beibehalten werden, auch wenn er politi sch mühsam 
ist. Es mag kurzfristi g bequemer sein, mit Steuererhöhungen 
Haushaltslücken schließen zu wollen. Insofern sind die regelmä-
ßigen Forderungen nach solchen Steuererhöhungen auch nicht 
überraschend. Theorie und Empirie zeigen aber, dass Haushalts-
konsolidierungen über die Einnahmenseite in den meisten Fällen 
scheitern. Zusätzliche Einnahmen führen allzu schnell zu zusätz-
lichen Staatsausgaben, wie das Insti tut zuletzt im Jahr 2012 be-
legen konnte.934 Die Konsolidierungserfordernisse sind also kein 
überzeugendes Argument für Steuererhöhungen. Angesichts der 
derzeiti gen Einnahmesituati on sind sie aber auch kein Argument 
gegen zukünft ige Steuerentlastungen. Mit einer Steuerquote ge-
mäß der Finanzstati sti k von rund 22,8 Prozent des BIP (2013) ist 
die gesamtstaatliche Steuereinnahmesituati on so komfortabel 
wie zuletzt im Jahr 2000. Die für das Jahr 2015 prognosti zierte 
Steuerquote von über 23 Prozent des BIP wäre so hoch wie seit 
den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts nicht mehr.935 

Weitere wichti ge Rahmenbedingungen für die Umsetzung von 
Steuerreformen sind insbesondere die europarechtlichen Vorga-
ben, die parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse im Deutschen 

932 Vgl. KBI (2006a).
933 Vgl. Stabilitätsrat (2013).
934 Vgl. KBI (2012a).
935 Vgl. BMF (2013a), Tabelle 1; BMF (2013c), Tabelle 11.
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Bundestag und Bundesrat sowie mit dem Konsolidierungskurs 
übereinsti mmende Gegenfi nanzierungsmöglichkeiten.

Eingedenk dessen lässt sich die nachfolgende Stufenskizze für die 
kurze, mitt lere und längere Frist ableiten.

1.1 Kurzfristi ge Reformerfordernisse

Zunächst einmal ist darauf hinzuwirken, dass die Vermögensteu-
er nicht reakti viert wird. Gegen diese Steuer sprechen gewichti ge 
fi nanzwissenschaft liche, volkswirtschaft liche, verfahrenstechni-
sche und verfassungsrechtliche Argumente.936

Darüber hinaus sind aus Sicht des Insti tuts kurzfristi g Reformen 
anzustreben bezüglich 

 � der Einkommensteuer im Bereich der heimlichen Steuererhö-
hungen,

 � des Solidaritätszuschlags,

 � der Stromsteuer,

 � der Abgeltungsteuer,

 � der Erbschaft steuer,

 � der Grundsteuer sowie

 � der meisten Bagatellsteuern einschließlich der Luft verkehr-
steuer.

Ein schnellstmöglicher Einsti eg in den Abbau der heimlichen 
Steuererhöhungen ist geboten, wie eindringlich gezeigt wurde.937 
Die politi sche Dynamik, die durch den von der Bundesregierung 

936 Vgl. Kapitel II.12.
937 Vgl. Kapitel II.2.2.
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im Jahr 2012 vorgelegten Gesetzentwurf zum Abbau der kalten 
Progression trotz seines (vorläufi gen) Scheiterns im Bundesrat 
entstanden ist, gilt es zu nutzen. Zu beachten ist, dass der Fiskus 
bei Umsetzung eines „Tarifs auf Rädern“ auch künft ig am allge-
meinen Einkommenszuwachs parti zipiert. Verhindert würde le-
diglich, dass die Steuerlasten weiterhin stärker steigen als die Ein-
kommen selbst. Vor allem ist auch in jeder Gegenfi nanzierungs-
diskussion zu berücksichti gen, dass die Gebietskörperschaft en als 
jahrzehntelange Nutznießer der ungerechtf erti gten heimlichen 
Steuererhöhungen schlicht in einer besonderen Bringschuld ge-
genüber den Steuerzahlern sind. Zudem würden die Gebietskör-
perschaft en durch den „Tarif auf Rädern“ dazu veranlasst, zukünf-
ti g nicht mehr die heimlichen Steuererhöhungen in ihren Finanz-
plänen als gegebene Einnahmen anzusetzen, sondern vielmehr 
ihre Ausgaben entsprechend anzupassen. Es spricht also vieles 
dafür, die Eckwerte des Einkommensteuertarifs regelmäßig zu 
erhöhen. Dies würde gleichzeiti g auch ein Hineinwachsen in den 
vom Insti tut mitt elfristi g angestrebten neuen Einkommensteuer-
tarif erleichtern und damit fakti sch einen Einsti eg in eine grundle-
gende Tarifreform darstellen.

Der Solidaritätszuschlag, ursprünglich als kurzfristi ge Ergänzungs-
abgabe angelegt, hat sich zu einem steuerpoliti sch verfehlten und 
verfassungsrechtlich bedenklichen Element des deutschen Steu-
ersystems entwickelt.938 Vor diesem Hintergrund sind die regel-
mäßigen Bestrebungen von Teilen der Politi k, den Solidaritätszu-
schlag auch nach 2019 weiterhin erheben zu wollen, auch Sicht 
des Insti tuts inakzeptabel. Vielmehr muss es politi sch gelingen, 
schon kurzfristi g zumindest den Einsti eg in den Aussti eg aus dem 
Solidaritätszuschlag zu vollziehen. 

Im Bereich der Stromsteuer ist es europarechtlich möglich, den 
stark überproporti onalen deutschen Steuersatz auf das EU-Min-

938 Vgl. Kapitel II.4.



340

destniveau zu senken. Eine Abschaff ung entbehrlicher Steuerver-
günsti gungen würde diesen Schritt  erleichtern.939

An der 2009 eingeführten Abgeltungsteuer sollte grundsätzlich 
festgehalten werden. Eine Rückkehr zur syntheti schen Besteue-
rung oder auch eine Anhebung des Abgeltungsteuersatzes, wie 
dies immer wieder politi sch diskuti ert wird, ist abzulehnen. Viel-
mehr sollte angestrebt werden, den Abgeltungsteuersatz auf 20 
Prozent zu senken und Kapitaleinkünft e zukünft ig in Höhe von ins-
gesamt mindestens 1.050 Euro steuerfrei zu stellen. Die herausra-
gende Bedeutung des Sparens und der Kapitalbildung als Garanten 
für Wirtschaft swachstum sowie für eine ausreichende Privatabsi-
cherung im Alter spricht eindeuti g dafür.940

Die Reform der Erbschaft steuer in Richtung einer Niedrigsteuer 
ist mit Einnahmen von vier Milliarden Euro p. a. aufk ommensneu-
tral konzipiert.941 Aufk ommensneutralität ist in der Summe auch 
für die vom Insti tut präferierte Reform der Grundsteuer gemäß 
dem „Süd-Modell“ gegeben.942 In beiden Fällen stehen also fi ska-
lische Erwägungen kurzfristi gen Reformen nicht im Wege.

Schließlich sollte auch mit dem Abbau der ohnehin aufk ommens-
schwachen Bagatellsteuern, insbesondere auf kommunaler Ebe-
ne, bereits kurzfristi g begonnen werden.943 Das Missverhältnis 
zwischen Erhebungsaufwand und Aufk ommen sowie das breite 
Spektrum kommunaler Einsparmöglichkeiten944 sprechen dafür. 
Im Bereich der Bagatellsteuern der Länder sind insbesondere die 
aufk ommensschwache Feuerschutzsteuer und die Spielbankabga-
be abschaff ungswürdig, wobei die Spielbanken dann nöti genfalls 

939 Vgl. Kapitel II.9.2.
940 Vgl. Kapitel II.2.4.
941 Vgl. Kapitel II.5.
942 Vgl. Kapitel II.7.
943 Vgl. Kapitel II.11.
944 Vgl. z. B. die mehr als 500 Vorschläge zum Sparen in Bund der Steuerzahler Nordrhein-

Westf alen (2011).
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der Einkommensteuerpfl icht unterworfen werden sollten. Für die 
Bundesebene ist im Bagatellbereich die Streichung der Kaff eesteu-
er, der Luft verkehrsteuer945 und der Alkopopsteuer anzustreben. 

Insgesamt zeigt sich gleichwohl, dass der hier skizzierte kurzfris-
ti ge Reformbedarf vor allem im Bundeshaushalt den Konsolidie-
rungsdruck erhöht. Der Bund ist also in besonderer Weise gehal-
ten, seine großen Einsparpotenziale zu heben. Dabei sind insbe-
sondere die vom Bund der Steuerzahler Deutschland regelmäßig 
aufgelisteten Ausgabenbereiche in den Blick zu nehmen.946 Hinzu 
kommt, dass der Bund der Steuerzahler keineswegs die einzige Ins -
ti tuti on ist, die regelmäßig Sparpotenziale identi fi ziert. So könn-
te nach Einschätzung des Präsidenten des Bundesrechnungshofs, 
Professor Engels, allein durch wirtschaft lichere Beschaff ungsent-
scheidungen der Bund zehn Prozent seiner Beschaff ungsausga-
ben (rund 6,5 Milliarden Euro jährlich) sparen.947 Insgesamt be-
trägt das Einsparpotenzial im Bundeshaushalt laut Bundesrech-
nungshof rund 25 Milliarden Euro jährlich.948 

1.2  Mitt elfristi ge Reformerfordernisse

Mitt elfristi g sind aus Sicht des Insti tuts Reformen anzustreben be-
züglich 

 � der Gewerbesteuer,

 � der Körperschaft steuer,

 � des Solidaritätszuschlags,

 � der Kernbrennstoff steuer,

945 Vgl. Kapitel II.9.5.
946 Vgl. zum jeweils aktuellen Bundeshaushalt die entsprechende Einsparliste des Bundes 

der Steuerzahler Deutschland unter www.steuerzahler.de.
947 Vgl. Behörden Spiegel Online (2010).
948 Vgl. Kammholz (2013).
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 � der Kraft fahrzeugsteuer,

 � der Umwelt- und Energiesteuern sowie

 � der Einkommensteuer im Bereich des grundlegenden Tarifver-
laufs.

Wie ausführlich dargelegt wurde, ist die Gewerbesteuer mit zahl-
reichen Mängeln behaft et. Daher sollte sie vollständig abgebaut 
werden. Der skizzierte Reformvorschlag zeigt, wie der resulti eren-
de Steuerausfall mit einer erhöhten Beteiligung der Kommunen 
an der Umsatzsteuer sowie mit kommunalen Hebesatzrechten 
bei der Einkommen- und der Körperschaft steuer ausgeglichen 
werden kann. Insofern wäre rein fi skalisch betrachtet die Ab-
schaff ung der Gewerbesteuer bereits kurzfristi g möglich. Die 
traditi onellen Vorbehalte vieler Kommunen gegen eine Gewerbe-
steuerabschaff ung lassen jedoch erwarten, dass entsprechende 
Reformen eher in der mitt leren Frist durch eine am Interesse des 
Gesamtstaates und der Steuerzahler ausgerichtete Politi k zu er-
hoff en sind.949 Berufen hierzu wären beispielsweise eine Gemein-
defi nanz- oder eine Föderalismuskommission.

Die Körperschaft steuer ist im Zuge der Unternehmensteuerre-
form von 2008 modernisiert worden. Die verbliebenen beschrie-
benen Mängel sollten mitt elfristi g und möglichst in Verbindung 
mit einer Gewerbesteuerabschaff ung behoben werden.950

Der Solidaritätszuschlag lässt sich wie gezeigt nur bei fi nanziellen 
Notlagen rechtf erti gen. Während daher kurzfristi g zumindest der 
Einsti eg in den Aussti eg aus dem Solidaritätszuschlag geboten ist, 
muss er mitt elfristi g defi niti v abgeschaff t werden. Es darf keines-
falls eine Verlängerung der Erhebung des Solidaritätszuschlags 
geben, wenn im Jahr 2019 eine Neuordnung des auslaufenden 
Länderfi nanzausgleichs erfolgt. 

949 Vgl. Kapitel II.6.
950 Vgl. Kapitel II.3.
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Im Bereich der Umweltsteuern sollte an der derzeiti gen Planung 
festgehalten werden, die Kernbrennstoff steuer ab dem Jahr 2017 
nicht mehr zu erheben. Die Kraft fahrzeugsteuer sollte mitt elfris-
ti g entf allen. Falls dies aus fi skalischen Erwägungen zu scheitern 
droht, sind alternati v kompensatorische Anpassungen der Steu-
ersätze für Kraft stoff e innerhalb der Energiesteuer denkbar. Bei 
der Energiesteuer ist generell anzustreben, sie stärker am CO2-
Ausstoß auszurichten. Opti mal wäre es, mitt elfristi g einen ein-
heitlichen Steuersatz pro emitti  erter CO2-Menge zu erheben. 
Kohle würde dann stärker, Heizöl und Erdgas geringer als bislang 
besteuert werden.951 

Das steuerpoliti sche Hauptziel auf mitt lere Sicht sollte eine 
grundlegende Reform des Einkommensteuertarifs sein.952 Zum 
einen belegen internati onale Steuerbelastungsanalysen, dass der 
staatliche Zugriff  auf Einkommen hierzulande bei den meisten der 
untersuchten Haushaltstypen im Vergleich zu anderen Industrie-
ländern deutlich höher ist.953 Zum anderen wurde gezeigt, dass 
im Zusammenspiel der Tarifk orrekturen und der Einkommensent-
wicklung der vergangenen Jahrzehnte nunmehr ein erheblicher 
Entlastungsbedarf für breite Einkommensschichten, insbesonde-
re im mitt leren Bereich aufgelaufen ist. Der vom Insti tut vorge-
schlagene Tarif T 14-42-60 führt zu einem gleichmäßigen und leis-
tungsfreundlichen Belastungsverlauf mit einem spürbaren Entlas-
tungsvolumen von gesamtstaatlich über 40 Milliarden Euro. Das 
käme gerade Beziehern mitt lerer Einkommen zugute, bei denen 
wie gezeigt ein besonderer Nachholbedarf besteht.

Diese Tarifreform umzusetzen, ist selbst auf mitt lere Sicht zwei-
fellos ambiti oniert. Allerdings ist in diesem Kontext erstens daran 
zu erinnern, wie viel der Staat im Bereich von Finanzhilfen und 

951 Vgl. Kapitel II.9.
952 Vgl. Kapitel II.2.2.
953 Vgl. OECD (2013).
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Steuervergünsti gungen sparen kann und zweitens, wie groß die 
Selbstf inanzierungseff ekte von Steuersenkungen sind. 

Nun ist die Abgrenzung, welche Staatsausgaben als Finanzhilfen 
und bzw. welche Mindereinnahmen als Steuervergünsti gungen 
anzusehen sind, häufi g Gegenstand politi scher Bewertungen. 
Dementsprechend groß ist das Spektrum der Schätzungen zum 
Ausmaß der jährlichen Subventi onen in Deutschland. Gemäß der 
weiten Abgrenzung des Insti tuts für Weltwirtschaft  Kiel (IfW) be-
lief sich das Subventi onsvolumen 2011 auf knapp 167 Milliarden 
Euro. Unter Berücksichti gung von „nicht ohne weiteres kürzbaren 
Positi onen“954 lässt sich das Einsparpotenzial nach Ansicht des 
IfW auf rund 150 Milliarden Euro beziff ern. Es erscheint geboten, 
das Einsparpotenzial vorsichti ger- und realisti scherweise deutlich 
niedriger anzusetzen. Doch selbst dann verbleiben im Subven-
ti onsbereich substanzielle Gegenfi nanzierungsopti onen für die 
hier vorgeschlagenen tarifl ichen Entlastungen bei der Einkom-
mensteuer. Unstritti  g ist und bleibt natürlich, dass für solch eine 
Reform im Verbund mit einem entsprechenden Subventi onsab-
bau eine erhebliche politi sche Kraft anstrengung auf allen Ebenen 
nöti g sein wird. 

Neben der Finanzierungsmöglichkeit durch einen umfassenden 
Subventi onsabbau können nicht zu unterschätzende Selbstf inan-
zierungseff ekte angesetzt werden, die von Einkommensteuersen-
kungen ausgehen. Die wirtschaft swissenschaft liche Forschung 
hat hierzu die grundsätzliche Richti gkeit der bekannten „Laff er-
Kurve“ wiederholt nachgewiesen.955 Gemäß der „Laff er-Kurve“ 
steigen die Steuereinnahmen mit zunehmenden Steuersätzen 
nicht proporti onal an. Vielmehr ist es möglich, dass die Einnah-
men bei steigenden Steuersätzen lediglich unterproporti onal 
steigen bzw. in Bereichen sehr hoher Steuersätze wegen der Ero-

954 Laaser/Rosenschon (2013), S. 3.
955 Vgl. Trabandt/Uhlig (2010), S. 8.
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dierung der Bemessungsgrundlage sogar auch absolut zurück-
gehen. Das kann in einer marktwirtschaft lichen Ordnung nicht 
überraschen. Nutzenmaximierende Wirtschaft sakteure schrän-
ken ihr individuelles Arbeitsangebot und ihre Investi ti onstäti g-
keit tendenziell ein, wenn die Erträge ihrer Arbeit und ihrer In-
vesti ti onen übermäßig belastet werden. Diese Zusammenhänge 
gelten spiegelbildlich natürlich auch für Steuersatzsenkungen. 
Sie führen gemäß der „Laff er-Kurve“ nicht notwendigerweise zu 
einem proporti onalen Rückgang der Steuereinnahmen. Je nach 
Ausgangsniveau der Steuersätze können wegen der Anreizeff ek-
te dann die Steuereinnahmen sogar steigen oder zumindest nur 
unterproporti onal sinken. Auf welchem Punkt der „Laff er-Kurve“ 
sich eine Volkswirtschaft  befi ndet, hängt aber nicht nur von den 
Steuersätzen, sondern vom gesamten wirtschaft s- und fi nanzpo-
liti schen Umfeld ab. 

Eine der jüngsten wirtschaft swissenschaft lichen Studien, die 
nicht nur den Grundzusammenhang der „Laff er-Kurve“ bestäti gt, 
sondern auch länderspezifi sche Situati onen im Rahmen eines 
mathemati schen Modells956 betrachtet hat, kommt dabei zu auf-
schlussreichen Ergebnissen.957 Während sich etwa in Staaten wie 

956 Wie in derarti gen Studien üblich, wurden hier mathemati sche Nutzen- und Produk-
ti onsfunkti onen mit volkswirtschaft lichen Daten der USA und 14 EU-Staaten, wie 
Konsum- und Investi ti onsausgaben, Arbeitsvolumen, Steuersätze, Steuereinnahmen, 
Staatsausgaben, Zinssätze und Wachstumsraten etc. gespeist. Daraus wurden jene 
Koeffi  zienten für Schätzfunkti onen abgeleitet, deren mathemati sch ermitt elten Simu-
lati onswerte den tatsächlichen volkswirtschaft lichen Daten möglichst nahe kommen. 
Solche entsprechend kalibrierten Schätzfunkti onen gestatt en dann Prognosen zu den 
Auswirkungen von fi nanzpoliti schen Maßnahmen. Im vorliegenden Fall wurde unter-
sucht, wie die „Laff er-Kurve“ länderspezifi sch verläuft , also wie stark das Steuerauf-
kommen mitt elfristi g sinkt, wenn Einkommensteuersätze gesenkt werden. Hieraus 
wurde der Selbstf inanzierungsgrad geschätzt, also das Verhältnis aus zusätzlichen 
Steuereinnahmen (aufgrund der zusätzlichen Arbeits- und Investi ti onsanreize infol-
ge gesenkter Steuersätze) und den stati sch zu erwartenden Aufk ommensverlusten 
(infolge der Anwendung gesenkter Steuersätze auf eine unveränderte Bemessungs-
grundlage). Mitt els dieses mathemati sch anspruchsvollen Modells, das gleichwohl 
aufgrund der komplexen Fragestellung auch mit vereinfachten Annahmen arbeitet, 
gelangte man zu länderspezifi sch sehr unterschiedlichen Resultaten. 

957 Vgl. Trabandt/Uhlig (2011).
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den USA und Irland eine moderate Einkommensteuersatzsenkung 
nur zu rund 32 bzw. 35 Prozent selbst fi nanzieren würde, sähe die 
Lage in Deutschland besser aus. Hier könnte eine Entlastung bei 
der Einkommensteuer mit einem mitt elfristi gen Selbstf inanzie-
rungsgrad von rund 50 Prozent einhergehen. 

Interessanterweise werden diese grundsätzlichen Zusammen-
hänge auch gestützt, wenn ein anderer Forschungsansatz ge-
wählt wird. So untersuchte das Deutsche Insti tut für Wirtschaft s-
forschung (DIW) die Aufk ommenswirkungen einzelner Pläne der 
Parteien im Bundestagswahlkampf 2013, die Einkommensteuer-
sätze nicht zu senken, sondern zu erhöhen. Für mitt elstarke An-
passungsreakti onen der Bürger an höhere Steuersätze schätzte 
das DIW, dass das eff ekti ve Steuermehraufk ommen nur 50-60 
Prozent dessen beträgt, was als Mehraufk ommen stati sch be-
trachtet (also bei unveränderter Bemessungsgrundlage, aber ge-
sti egenen Steuersätzen) zu erwarten wäre.958 Dieser geschätzte 
„Selbstzerstörungsgrad“ von 40–50 Prozent bei Steuererhöhun-
gen korrespondiert also erstaunlich gut mit dem oben genannten 
Selbstf inanzierungsgrad von Steuersenkungen, zumal die theore-
ti schen Ansätze beider Schätzverfahren unterschiedlich sind. Die 
Studie zur „Laff er-Kurve“ basiert auf makroökonomischen Daten, 
während die DIW-Studie Mikrodaten, d. h. Sti chprobenangaben 
von Privathaushalten zu ihrer jeweiligen sozioökonomischen Situ-
ati on, auf ebenfalls empirisch ermitt elte Elasti zitäten des zu ver-
steuernden Einkommens anwendet.

Insgesamt erscheint also die hier für die der Einkommensteuer 
vorgeschlagene Tarifreform zwar anspruchsvoll. Sie ist aber kei-
neswegs unrealisti sch, selbst wenn das politi sch erreichbare Ein-
sparvolumen sowie der volkswirtschaft lich mögliche Selbstf inan-
zierungseff ekt in der Praxis letztlich kleiner ausfallen, als es die 

958 Vgl. Bach/Haan/Ochmann (2013).
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genannten wissenschaft lichen Analysen und Schätzungen nahe-
legen.

1.3  Langfristi ge Reformerfordernisse

Langfristi g sind aus Sicht des Insti tuts Reformen anzustreben be-
züglich 

 � der Grunderwerbsteuer,

 � der Umsatzsteuer,

 � der Versicherungsteuer,

 � der Rennwett - und Lott eriesteuer,

 � der Tabaksteuer sowie 

 � der Branntwein-, Bier-, Schaumwein- und Zwischenerzeugnis-
steuer.

Die Grunderwerbsteuer ist als überholte Verkehrsteuer abschaf-
fungswürdig. Dies kann allerdings bestenfalls ein Langfristziel 
der Steuerpoliti k sein, da eine kompensatorische Integrati on von 
Grunderwerbstransakti onen in die Umsatzsteuer problemati sch 
ist, ein bloßer Wegfall der Grunderwerbsteuer jedoch auf abseh-
bare Zeit an den Fiskalinteressen der Länder scheitern dürft e. In-
sofern wäre schon viel gewonnen, wenn schnellstmöglich zumin-
dest ein Fehlanreiz beseiti gt wird, den der Länderfi nanzausgleich 
setzt. Derzeit lohnt es sich für die Länder nicht, die Grunderwerb-
steuer konstant zu halten, wenn eine andere Landesregierung die 
Grunderwerbsteuer erhöht, weil ihnen dann eine fi kti v höhere 
Finanzkraft  unterstellt wird, was Nachteile beim Länderfi nanz-
ausgleich mit sich bringt. Dieser eine Steuererhöhungsspirale be-
günsti gende Fehlanreiz muss beseiti gt werden.959

959 Vgl. Kapitel II.10.5.
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Eine umfassende Reform der Umsatzsteuer erscheint ebenfalls 
eher in der langen Frist möglich. Leitlinie solch einer Reform muss 
die konsequente Freistellung des (einkommensteuerlichen) Exis-
tenzminimums auch von der Umsatzsteuer sein. Eine entspre-
chende Erstatt ungsregelung stößt bislang jedoch auf prakti sche 
Schwierigkeiten. Alternati v ist eine annähernde Freistellung des 
Existenzminimums dadurch zu erreichen, dass alle Güter und 
Dienstleistungen, die als lebensnotwendig einzustufen sind, mög-
lichst weitgehend entlastet werden. Dies kann im bestehenden 
Umsatzsteuerrecht dadurch erfolgen, dass lebensnotwendige 
Güter und Dienstleistungen höchstens mit dem ermäßigten Steu-
ersatz belastet werden. Dies betriff t insbesondere den Zahner-
satz, Arzneimitt el, alkoholfreie Getränke, Strom- und Wärmelie-
ferungen sowie Entsorgungsleistungen.960 

Für die Versicherungs- sowie für die Rennwett - und Lott eriesteu-
er gilt, dass ihre aufk ommensneutrale Integrati on in die Umsatz-
steuer eine steuersystemati sch saubere Lösung wäre. Da hierzu 
in beiden Fällen die entsprechende Mehrwertsteuersystemricht-
linie des Rates der Europäischen Union geändert werden müsste, 
sind jedoch schnelle Reformen nicht realisti sch.961

Die Tabaksteuer962 und die Branntweinsteuer963 sowie die Bier-, 
Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuer964 verstoßen als spe-
zifi sche Verbrauchsteuern gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip, 
verkomplizieren das gesamte Steuerrecht und führen zu einer 
steuerlichen Doppelbelastung der entsprechenden Produkte. 
Zudem sind diese Steuern kein effi  zientes Instrument zur Inter-
nalisierung externer Kosten des Tabak- und Alkoholkonsums. 
Ihrer daher gebotenen Abschaff ung stehen derzeit jedoch noch 

960 Vgl. Kapitel II.8.
961 Vgl. Kapitel II.10.3. bzw. II.10.4.
962 Vgl. Kapitel II.10.1.
963 Vgl. Kapitel II.10.2.
964 Vgl. Kapitel II.11.4.
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EU-Vorgaben entgegen, so dass dieses Ziel allenfalls langfristi g 
erreicht werden kann. Ein Lichtblick ist aber, dass kleine, jedoch 
naheliegende Reformansätze, wie die gleichmäßige Besteue-
rung verschiedener Tabakwaren sowie die Zusammenführung 
bestehender Alkoholsteuern zu einer einzigen Alkoholsteuer, in-
zwischen parlamentarisch in Angriff  genommen wurden. Dieser 
Ansatz, kleine Reformschritt e anzustreben, ohne das Fernziel aus 
den Augen zu verlieren, muss auch für die anderen langfristi gen 
Reformvorhaben gelten. 
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2  Insti tuti onelle Begleitreformen

Wie die Reformskizze zeigt, ist die Schaff ung eines modernen 
Steuersystems ein anspruchsvolles Vorhaben. Hierfür nöti ge Bau-
steine zu beschreiben, ist das eine; sie Schritt  für Schritt  auch 
stabil aneinander zu fügen, das andere. Insti tuti onelle Begleitre-
formen zur Abstützung und Erleichterung dieses politi schen Re-
formprozesses erscheinen daher hilfreich. 

2.1  Ständige Kommission für ein einfaches und gerechtes Steu-
errecht

Als Motor des eingangs erwähnten off enen Reformprozesses 
könnte eine „Ständige Kommission für ein einfaches und gerech-
tes Steuerrecht“ eingesetzt werden. Sie könnte aus unabhängi-
gen, berufserfahrenen Steuer- und Verfassungsrechtlern sowie 
Finanzwissenschaft lern bestehen. Ihre Aufgabe wäre es, als eine 
Art unabhängiger permanenter Steuer-TÜV nicht nur das gelten-
de Recht kriti sch zu hinterfragen, sondern bereits die Steuerge-
setzgebung mit sach- und fachkundigen Kommentaren zu beglei-
ten. Insbesondere hätt e sie 

 � geplante steuerrechtliche Neuregelungen und 

 � besonders komplizierte Regelungen des bestehenden Steuer-
rechts 

auf den steuerpoliti schen und -technischen Prüfstand zu stellen. 
Eine solche Kommission würde die Parlamente entlasten, die auf-
grund der vielfach auft retenden Hekti k der Steuergesetzgebung 
und unter dem Druck der Verbände häufi g überfordert sind, die 
Schwachstellen des neuen Rechts bereits im Gesetzgebungsverfah-
ren zu erkennen und zu entschärfen. In diesem Sinne sollte diese 
Ständige Kommission auch das Recht haben, im Interesse der Steu-
erzahler Reformvorschläge im Rahmen von Stellungnahmen ganz 



351

oder teilweise zurückzuweisen, wenn sie insbesondere mit den 
Prinzipien eines einfachen und gerechten Steuersystems nicht zu 
vereinbaren sind. Diese Einbindung könnte sich anlehnen an die 
inzwischen insti tuti onalisierte Praxis der Stellungnahmen des Nor-
menkontrollrats zu den Bürokrati ekosten politi scher Vorhaben.

2.2  Grundgesetzliche Belastungsbremse

Die grundgesetzliche Schuldenbremse trägt – wie eingangs er-
wähnt – bereits Früchte. Allerdings ist latent die politi sche Ver-
suchung vorhanden, die Konsolidierungsziele statt  mit Ausga-
benkürzungen eher über eine weitere Steigerung der Staatsein-
nahmen erreichen zu wollen. Das zeigte sich beispielsweise an 
den Erhöhungen der Grunderwerbsteuersätze in der jüngeren 
Vergangenheit und auch im Bundestagswahlkampf 2013. Er war 
von äußerst umfangreichen Steuererhöhungsplänen einzelner 
Par teien geprägt. 

Eine wirksame Selbstbindung der Politi k in Form einer grund-
gesetzlichen Begrenzung des Spielraums für Steuererhöhungen 
wäre daher hilfreich. Dies gilt auch und gerade für die politi sch 
Verantwortlichen selbst. Sie könnten dann mit dem Verweis auf 
verfassungsrechtliche Vorgaben leichter den Steuererhöhungs-
forderungen von Teilen der Öff entlichkeit entgegentreten und auf 
einen vorrangig ausgabeseiti gen, also eff ekti ven Konsolidierungs-
kurs einschwenken. 

Eine steuerliche Belastungsobergrenze auf Basis des grundgesetz-
lichen Eigentumsrechts zu konkreti sieren und möglichst zu quan-
ti fi zieren, ist jedoch anspruchsvoll. Dennoch: Das BVerfG hatt e 
bereits im Jahr 1995 mit dem sogenannten Halbteilungsgrund-
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satz965den Versuch unternommen, eine steuerliche Belastungso-
bergrenze abzuleiten.966 Im rechtswissenschaft lichen Schrift tum 
laufen indes die Bemühungen um eine Quanti fi zierung einer Be-
lastungsgrenze weiter.967

Die Politi k würde diese anhaltende Diskussion nunmehr inten-
sivieren, wenn sie die Aufnahme einer Begrenzungsformel zu-
mindest in Form einer Generalklausel in das Grundgesetz be-
schließt. Diese Generalklausel könnte als Erweiterung des Arti kels 
105 GG lauten: „Überbelastungen der Steuerpfl ichti gen sind zu 
vermeiden.“968

Dies wäre aus zwei Gründen ein erster wichti ger Schritt . Solch 
eine Generalklausel gäbe zum einen den Steuerzahlern „das 
scharfe Schwert einer unabhängigen Überprüfung in die Hand“969. 
„Eine maßvolle Steuerbelastung würde damit im Extremfall regel-
recht einklagbar.“970 Zum anderen wäre durch dieses latente Risi-
ko juristi scher Auseinandersetzungen der Gesetzgeber gehalten, 
intensiver denn je abzuwägen, inwiefern eine Steuererhöhungs-
maßnahme bereits eine Überbelastung der Steuerpfl ichti gen in 

965 BVerfG-Beschluss vom 22.6.1995 (2 BvL 37/91) „Die Vermögensteuer darf deshalb zu 
den übrigen Steuern auf den Ertrag nur hinzutreten, soweit die steuerliche Gesamtbe-
lastung des Sollertrages bei typisierender Betrachtung von Einnahmen, abziehbaren 
Aufwendungen und sonsti gen Entlastungen in der Nähe einer hälft igen Teilung zwi-
schen privater und öff entlicher Hand verbleibt und dabei insgesamt auch Belastungs-
ergebnisse vermeidet, die einer vom Gleichheitssatz gebotenen Lastenverteilung 
nach Maßgabe fi nanzieller Leistungsfähigkeit zuwiderlaufen.“

966 Dieser Grundsatz ist später allerdings in seinem Anwendungsbereich durch den 
Beschluss des BVerfG vom 18.01.2006 eingeschränkt worden. Siehe BVerfG (2 BvR 
2194/99) „Den Ausführungen im Beschluss vom 22. Juni 1995 (BVerfGE 93, 121, 
136 ff .) lässt sich keine Belastungsobergrenze entnehmen, die unabhängig von der 
dort allein streitgegenständlichen Steuerart – der Vermögensteuer – Geltung bean-
spruchen könnte und auf andere Steuerarten – wie die Einkommen- und Gewerbe-
steuer – übertragbar wäre.“

967 Vgl. z. B. Gialouris (2013), S. 229 ff . mit den Versuch, einen „Halbteilungsverhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz als verfassungsrechtlich quanti fi zierte Grenze der Gesamtsteu-
erlast” abzuleiten.

968 KBI (2012a), S. 38.
969 Ebd.
970 Ebd., S. 39.
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sich birgt. Ob dieser erste Schritt  einer Generalklausel dann in der 
Folge auch den zweiten Schritt , also die Fixierung einer quanti fi -
zierten Obergrenze der steuerlichen Belastung im Grundgesetz, 
ermöglicht, bleibt abzuwarten. Ein Fortschritt  für die Steuerzahler 
im Zusammenspiel mit den dargelegten Reformstufen wäre eine 
Erweiterung des Arti kels 105 GG in jedem Fall. 
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Tabellenanhang

Tabelle A1: Volkswirtschaft liche Einkommensbelastung

Jahr Steuerlastquote 
in Prozent

Soziallastquote 
in Prozent

Einkommens-
belastungsquote4 

in Prozent

19601 28,2 12,1 40,3

19702 29,7 14,1 43,8

1971 30,4 14,8 45,2

1972 30,3 15,4 45,7

1973 31,6 16,3 48,0

1974 31,3 16,8 48,1

1975 30,0 17,6 47,7

1976 31,1 18,2 49,3

1977 32,5 18,4 50,9

1978 32,0 18,5 50,4

1979 31,8 18,5 50,3

1980 31,8 18,7 50,5

1981 30,8 19,2 50,0

1982 30,5 19,4 49,9

1983 30,5 19,3 49,8

1984 30,6 19,4 49,9

1985 30,6 19,6 50,2

1986 30,0 19,7 49,6

1987 30,3 20,0 50,2

1988 29,8 19,7 49,4

1989 30,4 19,2 49,6

1990 28,9 19,0 47,9

1991 30,3 19,5 49,8

19913 29,0 19,7 48,7

1992 29,7 20,3 49,9

1993 30,1 20,9 51,0

1994 30,3 21,6 51,8
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Jahr Steuerlastquote 
in Prozent

Soziallastquote 
in Prozent

Einkommens-
belastungsquote4 

in Prozent

1995 29,8 21,9 51,6

1996 29,5 22,4 51,8

1997 29,2 22,7 51,9

1998 30,0 22,7 52,7

1999 31,8 22,7 54,5

2000 32,2 22,5 54,7

2001 30,0 22,3 52,3

2002 29,5 22,2 51,7

2003 29,5 22,3 51,8

2004 28,1 21,3 49,4

2005 28,4 20,9 49,3

2006 29,0 20,1 49,1

2007 30,4 19,6 50,0

2008 31,0 20,0 50,9

2009 30,8 20,8 51,6

2010 29,1 20,2 49,3

2011 30,2 20,4 50,7

2012 31,1 20,7 51,8

2013 (S) 31,1 20,5 51,6

1  Werte 1960 Schätzung wegen fehlender Revision VGR 
2  1970–1991 Wert gemäß Revision VGR 2006; ab 1991 gemäß Revision 2011 
3   ab dem zweiten Jahreswert 1991: Deutschland insgesamt (mit Beitritt s gebiet) 
4  Diff erenzen durch Runden  

Eigene Berechnungen.
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 Tabelle A3:  Steuerklassen und dazugehörige Personenkreise

Steuerklasse Verwandtschaft sverhältnis

I
I/1
I/2

I/3
I/4

Ehegatt e, Lebenspartner
Kinder und Sti efk inder
Kinder verstorbener (Sti ef-)Kinder
Kinder noch lebender (Sti ef-)Kinder
andere Abkömmlinge der (Sti ef-)Kinder
(Adopti v-)Eltern und Voreltern (nur beim Erwerb von Todes wegen)

II (Adopti v-)Eltern und Voreltern (nur bei Schenkungen)
Geschwister
Nichten und Neff en
Geschiedener Ehegatt e
aufgehobene Lebenspartnerschaft 
Schwiegerkinder
Schwiegereltern

III übrige Erwerber und Zweckzuwendungen

Quelle: Stati sti sches Bundesamt (2012e).

 Tabelle A4:  Anteil des Erbschaft steueraufk ommens am Gesamtsteueraufk om-
men

Jahr Aufk ommen ErbSt 
in Mio. Euro

Gesamtsteueraufk ommen 
in Mio. Euro

Anteil 
in Prozent

2012 4.305 600.284 0,72

2011 4.246 573.351 0,74

2010 4.404 530.587 0,83

2009 4.550 524.001 0,87

2008 4.771 561.182 0,85

2007 4.203 538.244 0,78

2006 3.763 488.444 0,77

2005 4.097 452.079 0,91

2004 4.283 442.838 0,97

2003 3.373 442.238 0,76

2002 3.021 441.705 0,68

2001 3.069 446.247 0,69

2000 2.982 467.252 0,64

Quelle: BMF (2013e) und eigene Berechnungen.
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 Tabelle A5:  Erbschaft steueraufk ommen in den Bundesländern im Jahr 2011

Bundesland Aufk ommen 
in Mio. Euro

Anteil am 
Gesamtsteueraufk ommen 

in Prozent* 

Baden-Württ emberg 749,9 2,74 

Bayern 846,7 2,61 

Hessen 403,5 2,64 

Niedersachsen 365,0 1,87 

Nordrhein-Westf alen 1.058,2 2,41 

Rheinland-Pfalz 89,0 0,87 

Saarland 25,6 0,89 

Schleswig-Holstein 152,8 2,13 

Bremen 40,6 1,59 

Hamburg 265,3 4,55 

Berlin 172,9 1,22 

Brandenburg 15,6 0,19 

Mecklenburg-Vorpommern 8,3 0,15 

Sachsen 23,3 0,17 

Sachsen-Anhalt 12,4 0,16 

Thüringen 16,7 0,22 

* Steuereinnahmen des Landes nach Länderfi nanzausgleich

Quelle: Stati sti sches Bundesamt (2012g).
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 Tabelle A6:  Modellrechnung zur nominellen Steuerbelastung im aktuellen Erb-
schaft steuerrecht

sehr klein klein mitt el groß sehr groß

Wert der 
Erbschaft  
in Euro

100.000 475.000 700.000 6.500.000 26.500.000

 ./. Persönlicher 
Freibetrag 
in Euro

– 400.000 – 400.000 – 400.000 – 400.000 – 400.000

steuerpfl ich-
ti ger Erwerb 
in Euro

0 75.000 300.000 6.100.000 26.100.000

 x Steuersatz 
in Prozent
(Steuerklasse I)

– 7 11 23 30

Erbschaft steuer 
in Euro 0 5.250 33.000 1.403.000 7.830.000

Annahmen: Erbschaft en verschiedener Größe, jeweils Steuerklasse I, jeweils 400.000 
Euro persönlicher Freibetrag (Kinder). Aus Vereinfachungsgründen werden weitere 
Abzugsbeträge wie Nachlassverbindlichkeiten, Vorerwerbe und sachliche bzw. Versor-
gungsfreibeträge nicht berücksichti gt.

Eigene Berechnungen.
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Tabelle A8:  Erbschaft steueraufk ommen in Prozent des BIP in den OECD-Staa-
ten (2009)

Land Aufk ommen in Prozent des BIP

1 Belgien 0,61 

2 Frankreich 0,39 

3 Niederlande 0,32 

4 Japan 0,28 

5 Schweiz 0,28 

6 Finnland 0,25 

7 Spanien 0,25 

8 Korea 0,23 

9 Chile 0,23 

10 Dänemark 0,22 

11 Deutschland 0,20 

12 USA 0,18 

13 Großbritannien 0,17 

14 Irland 0,16 

15 Luxemburg 0,14 

16 Island 0,11 

17 Norwegen 0,10 

18 Griechenland 0,06 

19 Österreich 0,05 

20 Ungarn 0,03 

21 Slowenien 0,03 

22 Italien 0,03 

23 Polen 0,02 

24 Türkei 0,02 

25 Portugal 0,01 

26 Tschechien 0,01 

27 Neuseeland 0,00 

28 Schweden 0,00 

29 Australien 0,00 

30 Kanada 0,00 

31 Estland 0,00 

32 Israel 0,00 

33 Mexiko 0,00 

34 Slowakei 0,00 

Quelle: OECD, Revenue Stati sti cs.
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 Tabelle A9: Energie- und Stromsteuersätze in der EU

Land Benzin Diesel Leichtes 
Heizöl Strom

Euro/l Euro/MWh

Belgien 0,6136 0,4277 0,0185 1,91

Bulgarien 0,3630 0,3298 0,0256 1,00

Dänemark 0,5911 0,4043 0,4038 109,99

Deutschland 0,6545 0,4704 0,0614 20,50

Estland 0,4228 0,3929 0,1110 4,47

Finnland 0,6237 0,4628 0,1605 17,03

Frankreich 0,6125 0,4395 0,0566 1,50

Griechenland 0,6836 0,3432 0,3423 2,20

Großbritannien 0,6972 0,6972 0,1340 0,00

Irland 0,6077 0,4990 0,1087 1,00

Italien 0,7284 0,6174 0,4032 4,70

Kroati en 0,4191 0,3260 0,0456 k. A.1

Lett land 0,4341 0,3513 0,0214 1,02

Litauen 0,4344 0,3302 0,0211 1,01

Luxemburg 0,4621 0,3350 0,0100 1,00

Malta 0,4894 0,4024 0,1621 1,50

Niederlande 0,7546 0,4483 0,4483 116,502

Österreich 0,4932 0,4094 0,1092 15,00

Polen 0,3883 0,3390 0,0540 4,87

Portugal 0,5853 0,3675 0,2925 1,00

Rumänien 0,3656 0,3359 0,3359 1,00

Schweden 0,6405 0,5523 0,4448 34,58

Slowakei 0,5702 0,4061 k. A.1 0,00

Slowenien 0,5700 0,4483 0,1762 3,05

Spanien 0,4649 0,3703 0,0878 1,00

Tschechien 0,4950 0,4222 0,0916 1,13

Ungarn 0,4187 0,3856 0,3856 1,03

Zypern 0,4397 0,4107 0,1354 0,00

Durchschnitt 0,5365 0,4187 0,1660 12,43

Standardabweichung 0,1150 0,0883 0,1486 30,49
1 keine Angabe
2 Verbrauch bis 10.000 kWh, niedrigere Steuersätze bei höherem Verbrauch

Anmerkung: Energiesteuersätze mit Stand zum 8.7.2013, Stromsteuersätze mit Stand zum 
1.1.2013.

Quelle:  Europäische Kommission (2013a), S. 3; Europäische Kommission (2013b), S. 62 ff .
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